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Bund 2015/12  1

Vorbemerkungen

Vorlage an den Nationalrat

Der Rechnungshof erstattet dem Nationalrat gemäß Art. 126d Abs. 1 
Bundes–Verfassungsgesetz nachstehenden Bericht über Wahrneh-
mungen, die er bei mehreren Geba rungs über prüfungen getroffen hat.

Berichtsaufbau

In der Regel werden bei der Berichterstattung punkteweise zusam-
menfassend die Sachverhaltsdarstellung (Kennzeichnung mit 1 an der 
zweiten Stelle der Textzahl), deren Beurteilung durch den Rechnungs-
hof (Kennzeichnung mit 2), die Stellungnahme der überprüften Stelle 
(Kennzeich nung mit 3 und im Kursivdruck) sowie die allfällige Gegen-
äußerung des Rechnungshofes (Kennzeichnung mit 4) aneinanderge-
reiht. Das in diesem Bericht enthaltene Zahlenwerk beinhaltet allenfalls 
kaufmännische Auf– und Abrundungen.

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird bei Personen–, Berufs– und 
Funktionsbezeichnungen darauf verzichtet, jeweils die weibliche und 
die männliche Form zu nennen. Neutrale oder männliche Bezeich-
nungen beziehen somit beide Geschlechter ein.

Der vorliegende Bericht des Rechnungshofes ist nach der Vorlage über 
die Website des Rechnungshofes „http://www.rechnungshof.gv.at“ ver-
fügbar.

Vorbemerkungen
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Wirkungsbereich des Bundeskanzleramtes und des 
Bundesministeriums für Bildung und Frauen

Landeslehrerpensionen

Unter den begünstigenden Bedingungen der Hacklerregelung–ALT 
fanden 2008 bis 2013 rd. 72,9 % aller Ruhestandsversetzungen von 
Landeslehrerbeamten statt. Für die Geburtsjahrgänge bis 1953 lag 
bei Beamten des Bundes, der Länder und der Landeslehrerbeamten 
gemäß der vom Bundesgesetzgeber 2008 verlängerten Hacklerrege-
lung–ALT noch die Möglichkeit vor, ab Vollendung des 60. Lebens-
jahres ohne Abschläge von der Höhe des Ruhegenusses in den 
Ruhestand versetzt zu werden. Eine dazu vergleichbare Hackler-
regelung–ALT galt auch für ASVG–Versicherte. Eine Abschätzung 
der Ausgaben des Bundes für die 2008 bis 2013 insgesamt 12.440 
vorzeitigen Ruhestandsversetzungen der Landeslehrerbeamten und 
Bundeslehrerbeamten nach der Hacklerregelung–ALT ergab auf 
Gesamtpensionsdauer — gegenüber einer Ruhestandsversetzung mit 
dem für die Alterspension erforderlichen Pensionsantrittsalter von 
65 Jahren — geschätzte Mehrausgaben von über 2 Mrd. EUR (Geld-
wert 2006; beispielhafter Gehaltsverlauf Maturant Verwendungs-
gruppe A2/2). 

Die überwiegende Inanspruchnahme der Hacklerregelung–ALT 
(Ruhestandsversetzung ab dem vollendeten 60. Lebensjahr) ergab 
in Verbindung mit den krankheitsbedingten Ruhestandsverset-
zungen ein resultierendes durchschnittliches Pensionsantrittsalter 
der Landeslehrerbeamten im Zeitraum 2008 bis 2013 von lediglich 
59,6 Jahren. Pensionsantrittsarten mit einem höheren Pensionsalter, 
beispielsweise der Korridor ab dem 62. Lebensjahr oder das gesetz-
liche Pensionsalter, wurden von den Landeslehrerbeamten hinge-
gen nahezu nicht in Anspruch genommen.

Das durchschnittliche Pensionsantrittsalter der Bundeslehrerbeam-
ten belief sich im Zeitraum 2008 bis 2013 auf durchschnittlich 
61,2 Jahre, weil die Ruhestandsversetzungen der Bundeslehrerbe-
amten zu 16,6 % mit dem gesetzlichen Pensionsalter (Alterspen-
sion ab 65 Jahre oder Regelpensionsalter hier im Übergangszeit-
raum ab 63 Jahre) und zu 13,3 % mit der Korridorregelung (ab 
62 Jahre) erfolgten.
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Durch die hohe Anzahl von Pensionierungen von Landeslehrerbeam-
ten stieg die Anzahl dieser Pensionsempfänger von 2008 bis 2013 
in der Mehrzahl der Länder um mehr als 20 %. In Folge trat auch 
eine wesentliche Erhöhung (in den meisten Ländern über 30 %) der 
Ausgaben für die Pensionen der Landeslehrerbeamten ein.

Die Zahl der aktiven Landeslehrer (Landeslehrerbeamte und Lan-
desvertragslehrer) nahm von 2008 bis 2013 in sechs Ländern ab; 
die stärksten Reduzierungen erfolgten in Kärnten (– 9,8 %) und in 
der Steiermark (– 8,9 %). Zuwächse lagen in Burgenland (4,6 %), 
Vorarlberg (5,3 %) und Wien (4,7 %) bzw. im Bund (2,9 %) vor.

Bei den Landeslehrerbeamten erhöhte sich die Anzahl der jährlichen 
durchschnittlichen Krankenstandstage von 2008 (11,74) bis 2013 
(13,87) um 2,13. Weiters war 2013 der Durchschnitt der jährlichen 
Krankenstandstage bei den Landeslehrerbeamten mit 13,87 nahezu 
doppelt so hoch wie jener der Landesvertragslehrer mit 7,61. Die 
Länder boten weder ein Krankenstandsmonitoring noch Unterstüt-
zungsmaßnahmen zur Stärkung und Erhaltung der Arbeitsfähig-
keit während der Phase eines bereits länger andauernden Kran-
kenstandes an.

Ziele der Gebarungsüberprüfung waren einerseits die Darstellung 
der Aktivstände und Ausgaben für Landeslehrer sowie für die Pensi-
onen der Landeslehrerbeamten und andererseits die Erhebung sowie 
Beurteilung des durchschnittlichen Pensionsantrittsalters und die 
Pensionierungsgründe der Landeslehrerbeamten im Vergleich zu 
den Bundeslehrerbeamten. (TZ 1)

Im Rahmen von drei Gebarungsüberprüfungen in den neun Ländern 
hatte der RH festgestellt, dass sich das durchschnittliche Pensions-
antrittsalter der Landeslehrerbeamten im Zeitraum 2004 bis 2007 
auf rd. 56,7 Jahre belief. In den Jahren von 2004 bis 2007 war die 
Mehrzahl (49,4 %) der Ruhestandsversetzungen der Landeslehrer-
beamten vorzeitig krankheitsbedingt erfolgt. Daher hatte der RH 
den Ländern empfohlen, Maßnahmen zu setzen, die dazu beitra-
gen sollen, das durchschnittliche Pensionsantrittsalter zu erhöhen 
und den Anteil der krankheitsbedingten Ruhestandsversetzungen 
zu verringern. (TZ 2)

Prüfungsziele

KURZFASSUNG

Ausgangslage
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Kurzfassung

Landeslehrer waren Lehrer für öffentliche Pflichtschulen sowie für 
land– und forstwirtschaftliche Fachschulen. Dienstgeber der Lan-
deslehrer waren die Länder, das Dienstverhältnis des Landeslehrers 
war öffentlich–rechtlich (Landeslehrerbeamter) oder privatrecht-
lich (Landesvertragslehrer). Das Dienstrecht der Landeslehrer war 
in Gesetzgebung Bundessache, in Vollziehung Landessache. Dienst-
geber der Landeslehrerbeamten und Landesvertragslehrer war zwar 
das jeweilige Land. Das in jedem Land bestehende Landeslehrer–
Diensthoheitsgesetz legte aber die konkrete Dienstbehörde bzw. die 
von den Schulbehörden des Bundes und der Länder wahrzuneh-
menden einzelnen dienstbehördlichen Aufgaben fest. Die Kompe-
tenzverteilung war verfassungsrechtlich komplex und die Aufga-
ben–, Ausgaben– und Finanzierungsverantwortung zwischen den 
Gebietskörperschaften getrennt. (TZ 3)

Das für Landeslehrerbeamte geltende Pensionsrecht war grundsätz-
lich das für Bundesbeamte geltende. Die Reformen des Pensions-
rechts der Bundesbeamten hatte der RH in seinem Bericht Reihe 
Bund 2009/10 im Sinne der Leistungsgerechtigkeit und Finanzier-
barkeit als zweckmäßig und sparsam beurteilt. (TZ 4)

Die Voraussetzungen für die Versetzung in den Ruhestand von Lan-
deslehrerbeamten entsprachen jenen der Bundeslehrerbeamten. Dies 
beinhaltete Ruhestandsversetzungen nach der Alterspension und 
nach Erklärung zur Versetzung zum gesetzlichen Pensionsantrittsal-
ter (Regelpensionsalter). Als vorzeitige Ruhestandsversetzung kamen 
— im von der Gebarungsüberprüfung umfassten Zeitraum — das 
„Lehrermodell“ (fünf Jahre vor dem Regelpensionsalter), die Korri-
dorpension (ab 62 Jahre) und die Hacklerregelung–ALT (für Geburts-
jahrgänge bis 1953: ab 60 Jahre) in Frage. Im Falle langandauernder 
Erkrankung und Dienstunfähigkeit konnte der Beamte krankheits-
bedingt in den Ruhestand versetzt werden. (TZ 5)

Bei gegenüber dem Regelpensionsalter vorzeitiger Ruhestandsver-
setzung waren bei der Pensionsberechnung (Rechtslage 2004) von 
der 80 %igen Bemessungsgrundlage Abschläge abzuziehen. Im 
Ergebnis reduzierten die Abschläge die Höhe der Pension gegen-
über einem Pensionsantritt mit dem Regelpensionsalter. Ausnahme 
war die Hacklerregelung–ALT: Diese ermöglichte für die Geburts-
jahrgänge bis 1953 nicht nur das besonders niedrige Pensionsan-
trittsalter von 60 Jahren, sondern gewährte darüber hinaus, dass 
trotz vorzeitigen Pensionsantritts keine Abschläge zur Reduzierung 
der Pensionshöhe angewendet wurden. (Eine Hacklerregelung–ALT 
galt auch für ASVG–Versicherte; das frühestmögliche Pensionsan-
trittsalter betrug bei Männern 60 Jahre, bei Frauen 55 Jahre.) (TZ 5)

Rechtsgrundlagen 
der Landeslehrer
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Kurzfassung

Landesvertragslehrer waren — ebenso wie Vertragsbedienstete des 
Bundes und der Länder — nach dem Allgemeinen Sozialversiche-
rungsgesetz (ASVG) pensionsversichert, ihre gesetzliche Altersver-
sorgung wurde von der Pensionsversicherung getragen. (TZ 6)

Der Grad der Verfügbarkeit der (Landeslehrer–)Personalkenn-
zahlen (Personal– und Pensionsstände, Einnahmen und Ausgaben, 
Pensionsantrittsgründe, Pensionsantrittsalter) war in den einzelnen 
Ländern sehr unterschiedlich. (TZ 6)

Der RH hat die Verteilung der Pensionsantrittsarten für die Landes-
lehrerbeamten im Vergleich mit den Bundeslehrerbeamten für die 
Jahre 2008 bis 2013 erhoben. (TZ 47)

Vergleich der Länder

 Anteile der Versetzung von Landeslehrerbeamten in den Ruhestand im Zeitraum 2008 bis 2013

Burgenland

Kärnten

Niederösterreich

Oberösterreich

Salzburg

Steiermark

Tirol

Vorarlberg

Wien

Länder–gesamt

Bund

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

Regelpension Lehrermodell Dienstunfähigkeit Korridorpension Hackler

Quellen: Ämter der Landesregierungen/Magistrat der Stadt Wien; Landesschulräte/Stadtschulrat Wien; BMBF
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Kurzfassung

Im Bereich der Landeslehrerbeamten wurde die Pensionsantritts-
art „gesetzliches Pensionsalter“ (Alterspension und Erklärung nach 
dem gesetzlichen Pensionsalter) nahezu nicht in Anspruch genom-
men. Auch das „Lehrermodell“ wurde, mit Ausnahme der Länder 
Tirol, Vorarlberg und Wien sowie der Bundeslehrerbeamten, nur in 
geringem Maße als Pensionsantrittsart gewählt. (TZ 47)

Im Zeitraum 2008 bis 2013 belief sich der Anteil krankheitsbedingter 
Ruhestandsversetzungen (Dienstunfähigkeit) auf durchschnittlich 
18,8 %. Den höchsten Anteil von 22 % wiesen die Landeslehrer-
beamten des Landes Oberösterreich auf, den niedrigsten Anteil die 
Landeslehrerbeamten des Landes Burgenland mit 11,4 %. (TZ 47)

Die Korridorpension (ab dem 62. Lebensjahr) wurde von den Lan-
deslehrerbeamten nur in sehr geringem Maße gewählt. (TZ 47)

Die überwiegende Mehrheit der Landeslehrerbeamten nahm in den 
Jahren 2008 bis 2013 die Pensionsantrittsart der Hacklerregelung–
ALT in Anspruch. Das waren 2008 bis 2013 rd. 72,9 % aller Ruhe-
standsversetzungen von Landeslehrerbeamten. (TZ 47)

Die überwiegende Inanspruchnahme der Hacklerregelung–ALT 
(Ruhestandsversetzung ab dem vollendeten 60. Lebensjahr) ergab 
in Verbindung mit einem bestimmten Prozentsatz von krankheits-
bedingten Ruhestandsversetzungen ein durchschnittliches Pensions-
antrittsalter der Landeslehrerbeamten im Zeitraum 2008 bis 2013 
von lediglich 59,6 Jahren. Pensionsantrittsarten mit einem höheren 
Pensionsalter, beispielsweise der Korridor ab dem 62. Lebensjahr 
oder das gesetzliche Pensionsalter, wurden von den Landeslehrer-
beamten hingegen nahezu nicht in Anspruch genommen. (TZ 48)

Das durchschnittliche Pensionsantrittsalter der Bundeslehrerbeam-
ten belief sich im Zeitraum 2008 bis 2013 auf durchschnittlich 
61,2 Jahre. Das gegenüber den Landeslehrerbeamten höhere Pensi-
onsantrittsalter beruhte darauf, dass die Ruhestandsversetzungen 
der Bundeslehrerbeamten zu 16,6 % mit dem gesetzlichen Pensions-
alter (Alterspension ab 65 Jahre oder Regelpensionsalter im Über-
gangszeitraum ab 63 Jahre) und zu 13,3 % mit der Korridorrege-
lung (ab 62 Jahre) erfolgten. (TZ 48)

Im September 2008 beschloss der Bundesgesetzgeber für Bundes-
beamte und Landeslehrerbeamte eine nochmalige Verlängerung 
der Ausnahmeregelung einer vorzeitigen Ruhestandsversetzung 
(Hacklerregelung–ALT) ab dem 60. Lebensjahr für die Geburtsjahr-
gänge bis 1953. (Dies galt gleichermaßen für ASVG–Versicherte: 
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Männer ab 60. Lebensjahr, Frauen ab 55. Lebensjahr.) Weiters 
gewährte der Bundesgesetzgeber zusätzlich für diese Geburts-
jahrgänge trotz vorzeitiger Ruhestandsversetzung auch noch eine 
Abschlagsfreiheit bei der Berechnung der Höhe des Ruhegenusses. 
Unter diesen besonders begünstigenden Bedingungen fanden 2008 
bis 2013 die Mehrzahl der Ruhestandsversetzungen von Landesleh-
rerbeamten, das waren 2008 bis 2013 rd. 72,9 % aller Ruhestands-
versetzungen, statt. (TZ 49) 

Der RH hatte die Mehrausgaben für einen Ruhestand in der Hackler-
regelung–ALT gegenüber einer Versetzung in den Ruhestand zum 
Regelpensionsalter mit 65 Jahren anhand eines Beamten der Ver-
wendungsgruppe Maturant (A2/2) mit Geburtsjahr 1953 berech-
net (Reihe Bund 2009/10). Diese Mehrausgaben beliefen sich auf 
Dauer des Ruhestands auf über 180.000 EUR (Geldwert 2006). Eine 
Abschätzung der Ausgaben des Bundes auf Gesamtpensionsdauer der 
zwischen 2008 und 2013 erfolgten 12.440 vorzeitigen Ruhestands-
versetzungen der Landeslehrerbeamten und Bundeslehrerbeamten 
nach der Hacklerregelung–ALT ergab daher gegenüber einer Ruhe-
standsversetzung mit dem für die Alterspension erforderlichen Pen-
sionsantrittsalter von 65 Jahren auf Gesamtpensionsdauer gerechnet 
Mehrausgaben von über 2 Mrd. EUR (Geldwert 2006, beispielhafter 
Gehaltsverlauf Maturanten Verwendungsgruppe A2/2). (TZ 49)

In den Ländern kam es 2008 bis 2013 zu einer hohen Anzahl 
von Pensionierungen von Landeslehrerbeamten. Dadurch stieg die 
Anzahl der Pensionsempfänger von 2008 bis 2013 in der Mehrzahl 
der Länder um mehr als 20 %. (TZ 50)

In Folge trat auch eine wesentliche Erhöhung (in den meisten Län-
dern über 30 %) der Ausgaben für die Pensionen der Landeslehrer-
beamten ein. Der höchste Zuwachs von 2008 bis 2013 belief sich 
in den Ländern Burgenland und Steiermark auf jeweils über 37 %. 
Der geringste, aber dennoch erhebliche Zuwachs lag in Wien mit 
27,4 % vor. (TZ 50)

Die Zahl der aktiven Landeslehrer (Landeslehrerbeamte und Landes-
vertragslehrer) nahm von 2008 bis 2013 in sechs Ländern ab; die 
stärksten Reduzierungen erfolgten in Kärnten (– 9,8 %) und in der 
Steiermark (– 8,9 %). Zuwächse lagen in Burgenland (4,6 %), Vorarl-
berg (5,3 %) und Wien (4,7 %) bzw. im Bund (2,9 %) vor. (TZ 50)
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Die Steigerung der Ausgaben für Landeslehrer von 2008 bis 2013 
setzte sich aus den ab 2013 erstmals gesetzlich zu leistenden Dienst-
geberbeiträgen–Pensionsbeiträgen (12,55 %), aus den Strukturef-
fekten (Gehaltsvorrückung), der jährlichen Gehaltserhöhung und 
der allfälligen prozentuellen Steigerung/Reduzierung der Anzahl 
der aktiven Landeslehrer zusammen. Die daraus resultierende Erhö-
hung der Ausgaben für Landeslehrer belief sich 2008 bis 2013 nur 
in Kärnten und der Steiermark auf unter 10 %, weil in diesen Län-
dern eine entsprechend prozentuell hohe Reduzierung der Anzahl 
der Landeslehrer vorlag. In der Mehrzahl der Länder und im Bund 
betrug die Erhöhung der Ausgaben für die Lehrer des Aktivstands 
2008 bis 2013 über 15 %, den höchsten Zuwachs verzeichnete 
Vorarlberg mit 24,4 %. (TZ 50)

Land Burgenland

Im Land Burgenland erfolgten 2008 bis 2013 in Summe 554 Ruhe-
standsversetzungen von Landeslehrerbeamten; 84,7 % davon nah-
men die Hacklerregelung–ALT in Anspruch, 11,4 % der Ruhestands-
versetzungen beruhten auf Dienstunfähigkeit (krankheitsbedingt). 
Eine Ruhestandsversetzung erfolgte ab dem gesetzlichen Pensions-
alter (Alterspension oder Regelpensionsalter). (TZ 7)

Die Anzahl der Landeslehrerbeamten im Ruhestand einschließlich 
der Versorgungsgenussbezieher (Witwen und Waisen) stieg von 2008 
bis 2013 von 1.487 auf 1.819, die dafür auflaufenden Pensions-
ausgaben stiegen im gleichen Zeitraum von 53,13 Mio. EUR auf 
73,09 Mio. EUR; das entsprach einer Steigerung um 37,6 % bzw. 
6,6 % pro Jahr. (TZ 8)

Der Stand an Landeslehrern stieg von 2008 bis 2013 von 2.048 VBÄ 
auf 2.142 VBÄ, die Ausgaben hiefür stiegen im gleichen Zeitraum 
von 110,85 Mio. EUR auf 129,78 Mio. EUR, das entsprach einer 
Steigerung um 17,1 % bzw. 3,2 % pro Jahr. Die Pragmatisierung 
(Überleitung von Landesvertragslehrern in das öffentlich–rechtliche 
Dienstverhältnis) entfiel ab 2011. (TZ 9, 10)

Daten der  
Landeslehrer
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Land Kärnten

Im Land Kärnten erfolgten 2008 bis 2013 in Summe 1.089 Ruhe-
standsversetzungen von Landeslehrerbeamten; 74,9 % davon nah-
men die Hacklerregelung–ALT in Anspruch, 17,7 % der Ruhestands-
versetzungen beruhten auf Dienstunfähigkeit (krankheitsbedingt). 
3,2 % der Ruhestandsversetzungen erfolgten ab dem gesetzlichen 
Pensionsalter (Alterspension oder Regelpensionsalter). (TZ 11)

Die Anzahl der Landeslehrerbeamten im Ruhestand einschließlich 
der Versorgungsgenussbezieher (Witwen und Waisen) stieg von 2008 
bis 2013 von 3.309 auf 3.934. Die dafür auflaufenden Pensions-
ausgaben stiegen im gleichen Zeitraum von 115,77 Mio. EUR auf 
150,12 Mio. EUR; das entsprach einer Steigerung um 29,7 % bzw. 
5,3 % pro Jahr. (TZ 12)

Der Stand an Landeslehrern sank von 2008 bis 2013 von 5.039 VBÄ 
auf 4.545 VBÄ, die Ausgaben hiefür stiegen im gleichen Zeitraum 
(aufgrund der Struktureffekte und jährlichen Gehaltserhöhungen) 
von 264,29 Mio. EUR auf 288 Mio. EUR, das entsprach einer Steige-
rung um 9,0 % bzw. 1,7 % pro Jahr. Die Pragmatisierung (Überlei-
tung von Landesvertragslehrern in das öffentlich–rechtliche Dienst-
verhältnis) entfiel ab dem Schuljahr 2002/2003. (TZ 13, 14)

Land Niederösterreich

Im Land Niederösterreich erfolgten 2008 bis 2013 in Summe 2.562 
Ruhe standsversetzungen von Landeslehrerbeamten; 74,5 % davon 
nahmen die Hacklerregelung–ALT in Anspruch, 20,5 % der Ruhe-
standsversetzungen beruhten auf Dienstunfähigkeit (krankheitsbe-
dingt). 1,6 % der Ruhestandsversetzungen erfolgten ab dem gesetz-
lichen Pensionsalter (Alterspension oder Regelpensionsalter). (TZ 15)

Die Anzahl der Landeslehrerbeamten im Ruhestand einschließlich 
der Versorgungsgenussbezieher (Witwen und Waisen) stieg von 2008 
bis 2013 von 7.100 auf 8.574, die dafür auflaufenden Pensions-
ausgaben stiegen im gleichen Zeitraum von 250,56 Mio. EUR auf 
333,93 Mio. EUR; das entsprach einer Steigerung um 33,3 % bzw. 
5,9 % pro Jahr. (TZ 16)

Der Stand an Landeslehrern sank von 2008 bis 2013 von 12.137 VBÄ 
auf 12.057 VBÄ, die Ausgaben hiefür stiegen im gleichen Zeitraum 
(aufgrund der Struktureffekte und jährlichen Gehaltserhöhungen) 
von 628,47 Mio. EUR auf 740,03 Mio. EUR, das entsprach einer 
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Steigerung um 17,8 % bzw. 3,3 % pro Jahr. Die Pragmatisierung 
(Überleitung von Landesvertragslehrern in das öffentlich–rechtliche 
Dienstverhältnis) entfiel seit ca. 2004. (TZ 17, 18)

Land Oberösterreich

Im Land Oberösterreich erfolgten 2008 bis 2013 in Summe 2.270 
Ruhestandsversetzungen von Landeslehrerbeamten; 71,0 % davon 
nahmen die Hacklerregelung–ALT in Anspruch, 22 % der Ruhe-
standsversetzungen beruhten auf Dienstunfähigkeit (krankheitsbe-
dingt). 1,8 % der Ruhestandsversetzungen erfolgten ab dem gesetz-
lichen Pensionsalter (Alterspension oder Regelpensionsalter). (TZ 19)

Die Anzahl der Landeslehrerbeamten im Ruhestand einschließlich 
der Versorgungsgenussbezieher (Witwen und Waisen) stieg von 2008 
bis 2013 von 6.333 auf 7.795, die dafür auflaufenden Pensions-
ausgaben stiegen im gleichen Zeitraum von 232,70 Mio. EUR auf 
308,66 Mio. EUR; das entsprach einer Steigerung um 32,6 % bzw. 
5,8 % pro Jahr. (TZ 20)

Der Stand an Landeslehrern sank von 2008 bis 2013 von 12.526 VBÄ 
auf 12.062 VBÄ, die Ausgaben hiefür stiegen im gleichen Zeitraum 
(aufgrund der Struktureffekte und jährlichen Gehaltserhöhungen) 
von 651,53 Mio. EUR auf 758,31 Mio. EUR, das entsprach einer 
Steigerung um 16,4 % bzw. 3,1 % pro Jahr. Die Pragmatisierung 
(Überleitung von Landesvertragslehrern in das öffentlich–rechtliche 
Dienstverhältnis) entfiel seit ca. 2007. (TZ 21, 22)

Land Salzburg

Im Land Salzburg erfolgten 2008 bis 2013 in Summe 885 Ruhe-
standsversetzungen von Landeslehrerbeamten; 70,4 % davon nah-
men die Hacklerregelung–ALT in Anspruch, 20,3 % der Ruhestands-
versetzungen beruhten auf Dienstunfähigkeit (krankheitsbedingt). 
2,7 % der Ruhestandsversetzungen erfolgten ab dem gesetzlichen 
Pensionsalter (Alterspension oder Regelpensionsalter). (TZ 23)

Die Anzahl der Landeslehrerbeamten im Ruhestand einschließlich 
der Versorgungsgenussbezieher (Witwen und Waisen) stieg von 2008 
bis 2013 von 2.358 auf 2.916, die dafür auflaufenden Pensions-
ausgaben stiegen im gleichen Zeitraum von 82,38 Mio. EUR auf 
111,99 Mio. EUR; das entsprach einer Steigerung um 35,9 % bzw. 
6,3 % pro Jahr. (TZ 24)
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Der Stand an Landeslehrern sank von 2008 bis 2013 von 4.484 VBÄ 
auf 4.355 VBÄ, die Ausgaben hiefür stiegen im gleichen Zeitraum 
(aufgrund der Struktureffekte und jährlichen Gehaltserhöhungen) 
von 227,44 Mio. EUR auf 267,16 Mio. EUR, das entsprach einer 
Steigerung um 17,5 % bzw. 3,3 % pro Jahr. Die Pragmatisierung 
(Überleitung von Landesvertragslehrern in das öffentlich–rechtliche 
Dienstverhältnis) entfiel seit ca. 2007. (TZ 25, 26)

Land Steiermark

Im Land Steiermark erfolgten 2008 bis 2013 in Summe 2.338 Ruhe-
standsversetzungen von Landeslehrerbeamten; 73,5 % davon nah-
men die Hacklerregelung–ALT in Anspruch, 20,0 % der Ruhestands-
versetzungen beruhten auf Dienstunfähigkeit (krankheitsbedingt). 
3,6 % der Ruhestandsversetzungen erfolgten ab dem gesetzlichen 
Pensionsalter (Alterspension oder Regelpensionsalter). (TZ 27)

Die Anzahl der Landeslehrerbeamten im Ruhestand einschließlich 
der Versorgungsgenussbezieher (Witwen und Waisen) stieg von 2008 
bis 2013 von 6.156 auf 7.752, die dafür auflaufenden Pensions-
ausgaben stiegen im gleichen Zeitraum von 217,34 Mio. EUR auf 
299,44 Mio. EUR; das entsprach einer Steigerung um 37,8 % bzw. 
6,6 % pro Jahr. (TZ 28)

Der Stand an Landeslehrern sank von 2008 bis 2013 von 9.178 VBÄ 
auf 8.364 VBÄ, die Ausgaben hiefür stiegen im gleichen Zeitraum 
(aufgrund der Struktureffekte und jährlichen Gehaltserhöhungen) 
von 515,77 Mio. EUR auf 563,28 Mio. EUR, das entsprach einer Stei-
gerung um 9,2 % bzw. 1,8 % pro Jahr. Die Pragmatisierung (Überlei-
tung von Landesvertragslehrern in das öffentlich–rechtliche Dienst-
verhältnis) entfiel seit ca. 1983 (Ausnahme Schulleiter). (TZ 29, 30)

Land Tirol

Im Land Tirol erfolgten 2008 bis 2013 in Summe 1.003 Ruhestands-
versetzungen von Landeslehrerbeamten; 71,0 % davon nahmen die 
Hacklerregelung–ALT in Anspruch, 16,8 % der Ruhestandsverset-
zungen beruhten auf Dienstunfähigkeit (krankheitsbedingt). 3,5 % 
der Ruhestandsversetzungen erfolgten ab dem gesetzlichen Pensi-
onsalter (Alterspension oder Regelpensionsalter). (TZ 31)
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Die Anzahl der Landeslehrerbeamten im Ruhestand einschließlich 
der Versorgungsgenussbezieher (Witwen und Waisen) stieg von 2008 
bis 2013 von 2.838 auf 3.491, die dafür auflaufenden Pensions-
ausgaben stiegen im gleichen Zeitraum von 106,73 Mio. EUR auf 
142,71 Mio. EUR; das entsprach einer Steigerung um 33,7 % bzw. 
6 % pro Jahr. (TZ 32)

Der Stand an Landeslehrern sank von 2008 bis 2013 von 6.497 VBÄ 
auf 6.291 VBÄ, die Ausgaben hiefür stiegen im gleichen Zeitraum 
(aufgrund der Struktureffekte und jährlichen Gehaltserhöhungen) 
von 294,75 Mio. EUR auf 338,90 Mio. EUR, das entsprach einer 
Steigerung um 15,0 % bzw. 2,8 % pro Jahr. Pragmatisierungen 
von Landeslehrern werden nach wie vor durchgeführt. (TZ 33, 34)

Land Vorarlberg

Im Land Vorarlberg erfolgten 2008 bis 2013 in Summe 411 Ruhe-
standsversetzungen von Landeslehrerbeamten; 72,8 % davon nah-
men die Hacklerregelung–ALT in Anspruch, 12,4 % der Ruhestands-
versetzungen beruhten auf Dienstunfähigkeit (krankheitsbedingt). 
Drei Ruhestandsversetzungen erfolgten ab dem gesetzlichen Pensi-
onsalter (Alterspension oder Regelpensionsalter). (TZ 35)

Die Anzahl der Landeslehrerbeamten im Ruhestand einschließlich 
der Versorgungsgenussbezieher (Witwen und Waisen) stieg von 2008 
bis 2013 von 1.042 auf 1.330, die dafür auflaufenden Pensions-
ausgaben stiegen im gleichen Zeitraum von 41,33 Mio. EUR auf 
56,56 Mio. EUR; das entsprach einer Steigerung um 36,9 % bzw. 
6,5 % pro Jahr. (TZ 36)

Der Stand an Landeslehrern stieg von 2008 bis 2013 von 3.495 VBÄ 
auf 3.678 VBÄ, die Ausgaben hiefür stiegen im gleichen Zeitraum 
von 185,69 Mio. EUR auf 230,97 Mio. EUR, das entsprach einer 
Steigerung um 24,4 % bzw. 4,5 % pro Jahr. Die Pragmatisierung 
(Überleitung von Landesvertragslehrern in das öffentlich–rechtliche 
Dienstverhältnis) entfiel ab 2005. (TZ 37, 38)

Land Wien

Im Land Wien erfolgten 2008 bis 2013 in Summe 1.681 Ruhestands-
versetzungen von Landeslehrerbeamten; 69,5 % davon nahmen die 
Hacklerregelung–ALT in Anspruch, 15,2 % der Ruhestandsverset-
zungen beruhten auf Dienstunfähigkeit (krankheitsbedingt). 7,1 % 
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Kurzfassung

der Ruhestandsversetzungen erfolgten ab dem gesetzlichen Pensi-
onsalter (Alterspension oder Regelpensionsalter). (TZ 39)

Die Anzahl der Landeslehrerbeamten im Ruhestand einschließlich 
der Versorgungsgenussbezieher (Witwen und Waisen) stieg von 2008 
bis 2013 von 5.106 auf 5.846, die dafür auflaufenden Pensions-
ausgaben stiegen im gleichen Zeitraum von 173,99 Mio. EUR auf 
221,74 Mio. EUR; das entsprach einer Steigerung um 27,4 % bzw. 
5,0 % pro Jahr. (TZ 40)

Der Stand an Landeslehrern stieg von 2008 bis 2013 von 10.691 VBÄ 
auf 11.193 VBÄ, die Ausgaben hiefür stiegen im gleichen Zeitraum 
von 521,40 Mio. EUR auf 624,89 Mio. EUR, das entsprach einer 
Steigerung um 19,9 % bzw. 3,7 % pro Jahr. Die Pragmatisierung 
(Überleitung von Landesvertragslehrern in das öffentlich–rechtliche 
Dienstverhältnis) entfiel ab 2005. (TZ 41, 42)

Bundeslehrer

Bei den Bundeslehrern erfolgten 2008 bis 2013 in Summe 6.113 Ruhe-
standsversetzungen von Bundeslehrerbeamten; 51 % davon nahmen 
die Hacklerregelung–ALT in Anspruch, 13,3 % gingen in die Kor-
ridorpension und 9,3 % der Ruhestandsversetzungen beruhten auf 
Dienstunfähigkeit (krankheitsbedingt). 16,6 % der Ruhestandsver-
setzungen erfolgten ab dem gesetzlichen Pensionsalter (Alterspen-
sion oder Regelpensionsalter). (TZ 43)

Die Anzahl der Bundeslehrerbeamten im Ruhestand einschließlich 
der Versorgungsgenussbezieher (Witwen und Waisen) stieg von 2008 
bis 2013 von 16.273 auf 20.402. (TZ 44)

Der Stand an jenen Bundeslehrern, die vom BMBF verwaltet wur-
den, stieg von 2008 bis 2013 von 37.270 VBÄ auf 38.348 VBÄ, die 
Ausgaben hiefür stiegen im gleichen Zeitraum von 2.292,59 Mio. 
EUR auf 2.708,57 Mio. EUR, das entsprach einer Steigerung um 
18,1 % bzw. 3,4 % pro Jahr. Die Pragmatisierung (Überleitung von 
Bundesvertragslehrern in das öffentlich–rechtliche Dienstverhält-
nis) entfiel ab 1997. (TZ 45, 46)

III-197 der Beilagen XXV. GP - Bericht - Hauptdokument gesamt (elektr. übermittelte Version)28 von 442

Dieser Text wurde elektronisch übermittelt. Abweichungen vom Original sind möglich.
www.parlament.gv.at



BKA BMBF
Landeslehrerpensionen

Bund 2015/12 25

Kurzfassung

Maßnahmen

Die bisherigen Maßnahmen der Länder zur Stärkung und Erhal-
tung der Arbeitsfähigkeit beinhalteten Fortbildungsmaßnahmen 
mit gesundheitlichen Schwerpunkten, dienstrechtliche Maßnahmen 
(etwa die Herabsetzung der Lehrverpflichtung u.a. aus gesundheit-
lichen Gründen, das Sabbatical oder der Karenzurlaub gegen Ent-
fall der Bezüge), individuelle Angebote zur Prävention im Rahmen 
der arbeitsmedizinischen Betreuung und individuelle Angebote zu 
therapeutischen Maßnahmen. (TZ 51)

Die Anzahl an jährlichen Krankenstandstagen der Landeslehrer-
beamten stieg von 2008 mit durchschnittlich 11,74 bis 2013 auf 
durchschnittlich 13,87. Weiters war 2013 der Durchschnitt der jähr-
lichen Krankenstandstage bei den Landeslehrerbeamten mit 13,87 
nahezu doppelt so hoch wie jener der Landesvertragslehrer mit 
7,61. Die Länder boten dazu weder ein Krankenstandsmonitoring 
an, noch Unterstützungsmaßnahmen zur Stärkung und Erhaltung 
der Arbeitsfähigkeit während der Phase eines bereits länger andau-
ernden Krankenstandes oder sich häufender Krankenstände. (TZ 52)

Unter den von den Ländern vorgeschlagenen künftigen Maßnahmen 
zur Stärkung und Erhaltung der Arbeitsfähigkeit der Landeslehrer 
fanden sich insbesondere solche, die vermehrte Unterstützungs-
leistungen zum Inhalt hatten, wie beispielsweise eine Begleitung 
in belastenden Schulklassensituationen durch schulpsychologisches 
Personal oder die Entlastung von administrativen Aufgaben. (TZ 53)

Die Länder verfügten teilweise über keine Daten betreffend die kate-
gorisierten Erkrankungen, die zu einer vorzeitigen krankheitsbe-
dingten Ruhestandsversetzung geführt hatten. Da die kategorisier-
ten medizinischen Gründe für die Dienstunfähigkeit nicht bekannt 
waren, konnte weder eine Analyse der Ursachen vorgenommen, 
noch zielgerichtete Maßnahmen mit dem Ziel der Erhaltung der 
Gesundheit und somit der Dienstfähigkeit gesetzt werden. (TZ 54)
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Kenndaten 2013 zu Landeslehrern

Rechtsgrundlage Landeslehrer–Dienstrechtsgesetz–LDG 1984, BGBl. Nr. 302/1984, Land– und forst-
wirtschaftliches Landeslehrer–Dienstrechtsgesetz–LLDG 1985, BGBl. Nr. 296/1985
Landesvertragslehrpersonengesetz 1966–LVG, BGBl. Nr. 172/1966, Land– und Forst-
wirtschaftliches Landesvertragslehrpersonengesetz (LLVG), BGBl. Nr. 244/1969
Pensionsrecht für Landeslehrerbeamte war grundsätzlich das Pensionsrecht für Bundes-
beamte. Im Detail wurden die Grundlagen des Pensionsantritts von Landeslehrer-
beamten im LDG 1984 und LLDG 1985 annähernd inhaltsgleich mit dem Beamten–
Dienstrechtsgesetz 1979 geregelt.
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in VBÄ

Landeslehrerbeamte 965 2.736 7.772 7.393 2.673 3.668 3.865 1.622 5.274 35.970 11.2121

Landesvertragslehrer 1.177 1.809 4.285 4.669 1.682 4.696 2.425 2.056 5.919 28.718 27.1362

Summe 2.142 4.545 12.057 12.062 4.355 8.364 6.290 3.678 11.193 64.687 38.348

Ausgaben für Aktive in Mio. EUR

Landeslehrerbeamte 60,51 157,35 450,60 434,80 155,02 258,85 208,39 101,33 299,23 2.126,08 849,97

Landesvertragslehrer 45,75 77,48 155,78 185,65 63,62 204,47 83,57 87,20 206,47 1.109,99 1.338,78

Dienstgeberbeiträge und 
sonstige Ausgaben

23,52 53,16 133,65 137,86 48,53 99,95 46,94 42,44 119,20 705,23 519,82

Summe 129,78 287,99 740,03 758,31 267,16 563,28 338,90 230,97 624,89 3.941,31 2.708,57

Anzahl

Pensionsstand (Pensionisten 
und Hinterbliebene)

1.819 3.934 8.574 7.795 2.916 7.752 3.491 1.330 5.846 43.457 20.402

in Mio. EUR

Pensionsausgaben 73,09 150,12 333,93 308,66 111,99 299,44 142,71 56,56 221,74 1.698,24 –3

–  Einnahmen durch Pensions– 
und Sicherungsbeiträge

16,29 40,42 126,59 114,95 41,70 69,33 54,09 24,93 72,36 560,66 –

= Nettopensionsausgaben 56,80 109,71 207,33 193,71 70,29 230,12 88,63 31,63 149,39 1.137,58 –

Rundungsdifferenzen möglich
1 Bundeslehrerbeamte
2 Bundesvertragslehrer
3 nicht verfügbar

Quellen:  Amt der Burgenländischen Landesregierung; Landesschulrat Burgenland; Amt der Kärntner Landesregierung; 
Kärntner Landesschulrat; Amt der Niederösterreichischen Landesregierung; Landesschulrat Niederösterreich; Amt 
der Oberösterreichischen Landesregierung; Landesschulrat Oberösterreich; Amt der Salzburger Landesregierung; 
Landesschulrat Salzburg; Amt der Steiermärkischen Landesregierung; Landesschulrat Steiermark; Amt der Tiroler 
Landesregierung; Landesschulrat Tirol; Amt der Vorarlberger Landesregierung; Landesschulrat Vorarlberg; Magistrat 
der Stadt Wien; Stadtschulrat Wien; BMBF
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 1 Der RH überprüfte von Mai 2014 bis Juni 2014 die Gebarung aller 
neun Bundesländer hinsichtlich der Pensionen der Landeslehrerbeam-
ten. Der Prüfungszeitraum bezog sich auf die Jahre 2008 bis 2013.

Ziele der Gebarungsüberprüfung waren einerseits die Darstellung der 
Aktivstände und Ausgaben für Landeslehrer sowie für die Pensionen 
der Landeslehrerbeamten und andererseits die Erhebung sowie Beur-
teilung des durchschnittlichen Pensionsantrittsalters und der Pensio-
nierungsgründe der Landeslehrerbeamten im Vergleich zu den Bun-
deslehrerbeamten. 

Zu dem im Februar 2015 übermittelten Prüfungsergebnis gaben die 
überprüften Stellen eine Stellungnahme bzw. einen Stellungnahme-
verzicht ab: 

Prüfungsablauf und 
–gegenstand 

Überprüfte Stelle Gegenäußerung  
durch den RH

Burgenländische Landesregierung Stellungnahme Mai 2015 Juli 2015

Landesschulrat für Burgenland Stellungnahme April 2015 Juli 2015

Kärntner Landesregierung Stellungnahme April 2015 Juli 2015

Landesschulrat für Kärnten Stellungnahmeverzicht April 2015 –

Niederösterreichische Landesregierung Stellungnahme April 2015 Juli 2015

Landesschulrat für Niederösterreich Stellungnahme Mai 2015 Juli 2015

Oberösterreichische Landesregierung Stellungnahme April 2015 Juli 2015

Landesschulrat für Oberösterreich Stellungnahme März 2015 Juli 2015

Salzburger Landesregierung Stellungnahme April 2015 Juli 2015

Landesschulrat für Salzburg Stellungnahmeverzicht Mai 2015 –

Steiermärkische Landesregierung Stellungnahme April 2015 Juli 2015

Landesschulrat für Steiermark Stellungnahme Mai 2015 Juli 2015

Tiroler Landesregierung Stellungnahme April 2015 Juli 2015

Landesschulrat für Tirol Stellungnahmeverzicht Mai 2015 –

Vorarlberger Landesregierung Stellungnahme März 2015 Juli 2015

Landesschulrat für Vorarlberg Stellungnahmeverzicht April 2015 –

Magistratsdirektion der Stadt Wien Stellungnahmeverzicht April 2015 –

Stadtschulrat für Wien Stellungnahme April 2015 Juli 2015

Bundeskanzleramt Stellungnahme April 2015 Juli 2015

Bundesministerium für Bildung  
und Frauen

Stellungnahme Mai 2015 Juli 2015
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Prüfungsablauf und –gegenstand

 2 (1) Der RH hatte 2006 bis 2008 die Systematik der Landesbeamten-
pensionen im Rahmen von drei Gebarungsüberprüfungen überprüft:

Von September 2008 bis Oktober 2008 erfolgten zwei ergänzende Geba-
rungsüberprüfungen zur Aktualisierung der Datenlage. Das Ergeb-
nis dieser Querschnittsüberprüfung veröffentlichte der RH im Bericht 
„Reformen der Beamtenpensionssysteme des Bundes und der Länder“ 
in der Reihe Bund 2009/10. 

(2) Teil der damaligen Querschnittsüberprüfungen war auch die Erhe-
bung der Datenlage zu den Landeslehrerbeamten und deren gegen-
über dem gesetzlichen Regelpensionsalter überwiegend vorzeitigen 
Ruhestandsversetzungen. Dabei hatte der RH festgestellt, dass sich 
das durchschnittliche Pensionsantrittsalter der Landeslehrerbeamten 
im Zeitraum 2004 bis 2007 auf rd. 56,7 Jahre belief. Das gesetzliche 
Regelpensionsalter — das ist das frühestmögliche abschlagsfreie Pen-
sionsantrittsalter durch Erklärung — hätte 2005 zumindest 61 Jahre 
und 10 Monate betragen. 

In den Jahren von 2004 bis 2007 war die Mehrzahl (49,4 %) der Ruhe-
standsversetzungen der Landeslehrerbeamten vorzeitig krankheitsbe-
dingt erfolgt. Daher hatte der RH den Ländern empfohlen, Maßnahmen 
zu setzen, die dazu beitragen sollen, das durchschnittliche Pensions-
antrittsalter zu erhöhen und den Anteil der krankheitsbedingten Ruhe-
standsversetzungen zu verringern.

1. von Mai 2006 bis 
September 2006

Bund 
Burgenland 
Niederösterreich 
Salzburg

gleichlautende Berichte:
Reihe Bund 2007/9 
Reihe Burgenland 2007/4 
Reihe Niederösterreich 2007/8 
Reihe Salzburg 2007/5

2. von September 2007 
bis November 2007

Kärnten 
Oberösterreich 
Steiermark

Reihe Kärnten 2008/4 
Reihe Oberösterreich 2008/4 
Reihe Steiermark 2008/5

3. von Februar 2008 
bis Mai 2008

Bund 
Tirol 
Vorarlberg 
Wien

Reihe Bund 2009/8 
Reihe Tirol 2009/3 
Reihe Vorarlberg 2009/3 
Reihe Wien 2009/4
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 3.1 (1) Landeslehrer waren Lehrer für öffentliche Pflichtschulen (Volks-
schulen, Neue Mittelschulen, Hauptschulen, Sonderschulen, Polytech-
nische Schulen, Berufsschulen) sowie der land– und forstwirtschaft-
lichen Fachschulen. Dienstgeber der Landeslehrer waren die Länder. 
Das Dienstverhältnis des Landeslehrers war öffentlich–rechtlich (Lan-
deslehrerbeamter) oder privatrechtlich (Landesvertragslehrer).

Das Dienstrecht der Landeslehrer war in Gesetzgebung Bundessache, 
in Vollziehung Landessache. Für die Beamten galt das Landeslehrer–
Dienstrechtsgesetz (LDG 1984), BGBl. Nr. 302/1984, sowie das Land– 
und forstwirtschaftliche Landeslehrer–Dienstrechtsgesetz (LLDG 1985), 
BGBl. Nr. 296/1985.

(2) Aufgrund verfassungsrechtlicher Vorschriften hatte der Bund den 
Ländern den Aktivitätsaufwand (im Rahmen der genehmigten Stellen-
pläne) für die Landeslehrerbeamten und Landesvertragslehrer sowie 
den Pensionsaufwand für alle Landeslehrerbeamten zu ersetzen. Hin-
sichtlich der Aktivitätsbezüge war einfachgesetzlich festgelegt, dass 
der Bund den Ländern 100 % der Kosten der Besoldung der Landes-
lehrer an öffentlichen allgemein bildenden Pflichtschulen und 50 % 
der Besoldungskosten für Landeslehrer an berufsbildenden Pflicht-
schulen und an land– und forstwirtschaftlichen Berufs– und Fach-
schulen zu ersetzen hatte.

(3) Dienstgeber der Landeslehrerbeamten und Landesvertragslehrer 
war das jeweilige Land. Die in jedem Land bestehenden Landesleh-
rer–Diensthoheitsgesetze legten die konkrete Dienstbehörde bzw. die 
von den Schulbehörden des Bundes und der Länder wahrzunehmenden 
einzelnen dienstbehördlichen Aufgaben fest. In den Ländern Kärnten, 
Salzburg, Tirol und Vorarlberg wurden die dienstbehördlichen Aufga-
ben von der Landesregierung (und teilweise von den Bezirksverwal-
tungsbehörden) wahrgenommen. In den Bundesländern Burgenland, 
Niederösterreich, Oberösterreich, Steiermark und Wien waren diese 
Aufgaben (in unterschiedlichem Ausmaß) zwischen der Landesregie-
rung und dem Landesschulrat (bzw. Stadtschulrat für Wien) geteilt. 

 3.2 Der RH wiederholte seine Kritik hinsichtlich der verfassungsrecht-
lich komplexen Kompetenzverteilung und der fehlenden Übereinstim-
mung von Aufgaben–, Ausgaben– und Finanzierungsverantwortung 
zwischen Bund, Ländern und Gemeinden (siehe auch „Modellver-
suche Neue Mittelschule“, Reihe Bund 2013/12; „Schulstandorte allge-
mein bildende Pflichtschulen – Oberösterreich und Steiermark“, Reihe 

Dienstrecht der  
Landeslehrer

Rechtsgrundlagen der Landeslehrer
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Rechtsgrundlagen der Landeslehrer

Bund 2014/12; „Finanzierung der Landeslehrer“, Reihe Bund 2012/4; 
„Positionen RH“ Verwaltungsreform 2011).

 3.3 Die Niederösterreichische Landesregierung merkte in ihrer Stellung-
nahme an, dass eine Gebarungsüberprüfung durch den RH u.a. die Über-
einstimmung des Verwaltungshandelns mit den bestehenden Vorschrif-
ten betreffe und nicht die für die Gebarung maßgebenden Beschlüsse 
der verfassungsmäßig zuständigen Vertretungskörper umfasse und 
daher die geltende verfassungsgesetzlich festgelegte Kompetenzvertei-
lung dafür den Maßstab bilde.

 3.4 Der RH stimmte der Niederösterreichischen Landesregierung zu, dass 
die verfassungsmäßige Kompetenzverteilung bei Gebarungsüberprü-
fungen vom RH zu berücksichtigen ist. Sinn und Zweck dieses Grund-
satzes könne es aber nicht sein, dass dem RH Aussagen zu (verfas-
sungs)gesetzlichen Regelungen, die zu einer unübersichtlichen und 
somit unwirtschaftlichen und unzweckmäßigen Gebarung beitragen, 
gänzlich verwehrt sind.

 4.1 Das für Landeslehrerbeamte geltende Pensionsrecht war grundsätzlich 
das für Bundesbeamte geltende. Im Detail wurden die Grundlagen des 
Pensionsantritts von Landeslehrerbeamten im LDG 1984 und im LLDG 
1985 — annähernd inhaltsgleich mit dem Beamten–Dienstrechtsge-
setz 1979 — geregelt. Die Pensionsbeiträge der Landeslehrerbeamten 
waren im Gehaltsgesetz 1956 (der Bundesbeamten), BGBl. Nr. 54/1956, 
und das Leistungsrecht im Pensionsgesetz 1965 (der Bundesbeamten), 
BGBl. Nr. 340/1965, festgelegt. Das Pensionsrecht der Landeslehrerbe-
amten war daher weitgehend deckungsgleich mit jenem der Bundes-
beamten. 

Landesvertragslehrer waren — ebenso wie Vertragsbedienstete des 
Bundes und der Länder — nach dem Allgemeinen Sozialversicherungs-
gesetz (ASVG) pensionsversichert; ihre gesetzliche Altersversorgung 
wurde von der Pensionsversicherung getragen.

 4.2 Das Pensionsrecht der Bundesbeamten mit einer Systematik der Ruhe-
genussberechnung (Rechtslage 2004) eines schrittweise auf 65 Jahre 
steigenden Regelpensionsalters, einer schrittweise auf 40 Jahre stei-
genden Durchrechnung und einer Gesamtdienstzeit von 45 Jahren hatte 
der RH in seinem Bericht „Reformen der Beamtenpensionssysteme des 
Bundes und der Länder“, Reihe Bund 2009/10, im Sinne der Leistungs-
gerechtigkeit und Finanzierbarkeit als zweckmäßig und sparsam beur-
teilt. 

Pensionsrecht der 
Landeslehrer
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Rechtsgrundlagen der Landeslehrer

Der RH hatte weiters die Berechnung der Ruhegenüsse der Bundes-
beamten nach dem Pensionskonto des Allgemeinden Pensionsge-
setzes (APG; Parallelrechnung Rechtslage 2004 und Pensionskonto 
ab Geburtsjahrgang 1955) als beitragsbezogen, transparent und ein-
fach in der Durchführung beurteilt. Die damit verbundenen künftigen 
Einsparungen werden in hohem Maße zur Finanzierung der künftigen 
Ruhegenüsse der Bundesbeamten beitragen. 

 5.1 Die konkreten Voraussetzungen für einen Übertritt bzw. eine Versetzung 
eines Landeslehrerbeamten in den Ruhestand waren im LDG 1984 und 
im LLDG 1985 geregelt. Das Pensionsrecht legte auch die Abschläge bei 
gegenüber dem Regelpensionsalter vorzeitiger Ruhestandsversetzung 
fest. Die Abschläge in Prozentpunkten pro Jahr vorzeitiger Versetzung 
in den Ruhestand (ein Prozentpunkt entspricht 1,25 %) waren bei der 
Pensionsberechnung (Rechtslage 2004) von der 80 %igen Bemessungs-
grundlage abzuziehen. Im Ergebnis reduzierten die Abschläge die Höhe 
der Pension gegenüber einem Pensionsantritt mit dem Regelpensions-
alter.

Folgende Varianten für die Versetzung in den Ruhestand bestanden:

1. Alterspension (keine Abschläge bei der Pensionsberechnung):

Der Übertritt in den Ruhestand erfolgte (von Gesetzes wegen) mit 
Ablauf des Jahres, in dem der Landeslehrerbeamte sein 65. Lebens-
jahr vollendete. 

2.  Versetzung in den Ruhestand durch Erklärung zum gesetzlichen 
Pensionsalter (keine Abschläge bei der Pensionsberechnung):

Durch schriftliche Erklärung des Landeslehrerbeamten wurde die Ver-
setzung in den Ruhestand mit Ablauf des Monats bewirkt, sofern er 
das gesetzliche Pensionsalter (Regelpensionsalter) erreicht hatte. Die-
ses steigt, abhängig vom Geburtsjahrgang von 61,5 schrittweise auf 
65 Jahre an und betrug zum Zeitpunkt der Gebarungsüberprüfung 
(3. Quartal 2014) 64,17 Jahre bzw. 770 Monate.

Eine Versetzung in den Ruhestand zum gesetzlichen Pensionsalter 
konnte auch von Amts wegen erfolgen, wenn der Landeslehrer die 
für den vollen Ruhegenussanspruch (100 % von der 80 %igen Bemes-
sungsgrundlage) erforderliche Dienstzeit aufwies.

Pensionsantritts-
voraussetzungen
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3. „Lehrermodell“ (Abschläge 4 Prozentpunkte pro Jahr):

Bei dieser nur Lehrern zugänglichen Variante wurde auf schriftlichen 
Antrag des (hier) Landeslehrerbeamten die Versetzung in den Ruhestand 
höchstens fünf Jahre vor dem jeweils geltenden gesetzlichen Pensi-
onsalter (Regelpensionsalter, siehe Punkt 2) bewirkt. Diese Antrittsva-
riante konnte nur von vor dem 1. Jänner 1954 geborenen Landesleh-
rerbeamten (bzw. Bundeslehrerbeamten) und bis 31. Dezember 2013 
gewählt werden. Die Abschläge betrugen vier Prozentpunkte von der 
Bemessungsgrundlage pro Jahr gegenüber dem Regelpensionsalter und 
waren in Summe nicht gedeckelt.

4.  Korridorpension (Abschläge 3,36 Prozentpunkte von der Bemes-
sungsgrundlage sowie zusätzlich 2,1 % von der berechneten 
Gesamtpension pro Jahr):

In dieser Variante wurde die Ruhestandsversetzung durch schriftliche 
Erklärung des Landeslehrers ab Ablauf des Monats, in dem er sein 
62. Lebensjahr vollendet hatte, bewirkt, sofern zu diesem Zeitpunkt 
37,5 Jahre ruhegenussfähiger Gesamtdienstzeit vorlagen.

Die Abschläge der Korridorpension–ALT für Geburtsjahrgänge bis 1953 
betrugen 1,68 Prozentpunkte von der Bemessungsgrundlage pro Jahr 
gegenüber dem Regelpensionsalter, waren aber unabhängig vom 10 %–
Verlustdeckel anzuwenden.

Die Abschläge der Korridorpension–NEU für Geburtsjahrgänge ab 1954 
betrugen 3,36 Prozentpunkte von der Bemessungsgrundlage pro Jahr 
gegenüber dem Regelpensionsalter (65 Jahre). Zusätzlich werden 2,1 % 
Abschläge von der Bruttopension pro Jahr vorzeitiger Ruhestands-
versetzung gegenüber dem Regelpensionsalter (65 Jahre) abgezogen. 
Die für diese Antrittsvariante notwendige Gesamtdienstzeit steigt pro 
Kalenderjahr um sechs Monate bis 40 Jahre für Pensionsantritte ab 
dem Jahr 2017.

5.  Versetzung in den Ruhestand bei langer beitragsgedeckter Gesamt-
dienstzeit („Hacklerregelung“; keine Abschläge für Geburtsjahr-
gänge bis 1953):

Vor 1954 Geborenen stand diese Variante ab Vollendung des 60. Lebens-
jahres bei Vorliegen von 40 Jahren beitragsgedeckter Gesamtdienst-
zeit offen (Hacklerregelung–ALT). Ein Nachkauf von Schul– und Stu-
dienzeiten für die Gesamtdienstzeit war zulässig; Abschläge waren bei 
der Hacklerregelung–ALT nicht anzuwenden. (Eine dazu gleichartige 
Hacklerregelung–ALT galt auch für ASVG–Versicherte; das frühest-
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mögliche Pensionsantrittsalter betrug bei der Hacklerregelung–ALT 
bei Männern 60 Jahre, bei Frauen 55 Jahre.)

Die Hacklerregelung–NEU galt für ab 1954 Geborene und ermöglichte 
eine vorzeitige Ruhestandsversetzung ab Vollendung des 62. Lebens-
jahrs bei Vorliegen von 42 Jahren beitragsgedeckter (das heißt ohne 
Schul– und Studienzeiten) Gesamtdienstzeit. Ein Nachkauf von Schul– 
und Studienzeiten war nicht zulässig; die Abschläge der Rechtslage 
2004 beliefen sich auf 3,36 Prozentpunkte pro Jahr gegenüber dem 
Regelpensionsalter (65 Jahre). 

6. Dienstunfähigkeit (Abschläge 3,36 Prozentpunkte pro Jahr):

Die Versetzung in den Ruhestand wegen dauernder Dienstunfähigkeit 
erfolgte von Amts wegen oder auf Antrag mit Ablauf jenes Monats, in 
dem der Ruhestandsversetzungsbescheid rechtskräftig wurde. Dienstun-
fähigkeit lag vor, wenn der Landeslehrerbeamte infolge seiner gesund-
heitlichen Verfassung seine dienstlichen Aufgaben nicht erfüllen und 
ihm kein mindestens gleichwertiger Arbeitsplatz zugewiesen wer-
den konnte, dessen Aufgaben er nach seiner gesundheitlichen Verfas-
sung zu erfüllen imstande war und der ihm mit Rücksicht auf seine 
Verhältnisse billigerweise zugemutet werden konnte. Die Abschläge 
der Rechtslage 2004 beliefen sich auf 3,36 Prozentpunkte pro Jahr 
gegenüber dem Regelpensionsalter (65 Jahre ab dem Geburtsjahrgang 
2. Oktober 1952) und waren mit 18 Prozentpunkten gedeckelt.

 5.2 Die Voraussetzungen für die Versetzung in den Ruhestand von Lan-
deslehrerbeamten entsprachen jenen der Bundeslehrerbeamten; die 
angeführten Varianten entsprachen — mit Ausnahme des „Lehrermo-
dells“ — auch jenen der Bundesbeamten.1

Der RH kritisierte erneut, dass die Hacklerregelung–ALT für die 
Geburtsjahrgänge bis 1953 nicht nur das besonders niedrige Pensions-
antrittsalter von 60 Jahren ermöglichte, sondern darüber hinaus trotz 
vorzeitigen Pensionsantritts keine Abschläge zur Reduzierung der Pen-
sionshöhe angewendet wurden (siehe auch TZ 25 Reihe Bund 2009/10 
bzw. TZ 5 Reihe Bund 2013/5). 

 5.3 Die Niederösterreichische Landesregierung und der als Dienstbe-
hörde eingerichtete Landesschulrat für Niederösterreich erklärten in 
ihren Stellungnahmen, dass sie die einschlägigen Bestimmungen des 
LDG 1984 und des LLDG 1985 über die Versetzung in den Ruhestand 

1 Die Pensionsantrittsvarianten für ASVG–versicherte Männer sind dazu weitgehend 
gleich; ASVG–versicherte Frauen weisen bis zum Geburtsdatum 1. Dezember 1963 ein 
um fünf Jahre geringeres Regelpensionsalter auf.
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bei langer beitragsgedeckter Gesamtdienstzeit für die Geburtsjahrgänge 
bis 1953 bei Vorliegen der Voraussetzungen und nach Eingang von 
entsprechenden Erklärungen der Landeslehrerbeamten gesetzesgemäß 
vollzogen haben; die Kritik des RH richte sich an die Bundesgesetzge-
bung.

 5.4 Der RH wies gegenüber der Niederösterreichischen Landesregierung 
darauf hin, dass sich seine Kritik darauf bezog, dass keine Maßnahmen 
gesetzt wurden, um Landeslehrer länger im Aktivstand zu behalten 
(siehe dazu auch RH–Bericht „Personalplanung im Bereich der Bun-
deslehrer“, Reihe Bund 2013/5, TZ 6, 16).

 6.1 Im Rahmen der gegenständlichen Gebarungsüberprüfung erhob der RH 
die wesentlichen steuerungsrelevanten Personalkennzahlen der Landes-
lehrer, wie etwa Personal– und Pensionsstände, Einnahmen und Aus-
gaben sowie Pensionsantrittsgründe und –alter, durch einen standardi-
sierten Fragebogen. Die Lieferung dieser Kennzahlen durch die Länder 
erfolgte in unterschiedlicher Geschwindigkeit, Qualität und Aggrega-
tion. Hervorzuheben war insbesondere, dass einige Länder nicht einen 
einzigen, aggregierten Datensatz über alle Landeslehrer lieferten, son-
dern getrennte Daten für die Landeslehrer aus dem Pflichtschulbereich 
einerseits und Daten für land– und forstwirtschaftliche Landeslehrer 
andererseits. In diesen Ländern wurden auch die dienstbehördlichen 
Aufgaben hinsichtlich der Landeslehrer aus dem Pflichtschulbereich 
vom Landesschulrat und hinsichtlich der land– und forstwirtschaft-
lichen Landeslehrer von der Landesregierung wahrgenommen.

 6.2 Der RH stellte kritisch fest, dass der Grad der Verfügbarkeit dieser Per-
sonalkennzahlen in den einzelnen Ländern sehr unterschiedlich war. 
Da die Verfügbarkeit dieser Daten für einen zielgerichteten Vollzug der 
pensionsrechtlichen Bestimmungen der Landeslehrer und der Budge-
tierung von wesentlicher Bedeutung ist, empfahl der RH den Ländern, 
die genannten Personalkennzahlen (bspw. von Personal– und Pensi-
onsständen, diesbezüglichen Einnahmen und Ausgaben, Pensionsan-
trittsgründen und vom Pensionsantrittsalter) der Landeslehrer in den 
IT–Systemen derart zu führen, dass eine rasche Zusammenführung all-
fällig getrennt geführter Datensätze und somit eine kurzfristige Verfüg-
barkeit gewährleistet ist. Bei der Definition der Kennzahlen wäre das 
BMBF einzubinden; ebenso wären die für die Budgetierung der Lan-
deslehrer bzw. Landeslehrerbeamtenpensionen erforderlichen Kenn-
zahlen dem BMBF zur Verfügung zu stellen.

Verfügbarkeit von 
Kennzahlen
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 6.3 BMBF

Das BMBF begrüßte in seiner Stellungnahme die Einbindung in die 
Ermittlung von aussagekräftigen Kennzahlen und wies darauf hin, dass 
im Rahmen der Diskussionen zur Reform der Bildungsverwaltung die 
Effizienzsteigerung ein wesentliches Thema sei, wozu auch eine zen-
trale IT–unterstützte Haltung von Personal– und Besoldungsdaten aller 
Lehrer zähle. Diese könnte mit geringem technischem Aufwand in der 
BRZ GmbH (derzeit werden dort die rd. 42.000 Bundeslehrer verwal-
tet) umgesetzt werden.

Burgenland

Die Burgenländische Landesregierung verwies in ihrer Stellungnahme 
auf jene des BMBF, in der die Umsetzung einer zentralen IT–unter-
stützten Haltung von Personal– und Besoldungsdaten aller Lehrer zur 
Steigerung der Effizienz der Bildungsverwaltung angeführt werde.

Kärnten

Die Kärntner Landesregierung hielt in ihrer Stellungnahme hinsicht-
lich der Führung von Personalkennzahlen in den landesspezifischen IT–
Systemen fest, dass die Landesregierung als für sämtliche Landeslehrer 
zuständige Dienstbehörde grundsätzlich die IT–technische Vorausset-
zung bereits geschaffen habe und solche Personalkennzahlen im IT–
System bereits geführt werden. Derzeit befinde sich die entsprechende 
Mitarbeiterschulung im Bereich der Datenbanknutzung und –auswer-
tung im Aufbau.

Niederösterreich

Die Niederösterreichische Landesregierung führte in ihrer Stellung-
nahme dazu aus, dass die Diensthoheit über Landeslehrpersonen an 
öffentlichen allgemeinbildenden und berufsbildenden Pflichtschulen 
gemäß Art. 14 Abs. 4 lit. a B–VG dem Landesschulrat für Nieder-
österreich als Schulbehörde des Bundes in Niederösterreich übertragen 
worden sei. Daraus resultiere zwangsläufig eine getrennte Datenlie-
ferung für Landeslehrpersonen aus dem Pflichtschulbereich einerseits 
und für land– und forstwirtschaftliche Landeslehrpersonen anderer-
seits. Auch wenn die Datensätze nicht in aggregierter Form vorgelegt 
worden seien, so habe es dabei dennoch keine Verzögerungen gegeben. 

Gemäß den Stellungnahmen der Niederösterreichischen Landesregie-
rung und des Landesschulrats für Niederösterreich könnte ein lan-
desspezifisches IT–System für die Personalkennzahlen sinnvoll sein, 
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würde aber im Endeffekt vermutlich wieder nicht dazu führen, dass die 
notwendigen Daten kurzfristig verfügbar seien. Diese Daten könnten 
im Rahmen des Landeslehrpersonencontrollings österreichweit erho-
ben werden.

Salzburg

Laut Stellungnahme der Salzburger Landesregierung stünde sie der 
Erarbeitung von Grundsätzen für eine kennzahlenbasierte Gebarung 
durch das BMBF offen gegenüber.

Steiermark

Die Steiermärkische Landesregierung hielt in ihrer Stellungnahme fest, 
dass der unterschiedliche Grad der Verfügbarkeit der Kennzahlen in 
den Bundesländern eine Folge der durch Art. 14 und 14a des B–VG 
bedingten Zersplitterung der Kompetenzen im Schulwesen sei. 

Tirol

Die Tiroler Landesregierung wies in ihrer Stellungnahme darauf hin, 
dass dem BMF (im Rahmen der Transferzahlungen) und dem BMBF 
(im Rahmen der Personal–Controllingverordnung) bereits jetzt zahl-
reiche Personalkennzahlen monatlich übermittelt würden und zählte 
die entsprechenden Kategorien auf. Die bundesseitige Zusammenfüh-
rung dieser Daten in einem IT–System werde begrüßt.

Vorarlberg

Die Vorarlberger Landesregierung hielt in ihrer Stellungnahme fest, 
dass das „integrierte Personalverwaltungs– und –abrechnungssystem“ 
die kurzfristige Verfügbarkeit von Kennzahlen ermögliche.

 6.4 BMBF

Zum Vorschlag des BMBF bemerkte der RH, dass die Verantwortung 
für die IT–unterstützte Haltung von Personal– und Besoldungsdaten 
nur der jeweiligen Verantwortung für personal– und besoldungsrecht-
liche Angelegenheiten folgen könne. Aus Sicht des RH sei es daher 
jedenfalls unerlässlich, die bestehenden personal– und besoldungs-
rechtlichen Kompetenzen vor der IT–mäßigen Abbildung effizient zu 
gestalten bzw. zu bereinigen. Der RH wies daher in diesem Zusammen-
hang neuerlich auf seine Kritik zu der verfassungsrechtlich komplexen 
Kompetenzverteilung und der fehlenden Übereinstimmung von Auf-
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gaben–, Ausgaben– und Finanzierungsverantwortung zwischen Bund, 
Ländern und Gemeinden (siehe TZ 3) hin.

Burgenland

Zu dem von der Burgenländischen Landesregierung unterstützten Vor-
schlag des BMBF bemerkte der RH, dass die Verantwortung für die 
IT–unterstützte Haltung von Personal– und Besoldungsdaten nur der 
jeweiligen Verantwortung für personal– und besoldungsrechtliche 
Angelegenheiten folgen könne.

Kärnten

Der RH bewertete die Schaffung eines IT–Systems für Personalkenn-
zahlen durch die Kärntner Landesregierung als zweckmäßig und hob 
die Wichtigkeit der zeitnahen Durchführung entsprechender Mitarbei-
terschulungen hervor.

Niederösterreich

Der RH entgegnete der Niederösterreichischen Landesregierung, dass 
eine Übertragung der Diensthoheit über eine bestimmte Gruppe von 
Landeslehrern an den Landesschulrat und eine dadurch gegebene 
getrennte Datenführung nicht automatisch zu einer getrennten Daten-
lieferung durch das Land führen müsse, zumal datenschutzrechtliche 
Gründe zwischen Behörden dabei nach Ansicht des RH — bei dem vom 
RH geforderten hohen Aggregierungsgrad der Daten — nicht ins Tref-
fen geführt werden können. Die dargelegte Vorgangsweise der Nie-
derösterreichischen Landesregierung zeige, dass die Möglichkeit einer 
Zusammenführung von Daten unterschiedlicher Quellen geschaffen 
werden sollte. 

Zum Vorbringen bezüglich eines landesspezifischen IT–Systems in Nie-
derösterreich merkte der RH gegenüber der Niederösterreichischen Lan-
desregierung und dem Landesschulrat für Niederösterreich an, dass es 
nicht nachvollziehbar sei, warum eine kurzfristige Datenverfügbarkeit 
aus einem landesinternen System nicht möglich sein sollte, eine sol-
che aus einer österreichweiten Erhebung hingegen schon.

Steiermark

Der RH hielt gegenüber der Steiermärkischen Landesregierung fest, 
dass er auf den unterschiedlich hohen Grad der Verfügbarkeit wesent-
licher Personalkennzahlen im Vergleich der Bundesländer hingewiesen 
hatte. Da alle Bundesländer denselben verfassungsrechtlichen Bestim-
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mungen unterlagen, konnten eben diese jedoch nicht der Grund für 
den unterschiedlichen hohen Verfügbarkeitsgrad sein. Er empfahl der 
Steiermärkischen Landesregierung daher, die notwendigen Maßnah-
men zur Erhöhung der kurzfristigen Verfügbarkeit der Personalkenn-
zahlen entsprechend der Empfehlung zu ergreifen. 

Tirol

Der RH hielt gegenüber der Tiroler Landesregierung fest, dass eine 
rasche Verfügbarkeit wichtiger Personalkennzahlen in einigen Bun-
desländern zum Zeitpunkt der Einschau des RH nicht gegeben war. 
Dies wäre aber für ein effizientes Controlling flächendeckend für alle 
Bundesländer wesentlich und somit anzustreben.

 7.1 In den Jahren 2008 bis 2013 erfolgten 554 Ruhestandsversetzungen 
von Landeslehrerbeamten; 84,7 % davon nahmen die Hacklerrege-
lung–ALT in Anspruch, 11,4 % der Ruhestandsversetzungen beruhten 
auf Dienstunfähigkeit (krankheitsbedingt). Eine einzige Ruhestands-
versetzung, das entsprach 0,2 % der Gesamtzahl an Ruhestandsver-
setzungen, erfolgte ab dem gesetzlichen Pensionsalter (Alterspension 
oder Regelpensionsalter).

Land Burgenland

Daten der Landeslehrer
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Tabelle 1:  Landeslehrer Burgenland 

Landeslehrer1 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2008 bis 2013

Versetzungen von Beamten in den Ruhestand

Anzahl (Anteil in %)

Alterspension
Erklärung nach gesetz-
lichem Pensionsalter

0 
(0,0 %)

0 
(0,0 %)

1 
(0,9 %)

0 
(0,0 %)

0 
(0,0 %)

0 
(0,0 %)

1 
(0,2 %) 

„Lehrermodell“ 7 
(11,9 %)

1 
(1,6 %)

3 
(2,7 %)

1 
(0,8 %)

2 
(1,8 %)

2 
(2,3 %)

16 
(2,9 %) 

Dienstunfähigkeit 20 
(33,9 %)

7 
(11,3 %)

8 
(7,3 %)

10 
(8,2 %)

12 
(10,6 %)

6 
(6,8 %)

63 
(11,4 %) 

Korridormodell 0 
(0,0 %)

1 
(1,6 %)

3 
(2,7 %)

1 
(0,8 %)

0 
(0,0 %)

0 
(0,0 %)

5 
(0,9 %) 

Hacklerregelung–ALT 32 
(54,2 %)

53 
(85,5 %)

95 
(86,4 %)

110 
(90,2 %)

99 
(87,6 %)

80 
(90,9 %)

469 
(84,7 %) 

Gesamtanzahl der 
Pensionierungen

59 
(100,0 %)

62 
(100,0 %)

110 
(100,0 %)

122 
(100,0 %)

113 
(100,0 %)

88 
(100,0 %)

554 
(100,0 %) 

Pensionsstandsdaten Beamte Änderung 
2008 bis 2013

Anzahl in %

Pensionsstand 
(Pensionis ten und 
Hinter bliebene)

1.487 1.508 1.593 1.684 1.761 1.819 22,3

in Mio. EUR

Pensionsausgaben 53,13 55,50 58,68 63,45 68,75 73,09 37,6

Einnahmen durch 
Pensions beiträge und 
Sicherungsbeiträge

10,97 11,07 11,06 10,68 10,12 16,29 48,5

Netto–Pensionsausgaben 42,15 44,43 47,61 52,77 58,63 56,80 34,7

Anzahl der Aktiven

in VBÄ in %

Landeslehrer (Beamte) 1.453,31 1.389,47 1.286,92 1.166,04 1.058,07 965,03 – 33,6

Landesvertragslehrer2 594,81 718,64 863,32 974,95 1.055,31 1.176,83 97,8

Summe 2.048,12 2.108,11 2.150,24 2.140,99 2.113,38 2.141,86 4,6

Ausgaben für Aktive

  in Mio. EUR in %

Landeslehrer (Beamte) 77,90 78,95 75,71 70,11 66,70 60,51 – 22,3

Landesvertragslehrer2 21,15 25,23 32,56 35,84 41,68 45,75 116,4

Dienstgeberbeiträge 
und Sonstiges 11,80 12,89 13,97 15,10 15,70 23,52 99,2

Summe 110,85 117,07 122,24 121,04 124,08 129,78 17,1

Rundungsdifferenzen möglich 
1 inkl. Berufsschullehrer, land– und forstwirtschaftliche Landeslehrer
2 einschließlich der äquivalenten Anteile der kirchlich bestellten Religionslehrer

Quellen: Amt der Burgenländischen Landesregierung; Landesschulrat Burgenland
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 7.2 Der RH stellte kritisch fest, dass 84,7 % der Ruhestandsversetzungen 
die gesetzliche Regelung (siehe auch TZ 47) der Hacklerregelung–
ALT in Anspruch nahmen und somit durchschnittlich vier Jahre vor 
dem gesetzlichen Pensionsalter (Alterspension oder Regelpensionsal-
ter) durchgeführt wurden. 

Weiters erfolgte im Zeitraum 2008 bis 2013 nur eine einzige von den 
genannten 554 Ruhestandsversetzungen altersbedingt. Die Zahl an 
krankheitsbedingten Ruhestandsversetzungen entwickelte sich von 20 
im Jahr 2008, das waren 33,9 % aller Ruhestandsversetzungen, auf 6 
im Jahr 2013, das waren 6,8 %.

 7.3 Die Burgenländische Landesregierung und der Landesschulrat für Bur-
genland wiesen in ihren Stellungnahmen darauf hin, dass der Bund die 
pensionsrechtlichen (Ausnahme)bestimmungen geschaffen habe und 
die bestehenden gesetzlichen Bestimmungen diese Inanspruchnahme 
ermöglicht haben. Der Dienstgeber bzw. die Dienstbehörde könne auch 
nicht in persönliche Entscheidungsprozesse der einzelnen Lehrkräfte 
eingreifen. Der Landesschulrat für Burgenland wies außerdem darauf 
hin, dass im Bundesland Burgenland zwischen 2008 und 2013 ledig-
lich 11,4 % der Landeslehrer wegen Dienstunfähigkeit (krankheitsbe-
dingt) in den Ruhestand versetzt worden seien.

 7.4 Der RH stimmte der Burgenländischen Landesregierung und dem Lan-
desschulrat für Burgenland hinsichtlich ihrer Feststellung, das Pen-
sionsrecht der Landeslehrer falle in die Gesetzgebungskompetenz des 
Bundes, zu. Er wies jedoch darauf hin, dass seine Kritik nicht das Ver-
halten individueller Lehrpersonen oder der zuständigen Dienstbehör-
den betraf, sondern er vielmehr eine Empfehlung an die zuständigen 
Ressorts (siehe TZ 49) ausgesprochen hat.

 8.1 Die Anzahl der Landeslehrerbeamten im Ruhestand einschließlich der 
Versorgungsgenussbezieher (Witwen und Waisen) stieg von 2008 bis 
2013 von 1.487 auf 1.819; das entsprach einer Steigerung um 22,3 %. 
Die dafür auflaufenden Pensionsausgaben stiegen von 2008 bis 2013 
von 53,13 Mio. EUR auf 73,09 Mio. EUR; das entsprach einer Steige-
rung um 37,6 % bzw 6,6 % pro Jahr. 

 8.2 Der RH stellte kritisch fest, dass die Nettopensionsausgaben, das waren 
die Pensionsausgaben abzüglich der Einnahmen aus Pensionsbeiträ-
gen, von 2008 bis 2013 um 34,7 %, das entsprach 6,1 % pro Jahr2, 
stiegen. Dies war auf die Steigerung der Anzahl an Pensionsbeziehern 

2 geometrisches Mittel wegen Zinseszinseffekt
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und systemimmanent auf die geringer werdende Anzahl an aktiven 
Landeslehrerbeamten, die Pensionsbeiträge leisten, zurückzuführen.

 9.1 Der Stand an Landeslehrern stieg von 2008 bis 2013 von 2.048 VBÄ 
auf 2.142 VBÄ; das entsprach einer Steigerung um 4,6 %. Dabei sank 
die Anzahl der Landeslehrerbeamten von 1.453 VBÄ um 33,6 % auf 
965 VBÄ, die Anzahl der Landesvertragslehrer stieg von 595 VBÄ um 
98 % auf 1.177 VBÄ. Grund für den Anstieg der vertraglichen Dienst-
verhältnisse war der Entfall der Pragmatisierung ab 2011. Damit wur-
den auch nach Ruhestandsversetzung von Landeslehrerbeamten keine 
neuen öffentlich–rechtlichen Dienstverhältnisse mehr begründet. 

 9.2 Der RH stellte eine Erhöhung der Anzahl an Landeslehrern von 2008 
bis 2013 um 4,6 % fest. Er hielt die Begründung von vertraglichen 
Dienstverhältnissen anstelle von öffentlich–rechtlichen Dienstverhält-
nissen für zweckmäßig.

 10.1 Die Ausgaben für Landeslehrer stiegen von 2008 bis 2013 von 
110,85 Mio. EUR auf 129,78 Mio. EUR; das entsprach einer Steige-
rung um 17,1 %. Dabei reduzierten sich die Ausgaben für Landesleh-
rerbeamte von 77,90 Mio. EUR um 22,3 % auf 60,51 Mio. EUR. Die 
Ausgaben für die Landesvertragslehrer stiegen von 21,15 Mio. EUR 
um 116,4 % auf 45,75 Mio. EUR.

 10.2 Der RH stellte eine Erhöhung der Ausgaben für Landeslehrer von 2008 
bis 2013 um 17,1 %, das entsprach 3,2 % pro Jahr, fest. Dies war auf 
die Erhöhung der Gesamtzahl an Landeslehrern, auf die Strukturef-
fekte und die jährlichen Gehaltserhöhungen zurückzuführen.

 11.1 In den Jahren 2008 bis 2013 erfolgten 1.089 Ruhestandsversetzungen 
von Landeslehrerbeamten; 74,9 % davon nahmen die Hacklerregelung–
ALT in Anspruch, 17,7 % der Ruhestandsversetzungen beruhten auf 
Dienstunfähigkeit (krankheitsbedingt). 35 Ruhestandsversetzungen, das 
entsprach 3,2 % der Gesamtzahl an Ruhestandsversetzungen, erfolgten 
ab dem gesetzlichen Pensionsalter (Alterspension oder Regelpensions-
alter).

Land Kärnten
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Tabelle 2: Landeslehrer Kärnten 

Landeslehrer1 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2008 bis 2013

 Versetzungen von Beamten in den Ruhestand

Anzahl (Anteil in %)

Alterspension
Erklärung nach gesetz-
lichem Pensionsalter

4 
(4,6 %)

6 
(4,4 %)

9 
(4,8 %)

7 
(3,4 %)

5 
(2,3 %)

4 
(1,6 %)

35 
(3,2 %) 

„Lehrermodell“ 3 
(3,5 %)

7 
(5,2 %)

5 
(2,7 %)

6 
(2,9 %)

3 
(1,4 %)

10 
(3,9 %)

34 
(3,1 %) 

Dienstunfähigkeit 33 
(37,9 %)

28 
(20,6 %)

32 
(16,9 %)

36 
(17,7 %)

31 
(14,4 %)

33 
(12,8 %)

193 
(17,7 %) 

Korridormodell 0 
(0,0 %)

0 
(0,0 %)

0 
(0,0 %)

1 
(0,5 %)

4 
(1,9 %)

6 
(2,3 %)

11 
(1,0 %) 

Hacklerregelung–ALT 47 
(54,0 %)

95 
(69,9 %)

143 
(75,7 %)  

154 
(75,5 %)

173 
(80,1 %)

204 
(79,4 %)

816 
(74,9 %) 

Gesamtanzahl der 
Pensionierungen

87 
(100,0 %)

136 
(100,0 %)

189 
(100,0 %)

204 
(100,0 %)

216 
(100,0 %)

257 
(100,0 %)

1.089 
(100,0 %) 

Pensionsstandsdaten Beamte Änderung 
2008 bis 2013

Anzahl in %

Pensionsstand 
(Pensionisten und 
Hinterbliebene)

3.309 3.372 3.494 3.624 3.759 3.934 18,9

in Mio. EUR

Pensionsausgaben 115,77 120,30 125,91 131,60 140,75 150,12 29,7

Einnahmen durch 
Pensionsbeiträge und 
Sicherungsbeiträge

25,11 25,43 25,10 24,24 23,74 40,42 61,0

Netto–Pensionsausgaben 90,66 94,87 100,80 107,36 117,01 109,71 21,0

Anzahl der Aktiven

 in VBÄ in %

Landeslehrer (Beamte) 3.665,14 3.577,89 3.402,21 3.182,95 2.960,06 2.736,42 – 25,3

Landesvertragslehrer2 1.373,92 1.524,59 1.621,93 1.609,15 1.664,36 1.809,04 31,7

Summe 5.039,06 5.102,48 5.024,14 4.792,10 4.624,42 4.545,46 – 9,8

Ausgaben für Aktive

in Mio. EUR in %

Landeslehrer (Beamte) 184,44 189,47 184,02 176,20 168,43 157,35 – 14,7

Landesvertragslehrer2 51,50 59,07 63,77 65,83 70,95 77,48 50,4

Dienstgeberbeiträge und 
Sonstiges 28,35 33,10 32,66 32,45 32,51 53,16 87,5

Summe 264,29 281,64 280,44 274,48 271,88 287,99 9,0

Rundungsdifferenzen möglich 
1 inkl. Berufsschullehrer, land– und forstwirtschaftliche Landeslehrer
2 einschließlich der äquivalenten Anteile der kirchlich bestellten Religionslehrer

Quellen: Amt der Kärntner Landesregierung; Kärntner Landesschulrat
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 11.2 Der RH stellte kritisch fest, dass 74,9 % der Ruhestandsversetzungen 
die gesetzliche Regelung (siehe auch TZ 47) der Hacklerregelung–
ALT in Anspruch nahmen und somit durchschnittlich vier Jahre vor 
dem gesetzlichen Pensionsalter (Alterspension oder Regelpensionsal-
ter) durchgeführt wurden. 

Weiters erfolgten im Zeitraum 2008 bis 2013 lediglich 35 von den 
genannten 1.089 Ruhestandsversetzungen altersbedingt. Die Zahl an 
krankheitsbedingten Ruhestandsversetzungen von 33 im Jahr 2008, das 
waren 37,9 % aller Ruhestandsversetzungen, blieb weitgehend kons-
tant und belief sich wiederum auf 33 im Jahr 2013, das waren 12,8 %.

 12.1 Die Anzahl der Landeslehrerbeamten im Ruhestand einschließlich der 
Versorgungsgenussbezieher (Witwen und Waisen) stieg von 2008 bis 
2013 von 3.309 auf 3.934; das entsprach einer Steigerung um 18,9 %. 
Die dafür auflaufenden Pensionsausgaben stiegen von 2008 bis 2013 
von 115,77 Mio. EUR auf 150,12 Mio. EUR; das entsprach einer Stei-
gerung um 29,7 % bzw. 5,3 % pro Jahr. 

 12.2 Der RH stellte kritisch fest, dass die Nettopensionsausgaben von 2008 
bis 2013 um 21 %, das entsprach 3,9 % pro Jahr, stiegen. Dies war 
auf die Steigerung der Anzahl an Pensionsbeziehern und systemim-
manent auf die geringer werdende Anzahl an aktiven Landeslehrer-
beamten, die Pensionsbeiträge leisten, zurückzuführen.

 13.1 Der Stand an Landeslehrern sank von 2008 bis 2013 von 5.039 VBÄ 
auf 4.545 VBÄ; das entsprach einer Reduktion um 9,8 %. Dabei sank 
die Anzahl der Landeslehrerbeamten von 3.665 VBÄ um 25,3 % auf 
2.736 VBÄ, die Anzahl der Landesvertragslehrer stieg von 1.374 VBÄ 
um 31,7 % auf 1.809 VBÄ. Grund für den Anstieg der vertraglichen 
Dienstverhältnisse war der Entfall der Pragmatisierung ab dem Schul-
jahr 2002/2003. Damit wurden auch nach Ruhestandsversetzung von 
Landeslehrerbeamten keine neuen öffentlich–rechtlichen Dienstver-
hältnisse mehr begründet. 

 13.2 Der RH hielt die Begründung von vertraglichen Dienstverhältnissen 
anstelle von öffentlich–rechtlichen Dienstverhältnissen für zweckmä-
ßig.
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 14.1 Die Ausgaben für Landeslehrer stiegen von 2008 bis 2013 von 
264,29 Mio. EUR auf 287,99 Mio. EUR; das entsprach einer Steige-
rung um 9 %. Dabei reduzierten sich die Ausgaben für Landeslehrer-
beamte von 184,44 Mio. EUR um 14,7 % auf 157,35 Mio. EUR. Die 
Ausgaben für die Landesvertragslehrer stiegen von 51,50 Mio. EUR 
um 50,4 % auf 77,48 Mio. EUR.

 14.2 Der RH stellte eine Erhöhung der Ausgaben für Landeslehrer von 2008 
bis 2013 um 9,0 %, das entsprach 1,7 % pro Jahr, fest. Dies war auf 
Struktureffekte und die jährlichen Gehaltserhöhungen zurückzufüh-
ren.

 15.1 In den Jahren 2008 bis 2013 erfolgten 2.562 Ruhestandsversetzungen 
von Landeslehrerbeamten; 74,5 % davon nahmen die Hacklerrege-
lung–ALT in Anspruch. Rund 20,5 % der Ruhestandsversetzungen 
beruhten auf Dienstunfähigkeit (krankheitsbedingt). 41 Ruhestands-
versetzungen, das entsprach 1,6 % der Gesamtzahl an Ruhestandsver-
setzungen, erfolgten ab dem gesetzlichen Pensionsalter (Alterspension 
oder Regelpensionsalter).

Land Niederösterreich
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Tabelle 3: Landeslehrer Niederösterreich 

Landeslehrer1 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2008 bis 2013

 Versetzungen von Beamten in den Ruhestand

Anzahl (Anteil in %)

Alterspension
Erklärung nach gesetz-
lichem Pensionsalter

5  
(1,7 %)

8  
(2,5 %)

14 
(3,2 %)

6  
(1,4 %)

4  
(0,8 %)

4  
(0,7 %)

41  
(1,6 %)

„Lehrermodell“ 28  
(9,3 %)

11  
(3,4 %)

9  
(2,0 %)

8  
(1,9 %)

11  
(2,2 %)

15 
 (2,6 %)

82  
(3,2 %)

Dienstunfähigkeit 102  
(33,8 %)

84  
(25,8 %)

95  
(21,4 %)

84  
(19,7 %)

61  
(12,4 %)

98  
(17,2 %)

524  
(20,5 %)

Korridormodell 0  
(0,0 %)

0  
(0,0 %)

0  
(0,0 %)

1  
(0,2 %)

4  
(0,8 %)

2  
(0,4 %)

7  
(0,3 %)

Hacklerregelung–ALT 167 
(55,3 %)

223 
(68,4 %)

327 
(73,5 %)

327 
(76,8 %)

412 
(83,7 %)

452 
(79,2 %)

1.908 
(74,5 %)

Gesamtanzahl der 
Pensionierungen

302 
(100,0 %)

326 
(100,0 %)

445 
(100,0 %)

426 
(100,0 %)

492 
(100,0 %)

571 
(100,0 %)

2.562 
(100,0 %)

Pensionsstandsdaten Beamte Änderung 
2008 bis 2013

Anzahl in %

Pensionsstand 
(Pensionisten und 
Hinterbliebene)

7.100 7.268 7.576 7.882 8.217 8.574 20,8

in Mio. EUR

Pensionsausgaben 250,56 263,89 277,27 292,42 312,65 333,93 33,3

Einnahmen durch 
Pensions beiträge und 
Sicherungsbeiträge

64,68 63,65 64,57 63,85 63,60 126,59 95,7

Netto–Pensionsausgaben 185,87 200,24 212,71 228,56 249,05 207,33 11,6

Anzahl der Aktiven

 in VBÄ in %

Landeslehrer (Beamte) 9.260,81 9.019,79 9.024,12 8.672,25 8.264,25 7.771,87 – 16,1

Landesvertragslehrer2 2.876,48 3.287,56 3.196,10 3.524,37 3.897,13 4.285,14 49,0

Summe 12.137,29 12.307,35 12.220,22 12.196,62 12.161,38 12.057,01 – 0,7

Ausgaben für Aktive

 in Mio. EUR in %

Landeslehrer (Beamte) 466,22 471,39 474,49 470,64 469,12 450,60 – 3,4

Landesvertragslehrer2 95,28 110,61 116,20 123,25 139,33 155,78 63,5

Dienstgeberbeiträge 
und Sonstiges 66,97 71,49 73,36 75,05 77,19 133,65 99,6

Summe 628,47 653,49 664,04 668,93 685,64 740,03 17,8

Rundungsdifferenzen möglich 
1 inkl. Berufsschullehrer, land– und forstwirtschaftliche Landeslehrer
2 einschließlich der äquivalenten Anteile der kirchlich bestellten Religionslehrer

Quellen: Amt der Niederösterreichischen Landesregierung; Landesschulrat Niederösterreich
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 15.2 Der RH stellte kritisch fest, dass 74,5 % der Ruhestandsversetzungen 
die gesetzliche Regelung (siehe auch TZ 47) der Hacklerregelung–
ALT in Anspruch nahmen und somit durchschnittlich vier Jahre vor 
dem gesetzlichen Pensionsalter (Alterspension oder Regelpensionsal-
ter) durchgeführt wurden. 

Weiters erfolgten im Zeitraum 2008 bis 2013 lediglich 41 von den 
genannten 2.562 Ruhestandsversetzungen altersbedingt. Die Zahl an 
krankheitsbedingten Ruhestandsversetzungen von 102 im Jahr 2008, 
das waren 33,8 % aller Ruhestandsversetzungen, entwickelte sich auf 
98 im Jahr 2013, das waren 17,2 %.

 15.3 Die Niederösterreichische Landesregierung und der Landesschulrat für 
Niederösterreich verwiesen nochmals auf ihre Stellungnahmen zu TZ 5, 
in denen sie erklärten, dass sie die einschlägigen Bestimmungen des 
LDG 1984 und des LLDG 1985 über die Versetzung in den Ruhestand 
bei langer beitragsgedeckter Gesamtdienstzeit für die Geburtsjahrgänge 
bis 1953 bei Vorliegen der Voraussetzungen und nach Eingang von 
entsprechenden Erklärungen der Landeslehrerbeamten gesetzesgemäß 
vollzogen haben; die Kritik des RH richte sich an die Bundesgesetzge-
bung. Ergänzend wurde in ihren Stellungnahmen angemerkt, dass eine 
hohe Anzahl der vor 1. Jänner 1954 geborenen 2.500 Landeslehrper-
sonen, die das Modell Hacklerregelung–ALT in Anspruch genommen 
hatten, zuvor Schul– und Studienzeiten an der Pädagogischen Akade-
mie als beitragsgedeckte Zeit durch Leistung eines besonderen Pensi-
onsbeitrags nachgekauft hatten. 

 15.4 Der RH wies gegenüber der Niederösterreichischen Landesregierung 
und dem Landesschulrat für Niederösterreich nochmals darauf hin, 
dass sich seine Kritik darauf bezog, dass keine Maßnahmen gesetzt 
wurden, um Landeslehrer länger im Aktivstand zu behalten (siehe 
dazu auch RH–Bericht „Personalplanung im Bereich der Bundesleh-
rer“, Reihe Bund 2013/5, TZ 6, 16).

 16.1 Die Anzahl der Landeslehrerbeamten im Ruhestand einschließlich der 
Versorgungsgenussbezieher (Witwen und Waisen) stieg von 2008 bis 
2013 von 7.100 auf 8.574; das entsprach einer Steigerung um 20,8 %. 
Die dafür auflaufenden Pensionsausgaben stiegen von 2008 bis 2013 
von 250,56 Mio. EUR auf 333,93 Mio. EUR; das entsprach einer Stei-
gerung um 33,3 % bzw. 5,9 % pro Jahr. 
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 16.2 Der RH stellte fest, dass die Nettopensionsausgaben von 2008 bis 2013 
um 11,6 %, das entsprach 2,2 % pro Jahr, gestiegen waren. Dies war 
auf die Steigerung der Anzahl an Pensionsbeziehern und systemim-
manent auf die geringer werdende Anzahl an aktiven Landeslehrer-
beamten, die Pensionsbeiträge leisten, zurückzuführen.

 17.1 Der Stand an Landeslehrern sank von 2008 bis 2013 von 12.137 VBÄ 
auf 12.057 VBÄ; das entsprach einer Reduktion um 0,7 %. Dabei sank 
die Anzahl der Landeslehrerbeamten von 9.261 VBÄ um 16,1 % auf 
7.772 VBÄ, die Anzahl der Landesvertragslehrer stieg von 2.876 VBÄ 
um 49 % auf 4.285 VBÄ. Grund für den Anstieg der vertraglichen 
Dienstverhältnisse war der Entfall der Pragmatisierung seit ca. 10 Jah-
ren. Damit wurden auch nach Ruhestandsversetzung von Landeslehrer-
beamten keine neuen öffentlich–rechtlichen Dienstverhältnisse mehr 
begründet. 

 17.2 Der RH hielt die Begründung von vertraglichen Dienstverhältnissen 
anstelle von öffentlich–rechtlichen Dienstverhältnissen für zweckmä-
ßig.

 18.1 Die Ausgaben für Landeslehrer stiegen von 2008 bis 2013 von 
628,47 Mio. EUR auf 740,03 Mio. EUR; das entsprach einer Steige-
rung um 17,8 %. Dabei reduzierten sich die Ausgaben für Landesleh-
rerbeamte von 466,22 Mio. EUR um 3,4 % auf 450,60 Mio. EUR. Die 
Ausgaben für die Landesvertragslehrer stiegen von 95,28 Mio. EUR 
um 63,5 % auf 155,78 Mio. EUR.

 18.2 Der RH stellte eine Erhöhung der Ausgaben für Landeslehrer von 2008 
bis 2013 um 17,8 %, das entsprach 3,3 % pro Jahr, fest. Dies war auf 
Struktureffekte und die jährlichen Gehaltserhöhungen zurückzufüh-
ren.

 19.1 In den Jahren 2008 bis 2013 erfolgten 2.270 Ruhestandsversetzungen 
von Landeslehrerbeamten; 71,0 % davon nahmen die Hacklerrege-
lung–ALT in Anspruch, 22 % der Ruhestandsversetzungen beruhten auf 
Dienstunfähigkeit (krankheitsbedingt). 41 Ruhestandsversetzungen, das 
entsprach 1,8 % der Gesamtzahl an Ruhestandsversetzungen, erfolgten 
ab dem gesetzlichen Pensionsalter (Alterspension oder Regelpensions-
alter).

Land Oberösterreich
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Tabelle 4: Landeslehrer Oberösterreich 

Landeslehrer1 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2008 bis 2013

 Versetzungen von Beamten in den Ruhestand

Anzahl (Anteil in %)

Alterspension
Erklärung nach gesetz-
lichem Pensionsalter

6  
(2,8 %)

7  
(2,3 %)

9  
(2,4 %)

6  
(1,5 %)

5  
(1,1 %)

8 
(1,5 %)

41  
(1,8 %)

„Lehrermodell“ 12  
(5,7 %)

13  
(4,3 %)

13  
(3,5 %)

19  
(4,6 %)

13 
(2,9 %)

34  
(6,4 %)

104  
(4,6 %)

Dienstunfähigkeit 82  
(38,7 %)

113  
(37,5 %)

82  
(21,9 %)

71  
(17,3 %)

79  
(17,8 %)

72  
(13,6 %)

499  
(22,0 %)

Korridormodell 4  
(1,9 %)

2  
(0,7 %)

3  
(0,8 %)

3 
 (0,7 %)

2  
(0,5 %)

1  
(0,2 %)

15 
 (0,7 %)

Hacklerregelung–ALT 108  
(50,9 %)

166  
(55,2 %)

268  
(71,5 %)

311  
(75,9 %)

345  
(77,7 %)

413  
(78,2 %)

1.611 
 (71,0 %)

Gesamtanzahl der 
Pensionierungen

212  
(100,0 %)

301  
(100,0 %)

375  
(100,0 %)

410  
(100,0 %)

444  
(100,0 %)

528  
(100,0 %)

2.270  
(100,0 %)

Pensionsstandsdaten Beamte Änderung 
2008 bis 2013

Anzahl in %

Pensionsstand 
(Pensionisten und 
Hinterbliebene)

6.333 6.532 6.757 7.043 7.365 7.795 23,1

in Mio. EUR

Pensionsausgaben 232,70 242,83 254,84 266,89 287,12 308,66 32,6

Einnahmen durch 
Pensionsbeiträge und 
Sicherungsbeiträge

64,54 65,11 68,50 72,36 64,84 114,95 78,1

Netto–Pensionsausgaben 168,16 177,73 186,34 194,53 222,28 193,71 15,2

Anzahl der Aktiven

 in VBÄ in %

Landeslehrer (Beamte) 9.409,75 9.145,11 8.772,89 8.359,30 7.949,92 7.392,94 – 21,4

Landesvertragslehrer2 3.116,19 3.355,51 3.716,21 3.924,01 4.250,55 4.669,25 49,9

Summe 12.525,94 12.500,62 12.489,10 12.283,31 12.200,47 12.062,19 – 3,7

Ausgaben für Aktive

 in Mio. EUR in %

Landeslehrer (Beamte) 469,70 481,49 473,46 462,68 456,70 434,80 – 7,4

Landesvertragslehrer2 113,20 127,03 139,81 153,67 169,48 185,65 64,0

Dienstgeberbeiträge 
und Sonstiges 68,63 79,76 79,30 82,14 84,71 137,86 100,9

Summe 651,53 688,29 692,57 698,50 710,89 758,31 16,4

Rundungsdifferenzen möglich
1 inkl. Berufsschullehrer, land– und forstwirtschaftliche Landeslehrer
2 einschließlich der äquivalenten Anteile der kirchlich bestellten Religionslehrer

Quellen: Amt der Oberösterreichischen Landesregierung; Landesschulrat Oberösterreich
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 19.2 Der RH stellte kritisch fest, dass 71 % der Ruhestandsversetzungen 
die gesetzliche Regelung (siehe auch TZ 47) der Hacklerregelung–
ALT in Anspruch nahmen und somit durchschnittlich vier Jahre vor 
dem gesetzlichen Pensionsalter (Alterspension oder Regelpensionsal-
ter) durchgeführt wurden. 

Weiters erfolgten im Zeitraum 2008 bis 2013 lediglich 41 von den 
genannten 2.270 Ruhestandsversetzungen altersbedingt. Die Zahl an 
krankheitsbedingten Ruhestandsversetzungen von 82 im Jahr 2008, 
das waren 38,7 % aller Ruhestandsversetzungen, entwickelte sich auf 
72 im Jahr 2013, das waren 13,6 %.

 19.3 Der Landesschulrat für Oberösterreich bemerkte in seiner Stellung-
nahme zur kritischen Feststellung des RH, dass 71 % der Ruhestands-
versetzungen die gesetzliche Regelung der „Hacklerregelung–ALT“ in 
Anspruch genommen hatten, dass der Bundesgesetzgeber diesbezüg-
lich einen Rechtsanspruch normiert und somit seitens der Vollzugsbe-
hörde keinerlei Einwirkungsmöglichkeit bestanden habe.

 19.4 Der RH wies gegenüber dem Landesschulrat für Oberösterreich darauf 
hin, dass sich seine Kritik darauf bezog, dass keine Maßnahmen gesetzt 
wurden, um Landeslehrer länger im Aktivstand zu behalten (siehe 
dazu auch RH–Bericht „Personalplanung im Bereich der Bundesleh-
rer“, Reihe Bund 2013/5, TZ 6, 16).

 20.1 Die Anzahl der Landeslehrerbeamten im Ruhestand einschließlich der 
Versorgungsgenussbezieher (Witwen und Waisen) stieg von 2008 bis 
2013 von 6.333 auf 7.795; das entsprach einer Steigerung um 23,1 %. 
Die dafür auflaufenden Pensionsausgaben stiegen von 2008 bis 2013 
von 232,70 Mio. EUR auf 308,66 Mio. EUR; das entsprach einer Stei-
gerung um 32,6 % bzw. 5,8 % pro Jahr.

 20.2 Der RH stellte fest, dass die Nettopensionsausgaben von 2008 bis 2013 
um 15,2 %, das entsprach 2,9 % pro Jahr, gestiegen waren. Dies war 
auf die Steigerung der Anzahl an Pensionsbeziehern und systemim-
manent auf die geringer werdende Anzahl an aktiven Landeslehrer-
beamten, die Pensionsbeiträge leisten, zurückzuführen.

 21.1 Der Stand an Landeslehrern sank von 2008 bis 2013 von 12.526 VBÄ 
auf 12.062 VBÄ; das entsprach einer Reduktion um 3,7 %. Dabei sank 
die Anzahl der Landeslehrerbeamten von 9.410 VBÄ um 21,4 % auf 
7.393 VBÄ, die Anzahl der Landesvertragslehrer stieg von 3.116 VBÄ 
um 49,8 % auf 4.669 VBÄ. Grund für den Anstieg der vertraglichen 
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Dienstverhältnisse war der Entfall der Pragmatisierung für Landesleh-
rer seit 2007 (bzw. seit ca. 15 Jahren für land– und forstwirtschaft-
liche Landeslehrer). Damit wurden auch nach Ruhestandsversetzung 
von Landeslehrerbeamten keine neuen öffentlich–rechtlichen Dienst-
verhältnisse mehr begründet.

 21.2 Der RH hielt die Begründung von vertraglichen Dienstverhältnissen 
anstelle von öffentlich–rechtlichen Dienstverhältnissen für zweckmä-
ßig.

 22.1 Die Ausgaben für Landeslehrer stiegen von 2008 bis 2013 von 
651,53 Mio. EUR auf 758,31 Mio. EUR; das entsprach einer Steige-
rung um 16,4 %. Dabei reduzierten sich die Ausgaben für Landesleh-
rerbeamte von 469,70 Mio. EUR um 7,4 % auf 434,80 Mio. EUR. Die 
Ausgaben für die Landesvertragslehrer stiegen von 113,12 Mio. EUR 
um 64 % auf 185,65 Mio. EUR.

 22.2 Der RH stellte eine Erhöhung der Ausgaben für Landeslehrer von 2008 
bis 2013 um 16,4 %, das entsprach 3,1 % pro Jahr, fest. Dies war auf 
Struktureffekte und die jährlichen Gehaltserhöhungen zurückzufüh-
ren.

 23.1 In den Jahren 2008 bis 2013 erfolgten 885 Ruhestandsversetzungen 
von Landeslehrerbeamten; 70,4 % davon nahmen die Hacklerregelung–
ALT in Anspruch, 20,3 % der Ruhestandsversetzungen beruhten auf 
Dienstunfähigkeit (krankheitsbedingt). 24 Ruhestandsversetzungen, das 
entsprach 2,7 % der Gesamtzahl an Ruhestandsversetzungen, erfolgten 
ab dem gesetzlichen Pensionsalter (Alterspension oder Regelpensions-
alter).

Land Salzburg
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Tabelle 5: Landeslehrer Salzburg 
Landeslehrer1 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2008 bis 2013

 Versetzungen von Beamten in den Ruhestand

Anzahl (Anteil in %)

Alterspension
Erklärung nach gesetz-
lichem Pensionsalter

5  
(6,0 %)

3 
(2,5 %)

5 
(3,1 %)

2 
(1,4 %)

5 
 (2,9 %)

4 
(2,0 %)

24 
(2,7 %)

„Lehrermodell“ 8 
(9,5 %)

5 
(4,2 %)

4 
(2,5 %)

5 
(3,4 %)

14  
(8,2 %)

11  
(5,5 %)

47 
(5,3 %)

Dienstunfähigkeit 28  
(33,3 %)

30  
(25,2 %)

39  
(24,1 %)

28  
(18,9 %)

28  
(16,4 %)

27  
(13,4 %)

180  
(20,3 %)

Korridormodell 1  
(1,2 %)

0 
 (0 %)

3 
 (1,9 %)

0  
(0,0 %)

2 
(1,2 %)

5  
(2,5 %)

11  
(1,2 %)

Hacklerregelung–ALT 42  
(50,0 %)

81  
(68,1 %)

111  
(68,5 %)

113  
(76,4 %)

122  
(71,4 %)

154  
(76,6 %)

623  
(70,4 %)

Gesamtanzahl der 
Pensionierungen

84  
(100,0 %)

119  
(100,0 %)

162  
(100,0 %)

148  
(100,0 %)

171  
(100,0 %)

201  
(100,0 %)

885  
(100,0 %)

Pensionsstandsdaten Beamte Änderung 
2008 bis 2013

Anzahl in %

Pensionsstand 
(Pensionisten und 
Hinterbliebene)

2.358 2.435 2.568 2.659 2.768 2.916 23,7

in Mio. EUR

Pensionsausgaben 82,38 87,01 92,07 98,31 104,71 111,99 35,9

Einnahmen durch 
Pensionsbeiträge und 
Sicherungsbeiträge

23,11 24,26 23,68 23,00 23,29 41,70 80,4

Netto–Pensionsausgaben 59,27 62,74 68,40 75,31 81,43 70,29 18,6

Anzahl der Aktiven

in VBÄ in %

Landeslehrer (Beamte) 3.406,19 3.293,38 3.135,64 3.006,12 2.846,38 2.673,14 – 21,5

Landesvertragslehrer2 1.077,39 1.191,50 1.365,48 1.455,91 1.549,23 1.681,91 56,1

Summe 4.483,58 4.484,88 4.501,12 4.462,03 4.395,61 4.355,05 – 2,9

Ausgaben für Aktive

 in Mio. EUR in %

Landeslehrer (Beamte) 169,16 172,55 168,42 164,71 162,34 155,02 – 8,4

Landesvertragslehrer2 35,17 41,34 47,01 53,26 58,79 63,62 80,9

Dienstgeberbeiträge 
und Sonstiges 23,12 27,13 27,10 28,32 28,80 48,53 109,9

Summe 227,44 241,02 242,53 246,29 249,92 267,16 17,5

Rundungsdifferenzen möglich 
1 inkl. Berufsschullehrer, land– und forstwirtschaftliche Landeslehrer
2 einschließlich der äquivalenten Anteile der kirchlich bestellten Religionslehrer

Quellen: Amt der Salzburger Landesregierung; Landesschulrat Salzburg
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 23.2 Der RH stellte kritisch fest, dass 70,4 % der Ruhestandsversetzungen 
die gesetzliche Regelung (siehe auch TZ 47) der Hacklerregelung–
ALT in Anspruch nahmen und somit durchschnittlich vier Jahre vor 
dem gesetzlichen Pensionsalter (Alterspension oder Regelpensionsal-
ter) durchgeführt wurden. 

Weiters erfolgten im Zeitraum 2008 bis 2013 lediglich 24 von den 
genannten 885 Ruhestandsversetzungen altersbedingt. Die Zahl an 
krankheitsbedingten Ruhestandsversetzungen von 28 im Jahr 2008, das 
waren 33,3 % aller Ruhestandsversetzungen, blieb weitgehend kons-
tant und belief sich auf 27 im Jahr 2013, das waren 13,4 %.

 24.1 Die Anzahl der Landeslehrerbeamten im Ruhestand einschließlich der 
Versorgungsgenussbezieher (Witwen und Waisen) stieg von 2008 bis 
2013 von 2.358 auf 2.916; das entsprach einer Steigerung um 23,7 %. 
Die dafür auflaufenden Pensionsausgaben stiegen von 2008 bis 2013 
von 82,38 Mio. EUR auf 111,99 Mio. EUR; das entsprach einer Steige-
rung um 35,9 % bzw. 6,3 % pro Jahr. 

 24.2 Der RH stellte fest, dass die Nettopensionsausgaben von 2008 bis 2013 
um 18,6 %, das entsprach 3,5 % pro Jahr, gestiegen waren. Dies war 
auf die Steigerung der Anzahl an Pensionsbeziehern und systemim-
manent auf die geringer werdende Anzahl an aktiven Landeslehrer-
beamten, die Pensionsbeiträge leisten, zurückzuführen.

 25.1 Der Stand an Landeslehrern sank von 2008 bis 2013 von 4.484 VBÄ 
auf 4.355 VBÄ; das entsprach einer Reduktion um 2,9 %. Dabei sank 
die Anzahl der Landeslehrerbeamten von 3.406 VBÄ um 21,5 % auf 
2.673 VBÄ, die Anzahl der Landesvertragslehrer stieg von 1.077 VBÄ 
um 56,1 % auf 1.682 VBÄ. Grund für den Anstieg der vertraglichen 
Dienstverhältnisse war der Entfall der Pragmatisierung seit 2007. Damit 
wurden auch nach Ruhestandsversetzung von Landeslehrerbeamten 
keine neuen öffentlich–rechtlichen Dienstverhältnisse mehr begrün-
det. 

 25.2 Der RH hielt die Begründung von vertraglichen Dienstverhältnissen 
anstelle von öffentlich–rechtlichen Dienstverhältnissen für zweckmä-
ßig.
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 26.1 Die Ausgaben für Landeslehrer stiegen von 2008 bis 2013 von 
227,44 Mio. EUR auf 267,16 Mio. EUR; das entsprach einer Steige-
rung um 17,5 %. Dabei sanken die Ausgaben für Landeslehrerbeamte 
von 169,16 Mio. EUR um 8,4 % auf 155,02 Mio. EUR. Die Ausgaben 
für die Landesvertragslehrer stiegen von 35,17 Mio. EUR um 80,9 % 
auf 63,62 Mio. EUR.

 26.2 Der RH stellte eine Erhöhung der Ausgaben für Landeslehrer von 2008 
bis 2013 um 17,5 %, das entsprach 3,3 % pro Jahr, fest. Dies war auf 
Struktureffekte und die jährlichen Gehaltserhöhungen zurückzufüh-
ren.

 27.1 In den Jahren 2008 bis 2013 erfolgten 2.338 Ruhestandsversetzungen 
von Landeslehrerbeamten; 73,5 % davon nahmen die Hacklerrege-
lung–ALT in Anspruch, 20 % der Ruhestandsversetzungen beruhten auf 
Dienstunfähigkeit (krankheitsbedingt). 85 Ruhestandsversetzungen, das 
entsprach 3,6 % der Gesamtzahl an Ruhestandsversetzungen, erfolgten 
ab dem gesetzlichen Pensionsalter (Alterspension oder Regelpensions-
alter).

Land Steiermark
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Tabelle 6: Landeslehrer Steiermark 

Landeslehrer1 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2008 bis 2013

 Versetzungen von Beamten in den Ruhestand

Anzahl (Anteil in %)

Alterspension
Erklärung nach gesetz-
lichem Pensionsalter

14  
(6,9 %)

14  
(4,6 %)

13  
(3,4 %)

14  
(3,4 %)

17  
(3,6 %)

13  
(2,3 %)

85 
(3,6 %)

„Lehrermodell“ 8 
(4,0 %)

9 
(3,0 %)

8 
(2,1 %)

3 
(0,7 %)

3 
(0,6 %)

18  
(3,2 %)

49 
(2,1 %)

Dienstunfähigkeit 84  
(41,6 %)

90  
(29,8 %)

76  
(19,8 %)

72  
(17,4 %)

82  
(17,3 %)

64  
(11,4 %)

468  
(20,0 %)

Korridormodell 0  
(0,0 %)

0  
(0,0 %)

3  
(0,8 %)

9 
 (2,2 %)

1  
(0,2 %)

4  
(0,7 %)

17 
 (0,7 %)

Hacklerregelung–ALT 96  
(47,5 %)

189 
(62,6 %)

284  
(74,0 %)

316  
(76,3 %)

370  
(78,2 %)

464  
(82,4 %)

1.719 
(73,5 %)

Gesamtanzahl der 
Pensionierungen

202  
(100,0 %)

302  
(100,0 %)

384  
(100,0 %)

414  
(100,0 %)

473  
(100,0 %)

563  
(100,0 %)

2.338  
(100,0 %)

Pensionsstandsdaten Beamte Änderung 
2008 bis 2013

Anzahl in %

Pensionsstand 
(Pensionisten und 
Hinterbliebene)

6.156 6.346 6.601 6.890 7.296 7.752 26,0

in Mio. EUR

Pensionsausgaben 217,34 228,17 240,61 254,92 275,90 299,44 37,8

Einnahmen durch 
Pensionsbeiträge und 
Sicherungsbeiträge

46,48 47,27 46,94 46,27 43,96 69,33 49,1

Netto–Pensionsausgaben 170,85 180,89 193,67 208,64 231,95 230,12 34,7

Anzahl der Aktiven

 in VBÄ in %

Landeslehrer (Beamte) 6.024,45 5.723,51 5.312,82 4.889,86 4.389,98 3.668,23 – 39,1

Landesvertragslehrer2 3.153,71 3.423,72 3.772,10 4.060,81 4.470,19 4.696,09 48,9

Summe 9.178,16 9.147,23 9.084,92 8.950,67 8.860,17 8.364,32 – 8,9

Ausgaben für Aktive

 in Mio. EUR in %

Landeslehrer (Beamte) 330,04 331,66 319,68 300,60 286,21 258,85 – 21,6

Landesvertragslehrer2 126,25 139,11 151,88 168,26 186,87 204,47 62,0

Dienstgeberbeiträge 
und Sonstiges 59,49 62,58 64,70 67,21 69,10 99,95 68,0

Summe 515,77 533,35 536,25 536,07 542,17 563,28 9,2

Rundungsdifferenzen möglich 
1 inkl. Berufsschullehrer, land– und forstwirtschaftliche Landeslehrer
2 einschließlich der äquivalenten Anteile der kirchlich bestellten Religionslehrer

Quellen: Amt der Steiermärkischen Landesregierung; Landesschulrat Steiermark
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 27.2 Der RH stellte kritisch fest, dass 73,5 % der Ruhestandsversetzungen 
die gesetzliche Regelung (siehe auch TZ 47) der Hacklerregelung–
ALT in Anspruch nahmen und somit durchschnittlich vier Jahre vor 
dem gesetzlichen Pensionsalter (Alterspension oder Regelpensionsal-
ter) durchgeführt wurden. 

Weiters erfolgten im Zeitraum 2008 bis 2013 nur 85 von den genann-
ten 2.338 Ruhestandsversetzungen altersbedingt. Die Zahl an krank-
heitsbedingten Ruhestandsversetzungen von 84 im Jahr 2008, das 
waren 41,6 % aller Ruhestandsversetzungen, entwickelte sich auf 64 
im Jahr 2013, das waren 11,4 %.

 27.3  Die Steiermärkische Landesregierung merkte dazu in ihrer Stellung-
nahme an, dass die Reduktion der Zahl der krankheitsbedingten Ruhe-
standsversetzungen von 41,6 % im Jahr 2008 auf 11,4 % im Jahr 2013 
positiv hervorzuheben sei.

 27.4 Der RH beurteilte die Reduktion der krankheitsbedingten Ruhestands-
versetzungen in der Steiermark grundsätzlich positiv. Er erinnerte die 
Steiermärkische Landesregierung allerdings daran, dass zwischen 
2008 bis 2013 rd. 20 % der Ruhestandsversetzungen krankheitsbe-
dingt erfolgten. Nur in Oberösterreich, Niederösterreich und Salzburg 
erfolgten (anteilsmäßig) geringfügig mehr krankheitsbedingte Ruhe-
standsversetzungen. Beim Bund hingegen wurden im selben Zeitraum 
lediglich 9,3 % der Lehrer — und damit anteilsmäßig weniger als die 
Hälfte als in der Steiermark — krankheitsbedingt in den Ruhestand 
versetzt (vgl. dazu TZ 47, Tabelle 11).

 28.1 Die Anzahl der Landeslehrerbeamten im Ruhestand einschließlich der 
Versorgungsgenussbezieher (Witwen und Waisen) stieg von 2008 bis 
2013 von 6.156 auf 7.752; das entsprach einer Steigerung um 25,9 %. 
Die dafür auflaufenden Pensionsausgaben stiegen von 2008 bis 2013 
von 217,34 Mio. EUR auf 299,44 Mio. EUR; das entsprach einer Stei-
gerung um 37,8 % bzw. 6,6 % pro Jahr. 

 28.2 Der RH stellte kritisch fest, dass die Nettopensionsausgaben von 2008 
bis 2013 um 34,7 %, das entsprach 6,1 % pro Jahr, gestiegen waren. 
Dies war auf die Steigerung der Anzahl an Pensionsbeziehern und 
systemimmanent auf die geringer werdende Anzahl an aktiven Lan-
deslehrerbeamten, die Pensionsbeiträge leisten, zurückzuführen.
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 29.1 Der Stand an Landeslehrern sank von 2008 bis 2013 von 9.178 VBÄ 
auf 8.364 VBÄ; das entsprach einer Reduktion um 8,9 %. Dabei sank 
die Anzahl der Landeslehrerbeamten von 6.024 VBÄ um 39,1 % auf 
3.668 VBÄ, die Anzahl der Landesvertragslehrer stieg von 3.154 VBÄ 
um 48,9 % auf 4.696 VBÄ. Grund für den Anstieg der vertraglichen 
Dienstverhältnisse war der Entfall der Pragmatisierung seit 1983 (Aus-
nahme Schulleiter). Damit wurden auch nach Ruhestandsversetzung 
von Landeslehrerbeamten keine neuen öffentlich–rechtlichen Dienst-
verhältnisse mehr begründet. 

 29.2 Der RH hielt die Begründung von vertraglichen Dienstverhältnissen 
anstelle von öffentlich–rechtlichen Dienstverhältnissen für zweckmä-
ßig.

 30.1 Die Ausgaben für Landeslehrer stiegen von 2008 bis 2013 von 
515,77 Mio. EUR auf 563,28 Mio. EUR; das entsprach einer Steige-
rung um 9,2 %. Dabei sanken die Ausgaben für Landeslehrerbeamte 
von 330,04 Mio. EUR um 21,6 % auf 258,85 Mio. EUR. Die Ausgaben 
für die Landesvertragslehrer stiegen von 126,25 Mio. EUR um 62 % 
auf 204,47 Mio. EUR.

 30.2 Der RH stellte eine Erhöhung der Ausgaben für Landeslehrer von 2008 
bis 2013 um 9,2 %, das entsprach 1,8 % pro Jahr, fest. Dies war auf 
Struktureffekte und die jährlichen Gehaltserhöhungen zurückzufüh-
ren.

 31.1 In den Jahren 2008 bis 2013 erfolgten 1.003 Ruhestandsversetzungen 
von Landeslehrerbeamten; 71 % davon nahmen die Hacklerregelung–
ALT in Anspruch, 16,8 % der Ruhestandsversetzungen beruhten auf 
Dienstunfähigkeit (krankheitsbedingt). 35 Ruhestandsversetzungen, das 
entsprach 3,5 % der Gesamtzahl an Ruhestandsversetzungen, erfolgten 
ab dem gesetzlichen Pensionsalter (Alterspension oder Regelpensions-
alter).

Land Tirol
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Tabelle 7: Landeslehrer Tirol 
Landeslehrer1 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2008 bis 2013

 Versetzungen von Beamten in den Ruhestand

Anzahl (Anteil in %)

Alterspension
Erklärung nach gesetz-
lichem Pensionsalter

5 
(4,4 %)

5  
(4,7 %)

6  
(3,4 %)

5  
(2,8 %)

8  
(4,7 %)

6  
(2,4 %)

35  
(3,5 %)

„Lehrermodell“ 15  
(13,0 %)

13  
(12,2 %)

6  
(3,4 %)

4  
(2,3 %)

9 
 (5,2 %)

24  
(9,5 %)

71  
(7,1 %)

Dienstunfähigkeit 37  
(32,2 %)

23  
(21,5 %)

22  
(12,3 %)

25  
(14,2 %)

29  
(16,9 %)

32  
(12,6 %)

168  
(16,8 %)

Korridormodell 4  
(3,5 %)

2  
(1,9 %)

4  
(2,2 %)

2  
(1,1 %)

4  
(2,3 %)

1  
(0,4 %)

17  
(1,7 %)

Hacklerregelung–ALT 54  
(47,0 %)

64  
(59,8 %)

141  
(78,8 %)

140  
(79,6 %)

122  
(70,9 %)

191  
(75,2 %)

712  
(71,0 %)

Gesamtanzahl der 
Pensionierungen

115  
(100,0 %)

107  
(100,0 %)

179  
(100,0 %)

176  
(100,0 %)

172  
(100,0 %)

254  
(100,0 %)

1.003  
(100,0 %)

Pensionsstandsdaten Beamte Änderung 
2008 bis 2013

Anzahl in %

Pensionsstand 
(Pensionisten und 
Hinterbliebene)

2.838 2.905 3.042 3.153 3.282 3.491 23,0

in Mio. EUR

Pensionsausgaben 106,73 112,44 117,82 125,19 133,34 142,71 33,7

Einnahmen durch 
Pensionsbeiträge und 
Sicherungsbeiträge

26,85 28,14 29,25 28,80 29,47 54,09 101,5

Netto–Pensionsausgaben 79,88 84,30 88,57 96,39 103,87 88,63 11,0

Anzahl der Aktiven

 in VBÄ in %

Landeslehrer (Beamte) 4.131,48 4.128,71 4.082,32 4.058,74 4.015,51 3.865,59 – 6,4

Landesvertragslehrer2 2.365,36 2.343,99 2.349,49 2.284,81 2.286,28 2.425,00 2,5

Summe 6.496,84 6.472,70 6.431,81 6.343,55 6.301,79 6.290,59 – 3,2

Ausgaben für Aktive

 in Mio. EUR in %

Landeslehrer (Beamte) 197,80 206,35 207,15 207,19 212,55 208,39 5,4

Landesvertragslehrer2 77,09 78,88 78,73 79,72 80,53 83,57 8,4

Dienstgeberbeiträge 
und Sonstiges 19,85 23,88 22,56 22,26 22,09 46,94 136,4

Summe 294,75 309,11 308,44 309,17 315,17 338,90 15,0

Rundungsdifferenzen möglich 
1 inkl. Berufsschullehrer, land– und forstwirtschaftliche Landeslehrer
2 einschließlich der äquivalenten Anteile der kirchlich bestellten Religionslehrer

Quellen: Amt der Tiroler Landesregierung; Landesschulrat Tirol
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 31.2 Der RH stellte kritisch fest, dass 71 % der Ruhestandsversetzungen 
die gesetzliche Regelung (siehe auch TZ 47) der Hacklerregelung–
ALT in Anspruch nahmen und somit durchschnittlich vier Jahre vor 
dem gesetzlichen Pensionsalter (Alterspension oder Regelpensionsal-
ter) durchgeführt wurden. 

Weiters erfolgten im Zeitraum 2008 bis 2013 nur 35 von den genann-
ten 1.003 Ruhestandsversetzungen altersbedingt. Die Zahl an krank-
heitsbedingten Ruhestandsversetzungen von 37 im Jahr 2008, das 
waren 32,2 % aller Ruhestandsversetzungen, entwickelte sich auf 32 
im Jahr 2013, das waren 12,6 %.

 32.1 Die Anzahl der Landeslehrerbeamten im Ruhestand einschließlich der 
Versorgungsgenussbezieher (Witwen und Waisen) stieg von 2008 bis 
2013 von 2.838 auf 3.491; das entsprach einer Steigerung um 23 %. 
Die dafür auflaufenden Pensionsausgaben stiegen von 2008 bis 2013 
von 106,73 Mio. EUR auf 142,71 Mio. EUR; das entsprach einer Stei-
gerung um 33,7 % bzw. 6 % pro Jahr. 

 32.2 Der RH stellte fest, dass die Nettopensionsausgaben von 2008 bis 2013 
um 11,0 %, das entsprach 2,1 % pro Jahr, gestiegen waren. Dies war 
auf die Steigerung der Anzahl an Pensionsbeziehern und systemim-
manent auf die geringer werdende Anzahl an aktiven Landeslehrer-
beamten, die Pensionsbeiträge leisten, zurückzuführen.

 33.1 Der Stand an Landeslehrern sank von 2008 bis 2013 von 6.497 VBÄ 
auf 6.291 VBÄ; das entsprach einer Reduktion um 3,2 %. Dabei sank 
die Anzahl der Landeslehrerbeamten von 4.131 VBÄ um 6,4 % auf 
3.866 VBÄ, die Anzahl der Landesvertragslehrer stieg unwesentlich 
von 2.365 VBÄ um 2,5 % auf 2.425 VBÄ.

Pragmatisierungen von Landeslehrern werden nach wie vor durch-
geführt.

 33.2 Der RH empfahl dem Land Tirol, die Vor– und Nachteile zu prüfen, 
zukünftig das bei Dienstantritt des Landesvertragslehrers eingegan-
gene vertragliche Dienstverhältnis beizubehalten und von einer Über-
leitung in das öffentlich–rechtliche Dienstverhältnis (Landeslehrerbe-
amter) abzusehen.
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 33.3 Die Tiroler Landesregierung merkte dazu in ihrer Stellungnahme an, 
dass das mit der Dienstrechts–Novelle 2013 – Pädagogischer Dienst 
eingeführte neue Dienstrecht ab 1. September 2019 keine Pragmatisie-
rung mehr zulasse. Die Tiroler Landesregierung habe bisher keine Ver-
anlassung gesehen, eine Pragmatisierung grundsätzlich auszuschlie-
ßen, da sich die Personalkosten für neu Pragmatisierte nicht markant 
von jenen für Vertragslehrpersonen unterscheiden und beide Bediens-
tetengruppen den pensionsrechtlichen Regelungen des APG unterlie-
gen. Die Tatsache, dass bestimmte dienstrechtliche Akte einer (nun-
mehr vor dem Landesverwaltungsgericht anfechtbaren) Erledigung mit 
Bescheid bedürfen, werde nicht als Nachteil gesehen. Die Erfahrungen 
sprechen für den Rechtsschutz im öffentlichen Recht und gegen die Aus-
tragung von Streitigkeiten aus dem Dienstverhältnis vor den Arbeits– 
und Sozialgerichten. Der RH halte die Begründung von vertraglichen 
Dienstverhältnissen anstelle von öffentlich–rechtlichen Dienstverhält-
nissen für zweckmäßig, nenne jedoch keine Gründe für diese Auffas-
sung. Die Personalkostenentwicklung scheide als Argument jedenfalls 
aus, da diese ein für Tirol günstiges Bild zeigt: nach Kärnten mit 9 % 
und Steiermark mit 9,2 % liege Tirol mit 15 % an dritter Stelle (gegen-
über Oberösterreich 16,4 %, Burgenland 17,1 %, Salzburg 17,5 %, 
Niederösterreich 17,8 %, Wien 19,9 % und Vorarlberg 24,4 %).

 33.4 Der RH nahm die Argumente der Tiroler Landesregierung zur Kenntnis. 
Er stimmte der Tiroler Landesregierung zu, dass die Harmonisierung 
der dienstrechtlichen Statute (vertraglich oder öffentlich–rechtlich) 
der Landeslehrer bereits weit fortgeschritten sei. Auch die Pensions-
berechnung neuer Landeslehrer (vertraglich oder öffentlich–rechtlich) 
erfolgte nach der gleichen Berechnungsmethode des APG; die Pen-
sionsleistung wurde jedoch beim Landeslehrerbeamten vom Dienst-
geber (Land Tirol refundiert durch den Bund), beim Landesvertrags-
lehrer von der Pensionsversicherung getragen. In Abhängigkeit von 
der statistischen Lebenserwartung im Ruhestand ergaben die Kosten 
des Ruhestands gegenüber den Minderkosten der Aktivzeit (geringere 
Dienstgeberbeiträge, Einnahmen aus Pensionsbeiträgen) in Summe 
Mehraufwendungen des Dienstgebers für Beamte im Vergleich mit 
Vertragsbediensteten.

Weitere Unterschiede betrafen den Rechtsstatus: So waren für 
Streitigkeiten aus vertraglichen Dienstverhältnissen die Arbeits– 
und Sozialgerichte zuständig. Ein wesentlicher Unterschied lag nach 
Ansicht des RH auch im Vorgehen bei Beendigung eines Dienstver-
hältnisses. Dies ist bei Landeslehrerbeamten nur nach Durchführung 
eines rechtsförmigen (Disziplinar–)Verfahrens möglich, währenddessen 
der Bezugsanspruch des Beamten dem Grunde nach aufrecht bleibt. 
Die Beendigung eines vertraglichen Dienstverhältnisses und damit 
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der Entfall des Entgeltanspruchs tritt dagegen (allenfalls nach Ablauf 
bestimmter Fristen) relativ unmittelbar in Kraft. Da der Entgeltan-
spruch auch während eines allfälligen anschließenden arbeitsgericht-
lichen Verfahrens nicht wiederauflebt, liegt das Kostenrisiko im Falle 
der Beendigung eines beamteten Dienstverhältnisses beim Dienstge-
ber und damit beim Steuerzahler, wohingegen sich das Kostenrisiko 
im Falle der Beendigung eines vertraglichen Dienstverhältnisses Rich-
tung Dienstnehmer verlagert. Daher sollten aus Sicht des RH alle Vor– 
und Nachteile der beiden möglichen Statute im Rahmen einer Evalu-
ierung — auch im Hinblick auf die mit September 2019 bevorstehende 
gesetzliche Umstellung auf das vertragsrechtliche Statut — möglichst 
rasch erhoben und sachlich gegenüber gestellt werden, um eine evi-
denzbasierte Entscheidung in dieser Angelegenheit zu ermöglichen.

Weiters verwies der RH darauf, dass im Bund und allen anderen Bun-
desländern Lehrer seit mehreren Jahren nicht mehr pragmatisiert wer-
den.

 34.1 Die Ausgaben für Landeslehrer stiegen von 2008 bis 2013 von 
294,75 Mio. EUR auf 338,90 Mio. EUR; das entsprach einer Steige-
rung um 15 %. Dabei stiegen die Ausgaben für Landeslehrerbeamte 
von 197,80 Mio. EUR um 5,4 % auf 208,39 Mio. EUR. Die Ausgaben 
für die Landesvertragslehrer stiegen von 77,09 Mio. EUR um 8,4 % 
auf 83,57 Mio. EUR.

 34.2 Der RH stellte eine Erhöhung der Ausgaben für Landeslehrer von 2008 
bis 2013 um 15 %, das entsprach 2,8 % pro Jahr, fest. Dies war auf 
Struktureffekte und die jährlichen Gehaltserhöhungen zurückzufüh-
ren.

 35.1 In den Jahren 2008 bis 2013 erfolgten 411 Ruhestandsversetzungen 
von Landeslehrerbeamten; 72,8 % davon nahmen die Hacklerregelung–
ALT in Anspruch, 12,4 % der Ruhestandsversetzungen beruhten auf 
Dienstunfähigkeit (krankheitsbedingt). 3 Ruhestandsversetzungen, das 
entsprach 0,7 % der Gesamtzahl an Ruhestandsversetzungen, erfolgten 
ab dem gesetzlichen Pensionsalter (Alterspension oder Regelpensions-
alter). 

Land Vorarlberg
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Tabelle 8: Landeslehrer Vorarlberg 
Landeslehrer1 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2008 bis 2013

 Versetzungen von Beamten in den Ruhestand

Anzahl (Anteil in %)

Alterspension
Erklärung nach gesetz- 
lichem Pensionsalter

0  
(0,0 %)

0  
(0,0 %)

0  
(0,0 %)

0  
(0,0 %)

2  
(2,9 %)

1  
(0,9 %)

3  
(0,7 %)

„Lehrermodell“ 6  
(15,8 %)

8  
(13,8 %)

14  
(20,0 %)

10  
(14,9 %)

5  
(7,1 %)

15  
(13,9 %)

58  
(14,1 %)

Dienstunfähigkeit 8  
(21,1 %)

6  
(10,3 %)

5 
(7,1 %)

7  
(10,5 %)

11  
(15,7 %)

14  
(13,0 %)

51  
(12,4 %)

Korridormodell 0  
(0,0 %)

0  
(0,0 %)

0  
(0,0 %)

0  
(0,0 %)

0  
(0,0 %)

0  
(0,0 %)

0  
(0,0 %)

Hacklerregelung–ALT 24  
(63,2 %)

44  
(75,9 %)

51  
(72,9 %)

50  
(74,6 %)

52  
(74,3 %)

78  
(72,2 %)

299  
(72,8 %)

Gesamtanzahl der 
Pensionierungen

38 
(100,0 %)

58 
(100,0 %)

70  
(100,0 %)

67  
(100,0 %)

70  
(100,0 %)

108  
(100,0 %)

411  
(100,0 %)

Pensionsstandsdaten Beamte Änderung 
2008 bis 2013

Anzahl in %

Pensionsstand 
(Pensionisten und 
Hinterbliebene)

1.042 1.095 1.150 1.184 1.232 1.330 27,6

in Mio. EUR

Pensionsausgaben 41,33 43,90 46,67 49,39 52,76 56,56 36,8

Einnahmen durch 
Pensionsbeiträge und 
Sicherungsbeiträge

13,32 13,76 14,63 13,26 13,57 24,93 87,2

Netto–Pensionsausgaben 28,01 30,15 32,04 36,13 39,19 31,63 12,9

Anzahl der Aktiven

 in VBÄ in %

Landeslehrer (Beamte) 1.954,96 1.889,01 1.822,08 1.762,93 1.712,22 1.622,39 – 17,0

Landesvertragslehrer2 1.539,64 1.623,08 1.715,41 1.820,52 1.911,09 2.055,62 33,5

Summe 3.494,60 3.512,09 3.537,49 3.583,45 3.623,31 3.678,01 5,3

Ausgaben für Aktive

 in Mio. EUR in %

Landeslehrer (Beamte) 103,13 106,18 104,89 103,46 104,08 101,33 – 1,8

Landesvertragslehrer2 59,92 65,12 69,44 75,38 81,79 87,20 45,5

Dienstgeberbeiträge 
und Sonstiges 22,64 26,17 26,30 27,74 28,60 42,44 87,4

Summe 185,69 197,47 200,64 206,58 214,46 230,97 24,4

Rundungsdifferenzen möglich 
1 inkl. Berufsschullehrer, land– und forstwirtschaftliche Landeslehrer
2 einschließlich der äquivalenten Anteile der kirchlich bestellten Religionslehrer

Quellen: Amt der Vorarlberger Landesregierung; Landesschulrat Vorarlberg
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 35.2 Der RH stellte kritisch fest, dass 72,8 % der Ruhestandsversetzungen 
die gesetzliche Regelung (siehe auch TZ 47) der Hacklerregelung–
ALT in Anspruch nahmen und somit durchschnittlich vier Jahre vor 
dem gesetzlichen Pensionsalter (Alterspension oder Regelpensionsal-
ter) durchgeführt wurden. 

Weiters erfolgten im Zeitraum 2008 bis 2013 nur 3 von den genann-
ten 411 Ruhestandsversetzungen altersbedingt. Die Zahl an krankheits-
bedingten Ruhestandsversetzungen von 8 im Jahr 2008, das waren 
21,1 % aller Ruhestandsversetzungen, stieg auf 14 im Jahr 2013, das 
waren 13,0 %.

 35.3 Die Vorarlberger Landesregierung hielt dazu in ihrer Stellungnahme 
fest, dass die Hacklerregelung–ALT vom Bundesgesetzgeber ermöglicht 
worden sei. Die hohe Anzahl von Landeslehrern, welche diese Rege-
lung in Anspruch genommen habe, sei in erster Linie von den für diese 
Regelung in Frage kommenden Geburtsjahrgängen abhängig gewesen.

 35.4 Der RH wies gegenüber der Vorarlberger Landesregierung darauf hin, 
dass sich seine Kritik darauf bezog, dass keine Maßnahmen gesetzt 
wurden, um Landeslehrer länger im Aktivstand zu behalten (siehe 
dazu auch RH–Bericht „Personalplanung im Bereich der Bundesleh-
rer“, Reihe Bund 2013/5, TZ 6, 16).

 36.1 Die Anzahl der Landeslehrerbeamten im Ruhestand einschließlich der 
Versorgungsgenussbezieher (Witwen und Waisen) stieg von 2008 bis 
2013 von 1.042 auf 1.330; das entsprach einer Steigerung um 27,6 %. 
Die dafür auflaufenden Pensionsausgaben stiegen von 2008 bis 2013 
von 41,33 Mio. EUR auf 56,56 Mio. EUR; das entsprach einer Steige-
rung um 36,8 % bzw. 6,5 % pro Jahr. 

 36.2 Der RH stellte fest, dass die Nettopensionsausgaben von 2008 bis 2013 
um 12,9 %, das entsprach 2,5 % pro Jahr, gestiegen waren. Dies war 
auf die Steigerung der Anzahl an Pensionsbeziehern und systemim-
manent auf die geringer werdende Anzahl an aktiven Landeslehrer-
beamten, die Pensionsbeiträge leisten, zurückzuführen.

 37.1 Der Stand an Landeslehrern stieg von 2008 bis 2013 von 3.495 VBÄ 
auf 3.678 VBÄ; das entsprach einer Steigerung um 5,3 %. Dabei sank 
die Anzahl der Landeslehrerbeamten von 1.955 VBÄ um 17 % auf 
1.622 VBÄ, die Anzahl der Landesvertragslehrer stieg von 1.540 VBÄ 
um 33,5 % auf 2.056 VBÄ. Grund für den Anstieg der vertraglichen 
Dienstverhältnisse war der Entfall der Pragmatisierung ab 2005. Damit 
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wurden auch nach Ruhestandsversetzung von Landeslehrerbeamten 
keine neuen öffentlich–rechtlichen Dienstverhältnisse mehr begrün-
det. 

 37.2 Der RH stellte eine Erhöhung der Anzahl an Landeslehrern von 2008 
bis 2013 um 5,3 % fest. Er hielt die Begründung von vertraglichen 
Dienstverhältnissen anstelle von öffentlich–rechtlichen Dienstverhält-
nissen für zweckmäßig.

 37.3 Die Vorarlberger Landesregierung machte in ihrer Stellungnahme für 
den Anstieg der Anzahl der Lehrpersonen verschiedene Faktoren ver-
antwortlich, wie den stufenweisen Ausbau der Neuen Mittelschule, den 
Ausbau der Beratungs–, Betreuungs– und Kriseninterventionslehrper-
sonen, der ganztägigen Schülerbetreuung, die zusätzlichen Ressour-
cen für die Betreuung von Schulbibliotheken, das Volksschulpaket der 
Landesregierung sowie die gestiegene Zahl der Kinder mit nichtdeut-
scher Muttersprache bzw. mit außerordentlichem Status. Sie wies in 
diesem Zusammenhang darauf hin, dass die Kosten für Lehrerdienst-
posten, die über den vom BMBF bewilligten Stellenplan hinausgehen, 
dem Bund im Rahmen der jährlichen Stellenplanabrechnung refundiert 
und somit letztlich vom Land selbst bezahlt werden. 

 37.4 Der RH nahm die von der Vorarlberger Landesregierung gesetzten 
Maßnahmen als Kostentreiber zur Kenntnis. Den Hinweis, dass die 
dadurch entstandenen Kosten letztlich vom Land selbst bezahlt wer-
den, ergänzte der RH in Hinblick darauf, dass diese Kosten nicht in 
der tatsächlich angefallenen Höhe, sondern gemäß § 7 Landeslehrer–
Controllingverordnung, BGBl. II Nr. 390/2005, pauschal im Ausmaß 
der Besoldungskosten für eine Planstelle der Entlohnungsgruppe l2a2 
(Normkosten für einen Landeslehrer in den ersten Dienstjahren) refun-
diert werden. Der RH wiederholte daher seine Kritik am Abrechnungs– 
bzw. Refundierungsmodell der Personalkosten der Landeslehrer (siehe 
auch „Finanzierung der Landeslehrer“, Reihe Bund 2012/4). 

 38.1 Die Ausgaben für Landeslehrer stiegen von 2008 bis 2013 von 
185,69 Mio. EUR auf 230,97 Mio. EUR; das entsprach einer Steige-
rung um 24,4 %. Dabei reduzierten sich die Ausgaben für Landesleh-
rerbeamte von 103,13 Mio. EUR um 1,8 % auf 101,33 Mio. EUR. Die 
Ausgaben für die Landesvertragslehrer stiegen von 59,92 Mio. EUR 
um 45,5 % auf 87,20 Mio. EUR.
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 38.2 Der RH stellte eine Erhöhung der Ausgaben für Landeslehrer von 2008 
bis 2013 um 24,4 %, das entsprach 4,5 % pro Jahr, fest. Dies war auf 
die Erhöhung der Gesamtzahl an Landeslehrern, auf die Strukturef-
fekte und die jährlichen Gehaltserhöhungen zurückzuführen.

 39.1 In den Jahren 2008 bis 2013 erfolgten 1.681 Ruhestandsversetzungen 
von Landeslehrerbeamten; 69,5 % davon nahmen die Hacklerregelung–
ALT in Anspruch, 15,2 % der Ruhestandsversetzungen beruhten auf 
Dienstunfähigkeit (krankheitsbedingt). 119 Ruhestandsversetzungen, 
das entsprach 7,1 % der Gesamtzahl an Ruhestandsversetzungen, 
erfolgten ab dem gesetzlichen Pensionsalter (Alterspension oder Regel-
pensionsalter).

Land Wien
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Tabelle 9: Landeslehrer Wien 
Landeslehrer1 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2008 bis 2013

 Versetzungen von Beamten in den Ruhestand

Anzahl (Anteil in %)

Alterspension
Erklärung nach gesetz- 
lichem Pensionsalter

14  
(9,3 %)

13  
(5,4 %)

15  
(5,7 %)

18  
(6,3 %)

27  
(8,3 %)

32  
(7,7 %)

119  
(7,1 %)

„Lehrermodell“ 12 
(8,0 %)

16  
(6,6 %)

22  
(8,4 %)

10  
(3,5 %)

20  
(6,2 %)

36  
(8,7 %)

116  
(6,9 %)

Dienstunfähigkeit 44  
(29,3 %)

37  
(15,4 %)

31  
(11,8 %)

35  
(12,2 %)

50  
(15,4 %)

59  
(14,2 %)

256  
(15,2 %)

Korridormodell 2 
(1,3 %)

3 
(1,2 %)

3 
(1,2 %)

5 
(1,7 %)

6 
(1,9 %)

3 
(0,7 %)

22 
(1,3 %)

Hacklerregelung–ALT 78 
(52,0 %)

172  
(71,4 %)

191  
(72,9 %)

219  
(76,3 %)

222  
(68,3 %)

286  
(68,8 %)

1.168  
(69,5 %)

Gesamtanzahl der 
Pensionierungen

150  
(100,0 %)

241 
(100,0 %)

262  
(100,0 %)

287  
(100,0 %)

325  
(100,0 %)

416  
(100,0 %)

1.681  
(100,0 %)

Pensionsstandsdaten Beamte Änderung 
2008 bis 2013

Anzahl in %

Pensionsstand 
(Pensionisten und 
Hinterbliebene)

5.106 5.193 5.308 5.437 5.629 5.846 14,5

in Mio. EUR

Pensionsausgaben 173,99 180,56 190,25 196,61 209,81 221,74 27,4

Einnahmen durch 
Pensionsbeiträge und 
Sicherungsbeiträge

43,62 44,90 44,74 44,48 43,51 72,36 65,9

Netto–Pensionsausgaben 130,37 135,65 145,52 152,13 166,30 149,39 14,6

Anzahl der Aktiven

 in VBÄ in %

Landeslehrer (Beamte) 7.258,00 6.957,00 6.315,00 5.984,00 5.623,00 5.274,00 – 27,3

Landesvertragslehrer2 3.433,00 3.846,00 4.707,00 4.896,00 5.296,00 5.919,00 72,4

Summe 10.691,00 10.803,00 11.022,00 10.880,00 10.919,00 11.193,00 4,7

Ausgaben für Aktive

 in Mio. EUR in %

Landeslehrer (Beamte) 327,16 334,98 329,81 322,76 320,08 299,23 – 8,5

Landesvertragslehrer2 126,49 147,07 159,43 171,84 186,56 206,47 63,2

Dienstgeberbeiträge 
und Sonstiges 67,75 79,15 79,27 81,91 84,37 119,20 75,9

Summe 521,40 561,20 568,51 576,51 591,01 624,89 19,9

Rundungsdifferenzen möglich 
1 inkl. Berufsschullehrer, land– und forstwirtschaftliche Landeslehrer
2 einschließlich der äquivalenten Anteile der kirchlich bestellten Religionslehrer

Quellen: Magistrat der Stadt Wien; Landesschulrat Wien
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 39.2 Der RH stellte kritisch fest, dass 69,5 % der Ruhestandsversetzungen 
die gesetzliche Regelung (siehe auch TZ 47) der Hacklerregelung–
ALT in Anspruch nahmen und somit durchschnittlich vier Jahre vor 
dem gesetzlichen Pensionsalter (Alterspension oder Regelpensionsal-
ter) durchgeführt wurden. 

Der RH hob im Vergleich mit den anderen Ländern positiv hervor, 
dass im Zeitraum 2008 bis 2013  119 Ruhestandsversetzungen der 
Wiener Landeslehrerbeamten, das waren rd. 7,1 % der Gesamtzahl 
an Ruhestandsversetzungen, erst ab dem gesetzlichen Pensionsalter 
durchgeführt wurden. Die Zahl an krankheitsbedingten Ruhestandsver-
setzungen von 44 im Jahr 2008, das waren 29,3 % aller Ruhestands-
versetzungen, stieg auf 59 im Jahr 2013, das waren 14,2 %.

 40.1 Die Anzahl der Landeslehrerbeamten im Ruhestand einschließlich der 
Versorgungsgenussbezieher (Witwen und Waisen) stieg von 2008 bis 
2013 von 5.106 auf 5.846; das entsprach einer Steigerung um 14,5 %. 
Die dafür auflaufenden Pensionsausgaben stiegen von 2008 bis 2013 
von 173,99 Mio. EUR auf 221,74 Mio. EUR; das entsprach einer Stei-
gerung um 27,4 % bzw. 5 % pro Jahr. 

 40.2 Der RH stellte fest, dass die Nettopensionsausgaben von 2008 bis 2013 
um 14,6 %, das entsprach 2,8 % pro Jahr, gestiegen waren. Dies war 
auf die Steigerung der Anzahl an Pensionsbeziehern und systemim-
manent auf die geringer werdende Anzahl an aktiven Landeslehrer-
beamten, die Pensionsbeiträge leisten, zurückzuführen.

 41.1 Der Stand an Landeslehrern stieg von 2008 bis 2013 von 10.691 VBÄ 
auf 11.193 VBÄ; das entsprach einer Steigerung um 4,7 %. Dabei sank 
die Anzahl der Landeslehrerbeamten von 7.258 VBÄ um 27,3 % auf 
5.274 VBÄ, die Anzahl der Landesvertragslehrer stieg von 3.433 VBÄ 
um 72,4 % auf 5.919 VBÄ. Grund für den Anstieg der vertraglichen 
Dienstverhältnisse war der Entfall der Pragmatisierung ab 2005 bei 
allgemeinen Pflichtschulen (bei Berufsschulen ab 2006). Damit wur-
den auch nach Ruhestandsversetzung von Landeslehrerbeamten keine 
neuen öffentlich–rechtlichen Dienstverhältnisse mehr begründet. 

 41.2 Der RH stellte eine Erhöhung der Anzahl an Landeslehrern von 2008 
bis 2013 um 4,7 % fest. Er hielt die Begründung von vertraglichen 
Dienstverhältnissen anstelle von öffentlich–rechtlichen Dienstverhält-
nissen für zweckmäßig.
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 42.1 Die Ausgaben für Landeslehrer stiegen von 2008 bis 2013 von 
521,40 Mio. EUR auf 624,89 Mio. EUR; das entsprach einer Steige-
rung um 19,9 %. Dabei reduzierten sich die Ausgaben für Landesleh-
rerbeamte von 327,16 Mio. EUR um 8,5 % auf 299,23 Mio. EUR. Die 
Ausgaben für die Landesvertragslehrer stiegen von 126,49 Mio. EUR 
um 63,2 % auf 206,47 Mio. EUR.

 42.2 Der RH stellte eine Erhöhung der Ausgaben für Landeslehrer von 2008 
bis 2013 um 19,9 %, das entsprach 3,7 % pro Jahr, fest. Dies war auf 
die Erhöhung der Gesamtzahl an Landeslehrern, auf die Strukturef-
fekte und die jährlichen Gehaltserhöhungen zurückzuführen.

 43.1 Zu Vergleichszwecken wurden diese Kennzahlen auch beim BMBF hin-
sichtlich der dort verwalteten Bundeslehrer (Beamte und Vertragsbe-
dienstete) erhoben: 

In den Jahren 2008 bis 2013 erfolgten 6.113 Ruhestandsversetzungen 
von Bundeslehrerbeamten; 51 % davon nahmen die Hacklerregelung–
ALT in Anspruch, 13,3 % gingen in die Korridorpension und 9,3 % 
der Ruhestandsversetzungen beruhten auf Dienstunfähigkeit (krank-
heitsbedingt). 1.013 Ruhestandsversetzungen, das entsprach 16,6 % 
der Gesamtzahl an Ruhestandsversetzungen, erfolgten ab dem gesetz-
lichen Pensionsalter (Alterspension oder Regelpensionsalter).

Bundeslehrer
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Tabelle 10: Bundeslehrer aus dem Wirkungsbereich des BMBF
Bundeslehrer 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2008 bis 2013

 Versetzungen von Beamten in den Ruhestand

Anzahl (Anteil in %)

Alterspension
Erklärung nach gesetz- 
lichem Pensionsalter

129 
(24,2 %)

164 
(21,1 %)

196 
(19,4 %)

173 
(15,8 %)

167 
(15,2 %)

184 
(11,5 %)

1.013 
(16,6 %)

„Lehrermodell“ 117 
(21,9 %)

89 
(11,4 %)

63 
(6,2 %)

55 
(5,0 %)

68 
(6,2 %)

199 
(12,5 %)

591  
(9,7 %)

Dienstunfähigkeit 86 
(16,1 %)

99 
(12,7 %)

79 
(7,8 %)

112 
(10,2 %)

89 
(8,1 %)

101 
(6,3 %)

566 
(9,3 %)

Korridormodell 47 
(8,8 %)

111 
(14,3 %)

150 
(14,9 %)

184 
(16,8 %)

163 
(14,9 %)

160 
(10,0 %)

815 
(13,3 %)

Hacklerregelung–ALT 145 
(27,2 %)

314 
(40,3 %)

520 
(51,5 %)

572 
(52,2 %)

609 
(55,6 %)

955 
(59,7 %)

3.115 
(51,0 %)

Gesamtanzahl der 
Pensionierungen2

534  
(100,0 %)

779  
(100,0 %)

1.009  
(100,0 %)

1.096  
(100,0 %)

1.096  
(100,0 %)

1.599  
(100,0 %)

6.113  
(100,0 %)

Pensionsstandsdaten Beamte Änderung 
2008 bis 2013

Anzahl in %

Pensionsstand 
(Pensionisten und 
Hinterbliebene)

16.273 16.800 17.540 18.328 19.107 20.402 25,4

Anzahl der Aktiven

 in VBÄ in %

Bundeslehrer (Beamte) 16.913,82 16.038,01 15.002,69 13.885,25 12.794,15 11.211,58 – 33,7

Bundesvertragslehrer1 20.355,80 21.512,81 22.979,36 24.500,67 25.748,13 27.136,26 33,3

Summe 37.269,62 37.550,82 37.982,05 38.385,92 38.542,28 38.347,84 2,9

Ausgaben für Aktive

 in Mio. EUR in %

Bundeslehrer (Beamte) 1.062,26 1.071,80 1.027,84 973,39 928,16 849,97 – 20,0

Bundesvertragslehrer1 910,48 998,60 1.069,48 1.154,50 1.259,99 1.338,78 47,0

Dienstgeberbeiträge 
und Sonstiges 319,85 339,47 354,53 372,59 389,06 519,82 62,5

Summe 2.292,59 2.409,86 2.451,86 2.500,48 2.577,21 2.708,57 18,1

Rundungsdifferenzen möglich
1 einschließlich der äquivalenten Anteile der kirchlich bestellten Religionslehrer
2  In der Gesamtzahl waren auch die amtswegigen Ruhestandsversetzungen in den Jahren 2008 (10), 2009 (2) und 2010 (1) 

enthalten.

Quelle: BMBF
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 43.2 Der RH stellte kritisch fest, dass 51 % der Ruhestandsversetzungen 
die gesetzliche Regelung (siehe auch TZ 47) der Hacklerregelung–
ALT in Anspruch nahmen und somit durchschnittlich vier Jahre vor 
dem gesetzlichen Pensionsalter (Alterspension oder Regelpensionsal-
ter) durchgeführt wurden. 

Der RH hob im Vergleich mit den Ländern positiv hervor, dass im Zeit-
raum 2008 bis 2013 zumindest 1.013 Ruhestandsversetzungen der 
Bundeslehrerbeamten, das waren rd. 16,6 % der Gesamtzahl an Ruhe-
standsversetzungen, erst ab dem gesetzlichen Pensionsalter durchge-
führt wurden.

Die Zahl an krankheitsbedingten Ruhestandsversetzungen von 86 im 
Jahr 2008, das waren 16,1 % aller Ruhestandsversetzungen, stieg auf 
101 im Jahr 2013, das waren 6,3 %. Der RH hob dennoch hervor, 
dass sich der Anteil an krankheitsbedingten Ruhestandsversetzungen 
der Bundeslehrerbeamten (Durchschnitt der Jahre 2008 bis 2013) auf 
durchschnittlich 9,3 % (siehe Tabelle 11) belief und damit weniger als 
die Hälfte des durchschnittlichen Anteils aller Länder (18,8 % krank-
heitsbedingte Ruhestandsversetzungen) betrug.

 44 Die Anzahl der Bundeslehrerbeamten im Ruhestand einschließlich 
der Versorgungsgenussbezieher (Witwen und Waisen) stieg von 2008 
bis 2013 von 16.273 auf 20.402; das entsprach einer Steigerung um 
25,4 %. 

 45.1 Der Stand an jenen Bundeslehrern, die vom BMBF verwaltet wurden, 
stieg von 2008 bis 2013 von 37.270 VBÄ auf 38.348 VBÄ; das ent-
sprach einer Steigerung um 2,9 %. Dabei sank die Anzahl der Bun-
deslehrerbeamten von 16.914 VBÄ um 33,7 % auf 11.212 VBÄ, die 
Anzahl der Bundesvertragslehrer stieg von 20.356 VBÄ um 33,3 % 
auf 27.136 VBÄ. Grund für den Anstieg der vertraglichen Dienstver-
hältnisse war der Entfall der Pragmatisierung ab 1997. Damit wur-
den auch nach Ruhestandsversetzung von Bundeslehrerbeamten keine 
neuen öffentlich–rechtlichen Dienstverhältnisse mehr begründet. 

 45.2 Der RH stellte eine Erhöhung der Anzahl an Bundeslehrern von 2008 
bis 2013 um 2,9 % fest. Er hielt die Begründung von vertraglichen 
Dienstverhältnissen anstelle von öffentlich–rechtlichen Dienstverhält-
nissen für zweckmäßig.

III-197 der Beilagen XXV. GP - Bericht - Hauptdokument gesamt (elektr. übermittelte Version) 73 von 442

Dieser Text wurde elektronisch übermittelt. Abweichungen vom Original sind möglich.
www.parlament.gv.at



70 Bund 2015/12

Daten der Landeslehrer

 46.1 Die Ausgaben für Bundeslehrer stiegen von 2008 bis 2013 von 
2.292,59 Mio. EUR auf 2.708,57 Mio. EUR; das entsprach einer Stei-
gerung um 18,1 %. Dabei reduzierten sich die Ausgaben für Bundesleh-
rerbeamte von 1.062,26 Mio. EUR um 20 % auf 849,97 Mio. EUR. Die 
Ausgaben für die Bundesvertragslehrer stiegen von 910,48 Mio. EUR 
um 47 % auf 1.338,78 Mio. EUR.

 46.2 Der RH stellte eine Erhöhung der Ausgaben für Bundeslehrer von 2008 
bis 2013 um 18,1 %, das entsprach 3,4 % pro Jahr, fest. Dies war auf 
die Erhöhung der Gesamtzahl an Bundeslehrern, auf die Strukturef-
fekte und die jährlichen Gehaltserhöhungen zurückzuführen.

 47.1 Tabelle 11 und Abbildung 1 zeigen die vom RH für die Jahre 2008 bis 
2013 erhobene Verteilung der Pensionsantrittsarten für die Landesleh-
rerbeamten im Vergleich mit den Bundeslehrerbeamten.

Vergleich der  
Pensionsantrittsarten

Vergleich der Länder

Abbildung 1:  Anteile der Versetzung von Landeslehrerbeamten in den Ruhestand im  
Zeitraum 2008 bis 2013

Burgenland

Kärnten

Niederösterreich

Oberösterreich

Salzburg
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Tirol

Vorarlberg

Wien

Länder–gesamt

Bund

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

Regelpension Lehrermodell Dienstunfähigkeit Korridorpension Hackler

Quellen: Ämter der Landesregierungen/Magistrat der Stadt Wien; Landesschulräte/Stadtschulrat Wien; BMBF
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 47.2 (1) Im Bereich der Landeslehrerbeamten wurde die Pensionsantrittsart 
„gesetzliches Pensionsalter“ (Alterspension und Erklärung nach dem 
gesetzlichen Pensionsalter) nahezu nicht in Anspruch genommen. Posi-
tive Ausnahme war hiebei das Land Wien, in dem rd. 7,1 % aller Ruhe-
standsversetzungen nach dieser gesetzlichen Grundlage erfolgten. Bei 
den Bundeslehrerbeamten erfolgten dagegen 16,6 % aller Ruhestands-
versetzungen mit dem gesetzlichen Pensionsalter.

(2) Auch das „Lehrermodell“ wurde, mit Ausnahme der Länder Tirol, 
Vorarlberg und Wien sowie der Bundeslehrerbeamten, nur in sehr 
geringem Maße als Pensionsantrittsart gewählt.

(3) Wie der RH in seinen Vorberichten festgestellt hatte, erfolgten die 
vorzeitigen Ruhestandsversetzungen im Zeitraum 2004 bis 2007 über-
wiegend krankheitsbedingt. Der Anteil der krankheitsbedingten Ruhe-
standsversetzungen an der Gesamtzahl der Ruhestandsversetzungen 
betrug 2004 bis 2007 rd. 49,4 %. Besonders hoch war der Anteil im 
Land Salzburg mit 63,2 %, niedriger als in den anderen Ländern war 
er im Land Vorarlberg mit 37,8 %. 

Im Zeitraum 2008 bis 2013 sank der Anteil krankheitsbedingter Ruhe-
standsversetzungen (Dienstunfähigkeit) auf durchschnittlich 18,8 %. 
Den höchsten Anteil von 22 % wiesen die Landeslehrerbeamten des 
Landes Oberösterreich auf, den niedrigsten Anteil die Landeslehrerbe-
amten des Landes Burgenland mit 11,4 %. 

Der durchschnittliche Anteil an krankheitsbedingten Ruhestandsver-
setzungen der Bundeslehrerbeamten betrug 2008 rd. 16,1 %. Er sank 
bis 2013 auf 6,3 %, der Durchschnitt über den Zeitraum 2008 bis 2013 
belief sich auf 9,3 %.

(4) Die Korridorpension (ab dem 62. Lebensjahr) wurde von den Lan-
deslehrerbeamten nur in sehr geringem Maße gewählt. Bei den Bun-
deslehrerbeamten erfolgten rd. 13,3 % aller Ruhestandsversetzungen 
nach der Korridorpension und somit erst ab dem 62. Lebensjahr.

(5) Die überwiegende Mehrheit der Landeslehrerbeamten nahm in den 
Jahren 2008 bis 2013 die Pensionsantrittsart der Hacklerregelung–ALT 
in Anspruch. Das waren 2008 bis 2013 rd. 72,9 % aller Ruhestands-
versetzungen von Landeslehrerbeamten. Auch bei den Bundeslehrer-
beamten erfolgten 2008 bis 2013 rd. 51,0 % nach der Hacklerrege-
lung–ALT (siehe TZ 49). Bezüglich seiner zugehörigen Empfehlungen 
verwies der RH auf TZ 50. 
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 47.3 Gemäß den Stellungnahmen der Niederösterreichischen Landesregierung 
und des Landesschulrates für Niederösterreich haben die Landeslehrer-
beamten zum Großteil die gesetzlichen Möglichkeiten genutzt und nach 
Erfüllung der Voraussetzung (teilweise durch Nachkauf) ihre Verset-
zung in den Ruhestand nach den unter TZ 5 beschriebenen gesetzlichen 
Bestimmungen erklärt. Für Landeslehrerbeamte seien die seinerzeitigen 
viersemestrigen (für Volksschulen) bzw. sechssemestrigen (für Haupt-
schulen) Ausbildungen an der Pädagogischen Akademie im Vergleich 
zu den an höheren Bundesschulen lehrenden Bundeslehrerbeamten kür-
zer gewesen, so dass sie zum frühestmöglichen Pensionsantrittsalter 
(Vollendung des 60. Lebensjahrs) mehr beitragsgedeckte Zeiten aufge-
wiesen hatten und somit durch etwas weniger Nachkauf von Schul– 
und Studienzeiten die notwendigen 40 beitragsgedeckten Jahre errei-
chen konnten. Das „Lehrermodell“ (Vorruhestand) sei im Vergleich zur 
Hacklerregelung–ALT nur in geringem Ausmaß in Anspruch genom-
men worden, wobei eine vermehrte Inanspruchnahme dieses Modells 
zu einer weiteren Senkung des durchschnittlichen Pensionsantrittsal-
ters geführt hätte, denn in Verbindung mit § 115e Abs. 2 LDG hät-
ten Landeslehrpersonen, die vor dem 2. Oktober 1952 geboren waren, 
bereits vor der Vollendung ihres 60. Lebensjahres die Ruhestandsver-
setzung nach diesem Modell erklären können. Auch in Niederösterreich 
sei im Prüfungszeitraum 2008 bis 2013 der Anteil der krankheitsbe-
dingten Ruhestandsversetzungen im Vergleich zum Prüfungszeitraum 
2004 bis 2007 gesunken. Die vor dem 1. Jänner 1954 geborenen Lan-
deslehrerbeamten haben die Korridorpension nur in geringem Aus-
maß in Anspruch genommen, da die meisten von ihnen, sofern sie 
die Voraussetzungen erfüllten, die Ruhestandsversetzung gemäß der 
Hacklerregelung–ALT erklärt haben.

 48.1 Wie der RH in seinen Vorberichten festgestellt hatte, betrug das durch-
schnittliche Pensionsantrittsalter der Landeslehrerbeamten im Zeit-
raum 2004 bis 2007 nur 56,7 Jahre. Besonders niedrig war es im Land 
Salzburg mit 55,2 Jahren, höher als in den anderen Ländern war es im 
Land Kärnten mit 58,1 Jahren. 

Tabelle 12 zeigt die vom RH für die Jahre 2008 bis 2013 erhobenen 
durchschnittlichen Pensionsantrittsalter der Landeslehrerbeamten im 
Vergleich mit den Bundeslehrerbeamten. 

Entwicklung des  
Pensionsantrittsalters
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 48.2 Im Zeitraum 2008 bis 2013 stieg der Gesamtdurchschnitt des Pensions-
antrittsalters der Landeslehrerbeamten aller Länder von 56,7 (im Zeit-
raum 2004 bis 2007) auf 59,6 Jahre. Das im Zeitraum 2008 bis 2013 
höchste durchschnittliche Pensionsantrittsalter von 60 Jahren wiesen 
die Landeslehrerbeamten der Länder Wien und Burgenland auf, das 
niedrigste das Land Oberösterreich mit 59,3 Jahren. 

Der RH wies kritisch darauf hin, dass die überwiegende Inanspruch-
nahme der Hacklerregelung–ALT (Ruhestandsversetzung ab dem voll-
endeten 60. Lebensjahr) in Verbindung mit den krankheitsbedingten 
Ruhestandsversetzungen ein Pensionsalter der Landeslehrerbeamten 
von nur 59,6 Jahren ergab. Pensionsantrittsarten mit einem höheren 
Pensionsalter, beispielsweise der Korridor ab dem 62. Lebensjahr oder 
das gesetzliche Pensionsalter, wurden hingegen von den Landesleh-
rerbeamten nahezu nicht in Anspruch genommen. Bezüglich seiner 
zugehörigen Empfehlungen verwies der RH auf TZ 50.

Das durchschnittliche Pensionsantrittsalter der Bundeslehrerbeamten 
betrug im Zeitraum 2004 bis 2007  59,8 Jahre und erhöhte sich im 
Zeitraum 2008 bis 2013 auf durchschnittlich 61,2 Jahre; 2013 betrug 
es 61,3 Jahre. Damit war das durchschnittliche Pensionsantrittsalter 

Tabelle 12: Durchschnittliches Pensionsantrittsalter der Landeslehrerbeamten 

Landeslehrer beamte Durchschnitt 
2004 bis 2007

2008 2009 2010 2011 2012 2013 Durchschnitt 
2008 bis 2013

Alter1 (in Jahren)

Burgenland 56,6 58,9 59,9 60,1 60,0 60,2 60,3 60,0

Kärnten 58,1 57,7 59,1 59,5 59,7 60,1 60,0 59,6

Niederösterreich 56,9 58,2 59,0 59,5 59,4 59,9 59,7 59,4

Oberösterreich 56,1 58,1 58,3 59,3 59,6 59,7 59,9 59,3

Salzburg 55,2 58,6 58,8 59,3 59,6 59,9 60,1 59,5

Steiermark 56,6 58,0 58,8 59,5 59,7 59,8 60,2 59,5

Tirol 57,4 58,6 59,2 60,3 59,8 59,9 60,2 59,8

Vorarlberg 57,4 59,3 59,6 60,1 60,1 59,5 60,0 59,8

Wien 56,7 58,8 59,6 60,1 60,2 60,3 60,3 60,0

Länder gesamt 56,7 58,3 59,0 59,6 59,7 59,9 60,0 59,6

Bundeslehrerbeamte2 59,8 60,5 61,0 61,3 61,2 61,3 61,3 61,2

1 gewichtet
2 aus dem Wirkungsbereich des BMBF

Quellen: Ämter der Landesregierungen/Magistrat der Stadt Wien; Landesschulräte/Stadtschulrat Wien; BMBF
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der Bundeslehrerbeamten 2013 höher als das gesamte durchschnitt-
liche Pensionsantrittsalter über alle Besoldungsgruppen des Bundes mit 
60,5 Jahren. Das gegenüber den Landeslehrerbeamten höhere Pensi-
onsantrittsalter beruhte darauf, dass die Ruhestandsversetzungen der 
Bundeslehrerbeamten zu 16,6 % mit dem gesetzlichen Pensionsalter 
(Alterspension ab 65 Jahre oder Regelpensionsalter im Übergangs-
zeitraum ab 63 Jahre) und zu 13,3 % mit der Korridorregelung (ab 
62 Jahre) erfolgten.

 48.3 Niederösterreich

Die Niederösterreichische Landesregierung und der Landesschulrat von 
Niederösterreich verwiesen in ihren Stellungnahmen bezüglich der Kri-
tik der vermehrten Inanspruchnahme der Hacklerregelung–ALT gegen-
über Pensionsantrittsarten mit einem höheren Pensionsalter (Korridor-
pension oder das gesetzliche Pensionsalter) auf ihre Stellungnahmen 
zu TZ 15, in denen sie erklärten, dass sie die einschlägigen Bestim-
mungen über die Versetzung in den Ruhestand bei langer beitragsge-
deckter Gesamtdienstzeit für die Geburtsjahrgänge bis 1953 bei Vor-
liegen der Voraussetzungen und nach Eingang von entsprechenden 
Erklärungen der Landeslehrerbeamten gesetzesgemäß vollzogen haben. 
Dass Bundeslehrerbeamte ihre Ruhestandsversetzung in einem höheren 
Prozentausmaß als Landeslehrerbeamte erst nach Erreichen des gesetz-
lichen Pensionsalters oder per Korridorregelung mit 62 Jahren erklärt 
haben, sei auch darin begründet, dass die akademischen Bundeslehrer 
durch die längere Ausbildung weniger beitragsgedeckte Zeiten aufwie-
sen. Andernfalls hätten sich diese vermehrt Zeiten zu höheren Kosten 
nachkaufen müssen.

Steiermark

Die Steiermärkische Landesregierung merkte dazu in ihrer Stellung-
nahme an, dass gegenüber dem durchschnittlichen Pensionsantritts-
alter von 56,6 Jahren im Zeitraum 2004 bis 2007 eine Anhebung auf 
durchschnittlich 59,5 Jahre im Zeitraum 2008 bis 2013 und damit ein 
Anstieg des durchschnittlichen Pensionsantrittsalters der Landesleh-
rerbeamten von 2,9 Jahren erfolgt sei. Unter Berücksichtigung dieser 
Entwicklung und bedingt durch das Auslaufen der gesetzlichen Grund-
lagen für die „Hacklerregelung–ALT“ mit Ende 2013 sowie der vorzei-
tigen Ruhestandsversetzung gemäß § 13a LDG 1984 sei — im Sinne 
der Forderungen des RH — auch künftig mit einem weiteren Anstieg 
des Pensionsantrittsalters der Landeslehrpersonen zu rechnen.
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Tirol

Die Tiroler Landesregierung merkte in ihrer Stellungnahme an, dass ein 
Vergleich zwischen Landeslehrern und Bundeslehrern hinsichtlich des Pen-
sionsantrittsalters nur eingeschränkt möglich sei, weil die für die Hackler-
regelung–ALT erforderliche Gesamtdienstzeit für Bundeslehrpersonen mit 
abgeschlossenem Hochschulstudium schwerer erreichbar gewesen sei als 
für Landeslehrpersonen. Dies erkläre, warum der Prozentsatz der Hackler-
regelung–ALT bei Bundeslehrpersonen nur bei rd. 51 % (Landeslehrper-
sonen rd. 72,9 %) gelegen sei und die Korridorpension von wesentlich mehr 
Bundeslehrpersonen (rd. 13 % im Vergleich zu rd. 1 % bei den Landesleh-
rpersonen) in Anspruch genommen worden sei. Für das höhere Pensions-
antrittsalter der Bundeslehrerbeamten sei in erster Linie die im Vergleich 
zum Landeslehrerbereich geringere Anzahl an Hackler–Pensionen und erst 
in zweiter Linie der — davon beeinflusste — höhere Prozentsatz an Ruhe-
standsversetzungen bei Erreichung des gesetzlichen Pensionsalters oder an 
Korridorpensionen verantwortlich. Die Heranziehung eines Durchschnitts-
wertes über den Zeitraum 2008 bis 2013 sei vor dem Hintergrund der in 
den Beobachtungszeitraum fallenden Änderungen der Rahmenbedingungen 
(z.B. Veränderung des gesetzlichen Pensionsalters im Übergangszeitraum) 
nur eingeschränkt aussagekräftig, was am Beispiel des Pensionsantritts-
alters der Bundeslehrpersonen (das im Übrigen vom RH positiv hervorge-
hoben werde) dargestellt werden könne: Während der Anteil an Pensio-
nierungen bei Erreichung des gesetzlichen Pensionsalters 2008 (bei einem 
gesetzlichen Pensionsalter von damals noch weniger als 63 Jahren) noch 
bei 24,2 % gelegen habe, sei dieser Anteil 2013 (bei einem Pensionsalter 
von 64 Jahren) nur noch bei 11,5 % gelegen (vgl. Tabelle 10). Das durch-
schnittliche Pensionsantrittsalter habe bei den Bundeslehrpersonen von 
2008 bis 2010 ausgehend von 60,5 Jahren um 0,8 Jahre zugenommen, 
von 2010 bis 2013 sei keine Veränderung mehr zu verzeichnen gewesen. 
Bei den Landeslehrpersonen habe die Zunahme ausgehend von 58,3 Jah-
ren immerhin 1,7 Jahre betragen.

Wien

Der Stadtschulrat für Wien nahm in seiner Stellungnahme die posi-
tive Entwicklung des gestiegenen Pensionsantrittsalters wohlwollend 
zur Kenntnis.

 48.4 Der RH wies gegenüber der Niederösterreichischen, der Steiermär-
kischen und der Tiroler Landesregierung sowie dem Landesschulrat für 
Niederösterreich darauf hin, dass sich seine Kritik darauf bezog, dass 
keine Maßnahmen gesetzt wurden, um Landeslehrer länger im Aktiv-
stand zu behalten (siehe dazu auch RH–Bericht „Personalplanung im 
Bereich der Bundeslehrer“, Reihe Bund 2013/5, TZ 6, 16).
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 49.1 (1) Der RH hatte in seinem Bericht über die Beamtenpensionssysteme des 
Bundes und der Länder (Reihe Bund 2009/10) die schrittweise Anhebung 
des Regelpensionsalters von 61,5 auf 65 Jahre (Endausbau ab Geburts-
jahrgang 2. Oktober 1952) als wesentliche Grundlage der erfolgreichen 
Pensionsreform des Bundes (Rechtslage 2004) hervorgehoben. 

Eine Ausnahme von diesen Reformmaßnahmen betraf Beamte mit lan-
ger beitragsgedeckter Gesamtdienstzeit (40 Jahre) und Geburtsjahrgän-
gen bis 1947. Diese konnten weiterhin ab dem 60. Lebensjahr in den 
Ruhestand versetzt werden. Diese Regelung wurde bis 2010 für Beamte, 
die vor dem 2. Juli 1949 geboren wurden, allerdings bei einem Antritts-
alter von 61,5 Jahren, verlängert. Im September 2008 beschloss der 
Bundesgesetzgeber eine nochmalige Verlängerung der Ausnahmerege-
lung einer vorzeitigen Ruhestandsversetzung (Hacklerregelung–ALT) ab 
dem 60. Lebensjahr für die Geburtsjahrgänge bis 1953; dies galt glei-
chermaßen für ASVG–Versicherte (Männer ab 60 Jahre, Frauen ab 55 
Jahre). Weiters gewährte der Bundesgesetzgeber zusätzlich für diese 
Geburtsjahrgänge trotz vorzeitiger Ruhestandsversetzung auch noch 
eine Abschlagsfreiheit bei der Berechnung der Höhe des Ruhegenusses. 

(2) Der RH hatte dazu festgestellt, dass die Verlängerung der Hacklerre-
gelung–ALT gegenüber dem Regelpensionsalter von 65 Jahren wegen 
der kürzeren Aktivzeit eine Reduzierung der Einnahmen des Bundes 
aus Pensionsbeiträgen bewirkt und wegen der Erhöhung der Dauer des 
Ruhestands eine Erhöhung der gesamthaft zu leistenden Pensionsaus-
gaben mit sich bringt. Der RH hatte die Mehrausgaben für den Ruhe-
stand in der Hacklerregelung–ALT gegenüber einer Versetzung in den 
Ruhestand zum Regelpensionsalter mit 65 Jahren anhand eines Beam-
ten der Verwendungsgruppe Maturant (A2/2) mit Geburtsjahr 1953 
berechnet (Reihe Bund 2009/10). Diese Mehrausgaben beliefen sich 
auf die Dauer des Ruhestands auf über 180.000 EUR (Geldwert 2006).

(3) Gemäß der vom Bundesgesetzgeber beschlossenen Verlängerung 
der Hacklerregelung–ALT lag für die Bundesbeamten und Landesleh-
rerbeamten für die Geburtsjahrgänge bis 1953 die Möglichkeit vor, ab 
Vollendung des 60. Lebensjahres ohne Abschläge von der Höhe des 
Ruhegenusses in den Ruhestand versetzt zu werden. (Eine dazu gleich-
artige Hacklerregelung–ALT galt auch für ASVG–Versicherte; das frü-
hestmögliche Pensionsantrittsalter betrug bei Männern 60 Jahre, bei 
Frauen 55 Jahre.) Voraussetzung bei den Beamten war eine 40–jährige 
beitragsgedeckte Gesamtdienstzeit, wobei Schul– und Studienzeiten 
nachgekauft werden konnten. Unter diesen begünstigenden Bedin-
gungen fand 2008 bis 2013 die Mehrzahl der Ruhestandsversetzungen 
von Landeslehrerbeamten, das waren 2008 bis 2013 rd. 72,9 % aller 
Ruhestandsversetzungen, statt.

Hacklerregelung 
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 49.2 Im Zeitraum 2008 bis 2013 erfolgten 9.325 Ruhestandsversetzungen der 
Landeslehrerbeamten nach der Hacklerregelung–ALT, bei den Bundes-
lehrerbeamten 3.115. Eine Abschätzung der Ausgaben des Bundes auf 
Gesamtpensionsdauer dieser insgesamt 12.440 vorzeitigen Ruhestands-
versetzungen nach der Hacklerregelung–ALT ergab daher — gegenüber 
einer Ruhestandsversetzung mit dem für eine Alterspension erforder-
lichen Pensionsantrittsalter von 65 Jahren — Mehrausgaben von über 
2 Mrd. EUR (Geldwert 2006, beispielhafter Gehaltsverlauf Maturant 
Verwendungsgruppe A2/2). 

Der RH empfahl dem BKA und BMBF, bei der künftigen Konzeption 
pensionsrechtlicher Ausnahmebestimmungen im Rahmen einer Regie-
rungsvorlage die finanziellen Auswirkungen zu berechnen, dem Bun-
desgesetzgeber zur Verfügung zu stellen und den Bundesgesetzgeber 
hinsichtlich dieser finanziellen Auswirkungen verstärkt zu beraten.

 49.3 BKA

Das Bundeskanzleramt hielt dazu in seiner Stellungnahme fest, dass 
eine verstärkte Beratung des Bundesgesetzgebers über die finanziellen 
Auswirkungen von pensionsrechtlichen Ausnahmebestimmungen seit 
der verpflichtenden Einführung der Erstellung einer wirkungsorien-
tierten Folgenabschätzung von gesetzlichen Maßnahmen ab 2013 erfolge.

BMBF

Das BMBF brachte in seiner Stellungnahme vor, dass die Konzeption 
pensionsrechtlicher (Ausnahme–)Bestimmungen im Rahmen der feder-
führenden legistischen Zuständigkeit des BKA für das BDG 1979 bzw. 
das Pensionsgesetz 1965 erfolge, wobei korrespondierende Bestim-
mungen im LDG 1984 dabei mitbehandelt würden. Sofern im Rah-
men der Erstellung der Darstellung der finanziellen Auswirkungen 
(Wirkungsorientierte Folgenabschätzung) eine Mitbefassung des BMBF 
durch das BKA erfolge, werde das BMBF jedenfalls seine Fachexper-
tise einbringen.

Salzburg

Die Salzburger Landesregierung führte in ihrer Stellungnahme aus, dass 
im Zeitraum 2008 bis 2013 diese gesetzliche Möglichkeit vorgesehen 
gewesen sei und dass ein Antrag eines Antragstellers, der die Voraus-
setzungen erfüllt habe, aufgrund eines Rechtsanspruchs nicht abgelehnt 
werden konnte. Eine willkürliche Anwendung des Pensionsgesetzes, 
das ein Bundesgesetz sei, durch die Bundesländer sei nicht möglich.
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 49.4 BKA

Der RH entgegnete dem Bundeskanzleramt, dass bereits nach den vom 
Bundeskanzleramt herausgegebenen Legistischen Richtlinien 1979 in 
den Erläuterungen möglichst genau anzugeben war, wie sich der vor-
geschlagene Entwurf finanziell auswirken wird. Auch sei die Durch-
führung und Anpassung der wirkungsorientierten Folgenabschätzung 
gemäß § 17 BHG 2013 derzeit lediglich für die mit der Vorbereitung 
der Erlassung von Rechtsvorschriften befassten Organe der Verwal-
tung und folglich nur zur Einbringung einer Regierungsvorlage im 
Ministerrat verpflichtend. 

BMBF

Zu den Ausführungen des BMBF merkte der RH an, dass dieses seine 
Expertise nicht nur bei den finanziellen Auswirkungen, sondern auch 
seine Erfahrungen hinsichtlich der von ihm verwalteten Lehrer beim 
Entwurf von pensionsrechtlichen Bestimmungen einbringen solle.

Salzburg

Der RH wies gegenüber der Salzburger Landesregierung darauf hin, 
dass sich seine Kritik darauf bezog, dass keine Maßnahmen gesetzt 
wurden, um Landeslehrer länger im Aktivstand zu behalten (siehe 
dazu auch RH–Bericht „Personalplanung im Bereich der Bundesleh-
rer“, Reihe Bund 2013/5, TZ 6, 16).

 50.1 Tabelle 13 zeigt die vom RH für die Jahre 2008 bis 2013 erhobenen 
Ausgaben für Landeslehrer bzw. für die Pensionen der Landeslehrer-
beamten.

Entwicklung der 
Ausgaben
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 50.2 (1) In den Ländern kam es 2008 bis 2013 zu einer hohen Anzahl von 
Pensionierungen von Landeslehrerbeamten. Dadurch stieg die Anzahl 
der Pensionsempfänger von 2008 bis 2013 in der Mehrzahl der Län-
der um mehr als 20 %. Der geringste Zuwachs lag in Wien mit 14,5 % 
vor, der höchste in Vorarlberg mit 27,6 %. Der Zuwachs an Pensions-
empfängern bei den Bundeslehrerbeamten belief sich auf 25,4 %.

(2) In Folge trat auch eine wesentliche Erhöhung (in den meisten Län-
dern über 30 %) der Ausgaben für die Pensionen der Landeslehrerbeam-
ten auf. Der höchste Zuwachs von 2008 bis 2013 belief sich in den Län-
dern Burgenland und Steiermark auf jeweils über 37 %. Der gerings te, 
aber dennoch erhebliche Zuwachs lag in Wien mit 27,4 % vor.

(3) Die Zahl der aktiven Landeslehrer (Landeslehrerbeamte und Lan-
desvertragslehrer) nahm von 2008 bis 2013 in sechs Ländern ab; die 
stärksten Reduzierungen erfolgten in Kärnten (– 9,8 %) und in der 
Steiermark (– 8,9 %). Zuwächse lagen im Burgenland (4,6 %), Vorarl-
berg (5,3 %) und Wien (4,7 %) bzw. im Bund (2,9 %) vor. 

(4) Hinsichtlich der Ausgaben für aktive Landeslehrer ist festzuhal-
ten, dass ab 2013 gesetzlich vorgesehen wurde, auch bei öffent-
lich–rechtlichen Dienstverhältnissen einen Dienstgeber–Pensionsbei-
trag von 12,55 % zu leisten. Diese Einnahme an Pensionsbeiträgen 
führte zu einer Reduzierung des Anstiegs der Netto–Pensionsausga-
ben (Tabelle 14). 

Tabelle 14: Entwicklung der Ausgaben für Landeslehrerbeamtenpensionen 2008 bis 2013

2008 bis 2013
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Anstieg der Pensionsausgaben 37,6 29,7 33,3 32,6 35,9 37,8 33,7 36,9 27,4

Anstieg der Netto–Pensionsausgaben 6,1 21 11,6 15,2 18,6 34,7 11 12,9 14,6

Quellen: Ämter der Landesregierungen/Magistrat der Stadt Wien; Landesschulräte/Stadtschulrat Wien
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(5) Andererseits beinhaltete der neue Dienstgeber–Pensionsbeitrag 
einen unmittelbaren Mehraufwand des Dienstgebers der Landesleh-
rerbeamten bzw. Bundeslehrerbeamten von 12,55 %. Die Steigerung 
der Ausgaben für Landeslehrer von 2008 bis 2013 setzte sich somit 
aus den genannten Dienstgeberbeiträgen, aus den Struktureffekten 
(Gehaltsvorrückung), der jährlichen Gehaltserhöhung und der allfäl-
ligen prozentuellen Steigerung/Reduzierung der Anzahl der aktiven 
Landeslehrer zusammen. Die resultierende Erhöhung der Ausgaben für 
Landeslehrer belief sich 2008 bis 2013 nur in Kärnten und der Steier-
mark auf unter 10 %, weil in diesen Ländern eine entsprechend pro-
zentuell hohe Reduzierung der Anzahl der Landeslehrer vorlag. In der 
Mehrzahl der Länder und dem Bund betrug die Erhöhung der Aus-
gaben für die Lehrer des Aktivstands 2008 bis 2013 über 15 %, den 
höchsten Zuwachs verzeichnete Vorarlberg mit 24,4 %.

(6) Der RH empfahl den Ländern und dem Bund, durch Maßnahmen 
zum Erhalt der Gesundheit und Leistungsfähigkeit der Landeslehrer und 
Bundeslehrer deren Pensionsantrittsalter an das gesetzliche Pensions-
alter heranzuführen. In diesem Zusammenhang könnten auch dienst-
rechtliche Maßnahmen zur Unterstützung des längeren Verbleibs im 
Dienststand, wie etwa im Hinblick auf die bestehende rechtliche Mög-
lichkeit der Korridorpension, eine optionale Reduzierung der Arbeits-
zeit (ohne Gehaltsausgleich) ab dem 62. Lebensjahr, in die Diskussion 
miteinbezogen werden. Durch eine faktische Erhöhung des Pensionsan-
trittsalters würde nicht nur der weitere Anstieg der Ausgaben für Pen-
sionen gedämpft, sondern auch dem aufgrund der derzeitigen Alters-
verteilung möglichen künftigen Lehrermangel entgegengewirkt.

 50.3 BMBF

Das BMBF wies in seiner Stellungnahme aus der Sicht der Perso-
nalverwaltung auf die Präventivdienste gemäß Bundes–Bediensteten-
schutzgesetz hin und zählte dienstliche Instrumente als Maßnahmen 
zum Erhalt der Gesundheit und Leistungsfähigkeit der Landeslehrer, 
wie etwa das Sabbatical, Formen der Herabsetzung bzw. Ermäßigung 
der Lehrverpflichtung (etwa eine Lehrpflichtermäßigung aus gesund-
heitlichen Gründen gemäß § 8 Abs. 2 Z 1 Bundeslehrer–Lehrverpflich-
tungsgesetz), die Stundenplangestaltung, die Reduktion oder gänzliche 
Einstellung von Mehrdienstleistungen, Fortbildungsveranstaltungen zu 
den Themen Burn–Out–Prävention, Stressbewältigung, Teamentwick-
lung, Konflikte am Arbeitsplatz Schule, Umgang mit verhaltensauf-
fälligen Kindern, Stimm– und Sprachtraining etc. sowie Aktivitäten 
im Bereich der Schulpsychologie, auf. Weiters liege nach Ansicht des 
BMBF ein wesentlicher Belastungsgrund darin, dass österreichische 
Schulen im internationalen Vergleich mit wenig Supportpersonal (all-
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gemeines Verwaltungspersonal, vor allem aber pädagogisches Unter-
stützungspersonal, wie z.B. Schulsozialarbeiter, Schulpsychologen 
etc.) ausgestattet seien. Bisherige Initiativen des BMBF seien bislang 
an den Vorgaben des Personalplans und des Bundesfinanzrahmenge-
setzes gescheitert, würden aber in Zukunft, beispielsweise in den der-
zeit laufenden Diskussionen zur Bildungsverwaltungsreform, weiter 
forciert werden.

Burgenland

Die Burgenländische Landesregierung teilte in ihrer Stellungnahme 
mit, dass die Schaffung der Maßnahme „Herabsetzung der Lehrver-
pflichtung (ohne Gehaltsausgleich)“ dem Bund obliege bzw. eine Redu-
zierung im genannten Sinne durch das Sabbatical bereits gegeben sei.

Kärnten

Die Kärntner Landesregierung hielt dazu in ihrer Stellungnahme fest, 
dass in Kärnten gemäß den geltenden gesetzlichen Bestimmungen Herab-
setzungen der Lehrverpflichtung (aus gesundheitlichen oder beliebigen 
Gründen) mit anteiliger Bezugskürzung auch für Lehrpersonen, die 
60 Jahre und älter sind, genehmigt würden (im Schuljahr 2014/2015 
bei fast 30 Lehrpersonen). Sie merkte außerdem an, dass Reduzierungen 
der Lehrverpflichtung bei gleichbleibender Schul– bzw. Organisations-
struktur teilweise zu Nachbesetzungen führen könnten.

Niederösterreich

Die Niederösterreichische Landesregierung führte dazu in ihrer Stel-
lungnahme aus, dass bei den land– und forstwirtschaftlichen Lan-
deslehrern angestrebt werde, Anträge auf Herabsetzung der Lehrver-
pflichtung oder auf Gewährung eines Sabbaticals positiv zu erledigen, 
soweit der Verwendung im beantragten Ausmaß keine wichtigen dienst-
lichen Interessen entgegenstünden. In den Jahren 2008 bis 2013 sei 
im Durchschnitt rd. 100 (von durchschnittlich 370 im Aktivstand ste-
henden) land– und forstwirtschaftlichen Landeslehrern pro Schuljahr 
eine Herabsetzung der Lehrverpflichtung gewährt worden.

Der Landesschulrat für Niederösterreich begrüßte in seiner Stellung-
nahme Maßnahmen, die einen längeren Verbleib der Landeslehrper-
sonen im Dienst ermöglichten, wies jedoch darauf hin, dass das Dienst-
recht der Landeslehrpersonen durch Bundesgesetz geregelt sei und für 
den Landesschulrat daher keinerlei Gestaltungsmöglichkeit bestehe.
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Oberösterreich

Die Oberösterreichische Landesregierung hielt dazu in ihrer Stellung-
nahme fest, dass diese Möglichkeit gemäß § 45 LLDG 1985 bereits 
derzeit bestehe, jedoch durch den Dienstgeber nicht erzwingbar sei. Die 
RH–Empfehlung ziele auf eine normale Teilzeitbeschäftigung ab, deren 
Auswirkungen (Minderung des Einkommens, Reduzierung der Pensi-
onsbeitragsgrundlage) ohne massiven Druck durch schwere gesundheit-
liche Beeinträchtigung für die Lehrkräfte wenig attraktiv erschienen.

Salzburg

Die Salzburger Landesregierung versuche gemäß ihrer Stellungnahme, 
durch arbeitsmedizinische und arbeitspsychologische Angebote sowie 
durch die Finanzierung von Supervisionen zum Erhalt der physischen 
und psychischen Gesundheit seiner Landeslehrer beizutragen. Nach der 
Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes liege bereits bei einer 
nicht vollständigen Rehabilitation der Landeslehrperson eine dauernde 
Dienstunfähigkeit vor. Eine Herabsetzung des Beschäftigungsausmaßes 
aus gesundheitlichen Gründen bei Erhalt von 75 % des Monatsbezuges 
sei lediglich für die Dauer von insgesamt zwei Jahren möglich; dauere 
die gesundheitliche Beeinträchtigung über diese zwei Jahre hinaus an, 
sei eine Ruhestandsversetzung durchzuführen. Der Bundesgesetzgeber 
hätte für die entsprechenden gesetzlichen Voraussetzungen zu sorgen, 
dass nicht mehr voll leistungsfähigen Landeslehrpersonen Teilbeschäf-
tigungsmodelle mit gänzlichem oder zumindest teilweisem Gehalts-
ausgleich angeboten werden könnten, wie etwa die aktuell verhandel-
ten Modelle des „Teilzeit–Krankenstandes“ sowie der Einführung von 
„Schonarbeitsplätzen“.

Steiermark

Die Steiermärkische Landesregierung führte dazu in ihrer Stellung-
nahme an, dass der Anstieg der Ausgaben für Landeslehrpersonen von 
unter 10 Prozent positiv zu vermerken sei.

Sie merkte weiters an, dass in der Steiermark eine Reihe von dienst-
rechtlichen Maßnahmen für die Gesunderhaltung gewährt würden 
(jährlich etwa 100 Kuraufenthalte, 700 Herabsetzungen der Jahresnorm 
gemäß § 45 LDG1984 und 80 Sabbaticals). In geringem Umfang wür-
den auch immer wieder Herabsetzungen der Jahresnorm aus gesund-
heitlichen Gründen gewährt.
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Der Einsatz von schulpsychologischem Personal für Maßnahmen zur 
Gesunderhaltung der Lehrpersonen falle in die Bundeskompetenz und 
es wäre nach Ansicht der Steiermärkischen Landesregierung seitens 
des Bundes zu prüfen, wie weit das Aufgabenprofil der Schulpsycho-
logie mit derartigen Maßnahmen für die Lehrpersonen vereinbar ist. 

Hinsichtlich der optionalen Reduzierung der Arbeitszeit auf 80 Pro-
zent ohne Gehaltsausgleich für Lehrpersonen ab dem 60. Lebensjahr 
merkte die Steiermärkische Landesregierung an, dass für die Umset-
zung einer derartigen Maßnahme grundsätzlich bundesgesetzliche Rah-
menbedingungen erforderlich wären.

 50.4 BMBF

Der RH nahm die Vielzahl der vorhandenen Instrumente zur Förde-
rung der Erhaltung der Arbeitsfähigkeit und die Initiative des BMBF 
zur Kenntnis, die vermehrte Aufnahme von (pädagogischem wie nicht-
pädagogischem) Supportpersonal in der Schulverwaltung zu erreichen. 
Schließlich merkte der RH an, dass im Bundeslehrer–Lehrverpflich-
tungsgesetz vorgesehene Maßnahmen zur Erhaltung der Gesundheit 
und Leistungsfähigkeit für Landeslehrer nicht zur Anwendung kom-
men.

Burgenland

Der RH entgegnete, dass die Schaffung eines Anspruchs auf Herab-
setzung der Lehrverpflichtung in der Gesetzgebungskompetenz des 
Bundes liege. Bereits nach geltender Rechtslage kann die Lehrver-
pflichtung gemäß § 45 LDG 1984 (im Ermessen der Dienstbehörde) 
herabgesetzt werden; eine Maßnahme, die in vielen Bundesländern 
auch bereits genutzt wird. Weiters führte der RH aus, dass das Sab-
batical zwar technisch eine Herabsetzung der Lehrverpflichtung sei, 
dies aber über eine geblockte Dienstleistungsphase erfolgte. Das Sab-
batical ermöglicht somit keine dauerhafte Reduktion der Leistungs-
pflicht und damit der berufsbezogenen Belastung, sondern lediglich 
(während der Freistellungsphase) eine gänzliche Freistellung von der 
Leistungspflicht in geblockter Form.

Kärnten

Der RH anerkannte die entsprechende Nutzung vorhandener dienst-
rechtlicher Möglichkeiten. Er bestätigte in diesem Zusammenhang 
auch, dass die Herabsetzung der Lehrverpflichtung auch zu Nachbe-
setzungen führen kann, allerdings nicht notwendiger Weise muss. Der 
RH erinnerte daher daran, dass auch bestimmte Arten der gänzlichen 
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Abwesenheiten (z.B. Karenzen nach dem Mutterschutzgesetz oder dem 
Väter–Karenzgesetz, dienstrechtliche Karenzurlaube, diverse Freistel-
lungen, Krankenstände) länger andauern und nicht notwendiger Weise 
durch Nachbesetzungen, sondern durch andere personelle oder organi-
satorische Maßnahmen abgefangen werden können. Dies unter streicht 
aus Sicht des RH die Wichtigkeit einer sorgfältigen Personalplanung 
und –bewirtschaftung, um zusätzliche Kosten gering zu halten.

Niederösterreich

Der RH entgegnete dem Landesschulrat für Niederösterreich, dass der 
Rahmen des durch Bundesgesetz geregelten Dienstrechts der Dienst-
behörde bereits derzeit zahlreiche Möglichkeiten bietet, Maßnahmen 
zur Erhaltung der Arbeitsfähigkeit im Rahmen des Dienstrechtsvoll-
zugs zu setzen.

Salzburg

Der RH begrüßte die Maßnahmen der Salzburger Landesregierung zum 
Erhalt der physischen und psychischen Gesundheit seiner Landeslehrer. 
Ungeachtet künftiger Reformen des Bundes kann nach Ansicht des RH 
eine altersentsprechende Reduzierung des Arbeitsausmaßes im beider-
seitigen Einvernehmen auf Grundlage der bereits bestehenden Bestim-
mungen auch zur Verhinderung von gesundheitlichen Beeinträchti-
gungen, die in der Folge zu einer Dienstunfähigkeit führen könnten, 
und damit zur Erhaltung der Arbeitsfähigkeit beitragen.

Steiermark

Hinsichtlich des Einwands der Steiermärkischen Landesregierung, dass 
der Einsatz schulpsychologischen Personals in die Bundeskompetenz 
falle, entgegnete der RH, dass die Fürsorgepflicht gegenüber den Lan-
deslehrern den Ländern in ihrer Eigenschaft als Dienstgeber zukommt 
und sie ihrer Fürsorgepflicht als Dienstgeber (auch im Rahmen der 
arbeitsmedizinischen Betreuung) entsprechend auch weiterhin nach-
kommen sollten (siehe auch TZ 51). 

Der RH entgegnete, dass lediglich die Schaffung eines Anspruchs auf 
Herabsetzung der Lehrverpflichtung in der Gesetzgebungskompetenz 
des Bundes liegt. Bereits nach geltender Rechtslage kann die Lehrver-
pflichtung gemäß § 45 LDG 1984 (im Ermessen der Dienstbehörde) 
herabgesetzt werden; eine Maßnahme, die in vielen Bundesländern 
auch bereits genutzt wird.
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 51.1 Bei den 2006 bis 2008 durchgeführten Gebarungsüberprüfungen hatte 
der RH den Ländern empfohlen, umgehend Maßnahmen zu setzen, die 
dazu beitragen, den Anteil der krankheitsbedingten Ruhestandsver-
setzungen von Landeslehrerbeamten zu reduzieren und deren durch-
schnittliches Pensionsantrittsalter zu erhöhen.

Im Rahmen der vorliegenden Überprüfung erhob der RH in den Ländern, 
welche Maßnahmen zur Stärkung und Erhaltung der Arbeitsfähigkeit 
die Länder den Landeslehrern anboten. Die bisherigen Maßnahmen 
der Länder ließen sich vier Gruppen zuordnen:

–  Fortbildungsmaßnahmen in Form von Seminaren mit gesundheit-
lichen Schwerpunkten sowie Kurzkuren zur mentalen Stärkung;

–  dienstrechtliche Maßnahmen, wie etwa die Herabsetzung der Lehr-
verpflichtung (u.a. aus gesundheitlichen Gründen), das Sabbatical 
oder der Karenzurlaub gegen Entfall der Bezüge;

–  individuelle Angebote zur Prävention im Rahmen der arbeitsmedi-
zinischen Betreuung (etwa Supervision, Coaching, Mediation, psy-
chologische Gespräche während Kuraufenthalten, Einzelberatung);

–  individuelle Angebote zu therapeutischen Maßnahmen im Rahmen 
der arbeitsmedizinischen Betreuung (Kur– und Rehabilitationsauf-
enthalte, Burn–out–Therapien, Burn–out–Krisenmanagement).

 51.2 Der RH begrüßte die bisher von den Bundesländern angebotenen Maß-
nahmen, die entweder präventiv wirkten oder nach dem Eintritt einer 
Erkrankung in Anspruch genommen werden konnten. Er betrachtete 
diese als Beitrag zur Stärkung und Erhaltung der Arbeitsfähigkeit mit 
der Folge einer Steigerung des Pensionsantrittsalters und einer Sen-
kung des Anteils der Ruhestandsversetzungen wegen Dienstunfähig-
keit.

Darüber hinaus empfahl der RH, die gesetzten Maßnahmen hinsicht-
lich ihrer Wirkung zu evaluieren und aufgrund der Ergebnisse dieser 
Evaluierung den Maßnahmenkatalog gegebenenfalls zu überarbeiten 
und anzupassen.

Maßnahmen der 
Länder zur Stärkung 
und Erhaltung der 
Arbeitsfähigkeit

Maßnahmen
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 51.3 Burgenland

Der Landesschulrat für Burgenland sagte in seiner Stellungnahme eine 
Evaluierung der derzeitigen Maßnahmen betreffend den Erhalt der 
Gesundheit und Leistungsfähigkeit in Zusammenarbeit mit der Bur-
genländischen Landesregierung zu.

Kärnten

Die Kärntner Landesregierung hielt dazu in ihrer Stellungnahme fest, 
dass neben den Fort– und Weiterbildungsveranstaltungen an der Päda-
gogischen Hochschule eine Koordinationsstelle für Schulmediation am 
Landesschulrat für Kärnten installiert worden sei, in der aktuell zwei 
Personen tätig seien. Die Dienstbehörde werde immer wieder mit einem 
erhöhten Konfliktpotenzial an Schulen konfrontiert, so dass in Anbe-
tracht dieser Situation eine Verstärkung an Personalressourcen durch 
den Bund in diesem Bereich wünschenswert und von großer Wichtig-
keit sei.

Die Kärntner Landesregierung merkte außerdem an, dass sich die 
Durchführung einer Evaluierung der gesetzten Maßnahmen zur Stär-
kung und Erhaltung der Arbeitsfähigkeit der Landeslehrer durch das 
Land Kärnten schwierig gestalten würde, da die Fort– und Weiterbil-
dungen an der Pädagogischen Hochschule Kärnten erfolgten und die 
Koordinationsstelle für Schulmediation beim Landesschulrat Kärnten 
eingerichtet sei.

Niederösterreich

Hinsichtlich der land– und forstwirtschaftlichen Landeslehrerbeamten 
trachte die Niederösterreichische Landesregierung gemäß ihrer Stellung-
nahme weiter danach, deren tatsächliches Pensionsantrittsalter an das 
gesetzliche Pensionsalter heranzuführen. In Ruhestandsversetzungsver-
fahren aus Gründen dauernder Dienstunfähigkeit würden durchgängig 
fachärztliche Gutachten, erstellt von gerichtlich beeideten Sachverstän-
digen, eingeholt werde und derartige Ruhestandsversetzungen erfolgten 
nur unter restriktiver Prüfung bei eindeutiger Sachlage und erst nach 
dem erfolglosen Durchlaufen medizinisch indizierter Therapieformen.
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Oberösterreich

Der Landesschulrat für Oberösterreich werde gemäß seiner Stellung-
nahme die Maßnahmen des bereits sehr umfangreichen Maßnahmenka-
talogs zur Stärkung und Erhaltung der Arbeitsfähigkeit der Landeslehrer 
laufend fortsetzen und an die entsprechenden Erfordernisse anpassen.

Salzburg

Die Salzburger Landesregierung begrüßte in ihrer Stellungnahme die 
vom RH vorgeschlagenen Maßnahmen zum Erhalt der Gesundheit und 
Leistungsfähigkeit der Landeslehrer, wobei jedoch die Finanzierungs-
frage offen sei. Eine aussagekräftige Evaluierung der Wirkung der von 
der Salzburger Landesregierung gesetzten Maßnahmen zur Stärkung 
und Erhaltung der Arbeitsfähigkeit der Landeslehrpersonen sei kaum 
möglich, da es sich um Präventionsmaßnahmen handle, die sich einer 
validen Messbarkeit entziehen, und Landeslehrpersonen diese nur dann 
annehmen würden, wenn Vertraulichkeit gegenüber dem Dienstgeber 
garantiert sei. Seitens der Salzburger Landesregierung fänden dennoch 
regelmäßig Besprechungen mit dem Präventionsdienstleister Arbeits-
medizinischer Dienst Salzburg über Präventionsmaßnahmen und deren 
Anpassung statt.

Steiermark

Die Steiermärkische Landesregierung nahm in ihrer Stellungnahme 
die Empfehlung des RH betreffend die Evaluierung der bereits gesetz-
ten Maßnahmen positiv zur Kenntnis.

Der Landesschulrat für Steiermark merkte in seiner Stellungnahme 
zu dem Themenkreis an, dass, wie schon der Steiermärkische Landes-
rechnungshof festgestellt hatte, die Schulsozialarbeit bedarfsgerecht 
auf alle Bildungsregionen aufgeteilt werden solle, so dass Belastungen 
durch Erziehungsdefizite bei Schülern besser entsprochen werden könne. 
Wesentliche Kompetenzen zur Behebung von Ursachen (z.B. Arbeits-
medizin, Schulsozialarbeit, Unterstützungssysteme) fielen jedoch in 
den Wirkungsbereich des Landes und der Landesschulrat habe im Ver-
gleich zur Privatwirtschaft keine Möglichkeit, Lehrpersonen, die aus 
psychischen oder physischen Gründen arbeitsunfähig seien, anderwei-
tig (z.B. durch eine Umschulung) einzusetzen. Fortbildungsprogramme 
im Rahmen der Gesundheitsbildung, auch mit dem Schwerpunkt „Work 
Life Balance“, sollen in Zusammenarbeit mit der Pädagogischen Hoch-
schule angeboten werden.
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Tirol

Die Tiroler Landesregierung merkte in ihrer Stellungnahme an, dass 
in Tirol den Maßnahmen zum Erhalt der Gesundheit und Leistungsfä-
higkeit sowie zur Stärkung und Erhaltung der Arbeitsfähigkeit beson-
dere Aufmerksamkeit gewidmet werde. Da es dem Land Tirol ein großes 
Anliegen sei, dass die Lehrkräfte an den Tiroler Schulen Bedingungen 
vorfinden, die in bestmöglicher Weise den Erhalt und die Förderung 
ihrer Gesundheit, Arbeitszufriedenheit und Leistungsfähigkeit gewähr-
leisten, habe das Land Tirol in letzter Zeit verstärkt Anstrengungen in 
Richtung Verfestigung bzw. Intensivierung arbeitsmedizinischer und 
arbeitspsychologischer sowie sicherheitstechnischer Maßnahmen unter-
nommen.

Vorarlberg

Die Vorarlberger Landesregierung gab in ihrer Stellungnahme an, bereits 
erhebliche Mittel zur Verbesserung der pädagogischen Qualität sowie 
der Rahmenbedingungen an so genannten Brennpunktschulen — also 
jenen mit hohem Anteil von Kindern mit migrantischem Hintergrund, 
mit schwierigen äußeren Rahmenbedingungen, mit besonders vielen ver-
haltensauffälligen Kindern — aufgewendet zu haben, wobei die Ressour-
cen sowohl für den Erhalt der Gesundheit der Landeslehrer als auch 
für den längeren Verbleib im Schuldienst gedacht seien. Jede Lehrper-
son könne überdies Supervisionsstunden, Coaching etc. bis 500 EUR 
in Anspruch nehmen. Zur Evaluierung der Wirkung von Maßnahmen 
zur Stärkung und Erhaltung der Gesundheit seien nach Ansicht der 
Vorarl berger Landesregierung ein gut strukturierter Maßnahmenkata-
log zu erarbeiten und in Zusammenarbeit mit der Schulaufsicht die 
gesetzten Maßnahmen vor allem bei Langzeitkrankenständen zu evaluie-
ren, wobei den Themenbereichen Depressionen, Burnout und ähnlichen 
Krankheitsbildern ein besonderes Augenmerk zu schenken sein werde.

Wien

Der Stadtschulrat für Wien teilte in seiner Stellungnahme mit, dass die 
präventiven Angebote zur Stärkung und Erhaltung der Arbeitsfähigkeit 
ausgebaut werden. Lehrpersonen im Langzeitkrankenstand würden ver-
stärkt zu Gesprächen eingeladen werden, um einerseits die gesundheit-
lichen Probleme und Ursachen, aber auch Szenarien für einen ehest-
möglichen Dienstwiederantritt zu besprechen. Es bestehe bereits das 
Angebot zur Inanspruchnahme von Supervision. 
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 51.4 Kärnten

Zur Forderung der Kärntner Landesregierung, der Bund möge mehr 
Personal an der beim Landesschulrat für Kärnten eingerichteten Koor-
dinationsstelle für Schulmediation zur Verfügung stellen, hielt der RH 
fest, dass die Diensthoheit über die Kärntner Landeslehrer gemäß § 2 
Kärntner Landeslehrergesetz die Landesregierung betrifft. Aus Sicht 
des RH liegt daher die Fürsorgepflicht gegenüber den Kärntner Lan-
deslehrern und damit einhergehend die primäre Verantwortung für 
den Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz bei der Kärntner Landesre-
gierung und nicht bei der Bundesbehörde Landesschulrat für Kärnten. 

Auch hinsichtlich der von der Kärntner Landesregierung angeführten 
organisationsbedingten Schwierigkeit der Evaluierung erinnerte der RH 
an die Fürsorgepflicht der Kärntner Landesregierung gegenüber den 
Landeslehrern. Diese verpflichtet den Dienstgeber nicht nur zur Erbrin-
gung angemessener gesundheitserhaltender Maßnahmen und Leistun-
gen, sondern auch zur Überprüfung, ob und inwieweit diese Maßnah-
men und Leistungen die gewünschte Wirkung entfalten. 

Salzburg

Der RH führte aus, dass eine Evaluierung in einer die Vertraulichkeit 
einzelner Personen wahrenden Form durchaus insofern durchgeführt 
werden kann, als die Dienstbehörde das Augenmerk auf die Beobach-
tung eines mittelfristig sich ergebenden Zusammenhanges zwischen 
der Häufigkeit der Inanspruchnahme von Maßnahmen und der Verän-
derung von Krankenstandstagen bzw. Dienstunfähigkeiten legen kann.

Steiermark

Zum Vorbringen des Landesschulrats für Steiermark, er habe keine 
Möglichkeit, arbeitsunfähige Lehrpersonen anderweitig einzusetzen, 
merkte der RH an, dass es am Dienstgeber liegt, freiwillige berufliche 
Flexibilität und Mobilität sowie Wechselmöglichkeiten im Rahmen des 
Personalmanagements entsprechend zu fördern. In diesem Zusammen-
hang erinnerte der RH daher an seine diesbezüglichen Feststellungen, 
dass u.a. die möglichst breite Bekanntmachung von offenen Stellen 
unter potenziellen Bewerbern eine wesentliche Unterstützung für ein 
erfolgreiches dienstgeberseitiges Mobilitätsmanagement darstellt (siehe 
auch „Maßnahmen zur Förderung der Personalmobilität im Bundes-
dienst“, Reihe Bund 2014/6).
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 52.1 (1) Der RH erhob weiters die zeitliche Entwicklung der jährlichen durch-
schnittlichen Krankenstandstage je Landeslehrer.

(2) Der Durchschnitt der jährlichen Krankenstandstage je Landesleh-
rer (Landeslehrerbeamte und Landesvertragslehrer) war in den Län-
dern im Zeitraum 2008 bis 2013 sehr unterschiedlich. Höher als der 
gewichtete Gesamtdurchschnitt war er in den Ländern Wien, Steier-
mark, Burgenland und Kärnten. Besonders niedrig war er in den Län-
dern Tirol und Vorarlberg; dieser war auch niedriger als der Durch-
schnitt der Bundeslehrer (Beamte und Vertragslehrer).

Krankenstands-
monitoring

Abbildung 2:  Durchschnittliche jährliche Krankenstandstage der Landeslehrer (Landes-
lehrerbeamte und Landesvertragslehrer) im Zeitraum 2008 bis 2013 im 
 Vergleich mit den Bundeslehrern

Burgenland

Kärnten

Niederösterreich

Oberösterreich

Salzburg

Steiermark

Tirol

Vorarlberg

Wien

Bund

5 Tage 7 Tage 9 Tage 11 Tage 13 Tage 15 Tage

Durchschnitt Länder

Quellen: Ämter der Landesregierungen/Magistrat der Stadt Wien; Landesschulräte/Stadtschulrat Wien; BMBF
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(3) Im Zeitraum 2008 bis 2013 stieg die Anzahl der jährlichen durch-
schnittlichen Krankenstandstage der Landeslehrerbeamten in allen Län-
dern (Ausnahme Tirol). Im Jahr 2013 lag die durchschnittliche Anzahl 
der Krankenstandstage zwischen 8,26 Tage (in Tirol) und 18,87 Tage 
(in Wien). 

Abbildung 3:  Zeitliche Entwicklung der Krankenstandstage der Landeslehrerbeamten im 
Vergleich mit den Bundeslehrerbeamten

Burgenland
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Quellen: Ämter der Landesregierungen/Magistrat der Stadt Wien; Landesschulräte/Stadtschulrat Wien; BMBF

III-197 der Beilagen XXV. GP - Bericht - Hauptdokument gesamt (elektr. übermittelte Version) 97 von 442

Dieser Text wurde elektronisch übermittelt. Abweichungen vom Original sind möglich.
www.parlament.gv.at



94 Bund 2015/12

Maßnahmen

(4) Im Zeitraum 2008 bis 2013 stieg die Anzahl der jährlichen durch-
schnittlichen Krankenstandstage der Landesvertragslehrer nur in Wien, 
in den anderen Ländern blieb er weitgehend konstant (Abbildung 4). 
Im Jahr 2013 lag die durchschnittliche Anzahl der Krankenstandstage 
zwischen 4,9 Tage (in Vorarlberg) und 10,92 Tage (in Wien). 

Der Durchschnitt der jährlichen Krankenstandstage über alle Länder 
belief sich 2013 bei Landesvertragslehrern auf 7,61 Tage bzw. bei Lan-
deslehrerbeamten auf 13,87 Tage.

(5) Die von den Ländern bisher angebotenen Maßnahmen zur Stärkung 
und Erhaltung der Arbeitsfähigkeit waren einerseits auf Prävention 
ausgerichtet (Fortbildung, dienstrechtliche Maßnahmen, arbeitsme-
dizinische Präventivmaßnahmen), andererseits therapeutischer Natur 
(Kuren). Letztere konnten jedoch in der Regel erst im Falle bereits ein-

Abbildung 4:  Zeitliche Entwicklung der Krankenstandstage der Landesvertragslehrer im 
Vergleich mit den Bundesvertragslehrern
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Quellen: Ämter der Landesregierungen/Magistrat der Stadt Wien; Landesschulräte/Stadtschulrat Wien; BMBF
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getretener Erkrankung, die sich durch Langzeit– oder gehäufte kür-
zere Krankenstände manifestiert hatte, in Anspruch genommen wer-
den. Die Länder sahen jedoch keine Maßnahmen zur Stärkung und 
Erhaltung der Arbeitsfähigkeit für jene Phase vor, in welcher bereits 
ein mehrwöchiger Krankenstand vorlag, bei dem nicht von vornherein 
ausgeschlossen war, dass seine Ursache in besonderen Belastungen am 
Arbeitsplatz gelegen war, und ein weiteres Andauern zu erwarten war. 

 52.2 Der RH wies hinsichtlich der Landeslehrerbeamten auf die von 2008 mit 
durchschnittlich 11,74 Tagen bis 2013 auf durchschnittlich 13,87 Tage 
gestiegene Anzahl an jährlichen Krankenstandstagen hin. Der RH wies 
kritisch darauf hin, dass 2013 der Durchschnitt der jährlichen Kranken-
standstage bei den Landeslehrerbeamten mit 13,87 Tagen nahezu dop-
pelt so hoch war wie jener der Landesvertragslehrer mit 7,61 Tagen.

Er stellte dazu weiters fest, dass die Länder weder ein Krankenstands-
monitoring noch Unterstützungsmaßnahmen zur Stärkung und Erhal-
tung der Arbeitsfähigkeit während der Phase eines bereits länger andau-
ernden Krankenstandes oder sich häufender Krankenstände anboten. 
Der RH empfahl daher den Ländern, ein Krankenstandsmonitoring der-
gestalt einzuführen, dass die Dienstbehörde beispielsweise nach einem 
30–tägigen Krankenstand oder nach einer Reihe von kürzeren Kran-
kenständen (zum Beispiel nach fünf Krankenständen ab je fünf Tagen, 
die innerhalb von drei Monaten eingetreten waren) dem Betroffenen 
ein Mitarbeitergespräch anbietet. Ziel eines solchen Gesprächs wäre es 
zu erörtern, welche Maßnahmen zur Wiederintegration des Bedienste-
ten beitragen können bzw. durch welche Maßnahmen eine mögliche 
beruflich besonders belastende Situation verbessert werden könnte.

 52.3 BMBF

Das BMBF bemerkte in seiner Stellungnahme, dass Daten zu Kranken-
standstagen der Bundeslehrer im zentralen System PM–SAP geführt 
werden. Die Empfehlung des RH, diese Daten für ein Monitoring, an 
dem sich konkrete Schritte zur Wiedereingliederung der Bediensteten 
anknüpfen, zu nutzen, werde als überlegenswert befunden, wobei aber 
darauf hingewiesen werde, dass Regelungen zum Mitarbeitergespräch 
in die legistische Zuständigkeit des BKA fielen und in Anbetracht der 
derzeitigen Vorgaben des Personalplans etwaige Zusatzaufwendungen 
mit dem vorhandenen Verwaltungspersonal abzudecken wären.
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Burgenland

Der Landesschulrat für Burgenland erachtete in seiner Stellungnahme 
die Einführung des vom RH empfohlenen Krankenstandsmonitorings 
als zweckmäßig, sofern dieses System mit dem BMBF abgestimmt und 
bundesweit angewendet werde.

Kärnten

Die Kärntner Landesregierung merkte dazu in ihrer Stellungnahme an, 
dass in der zuständigen Fachabteilung derzeit ein Mitarbeiter im Rah-
men seines Aufgabenbereichs für die Kontrolle von Krankenständen 
und sonstigen Absenzen zuständig sei und im Zuge dieser Tätigkeit in 
besonderen Fällen auch die vom RH empfohlenen Mitarbeitergespräche 
stattfänden. Die Installation eines dauerhaften und effizienten Kran-
kenstandsmonitorings, welches die vom RH erarbeiteten Anforderun-
gen erfüllt, sei jedoch eine Frage der zur Verfügung stehenden Perso-
nalressourcen.

Niederösterreich

Die Niederösterreichische Landesregierung erklärte in ihrer Stellung-
nahme, dass im Dienstrechtsvollzug für land– und forstwirtschaftliche 
Landeslehrer bereits sowohl anlassbezogen, wie auch standardisiert 
im Fall des Erreichens vordefinierter Grenzwerte auf elektronischer 
Basis Krankenstände nach verschiedenen Kriterien ausgewertet und 
gebotene dienstbehördliche Maßnahmen eingeleitet werden. Zur Erhal-
tung der Dienstfähigkeit bestünden Coaching–Angebote und Angebote 
zur psychologischen Betreuung bei länger andauernden wie auch bei 
sich häufenden kürzeren Krankenständen. Weiters werde in Erwä-
gung gezogen, ein „Krankenstandsmonitoring“ gemäß der RH–Emp-
fehlung dergestalt einzuführen, dass nach einem 30–tägigen Kranken-
stand oder nach einer Reihe von Kurzkrankenständen der betroffenen 
land– und forstwirtschaftlichen Landeslehrperson ein Mitarbeiterge-
spräch angeboten werde, um die konkrete Arbeitsplatzsituation ein-
gehend zu durchleuchten und die vollständige Wiederintegration am 
Arbeitsplatz zu erleichtern.

Der Landesschulrat für Niederösterreich begrüßte in seiner Stellung-
nahme grundsätzlich die Einführung eines Krankenstandsmonitorings, 
sehe sich jedoch außerstande, diese Maßnahmen mit dem derzeitigen 
Personal zusätzlich durchzuführen. Aufgrund der großen Anzahl der 
Bediensteten sei dies für den Landesschulrat nur dann möglich, wenn 
dafür zusätzlich Personal und finanzielle Ressourcen zur Verfügung 
gestellt werden oder andere Aufgaben abgegeben werden könnten.
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Oberösterreich

Die Oberösterreichische Landesregierung wies in ihrer Stellungnahme 
darauf hin, dass im Rahmen des Projekts „Betriebliche Gesundheits-
vorsorge“ bereits ein Eingliederungsmanagement angedacht werde. Im 
Zuge dessen werden Methoden überlegt, welche die rasche Eingliede-
rung nach Krankenständen erleichtern sollen, wobei jedoch die in der 
RH–Empfehlung genannte 30–Tages–Frist eher kurz erscheine. Seitens 
Oberösterreichs werde jedoch nach dreimonatigem Krankenstand bzw. 
allgemein in Zweifelsfällen eine amtsärztliche Untersuchung veranlasst.

Aufgrund der Empfehlung des RH für ein Krankenstandsmonitoring 
habe der Landesschulrat für Oberösterreich gemäß seiner Stellung-
nahme bereits sämtliche Pflichtschulinspektoren beauftragt, nach 30–
tägiger Krankenstandsdauer mit der erkrankten Lehrperson in Kontakt 
zu treten. Darüber hinaus würden mit der Abteilung Gesundheit des 
Amtes der Oberösterreichischen Landesregierung Gespräche geführt, 
um bereits nach 30–tägigem Krankenstand ärztliche Kontrolluntersu-
chungen veranlassen zu können.

Salzburg

Die Salzburger Landesregierung merkte in ihrer Stellungnahme an, dass 
diese Empfehlung bereits umgesetzt werde. Mitarbeitergespräche und 
Gespräche mit den betroffenen Dienststellen (Schulleiter) bei länger 
andauernden Krankenständen fänden schon seit Jahren statt und wür-
den seitens der zuständigen Abteilung des Amtes der Salzburger Landes-
regierung angeboten und geführt. Es sei jedoch von der Art der Erkran-
kung abhängig, ob ein erstes Mitarbeitergespräch bereits nach 30 Tagen 
erfolgen könne. Bei Diagnosen wie Burn–out oder Krebs wäre dies nach 
einem 30–tägigen Krankenstand in der Regel noch nicht möglich, hier 
müsse der weitere Verlauf der Erkrankung erst abgewartet werden.

Steiermark

Die Steiermärkische Landesregierung nahm in ihrer Stellungnahme die 
Empfehlung des RH betreffend die Einführung eines Krankenstands-
monitorings positiv zur Kenntnis.

Der Landesschulrat für Steiermark merkte dazu in seiner Stellungnahme 
an, dass das Krankenstandsmonitoring ein geeignetes Instrument zur 
Stärkung und Erhaltung der Arbeitsfähigkeit von Lehrpersonen sei.
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Tirol

Die Tiroler Landesregierung hielt in ihrer Stellungnahme dem kritischen 
Hinweis des RH, dass 2013 der Durchschnitt der jährlichen Kranken-
standstage bei den Landeslehrerbeamten mit 13,87 Tagen nahezu doppelt 
so hoch war wie jener der Landesvertragslehrer mit 7,61 Tagen, entge-
gen, dass diese Differenz eine logische Folge des Altersunterschieds zwi-
schen den Landeslehrerbeamten und den Landesvertragslehrern sei. Bei 
den Landeslehrerbeamten handle es sich um den wesentlich älteren Per-
sonenkreis; die Abschaffung der Pragmatisierung in den Ländern (außer 
in Tirol) führe zudem dazu, dass sich der Abstand weiter vergrößere.

Vorarlberg

Die Vorarlberger Landesregierung gab in ihrer Stellungnahme an, dass 
insbesondere bei kleinen Schulen durch den Schulleiter schon nach 
kurzer Zeit Kontakt mit der erkrankten Lehrperson und ihrer Fami-
lie aufgenommen werde. Im Zuge dessen werden auch mögliche Hil-
festellungen bzw. zeitliche Perspektiven für einen Wiederantritt ange-
sprochen, was auch in ein gut vorbereitetes und ebenso strukturiertes 
Mitarbeitergespräch münden könne.

 52.4 BMBF

Der RH erwiderte dem BMBF hinsichtlich der Erforderlichkeit zusätz-
licher Ressourcen, dass es sich bei der RH–Empfehlung zur Einfüh-
rung eines Krankenstandsmonitoring lediglich um die Wahrnehmung 
der Fürsorgepflicht des Dienstgebers handelt und keinesfalls um die 
Einführung einer neuen Aufgabe für die Dienstbehörde. Überdies soll 
der Nutzen daraus insofern überwiegen, als die verstärkte Aufmerk-
samkeit, die seitens der Dienstbehörde für die Vermeidung von Serien-
krankenständen und in der Folge Dienstunfähigkeitsfällen aufgewendet 
wird, aus gesamtstaatlicher Sicht im Endeffekt zu einer Kostenredu-
zierung führen soll.

Burgenland

Der RH entgegnete dem Landesschulrat für Burgenland, dass sich die 
Notwendigkeit des Krankenstandsmonitoring aus seiner Sicht schon 
unmittelbar aus der Fürsorgepflicht des Dienstgebers ergibt. Die indi-
viduellen Träger dieser Pflicht sind nicht nur die Dienstbehörden, son-
dern auch die unmittelbaren Vorgesetzten (Schulleiter) der Lehrer, die 
somit aus Eigenem das Krankenstandsverhalten ihrer Mitarbeiter zu 
beobachten haben. 
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Kärnten, Niederösterreich

Der RH erwiderte der Kärntner Landesregierung und dem Landesschul-
rat für Niederösterreich hinsichtlich der Erforderlichkeit zusätzlicher 
Ressourcen, dass es sich bei der vom RH empfohlenen Einführung eines 
Krankenstandsmonitorings lediglich um die Wahrnehmung der Fürsor-
gepflicht des Dienstgebers gegenüber den Landeslehrern handelt und 
keinesfalls um die Einführung einer neuen Aufgabe für die Dienstbe-
hörde. Aus Sicht des RH wird dies auch durch die Umsetzung eines 
ressourcenschonenden Stufenmodells ermöglicht, in dem der Schul-
leiter in der ersten Stufe die Dauer und Abstände der Krankenstände 
überwacht und — in der zweiten Stufe — das Mitarbeitergespräch, bei 
Zutreffen vorher festgelegter Kriterien, durch die Dienstbehörde ange-
boten wird. Der Gewinn daraus sollte insofern überwiegen, als die ver-
stärkte Aufmerksamkeit, die seitens der Dienstbehörde der Vermeidung 
von Serienkrankenständen und in der Folge Dienstunfähigkeitsfällen 
aufgewendet werde, aus gesamtstaatlicher Sicht im Endeffekt zu einer 
Kostenreduzierung führen sollte.

Oberösterreich, Salzburg

Der RH erwiderte der Oberösterreichischen und der Salzburger Landes-
regierung hinsichtlich der vom RH empfohlenen 30–Tages–Frist, dass 
diese nicht automatisch zu aufwändigen Eingliederungsmaßnahmen 
führen soll, sondern in einem ersten Schritt eine Kontaktaufnahme 
mit dem Betroffenen — in Form eines Mitarbeitergesprächs — auslösen 
soll, um etwaige Möglichkeiten zur Verbesserung der Arbeitssituation 
zu evaluieren. Ebenso scheint ein Mitarbeitergespräch in jenen Fällen 
nicht zwingend erforderlich, in denen — wie in den von der Salzbur-
ger Landesregierung genannten Fällen — der Dienstbehörde der Grund 
für die Abwesenheit vom Dienst bekannt und die Kommunikation zwi-
schen Dienstbehörde und Betroffenem nicht dauerhaft unterbrochen ist.

Tirol

In ihrer Stellungnahme führte die Tiroler Landesregierung den hohen 
Unterschied an durchschnittlichen Krankenstandstagen vom Landes-
lehrerbeamten mit 13,87 Tagen gegenüber jenen der Landesvertrags-
lehrer mit 7,61 Tagen nur auf den Altersunterschied der jeweiligen Per-
sonengruppen zurück. Der RH entgegnete, dass dieser Unterschied auf 
andere Ursachen zurückzuführen sein kann. Hiezu hielt er fest, dass 
beispielsweise im Jahr 2013 die durchschnittliche Anzahl der Lan-
desvertragslehrer–Krankenstandstage sich in Vorarlberg auf 4,9 Tage 
und in Wien auf 10,92 Tage belief, obwohl in beiden Ländern ähn-
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liche Altersverteilungen (die Pragmatisierung war jeweils 2005 aus-
gelaufen) vorlagen.

 53.1 Der RH erhob, welche weitergehenden Maßnahmen zur Stärkung und 
Erhaltung der Arbeitsfähigkeit der Landeslehrer die Länder erwogen, 
aber derzeit aus dienstrechtlichen, organisatorischen, finanziellen oder 
sonstigen Gründen nicht umgesetzt hatten. Unter den von den Län-
dern vorgeschlagenen künftigen Maßnahmen fanden sich insbeson-
dere solche, die vermehrte Unterstützungsleistungen zum Inhalt hat-
ten: 

–  So betraf dies den Einsatz von Unterstützungspersonal, die verläss-
liche Begleitung in belastenden Schulklassensituationen durch u.a. 
schulpsychologisches Personal oder die Entlastung von administra-
tiven Aufgaben. 

–  Weiters wurde von den Ländern aber auch die Heranziehung älterer 
und gesundheitsgefährdeter Landeslehrer zu administrativen Tätig-
keiten vorgeschlagen. 

–  Angesprochen wurden von den Ländern schließlich auch eine praxis-
nähere Ausbildung, schulorganisatorische Änderungen sowie erhöhte 
Anerkennung und Wertschätzung des Lehrerberufs.

 53.2 Der RH stellte fest, dass eine Reihe von sehr unterschiedlichen Maß-
nahmen bislang nicht umgesetzt war und wies auf den diesbezüglichen 
Handlungsbedarf hin.

 53.3 Gemäß Stellungnahme hielt der Stadtschulrat für Wien es für notwen-
dig, älteren oder gesundheitsbeeinträchtigten Landeslehrern ein gesetz-
liches Szenario anzubieten, um von der lehrenden in eine administra-
tive Tätigkeit „umzusteigen“.

 53.4 Der RH bestätigte, dass berufliche Flexibilität und Mobilität und die 
damit einhergehende Herausforderung und Abwechslung eine Möglich-
keit ist, Personal länger und gesund im Erwerbsleben zu halten. Nach 
Ansicht des RH kann berufliche Flexibilität diese Wirkungen aller-
dings nur voll entfalten, wenn sie freiwillig erfolgt und nicht dienst-
geberseitig aufgezwungen wird. Er hielt daher die bloße gesetzliche 
Schaffung einer für den Bediensteten möglichst günstigen Umsteige-
möglichkeit für zu kurz gegriffen, sondern machte darauf aufmerksam, 
dass es insbesondere auch am Dienstgeber liegt, die Wechselmöglich-
keit im Rahmen des Personalmanagements entsprechend zu fördern. 
In diesem Zusammenhang erinnerte der RH an seine diesbezüglichen 

Weitergehende Maß-
nahmen der Länder
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Feststellungen, dass u.a. die möglichst breite Bekanntmachung von 
offenen Stellen unter potenziellen Bewerbern eine wesentliche Unter-
stützung für ein erfolgreiches dienstgeberseitiges Mobilitätsmanage-
ment darstellt (siehe auch „Maßnahmen zur Förderung der Personal-
mobilität im Bundesdienst“, Reihe Bund 2014/6).

 54.1 Nach Auskunft der Länder wurden die Landeslehrerbeamten im Rah-
men des Ruhestandsversetzungsverfahrens aufgrund dauernder Dienst-
unfähigkeit ärztlich untersucht. Aufgrund des ärztlichen Gutachtens 
mit der Diagnose und Prognose hatte die Dienstbehörde über das Vor-
liegen der dauernden Dienstunfähigkeit, die in Folge zu einer Ruhe-
standsversetzung führt, zu entscheiden. 

Gemäß den Angaben der Länder lagen einem erheblichen Teil der 
Ruhestandsversetzungen wegen Dienstunfähigkeit Erkrankungen des 
psychiatrischen Formenkreises zugrunde. Vier Bundesländer konnten 
aufgrund anonymisierter Summendarstellungen prozentuelle Anteile 
für diese Art der Erkrankung für den Überprüfungszeitraum nennen, 
die übrigen Länder konnten lediglich Schätzungen dazu angeben. Sta-
tistische Daten über die Krankheitsgründe, die zu einer Ruhestands-
versetzung aufgrund dauernder Dienstunfähigkeit führten, lagen nur 
in einem Land vor.

 54.2 Der RH stellte fest, dass die Länder teilweise über keine Daten betref-
fend die kategorisierten Erkrankungen, die zu einer vorzeitigen Ruhe-
standsversetzung führten, verfügten. Da die medizinischen Gründe 
für die Dienstunfähigkeit nicht bekannt waren, konnten weder eine 
Analyse der Ursachen vorgenommen, noch zielgerichtete Maßnah-
men zwecks Erhaltung der Gesundheit und somit der Dienstfähigkeit 
gesetzt werden. 

Der RH empfahl den Ländern, strukturierte anonymisierte Aufzeich-
nungen von nach Krankheitstypen zusammengefassten medizinischen 
Gründen, die zu den (individuellen) Ruhestandsversetzungen geführt 
haben, vorzunehmen. Damit sollte ein Diagnosemonitoring eingerichtet 
werden, das (auf der Grundlage der sich zeigenden Krankheitsbilder) 
eine Entscheidungsgrundlage hinsichtlich notwendiger Maßnahmen 
zum Erhalt der Gesundheit darstellt.

Diagnosemonitoring
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 54.3 Kärnten

Die Kärntner Landesregierung teilte in ihrer Stellungnahme mit, dass 
in Kärnten ein strukturiertes und anonymisiertes Diagnosemonitoring 
bereits ansatzweise durchgeführt werde und nunmehr verstärkt Beach-
tung finden solle.

Niederösterreich

Die Niederösterreichische Landesregierung merkte dazu in ihrer Stel-
lungnahme an, für land– und forstwirtschaftliche Landeslehrerbe-
amte würden in anonymisierter Form statistische Aufzeichnungen 
über jene Krankheitsgründe geführt werden, die zu Ruhestandsverset-
zungen wegen dauernder Dienstunfähigkeit geführt haben. Gegebenen-
falls könnten eine Analyse der Ursachen vorgenommen und gegensteu-
ernde Maßnahmen gesetzt werden.

Vom Landesschulrat für Niederösterreich werde gemäß seiner Stellung-
nahme seit September 2010 eine Erstellung anonymisierter Aufzeich-
nungen von nach Krankheitstypen zusammengefassten medizinischen 
Gründen, die zu den (individuellen) Ruhestandsversetzungen geführt 
hatten, durchgeführt.

Oberösterreich

Ein Diagnosemonitoring sei aus Sicht der Oberösterreichischen Lan-
desregierung gemäß ihrer Stellungnahme in vielen Fällen nicht durch-
führbar, da sich das Krankheitsbild oftmals aus mehreren Diagnosen 
zusammensetze und bei schweren und länger andauernden Krank-
heiten häufig auch eine psychische Belastung diagnostiziert werde. 
Eine Zuordnung zu bestimmten Diagnosen bzw. eine Wertung der Dia-
gnosen wäre daher vielfach schwierig.

Der Landesschulrat für Oberösterreich werde gemäß seiner Stellung-
nahme die RH–Empfehlung für ein Diagnosemonitoring zum Anlass 
nehmen, bei nächster Gelegenheit eine diesbezügliche IT–mäßige Umset-
zung einzurichten.

Salzburg

Gemäß Stellungnahme der Salzburger Landesregierung seien struktu-
rierte anonymisierte Aufzeichnungen von Krankheitstypen, die zu vor-
zeitigen Ruhestandsversetzungen geführt haben, nicht möglich, da die 
Dienstbehörde bei einem länger andauernden Krankenstand grundsätz-
lich kein Recht habe, den Krankheitsgrund zu erfahren.
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Steiermark

Die Steiermärkische Landesregierung nahm in ihrer Stellungnahme die 
Empfehlung des RH betreffend die Einführung eines strukturierten und 
anonymisierten Diagnosemonitorings positiv zur Kenntnis.

Tirol

Die Tiroler Landesregierung gab in ihrer Stellungnahme an, dass Auf-
zeichnungen von nach Krankheitstypen zusammengefassten medizi-
nischen Gründen, die zu Ruhestandsversetzungen geführt haben, in 
Tirol bereits geführt würden.

Wien

Der Stadtschulrat für Wien teilte in seiner Stellungnahme mit, dass 
die Empfehlung, strukturierte anonymisierte Aufzeichnungen über die 
medizinischen Gründe der Ruhestandsversetzungen zu führen, bereits 
umgesetzt worden sei. 

 54.4 Oberösterreich

Zu der Stellungnahme der Oberösterreichischen Landesregierung stellte 
der RH fest, dass auch mehrfache Diagnosen je Ruhestandsversetzungs-
fall in das Monitoring aufgenommen und dem entsprechend — auch 
hinsichtlich allfälliger Zusammenhänge und Wechselwirkungen von 
Erkrankungen — analysiert werden sollten. 

Salzburg

Der RH entgegnete der Salzburger Landesregierung, dass nicht die 
Krankheitsgründe von lang andauernden Krankenständen im emp-
fohlenen Diagnosemonitoring zu erfassen sind, sondern jene, die zur 
krankheitsbedingten Versetzung in den Ruhestand geführt haben. Dem 
Bescheid, mit welchem die dauernde Dienstunfähigkeit als Grund für 
die Versetzung in den Ruhestand ausgesprochen wurde, liegt ein medi-
zinisches Gutachten zugrunde. Aus diesem geht die Diagnose hervor, 
die in der Folge in das Diagnosemonitoring einzufließen hat.
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 55 Zusammenfassend hob der RH folgende Empfehlungen hervor:

(1) Bei der künftigen Konzeption pensionsrechtlicher Ausnahmebe-
stimmungen im Rahmen einer Regierungsvorlage wären die finan-
ziellen Auswirkungen zu berechnen, dem Bundesgesetzgeber zur 
Verfügung zu stellen und der Bundesgesetzgeber hinsichtlich dieser 
finanziellen Auswirkungen verstärkt zu beraten. (TZ 49)

(2) Die Personalkennzahlen (bspw. von Personal– und Pensionsstän-
den, diesbezüglichen Einnahmen und Ausgaben, Pensionsantritts-
gründen und vom Pensionsantrittsalter) der Landeslehrer wären 
in den landesspezifischen IT–Systemen derart zu führen, dass eine 
rasche Zusammenführung allfällig getrennt geführter Datensätze 
und somit eine kurzfristige Verfügbarkeit gewährleistet ist. Bei der 
Definition der Kennzahlen wäre das BMBF einzubinden; ebenso 
wären die für die Budgetierung der Landeslehrer bzw. Landeslehrer-
beamtenpensionen erforderlichen Kennzahlen dem BMBF zur Ver-
fügung zu stellen. (TZ 6)

(3) Durch Maßnahmen zum Erhalt der Gesundheit und Leistungs-
fähigkeit der Landeslehrer und Bundeslehrer wäre deren Pensions-
antrittsalter an das gesetzliche Pensionsalter heranzuführen. Wei-
ters wären auch dienstrechtliche Maßnahmen zur Unterstützung des 
längeren Verbleibs im Dienststand, wie beispielsweise eine optio-
nale Reduzierung der Arbeitszeit auf 80 % (ohne Gehaltsausgleich) 
ab dem 62. Lebensjahr, zu diskutieren. Durch eine faktische Erhö-
hung des Pensionsantrittsalters würde nicht nur der weitere Anstieg 
der Ausgaben für Pensionen gedämpft, sondern auch dem aufgrund 
der derzeitigen Altersverteilung möglichen künftigen Lehrerman-
gel entgegengewirkt. (TZ 50)

(4) Die von den Ländern gesetzten Maßnahmen zur Stärkung und 
Erhaltung der Arbeitsfähigkeit der Landeslehrer wären hinsichtlich 
ihrer Wirkung zu evaluieren. Der Maßnahmenkatalog sollte auf-
grund der Ergebnisse dieser Evaluierung gegebenenfalls überarbei-
tet und angepasst werden. (TZ 51)

(5) Im Hinblick auf bislang fehlende Maßnahmen während der Phase 
eines bereits länger andauernden Krankenstandes oder sich häu-
fender Krankenstände wäre ein Krankenstandsmonitoring derge-
stalt einzuführen, dass die Dienstbehörde beispielsweise nach einem 

Schlussempfehlungen

BKA und BMBF

Burgenland, 
Kärn ten, Nieder-
österreich, Ober-
österreich, Salzburg, 
Steiermark, Vorarl-
berg, Tirol, Wien 
und BMBF
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30–tägigen Krankenstand oder nach einer Reihe von Kurzkran-
kenständen dem Betroffenen ein Mitarbeitergespräch anbietet. Ziel 
wäre es zu erörtern, welche Maßnahmen zur Wiederintegration des 
Bediensteten beitragen können bzw. durch welche Maßnahmen eine 
mögliche beruflich besonders belastende Situation verbessert wer-
den könnte. (TZ 52)

(6) Es sollten strukturierte anonymisierte Aufzeichnungen von nach 
Krankheitstypen zusammengefassten medizinischen Gründen, die 
zu den (individuellen) Ruhestandsversetzungen geführt haben, vor-
genommen werden. Damit sollte ein Diagnosemonitoring einge-
richtet werden, das (auf der Grundlage der sich zeigenden Krank-
heitsbilder) eine Entscheidungsgrundlage hinsichtlich notwendiger 
Maßnahmen zum Erhalt der Gesundheit darstellt. (TZ 54)

(7) Es wären die Vor– und Nachteile zu prüfen, zukünftig das bei 
Dienstantritt des Landesvertragslehrers eingegangene vertragliche 
Dienstverhältnis beizubehalten und von einer Überleitung in das 
öffentlich–rechtliche Dienstverhältnis (Landeslehrerbeamter) abzu-
sehen. (TZ 33)

Tirol
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Bericht
des Rechnungshofes

Finanzierung der Landeslehrer; 
Follow–up–Überprüfung
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Abs. Absatz
Art. Artikel

BGBl. Bundesgesetzblatt
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B–VG Bundes–Verfassungsgesetz
bzw. beziehungsweise

EUR Euro
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i.d.g.F. in der geltenden Fassung
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rd. rund
RH Rechnungshof

S. Seite(n)

TZ Textzahl(en)

USt Umsatzsteuer

VBÄ Vollbeschäftigungsäquivalente

z.B. zum Beispiel
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Wirkungsbereich der Bundesministerien für 
Bildung und Frauen 
Finanzen

Finanzierung der Landeslehrer; 
Follow–up–Überprüfung

Das BMBF setzte einen Teil der Empfehlungen des RH, die er im 
Jahr 2012 zur Finanzierung der Landeslehrer veröffentlicht hatte, 
um. Da sich die grundlegende Struktur im Schulwesen nicht ver-
ändert hatte, war die Empfehlung zur Konzentration der Aufga-
ben–, Ausgaben– und Finanzierungsverantwortung im Bereich der 
Landeslehrer in einer Hand weiterhin offen. Das BMBF setzte Maß-
nahmen, um die Verwaltungsabläufe in Bezug auf die Landeslehrer 
zu vereinfachen und das Landeslehrer–Controlling zu verbessern.

Zwei Versuche zur Änderung des Kostensatzes bei Überschreitung 
des Stellenplans im Zuge von Novellen der Landeslehrer–Control-
lingverordnung scheiterten letztlich am Widerstand der Länder. Der 
Rückforderungsanspruch des BMBF aus den Mehrkosten aufgrund 
der Überschreitung der Planstellen im Bereich der allgemein bilden-
den Pflichtschulen hätte sich im Schuljahr 2013/2014 bei Heran-
ziehung der vom RH empfohlenen durchschnittlichen tatsächlichen 
Besoldungskosten um rd. 29 Mio. EUR bzw. für den überprüften 
Zeitraum um insgesamt rd. 121 Mio. EUR erhöht. 

Ziel der Follow–up–Überprüfung Finanzierung der Landeslehrer war 
es, die Umsetzung der Empfehlungen zu beurteilen, die der RH bei 
einer vorangegangenen Gebarungsüberprüfung an das BMBF und 
das BMF abgegeben hatte. (TZ 1) 

Prüfungsziel

KURZFASSUNG
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Die Empfehlung, auf die Konzentration der Aufgaben–, Ausgaben– 
und Finanzierungsverantwortung im Bereich der Landeslehrer in 
einer Hand hinzuwirken, wurde nicht umgesetzt. Die zersplitterte 
Kompetenzlage im Schulwesen erforderte ein Zusammenwirken 
der Schulbehörden des Bundes und jener der Länder; der dadurch 
bewirkte Koordinationsaufwand begünstigte das Entstehen von Inef-
fizienzen. (TZ 2)

Das BMBF setzte die Empfehlung, den elektronischen Stellenplan 
auch für die berufsbildenden Pflichtschulen einzusetzen, aufgrund 
budgetärer Restriktionen nicht um. Durch Einsatz des elektronischen 
Stellenplans könnten die Arbeitsabläufe zur Erstellung und Geneh-
migung der Stellenpläne beschleunigt und effizienter gestaltet wer-
den. (TZ 3)

Evaluation der Verhältniszahlen für allgemein bildende Pflichtschulen

Die empfohlene Evaluation der seit dem Schuljahr 2004/2005 gel-
tenden Verhältniszahlen (Anzahl der Schüler je Landeslehrer–Plan-
stelle) für die Ermittlung der Planstellen der allgemein bildenden 
Pflichtschulen führte das BMBF durch. Da jedoch der Finanzaus-
gleich ohne Verhandlungen bis 2016 verlängert wurde, blieben die 
Ergebnisse der Evaluation bisher unberücksichtigt. Aussagekräftige 
Daten für allfällige Reformbemühungen (Bildungsreformkommis-
sion) waren insofern wichtig, als den geltenden Verhältniszahlen 
keine bildungspolitisch begründbaren Parameter zugrunde lagen. 
(TZ 4)

Maßzahl für den sonderpädagogischen Förderbedarf

Das BMBF setzte die Empfehlung, die geltende Maßzahl von 2,7 % 
für die Abdeckung des sonderpädagogischen Förderbedarfs1 im Rah-
men einer Evaluation der bestehenden Verhältniszahlen zu berück-
sichtigen, um. Da jedoch der Finanzausgleich ohne Verhandlungen 
bis 2016 verlängert wurde, blieben die Ergebnisse der Evaluation 
bisher unberücksichtigt. (TZ 5)

1 Ein sonderpädagogischer Förderbedarf lag dann vor, wenn ein Kind zwar schulfähig 
war, jedoch infolge körperlicher oder psychischer Behinderung dem Unterricht in der 
Volks– oder Haupt– bzw. Neuen Mittelschule oder in der Polytechnischen Schule ohne 
sonderpädagogische Förderung nicht folgen konnte.

Konzentration der 
Aufgaben–, Ausga-
ben– und Finanzie-
rungsverantwortung

Elektronischer 
Stellenplan

Planstellen – all-
gemein bildende 
Pflichtschulen
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Follow–up–Überprüfung

Zweckgebundene Zuschläge

Das BMBF setzte die Empfehlung des RH, die zweckgebundenen 
Zuschläge2 an allgemein bildenden Pflichtschulen mit dem Ziel der 
Konsolidierung zu überprüfen, insofern um, als es Maßnahmen 
veranlasste, um den Verwaltungsaufwand zu reduzieren und als 
es grundsätzliche Überlegungen zur Konsolidierung der zweckge-
bundenen Zuschläge anstellte. Wegen Verlängerung des Finanzaus-
gleichs ohne vorherige Verhandlungen bis 2016 blieben die Ergeb-
nisse der Evaluation bisher unberücksichtigt. (TZ 6)

Die durch die Vielzahl an zweckgebundenen Zuschlägen bedingten 
Ergänzungen bzw. Erläuterungen in den Stellenplan–Richtlinien 
hinsichtlich der verschiedenen Berechnungs– und Abrechnungs-
methoden erhöhten zum einen den Verwaltungsaufwand der Län-
der. Zum anderen verursachten sie neben verminderter Transparenz 
auch einen Mehraufwand für die Kontrolltätigkeit des BMBF. (TZ 6) 

Die Anzahl der zweckgebundenen Zuschläge blieb im überprüften 
Zeitraum beinahe unverändert. Im überprüften Zeitraum stieg der 
Anteil der zweckgebundenen Zuschläge an den gesamten Landesleh-
rer–Planstellen von 11,4 % im Schuljahr 2010/2011 (6.792 Planstel-
len) auf 13,2 % im Schuljahr 2013/2014 (7.687 Planstellen). (TZ 6)

Das BMBF setzte die Empfehlung um, vor Einführung weiterer 
zweckgebundener Zuschläge den aktuellen Bedarf auch bei den Län-
dern zu erheben. Es zog als Basis für die Zuteilung die aktuellen 
Schüler– bzw. Klassenzahlen heran, womit eine systemimmanente 
Bedarfserhebung einherging. (TZ 7)

Evaluation der Strukturprobleme

Die Abgeltung des Mehraufwands aus Strukturproblemen 
(25 Mio. EUR pro Schuljahr im überprüften Zeitraum) war ursprüng-
lich als befristete Maßnahme eingeführt und eine Verlängerung vom 
Weiterbestehen der Strukturprobleme abhängig gemacht worden. 
Die Strukturmittel wurden über Jahre verlängert, obgleich die vor-
gesehene Evaluation nicht durchgeführt wurde. Das BMBF und das 
BMF setzten die Empfehlung des RH teilweise um, indem die inter-
ministerielle Arbeitsgruppe zwischen BMBF und BMF unter ande-
rem auch die Strukturprobleme im Bereich der allgemein bildenden 

2 Das BMBF stellte im Bereich der allgemein bildenden Pflichtschulen zusätzlich zum 
Grundkontingent weitere Planstellen in Form zweckgebundener Zuschläge zur Verfü-
gung.
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Pflichtschulen erörterte und ein gemeinsames Papier (Stand Jän-
ner 2015) erarbeitete. Die Länder waren jedoch nicht in die Arbeits-
gruppe involviert. (TZ 8)

Darüber hinaus wäre bei Einführung einer langfristigen Maßnahme 
— was die Strukturmittel schlussendlich waren — die Zuweisung 
über die Stellenplan–Richtlinien des BMBF zweckmäßiger. Dadurch 
könnte eine höhere Transparenz und Vergleichbarkeit dieser Finanz-
mittel für die Besoldung von Landeslehrern sichergestellt werden. 
(TZ 8)

Das BMBF setzte die Empfehlung des RH, die bestehenden Schlüs-
selzahlen zur Ermittlung der Planstellen an den berufsbildenden 
Pflichtschulen unter Berücksichtigung des allgemeinen Zuschlags 
von 10 %3 zu evaluieren, teilweise um. Es nahm eine „Abschätzung“ 
der Planstellenentwicklung hinsichtlich des allgemeinen Zuschlags 
von 10 % vor. Eine Evaluation der bestehenden Schlüsselzahlen zur 
Ermittlung der Planstellen führte es nicht durch. Wie schon im Vor-
bericht stellte der RH abermals für den überprüften Zeitraum fest, 
dass sich die Reduktion der Schülerzahlen lediglich im abgeschwäch-
ten Ausmaß bei den Planstellen widerspiegelte. (TZ 9)

Die Empfehlung des RH, die geltende Landeslehrer–Controllingver-
ordnung dahingehend zu ändern, dass die durchschnittlichen tat-
sächlichen Besoldungskosten der Landeslehrer je Land bei einer Stel-
lenplanüberschreitung als Basis für den Rückforderungsanspruch 
herangezogen werden, setzten das BMBF und das BMF nicht um. 
Die derzeitige Berechnung der Rückforderungsansprüche des BMBF 
bewirkte, dass die Länder bei Nichteinhalten der Stellenplan–Richtli-
nien bzw. bei Stellenplanüberschreitungen lediglich die (niedrigeren) 
Normkosten statt der tatsächlichen Kosten zu tragen hatten, wodurch 
falsche Anreize gesetzt, keine Kostenwahrheit und keine effiziente 
Ressourcenverteilung gewährleistet wurden. Das BMBF initiierte im 
überprüften Zeitraum zweimal eine Änderung des Kostensatzes bei 
Überschreitung des Stellenplans im Zuge von Novellen der Landes-
lehrer–Controllingverordnung, die letztlich beide scheiterten. Das 
BMBF teilte mit, dass die Möglichkeit zur Änderung des Kosten-
satzes derzeit nicht gegeben sei, weil sich die Länder auf den gel-
tenden Finanzausgleich bis Ende 2016 und den Stabilitätspakt berie-
fen. (TZ 10)

3 Zu der — aufgrund der Schlüsselzahlen ermittelten — Anzahl der Planstellen wird in 
langjähriger Gepflogenheit ein allgemeiner Zuschlag in Höhe von 10 % addiert.

Evaluation der 
Schlüsselzahlen an 
berufsbildenden 
Pflichtschulen

Stellenplanüber-
schreitungen
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Kurzfassung

Die vom BMBF gemäß der Landeslehrer–Controllingverordnung 
berechneten Besoldungskosten (im Sinne von Normkosten) für eine 
Planstelle waren im Schuljahr 2013/2014 gegenüber den tatsäch-
lichen durchschnittlichen österreichweiten Besoldungskosten je Lan-
deslehrer um rd. 16.000 EUR zu gering. Der Rückforderungsanspruch 
des BMBF im Bereich der allgemein bildenden Pflichtschulen hätte 
sich in diesem Schuljahr bei Heranziehung der durchschnittlichen 
tatsächlichen Besoldungskosten um rd. 29 Mio. EUR bzw. für den 
überprüften Zeitraum um insgesamt rd. 121 Mio. EUR erhöht. (TZ 10)

Im überprüften Zeitraum kam es an den berufsbildenden Pflichtschu-
len im Schuljahr 2013/2014 für das Burgenland zu einer Überschrei-
tung des Stellenplans und zu einem Rückforderungsanspruch des 
BMBF in der Höhe von rd. 21.000 EUR. Ansonsten gab es österreich-
weit ausschließlich Stellenplanunterschreitungen und damit keine 
Rückforderungsansprüche des BMBF. Durch die halbe Kostenverant-
wortung (50 % Bund, 50 % Land) hatten die Länder einen Anreiz, 
die Stellenpläne einzuhalten, wodurch die aus dem Auseinander-
klaffen der Aufgaben–, Ausgaben– und Finanzierungsverantwortung 
resultierenden Ineffizienzen teilweise abgefangen wurden. (TZ 10)

Rückforderungsanspruch – allgemein bildende Pflichtschulen  
Schuljahre 2010/2011 bis 2013/2014

Schuljahr 2010/2011 2011/20121 2012/20131 2013/2014

in EUR

berechnete Besoldungskosten für eine 
Planstelle (Normkosten) 38.143,45 39.309,84 39.201,38 40.038,30

in Mio. EUR

Rückforderungsanspruch (auf Basis 
Normkosten) 71,40 74,88 72,02 71,33

in EUR

durchschnittliche tatsächliche 
Besoldungskosten Landeslehrer 54.040,16 55.711,32 56.385,85 56.070,75

in Mio. EUR

Rückforderungsanspruch (auf Basis 
durchschnittliche tatsächliche 
Besoldungskosten)

101,15 106,12 103,59 99,89

Differenz 29,75 31,24 31,57 28,56
1 bereinigt um Stellenplanüberschreitungen betreffend die Neue Mittelschule

Quellen: BMBF; Berechnungen RH
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Kurzfassung

Da das BMBF das Maßnahmencontrolling im überprüften Zeitraum 
selbst durchführte, ergab sich kein Anwendungsfall für die Empfeh-
lung des RH, künftig dafür zu sorgen, dass Auftragnehmer die End-
berichte zum Maßnahmencontrolling termingerecht vorlegen. (TZ 11)

Das BMBF setzte die Empfehlung, wegen der verspäteten Lieferung 
eines Endberichts zur Durchführung des Maßnahmencontrollings 
beim beauftragten Institut auf eine Preisminderung zu drängen, 
nicht um. Laut Angaben des BMBF hätte die verspätete Abnahme des 
Endberichts einen wesentlich höheren Detaillierungsgrad gebracht, 
weshalb es auf eine Preisminderung verzichtete. (TZ 12)

Die Empfehlung, bei Direktvergaben die Preisangemessenheit der 
Angebote nachvollziehbar sicherzustellen, setzte das BMBF um, 
indem es Vergleichsangebote einholte. (TZ 13)

Da das BMBF im überprüften Zeitraum keine pädagogischen Eva-
luationen im Bereich der Landeslehrer durchführte, ergab sich kein 
Anwendungsfall für die Empfehlung des RH, bei künftigen pädago-
gischen Evaluationen verstärkt auf das Expertenwissen der Fach-
abteilungen des BMBF zurückzugreifen. (TZ 14)

Maßnahmen-
controlling

Vergaben
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Kenndaten zur Finanzierung der Landeslehrer

Rechtsgrundlagen –  Bundes–Verfassungsgesetz, BGBl. Nr. 1/1930 i.d.g.F.
–  Bundesverfassungsgesetz vom 18. Juli 1962, mit dem das Bundes–

Verfassungsgesetz in der Fassung von 1929 hinsichtlich des Schulwesens 
abgeändert wird, BGBl. Nr. 215/1962 

–  Vereinbarung gemäß Art. 15a B–VG über gemeinsame Maßnahmen des Bundes 
und der Länder beim Personalaufwand für Lehrer an allgemeinbildenden 
Pflichtschulen, BGBl. Nr. 390/1989

–  Finanzausgleichsgesetz 2005 – FAG 2005, BGBl. I Nr. 156/2004
–  Finanzausgleichsgesetz 2008 – FAG 2008, BGBl. I Nr. 103/2007 i.d.g.F.
–  Landeslehrer–Dienstrechtsgesetz – LDG 1984, BGBl. Nr. 302/1984 i.d.g.F.
–  Verordnung betreffend Informationen über den Personalaufwand 

und das Controlling im Bereich der Landeslehrer (Landeslehrer–
Controllingverordnung), BGBl. II Nr. 390/2005 i.d.g.F.

–  jährliche Stellenplan–Richtlinien des BMBF

allgemein bildende Pflichtschulen

2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 Veränderung
in %in Mio. EUR

Ausgaben (Bund) 3.235,48 3.286,54 3.288,80 3.296,71 + 1,9
in VBÄ

genehmigte Planstellen1 59.442 58.541 57.894 58.432 – 1,7
Stellenplanüberschreitungen2 1.872 1.905 1.837 1.781 – 4,9

Anzahl
Schüler 586.642 580.165 571.545 568.157 – 3,2
Klassen 31.932 31.592 31.138 30.886 – 3,3

Anzahl Schüler je Lehrer
Schüler/Lehrer–Verhältnis 9,57 9,60 9,57 9,44 – 1,4

berufsbildende Pflichtschulen

Ausgaben in Mio. EUR in %

Bund 150,45 153,30 154,75 154,42 + 2,6

Länder3 150,45 153,30 154,75 154,42 + 2,6

in VBÄ

genehmigte Planstellen 5.917 5.816 5.694 5.571 – 5,9

Stellenplanunterschreitungen4 505 482 410 354 – 29,9

Anzahl

Schüler 136.483 134.213 131.141 127.821 – 6,4

Klassen 6.666 6.583 6.516 6.516 – 2,3

Anzahl Schüler je Lehrer

Schüler/Lehrer–Verhältnis 25,22 25,16 24,82 24,50 – 2,9
1 inklusive sonstige Privatschulen gemäß § 21 Privatschulgesetz, BGBl. Nr. 244/1962 i.d.g.F. 
2   Die Stellenplanüberschreitungen errechneten sich aus der Differenz zwischen der Planstellen–Basis für die Schuljahres-

abrechnung und den tatsächlich besetzten Planstellen; nicht berücksichtigt sind die Überschreitungen aus der Neuen 
Mittelschule.

3  Seit dem FAG 1948 bestand die Kostentragung 50 % Bund und 50 % Länder.
4   Die Stellenplanunterschreitungen errechneten sich aus der Differenz zwischen den genehmigten und den tatsächlich 

besetzten Planstellen.
Quellen:  BMBF; Berechnungen RH
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120 Bund 2015/12

 1 Der RH überprüfte von Jänner bis März 2015 beim BMBF und beim 
BMF die Umsetzung der Empfehlungen, die er bei einer vorangegan-
genen Gebarungsüberprüfung („Finanzierung der Landeslehrer“) abge-
geben hatte. Der in der Reihe Bund 2012/44 veröffentlichte Bericht 
wird in der Folge als Vorbericht bezeichnet.

Weiters hatte der RH zur Verstärkung der Wirkung seiner Empfeh-
lungen deren Umsetzungsstand bei den überprüften Stellen nachge-
fragt. Das Ergebnis des Nachfrageverfahrens hatte er in seinem Bericht 
Reihe Bund 2013/135 veröffentlicht.

Der überprüfte Zeitraum umfasste im Wesentlichen die Jahre 2010 bis 
2014 bzw. die Schuljahre 2010/2011 bis 2013/2014.

Zu dem im Mai 2015 übermittelten Prüfungsergebnis nahmen das 
BMBF und das BMF im Juli 2015 Stellung. Der RH erstattete seine 
Gegenäußerungen im August 2015.

 2.1 (1) Der RH hatte in seinem Vorbericht (TZ 2, 5, 17, 19, 20) dem BMBF 
im Hinblick auf eine Strukturbereinigung im Schulwesen empfohlen, 
auf die Konzentration der Aufgaben–, Ausgaben– und Finanzierungs-
verantwortung im Bereich der Landeslehrer in einer Hand hinzuwir-
ken. Sachliche Zusammenhänge erforderten ein Zusammenwirken der 
Schulbehörden des Bundes und jener der Länder; der dadurch bewirkte 
Koordinationsaufwand begünstigte nach Ansicht des RH das Entste-
hen von Ineffizienzen.

(2) Das BMBF hatte im Nachfrageverfahren mitgeteilt, dass die grund-
legende Struktur der Aufgaben–, Ausgaben– und Finanzierungsverant-
wortung im Schulwesen verfassungsrechtlich vorgegeben sei. Innerhalb 
des Ressorts seien die Verwaltungsabläufe optimiert und ein einheit-
liches Controllingsystem eingerichtet, das mit einer Novelle zur Lan-
deslehrer–Controllingverordnung aktualisiert und in Bezug auf die 
Datenlieferungen der Länder an den Bund gestrafft worden sei.

(3) Der RH stellte nunmehr fest, dass sich im überprüften Zeitraum die 
grundlegende Struktur der Aufgaben–, Ausgaben– und Finanzierungs-
verantwortung im Schulwesen nicht verändert hatte. 

4 Reihe Kärnten 2012/1, Reihe Niederösterreich 2012/2 und Reihe Salzburg 2012/4 
5 Reihe Kärnten 2013/9, Reihe Niederösterreich 2013/6 und Reihe Salzburg 2013/10

Prüfungsablauf und 
–gegenstand

Konzentration der 
Aufgaben–, Ausga-
ben– und Finanzie-
rungsverantwortung 

III-197 der Beilagen XXV. GP - Bericht - Hauptdokument gesamt (elektr. übermittelte Version)124 von 442

Dieser Text wurde elektronisch übermittelt. Abweichungen vom Original sind möglich.
www.parlament.gv.at



Finanzierung der Landeslehrer; 
Follow–up–Überprüfung

BMBF BMF

Bund 2015/12 121

Konzentration der Aufgaben–, Ausgaben– 
und Finanzierungsverantwortung 

Das BMBF teilte mit, dass bezüglich der Konzentration der Aufgaben–, 
Ausgaben– und Finanzierungsverantwortung im Bereich der Landes-
lehrer die Ergebnisse der mit Jänner 2015 gestarteten Bildungsreform-
kommission abzuwarten seien.

 2.2 Das BMBF setzte die Empfehlung des RH nicht um, weil sich die grund-
legende Struktur der Aufgaben–, Ausgaben– und Finanzierungsver-
antwortung im Schulwesen nicht verändert hatte. Der RH hielt daher 
an seiner Empfehlung im Hinblick auf eine Strukturbereinigung im 
Schulwesen fest. 

 2.3 Das BMBF wies in seiner Stellungnahme darauf hin, dass die grund-
legende Struktur der Aufgaben–, Ausgaben– und Finanzierungsverant-
wortung im Schulwesen verfassungsrechtlich vorgegeben sei. Trotz der 
dadurch gegebenen begrenzten Gestaltungsmöglichkeiten seien inner-
halb des Ressorts die Verwaltungsabläufe optimiert und ein einheit-
liches, straffes Controllingsystem eingerichtet worden, das mit einer 
Novelle zur Landeslehrer–Controllingverordnung aktualisiert und in 
Bezug auf die Datenlieferungen der Länder an den Bund gestrafft wor-
den sei.

 2.4 Der RH verwies erneut darauf, dass die aufgezeigten Hauptprobleme in 
der Schulverwaltung und die damit verbundenen Folgewirkungen (z.B. 
Stellenplanüberschreitungen, siehe TZ 10) überwiegend auf die kom-
plexe Kompetenzverteilung und die dadurch bedingte Zuständigkeits-
verteilung auf Bundes– und Länderbehörden zurückzuführen waren. 
Eine Zusammenführung der Aufgaben–, Ausgaben– und Finanzie-
rungsverantwortung im Bereich der Landeslehrer würde daher beste-
hende Ineffizienzen in der Schulverwaltung abbauen.

 3.1 (1) Da der elektronische Stellenplan seit dem Schuljahr 2010/2011 aus-
schließlich für die allgemein bildenden Pflichtschulen im Einsatz war, 
hatte der RH in seinem Vorbericht (TZ 6) dem BMBF empfohlen, den 
elektronischen Stellenplan auch für die berufsbildenden Pflichtschu-
len einzusetzen. 

(2) Das BMBF hatte im Nachfrageverfahren mitgeteilt, dass die Länder 
eine Realisierung des elektronischen Stellenplans für berufsbildende 
Pflichtschulen nicht prioritär sähen. Darüber hinaus hätten unver-
bindliche Preisauskünfte zur Umsetzung des elektronischen Stellen-
plans für berufsbildende Pflichtschulen Kosten ergeben, deren finan-
zielle Bedeckung nicht gegeben sei.

Elektronischer 
Stellenplan 
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Elektronischer Stellenplan

(3) Der RH stellte nunmehr fest, dass für die berufsbildenden Pflicht-
schulen kein elektronischer Stellenplan existierte. Auch war ein solcher 
aufgrund budgetärer Restriktionen nicht in absehbarer Zukunft geplant.

 3.2 Das BMBF setzte die Empfehlung des RH nicht um. Er hielt an seiner 
Empfehlung fest, den elektronischen Stellenplan im Bereich der berufs-
bildenden Pflichtschulen einzusetzen. Dadurch könnten die Arbeits-
abläufe zur Erstellung und Genehmigung der Stellenpläne beschleu-
nigt und effizienter gestaltet werden. 

 3.3 Das BMBF informierte in seiner Stellungnahme darüber, dass von Sei-
ten der Länder die Realisierung eines elektronischen Stellenplans für 
Berufsschulen derzeit als nicht vordringlich gesehen werde.

 4.1 (1) Der RH hatte in seinem Vorbericht (TZ 7) dem BMBF empfohlen, 
eine Evaluation der seit dem Schuljahr 2004/2005 geltenden Verhält-
niszahlen (Anzahl der Schüler je Landeslehrer–Planstelle)6 für die all-
gemein bildenden Pflichtschulen vorzunehmen, um einem Anpassungs-
bedarf aufgrund sich ändernder Rahmenbedingungen im Schulwesen 
gerecht zu werden. 

(2) Das BMBF hatte im Nachfrageverfahren mitgeteilt, dass die Adap-
tierung der sich im Zeitverlauf veränderten Rahmenbedingungen über 
die zweckgebundenen Zuschläge erfolge, die jährlich in den Stellen-
plan–Richtlinien angepasst würden. Eine Änderung der Verhältnis-
zahlen aus dem Grundkontingent sei den Finanzausgleichspartnern 
vorbehalten. Sollte ein diesbezüglicher Beschluss zustande kommen, 
werde sich das BMBF mit seiner Expertise gerne einbringen, wiewohl 
es in diesem Gremium nicht Partei sei.

(3) Der RH stellte nunmehr fest, dass das BMBF eine Evaluation der 
Verhältniszahlen für die allgemein bildenden Pflichtschulen durch-
führte. Bisher fanden die Ergebnisse jedoch aufgrund der Verlänge-
rung des Finanzausgleichs ohne Verhandlungen bis Ende 20167 keine 
Berücksichtigung.

Das BMBF teilte mit, dass die Ergebnisse der mit Jänner 2015 gestar-
teten Bildungsreformkommission abzuwarten seien. Aus dieser Bund–
Länder–Arbeitsgruppe könnte ein Auftrag zur Neukonzeptionierung des 
6 Verhältniszahlen: Volksschule: 14,5 Schüler, Hauptschule: zehn Schüler, Polytechnische 

Schule: neun Schüler und Sonderpädagogik: 3,2 Schüler
7 nach den Verlängerungen mit BGBl. I Nr. 56/2011 und BGBl. I Nr. 17/2015

Evaluation der 
Verhältniszahlen für 
allgemein bildende 
Pflichtschulen

Planstellen – Allgemein bildende Pflichtschulen
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Planstellen – Allgemein bildende  
Pflichtschulen

Zuteilungsmodells im Bereich der Ressourcenbewirtschaftung resul-
tieren.

 4.2 Das BMBF setzte die Empfehlung des RH um. Da jedoch der Finanz-
ausgleich ohne Verhandlungen bis 2016 verlängert wurde, blieben die 
Ergebnisse der Evaluation bisher unberücksichtigt. Der RH betonte 
die Wichtigkeit von aussagekräftigen Daten für allfällige Reformbe-
mühungen (Bildungsreformkommission), weil den geltenden Verhält-
niszahlen keine bildungspolitisch begründbaren Parameter zugrunde 
lagen.

 5.1 (1) Der RH hatte in seinem Vorbericht (TZ 8) dem BMBF empfohlen, 
die geltende Maßzahl von 2,7 % für die Abdeckung des sonderpäda-
gogischen Förderbedarfs8 im Rahmen einer Evaluation der bestehen-
den Verhältniszahlen zu berücksichtigen. Er hatte festgestellt, dass 
im überprüften Zeitraum der tatsächliche Anteil der Schüler mit son-
derpädagogischem Förderbedarf österreichweit über der festgesetzten 
Maßzahl lag.

(2) Das BMBF hatte im Nachfrageverfahren mitgeteilt, dass die gel-
tende Maßzahl entsprechend dem Beschluss der Finanzausgleichspart-
ner im gültigen Finanzausgleich jedenfalls bis Ende 2014 verlängert 
worden sei.

(3) Der RH stellte nunmehr fest, dass durch Verlängerung des Finanz-
ausgleichs bis Ende 2016 die Maßzahl von 2,7 % nach wie vor in Gel-
tung stand. In der interministeriellen Arbeitsgruppe (unter anderem zu 
Strukturproblemen) zwischen BMBF und BMF wurden die Problembe-
reiche des sonderpädagogischen Förderbedarfs aufgezeigt, Lösungs-
alternativen dargelegt und die finanziellen Auswirkungen bei Erhö-
hung der Maßzahl dargestellt.

Das BMBF teilte dazu mit, dass diesbezüglich die Ergebnisse der mit 
Jänner 2015 gestarteten Bildungsreformkommission abzuwarten seien. 
Aus dieser Bund–Länder–Arbeitsgruppe könnte ein Auftrag zur Neu-
konzeptionierung des Zuteilungsmodells im Bereich der Ressourcen-
bewirtschaftung resultieren (siehe TZ 4).

8 Ein sonderpädagogischer Förderbedarf lag dann vor, wenn ein Kind zwar schulfähig 
war, jedoch infolge körperlicher oder psychischer Behinderung dem Unterricht in der 
Volks– oder Haupt– bzw. Neuen Mittelschule oder in der Polytechnischen Schule ohne 
sonderpädagogische Förderung nicht folgen konnte.

Maßzahl für den 
sonderpädagogischen 
Förderbedarf
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Planstellen – Allgemein bildende  
Pflichtschulen

 5.2 Das BMBF setzte die Empfehlung des RH zur Evaluation der Maßzahl 
für den sonderpädagogischen Förderbedarf um. Da jedoch der Finanz-
ausgleich ohne Verhandlungen bis 2016 verlängert wurde, blieben die 
Ergebnisse der Evaluation bisher unberücksichtigt. Der RH betonte die 
Wichtigkeit von aussagekräftigen Daten für allfällige Reformbemü-
hungen (Bildungsreformkommission).

Überprüfung der zweckgebundenen Zuschläge

 6.1 (1) Der RH hatte in seinem Vorbericht (TZ 9) dem BMBF empfohlen, die 
zweckgebundenen Zuschläge9 an allgemein bildenden Pflichtschulen 
mit dem Ziel der Konsolidierung zu überprüfen und etwaiges Optimie-
rungspotenzial bei einer Evaluation der Verhältniszahlen zu berück-
sichtigen. Die durch die Vielzahl an zweckgebundenen Zuschlägen 
bedingten Ergänzungen bzw. Erläuterungen in den Stellenplan–Richt-
linien hinsichtlich der verschiedenen Berechnungs– und Abrechnungs-
methoden erhöhten zum einen den Verwaltungsaufwand der Länder. 
Zum anderen verursachten sie neben verminderter Transparenz auch 
einen Mehraufwand für die Kontrolltätigkeit des BMBF.

(2) Das BMBF hatte im Nachfrageverfahren mitgeteilt, dass der Vor-
teil der zweckgebundenen Zuschläge in der Möglichkeit einer treffsi-
cheren Zuteilung liege, die auf den betroffenen Schüler und die spezi-
fische bildungspolitische Maßnahme ausgerichtet sei. Das BMBF habe 
sich bemüht, die bestehenden Zuschläge in ihrer Merkmalsausprägung 
in die Novelle zur Landeslehrer–Controllingverordnung aufzunehmen, 
um eine verwaltungsökonomische Bearbeitung zu gewährleisten.

(3) Der RH stellte nunmehr Folgendes fest:

–  Die Anzahl der zweckgebundenen Zuschläge blieb im überprüf-
ten Zeitraum beinahe unverändert. Im Rahmen der Evaluation der 
Verhältniszahlen für die allgemein bildenden Pflichtschulen wur-
den auch die zweckgebundenen Zuschläge berücksichtigt. Wegen 
der Verlängerung des Finanzausgleichs ohne Verhandlungen bis 
2016 konnte keine Konsolidierung der zweckgebundenen Zuschläge 
erfolgen. Weiters teilte das BMBF mit, dass für den Fall einer Neu-
konzeptionierung zumindest jene Zuschläge für Maßnahmen, die 
flächendeckend und in allen Schulstufen umgesetzt sind (z.B. Tages-
betreuung), in einen geänderten Zuteilungsmodus zu integrieren 
sind. 

9 Das BMBF stellte im Bereich der allgemein bildenden Pflichtschulen zusätzlich zum 
Grundkontingent weitere Planstellen in Form zweckgebundener Zuschläge zur Verfü-
gung.

Zweckgebundene 
Zuschläge
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–  Das BMBF stellte folgende zweckgebundene Zuschläge zur Verfü-
gung: 

Verglichen mit dem Schuljahr 2009/2010 (Vorbericht Tabelle 7) fie-
len im überprüften Zeitraum zwei zweckgebundene Zuschläge (Nach-
haltige Integration, Sprach– und Begabungsförderung bzw. Tagesbe-
treuung Neu) weg, dafür kam das Abrufkontingent Neue Mittelschule 
(zweckgebundener Zuschlag) hinzu. 

Tabelle 1: Übersicht zweckgebundene Zuschläge im Schuljahr 2013/2014

zweckgebundene Zuschläge Anwendungsbereiche/Befristungen Planstellen in VBÄ  
(Schuljahr 2013/2014)

Mehrbedarf für das Minderheiten-
schulwesen in Burgenland und Kärnten 

Burgenland und Kärnten/unbefristet 287

Unterricht an Kliniken und Spitälern mit 
besonderen Schwerpunkten 

in allen Ländern möglich/unbefristet 126

Religionsunterricht für Schüler „kleiner“ 
Glaubensgemeinschaften 

in allen Ländern möglich/unbefristet 178

Initiative Sprachförderkurse und 
besonderer Zuzug von Kindern mit 
nicht ausreichenden Kenntnissen der 
Unterrichts sprache 

in allen Ländern möglich/jeweils 
befristet für zwei Schuljahre

385

Besuchsschullehrer1 in allen Ländern möglich/unbefristet 101

Realschule Steiermark/unbefristet 56

Tagesbetreuung in allen Ländern möglich/unbefristet 795

Umstellung PM–SAP Niederösterreich und Wien/unbe fristet 269

Pädagogisches Sonderprojekt 
„Unterricht und Lernhilfe in den Justiz-
einrichtungen“

in allen Ländern möglich/unbefristet 2

Maßnahme zur Senkung der Klassen-
schülerInnenhöchstzahl auf den 
Richtwert 25 

in allen Ländern möglich/Einführung 
im Schuljahr 2007/2008 – unbefristet

4.498

Sprachförderkurse Haupt– bzw. Neue 
Mittelschule und Polytechnische Schule

in allen Ländern möglich/jeweils 
befristet für zwei Schuljahre

57 

Abrufkontingent Neue Mittelschule 
(6 Wochenstunden)

in allen Ländern möglich/Einführung 
im Schuljahr 2013/2014

933

Summe 7.687 
1 Klassenlehrer, in deren Klassen die Studierenden ihre Schulpraxis absolvieren

Quellen: BMBF; Darstellung RH
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Das Abrufkontingent für die Neue Mittelschule enthielt jene Planstel-
len, wo Landeslehrer anstelle von Bundeslehrern die sechs zusätzlich 
vom Bund zur Verfügung gestellten Wochenstunden unterrichteten.

Der RH hatte in seinem Bericht „Modellversuche Neue Mittelschule“ 
(Reihe Bund 2013/12) in TZ 47 wegen der aufwändigen Ab– und Ver-
rechnung der Personalressourcen für den verschränkten Lehrereinsatz 
empfohlen, als Übergangslösung in die jährlichen Stellenplan–Richtli-
nien der allgemein bildenden Pflichtschulen einen zweckgebundenen 
Zuschlag für den verschränkten Lehrereinsatz an den Neuen Mittel-
schulen einzuführen. Als langfristige Lösung hatte der RH seine Emp-
fehlung wiederholt, im Hinblick auf eine Strukturbereinigung im Schul-
wesen weiter darauf hinzuwirken, die Aufgaben–, Ausgaben– und 
Finanzierungsverantwortung in einer Hand zu konzentrieren (siehe 
dazu auch TZ 2 des vorliegenden Berichtsbeitrags). 

Die jährliche Gesamtsumme der Planstellen ergab sich aus dem Grund-
kontingent und den zweckgebundenen Zuschlägen. Im überprüften 
Zeitraum stieg der Anteil der zweckgebundenen Zuschläge:

Der starke Anstieg im Schuljahr 2013/2014 war auf das Abrufkontin-
gent für die Neue Mittelschule zurückzuführen.

Dem BMBF zufolge war durch die neu implementierte Landeslehrer–
Controllingdatenbank (Landeslehrpersoneninformation Austria – LiA) 
eine laufende Überprüfung der zweckgebundenen Zuschläge möglich 
(z.B. Einsatznachweis der Planstellen für Sprachförderung oder Tages-
betreuung).

Tabelle 2:   Entwicklung der zweckgebundenen Zuschläge Schuljahre 2010/2011  
bis 2013/2014

Schuljahr 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 Veränderung 
2010/2011 bis 

2013/2014

in VBÄ in %

Planstellen 

Grundkontingent 52.649,8 51.781,8 51.139,6 50.745,0 – 3,6

zweckgebundene Zuschläge 6.792,1 6.758,7 6.754,7 7.687,1 13,2

Summe 59.441,9 58.540,5 57.894,3 58.432,1 – 1,7

in %

Anteil zweckgebundene Zuschläge 11,4 11,6 11,7 13,2 15,8

Rundungsdifferenzen möglich

Quellen: BMBF; Berechnungen RH
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 6.2 (1) Das BMBF setzte die Empfehlung des RH insofern um, als es Maß-
nahmen veranlasste, um den Verwaltungsaufwand zu reduzieren und 
grundsätzliche Überlegungen zur Konsolidierung der zweckgebun-
denen Zuschläge anstellte. Wegen der Verlängerung des Finanzaus-
gleichs ohne vorherige Verhandlungen bis 2016 blieben die Ergebnisse 
der Evaluation bisher unberücksichtigt. 

(2) Hinsichtlich des als Übergangslösung vom RH empfohlenen zweck-
gebundenen Zuschlags für den verschränkten Lehrereinsatz an den 
Neuen Mittelschulen verwies der RH auf seine Empfehlung in TZ 2, 
die Aufgaben–, Ausgaben– und Finanzierungsverantwortung in einer 
Hand zu konzentrieren.

 6.3 Das BMBF verwies erneut auf seine Stellungnahme zu TZ 2, wonach 
die grundlegende Struktur der Aufgaben–, Ausgaben– und Finanzie-
rungsverantwortung im Schulwesen verfassungsrechtlich vorgegeben 
sei. Trotz der dadurch gegebenen begrenzten Gestaltungsmöglichkeiten 
seien innerhalb des Ressorts die Verwaltungsabläufe optimiert und ein 
einheitliches, straffes Controllingsystem eingerichtet worden, das mit 
einer Novelle zur Landeslehrer–Controllingverordnung aktualisiert und 
in Bezug auf die Datenlieferungen der Länder an den Bund gestrafft 
worden sei.

 6.4 Der RH verwies erneut darauf, dass die aufgezeigten Hauptprobleme 
in der Schulverwaltung und die damit verbundenen Folgewirkungen  
(z.B. Stellenplanüberschreitungen, siehe TZ 10) überwiegend auf die 
komplexe Kompetenzverteilung und die dadurch bedingte Zustän-
digkeitsverteilung auf Bundes– und Länderbehörden zurückzuführen 
waren. Eine Zusammenführug der Aufgaben-, Ausgaben– und Finan-
zierungsverantwortung im Bereich der Landeslehrer würde daher beste-
hende Ineffizienzen in der Schulverwaltung abbauen.

Bedarfserhebung vor Einführung weiterer zweckgebundener Zuschläge

 7.1 (1) Da die Planstellen des zweckgebundenen Zuschlags Sprachförder-
kurse von den Ländern nicht ausgeschöpft wurden, hatte der RH in 
seinem Vorbericht (TZ 10) dem BMBF empfohlen, vor Einführung wei-
terer zweckgebundener Zuschläge den aktuellen Bedarf auch bei den 
Ländern zu erheben. 

(2) Das BMBF hatte im Nachfrageverfahren mitgeteilt, dass mit dem 
Schuljahr 2013/2014 ein zweckgebundener Zuschlag für die Neue Mit-
telschule in den Stellenplan–Richtlinien abgebildet werde. Die Bemes-
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sung dieses Abrufkontingents erfolge vorab vom BMBF nach Berech-
nung des individuellen Bedarfs in den Ländern.

(3) Der RH stellte nunmehr fest, dass das BMBF als Basis der Zutei-
lung die aktuellen, zweimal jährlich von den Ländern gemeldeten 
Schüler– bzw. Klassenzahlen heranzog, womit eine systemimmanente 
Bedarfserhebung gegeben war. Die Zuteilung des zweckgebundenen 
Zuschlags für die zusätzlichen Personalressourcen an der Neuen Mit-
telschule erfolgte nach der Anzahl der pro Schuljahr gebildeten Klas-
sen an Neuen Mittelschulen je Land.

 7.2 Das BMBF setzte die Empfehlung des RH um, indem es nunmehr als 
Basis für die Zuteilung die aktuellen Schüler– bzw. Klassenzahlen 
heranzog, womit eine systemimmanente Bedarfserhebung einherging.

 8.1 (1) Der RH hatte in seinem Vorbericht (TZ 13) dem BMBF und dem BMF 
empfohlen, die bereits im Paktum zum Finanzausgleich 2005 vorge-
sehene Arbeitsgruppe (zwischen Bund und Ländern) einzurichten und 
eine Evaluation der Strukturprobleme im Bereich der allgemein bil-
denden Pflichtschulen durchzuführen. Die Abgeltung des Mehrauf-
wands aus Strukturproblemen war ursprünglich als befristete Maß-
nahme (für die Jahre 2005 und 2006) eingeführt und eine Verlängerung 
vom Weiterbestehen der Strukturprobleme abhängig gemacht worden. 
Der RH kritisierte im Vorbericht die Verlängerung der Strukturmittel, 
obgleich keine Evaluation durchgeführt wurde. Darüber hinaus vertrat 
er die Ansicht, dass bei einer — offenbar langfristigen — Maßnahme 
die Zuweisung der dafür vorgesehenen Strukturmittel über die Stel-
lenplan–Richtlinien des BMBF zweckmäßiger wäre und die operative 
Handhabbarkeit erhöht. 

(2) Das Nachfrageverfahren ergab Folgendes:

a) Das BMBF hatte mitgeteilt, dass laufend interministerielle Arbeits-
gruppen — insbesondere in Hinblick auf die erforderliche Zusammen-
arbeit im Zuge der Haushaltsrechtsreform — zu allen Belangen der Stel-
lenplanbewirtschaftung für Landeslehrer stattfinden würden.

b) Das BMF informierte darüber, dass zur Evaluation der Strukturpro-
bleme an allgemein bildenden Pflichtschulen derzeit von den Finanz-
ausgleichspartnern kein Auftrag bekannt sei.

(3) Der RH stellte nunmehr fest, dass im überprüften Zeitraum die 
Strukturmittel an die Länder jeweils 25 Mio. EUR je Schuljahr betru-
gen. Gemäß § 4 Abs. 8 Finanzausgleichsgesetz ist dieser Kostenersatz 

Evaluation der  
Strukturprobleme
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bis Ende 2016 vorgesehen. Die interministerielle Arbeitsgruppe zwi-
schen BMBF und BMF erörterte unter anderem auch die Strukturpro-
bleme im Bereich der allgemein bildenden Pflichtschulen und erarbei-
tete ein gemeinsames Papier (Stand Jänner 2015). Die Länder waren 
dabei jedoch nicht involviert.

Das BMF verwies darauf, dass die im seinerzeitigen Paktum zum Finanz-
ausgleichsgesetz 2005 vorgesehene Evaluation mit dem Ziel, Entschei-
dungsgrundlagen für die Verlängerung der Mittelauszahlung für das 
Jahr 2007 vorzubereiten, obsolet sei, weil im Paktum zum Finanz-
ausgleichsgesetz 2008 für die Jahre 2008 bis 2016 keine Evaluation 
der Strukturprobleme vorgesehen sei. Nichtsdestotrotz werde das BMF 
dem Thema Strukturprobleme durch sinkende Schülerzahlen sowie im 
Bereich des Unterrichts für Kinder mit besonderen Förderungsbedürf-
nissen bei den Verhandlungen zum nächsten Finanzausgleich die ent-
sprechende Aufmerksamkeit — einschließlich der Vorbereitung aussa-
gekräftiger Datengrundlagen — widmen.

 8.2 Das BMBF und das BMF setzten die Empfehlung des RH teilweise um, 
indem die interministerielle Arbeitsgruppe zwischen BMBF und BMF 
auch die Strukturprobleme im Bereich der allgemein bildenden Pflicht-
schulen erörterte und ein gemeinsames Papier (Stand Jänner 2015) 
erarbeitete, die Länder waren jedoch nicht in die Arbeitsgruppe invol-
viert. Der RH hielt daher seine Empfehlung aufrecht, eine Arbeitsgruppe 
unter Einbindung der Länder einzurichten und eine Evaluation der 
Strukturprobleme im Bereich der allgemein bildenden Pflichtschulen 
durchzuführen. Der RH betonte, dass bei Einführung einer langfris-
tigen Maßnahme — was die Strukturmittel schlussendlich waren — die 
Zuweisung über die Stellenplan–Richtlinien des BMBF zweckmäßiger 
wäre. Dadurch könnte eine höhere Transparenz und Vergleichbarkeit 
dieser Finanzmittel für die Besoldung von Landeslehrern sichergestellt 
werden.

 8.3 Das BMBF teilte in seiner Stellungnahme mit, dass laufend interminis-
terielle Arbeitsgruppen zu allen Belangen der Stellenplanbewirtschaf-
tung und für Landeslehrer stattfinden würden.

Das BMF verwies auf seine im Zuge der Gebarungsüberprüfung abge-
gebene Stellungnahme, wonach eine Evaluation obsolet sei, weil im 
Paktum zum Finanzausgleichsgesetz 2008 für die Jahre 2008 bis 2016 
eine solche nicht mehr vorgesehen sei. Dennoch werde das BMF das 
Thema Strukturprobleme bei den Verhandlungen zum nächsten Finanz-
ausgleich entsprechend berücksichtigen.
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 8.4 Der RH verwies gegenüber dem BMBF und dem BMF mit Nachdruck 
darauf, dass die Erläuterungen zum Finanzausgleichsgesetz 2005 zur 
Evaluierung der Strukturprobleme eine gemeinsame Arbeitsgruppe zwi-
schen Bund und Ländern vorsahen.

Unabhängig vom Vorliegen bzw. Weiterbestehen von Strukturproble-
men in den Ländern war die offenbar langfristige Bereitstellung der 
zusätzlichen Mittel ohne zugrundeliegende Datenauswertung jeden-
falls nicht plausibel.

Die augenscheinlich unbefristete Bereitstellung der Strukturmittel 
bekräftigte die Sichtweise des RH, dass bei Vorliegen einer langfris-
tigen Maßnahme ein Transfer der Strukturmittel in das bestehende 
Grundsystem für die Planstellenberechnung überprüft werden sollte.

 9.1 (1) Der RH hatte in seinem Vorbericht (TZ 14) dem BMBF empfoh-
len, an den berufsbildenden Pflichtschulen eine Evaluation der beste-
henden Schlüsselzahlen zur Ermittlung der Planstellen unter Berück-
sichtigung des allgemeinen Zuschlags von 10 %10 durchzuführen, um 
einem systembezogenen Änderungs– und operativem Anpassungsbe-
darf gerecht zu werden. Anlass zur Kritik bot insbesondere die undif-
ferenzierte Anwendung des allgemeinen Zuschlags in Höhe von 10 %, 
um sämtliche Mehraufwendungen abzudecken.

(2) Das BMBF hatte im Nachfrageverfahren mitgeteilt, dass die beste-
henden Schlüsselzahlen weiterhin zur Anwendung gelangen. Alle bis-
herigen Änderungen im Zusammenhang mit der modularen Ausbil-
dung fänden — nicht zuletzt aufgrund der 50 %igen Kostentragung 
seitens der Länder — ihre Deckung. Bei keinem Land komme es zu 
einem Überzug des genehmigten Stellenplans.

(3) Der RH stellte nunmehr fest, dass das BMBF eine „Abschätzung“ 
der Planstellenentwicklung hinsichtlich des allgemeinen Zuschlags von 
10 % zur Ermittlung der Planstellen bei den berufsbildenden Pflicht-
schulen durchführte. Die bestehenden Schlüsselzahlen waren nicht 
Gegenstand der „Abschätzung“. Da sich die Planstellenunterschrei-
tungen im Zeitablauf (überprüfter Zeitraum rd. 30 %) reduzierten und 
diese Entwicklung in Zukunft anhält, behielt das BMBF den Zuschlag 
von 10 % bei.

10 Zu der — aufgrund der Schlüsselzahlen ermittelten — Anzahl der Planstellen wird in 
langjähriger Gepflogenheit ein allgemeiner Zuschlag in Höhe von 10 % addiert.

Evaluation der 
Schlüsselzahlen an 
berufsbildenden 
Pflichtschulen
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Das BMBF teilte dazu mit, dass die Weiterführung des 10 %igen 
Zuschlags zur Ermöglichung von flexiblen bildungspolitischen Schwer-
punktsetzungen im berufsbildenden Pflichtschulwesen durchaus ange-
zeigt sei.

Die Schülerzahlen an berufsbildenden Pflichtschulen sanken im über-
prüften Zeitraum um rd. 6,4 %. Der Anteil an Integrationslehrlingen 
stieg jedoch überproportional (rd. 15,8 %).

Die Entwicklung der Planstellen zeigte ebenfalls einen Rückgang 
(rd. 3,6 %), der unter dem im Bereich der Schülerzahlen lag (rd. 6,4 %).

 9.2 Das BMBF setzte die Empfehlung des RH teilweise um, indem es eine 
Abschätzung der Planstellenentwicklung hinsichtlich des allgemeinen 
Zuschlags von 10 % vornahm. Eine Evaluation der bestehenden Schlüs-
selzahlen zur Ermittlung der Planstellen führte es nicht durch. Er hielt 
daher an seiner Empfehlung fest, an den berufsbildenden Pflichtschu-
len eine Evaluation der bestehenden Schlüsselzahlen zur Ermittlung 
der Planstellen durchzuführen. Wie schon im Vorbericht stellte der 
RH abermals für den überprüften Zeitraum fest, dass sich die Reduk-
tion der Schülerzahlen lediglich im abgeschwächten Ausmaß bei den 
Planstellen widerspiegelte.

 9.3 Laut Stellungnahme des BMBF sei aus den aktuellen Stellenplänen 
der berufsbildenden Pflichtschulen ersichtlich, dass die bestehenden 
Schlüsselzahlen weiterhin zur Anwendung kommen können. Alle bis-
herigen Änderungen im Zusammenhang mit der modularen Ausbildung 
seien — nicht zuletzt aufgrund der 50 %igen Kostentragung seitens der 

Tabelle 3:  Entwicklung der Schülerzahlen und Planstellen berufsbildende Pflichtschulen 
Schuljahre 2010/2011 bis 2013/2014

Schuljahr 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 Veränderung 
2010/2011 bis 

2013/2014

Anzahl Schüler in %

Österreich 136.483 134.213 131.141 127.821 – 6,4

davon

 Integrationslehrlinge 5.074 5.395 5.532 5.875 15,8

in VBÄ

Planstellen1 5.412 5.334 5.285 5.217 – 3,6

Rundungsdifferenzen möglich
1 besetzte Planstellen inklusive Religionsunterricht und Integrationsklassen

Quellen: BMBF; Berechnungen RH
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Länder — gedeckt. Bei keinem Land komme es zu einem Überzug des 
genehmigten Stellenplans.

 9.4 Ungeachtet einer systemimmanenten Kostenkontrolle durch die 50 %ige 
Kostentragungspflicht der Länder trug auch der Unterricht an berufs-
bildenden Pflichtschulen den bildungspolitischen Entwicklungen der 
letzten Jahre Rechnung (z.B. Individualisierung des Unterrichts). Eine 
Evaluierung des bestehenden Systems (insbesondere Schlüsselzahlen) 
würde zur zeitnahen Identifizierung eines etwaigen Änderungsbedarfs 
beitragen und eine bedarfsorientierte sowie zielgerichtete Anpassung 
erlauben.

 10.1 (1) Im Rahmen der Schuljahresabrechnung verglich das BMBF die 
genehmigten Planstellen mit den tatsächlich — durch die Länder — 
besetzten Landeslehrer–Planstellen. Hatten die Länder über den 
genehmigten Stellenplan hinaus Landeslehrer im Einsatz, kam es zu 
Stellenplanüberschreitungen. Die Besoldungskosten für diese Stellen-
planüberschreitungen hatten die Länder selbst zu tragen. Da jedoch 
aufgrund der Abrechnungsmodalitäten diese Überschreitungen das 
BMBF vorab zur Gänze trug, entstanden Rückforderungsansprüche des 
BMBF gegenüber den Ländern. Gemäß § 7 Abs. 2 Landeslehrer–Con-
trollingverordnung erfolgte der Ausgleich der Stellenplanüberschrei-
tungen der Länder zu Normkosten der Entlohnungsgruppe l2a2. Diese 
waren jedoch wesentlich geringer als die durchschnittlichen tatsäch-
lichen Besoldungskosten der Landeslehrer je Land. Der RH hatte daher 
in seinem Vorbericht (TZ 18) dem BMBF und dem BMF empfohlen, die 
geltende Landeslehrer–Controllingverordnung dahingehend zu ändern, 
dass die durchschnittlichen tatsächlichen Besoldungskosten der Lan-
deslehrer je Land bei einer Stellenplanüberschreitung als Basis für den 
Rückforderungsanspruch herangezogen werden. 

(2) Das Nachfrageverfahren ergab Folgendes:

a) Das BMBF hatte mitgeteilt, dass die Berechnung des Rückforderungs-
anspruchs auf Basis der durchschnittlichen tatsächlichen Besoldungs-
kosten im Entwurf der Novelle zur Landeslehrer–Controllingverordnung 
vorgesehen gewesen sei. Die Zurückstellung des Verordnungsentwurfs 
im Herbst 2010 sei aufgrund massiver Länderproteste, die sich unter 
anderem auf den geltenden Finanzausgleich und den Stabilitätspakt 
beriefen, erfolgt. Das BMBF sei unabhängig davon um eine Novelle 
zur Landeslehrer–Controllingverordnung bemüht, die inhaltlich aktu-
alisiert und bezüglich der Datenlieferungen der Länder an den Bund 
zur Verwaltungsvereinfachung gestrafft werde.

Stellenplan-
überschreitungen
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b) Das BMF begrüßte die Empfehlung des RH, weil diese zu einer grö-
ßeren Kostenwahrheit und zu einem effizienteren Ressourceneinsatz 
beitragen könne.

(3) Der RH stellte nunmehr fest, dass das BMBF im überprüften Zeit-
raum zweimal eine Änderung des Kostensatzes bei Überschreitung des 
Stellenplans im Zuge von Novellen der Landeslehrer–Controllingver-
ordnung initiierte. Der erste Verordnungsentwurf wurde im Herbst 
2010 zurückgezogen. Zuletzt wurde mit BGBl. II Nr. 81/2014 eine dies-
bezügliche Novelle der Landeslehrer–Controllingverordnung erlassen, 
die jedoch durch BGBl. II Nr. 118/2014 ohne nähere Begründung wie-
der aufgehoben wurde. Das BMBF teilte ferner mit, dass die Möglich-
keit zur Änderung des Kostensatzes derzeit nicht gegeben sei, weil sich 
die Länder auf den geltenden Finanzausgleich bis Ende 2016 und den 
Stabilitätspakt beriefen.

Der RH stellte weiters zu den Stellenplanüberschreitungen Folgendes 
fest:

Bei den allgemein bildenden Pflichtschulen blieben die Rückforde-
rungsansprüche des BMBF gegenüber den Ländern im überprüften 
Zeitraum in etwa gleich: rd. 71,40 Mio. EUR (im Schuljahr 2010/2011) 
zu rd. 71,33 Mio. EUR (im Schuljahr 2013/2014).

Der RH verglich die Rückforderungsansprüche anhand der berechne-
ten Besoldungskosten im Sinne von Normkosten für eine Planstelle 
mit den Rückforderungsansprüchen basierend auf den durchschnitt-
lichen tatsächlichen österreichweiten Besoldungskosten der Landes-
lehrer und kam für den überprüften Zeitraum zu folgendem Ergebnis:
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Die Tabelle zeigt, dass die berechneten Besoldungskosten (Normkos-
ten) für das Schuljahr 2013/2014 um rd. 16.000 EUR geringer waren 
als die durchschnittlichen tatsächlichen Besoldungskosten für einen 
Landeslehrer. Der Rückforderungsanspruch des BMBF hätte sich in die-
sem Schuljahr bei Heranziehung der durchschnittlichen tatsächlichen 
Besoldungskosten um rd. 28,56 Mio. EUR bzw. für den überprüften 
Zeitraum um insgesamt rd. 121,12 Mio. EUR erhöht.

Im überprüften Zeitraum kam es an den berufsbildenden Pflichtschulen 
im Schuljahr 2013/2014 für das Burgenland zu einer Überschreitung 
des Stellenplans um 1,03 Planstellen und somit zu einem Rückforde-
rungsanspruch des BMBF in der Höhe von rd. 21.000 EUR. Ansons-
ten gab es österreichweit ausschließlich Stellenplanunterschreitungen 
und damit keine Rückforderungsansprüche des BMBF gegenüber den 
Ländern.

 10.2 Das BMBF und das BMF setzten die Empfehlung des RH nicht um. Der 
RH anerkannte jedoch die Bemühungen des BMBF zur Änderung des 
Kostensatzes für die Rückforderungsansprüche, die letztlich am Wider-
stand der Länder scheiterten. Die derzeitige Berechnung der Rückforde-
rungsansprüche des BMBF bewirkte, dass die Länder bei Nichteinhal-
ten der Stellenplan–Richtlinien bzw. bei Stellenplanüberschreitungen 
lediglich die (niedrigeren) Normkosten statt der tatsächlichen Kosten 
zu tragen hatten, wodurch falsche Anreize gesetzt wurden. Eine Heran-
ziehung der durchschnittlichen tatsächlichen Besoldungskosten je Land 

Tabelle 4:  Rückforderungsanspruch – allgemein bildende Pflichtschulen  
Schuljahre 2010/2011 bis 2013/2014

Schuljahr 2010/2011 2011/20121 2012/20131 2013/2014
in EUR

berechnete Besoldungskosten für eine 
Planstelle (Normkosten) 38.143,45 39.309,84 39.201,38 40.038,30

in Mio. EUR

Rückforderungsanspruch (auf Basis 
Normkosten) 71,40 74,88 72,02 71,33

in EUR

durchschnittliche tatsächliche 
Besoldungskosten Landeslehrer 54.040,16 55.711,32 56.385,85 56.070,75

in Mio. EUR

Rückforderungsanspruch (auf Basis 
durchschnittliche tatsächliche 
Besoldungskosten)

101,15 106,12 103,59 99,89

Differenz 29,75 31,24 31,57 28,56
1 bereinigt um Stellenplanüberschreitungen betreffend die Neue Mittelschule

Quellen: BMBF; Berechnungen RH
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würde das Kostenbewusstsein der Länder in Bezug auf ihre Landesleh-
rer stärken und die Steuerung des Personaleinsatzes optimieren. Der 
RH bekräftigte daher aus Gründen der Kostenwahrheit und der effizi-
enten Ressourcenverteilung weiterhin seine Empfehlung, die geltende 
Landeslehrer–Controllingverordnung dahingehend zu ändern, dass die 
durchschnittlichen tatsächlichen Besoldungskosten der Landeslehrer 
je Land bei einer Stellenplanüberschreitung als Basis für den Rück-
forderungsanspruch herangezogen werden.

Ferner betonte der RH seine Ansicht, dass die Kostentragung (50 % 
Bund, 50 % Land) bei den berufsbildenden Pflichtschulen unter ande-
rem ein Grund für die in diesem Bereich beobachtbare Planstellendis-
ziplin der Länder war. Durch die halbe Kostenverantwortung hatten 
die Länder einen Anreiz, die Stellenpläne einzuhalten, wodurch die 
aus dem Auseinanderklaffen der Aufgaben–, Ausgaben– und Finan-
zierungsverantwortung resultierenden Ineffizienzen teilweise abge-
fangen wurden.

 10.3 Laut Stellungnahme des BMBF bedürfe eine Änderung des Kosten-
satzes bei Überschreitung des Stellenplans einer Bund–Länder–Verein-
barung. Die Bereitschaft zur Änderung des Kostensatzes sei von Seiten 
der Länder derzeit nicht gegeben. Unabhängig davon sei das BMBF um 
mehr Effizienz und eine Reduzierung der Komplexität bemüht. So sei 
mit der letzten Novelle der Landeslehrer–Controllingverordnung neben 
einer inhaltlichen Aktualisierung eine Straffung der Datenlieferungen 
von den Ländern an den Bund erfolgt.

Das BMF hielt seine im Zuge der Gebarungsüberprüfung abgegebene 
Stellungnahme aufrecht, wonach es die Empfehlung des RH begrüße, 
weil diese zu einer größeren Kostenwahrheit und zu einem effizienteren 
Ressourceneinsatz beitragen könne.

 11.1 (1) Das BMBF beauftragte im Jahr 2010 zwei Institute mit der Durch-
führung des Maßnahmencontrollings für zweckgebundene Zuschläge. 
Beide beauftragten Institute hielten die vereinbarten Termine zur Vor-
lage der Endberichte nicht ein. Der RH hatte daher in seinem Vorbericht 
(TZ 21) dem BMBF empfohlen, künftig dafür zu sorgen, dass Auftrag-
nehmer die Endberichte zum Maßnahmencontrolling11 termingerecht 
vorlegen. 

11 Dieses diente zur Evaluation der Zielerreichung sowie zur Kontrolle der widmungsgemäßen 
Verwendung der zweckgebundenen Zuschläge an allgemein bildenden Pflichtschulen.

Termingerechte  
Vorlage von  
Endberichten

Maßnahmencontrolling
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(2) Das BMBF hatte im Nachfrageverfahren mitgeteilt, es werde auf 
die Einhaltung der Terminvorgaben bei allfälligen künftigen Vergaben 
achten. Derzeit bestünden im Bereich des Landeslehrer/innen Control-
lings keine Fremdvergaben, weil verstärkt auf die Expertise im Res-
sort zurückgegriffen werde.

(3) Der RH stellte nunmehr fest, dass das BMBF das Maßnahmencon-
trolling im überprüften Zeitraum selbst durchführte (z.B. Neue Mit-
telschule Schuljahr 2013/2014, Senkung der Klassenschülerhöchstzahl 
jeweils in den Schuljahren 2010/2011 bis 2013/2014), wodurch keine 
externen Vergaben im Maßnahmencontrolling anfielen.

 11.2 Da das BMBF das Maßnahmencontrolling im überprüften Zeitraum 
selbst durchführte, ergab sich kein Anwendungsfall für die Empfeh-
lung des RH. Der RH hielt seine Empfehlung, künftig dafür zu sorgen, 
dass Auftragnehmer die Endberichte zum Maßnahmencontrolling ter-
mingerecht vorlegen, aufrecht.

 11.3 Das BMBF teilte in seiner Stellungnahme mit, dass es bei allfälligen 
künftigen Vergaben weiterhin auf die Einhaltung der Terminvorgaben 
achten werde.

 12.1 (1) Der RH hatte in seinem Vorbericht (TZ 21) dem BMBF empfohlen, 
wegen der verspäteten Lieferung eines Endberichts zur Durchführung 
des Maßnahmencontrollings beim beauftragten Institut auf eine Preis-
minderung zu drängen.

(2) Das BMBF hatte im Nachfrageverfahren mitgeteilt, auf die Einhal-
tung der Terminvorgaben werde bei allfälligen künftigen Vergaben 
geachtet. Derzeit bestünden im Bereich des Landeslehrer/innen Con-
trollings keine Fremdvergaben, weil verstärkt auf die Expertise im Res-
sort zurückgegriffen werde.

(3) Der RH stellte nunmehr fest, dass das BMBF keine Preisreduktion 
vorgenommen hatte. Laut Angaben des BMBF hätte die verspätete 
Abnahme des Endberichts einen wesentlich höheren Detaillierungs-
grad gebracht, weshalb es auf eine Preisminderung verzichtet hatte.

 12.2 Da das BMBF keine Preisminderung erwirkte, setzte es die Empfehlung 
des RH nicht um. Der RH verwies auf die grundlegende Empfehlung 
in TZ 11, wonach künftig dafür zu sorgen wäre, dass Auftragnehmer 
die Endberichte zum Maßnahmencontrolling termingerecht vorlegen.

Preisminderung 
wegen verspäteter 
Lieferung
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 12.3 Das BMBF bekräftigte erneut, dass es bei allfälligen künftigen Verga-
ben weiterhin auf die Einhaltung der Terminvorgaben achten werde.

 13.1 (1) Der RH hatte in seinem Vorbericht (TZ 6, 21, 22) dem BMBF empfoh-
len, bei Direktvergaben die Preisangemessenheit der Angebote nach-
vollziehbar sicherzustellen.

(2) Das BMBF hatte im Nachfrageverfahren mitgeteilt, der Empfeh-
lung des RH zur Einholung von Angeboten zur Nachvollziehung der 
Preisangemessenheit bei Direktvergaben werde nachgekommen.

(3) Der RH stellte nunmehr fest, dass das BMBF im Jahr 2013 bzw. 
2014 bei der Direktvergabe der webbasierten „Landeslehrpersonen–
Controllingdatenbank neu“ vier Unternehmen zur Angebotsabgabe 
einlud, wovon zwei Angebote abgaben. Das BMBF vergab den Auf-
trag zu rd. 101.000 EUR (inklusive USt).

 13.2 Da das BMBF bei Direktvergaben Vergleichsangebote einholte, setzte 
es die Empfehlung des RH um.

 14.1 (1) In seinem Vorbericht (TZ 22) hatte der RH dem BMBF empfohlen, 
bei künftigen pädagogischen Evaluationen verstärkt auf das Exper-
tenwissen der Fachabteilungen des BMBF zurückzugreifen.

(2) Das BMBF hatte im Nachfrageverfahren mitgeteilt, dass derzeit 
im Bereich des Landeslehrer/innen Controllings keine Fremdverga-
ben bestünden, weil verstärkt auf die Expertise im Ressort zurückge-
griffen werde.

(3) Der RH stellte nunmehr fest, dass im überprüften Zeitraum keine 
pädagogischen Evaluationen im Bereich der Landeslehrer durchge-
führt wurden.12

 14.2 Da das BMBF im überprüften Zeitraum keine pädagogischen Evaluati-
onen im Bereich der Landeslehrer durchführte, ergab sich kein Anwen-
dungsfall für die Empfehlung des RH. Er hielt seine Empfehlung auf-
recht, bei künftigen pädagogischen Evaluationen verstärkt auf das 
Expertenwissen der Fachabteilungen des BMBF zurückzugreifen.

12 Eine Ausnahme stellte die Evaluation der Neuen Mittelschule dar, die jedoch bereits vor 
dem überprüften Zeitraum in Auftrag gegeben wurde (siehe Bericht des RH „Modell-
versuche Neue Mittelschule“, Reihe Bund 2013/12, TZ 27 ff.).

Direktvergaben

Vergaben

Eigenes  
Expertenwissen
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 14.3 Laut Stellungnahme des BMBF bestünden derzeit im Bereich des Lan-
deslehrer/innen Controllings keine Fremdvergaben, weil verstärkt auf 
die Expertise im Ressort zurückgegriffen werde.

 15 Der RH stellte fest, dass das BMBF von 13 Empfehlungen des Vor-
berichts fünf umgesetzt, zwei Empfehlungen teilweise umgesetzt 
und vier nicht umgesetzt hatte. Bei zwei Empfehlungen war kein 
Anwendungsfall gegeben.

Schlussempfehlungen
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Umsetzungsgrad der Empfehlungen des Vorberichts  
(Reihe Bund 2012/14)

Vorbericht Follow–up–Überprüfung

TZ Empfehlungsinhalt TZ umgesetzt teilweise 
umgesetzt

nicht 
umgesetzt

BMBF

2, 5, 
19, 
20

Konzentration der Aufgaben–, Ausgaben– und 
Finanzierungsverantwortung in einer Hand 2 X

6 elektronischer Stellenplan für berufsbildende 
Pflichtschulen 3 X

7 Evaluation der Verhältniszahlen für allgemein 
bildende Pflichtschulen 4 X

8
Berücksichtigung der geltenden Maßzahl für 
sonderpädagogischen Förderbedarf bei Evaluation 
der Verhältniszahlen

5 X

9 Überprüfung der zweckgebundenen Zuschläge an 
allgemein bildenden Pflichtschulen 6 X

10 Bedarfserhebung vor Einführung weiterer 
zweckgebundener Zuschläge 7 X

13 Einrichtung einer Arbeitsgruppe und Evaluierung 
von Strukturproblemen 8 X

14 Evaluation der Schlüsselzahlen an berufsbildenden 
Pflichtschulen 9 X

18
Heranziehung der durchschnittlichen tatsächlichen 
Besoldungskosten für Rückforderungsanspruch bei 
Stellenplanüberschreitungen

10 X

21 termingerechte Vorlage von Endberichten zum 
Maßnahmencontrolling durch Auftragnehmer 11 kein Anwendungsfall

21 Geltendmachung einer Preisminderung aufgrund 
verspäteter Lieferung 12 X

6, 
21, 
22

Nachvollziehbarkeit der Preisangemessenheit von 
Angeboten bei Direktvergaben 13 X

22 Zugriff auf Expertenwissen der Fachabteilung des 
BMBF 14 kein Anwendungsfall
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Der RH stellte weiters fest, dass das BMF von den zwei abgege-
benen Empfehlungen eine teilweise umgesetzt und eine nicht umge-
setzt hatte.

Der RH hielt folgende Empfehlungen aufrecht:

(1) Eine Arbeitsgruppe unter Einbindung der Länder wäre einzu-
richten und eine Evaluation der Strukturprobleme im Bereich der 
allgemein bildenden Pflichtschulen durchzuführen. (TZ 8) 

(2) Die geltende Landeslehrer–Controllingverordnung wäre dahin-
gehend zu ändern, dass die durchschnittlichen tatsächlichen Besol-
dungskosten der Landeslehrer je Land bei einer Stellenplanüber-
schreitung als Basis für den Rückforderungsanspruch herangezogen 
werden. (TZ 10)

(3) Im Hinblick auf eine Strukturbereinigung im Schulwesen wäre 
auf die Konzentration der Aufgaben–, Ausgaben– und Finanzie-
rungsverantwortung im Bereich der Landeslehrer in einer Hand 
hinzuwirken. (TZ 2, 6)

(4) Der elektronische Stellenplan wäre auch im Bereich der berufs-
bildenden Pflichtschulen einzusetzen. (TZ 3)

Umsetzungsgrad der Empfehlungen des Vorberichts  
(Reihe Bund 2012/14)

Vorbericht Follow–up–Überprüfung

TZ Empfehlungsinhalt TZ umgesetzt teilweise 
umgesetzt

nicht 
umgesetzt

BMF

13 Einrichtung einer Arbeitsgruppe und Evaluierung 
von Strukturproblemen 8 X

18
Heranziehung der durchschnittlichen tatsächlichen 
Besoldungskosten für Rückforderungsanspruch bei 
Stellenplanüberschreitungen

10 X

BMBF und BMF 

BMBF 
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(5) Die bestehenden Schlüsselzahlen zur Ermittlung der Planstellen 
an den berufsbildenden Pflichtschulen wären zu evaluieren. (TZ 9) 

(6) Künftig wäre dafür zu sorgen, dass Auftragnehmer die Endbe-
richte zum Maßnahmencontrolling termingerecht vorlegen. (TZ 11, 
12)

(7) Bei künftigen pädagogischen Evaluationen wäre verstärkt auf 
das Expertenwissen der Fachabteilungen des BMBF zurückzugrei-
fen. (TZ 14)
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Abkürzungsverzeichnis

Abs. Absatz
Art. Artikel

BFG Bundesfinanzgesetz(e)
BFRG Bundesfinanzrahmengesetz
BGBl. Bundesgesetzblatt
BHG Bundeshaushaltsgesetz
BKA Bundeskanzleramt
BlgNR Beilagen zu den stenografischen Protokollen des Nationalrats
BMASK  Bundesministerium für Arbeit, Soziales und Konsumenten-

schutz
BMBF Bundesministerium für Bildung und Frauen
BMI Bundesministerium für Inneres
BMJ Bundesministerium für Justiz
BMUKK Bundesministerium für Unterricht, Kunst und Kultur
BRA Bundesrechnungsabschluss
BRZ GmbH Bundesrechenzentrum GmbH
BVA Bundesvoranschlag
B–VG Bundes–Verfassungsgesetz
bzw. beziehungsweise

DB Detailbudget

ELAK elektronischer Akt
ErläutRV Erläuterungen zur Regierungsvorlage
etc. et cetera
EUR Euro

GB Globalbudget
GP Gesetzgebungsperiode

i.d.g.F. in der geltenden Fassung
inkl. inklusive
insb. insbesondere
IT Informationstechnologie
i.V.m. in Verbindung mit 
IVV Integrierte Vollzugsverwaltung

lit. litera (Buchstabe)
LKH Landeskrankenhaus
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Mio. Million(en)
Mrd. Milliarde(n)

Nr. Nummer
n.v. nicht verfügbar

Pkt. Punkt

rd. rund
RH Rechnungshof
RV Regierungsvorlage

S. Seite
StGB Strafgesetzbuch
StVG Strafvollzugsgesetz

TZ Textzahl(en)

u.a. unter anderem
UG Untergliederung
U–Haft Untersuchungshaft
UN United Nations

v.a. vor allem
VO Verordnung

Z Ziffer
z.B. zum Beispiel
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Glossar

Wirkungsorientierung

Gleichstellungsziel

Die Bundesministerin und obersten Organe haben für jene Untergliederung 
und für jedes Detailbudget zumindest ein Wirkungsziel zu definieren, das 
dem Ziel der tatsächlichen Gleichstellung von Frauen und Männern dient. 
Das Gleichstellungsziel gibt Auskunft darüber, welche Wirkung für die Bür-
ger kurz– bzw. mittelfristig erreicht werden soll.

Globalbudget

Ein Globalbudget ist ein sachlich zusammengehörender Verwaltungsbereich, 
in dem Mittelverwendungen und Mittelaufbringungen für ein gleichgerich-
tetes Leistungsspektrum zusammengefasst sind. Die Verantwortung für Glo-
balbudgets liegt beim jeweiligen haushaltsleitenden Organ.

Indikator

Im Haushaltsrecht des Bundes wird der Begriff Indikator synonym für Kenn-
zahlen (quantitativ und objektiv messbare Größen, die über den Grad des 
Erfolgs eines Ziels oder einer Maßnahme Auskunft geben) und Meilensteine 
(abgrenzbares Ergebnis im Verlauf der Umsetzung einer Maßnahme) ver-
wendet. Wirkungsziele einer Untergliederung dürfen ausschließlich anhand 
von Kennzahlen beurteilt werden. Bei den Maßnahmen auf Globalbudget-
ebene sind auch Meilensteine zulässig.

Leitbild

Ein Leitbild bschreibt in wenigen Sätzen die strategische Ausrichtung und 
die Kernaufgaben der Untergliederung und dient den Mitarbeitern als Ori-
entierungsrahmen. Es wird im Bundesvoranschlag auf Untergliederungs-
ebene den Angaben zur Wirkungsorientierung vorangestellt.
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Maßnahmen

Maßnahmen im Rahmen der wirkungsorientierten Haushaltsführung kön-
nen alle Arten von Aktivitäten, Vorhaben, Projekten und Leistungen einer 
Organisationseinheit sein. Sie zeigen, wie die angestrebten Wirkungsziele 
erreicht werden sollen und werden für das jeweilige Finanzjahr formuliert. 
Zum Nachweis der Umsetzung von Maßnahmen sind diese mit einer Kenn-
zahl oder einem Meilenstein zu verstehen.

Meilenstein

Ein Meilenstein ist ein abgrenzbares Ergebnis im Verlauf der Umsetzung 
einer Maßnahme. Dabei sind sowohl das zu erreichende Ergebnis als auch 
der angestrebte Zeitpunkt bereits vorab eindeutig festzulegen.

Untergliederung

Eine Untergliederung ist ein sachlich zusammengehörender Budgetbereich. 
Eine Untergliederung ist jeweils ausschließlich einem Bundesministerium 
zugewiesen, wobei einem haushaltsleitenden Organ (Bundesminister) meh-
rere Untergliederungen zugeordnet sein können.

Wirkungsziel

Ein Wirkungsziel ist ein strategisch formuliertes Ziel über die Wirkungen, 
die für Bürger mit den zur Verfügung stehenden Mitteln kurz– bis mittel-
fristig erreicht werden sollen. Je Untergliederung sind ein bis fünf Wir-
kungsziele festzulegen, die die politischen Prioritäten und Kernaufgaben 
des jeweiligen Ressorts abdecken sollen.

Strafvollzug

Haftdauer

Die Haftdauer ist die de facto in Haft verbrachte Zeit.
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Glossar

Justizanstalt

„Justizanstalt“ ist der Überbegriff zu Strafvollzugsanstalten und landesge-
richtlichen Gefangenenhäusern.

Landesgerichtliche Gefangenenhäuser

In den landesgerichtlichen Gefangenenhäusern werden Untersuchungshaften 
und gerichtliche Freiheitsstrafen bis zu 18 Monaten vollzogen (Jugendli-
che, Frauen und Männer).

Maßnahmenvollzug

Ist die besondere Gefährlichkeit eines Täters oder einer Täterin gegeben, so 
erfolgt neben oder an Stelle einer Strafe durch das Gericht die Einweisung 
in den Maßnahmenvollzug. Unterschieden wird die Unterbringung in einer 
Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher (§ 21 Abs. 1 oder Abs. 2 StGB), 
für entwöhnungsbedürftige Rechtsbrecher (§ 22 StGB) oder für gefährliche 
Rückfallstäter (§ 23 StGB).

Strafdauer

Die Strafdauer ist die im Strafurteil festgelegte Dauer der verhängten Strafe.

Strafvollzug

Der Strafvollzug betrifft Personen, die zu einer Freiheitsstrafe verurteilt 
wurden.

Strafvollzugsanstalten

In den Strafvollzugsanstalten werden Freiheitsstrafen mit einer Strafzeit 
von über 18 Monaten vollzogen.
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Unternehmerbetrieb

Unternehmerbetriebe innerhalb von Justizanstalten liefern einfache Arbei-
ten (z.B. verpacken, kuvertieren) an externe Wirtschaftsbetriebe.

Untersuchungshaft

Untersuchungshaft ist eine vorläufige Haft, die reine Sicherungszwecke ver-
folgt und spätestens mit Rechtskraft eines Urteils endet. Sie darf nur von 
einem Richter verhängt werden.
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Wirkungsbereich des Bundeskanzleramtes und des 
Bundesministeriums für Justiz

Gleichstellungsziel, Gleichstellungsmaßnahmen und 
Indikatoren im BMJ

Das BMJ hatte in den Jahren 2013 bis 2015 kein eigenständiges 
Gleichstellungsziel definiert, sondern den Gleichstellungsaspekt 
„Berücksichtigung der Lebenssituation weiblicher Insassen im Straf– 
und Maßnahmenvollzug“ als Teil des allgemeinen Wirkungsziels 5 
formuliert. Durch die Platzierung des Gleichstellungsaspekts an das 
Ende der Zielformulierung und durch die mehrgliedrig verschachtelte 
Formulierung des Ziels als Ganzes war die Verständlichkeit beein-
trächtigt. Zudem unterblieb die entsprechende Konkretisierung des 
Gleichstellungsaspekts.

Zu häftlingsbezogenen Merkmalen (z.B. Dauer der Haft, abgeschlos-
sene Schulbildung) erhob das BMJ zwar geschlechtsspezifische Daten, 
diese wiesen jedoch erhebliche Qualitätsmängel auf. Auch beeinträch-
tigten die Fehlbestände bei den sozioökonomischen Daten und das 
Fehlen steuerungsrelevanter Indikatoren (z.B. Ausbildung) die Steue-
rungsfähigkeit.

Die Angaben zur Wirkungsorientierung — Ziele, Maßnahmen und Indi-
katoren — mussten nach dem seit 2013 geltenden neuen Haushalts-
recht des Bundes sechs Qualitätskriterien erfüllen: Relevanz, inhaltliche 
Konsistenz, Verständlichkeit, Nachvollziehbarkeit, Vergleichbarkeit und 
Überprüfbarkeit. Der Gleichstellungsaspekt im Wirkungsziel 5 des BMJ 
war nicht ausreichend konsistent und nicht nachvollziehbar, die Über-
prüfbarkeit war eingeschränkt. Die dazugehörige Maßnahme war nicht 
inhaltlich konsistent, die Kriterien der Relevanz und der Nachvollzieh-
barkeit waren nicht ausreichend erfüllt. Der zum Gleichstellungs aspekt 
im Wirkungsziel 5 definierte Indikator erfüllte die Kriterien der Rele-
vanz, der inhaltlichen Konsistenz und Verständlichkeit nicht ausrei-
chend und war nur teilweise nachvollziehbar.

In die Entwicklung des den Gleichstellungsaspekt enthaltenden Wir-
kungsziels 5 samt Gleichstellungsmaßnahme waren die unmittelbar 
für die Umsetzung Verantwortlichen — Vollzugsdirektion, Leiter von 
landesgerichtlichen Gefangenenhäusern mit Abteilungen für weibliche 
Häftlinge, Leiter der Justizanstalt Schwarzau — nicht eingebunden.
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Das BMJ hatte in den Bundesfinanzgesetzen 2013 bis 2015 kein 
eigenständiges Gleichstellungsziel definiert. Es hatte den Gleich-
stellungsaspekt „Berücksichtigung der Lebenssituation weiblicher 
Insassen im Straf– und Maßnahmenvollzug“ als Teil des allgemei-
nen Wirkungsziels 5 „effektive Durchsetzung von Entscheidungen 
durch zivil– und strafgerichtlichen Vollzug; letzterer unter beson-
derer Berücksichtigung der Reintegration und Rückfallprävention 
sowie der Lebenssituation weiblicher Insassen im Straf– und Maß-
nahmenvollzug“ formuliert. Als Maßnahme war die „Schaffung von 
Haftplätzen für Frauen in landesgerichtlichen Gefangenenhäusern 
einschließlich von Beschäftigungsmöglichkeiten und Mutter–Kind–
Haftplätzen“ vorgesehen. Der Indikator war als die „Anzahl der 
Abteilungen für weibliche Insassen in Hafteinrichtungen der mit 
Strafsachen befassten Landesgerichte“ definiert. (TZ 1)

Ziele der Gebarungsüberprüfung waren

— die Darstellung der rechtlichen Rahmenbedingungen,

—  die Beurteilung der Qualität von Gleichstellungsziel, Gleichstel-
lungsmaßnahme und Indikatoren des BMJ in den Bundesvor-
anschlägen (BVA) 2013 bis 2015 auf Basis der Kriterien des 
§ 41 Bundeshaushaltsgesetz (BHG 2013) sowie 

—  die Beurteilung des Entwicklungsprozesses von Gleichstellungs-
ziel, Gleichstellungsmaßnahmen und Indikatoren im BMJ ein-
schließlich der Qualitätssicherung durch die ressortübergreifende 
Wirkungscontrollingstelle im BKA gemäß Wirkungscontrolling-
verordnung. (TZ 1)

Internationale Empfehlungen zum Frauenstraf– und –maßnahmen-
vollzug — in den „Strafvollzugsgrundsätzen des Europarates“ und 
in den „UN–Grundsätzen für die Behandlung weiblicher Gefange-
ner und für nicht freiheitsentziehende Maßnahmen für weibliche 
Straffällige“ (UN–Bangkok–Regeln) — beziehen sich ausdrücklich auf 
die besondere Lebenssituation weiblicher Häftlinge. Das BMJ hatte 
die Lebenssituation weiblicher Häftlinge trotz dieser Empfehlungen 
nicht ausreichend konkretisiert. So hätte sich etwa neben den The-
men Ausbildung und Beschäftigung auch der Bereich Gesundheit 
wegen der überdurchschnittlich hohen Drogen– und Medikamen-
tenabhängigkeit weiblicher Häftlinge als Anknüpfungspunkt für 
eine Konkretisierung angeboten. (TZ 2)

Prüfungsziele

KURZFASSUNG

Internationale 
rechtliche Rahmen-
bedingungen
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und Indikatoren im BMJ
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Kurzfassung

Die Präsidialsektion des BMJ hatte federführend die Angaben zur 
Wirkungsorientierung und damit das den Gleichstellungsaspekt ent-
haltende Wirkungsziel 5, die Gleichstellungsmaßnahme und den 
Indikator entwickelt. (TZ 5)

Es war allerdings weder die Vollzugsdirektion noch der Leiter der 
einzigen Justizanstalt für Frauen in Österreich (Schwarzau) oder 
ein Leiter eines der landesgerichtlichen Gefangenenhäuser mit einer 
Frauenabteilung in die Entwicklung des den Bereich Strafvollzug 
betreffenden Gleichstellungsaspekts samt Maßnahmen einbezogen. 
Die Einbindung von unmittelbar für die Umsetzung Verantwort-
lichen hätte sowohl die Qualität des Ergebnisses als auch die nötige 
Akzeptanz gefördert. (TZ 5)

Die Mitarbeiter des Bereichs Strafvollzug wurden nicht systema-
tisch über Fortschritt und Ergebnis des Entwicklungsprozesses der 
sie betreffenden gleichstellungsbezogenen Angaben zur Wirkungs-
orientierung informiert. (TZ 5)

Die Ressortleitung hatte in ihrer Funktion als haushaltsleitendes 
Organ der Verwaltung keine Vorgaben zur Entwicklung von Gleich-
stellungsziel, Gleichstellungsmaßnahmen und Indikatoren gemacht 
und damit ihre Verantwortung nicht entsprechend wahrgenom-
men. (TZ 6)

Das BMJ erhob geschlechterspezifische Daten zur Haft (z.B. Art, 
Dauer, Entlassung) und zum sozioökonomischen Hintergrund von 
Häftlingen (z.B. Schulbildung, Einkommen vor der Haft). Die Daten-
fehlbestände waren jedoch insbesondere in den Bereichen Bildung 
und soziale Stellung hoch. Dies schwächte die Aussagekraft von Aus-
wertungen; Rückschlüsse auf alle Häftlinge waren nur eingeschränkt 
möglich. Die Datenfehlbestände verringerten sich bei einer Ein-
schränkung auf österreichische Staatsbürger, blieben jedoch immer 
noch beträchtlich. Die Justizanstalt Sonnberg wies einen vergleichs-
weise geringen Datenfehlbestand auf. (TZ 7)

Das BMJ hatte die vorhandenen Daten zu den Sozialmerkmalen von 
Häftlingen nicht analysiert und sie nicht zur Konkretisierung der 
Lebenssituation weiblicher Häftlinge genutzt. (TZ 8)

Beide vom BMJ verwendeten Quellen im Entwicklungsprozess der 
Angaben zur Wirkungsorientierung waren eine wenig geeignete 
Basis für eine Entscheidungsfindung: Die Studie des Instituts für 

Entwicklungsprozess 
von Wirkungsziel 5 
samt Gleich-
stellungsaspekt, 
Gleichstellungs-
maßnahme und 
Indikator

Verantwortlich-
keiten im Entwick-
lungsprozess

Inhaltliche Aus-
einandersetzung/
Prüfung von 
Alternativen
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Kurzfassung

Rechts– und Kriminalsoziologie aus dem Jahr 2004 behandelte Gen-
deraspekte der Personalentwicklung in den Justizanstalten; sie betraf 
somit, wenn überhaupt, nur mittelbar die Lebenssituation weiblicher 
Häftlinge. Das Projekt „EQUAL II — Schritt für Schritt“ wiederum 
ließ mangels repräsentativer Erhebung keine verallgemeinernden 
Schlussfolgerungen zu. (TZ 8)

Das BMJ hatte keine alternativen Maßnahmen zur Umsetzung des 
Gleichstellungsaspekts im Wirkungsziel 5 entwickelt, um letztlich 
aus der Mehrzahl von Alternativen jene auswählen zu können, die 
die Problemvielfalt weiblicher Häftlinge bestmöglich berücksichtig te. 
(TZ 8)

Auch gleichstellungsbezogene Datenerhebungen zur Ressourcen-
verteilung zwischen weiblichen und männlichen Häftlingen in den 
Bereichen Ausbildung und Beschäftigung hatte das BMJ nicht durch-
geführt. Eine gleichstellungsbezogene Datenerhebung zur Ressour-
cenverteilung war notwendig, da erst durch die damit geschaf-
fene Transparenz Unausgewogenheiten erkannt und gegensteuernde 
Maßnahmen gesetzt werden können. Diese Transparenz bildet die 
notwendige Basis für eine inhaltliche Auseinandersetzung mit ver-
schiedenen Maßnahmen–Alternativen — z.B. in Form von Kosten–
Nutzen–Überlegungen — für die fundierte Prioritätensetzung und 
damit für die gesamthafte Steuerung. (TZ 9)

Das BMJ hatte bei der Konkretisierung der Lebenssituation weiblicher 
Häftlinge lediglich auf den Aspekt des Erhalts sozialer Bindungen 
Bezug genommen. Andere Aspekte der Lebenssituation weiblicher 
Häftlinge — z.B. Gewalterfahrungen vor der Haft oder Drogen– und 
Medikamentenabhängigkeit — blieben unerwähnt. (TZ 10)

Neben der Rechtsprechung bildete der Strafvollzug eine Kernauf-
gabe des BMJ. Rund ein Drittel (34 %) der Gesamtauszahlungen 
bzw. Gesamtaufwendungen und der Planstellen (33 % bzw. 34 %) 
des BMJ der Jahre 2013 bis 2015 entfiel auf den Strafvollzug. Auf-
grund der im Zeitraum 2008 bis 2013 gestiegenen Anzahl weiblicher 
Häftlinge (von 454 auf 559) hatte das BMJ vermehrt Haftraum für 
weibliche Häftlinge zu schaffen. Das Kriterium der Relevanz war 
daher beim Gleichstellungsaspekt im Wirkungsziel 5 erfüllt. (TZ 11)

In Österreich existierte keine Strategie für den Frauenstraf– und 
–maßnahmenvollzug. Daher leitete sich der Gleichstellungsaspekt 
im Wirkungsziel 5 nicht aus einer übergeordneten Strategie ab. 
Die Einbettung in eine Strategie für den Frauenstraf– und –maß-

Zielformulierung 
Gleichstellung im 
Lichte der haus-
haltsrechtlichen 
Qualitätskriterien
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nahmenvollzug hätte die Konkretisierung, die Nachvollziehbarkeit 
und Verständlichkeit des Gleichstellungsaspekts im Wirkungsziel 5 
erleichtert und damit eine wirksame Umsetzung von Maßnahmen 
zur Zielerreichung gefördert. (TZ 12)

Das BMJ bezog sich in den Angaben zur Wirkungsorientierung 
betreffend den Gleichstellungsaspekt im Wirkungsziel 5 nicht auf die 
internationalen Empfehlungen (Strafvollzugsgrundsätze des Euro-
parates und UN–Bangkok–Regeln). Mangels Strategie für den Frau-
enstraf– und –maßnahmenvollzug und Bezügen zu internationalen 
Empfehlungen war die Nachvollziehbarkeit des Gleichstellungs-
aspekts im Wirkungsziel 5 nur eingeschränkt gegeben. (TZ 12)

Das den Gleichstellungsaspekt enthaltende Wirkungsziel 5 war enger 
gefasst als die Ziele in den Strategieberichten. Durch die mangelnde 
Deckungsgleichheit entstand eine Steuerungsschwäche. Die inhalt-
liche Konsistenz des Wirkungsziels mit den entsprechenden Strate-
gieberichten war dadurch nicht ausreichend gegeben. (TZ 13)

Das den Gleichstellungsaspekt enthaltende Wirkungsziel 5 adres-
sierte drei unterschiedliche Aspekte des straf– und zivilgerichtlichen 
Vollzugs, wovon einer, der in der Formulierung letztgereihte, expli-
zit auf weibliche Häftlinge Bezug nahm:

—  effektive Durchsetzung von Entscheidungen durch zivilgericht-
lichen Vollzug;

—  effektive Durchsetzung von Entscheidungen durch strafgericht-
lichen Vollzug unter besonderer Berücksichtigung der Reintegra-
tion und Rückfallprävention für männliche Häftlinge im Straf– 
und Maßnahmenvollzug;

—  effektive Durchsetzung von Entscheidungen durch strafgericht-
lichen Vollzug unter besonderer Berücksichtigung der Reintegra-
tion und Rückfallprävention sowie der Lebenssituation weiblicher 
Häftlinge im Straf– und Maßnahmenvollzug. (TZ 13)

Die Verständlichkeit des den Gleichstellungsaspekt enthaltenden 
Wirkungsziels 5 war durch diese Häufung von adressierten Aspekten 
in nur einem Satz, durch die Platzierung des Gleichstellungsaspekts 
an das Ende der Zielformulierung und durch die mehrgliedrig ver-
schachtelte Formulierung des Ziels als Ganzes beeinträchtigt. (TZ 13)
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Der Gleichstellungsaspekt im Wirkungsziel 5 war auch wegen der 
ungenügenden Konkretisierung der Lebenssituation weiblicher Häft-
linge nicht ausreichend verständlich: Es kann nicht erwartet wer-
den, dass sich Menschen ohne einschlägige fachliche Vorbildung 
von der konkreten Lebenssituation weiblicher Häftlinge eine Vor-
stellung machen können. (TZ 13)

Die Vergleichbarkeit des Gleichstellungsaspekts war gegeben, da der 
im Prüfungszeitraum 2013 bis 2015 unveränderte Gleichstellungs-
aspekt eine Kontinuität der Angaben und damit die Vergleichbar-
keit über die betroffenen Jahre ermöglichte. (TZ 13)

Der Gleichstellungsaspekt war auch grundsätzlich überprüfbar. Dies 
insbesondere deshalb, weil das BMJ geschlechterspezifische Daten 
zur Haft (z.B. Art, Dauer, Entlassung) und zum sozioökonomischen 
Hintergrund von Häftlingen (z.B. Schulbildung, Einkommen vor der 
Haft) erhoben hatte, die grundsätzlich die Feststellung ermöglichten, 
inwieweit die Reintegration, Rückfallprävention und die Lebenssi-
tuation weiblicher Häftlinge im Strafvollzug tatsächlich berücksich-
tigt wurden. Wegen der schlechten Datenqualität war die Überprüf-
barkeit jedoch nur eingeschränkt gegeben. (TZ 13)

Zur Umsetzung des Gleichstellungsaspekts im Wirkungsziel 5 sah 
das BMJ die Maßnahme „Schaffung von Haftplätzen für Frauen in 
landesgerichtlichen Gefangenenhäusern einschließlich von Beschäf-
tigungsmöglichkeiten und Mutter–Kind–Haftplätzen“ vor. Die Schaf-
fung von Beschäftigungsmöglichkeiten und Mutter–Kind–Haftplät-
zen bezog sich nur auf die neu einzurichtenden Frauenabteilungen in 
landesgerichtlichen Gefangenenhäusern und umfasste nicht poten-
ziell alle weiblichen Häftlinge. (TZ 14)

Neben der Maßnahme Schaffung von Frauenabteilungen in lan-
desgerichtlichen Gefangenenhäusern sah das BMJ zum Wirkungs-
ziel 5 und dessen Teilaspekt einer „effektiven Durchsetzung von 
Entscheidungen durch strafgerichtlichen Vollzug unter besonde-
rer Berücksichtigung der Reintegration und Rückfallprävention für 
Häftlinge im Straf– und Maßnahmenvollzug“ weitere Maßnahmen 
vor, diese allerdings ohne expliziten Bezug zum Gleichstellungs-
aspekt. So enthielten die BFG 2014 und 2015 im Unterschied zum 
BFG 2013 als zusätzliche Maßnahmen „die bessere Qualifizierung 
der InsassInnen während der Haft“ und den „Ausbau des Arbeits-
wesens im Strafvollzug durch verstärkte Orientierung der Arbeits-
leistungen an den Bedürfnissen möglicher LeistungsabnehmerInnen“. 
Dazu hatte das BMJ keine geschlechterspezifische Konkretisierung 
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vorgenommen und damit die Chance nicht genutzt, der besonde-
ren Berücksichtigung der Lebenssituation weiblicher Häftlinge in 
höherem Ausmaß zu entsprechen. (TZ 14)

Mangels eines Bezugs zwischen der nur für weibliche Häftlinge gel-
tenden Maßnahme der Schaffung von Frauenabteilungen in zwei 
weiteren landesgerichtlichen Gefangenenhäusern (Korneuburg im 
Jahr 2013 und Eisenstadt im Jahr 2015) und den beiden Maßnah-
men zu Ausbildung und Beschäftigung, die weibliche und männliche 
Häftlinge betrafen, war die inhaltliche Konsistenz auch im Verhält-
nis der einzelnen Maßnahmen untereinander nicht gegeben. (TZ 14)

Auch beschrieb das BMJ die in den Strategieberichten 2013–2016 
und 2014–2017 allgemein formulierte Gleichstellungsmaßnahme 
erst im Strategiebericht 2015–2018 näher, obwohl die Maßnahme 
bereits im BFG 2013 konkret dargestellt und mit der Umsetzung 
begonnen worden war. (TZ 14)

Das BMJ hatte in Fragen der Ausbildung und Beschäftigung weib-
licher Häftlinge keine Kooperation mit den zuständigen Ressorts 
BMASK und BMBF gesucht. Durch die Abstimmung zielgruppen-
orientierter Angebote in und nach der Haft könnten die Qualität und 
Wirksamkeit von Ausbildungs– und Beschäftigungsmaßnahmen für 
weibliche Häftlinge verbessert werden. (TZ 14)

Zu beanstanden war, dass weibliche Häftlinge eine niedrigere 
durchschnittliche Arbeitszeit pro Tag aufwiesen (z.B. im Jahr 2013  
1,86 Arbeitsstunden gegenüber 2,21 Arbeitsstunden der männlichen 
Häftlinge) und im Zeitraum 2008 bis 2013 die durchschnittliche 
Arbeitszeit der weiblichen Häftlinge um 1,9 Prozentpunkte stär-
ker zurückgegangen war als die der männlichen Häftlinge. (TZ 14)

Betreffend Ausbildung und Beschäftigung waren die Rahmenbedin-
gungen für weibliche Häftlinge in landesgerichtlichen Gefangenen-
häusern ungünstiger als für männliche Häftlinge. Die Überwindung 
dieser Hindernisse für die Ausbildung und Beschäftigung weiblicher 
Häftlinge war in der Maßnahme zum Gleichstellungsaspekt im Wir-
kungsziel 5 des BMJ nicht ausreichend adressiert. Das BMJ hatte 
das Potenzial für Weiterbildungsmaßnahmen zugunsten weiblicher 
Häftlinge auch bei kürzer dauernden Ausbildungen nicht ausge-
schöpft. Damit fehlte die inhaltliche Konsistenz zwischen der Maß-
nahme und dem Gleichstellungsaspekt im Wirkungsziel 5. (TZ 15)
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Eine gemeinsame Ausbildung und Beschäftigung von weiblichen 
und männlichen Häftlingen wurde dadurch erschwert, dass hiefür 
nach dem Trennungsgebot zusätzliches Personal erforderlich war. 
Auch dieses Problem war weder in der Maßnahme zum Gleich-
stellungsaspekt im Wirkungsziel 5 noch in den beiden übrigen für 
weibliche und männliche Häftlinge geltenden Maßnahmen zu Aus-
bildung und Beschäftigung ausreichend adressiert. Das Qualitäts-
kriterium der inhaltlichen Konsistenz war daher auch im Verhältnis 
der Maßnahmen untereinander nur eingeschränkt erfüllt. (TZ 15)

Der Maßnahme zum Gleichstellungsaspekt im Wirkungsziel 5 lagen 
zwei einander widersprechende Ausrichtungen zugrunde (Dezen-
tralisierung versus Zentralisierung): Der angestrebte Erhalt sozia-
ler Bindungen erforderte möglichst über Österreich verteilte Voll-
zugsanstalten (darauf abzielend die Maßnahme der Schaffung von 
Haftplätzen in landesgerichtlichen Gefangenenhäusern), die Durch-
führbarkeit von Ausbildung und Beschäftigung hingegen möglichst 
an einem Ort konzentrierte Vollzugsanstalten (darauf abzielend die 
Schaffung von Beschäftigungsmöglichkeiten sowie die bessere Qua-
lifizierung). Das BMJ hatte diesen Konflikt bei der Festlegung der 
Maßnahme zum Gleichstellungsaspekt nicht betrachtet und deren 
unterschiedliche Elemente nicht entsprechend abgestimmt. Dies 
stellte einen weiteren Grund für die mangelnde inhaltliche Konsis-
tenz der Maßnahme zum Gleichstellungsaspekt dar. (TZ 15)

Trotz internationaler Standards gab es keine entsprechend konkre-
tisierten Standards für den Frauenstraf– und –maßnahmenvollzug. 
Diese wären für die Auswahl der Maßnahme zum Gleichstellungs-
aspekt im Wirkungsziel 5 hilfreich und könnten ihre Nachvollzieh-
barkeit verbessern. (TZ 16)

Angesichts von österreichweit 651 Haftplätzen für weibliche Häft-
linge im Jahr 2013 war die Relevanz der Maßnahme zum Gleich-
stellungsaspekt im Wirkungsziel 5 nicht ausreichend gegeben, da sie 
weniger als 10 % der weiblichen Häftlinge zugute kam. Positiv war, 
dass das BMJ vor dem Hintergrund der steigenden Zahl weiblicher 
Häftlinge zusätzliche Haftplätze für diese geschaffen hatte. (TZ 17)

Da bereits im Jahr 2014 die Einrichtung von Frauenabteilungen in 
landesgerichtlichen Gefangenenhäusern fast zur Gänze umgesetzt 
war, war die Maßnahme wenig ambitioniert und auch daher von 
geringer Relevanz. (TZ 17)
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Die Maßnahme zum Gleichstellungsaspekt griff mit der Schaf-
fung von Frauenabteilungen zum Erhalt sozialer Bindungen ledig-
lich einen eingeschränkten Aspekt der besonderen Lebenssituation 
weiblicher Häftlinge auf und war daher auch aus diesem Grund nur 
unzureichend relevant: Die Lebenssituation war über das Problem 
des Erhalts sozialer Bindungen hinaus durch einen niedrigen Aus-
bildungsgrad, Gewalterfahrungen vor der Haft und eine überdurch-
schnittlich hohe Drogen– und Medikamentenabhängigkeit gekenn-
zeichnet. Mit der von ihm gewählten Maßnahme begegnete das BMJ 
der Problemvielfalt in der Lebenssituation weiblicher Häftlinge nicht 
angemessen. (TZ 17)

Die Maßnahme („Schaffung von Haftplätzen für Frauen in landes-
gerichtlichen Gefangenenhäusern einschließlich von Beschäftigungs-
möglichkeiten und Mutter–Kind–Haftplätzen“) war klar formuliert 
und für die interessierte Öffentlichkeit leicht begreiflich. Das Qua-
litätskriterium der Verständlichkeit war erfüllt. (TZ 17)

Auch das Qualitätskriterium der Vergleichbarkeit war erfüllt, weil 
die Maßnahme in den Bundesfinanzgesetzen (BFG) 2013 bis 2015 
gleich geblieben war. (TZ 17)

Da sich mit dem definierten Indikator Anzahl der Abteilungen für 
weibliche Häftlinge in landesgerichtlichen Gefangenenhäusern die 
tatsächliche Umsetzung der Maßnahme objektiv ex post feststellen 
ließ, erfüllte die Maßnahme schließlich auch das Qualitätskriterium 
der Überprüfbarkeit. (TZ 17)

Das BMJ hatte lediglich die Anzahl der Frauenabteilungen in lan-
desgerichtlichen Gefangenenhäusern als Indikator für den Erfül-
lungsgrad des Gleichstellungsaspekts im Wirkungsziel 5 festgelegt. 
Zur Schaffung von Beschäftigungsmöglichkeiten und Mutter–Kind–
Haftplätzen waren keine Indikatoren und damit auch keine Zielgrö-
ßen vorgesehen. Damit hatte das BMJ nur für eines von drei Teil-
elementen der Maßnahme zum Gleichstellungsaspekt einen Indikator 
definiert. (TZ 18)

Durch die Einrichtung von Frauenabteilungen per se wurde noch 
nicht die Lebenssituation weiblicher Häftlinge ausreichend berück-
sichtigt. Die „Anzahl der Abteilungen“ war kein geeigneter Indi-
kator, die Erfüllung des Gleichstellungsaspekts im Wirkungsziel 5 
zu messen, sondern lediglich ein Meilenstein, der ein Zwischen– 
bzw. Endergebnis auf Maßnahmenebene misst. Zusätzliche Indika-
toren, die wesentliche Aspekte der Problemvielfalt in der Lebens-
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situation weiblicher Häftlinge adressieren hätten können, sah das 
BMJ nicht zur Messung des Erfüllungsgrads des Gleichstellungs-
aspekts vor. (TZ 18)

Der vom BMJ festgelegte Indikator (Anzahl der Abteilungen für 
weibliche Häftlinge) war für die Messung des Erfüllungsgrades des 
Gleichstellungsaspekts im Wirkungsziel 5 nicht ausreichend rele-
vant. Der Indikator war für die Beurteilung, inwieweit die Lebens-
situation weiblicher Häftlinge besonders berücksichtigt war, nicht 
geeignet. (TZ 18)

Das BMJ hatte die weiteren Indikatoren „Anzahl zertifizierter Aus-
bildungskurse“ und „Beschäftigungsquote“ nicht mit geschlechter-
spezifischen Zielgrößen ausgestattet. Zudem war nicht nachvollzieh-
bar, warum das BMJ diese geschlechterspezifisch auszuweisenden 
Indikatoren nicht auch zur Messung des Erfüllungsgrades des Gleich-
stellungsaspekts im Wirkungsziel 5 herangezogen hatte. Damit war 
der logische Zusammenhang zwischen dem Gleichstellungsaspekt, 
den alle weiblichen Häftlinge betreffenden Maßnahmen und den 
Indikatoren nicht gegeben und das Kriterium der inhaltlichen Kon-
sistenz nicht ausreichend erfüllt. (TZ 19)

Das BMJ bezog beim Indikator „Beschäftigungsquote“ die Hafttage 
der nicht beschäftigten Häftlinge ebenso in die Berechnung ein wie 
die regelmäßig arbeitsfreien Tage. Damit bot der Indikator keine 
ausreichende Transparenz über die tatsächlich geleisteten Arbeits-
stunden pro arbeitendem Häftling und tatsächlichem Arbeitstag 
und beeinträchtigte dadurch die inhaltliche Konsistenz des Indika-
tors. (TZ 20)

Bei der Angabe, wo Haftplätze für Frauen geschaffen werden sollten, 
wies der Indikator eine von der Maßnahme abweichende Formulie-
rung auf („in landesgerichtlichen Gefangenenhäusern“ versus „in 
Hafteinrichtungen der mit Strafsachen befassten Landesgerichte“). 
Dies beeinträchtigte die Verständlichkeit. (TZ 21)

Die Beschränkung auf nur einen Indikator (Anzahl der Abteilungen 
für weibliche Häftlinge in landesgerichtlichen Gefangenenhäusern) 
war angesichts der Problemvielfalt in der Lebenssituation weib-
licher Häftlinge — sowohl in internationalen Empfehlungen adres-
siert als auch aufgrund von Evidenzen auf nationaler Ebene veri-
fiziert — nicht nachvollziehbar. (TZ 21)
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Der Indikator hatte sich in den BFG 2013 bis 2015 nicht verändert. 
Da es daher grundsätzlich möglich war, die erzielten Fortschritte 
zu messen, erfüllte der Indikator das Kriterium der Vergleichbar-
keit. (TZ 21)

Die Ziel– und Istwerte der Anzahl der Abteilungen für weibliche 
Häftlinge in landesgerichtlichen Gefangenenhäusern fehlten jedoch 
in den BFG 2013 bis 2015 teilweise; damit waren die Fortschritte bei 
der Zielerreichung nicht konkret erkennbar. So ging aus den Doku-
menten nicht hervor, ob die für das Jahr 2013 angestrebten 14 von 
16 Abteilungen für den Frauenvollzug in landesgerichtlichen Gefan-
genenhäusern tatsächlich im Jahr 2013 eingerichtet waren. (TZ 21)

Das Kriterium der Überprüfbarkeit war erfüllt, da der Indikator 
„Anzahl der Abteilungen“ messbar und eine tatsächliche Umset-
zung ex post objektiv feststellbar war. (TZ 21)

Das BMJ hatte ein Wirkungscontrolling eingeführt. Da das BMJ 
jedoch nur einen Indikator für die Messung des Erfüllungsgrades 
des Gleichstellungsaspekts im Wirkungsziel 5 vorgesehen, mög-
liche andere Indikatoren (Anzahl zertifizierter Ausbildungskurse 
und Beschäftigungsquote) nicht genutzt und damit die Lebenssi-
tuation weiblicher Häftlinge nicht ausreichend durch Indikatoren 
adressiert hatte, blieb das Wirkungscontrolling in seiner Steuerungs-
wirkung begrenzt. (TZ 22)

Zu den Einkommensunterschieden zwischen weiblichen und männ-
lichen Häftlingen bestand eine widersprüchliche Datenlage: Einer-
seits deuteten die hohen weiblichen Anteile in den beiden niedrigsten 
Vergütungsstufen (rd. 43 % bzw. rd. 27 %) und die durchwegs gerin-
gere Beschäftigungsdauer von weiblichen Häftlingen pro Tag auf 
einen niedrigeren Verdienst pro Hafttag bei Frauen hin. Anderer-
seits war im „Bericht aus dem Bereich des Straf– und Maßnahmen-
vollzugs“ aus dem Jahr 2013 dieser Einkommensunterschied stark 
reduziert. (TZ 23)

Die Reduktion des Einkommensunterschieds im Bericht aus dem 
Bereich des Straf– und Maßnahmenvollzugs 2013 war auf eine 
geänderte Berechnungsmethode zurückzuführen. Der Bericht wies 
jedoch weder auf die Änderung der Berechnungsmethode gegenüber 
dem Jahr 2012 hin, noch begründete er die Änderung. Damit war 
die Änderung der Berechnungsmethode weder im Bericht transpa-
rent, noch war nachvollziehbar, warum sie erfolgte. (TZ 23)

Internes Wirkungs-
controlling
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Positiv war, dass die Grundausbildung der Exekutivbediensteten 
(Justizwache) Besonderheiten des Frauenstrafvollzugs und Gender 
Mainstreaming–Inhalte behandelte. Diese Seminarteile in der Grund-
ausbildung waren allerdings auf die Gruppe der Exekutivbedienste-
ten beschränkt. Sonstiges Betreuungspersonal war von dieser Aus-
bildung nicht erfasst. (TZ 24)

Das von der Strafvollzugsakademie für alle Bediensteten im Frau-
enstrafvollzug entwickelte, insgesamt sechstägige Seminar samt 
Follow–up entsprach hinsichtlich einer besonderen Ausbildung für 
Bedienstete im Frauenstrafvollzug den Empfehlungen der Straf-
vollzugsgrundsätze des Europarates und der UN–Bangkok–Regeln. 
Dieses Seminar hatte jedoch seit dem Jahr 2013 bis zum Ende der 
Gebarungsüberprüfung nicht mehr stattgefunden. (TZ 24)

Die Kosten für eine externe Betreuung zurechnungsunfähiger weib-
licher Häftlinge waren etwa im Landesklinikum Mauer und im 
LKH Graz doppelt so hoch, in Hall/Tirol fast dreimal so hoch wie 
die Kosten für die justizinterne Unterbringung zurechnungsunfä-
higer männlicher Häftlinge. (TZ 25)

Für zurechnungsfähige weibliche Häftlinge standen lediglich in einer 
Justizanstalt neun Plätze mit psychiatrischer Betreuung zur Ver-
fügung, während das Angebot für zurechnungsfähige männliche 
Häftlinge an vier verschiedenen Standorten insgesamt 382 Plätze 
umfasste. Insgesamt standen für zurechnungsunfähige und zurech-
nungsfähige männliche Häftlinge justizintern 610 Plätze mit psy-
chiatrischer Betreuung zur Verfügung, für weibliche Häftlinge neun 
Plätze. Damit betrug — bei einem Frauenanteil im Maßnahmenvoll-
zug von 7,3 % im Jahr 2014 — das justizinterne Angebot an Plät-
zen mit psychiatrischer Betreuung für Frauen lediglich 1,5 % des 
Gesamtangebots. (TZ 25)

Das BMJ verfügte zwar über eine Vielzahl geschlechterspezifischer 
Daten. Aufgrund der Qualitätsmängel dieser Daten und aufgrund 
der fehlenden Strategie konnten die Daten jedoch nicht zielgerich-
tet als Indikatoren zur Wirkungs(Erfolgs)messung ausgewählt, erho-
ben und damit zur effektiven Steuerung eingesetzt werden. Damit 
war für das BMJ nicht klar,

—  welche Daten für den Straf– und Maßnahmenvollzug weiblicher 
Häftlinge steuerungsrelevant waren,

— ob diese Daten entsprechend erhoben wurden,

Resümee: Strategie 
und Steuerung
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—  welche Daten, die steuerungsrelevant sein könnten, noch nicht 
erhoben wurden und

—  welche erhobenen Daten wegen fehlender Steuerungsrelevanz 
verzichtbar waren. (TZ 26)

Nur fünf von den 25 Datenkategorien mit geschlechterspezifischen 
Daten, über die das BMJ verfügte, waren in dem — jährlich als Teil 
des Sicherheitsberichts veröffentlichten — Bericht aus dem Bereich 
des Straf– und Maßnahmenvollzugs 2013 mit den Werten für die 
weiblichen Häftlinge abgebildet (darunter die Anzahl der Häftlinge 
und die Vergütung). Insbesondere in der für die Lebenssituation 
weiblicher Häftlinge bedeutsamen Beschreibung der Gefangenen-
population nach Sozial– und Gesundheitsmerkmalen enthielt der 
Bericht keine nach weiblichen und männlichen Häftlingen getrennt 
aufbereiteten Daten. Damit kam das BMJ der entsprechenden Emp-
fehlung der UN–Bangkok–Regeln nicht nach. (TZ 26)

Aufgrund der fehlenden Strategie für den Frauenstraf– und –maß-
nahmenvollzug bestand ein erhebliches Steuerungsproblem für die-
sen Bereich. Die Lebenssituation von weiblichen Häftlingen war in 
den BFG 2013 bis 2015 weder im Abschnitt „Warum dieses Wir-
kungsziel?“ noch aufgrund von Ist– und Zielwerten durch kon-
krete Zahlen belegt. Somit fehlte die Evidenz für die Ausgangslage 
zur Bestimmung von Gleichstellungsziel und Gleichstellungsmaß-
nahmen und damit auch die Basis für eine Evaluierung der Fort-
schritte. (TZ 26)

Da das BMJ kein eigenständiges Gleichstellungsziel definiert und 
den Gleichstellungsaspekt „Berücksichtigung der Lebenssituation 
weiblicher Insassen im Straf– und Maßnahmenvollzug“ lediglich 
als Teil des allgemeinen Wirkungsziels 5 berücksichtigt hatte, war 
dem Gleichstellungsaspekt nicht jener Raum eingeräumt, der für eine 
wirkungsorientierte Steuerung erforderlich war: Lediglich eine von 
vier Maßnahmen und einer von fünf Indikatoren des Wirkungs-
ziels 5 bezogen sich auf den Gleichstellungsaspekt. (TZ 26)

Das BMJ erhob die Teilnahme von Häftlingen an Ausbildungen nicht 
getrennt nach weiblichen und männlichen Häftlingen und wertete 
die Daten nicht aus. Damit konnte nicht beurteilt werden,

—  ob die Vorgabe des § 48 Strafvollzugsgesetz, wonach für eine ent-
sprechende Ausbildung der Häftlinge zu sorgen war, für weib-
liche Häftlinge ausreichend erfüllt war,
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—  inwieweit die in den BFG 2014 und 2015 vorgesehene Maß-
nahme einer „besseren Qualifizierung der InsassInnen während 
der Haft“ bei weiblichen Häftlingen tatsächlich umgesetzt war. 
(TZ 27)

Das BMJ berücksichtigte steuerungsrelevante Empfehlungen aus den 
UN–Bangkok–Regeln nicht. Insbesondere fehlten ausreichende Evi-
denzen zur Ausgangslage als Voraussetzung für eine Erfolgsmes-
sung und deren Analyse als empirische Grundlage für eine Strate-
gie. Damit hatte das BMJ die Chancen der Wirkungsorientierung 
nicht ausreichend genutzt, den Gleichstellungsaspekt im Wirkungs-
ziel 5 auf Evidenzen zu stützen und steuerungsrelevante Daten zur 
Wirkungsmessung auszuwählen. (TZ 28)

Das BMJ verbesserte als Folge des Dialogs mit der ressortübergrei-
fenden Wirkungscontrollingstelle im BKA die Angaben zur Wir-
kungsorientierung betreffend Gleichstellung. Die Vorschläge der 
Wirkungscontrollingstelle waren nachvollziehbar, sie hatte jedoch 
nicht ausreichend auf die geschlechterspezifische Darstellung der 
Zielgrößen bei der Beschäftigungsquote hingewiesen. Das BMJ hatte 
die von der Wirkungscontrollingstelle empfohlene geschlechtsneu-
trale Schreibweise nicht durchgängig eingehalten. (TZ 30)

Die Wirkungscontrollingstelle im BKA hatte die mehrgliedrig ver-
schachtelte und daher schwer verständliche Formulierung des Wir-
kungsziels 5 ebenso wenig beanstandet wie den Umstand, dass 
die Gleichstellung nur einen Aspekt im Wirkungsziel 5 darstellte. 
(TZ 30)

Die Wirkungscontrollingstelle war bei der Prüfung der Entwürfe des 
BMJ nicht ausreichend auf die haushaltsrechtlichen Qualitätskrite-
rien für die Angaben zur Wirkungsorientierung eingegangen. (TZ 30) 

Einbindung der  
ressortüber-
greifenden 
Wirkungscontrol-
lingstelle im BKA
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Kenndaten zu Gleichstellungsziel, Gleichstellungsmaßnahmen, Indikatoren im BMJ
Rechtsgrundlagen – Bundes–Verfassungsgesetz (B–VG), BGBl. Nr. 1/1930 i.d.g.F.

– Bundeshaushaltsgesetz 2013 (BHG 2013), BGBl. I Nr. 139/2009 i.d.g.F.
– Angaben zur Wirkungsorientierung–VO, BGBl. II Nr. 244/2011
–  Verordnung des Bundeskanzlers über das ressortübergreifende Wirkungscontrolling 

(Wirkungscontrollingverordnung), BGBl. II Nr. 245/2011
–  Bundesgesetze über die Bewilligung des jeweiligen Bundesvoranschlags für die 

Jahre 2013 bis 2015:
 – Bundesfinanzgesetz 2013 – BFG 2013, BGBl. I Nr. 103/2012
 – Bundesfinanzgesetz 2014 – BFG 2014, BGBl. I Nr. 38/2014
 – Bundesfinanzgesetz 2015 – BFG 2015, BGBl. I Nr. 39/2014
–  Bundesgesetz über den Vollzug der Freiheitsstrafen und der mit Freiheitsentziehung 

verbundenen vorbeugenden Maßnahmen (Strafvollzugsgesetz – StVG), BGBl. I 
Nr. 144/1969 i.d.g.F.

–  Bundesgesetz über die mit gerichtlicher Strafe bedrohten Handlungen 
(Strafgesetzbuch – StGB), BGBl. I Nr. 60/1974 i.d.g.F.

–  United Nations Rules for the Treatment of Women Prisoners and Non–custodial 
Measures for Women Offenders (the Bangkok Rules) (65/229 vom 16. März 2011)

Gleichstellungsziel des 
BMJ

effektive Durchsetzung von Entscheidungen durch zivil– und strafgerichtlichen 
Vollzug; Letzterer unter besonderer Berücksichtigung der Reintegration und Rück fall-
prävention sowie der Lebenssituation weiblicher Insassen im Straf– und Maßnahmen-
vollzug

Maßnahme Schaffung von Haftplätzen für Frauen in landesgerichtlichen Gefangenenhäusern 
einschließlich von Beschäftigungsmöglichkeiten und Mutter–Kind–Haftplätzen

2013 2014 2015 Veränderung
2013 bis 2015

in Mio. EUR in %

Budget UG 13 – Justiz

Finanzierungshaushalt

Allgemeine Gebarung

Einzahlungen 1.013,55 980,00 980,00 – 3,3

 davon Strafvollzug 57,42 55,71 55,71 – 3,0

Auszahlungen 1.311,10 1.298,52 1.309,13 – 0,2

 davon Strafvollzug 442,84 440,82 444,20 0,3

Nettogeldfluss – 297,55 – 318,52 – 329,13 10,6

Ergebnishaushalt

Erträge 1.091,04 1.036,73 1.036,73 – 5,0

 davon Strafvollzug 77,10 80,12 80,12 3,9

Aufwendungen 1.403,26 1.372,27 1.384,74 – 1,3

 davon Strafvollzug 473,86 468,69 473,92 0,0

Nettoergebnis – 312,21 – 335,54 – 348,01 11,5
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 1 (1) Der RH überprüfte von Juni 2014 bis August 2014 das Gleichstel-
lungsziel, die Gleichstellungsmaßnahmen, die dazugehörigen Indika-
toren und deren Entwicklungsprozess im BMJ.

Fortsetzung:  Kenndaten zu Gleichstellungsziel, Gleichstellungsmaßnahmen,  
Indikatoren im BMJ

2013 2014 2015 Veränderung
2013 bis 2015

Anzahl in %

Justizressort – Planstellen laut Personalplänen 2013 bis 2015

Planstellen 11.192 11.293 11.264 0,6

DB Justizanstalten

Planstellen 3.698 3.798 3.798 2,7

 davon Exekutivdienst 3.113 3.212 3.212 3,2

2011 2012 2013 Veränderung
2011 bis 2013

Anzahl in %

Frauenabteilungen in landesgerichtlichen 
Gefangenenhäusern 12 13 14 16,7

Häftlinge gesamt (zum Stichtag 1. September) 8.768 8.756 8.831 0,7

davon in

– U–Haft 1.809 1.840 1.839 1,7

– Strafhaft 6.035 5.974 6.046 0,2

– Maßnahmenvollzug 896 919 919 2,6

– sonstiger Haft 28 23 27 – 3,6

weibliche Häftlinge gesamt 
(zum Stichtag 1. September) 572 578 559 – 2,3

davon in

– U–Haft 151 131 128 – 15,2

– Strafhaft 358 378 365 2,0

– Maßnahmenvollzug 54 65 65 20,4

– sonstiger Haft 8 4 1 – 87,5

UG = Untergliederung; DB = Detailbudget; U–Haft = Untersuchungshaft

Quellen: BRA 2013; BFG 2013, 2014, 2015; BMJ

Prüfungsablauf und 
–gegenstand
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Prüfungsablauf und –gegenstand

Ziele der Gebarungsüberprüfung waren

— die Darstellung der rechtlichen Rahmenbedingungen,

— die Beurteilung

•  der Qualität von Gleichstellungsziel, Gleichstellungsmaßnahmen 
und Indikatoren in den Bundesvoranschlägen (BVA) 2013 bis 2015 
auf Basis der Qualitätskriterien des § 41 Bundeshaushaltsge-
setz (BHG 2013)1 sowie

•  des Entwicklungsprozesses von Gleichstellungsziel, Gleichstellungs-
maßnahmen und Indikatoren im BMJ einschließlich der Qualitäts-
sicherung durch die ressortübergreifende Wirkungscontrollingstelle 
im BKA gemäß Wirkungscontrollingverordnung2.

Der RH legte dabei besonderes Augenmerk auf die Bereiche Ausbil-
dung und Beschäftigung, weil diese für die Lebenssituation weiblicher 
Häftlinge von zentraler Bedeutung waren und sich auch die Umset-
zungsmaßnahme zum Gleichstellungsziel darauf bezog.

Um die Entwicklungen besser darstellen zu können, nahm der RH teil-
weise auf Daten aus den Jahren vor 2013 Bezug.

(2) Das BMJ hatte in den Bundesfinanzgesetzen 2013 bis 2015 kein 
eigenständiges Gleichstellungsziel definiert (siehe auch TZ 13 und 26). 
Es hatte den Gleichstellungsaspekt „Berücksichtigung der Lebenssitu-
ation weiblicher Insassen im Straf– und Maßnahmenvollzug“ als Teil 
des allgemeinen Wirkungsziels 5 „effektive Durchsetzung von Ent-
scheidungen durch zivil– und strafgerichtlichen Vollzug; letzterer unter 
besonderer Berücksichtigung der Reintegration und Rückfallpräven-
tion sowie der Lebenssituation weiblicher Insassen im Straf– und Maß-
nahmenvollzug“ formuliert. Als Maßnahme war die „Schaffung von 
Haftplätzen für Frauen in landesgerichtlichen Gefangenenhäusern ein-
schließlich von Beschäftigungsmöglichkeiten und Mutter–Kind–Haft-
plätzen“ vorgesehen. Der Indikator war als „Anzahl der Abteilungen für 
weibliche Insassen in Hafteinrichtungen der mit Strafsachen befassten 
Landesgerichte“ definiert.

(3) Zu dem im März 2015 übermittelten Prüfungsergebnis nahmen 
das BKA und das BMJ im Juni 2015 Stellung. Der RH erstattete seine 
Gegenäußerungen im Juli 2015.

1 BGBl. I Nr. 139/2009 i.d.g.F.
2 BGBl. II Nr. 245/2011
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(4) Das BKA führte in seiner Stellungnahme einleitend allgemein aus, 
dass die Einführung der Wirkungsorientierung in drei Phasen geteilt 
werden könne und erst in der Phase drei eine Weiterentwicklung von 
Wirkungszielen, Maßnahmen, Indikatoren, Kennzahlen und Meilen-
steinen erfolge. In dieser dritten Phase werde derzeit im Rahmen der 
Vorbereitung des BVA 2016 intensiv an einer weiterführenden Quali-
tätsentwicklung gearbeitet.

Im Zuge der bereits erfolgten Evaluierung des BVA 2013 und der derzeit 
laufenden Evaluierung des BVA 2014 seien bereits zahlreiche Verbes-
serungspotenziale erkannt, Kritikpunkte aufgenommen und konkrete 
Schritte zur Weiterentwicklung der Wirkungsorientierung im Rahmen 
einer gemeinsamen „Roadmap“ formuliert worden.

Die zentralen Ziele dieser „Roadmap“ umfassten

— eine qualitative Weiterentwicklung von Wirkungszielen,

— eine qualitative Verbesserung der Kennzahlen und Meilensteine,

—  die Optimierung der Verknüpfung von Wirkungszielen, Maßnah-
men und Kennzahlen/Meilensteinen sowie

—  eine Weiterentwicklung der Koordination bei ressortübergreifenden 
bzw. multidimensionalen Themen.

(5) Der RH entgegnete den einleitenden Ausführungen des BKA, dass 
die Wirkungscontrollingstelle des BKA ihre Qualitätssicherungsaufga-
ben gemäß § 68 BHG 2013 mit dem Inkrafttreten des BHG 2013 und 
damit bereits ab dem BVA 2013 wahrzunehmen hatte.

 2.1 (1) Internationale Empfehlungen zum Frauenstraf– und –maßnahmen-
vollzug stellt die folgende Tabelle auszugsweise dar:

Internationale 
rechtliche Rahmen-
bedingungen
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Internationale rechtliche  
Rahmenbedingungen

Die Strafvollzugsgrundsätze des Europarates aus dem Jahr 20063 und 
die UN–Bangkok–Regeln aus dem Jahr 2011 waren völkerrechtlich 
nicht verbindlich und hatten lediglich Empfehlungscharakter.

(2) Der Gleichstellungsaspekt im Wirkungsziel 5 des BMJ sah die beson-
dere Berücksichtigung der Lebenssituation weiblicher Häftlinge im 
Straf– und Maßnahmenvollzug4 vor (TZ 1). Die Strafvollzugsgrund-
sätze des Europarates und die UN–Bangkok–Regeln beziehen sich in 
ihren Empfehlungen ausdrücklich auf die besondere Lebenssituation 
weiblicher Häftlinge. Dennoch nahm das BMJ keine ausreichende Kon-
kretisierung der Lebenssituation in Umsetzung der internationalen 
Empfehlungen vor.

3 Empfehlung REC (2006) 2 des Ministerkomitees des Europarates vom 11. Jänner 2006
4 Der Strafvollzug betrifft Personen, die zu einer Freiheitsstrafe verurteilt wurden; der 

Maßnahmenvollzug Täter, bei denen zu befürchten ist, dass sie unter dem Einfluss 
ihrer geistigen und seelischen Abartigkeit eine Straftat mit schweren Folgen bege-
hen werden und daher gemäß § 21 Strafgesetzbuch (StGB) in eine Anstalt für geis-
tig abnorme Rechtsbrecher einzuweisen sind. Im Maßnahmenvollzug wird unterschie-
den zwischen der Unterbringung in einer Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher 
(§ 21 Abs. 1 oder Abs. 2 StGB), für entwöhnungsbedürftige Rechtsbrecher (§ 22 StGB) 
und für gefährliche Rückfallstäter (§ 23 StGB). Das Strafvollzugsgesetz (StVG) regelt 
sowohl den Straf– als auch den Maßnahmenvollzug.

Tabelle 1: Internationale Empfehlungen zum Frauenstraf– und –maßnahmenvollzug

Rechtsgrundlage inhaltliche Vorgaben

Strafvollzugsgrundsätze des 
Europarates (2006)

–  Berücksichtigung spezieller Bedürfnisse inhaftierter Frauen z.B. 
in körperlicher, beruflicher, sozialer und psychologischer Hinsicht 
(Pkt. 34.1)

–  besondere Ausbildung für Bedienstete im Frauenstrafvollzug 
(Pkt. 81.3)

UN–Grundsätze für die Behandlung 
weiblicher Gefangener und für 
nicht freiheits entziehende Maß-
nahmen für weibliche Straffällige 
(UN–Bangkok–Regeln) (2011)

–  Mindestgrundsätze, die den besonderen Bedürfnissen weiblicher 
Gefangener Rechnung tragen sollen (Pkt. 1)

–  Fortbildungsprogramme für Bedienstete im Frauenstrafvollzug 
sind durchzuführen (Pkt. 70)

–  umfassende Forschungsarbeiten zum Frauenstrafvollzug als 
Grundlage für eine wirksame Planung und die Ausarbeitung von 
Politiken (Pkt. 67)

–  regelmäßige Evaluierung der Trends, Probleme und Anforde-
rungen betreffend weibliche Häftlinge (Pkt. 69)

–  regelmäßige Information der Öffentlichkeit über alle diese 
Standards betreffenden Fakten und die Fortschritte der ge-
troffenen Maßnahmen zur sozialen Reintegration von weib lichen 
Häftlingen (Pkt. 70)

Quelle: RH
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 2.2 Der RH kritisierte, dass das BMJ die Lebenssituation weiblicher Häft-
linge trotz der internationalen Empfehlungen nicht ausreichend kon-
kretisiert hatte (siehe auch TZ 7, 8, 10). So hätte sich etwa neben den 
Themen Ausbildung und Beschäftigung auch der Bereich Gesundheit 
wegen der überdurchschnittlich hohen Drogen– und Medikamenten-
abhängigkeit weiblicher Häftlinge (siehe TZ 10, 21) als Anknüpfungs-
punkt für eine Konkretisierung angeboten.

 3 Das Strafvollzugsgesetz (StVG) als nationale rechtliche Vorschrift zur 
Gestaltung des Frauenstraf– und –maßnahmenvollzugs sah vor:

—  weibliche und männliche Strafgefangene sind voneinander getrennt 
anzuhalten (Trennungsgebot; § 8 Abs. 4);

—  es ist dafür zu sorgen, dass jeder Strafgefangene nützliche Arbei-
ten verrichten kann (§ 45);

—  Strafgefangene, die keinen Beruf erlernt haben oder nicht im 
erlernten Beruf beschäftigt werden können, sind in einem Beruf 
auszubilden (§ 48);

—  zur Entbindung sind Schwangere in eine öffentliche Krankenan-
stalt zu bringen; weibliche Strafgefangene dürfen ihre Kinder bis 
zur Vollendung des zweiten Lebensjahres bei sich behalten, es sei 
denn, dass davon ein Nachteil für das Kind zu besorgen wäre (§ 74).

In Umsetzung des Trennungsgebots gemäß § 8 Abs. 4 StVG waren 
auch die Ausbildung und Beschäftigung von Frauen getrennt von den 
Männern durchzuführen.

 4 (1) Gemäß Art. 51 Abs. 8 Bundes–Verfassungsgesetz (B–VG) sind bei der 
Haushaltsführung des Bundes die Grundsätze der Transparenz, der Effi-
zienz, der möglichst getreuen Darstellung der finanziellen Lage und der 
Wirkungsorientierung insbesondere unter Berücksichtigung des Ziels 
der tatsächlichen Gleichstellung von Frauen und Männern zu beach-
ten. Die Gesetzesmaterialien führen zum Grundsatz der Wirkungsori-
entierung aus, „dass bei der Budgeterstellung und Haushaltsführung 
eine Orientierung an den mit den eingesetzten Mitteln erreichten Wir-

Straf– und Maß-
nahmenvollzug für 
Frauen

Nationale rechtliche Rahmenbedingungen

Wirkungsorientierung
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kungen erfolgt. Im Zentrum steht daher die Frage, welche Ziele sich 
die Politik setzt und inwieweit diese tatsächlich umgesetzt werden.“5

(2) Die rechtlich festgelegten Kriterien zu den Angaben zur Wirkungs-
orientierung zeigt folgende Tabelle im Überblick:

5 1. ErläutRV 203 BlgNR 23. GP

Tabelle 2: Rechtlich festgelegte Kriterien zu den Angaben zur Wirkungsorientierung

Rechtsgrundlage inhaltliche Vorgaben

§ 41 Abs. 1 BHG 2013 Qualitätskriterien für die Angaben zur Wirkungsorientierung auf 
allen Gliederungsebenen:

– Relevanz

–  inhaltliche Konsistenz

–  Verständlichkeit

–  Nachvollziehbarkeit

–  Vergleichbarkeit

–  Überprüfbarkeit

Angaben zur  
Wirkungsorientierung–VO

–  Für jede Untergliederung (UG)1 sind maximal fünf Wirkungsziele 
anzugeben (§ 4 Abs. 1).

–  Zumindest eines der fünf Wirkungsziele ist aus dem Ziel der 
tatsächlichen Gleichstellung abzuleiten und insb. auf externe, 
gesellschaftspolitische Wirkungen auszurichten (§ 4 Abs. 3).

–  Für jedes Globalbudget2 sind maximal fünf Maßnahmen anzu-
geben, die zum Erreichen der Wirkungsziele der UG beitragen 
sollen (§ 5 Abs. 1).

–  Es sind maximal fünf Kennzahlen anzugeben, die kurz– oder 
mittelfristig einen Beitrag der gesetzten Maßnahmen zum 
Fortschritt oder Erfolg des Wirkungsziels anzeigen (§ 4 Abs. 6).

1 Die Untergliederung ist nach der Ebene Rubrik die zweite Gliederungsebene im Bundesvoranschlag.
2 Das Globalbudget ist nach den Ebenen Rubrik und Untergliederung die dritte Gliederungsebene im Bundesvoranschlag.

Quelle: RH
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Die Wirkungsziele waren allgemein in den Strategieberichten6 zu den 
Bundesfinanzrahmengesetzen (BFRG) anzuführen und in den Bundes-
voranschlägen mit Erläuterungen sowie ergänzt um die Maßnahmen 
zu veröffentlichen.7

Die Gesetzesmaterialien zum BHG 20138 und die Angaben zur Wirkungs-
orientierung–VO definieren die Kriterien aus § 41 Abs. 1 BHG 2013 wie 
folgt näher:

—  Relevanz bedeutet, dass für die jeweilige Untergliederung und das 
jeweilige Globalbudget wesentliche und bedeutsame Angaben dar-
zustellen sind.

—  Inhaltliche Konsistenz bedeutet, dass die Angaben auf Ebene der 
Untergliederung mit jenen auf den weiteren Gliederungsebenen 
— wie Globalbudget und Detailbudget — abgestimmt sein und letz-
tere zur dargestellten Zielerreichung auf Untergliederungsebene bei-
tragen müssen. Zwischen den Angaben zur Wirkungsorientierung 
auf den Ebenen der Untergliederung, der Global– und der Detail-
budgets müssen eine inhaltliche Abstimmung und ein logischer 
Zusammenhang bestehen.

—  Verständlichkeit bedeutet, dass die Angaben zur Wirkungsorientie-
rung verständlich formuliert sein müssen, um zum Grundsatz der 
Transparenz beizutragen. Das Kriterium der Verständlichkeit ist ver-
wirklicht, wenn die Angaben für die interessierte Öffentlichkeit klar 
formuliert und leicht begreiflich sind.

—  Nachvollziehbarkeit bedeutet, dass die Angaben zur Wirkungsori-
entierung im Bundesvoranschlag sowie in seinen Teilheften auf 
Grundlage gesetzlicher Vorgaben, des Regierungsprogramms der 
jeweiligen Legislaturperiode, von Regierungsbeschlüssen sowie von 
zusätzlichen Ressortvorhaben zu erstellen sind, soweit eine Reali-
sierung mit den laut Bundesfinanzrahmengesetz gewährten Res-

6 Lödl et al, Kommentar BHG 2013 (2012)3, S. 277: „Der Strategiebericht legt die Voraus-
setzungen und Annahmen dar, anhand derer sich die Zahlen des Bundesfinanzrah-
mens ergeben. Darüber hinaus gibt der Strategiebericht Auskunft über die politischen 
Prioritäten der Bundesregierung.“

7 Gemäß § 14 Abs. 2 Z 5 lit. a BHG 2013 hat der Strategiebericht u.a. die „umzuset-
zenden Ziele, Strategien und Wirkungen insbesondere auch unter Berücksichtigung des 
Ziels der tatsächlichen Gleichstellung von Frauen und Männern“ zu enthalten. Gemäß 
§ 4 Abs. 5 der Angaben zur Wirkungsorientierung–VO ist im Abschnitt „Wie wird die-
ses Wirkungsziel verfolgt?“ anzugeben, mit welchen kurz– und mittelfristig umgesetz-
ten oder geplanten Maßnahmen die Wirkungsziele erreicht werden sollen.

8 ErläutRV 480 BlgNR 24. GP
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sourcen gewährleistet ist. Die Angaben sollten so gewählt werden, 
dass dieser Zusammenhang nachvollziehbar ist.

—  Die Vergleichbarkeit bezieht sich v.a. auf die zeitliche Dimension. 
Die Angaben zur Wirkungsorientierung, insbesondere die Wirkungs-
ziele und Indikatoren sollten über einen Zeitraum von mehreren 
Jahren eine Kontinuität aufweisen, damit Entwicklungen und Fort-
schritte im jeweiligen Bereich nachvollzogen werden können.

—  Die Überprüfbarkeit bezieht sich insbesondere auf zu definierende 
Indikatoren. Unabhängig davon, ob es sich dabei um Kennzahlen 
oder Meilensteine handelt, müssen diese messbar und muss eine 
tatsächliche Umsetzung objektiv ex post feststellbar sein.

(3) Gemäß § 4 der Angaben zur Wirkungsorientierung–VO waren in 
den Bundesfinanzgesetzen (BFG) die Angaben zur Wirkungsorientie-
rung auf Ebene der Untergliederung wie folgt darzustellen: Nach dem 
definierten Wirkungsziel folgte ein Abschnitt „Warum dieses Wirkungs-
ziel?“, in dem die Gründe darzustellen waren, die zu diesem Wirkungs-
ziel geführt hatten. Danach waren Maßnahmen zu beschreiben, wie die-
ses Wirkungsziel verfolgt werden sollte. Der abschließende Abschnitt 
„Wie sieht (der) Erfolg aus?“ enthielt Kennzahlen zur Erfolgsmessung 
sowie Angaben zu deren Berechnungsmethode, die Datenquelle und 
die angestrebte Entwicklung mit Iststand und Zielzustand.

 5.1 (1) Am 8. März 2011 diskutierte die Präsidialsektion im BMJ erstmals 
die Überlegungen ihrer Abteilungen zur wirkungsorientierten Steue-
rung (Leitbild, Wirkungsziele, –maßnahmen, Indikatoren). Die übrigen 
Sektionen wurden im Einsichtsweg mit den Vorschlägen befasst. Zu 
Gleichstellungsziel (als Teil des Wirkungsziels 5), Gleichstellungsmaß-
nahme und Indikator fand laut BMJ ein intensiver bilateraler Diskurs 
mit dem Leiter der Fachabteilung Strafvollzug in der Zentralstelle statt. 

Am 8. Oktober 2011 besprachen die Sektionsleiter die zwischenzeit-
lich weiter bearbeiteten Vorschläge zu Leitbild, allen Wirkungszielen, 
–maßnahmen und Indikatoren und trafen eine Vorauswahl der Wir-
kungsziele. Nach einer ersten informellen Qualitätssicherung durch die 
ressortübergreifende Wirkungscontrollingstelle im BKA und weiteren 
Überarbeitungen erfolgte am 25. November 2011 die Akkordierung mit 
der Ressortleitung und die endgültige Auswahl durch die Ressortleitung.

Gestaltung des Ent-
wicklungsprozesses

Entwicklungsprozess von Wirkungsziel 5 samt Gleichstellungsaspekt,  
Gleichstellungsmaßnahme und Indikator
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Am 30. November 2011 übermittelte das BMJ die Angaben zur Wir-
kungsorientierung auf Untergliederungs–Ebene offiziell zur Qualitätssi-
cherung an die Wirkungscontrollingstelle im BKA. Nach Erarbeitung der 
Maßnahmen auf Global– und Detailbudgetebene und weiteren Quali-
tätssicherungen im Februar und April 2012 durch die Wirkungscontrol-
lingstelle im BKA erfolgte die Eingabe in das IT–Tool zur wirkungsorien-
tierten Haushaltsführung. Damit war die Festlegung der Wirkungsziele, 
–maßnahmen und Indikatoren auf Ebene des BMJ abgeschlossen.

(2) Vom jeweiligen Zwischenstand der Entwürfe zum Wirkungsziel 5 
samt Gleichstellungsaspekt und den anderen vier Wirkungszielen, den 
(Gleichstellungs)Maßnahmen und den Indikatoren informierte das BMJ 
die Abteilungsleiter der Präsidialsektion und die Leiter der übrigen Sek-
tionen jeweils im Einsichtsweg. Die Information der Mitarbeiter über 
den Stand des Entwicklungsprozesses und sein Endergebnis blieb den 
Abteilungsleitern der Präsidialsektion und den Leitern der übrigen Sek-
tionen vorbehalten. Eine systematische Information aller Mitarbeiter, 
zumindest im betroffenen Bereich des Strafvollzugs, erfolgte nicht.

(3) Weder die Vollzugsdirektion9 noch der Leiter der — in Österreich 
einzigen — Justizanstalt für Frauen (Schwarzau) noch die Leiter der 
landesgerichtlichen Gefangenenhäuser mit Frauenabteilungen (im 
Jahr 2012 gab es davon 13) waren in den Entwicklungsprozess einge-
bunden. Auch die Gleichbehandlungsbeauftragte des BMJ war nicht 
einbezogen, da laut BMJ die Leiterin der Abteilung für Budget– und 
Bauangelegenheiten, die gleichzeitig Ressortbeauftragte des BMJ für 
Gendermainstrea ming und Genderbudgeting war, Gleichstellungs-
aspekte einbrachte.

An der Indikatorenbildung war die Vollzugsdirektion beteiligt.

(4) Eine externe Beratung im Rahmen der Entwicklung der Angaben 
zur Wirkungsorientierung (z.B. zur Moderation des Prozesses) nahm 
das BMJ nicht in Anspruch.

 5.2 (1) Der RH kritisierte, dass weder die Vollzugsdirektion noch der Lei-
ter der einzigen Justizanstalt für Frauen in Österreich (Schwarzau) 
oder ein Leiter eines der landesgerichtlichen Gefangenenhäuser mit 
einer Frauenabteilung in die Entwicklung des den Bereich Strafvollzug 
betreffenden Gleichstellungsaspekts samt Gleichstellungsmaßnahme 
einbezogen war. Die Einbindung von unmittelbar für die Umsetzung 

9 Die Vollzugsdirektion war als dem BMJ nachgeordnete Dienststelle für die operative 
Steuerung der Strafvollzugsanstalten zuständig.
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Verantwortlichen hätte sowohl die Qualität des Ergebnisses als auch 
die nötige Akzeptanz gefördert.10

Der RH empfahl daher dem BMJ, bei der Weiterentwicklung der Anga-
ben zur Wirkungsorientierung betreffend den Gleichstellungsaspekt 
im Wirkungsziel 5 zukünftig zumindest den Leiter der Justizanstalt 
Schwarzau sowie einen Leiter eines der landesgerichtlichen Gefange-
nenhäuser mit einer Frauenabteilung und Fachexperten aus der Voll-
zugsdirektion einzubinden.

(2) Weiters hielt der RH kritisch fest, dass die Mitarbeiter des Bereichs 
Strafvollzug nicht systematisch über Fortschritt und Ergebnis des Ent-
wicklungsprozesses der sie betreffenden gleichstellungsbezogenen 
Angaben zur Wirkungsorientierung informiert wurden.

Er empfahl dem BMJ, zukünftig die Information der betroffenen Mit-
arbeiter über den Entwicklungsprozess von Gleichstellungsziel, Gleich-
stellungsmaßnahmen und Indikatoren zumindest auf elektronischem 
Weg sicherzustellen.

 5.3 (1) Das BMJ verwies in seiner Stellungnahme betreffend eine umfas-
sendere Einbindung von Akteuren des Strafvollzugs in die Weiterent-
wicklung der Angaben zur Wirkungsorientierung auf die Erläuterungen 
zum BHG 2013 und die dort vorgesehene Erstellung der Wirkungsziele 
und Maßnahmen durch ein koordiniertes Zusammenspiel der verant-
wortlichen Akteure auf Grundlage von Top–down–Vorgaben und Bot-
tom–up–Erfordernissen. In diesem Sinne bestehe eine Bereitschaft der 
Vollzugsverwaltung, künftig auf allen Hierarchieebenen an der Defini-
tion der Wirkungsziele mitzuwirken. Im Zuge der Reorganisation der 
Strafvollzugsverwaltung werde mit 1. Juli 2015 eine Generaldirektion 
für den Strafvollzug und den Vollzug freiheitsentziehender Maßnah-
men im BMJ eingerichtet.

In Zukunft werde daher — auch bei allenfalls gegebenem Zeitdruck — 
für eine Einbeziehung der zuständigen Fachabteilungen und Fachex-
perten organisatorisch noch besser Vorsorge getroffen.

(2) Zur Empfehlung der Mitarbeiterinformation teilte das BMJ mit, 
dass die Informationen wie bisher über den elektronischen Akt (ELAK) 
als offizielles Tool für das Wissensmanagement des Bundes sowohl 

10 Siehe dazu auch Lödl et al, Kommentar BHG 2013 (2012)3, S. 364: „Wichtig ist dabei, 
dass die angestrebten Wirkungsziele und Maßnahmen nicht bloß von einer hierar-
chisch übergeordneten Stelle verordnet werden, sondern dass diese […] durch ein koor-
diniertes Zusammenspiel der verantwortlichen Akteurinnen und Akteure auf Grund-
lage von Top–down–Vorgaben und Bottom–up–Erfordernissen erstellt werden.“
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den betroffenen und zuständigen als auch den interessierten Fachab-
teilungen zur Kenntnis gebracht würden.

 5.4 Der RH entgegnete dem BMJ zum Argument der Information mittels 
ELAK, dass die Information der zuständigen und interessierten Fachab-
teilungen nicht ausreichte. Es war auch sicherzustellen, dass die betrof-
fenen Mitarbeiter in den nachgeordneten Justizanstalten — zumindest 
auf elektronischem Weg — informiert werden. Der RH hielt daher seine 
diesbezügliche Empfehlung aufrecht.

 6.1 (1) Abgesehen von der Ressortleitung und der Leitung der Präsidial-
sektion waren die Leitung der Präsidialabteilung für Budget– und Bau-
angelegenheiten sowie die Leitung der Präsidialabteilung für Projekte, 
Strategie und Innovation im BMJ hauptverantwortlich für den Ent-
wicklungsprozess des Gleichstellungsaspekts, der Gleichstellungsmaß-
nahme und des Indikators.

(2) Im Zeitraum der Entwicklung der gleichstellungsbezogenen 
Angaben zur Wirkungsorientierung waren von 15. Jänner 2009 bis 
21. April 2011 Dr. Claudia Bandion–Ortner und von 21. April 2011 bis 
16. Dezember 2013 ao. Univ.–Prof. Dr. Beatrix Karl die zuständigen 
Bundesministerinnen für Justiz.

Die Ressortleitung hatte sich am konkreten Entwicklungsprozess nicht 
beteiligt und keine diesbezüglichen Vorgaben gemacht. Frau Bundes-
ministerin Karl wurde am 25. November 2011 über die Ergebnisse des 
Entwicklungsprozesses informiert; sie genehmigte den vorgelegten Ent-
wurf des Wirkungsziels 5 mit Gleichstellungsaspekt, Gleichstellungs-
maßnahme und Indikator.

 6.2 Der RH hielt kritisch fest, dass die Ressortleitung in ihrer Funktion als 
haushaltsleitendes Organ der Verwaltung keine Vorgaben gemacht und 
sie damit ihre Verantwortung nicht entsprechend wahrgenommen hatte.

Datengrundlagen und Analysen

 7.1 (1) Das BMJ erhob geschlechterspezifische Daten zur Haft (z.B. Art, 
Dauer, Entlassung) und zum sozioökonomischen Hintergrund von Häft-
lingen (z.B. Schulbildung, Einkommen vor der Haft). Die Daten zum 
Straf– und Maßnahmenvollzug wurden in der Integrierten Vollzugs-
verwaltung (IVV) erfasst und ausgewertet. Diese IT–Lösung umfasste 
die Häftlingsevidenz, die Verwaltung des Haftraums, die Planung und 
Verwaltung von Überstellungen, eine automatische Berechnung des 

Verantwortlichkeiten 
im Entwicklungs-
prozess

Inhaltliche Auseinan-
dersetzung/Prüfung 
von Alternativen
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Strafendes und aller davon abhängigen Fristen sowie medizinische 
Informationen aus Krankenakten, Laborergebnissen oder therapeu-
tischen Maßnahmen. Im „Sozialarbeitermodul“, einem Teil der IVV, 
erfassten die Sozialarbeiter sozioökonomische Daten zu den Häftlin-
gen.

(2) Die Datenfehlbestände waren laut BMJ — trotz deutlicher Verbesse-
rung in den letzten Jahren — zur Zeit der Gebarungsüberprüfung noch 
immer relativ hoch und verhinderten nach Ansicht des BMJ in vielen 
Bereichen aussagekräftige Auswertungen für alle Häftlinge.

Den Prozentsatz der Datenfehlbestände bei den geschlechterspezi-
fischen Daten aus dem „Sozialarbeitermodul“ für das Jahr 2013 zeigt 
die folgende Tabelle:

Tabelle 3:  Datenfehlbestände bei geschlechterspezifischen Daten aus dem  
„Sozialarbeitermodul“

Bereich geschlechterspezifische Daten Datenfehlbestände in 
% bei

Männern Frauen
persönliches Umfeld – Familienstand 3 8

– Wohnsituation
 • rechtlich (z.B. Miete, unterstandslos) 30 36
 • persönlich (z.B. alleine, in Lebensgemeinschaft) 40 50

Bildung – höchster Schulabschluss 64 70
 davon
 • Häftlinge mit österreichischer Staatsbürgerschaft 50 50

davon
•  Österreicherinnen in der Justizanstalt 

Schwarzau1 34

• Österreicher in der Justizanstalt Sonnberg2 22
soziale Stellung –  Einkommen vor der Haft (z.B. Sozialhilfe, 

Facharbeiter) 49 50

 davon
 • Häftlinge mit österreichischer Staatsbürgerschaft 41 41

davon
•  Österreicherinnen in der Justizanstalt 

Schwarzau1 20

• Österreicher in der Justizanstalt Sonnberg2 14
1  Alle weiblichen Häftlinge mit Haftstrafen von über 18 Monaten waren in der Justizanstalt Schwarzau untergebracht; 

männliche Häftlinge waren dort nicht untergebracht. Daher entfällt die Angabe des Datenfehlbestandes bei Männern.
2  Der RH wählte die Justizanstalt Sonnberg als Vergleichsanstalt, weil sie (als kleinste Justizanstalt für Männer) mit einer 

Belagsmöglichkeit von 350 Plätzen größenmäßig annähernd vergleichbar mit der Justizanstalt Schwarzau (196 Plätze) war 
und die vergleichsweise geringsten Fehlbestände auswies.

Quelle: BMJ
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Aus der Tabelle ist erkennbar, dass die Datenfehlbestände sowohl im 
Bereich Bildung als auch im Bereich soziale Stellung hoch waren 
(Bereich Bildung 70 % bei weiblichen Häftlingen, 64 % bei männ-
lichen Häftlingen; Bereich soziale Stellung 50 % bei weiblichen Häft-
lingen und 49 % bei männlichen Häftlingen). Bei Betrachtung nur der 
österreichischen Staatsbürger reduzierten sich die Datenfehlbestände 
sowohl bei weiblichen als auch bei männlichen Häftlingen auf jeweils 
50 % (Bildung) bzw. 41 % (soziale Stellung). Die Justizanstalt Sonn-
berg wies in diesen Bereichen österreichweit die geringsten Datenfehl-
bestände mit 22 % bzw. 14 % auf.

(3) Analysen des BMJ zu Gründen für die Datenfehlbestände konnte 
das BMJ dem RH nicht vorlegen. Das BMJ nutzte die vorhandenen 
Daten auch nicht zur Konkretisierung der Lebenssituation weiblicher 
Häftlinge im Rahmen der Entwicklung der Angaben zur Wirkungs-
orientierung.

 7.2 Der RH hielt kritisch fest, dass insbesondere in den Bereichen Bil-
dung und soziale Stellung die Datenfehlbestände hoch waren. Dies 
schwächte — auch aus Sicht des BMJ — die Aussagekraft von Aus-
wertungen; Rückschlüsse auf alle Häftlinge waren nur eingeschränkt 
möglich. Weiters stellte der RH fest, dass sich die Datenfehlbestände 
bei einer Einschränkung auf österreichische Staatsbürger verringerten, 
jedoch immer noch beträchtlich blieben. Der RH anerkannte, dass die 
Justizanstalt Sonnberg einen vergleichsweise geringen Datenfehlbe-
stand aufwies.

Der RH empfahl dem BMJ, den vergleichsweise geringen Datenfehlbe-
stand in der Justizanstalt Sonnberg als Praxisbeispiel zu nutzen und 
daraus Verbesserungsmaßnahmen für die übrigen Justizanstalten abzu-
leiten. Weiters empfahl der RH dem BMJ, die Gründe für die Fehlbe-
stände bei Häftlingen mit ausländischer Staatsbürgerschaft zu ana-
lysieren und Maßnahmen zu setzen, um auch für diese Gruppe von 
Häftlingen die Datenfehlbestände zu reduzieren und die Vollständig-
keit sicherzustellen.

 7.3 (1) Laut Stellungnahme des BMJ hätten die Datenfehlbestände ihren 
Grund in einer nicht durchgängigen Eintragung durch die befassten 
Mitarbeiter und darin, dass die Insassen nicht verpflichtet seien, die 
sozioökonomischen Daten bekannt zu geben, eine Kontaktaufnahme 
mit dem Sozialen Dienst nicht erzwungen werden könne und die Fehl-
bestände in Strafvollzugsanstalten mit längeren Aufenthalten geringer 
seien als in landesgerichtlichen Gefangenenhäusern mit höherer Fluk-
tuation.
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Zum Stichtag 1. September 2014 habe sich der Datenfehlbestand im 
Bereich Bildung bei Frauen auf 63,67 % belaufen und bei Männern 
auf 49,13 % sowie im Bereich Einkommen bei Frauen auf 52,99 % 
und bei Männern auf 48,17 %.

Eine Reduktion der Datenfehlbestände sowie eine einheitliche Vorge-
hensweise bei der Erfassung der Daten könnten durch einen entspre-
chenden Erlass sichergestellt werden. Auch könne in Zusammenarbeit 
mit der BRZ GmbH eine technische Möglichkeit angedacht werden, 
um die Gründe für das Unterbleiben der Datenerfassung einzutragen.

(2) Zu den Datenfehlbeständen bei Häftlingen mit ausländischer Staats-
bürgerschaft wies das BMJ darauf hin, dass es zur Vorbereitung eines 
allfälligen Erlasses notwendig sei, die bisherigen Gepflogenheiten der 
jeweiligen Justizanstalten zu erheben und auszuwerten. Weiters sei die 
Möglichkeit einer Analyse der Fehlbestände bei Häftlingen mit aus-
ländischer Staatsbürgerschaft durch die BRZ GmbH abzuklären. Nach 
einer Analyse der Fehlbestände samt Ursachen könnten zielführende 
Maßnahmen zur Reduktion der Datenfehlbestände ergriffen werden.

 7.4 Angesichts der vom BMJ angegebenen Datenfehlbestände für 2014, 
die gegenüber 2013 zwar eine Verbesserung im Bereich Bildung, aber 
eine Verschlechterung im Bereich Einkommen feststellten, hielt der 
RH seine Empfehlung aufrecht, den vergleichsweise geringen Daten-
fehlbestand in der Justizanstalt Sonnberg als Praxisbeispiel zu nutzen 
und daraus Verbesserungsmaßnahmen für die übrigen Justizanstalten 
abzuleiten.

Dem entsprechenden Erlass zur Reduktion der Datenfehlbestände und 
der Analyse der Datenfehlbestände bei Häftlingen mit ausländischer 
Staatsbürgerschaft sah er entgegen.

 8.1 (1) Die Rahmenbedingungen im Straf– und Maßnahmenvollzug von 
weiblichen Häftlingen unterschieden sich von jenen der männlichen 
Häftlinge, wie folgende beispielhaften Sachverhalte zeigen:

—  Wegen des höheren Frauenanteils in den niedrigen Verdienstgrup-
pen und wegen der geringeren Beschäftigungsquote von weiblichen 
Häftlingen verdienten weibliche Häftlinge im Jahr 2012 weniger als 
männliche Häftlinge (TZ 23).
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—  Im Maßnahmenvollzug standen weiblichen und männlichen Häft-
lingen in unterschiedlichem Ausmaß adäquate Betreuungsplätze11 

zur Verfügung (TZ 25).

—  Die Strafvollzugsgrundsätze des Europarates sowie die UN–Bang-
kok–Regeln empfahlen eine spezielle Ausbildung für das Perso-
nal im Frauenstraf– und –maßnahmenvollzug. Eine solche Ausbil-
dung fand einmal in den Jahren 2011 und 2012 statt, wurde jedoch 
ab dem Jahr 2013 laut Angaben des BMJ mangels Interesses nicht 
mehr angeboten (TZ 24).

(2) Aus den über das „Sozialarbeitermodul“ vorhandenen geschlech-
terspezifischen Daten zu Sozialmerkmalen von Häftlingen zeigt der 
RH im Folgenden jene im Detail, die die von ihm näher betrachteten 
Bereiche Ausbildung und Beschäftigung betreffen.

Der Ausbildungsstand, gemessen am höchsten Schulabschluss, stellte 
sich im Jahr 2013 wie folgt dar:

11 Im Unterschied zum Strafvollzug wird im Maßnahmenvollzug die Anhaltung der Häft-
linge durch verstärkte psychologische Betreuung unterstützt. 

Tabelle 4: Ausbildung nach höchstem Schulabschluss in %1

Frauen Männer

in %

kein Schulabschluss 4,5 2,8

Volksschule 5,1 6,7

Sonderschule 2,8 4,8

Hauptschule 39,9 33,5

Polytechnische Schule 19,1 16,3

Berufsschule 18,0 25,5

AHS 4,5 3,9

BHS 2,8 3,9

Kolleg 1,1 0,5

Fachhochschule 0,6 0,7

Universitätsstudium 1,7 1,6

Rundungsdifferenzen möglich
1  Die Werte wurden mit Stichtag 1. September 2013 abgefragt. Dabei stand bei den Frauen in rd. 30 % der Fälle ein Eintrag 

zur Verfügung, bei den Männern in rd. 36 %.

Quelle: BMJ
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Aus der Tabelle ist ersichtlich, dass rd. 59 % der weiblichen Häftlinge 
und rd. 50 % der männlichen Häftlinge einen Abschluss in einer Haupt-
schule oder einer Polytechnischen Schule hatten. 18 % der Frauen und 
rd. 26 % der Männer konnten den Abschluss einer Berufsschule vorwei-
sen. Maturaniveau hatten rd. 7 % der Frauen und rd. 8 % der Männer.

Die Einkommenssituation vor der Haft stellte sich im Jahr 2013 wie 
folgt dar:

Fasst man die Bezieher von Sozialleistungen12 und Häftlinge ohne 
Einkommen vor der Haft zusammen, bezogen rd. 67 % der weiblichen 
und 58 % der männlichen Häftlinge vor der Haft kein Einkommen aus 
eigener aktiver Arbeit (Einkommenslose, Notstandshilfe–, Arbeitslo-
sengeld– und Sozialhilfenbezieher). Bei den Einkommen aus eigener 
aktiver Arbeit (Angestellte, Hilfsarbeiter, Selbständige, Facharbeiter, 
Beamte) lagen die männlichen Häftlinge prozentuell stets höher als 
die weiblichen Häftlinge.

12 Sozial–, Notstandshilfe– und Arbeitslosengeldbezieher

Abbildung 1: Einkommen vor der Haft in %1
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1  Die Werte wurden mit Stichtag 1. September 2013 abgefragt. Dabei stand bei Frauen und Männern jeweils in rd. 50 % der 
Fälle ein Eintrag zur Verfügung.

Quelle: BMJ
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(3) Aus den dem RH vorgelegten Dokumenten des BMJ war kein Hinweis 
dahingehend ersichtlich, dass die Verantwortlichen für den Entwick-
lungsprozess des den Gleichstellungsaspekt umfassenden Wirkungs-
ziels 5 die spezifischen Daten (Rahmenbedingungen) zur Lebenssitua-
tion weiblicher Häftlinge nachgefragt hatten. Zudem hatte das BMJ auf 
Maßnahmenebene nicht mehrere Alternativen entwickelt, um daraus 
die bestmögliche Maßnahme auswählen zu können.

(4) Auf Anfrage des RH zu den im Entwicklungsprozess verwendeten 
gleichstellungsspezifischen Daten und Analysen beriefen sich die Ver-
antwortlichen im Entwicklungsprozess u.a. auf eine Studie des Insti-
tuts für Rechts– und Kriminalsoziologie13 aus dem Jahr 2004 und auf 
die Studienergebnisse aus dem Projekt „EQUAL II — Schritt für Schritt“ 
aus dem Jahr 2007.

a) Die Studie des Instituts für Rechts– und Kriminalsoziologie aus dem 
Jahr 2004 behandelte Genderaspekte der Personalentwicklung in den 
Justizanstalten.

b) Das Projekt „EQUAL II — Schritt für Schritt“ basierte auf einer Fra-
gebogenerhebung ehemaliger Häftlinge zu den Themen „Familienstand, 
familiäre sowie soziale Bindungen, soziale Erfahrungen jeweils in und 
nach der Haft sowie Wünsche für die Zukunft“. Die Studienautoren 
wiesen ausdrücklich darauf hin, dass es sich dabei um keine reprä-
sentative Erhebung handelte, da weder die Methodik (keine systemati-
sierte Stichprobe) noch die geringen Fallzahlen (insbesondere bei den 
weiblichen Befragten) verallgemeinernde Schlussfolgerungen zuließen.

(5) Eine gesonderte Studie lag weder zur Lebenssituation weiblicher 
Häftlinge im Straf– und Maßnahmenvollzug noch zum Problem stei-
gender Häftlingszahlen vor.

 8.2 (1) Der RH kritisierte, dass das BMJ die vorhandenen Daten zu den Sozi-
almerkmalen von Häftlingen nicht analysiert und sie nicht zur Kon-
kretisierung der Lebenssituation weiblicher Häftlinge genutzt hatte.

Der RH stellte zudem fest, dass die vom BMJ angeführte Studie des 
Instituts für Rechts– und Kriminalsoziologie aus dem Jahr 2004 Gen-
deraspekte der Personalentwicklung in den Justizanstalten behandelte. 
Sie betraf somit, wenn überhaupt, nur mittelbar die Lebenssituation 
weiblicher Häftlinge. Das Projekt „EQUAL II — Schritt für Schritt“ 
wiederum ließ mangels repräsentativer Erhebung keine verallgemei-
nernden Schlussfolgerungen zu. Der RH erachtete daher beide vom 
13 Karazman–Morawetz/Weiss, Gender Mainstreaming — Personalentwicklung in Justiz-

anstalten (2004)
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BMJ verwendeten Quellen als wenig geeignete Basis für eine Ent-
scheidungsfindung.

Er empfahl dem BMJ, die Daten zu den Sozialmerkmalen der Häft-
linge im Hinblick auf die Unterschiede zwischen Frauen und Männern 
unter Berücksichtigung des Kosten–Nutzen–Aspekts zu analysieren, 
um so empirische Evidenzen für eine Strategiebildung und die Wei-
terentwicklung von Gleichstellungsziel, Gleichstellungsmaßnahmen 
und Indikatoren im Frauenstraf– und –maßnahmenvollzug zu erhal-
ten (siehe auch TZ 28).

(2) Zudem kritisierte der RH, dass das BMJ nicht auch alternative Maß-
nahmen zur Umsetzung des Gleichstellungsaspekts im Wirkungsziel 5 
entwickelt hatte.

Er empfahl dem BMJ, im Rahmen der Weiterentwicklung der Anga-
ben zur Wirkungsorientierung betreffend Gleichstellung auf Basis der 
konkret erhobenen und analysierten Lebenssituation weiblicher Häft-
linge alternative Maßnahmen für eine effektive Umsetzung des Gleich-
stellungsziels zu entwickeln, um letztlich aus der Mehrzahl von Alter-
nativen jene auswählen zu können, die die Problemvielfalt weiblicher 
Häftlinge bestmöglich berücksichtigt.

 8.3 (1) Das BMJ teilte in seiner Stellungnahme mit, dass bereits im sta-
tistischen Bericht über den Straf– und Maßnahmenvollzug für das 
Jahr 2014 die vorhandenen Daten einerseits für alle inhaftierten Per-
sonen, andererseits auch getrennt nach Geschlechtern analysiert und 
dargestellt würden. Dadurch sollte eine weitgehende Vergleichbarkeit 
geschaffen werden. Die Datenanalyse werde — wie vom RH empfoh-
len — in die Entwicklung einer Gesamtstrategie für den Frauenvollzug 
einfließen bzw. deren Basis bilden.

(2) Die Empfehlung des RH, alternative Maßnahmen für eine effektive 
Umsetzung des Gleichstellungsziels zu entwickeln, werde das BMJ in 
Evidenz halten. Diese Maßnahmen würden im Zuge der Überarbeitung 
der Wirkungsziele diskutiert.
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Daten zur geschlechterspezifischen Ressourcenverteilung

 9.1 (1) Gemäß Art. 13 Abs. 3 B–VG haben Bund, Länder und Gemeinden 
bei der Haushaltsführung die tatsächliche Gleichstellung von Frauen 
und Männern anzustreben. Das Ziel der tatsächlichen Gleichstellung 
von Frauen und Männern entsprach dem international etablierten Kon-
zept einer geschlechtergerechten Budgetgestaltung.14

Mit der Verpflichtung zur tatsächlichen Gleichstellung bei der Haus-
haltsführung war eine stärkere Berücksichtigung der Wirkungen von 
Maßnahmen der Haushaltsführung auf Frauen und Männer hinsicht-
lich der Mittelverteilung bei Erstellung, Vollzug und Kontrolle des 
Budgets verbunden.15

Laut den Gesetzesmaterialien zum BHG 201316 war die Verknüpfung 
der Kosten der Verwaltung mit den von ihr erbrachten Leistungen 
— anstatt der ausschließlichen Orientierung an den budgetierten Mit-
teln — ein zentrales Ziel der mit 1. Jänner 2013 in Kraft getretenen 
zweiten Etappe der Haushaltsrechtsreform.

(2) Im Jahr 2013 nahmen österreichweit 1.867 Häftlinge an Ausbil-
dungsmaßnahmen teil.17 Dafür wurden rd. 517.500 EUR aufgewen-
det.18 Zur Ressourcenverteilung zwischen Frauen und Männern in den 
Bereichen Ausbildung und Beschäftigung gab das BMJ an, diesbezüg-
liche gleichstellungsbezogene Datenerhebungen wegen zu hohen Ver-
waltungsaufwands nicht durchzuführen. Es erachte diese geschlech-
terspezifischen Daten für die Ressourcensteuerung als nicht sinnvoll.

(3) Das BMJ gab die Kosten je Hafttag und je Häftling (unabhängig ob 
weiblich oder männlich) in den Jahren 2012 und 2013 mit rd. 107 EUR 
an. Geringfügige Mehrkosten für weibliche Häftlinge konnten laut BMJ 
entstehen, wenn Mutter–Kind–Hafträume einzurichten waren oder ein 
eigener Spazierhof anzulegen war. Derartige Mehrkosten wies das BMJ 
jedoch nicht gesondert aus.

14 ErläutRV 480 BlgNR 24. GP, S. 5
15 Lödl et al, Kommentar BHG 2013 (2012)3, S. 22
16 ErläutRV 480 BlgNR 24. GP
17 Am häufigsten besucht waren Sprachkurse (758 Teilnehmende) sowie Basisbildungsmaß-

nahmen (z.B. Hauptschulabschlusskurse; 689 Teilnehmende). 178 Häftlinge besuchten 
ECDL–Kurse. Wegen der häufig kürzeren Haftzeiten boten die Haftanstalten statt drei-
jähriger Lehren 18–monatige Facharbeiterintensivausbildungen an (z.B. Gastronomie 
in der Justizanstalt Schwarzau).

18 Die jährliche Summe für die Aus– und Fortbildungsmaßnahmen der weiblichen und 
männlichen Häftlinge errechnete sich aus den von den Justizanstalten der Vollzugs-
direktion gemeldeten Kosten für Kursmaßnahmen.
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Die Entwicklung der Kosten je Hafttag (bei gemeinsamer Betrachtung 
von weiblichen und männlichen Häftlingen) stellte sich wie folgt dar:

 9.2 Der RH kritisierte, dass das BMJ keine gleichstellungsbezogenen Daten-
erhebungen zur Ressourcenverteilung zwischen weiblichen und männ-
lichen Häftlingen in den Bereichen Ausbildung und Beschäftigung 
durchgeführt hatte. Nach Ansicht des RH war eine gleichstellungsbe-
zogene Datenerhebung zur Ressourcenverteilung nicht nur sinnvoll, 
sondern auch notwendig, da erst durch die damit geschaffene Trans-
parenz Unausgewogenheiten erkannt und gegensteuernde Maßnah-
men gesetzt werden können. Diese Transparenz bildete die notwen-
dige Basis für eine inhaltliche Auseinandersetzung mit verschiedenen 
Maßnahmen–Alternativen — z.B. in Form von Kosten–Nutzen–Überle-
gungen — für die fundierte Prioritätensetzung (siehe TZ 8) und damit 
für die gesamthafte Steuerung.

Der RH empfahl dem BMJ, geschlechterspezifisch jene Ressourcen 
transparent zu machen, die Häftlingen im Bereich Ausbildung und 
Beschäftigung zugute kommen.

 9.3 Das BMJ informierte in seiner Stellungnahme darüber, dass es im Vor-
jahr19 die Fragebögen an die Justizanstalten zur Erhebung der Aus-
bildungsdaten geschlechtergerecht adaptiert habe und seither auch die 
Kennzahl „Beschäftigungsquote“ getrennt nach Geschlecht abgefragt 
werden könne. Der Bericht über den Straf– und Maßnahmenvollzug 
für das Jahr 2014 werde diese Kennzahlen für alle Insassen gemein-
sam sowie getrennt nach Geschlecht darstellen.

 9.4 Der RH begrüßte die Weiterentwicklung der geschlechterspezifischen 
Darstellung von Kennzahlen. Er wies jedoch auf die erforderliche Trans-
parenz der für weibliche und männliche Häftlinge eingesetzten Res-
sourcen hin. Der RH hielt daher an seiner Empfehlung fest.

19 Anmerkung RH: gemeint 2014

Tabelle 5: Entwicklung der Kosten im Strafvollzug in EUR

2008 2009 2010 2011 2012 2013

in EUR

Kosten je Hafttag 100,6 101,1 101,9 98,8 107,2 106,5

Quelle: Bericht über den Straf– und Maßnahmenvollzug 2013 (Auszug aus dem Sicherheitsbericht)
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 10.1 (1) Die österreichweit 27 Justizanstalten20 untergliederten sich in 
15 landesgerichtliche Gefangenenhäuser, eine Strafvollzugsanstalt 
für Frauen21, sieben Strafvollzugsanstalten für Männer, eine Straf-
vollzugsanstalt für Jugendliche22 und drei Sonderanstalten für den 
Maßnahmenvollzug23. Sie verteilten sich auf ganz Österreich mit dem 
Schwerpunkt im Osten. In den landesgerichtlichen Gefangenenhäu-
sern24 wurden Untersuchungshaften und gerichtliche Freiheitsstra-
fen bis zu 18 Monaten vollzogen (Jugendliche, Frauen und Männer); 
in den Strafvollzugsanstalten Freiheitsstrafen mit einer Strafzeit von 
über 18 Monaten.

In der Justizanstalt Schwarzau waren alle weiblichen Häftlinge mit 
einer Strafdauer von über 18 Monaten untergebracht. Im Jahr 2014 gab 
es dort 172 Haftplätze. In 14 von 16 landesgerichtlichen Gefangenen-
häusern bestanden im Jahr 2014 eigene Frauenabteilungen, in denen 
Frauen getrennt von den Männern untergebracht waren. In den lan-
desgerichtlichen Gefangenenhäusern standen im Jahr 2014  479 Haft-
plätze für Frauen (4.695 für Männer) zur Verfügung, gemeinsam mit der 
Justizanstalt Schwarzau waren dies daher 651 Haftplätze für Frauen.

(2) Ein Leitbild definiert die Kernaufgaben einer Verwaltungseinheit 
oder eines Aufgabengebiets sowie die strategische Ausrichtung. Es 
dient als gemeinsamer Orientierungsrahmen für das Handeln aller Mit-
arbeiter. Auf Basis des Leitbilds25 erarbeitete das BMJ seine fünf im 
BFG wiedergegebenen Wirkungsziele. Sein Gleichstellungsziel war in 
das Wirkungsziel 5 integriert.

20 Eine Übersicht über die Justizanstalten und deren Belagsmöglichkeit befindet sich im 
Anhang.

21 in der es zusätzlich eine Abteilung für bis zu 24 Männer gab (in der Regel für den gelo-
ckerten Vollzug)

22 von 14 bis 19 Jahren sowie junge Erwachsene bis zu 27 Jahre, die dem Jugendvollzug 
unterstellt waren

23 v.a. für die Unterbringung von nicht zurechnungsfähigen und zurechnungsfähigen 
geistig abnormen Rechtsbrechern gemäß § 21 Abs. 1 und 2 StGB und zu einem klei-
nen Teil für entwöhnungsbedürftige Rechtsbrecher gemäß § 22 StGB

24 Das sind Justizanstalten am Sitz der für Strafsachen zuständigen Landesgerichte.
25 Nach seinem Leitbild, abgebildet in den Bundesfinanzgesetzen (BFG) 2013 bis 2015, 

war das BMJ ab dem Jahr 2013 ausgerichtet auf die Wahrung von Rechtsfrieden und 
Rechtssicherheit, das Gewährleisten einer unabhängigen Rechtsprechung, das Han-
deln in sozialer Verantwortung unter Achtung der Grund– und Menschenrechte und 
die Sicherung des Rechts– und Wirtschaftsstandortes Österreich durch die Leistungen 
der Rechtsprechung.

Ausgangslage: 
Justizanstalten und 
Leitbild

Zielformulierung Gleichstellung im Lichte der haushaltsrechtlichen Qualitätskriterien
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Laut den BFG 2013 bis 2015 begründete das BMJ den Gleichstellungs-
aspekt im Wirkungsziel 5 damit, dass in vier von 16 Landesgerichts-
sprengeln für Frauen im Gegensatz zu Männern nicht die Möglich-
keit bestand, in Untersuchungs– bzw. Strafhaft genommen zu werden. 
Die Haftverbüßung in der Nähe des Lebensmittelpunktes fördere den 
Erhalt der sozialen Bindungen.

Eine weitere Konkretisierung der Lebenssituation weiblicher Häftlinge 
im Straf– und Maßnahmenvollzug erfolgte in der in den BFG wieder-
gegebenen Begründung für die Wahl des Gleichstellungsaspekts im 
Wirkungsziel 5 nicht.

(3) Laut einem Strategieentwurf der Vollzugsdirektion aus dem 
Jahr 2011 (siehe dazu TZ 12) war die Lebenssituation weiblicher Häft-
linge u.a. durch den niedrigen Ausbildungsgrad, Gewalterfahrungen 
vor der Haft und eine überdurchschnittlich hohe Drogen– und Medi-
kamentenabhängigkeit gekennzeichnet.

 10.2 Anknüpfend an seine Kritik in TZ 2 hielt der RH kritisch fest, dass 
das BMJ bei der Konkretisierung der Lebenssituation weiblicher Häft-
linge lediglich auf den Aspekt des Erhalts sozialer Bindungen Bezug 
genommen hatte. Andere Aspekte der Lebenssituation weiblicher Häft-
linge — z.B. Gewalterfahrungen vor der Haft oder Drogen– und Medi-
kamentenabhängigkeit — blieben unerwähnt. Der RH empfahl dem 
BMJ, bei der Weiterentwicklung der Angaben zur Wirkungsorientie-
rung die Lebenssituation weiblicher Häftlinge nicht eindimensional, 
sondern umfassender zu berücksichtigen.

 10.3 Laut Stellungnahme des BMJ werde die Vollzugsverwaltung die Emp-
fehlung in Evidenz halten.

 10.4 Der RH betonte, dass die Empfehlung nicht nur die Vollzugsverwal-
tung, sondern auch die strategische Ebene in der Zentralstelle adres-
sierte, die für den Entwicklungsprozess der Angaben zur Wirkungs-
orientierung koordinierend zuständig ist.

 11.1 (1) Bei der folgenden Beurteilung, inwieweit der Gleichstellungsaspekt 
im Wirkungsziel 5 die Qualitätskriterien erfüllte, widmet der RH den 
Kriterien Relevanz und Nachvollziehbarkeit wegen der umfangreiche-
ren Inhalte eigene Abschnitte (TZ 11 bzw. TZ 12) und stellt sie, ent-
gegen der Reihung im BHG 2013, an den Beginn der Beurteilung. Die 
Kriterien inhaltliche Konsistenz, Verständlichkeit, Vergleichbarkeit und 
Überprüfbarkeit fasst der RH in einer TZ zusammen (TZ 13).

Qualitätskriterium 
Relevanz
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(2) Die Anzahl weiblicher Häftlinge stieg zwischen 2008 und 2013 
von 454 auf 559.26 Der Anteil der weiblichen an allen Häftlingen stieg 
im Zeitraum 2008 bis 2012 von 5,5 % auf 6,6 % und fiel im Jahr 2013 
auf 6,3 %.

(3) Für die Jahre 2013 bis 2015 waren für die UG 13 — Justiz 11.192, 
11.293 und 11.264 Planstellen vorgesehen. Davon entfielen im 
Jahr 2013 auf den Exekutivdienst27 3.113 Planstellen und in den bei-
den Folgejahren jeweils 3.212 Planstellen (rd. 28 %). Insgesamt waren 
für das Personal in den Justizanstalten im Jahr 2013  3.698 Planstel-
len und in den Jahren 2014 und 2015 jeweils 3.798 Planstellen vor-
gesehen. Damit waren im Jahr 2013  33 % und in den Jahren 2014 
und 2015 jeweils 34 % aller Planstellen der UG 13 für den Strafvoll-
zug in den Justizanstalten gebunden.

(4) Die budgetären Rahmenbedingungen für die Jahre 2013 bis 2015 
stellten sich für den Bereich des BMJ und im Besonderen für den Straf-
vollzug wie folgt dar:

26 Stichtag 1. September 2013; davon waren 386 Frauen strafrechtlich verurteilt, 
173 Frauen wurden in anderen Haftformen (z.B. Untersuchungs– oder Auslieferungs-
haft) angehalten.

27 Justizwachepersonal in den Justizanstalten

Tabelle 6:  Entwicklung der Auszahlungen in der UG 13 — Justiz von 2013 bis 2015 laut 
BRA 2013 und BFG 2014 und 2015 — Finanzierungsvoranschlag

2013 2014 2015 Veränderung
2013 bis 2015

in Mio. EUR in %

UG 13 1.311,10 1.298,52 1.309,13 – 0,2

GB 13.01 Steuerung und Services 70,09 72,52 73,30 3,7

GB 13.02 Rechtsprechung 798,18 785,18 791,63 – 0,8

GB 13.03 Strafvollzug 442,84 440,82 444,20 0,3

DB 13.03.01 Justizanstalten 405,15 402,94 406,32 0,3

DB 13.03.02 Bewährungshilfe 37,69 37,87 37,88 0,5

Rundungsdifferenzen möglich

UG = Untergliederung (nach Rubriken zweite Gliederungsebene im Bundesvoranschlag)
GB = Globalbudget (nach Rubriken und Untergliederungen dritte Gliederungsebene im Bundesvoranschlag)
DB = Detailbudget (nach Rubriken, Untergliederungen und Globalbudget vierte Gliederungsebene im Bundesvoranschlag)
BRA = Bundesrechnungsabschluss

Quellen: BRA 2013 und BFG 2014 und 2015
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In den Finanzierungsvoranschlägen 2013 bis 2015 waren von 
rd. 1,3 Mrd. EUR der UG 13 — Justiz etwas mehr als 440 Mio. EUR 
(rd. 34 %) für den Strafvollzug veranschlagt. In den Jahren 2014 
und 2015 blieb der Anteil der veranschlagten Mittel mit jeweils rd. 34 % 
gleich. Im Ergebnisvoranschlag 2013 waren von rd. 1,4 Mrd. EUR der 
UG 13 — Justiz etwas mehr als 470 Mio. EUR (rd. 34 %) für den Straf-
vollzug veranschlagt. In den Jahren 2014 und 2015 blieb der Anteil 
der veranschlagten Mittel mit jeweils rd. 34 % ebenfalls gleich.

 11.2 Der RH beurteilte neben der Rechtsprechung den Strafvollzug als eine 
Kernaufgabe des BMJ. Rund ein Drittel (34 %) der Gesamtauszahlungen 
bzw. Gesamtaufwendungen und der Planstellen (33 % bzw. 34 %) des 
BMJ der Jahre 2013 bis 2015 entfiel auf den Strafvollzug.

Aufgrund der im Zeitraum 2008 bis 2013 gestiegenen Anzahl weib-
licher Häftlinge (von 454 auf 559) hatte das BMJ vermehrt Haftraum 
für weibliche Häftlinge zu schaffen.

In Ansehung dieser Sachverhalte erachtete der RH daher das Kriterium 
der Relevanz beim Gleichstellungsaspekt im Wirkungsziel 5 als erfüllt.

Tabelle 7:  Entwicklung der Aufwendungen in der UG 13 — Justiz von 2013 bis 2015 
laut BRA 2013 und BFG 2014 und 2015 — Ergebnisvoranschlag

2013 2014 2015 Veränderung
2013 bis 2015

in Mio. EUR in %

UG 13 1.403,26 1.372,27 1.384,74 – 1,3

GB 13.01 Steuerung und Services 70,69 72,94 73,71 4,3

GB 13.02 Rechtsprechung 858,70 830,65 837,10 – 2,5

GB 13.03 Strafvollzug 473,86 468,69 473,92 0,0

DB 13.03.01 Justizanstalten 438,76 430,81 436,05 – 0,6

DB 13.03.02 Bewährungshilfe 35,10 37,87 37,88 7,9

Rundungsdifferenzen möglich

UG = Untergliederung (nach Rubriken zweite Gliederungsebene im Bundesvoranschlag)
GB = Globalbudget (nach Rubriken und Untergliederungen dritte Gliederungsebene im Bundesvoranschlag)
DB = Detailbudget (nach Rubriken, Untergliederungen und Globalbudget vierte Gliederungsebene im Bundesvoranschlag)
BRA = Bundesrechnungsabschluss

Quellen: BRA 2013 und BFG 2014 und 2015
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 12.1 (1) Auf internationaler Ebene existierten mit den Strafvollzugsgrund-
sätzen des Europarates und den UN–Bangkok–Regeln Empfehlungen 
für die Gestaltung des Frauenstraf– und –maßnahmenvollzugs (TZ 2).

Die Angaben zur Wirkungsorientierung betreffend den Gleichstellungs-
aspekt im Wirkungsziel 5 enthielten keine expliziten Bezüge zu die-
sen internationalen Empfehlungen.

(2) Sowohl im Regierungsprogramm 2008–2013 als auch im Arbeitspro-
gramm der österreichischen Bundesregierung 2013–2018 fand sich im 
Kapitel „Frauen“ das Ziel, einen nationalen Aktionsplan für Gleich-
stellung zu erarbeiten (2008) bzw. fortzuführen (2013). Der Bereich 
Justiz enthielt keine gesonderten gleichstellungsspezifischen Vorgaben.

(3) Die Strategieberichte zu den Bundesfinanzrahmengesetzen defi-
nierten für die Jahre 2013–2016 und 2014–2017 als (Gleichstellungs)
Ziel der UG 13 — Justiz die „sichere, grund– und menschenrechtskon-
forme Anhaltung der Insassinnen und Insassen in Justizanstalten und 
Sicherung des Rechtsfriedens durch Reintegration und Rückfallprä-
vention im Straf– und Maßnahmenvollzug (einschließlich der Bewäh-
rungshilfe) unter besonderer Berücksichtigung der Lebenssituation von 
Insassinnen“.

(4) Die Vollzugsdirektion legte im Jahr 2011 einen von ihr entwickelten 
Entwurf eines Gesamtkonzepts für den Frauenstrafvollzug (Strategie-
entwurf) der Zentralstelle im BMJ im Aktenweg vor. Der Strategieent-
wurf führte aus, dass die speziellen Probleme des Frauenstrafvollzugs 
bisher wenig beachtet und untersucht worden seien. Der Frauenstraf-
vollzug bedürfe einer weniger starken Sicherung, dafür wäre vermehrt 
psychologisch geschultes Personal nötig. Eine überwiegende Orientie-
rung am Männerstrafvollzug würde den Bedürfnissen der Frauen nicht 
gerecht. Die Vollzugsdirektion konstatierte in diesem Strategieentwurf 
insbesondere hinsichtlich Unterbringung, Beschäftigungsmöglichkeiten 
und einer adäquaten medizinischen und psychologischen Behandlung 
einen Handlungsbedarf.

Weiterführende Arbeiten an dem Strategieentwurf gab es nicht.

(5) Gemäß § 4 Abs. 3 der Angaben zur Wirkungsorientierung–VO war 
das Gleichstellungsziel insbesondere auf externe, gesellschaftspolitische 
Wirkungen auszurichten. Der Gleichstellungsaspekt im Wirkungsziel 5 
des BMJ richtete sich an die Zielgruppe der weiblichen Häftlinge, das 
Wirkungsziel als Ganzes bezweckte durch die besondere Berücksich-
tigung von Reintegration und Rückfallprävention sowie der Lebens-
situation weiblicher Häftlinge externe Wirkungen.

Qualitätskriterium 
Nachvollziehbarkeit
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(6) Auf die Frage des RH nach ressortinternen Gleichstellungsstra-
tegien und dem Frauenförderungsplan bezog sich das BMJ in seiner 
Antwort ausschließlich auf den Frauenförderungsplan für das Justiz-
ressort. Die Zielgruppe des Frauenförderungsplans waren die Bediens-
teten des Ressorts.

 12.2 (1) Der RH kritisierte, dass in Österreich keine Strategie für den Frau-
enstraf– und –maßnahmenvollzug existierte und sich der Gleichstel-
lungsaspekt im Wirkungsziel 5 daher nicht aus einer übergeordneten 
Strategie ableitete. Die Einbettung in eine Strategie für den Frauen-
straf– und –maßnahmenvollzug hätte die Konkretisierung, die Nach-
vollziehbarkeit und Verständlichkeit des Gleichstellungsaspekts im 
Wirkungsziel 5 erleichtert und damit eine wirksame Umsetzung von 
Maßnahmen zur Zielerreichung gefördert.

Der RH empfahl dem BMJ, eine Strategie für den Frauenstraf– und 
– maßnahmenvollzug zu entwickeln. Dabei sollten Erfahrungen und 
vorhandene Konzepte der Vollzugsdirektion genutzt werden.

(2) Der RH kritisierte die insofern fehlende Nachvollziehbarkeit des 
Gleichstellungsaspekts im Wirkungsziel 5, als sich das BMJ in den 
Angaben zur Wirkungsorientierung nicht auf internationale Empfeh-
lungen (die Strafvollzugsgrundsätze des Europarates und die UN–Bang-
kok–Regeln) bezog.

Er empfahl dem BMJ, bei der Weiterentwicklung insbesondere der 
Begründung „Warum dieses Wirkungsziel?“ (TZ 4) auf internationale 
Empfehlungen Bezug zu nehmen und so durch mehr Transparenz die 
Nachvollziehbarkeit der Angaben zur Wirkungsorientierung betref-
fend Gleichstellung zu verbessern.

(3) Der RH stellte fest, dass sich der Gleichstellungsaspekt im Wirkungs-
ziel 5 des BMJ an die Zielgruppe der weiblichen Häftlinge richtete und 
im gesamten Wirkungsziel 5 durch die besondere Berücksichtigung 
von Reintegration und Rückfallprävention sowie der Lebenssituation 
weiblicher Häftlinge externe Wirkungen beabsichtigt waren.

(4) Der RH hielt weiters fest, dass ein Frauenförderungsplan eine Stra-
tegie für den Frauenstraf– und –maßnahmenvollzug nicht ersetzen 
konnte, weil sich Frauenförderungspläne definitionsgemäß nicht an 
die weiblichen Häftlinge, sondern an die Bediensteten richteten.
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(5) Insgesamt beurteilte der RH die Nachvollziehbarkeit des Gleich-
stellungsaspekts im Wirkungsziel 5 als nur eingeschränkt gegeben, da 
keine Strategie für den Frauenstraf– und –maßnahmenvollzug exis-
tierte und auch die Bezüge zu internationalen Empfehlungen fehlten.

 12.3 Das BMJ führte in seiner Stellungnahme aus, dass es — unter Berück-
sichtigung der vorhandenen Konzepte der Vollzugsdirektion — ein Kon-
zept für eine Strategie ausgearbeitet habe, das schrittweise umgesetzt 
werde. Ziel sei die Entwicklung und Implementierung eines Vollzugs, 
der den besonderen Umständen und Bedürfnissen weiblicher Häftlinge 
(u.a. schlechte bzw. abgebrochene Bildungsbiographien, hohes Abhän-
gigkeitspotenzial von Suchtmitteln, hoher Anteil an Missbrauchser-
fahrungen, viele psychische Störungen mit Auswirkung auf das Sozi-
alverhalten) weitgehend Rechnung tragen könne.

Die Empfehlung zur Weiterentwicklung insbesondere der Begründung 
„Warum dieses Wirkungsziel?“ werde das BMJ in Evidenz halten.

 13.1 (1) Die Strategieberichte zu den Bundesfinanzrahmengesetzen defi-
nierten für die Jahre 2013–2016 und 2014–2017 als (Gleichstellungs)
Ziel der UG 13 —  Justiz die „sichere, grund– und menschenrechtskon-
forme Anhaltung der Insassinnen und Insassen in Justizanstalten und 
Sicherung des Rechtsfriedens durch Reintegration und Rückfallprä-
vention im Straf– und Maßnahmenvollzug (einschließlich der Bewäh-
rungshilfe) unter besonderer Berücksichtigung der Lebenssituation von 
Insassinnen“.

Das den Gleichstellungsaspekt enthaltende Wirkungsziel 5 zeigte eine 
Fokussierung auf die Reintegration und Rückfallprävention sowie die 
Berücksichtigung der Lebenssituation weiblicher Häftlinge im Straf– 
und Maßnahmenvollzug. Nicht angesprochen waren im Wirkungs-
ziel 5 die sichere, grund– und menschenrechtskonforme Anhaltung 
der Insassen in Justizanstalten und die Sicherung des Rechtsfriedens 
aus den Strategieberichten für die Jahre 2013–2016 und 2014–2017.

(2) Bei der Beurteilung der inhaltlichen Konsistenz des Gleichstellungs-
ziels geht es um die Frage, inwieweit zwischen dem Gleichstellungs-
ziel, den Maßnahmen und Indikatoren eine inhaltliche Abstimmung 
erfolgt ist und ein logischer Zusammenhang besteht.

(3) Eine Formulierung erfüllt dann das Kriterium der Verständlichkeit, 
wenn Menschen ohne einschlägige fachliche Vorbildung die verwende-
ten Worte und Sätze verstehen und sie sich über die konkreten Inhalte 
der Worte und Sätze eine Vorstellung machen können.

Qualitätskriterien in-
haltliche Konsistenz, 
Verständlichkeit, 
Vergleichbarkeit, 
Überprüfbarkeit
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Das den Gleichstellungsaspekt umfassende Wirkungsziel („effektive 
Durchsetzung von Entscheidungen durch zivil– und strafgerichtlichen 
Vollzug; letzterer unter besonderer Berücksichtigung der Reintegration 
und Rückfallprävention sowie der Lebenssituation weiblicher Insas-
sen im Straf– und Maßnahmenvollzug“) war mehrgliedrig verschach-
telt formuliert: Der Gleichstellungsaspekt war mit einem allgemeinen 
Ziel zum Straf– und Maßnahmenvollzug gekoppelt („unter besonde-
rer Berücksichtigung der Reintegration und Rückfallprävention sowie 
der Lebenssituation weiblicher Insassen im Straf– und Maßnahmen-
vollzug“) und dieses allgemeine Ziel war in das übergeordnete Wir-
kungsziel zur Durchsetzung von zivil– und strafgerichtlichen Entschei-
dungen integriert („effektive Durchsetzung von Entscheidungen durch 
zivil– und strafgerichtlichen Vollzug“).

(4) Das Kriterium der Vergleichbarkeit erforderte eine Kontinuität der 
Angaben zur Wirkungsorientierung über einen Zeitraum von mehre-
ren Jahren. Der Gleichstellungsaspekt im Wirkungsziel 5 des BMJ blieb 
während des Prüfungszeitraums 2013 bis 2015 gleich (TZ 1).

(5) Die Überprüfbarkeit bezieht sich nach den Gesetzesmaterialien zwar 
insbesondere auf die Indikatoren, dennoch sollte auch das Wirkungs-
ziel messbar und eine tatsächliche Umsetzung objektiv ex post fest-
stellbar sein.

 13.2 (1) Inhaltliche Konsistenz

Der RH hielt fest, dass sowohl die Ziele in den Strategieberichten als 
auch die Wirkungsziele in den BFG mittelfristig angelegt waren und 
daher weitgehend Deckung finden sollten. Der RH kritisierte, dass das 
den Gleichstellungsaspekt enthaltende Wirkungsziel 5 enger gefasst 
war als die Ziele in den Strategieberichten und durch diese mangelnde 
Deckungsgleichheit eine Steuerungsschwäche entstand. Die inhaltliche 
Konsistenz des Wirkungsziels mit den entsprechenden Strategieberich-
ten war dadurch nicht ausreichend gegeben.

Der RH verwies zur weiteren Beurteilung der inhaltlichen Konsistenz 
des Gleichstellungsaspekts im Wirkungsziel 5 auf seine Beurteilung 
der Maßnahme (TZ 14) und des Indikators (TZ 19), und konkret deren 
logischen Zusammenhang mit dem Gleichstellungsaspekt.
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(2) Verständlichkeit

Der RH hielt fest, dass das den Gleichstellungsaspekt enthaltende Wir-
kungsziel 5 drei unterschiedliche Aspekte des straf– und zivilgericht-
lichen Vollzugs adressierte, wovon nur einer, der in der Formulierung 
letztgereihte, explizit auf weibliche Häftlinge Bezug nahm:

—  effektive Durchsetzung von Entscheidungen durch zivilgerichtlichen 
Vollzug;

—  effektive Durchsetzung von Entscheidungen durch strafgerichtlichen 
Vollzug unter besonderer Berücksichtigung der Reintegration und 
Rückfallprävention für männliche Häftlinge im Straf– und Maß-
nahmenvollzug;

—  effektive Durchsetzung von Entscheidungen durch strafgerichtlichen 
Vollzug unter besonderer Berücksichtigung der Reintegration und 
Rückfallprävention sowie der Lebenssituation weiblicher Häftlinge 
im Straf– und Maßnahmenvollzug.

Der RH kritisierte, dass die Verständlichkeit des den Gleichstellungs-
aspekt enthaltenden Wirkungsziels 5 durch diese Häufung von adres-
sierten Aspekten in nur einem Satz, durch die Platzierung des Gleich-
stellungsaspekts an das Ende der Zielformulierung und durch die 
mehrgliedrig verschachtelte Formulierung des Ziels als Ganzes beein-
trächtigt war.

Zudem erachtete er den Gleichstellungsaspekt wegen der ungenü-
genden Konkretisierung der Lebenssituation weiblicher Häftlinge (siehe 
dazu schon TZ 2, 7, 10) als nicht ausreichend verständlich: Es kann 
nicht erwartet werden, dass sich Menschen ohne einschlägige fach-
liche Vorbildung von der konkreten Lebenssituation weiblicher Häft-
linge eine Vorstellung machen können.

Der RH empfahl daher dem BMJ, das Gleichstellungsziel in einem eige-
nen Satz zu formulieren und im Abschnitt „Warum dieses Wirkungs-
ziel?“ Erläuterungen zur Lebenssituation zu ergänzen.

(3) Vergleichbarkeit

Der RH beurteilte die Vergleichbarkeit des Gleichstellungsaspekts im 
Wirkungsziel 5 als gegeben: Der im Prüfungszeitraum 2013 bis 2015 
unveränderte Gleichstellungsaspekt ermöglichte eine Kontinuität der 
Angaben und damit die Vergleichbarkeit über die betroffenen Jahre.
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(4) Überprüfbarkeit

Der RH beurteilte den Gleichstellungsaspekt im Wirkungsziel 5 grund-
sätzlich als überprüfbar. Dies insbesondere deshalb, weil das BMJ 
geschlechterspezifische Daten zur Haft (z.B. Art, Dauer, Entlassung) 
und zum sozioökonomischen Hintergrund von Häftlingen (z.B. Schul-
bildung, Einkommen vor der Haft) erhoben hatte (TZ 7, 29), die die 
grundsätzliche Feststellung ermöglichten, inwieweit die Reintegration, 
Rückfallprävention und die Lebenssituation weiblicher Häftlinge im 
Strafvollzug tatsächlich berücksichtigt wurden. Wegen der schlech-
ten Datenqualität war die Überprüfbarkeit jedoch nur eingeschränkt 
gegeben.

 13.3 Laut Stellungnahme des BMJ seien aufgrund der vorgegebenen Limi-
tierung von Zeichen und Zeilen nur äußerst knappe Formulierungen 
möglich und zur leichteren Verständlichkeit auch gewünscht gewesen. 
Dem BMJ sei es jedoch im Zuge der Überarbeitung der Indikatoren 
und Maßnahmen weiterhin ein wichtiges Anliegen, eine noch bessere 
Verständlichkeit zu gewährleisten.

 13.4 Der RH betonte, dass die Formulierung des Gleichstellungsziels in 
einem eigenen Satz auch ohne eine Erhöhung der Anzahl von Zei-
chen und Zeilen möglich sein sollte. Zudem betonte er, dass es auf-
grund der Formulierung des Gleichstellungsziels unerlässlich ist, im 
Abschnitt „Warum dieses Wirkungsziel?“ die Lebenssituation weib-
licher Häftlinge zu erläutern. Der RH verblieb daher bei seiner Emp-
fehlung.

 14.1 (1) Bei der Beurteilung, inwieweit die Maßnahme zum Gleichstellungs-
aspekt im Wirkungsziel 5 die Qualitätskriterien erfüllte, widmete der 
RH den Kriterien inhaltliche Konsistenz und Nachvollziehbarkeit wegen 
der umfangreicheren Inhalte eigene Abschnitte (TZ 14, 15 bzw. TZ 16) 
und stellte sie an den Beginn der Beurteilung. Die Kriterien Relevanz, 
Verständlichkeit, Vergleichbarkeit und Überprüfbarkeit fasste er zu 
einer TZ (TZ 17) zusammen.

(2) Mit der „Schaffung von Haftplätzen für Frauen in landesgericht-
lichen Gefangenenhäusern einschließlich von Beschäftigungsmöglich-
keiten und Mutter–Kind–Haftplätzen“ formulierte das BMJ die Maß-
nahme zum Gleichstellungsaspekt im Wirkungsziel 5 so, dass drei 
unterschiedliche Bereiche angesprochen waren: die Schaffung von

Qualitätskriterium 
inhaltliche Konsistenz

Maßnahme im Lichte der haushaltsrechtlichen Qualitätskriterien
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— Haftplätzen,
— Beschäftigungsmöglichkeiten und
— Mutter–Kind–Haftplätzen.

Insgesamt hatte die Maßnahme zum Gleichstellungsaspekt die Absicht, 
den weiblichen Häftlingen die sozialen Bindungen zu erhalten, indem 
sie die Haft in der Nähe ihres Lebensmittelpunktes verbüßen konn-
ten. Konkret betraf die Maßnahme zum Gleichstellungsaspekt laut 
den Budgetunterlagen die landesgerichtlichen Gefangenenhäuser Kor-
neuburg (2013) und Eisenstadt (2015). Aus dem Wortlaut der Maß-
nahme zum Gleichstellungsaspekt war abzuleiten, dass die Schaffung 
von Beschäftigungsmöglichkeiten und Mutter–Kind–Haftplätzen nur 
für die weiblichen Häftlinge in den neu zu schaffenden Frauenabtei-
lungen galt.

(3) Neben der Maßnahme Schaffung von Frauenabteilungen in landes-
gerichtlichen Gefangenenhäusern sah das BMJ zum Wirkungsziel 5 und 
dessen weiteren Teilaspekt einer „effektiven Durchsetzung von Ent-
scheidungen durch strafgerichtlichen Vollzug unter besonderer Berück-
sichtigung der Reintegration und Rückfallprävention für Häftlinge im 
Straf– und Maßnahmenvollzug“ weitere Maßnahmen vor, diese aller-
dings ohne expliziten Bezug zum Gleichstellungsaspekt:

— „bessere Qualifizierung der InsassInnen während der Haft“ sowie

—  „Ausbau des Arbeitswesens im Strafvollzug durch verstärkte Orien-
tierung der Arbeitsleistungen an den Bedürfnissen möglicher Leis-
tungsabnehmerInnen“.

Aufgrund der sprachlichen Formulierung richteten sie sich an weib-
liche und männliche Häftlinge und legten damit zwar Gleichstellungs-
relevanz nahe, sie wurden jedoch in der Folge weder näher beschrie-
ben noch geschlechterspezifisch differenziert.

(4) In den Strategieberichten zu den Bundesfinanzrahmengesetzen für 
die Jahre 2013–2016 und 2014–2017 waren als Maßnahmen jeweils 
„die Strukturierung der Therapie und Betreuung, [die] Förderung von 
Bildungsmaßnahmen für die Insassinnen und Insassen der Justizan-
stalten, [der] Ausbau der Einrichtungen für den Frauenvollzug, [der] 
weitere Ausbau justizeigener Einrichtungen für den Maßnahmenvoll-
zug“ vorgesehen. Im Strategiebericht zum Bundesfinanzrahmenge-
setz 2015–2018 führte das BMJ unter den „wichtigsten laufenden Maß-
nahmen und Reformen“ die „Schaffung von Haftplätzen für Frauen in 
landesgerichtlichen Gefangenenhäusern einschließlich von Beschäfti-
gungsmöglichkeiten und Mutter–Kind–Haftplätzen sowie die bessere 

III-197 der Beilagen XXV. GP - Bericht - Hauptdokument gesamt (elektr. übermittelte Version)204 von 442

Dieser Text wurde elektronisch übermittelt. Abweichungen vom Original sind möglich.
www.parlament.gv.at



Gleichstellungsziel, Gleichstellungsmaßnahmen 
und Indikatoren im BMJ

BKA BMJ

Bund 2015/12  201

Maßnahme im Lichte der haushalts- 
rechtlichen Qualitätskriterien

Qualifizierung der InsassInnen während der Haft im Bereich zertifi-
zierter Basisbildungsmaßnahmen und berufliche Aufbauschulungen 
(Computerkurse/ECDL, Lehren, Sprachkurse inkl. Deutsch als Fremd-
sprache, Erste Hilfe etc., branchentypische Kurse wie Schweißkurse, 
StaplerfahrerInnen)“ an.

(5) Die Entwicklung der Beschäftigung in der Haft in den Jahren 2008 
bis 2013, gesondert ausgewiesen für Frauen und Männer, stellte sich 
wie folgt dar:

Die durchschnittliche Arbeitszeit pro Tag (gerechnet auf sieben Tage pro 
Woche) war im Zeitraum 2008 bis 2013 in jedem Jahr bei den Frauen 
geringer als bei den Männern. Auch die bei beiden Häftlingsgruppen 
über die Zeit erkennbare Verringerung der Arbeitsstunden pro Tag 
war bei den Frauen mit 11,3 % stärker als bei den Männern mit 9,4 %.

(6) Das BMJ arbeitete nicht mit anderen Ressorts — wie dem für 
Beschäftigung zuständigen BMASK oder dem für Bildung zuständi-
gen BMBF  — zusammen, um neuartige, auf die Zielgruppe weiblicher 
Häftlinge zugeschnittene Ausbildungs– und Beschäftigungsprogramme 
zu erarbeiten, welche auch nach Haftentlassung weitergeführt wer-
den könnten.

 14.2 (1) Der RH kritisierte, dass sich die in der Maßnahme zum Gleichstel-
lungsaspekt im Wirkungsziel 5 angesprochene Schaffung von Beschäf-
tigungsmöglichkeiten und Mutter–Kind–Haftplätzen nur auf die neu 
einzurichtenden Frauenabteilungen in landesgerichtlichen Gefan-
genenhäusern bezog und nicht potenziell alle weiblichen Häftlinge 
umfasste.

(2) Der RH hielt weiters fest, dass die beiden anderen Maßnahmen für 
den Strafvollzug („bessere Qualifizierung der InsassInnen während der 
Haft“, „Ausbau des Arbeitswesens im Strafvollzug durch verstärk te Ori-
entierung der Arbeitsleistungen an den Bedürfnissen möglicher Leis-
tungsabnehmerInnen“) sowohl weibliche als auch männliche Häftlinge 
betrafen. Der RH kritisierte, dass das BMJ dazu keine geschlechterspe-

Tabelle 8:  Mittelwert der Arbeitsstunden pro Tag der Jahre 2008 bis 2013 — Frauen und 
Männer

2008 2009 2010 2011 2012 2013 Veränderung
2008 bis 2013

in Arbeitsstunden pro Tag in %

Frauen 2,10 1,96 1,83 1,73 1,81 1,86 – 11,3

Männer 2,44 2,23 2,27 2,31 2,22 2,21 – 9,4

Quelle: BMJ
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zifische Konkretisierung vorgenommen und damit die Chance nicht 
genutzt hatte, der besonderen Berücksichtigung der Lebenssituation 
weiblicher Häftlinge in höherem Ausmaß zu entsprechen.

Mangels eines Bezugs zwischen der nur für weibliche Häftlinge gel-
tenden Maßnahme zum Gleichstellungsaspekt — Schaffung von Frau-
enabteilungen in zwei weiteren landesgerichtlichen Gefangenenhäu-
sern (Korneuburg im Jahr 2013 und Eisenstadt im Jahr 2015) — und den 
beiden Maßnahmen zu Ausbildung und Beschäftigung, die weibliche 
und männliche Häftlinge betrafen, war die inhaltliche Konsistenz auch 
im Verhältnis der einzelnen Maßnahmen untereinander nicht gegeben.

Der RH empfahl dem BMJ, im Sinne des Gleichstellungsaspekts im 
Wirkungsziel 5 durch eine geschlechterspezifische Konkretisierung der 
Maßnahmen zu Ausbildung und Beschäftigung die inhaltliche Konsis-
tenz im Verhältnis der einzelnen Maßnahmen untereinander zu ver-
bessern.

(3) Der RH hielt kritisch fest, dass das BMJ die in den Strategiebe-
richten 2013–2016 und 2014–2017 allgemein formulierte Gleichstel-
lungsmaßnahme erst im Strategiebericht 2015–2018 näher beschrieb, 
obwohl die Maßnahme bereits im BFG 2013 konkret dargestellt und 
mit der Umsetzung begonnen worden war.

Er empfahl daher dem BMJ, in Hinkunft geplante oder bereits in Umset-
zung befindliche Maßnahmen zum Gleichstellungsaspekt im Wirkungs-
ziel 5 auch in die Strategieberichte dieser Jahre aufzunehmen, um die 
Nachvollziehbarkeit zu verbessern.

(4) Zudem hielt der RH kritisch fest, dass weibliche Häftlinge eine nied-
rigere durchschnittliche Arbeitszeit pro Tag aufwiesen und im Zeit-
raum 2008 bis 2013 die durchschnittliche Arbeitszeit der weiblichen 
Häftlinge um 1,9 Prozentpunkte stärker zurückgegangen war als die 
der männlichen Häftlinge. Der RH empfahl dem BMJ, bei der Auswahl 
zukünftiger Maßnahmen auch solche zur Verbesserung der Beschäfti-
gungsmöglichkeiten für alle weiblichen Häftlinge vorzusehen.

(5) Der RH kritisierte, dass das BMJ in Fragen der Ausbildung und 
Beschäftigung weiblicher Häftlinge keine Kooperation mit den zustän-
digen Ressorts BMASK und BMBF gesucht hatte. Durch die Abstim-
mung zielgruppenorientierter Angebote in und nach der Haft könnten 
die Qualität und Wirksamkeit von Ausbildungs– und Beschäftigungs-
maßnahmen für weibliche Häftlinge verbessert werden.
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Der RH empfahl dem BMJ, in Fragen der Ausbildung und Beschäfti-
gung weiblicher Häftlinge mit dem BMASK und dem BMBF zusam-
menzuarbeiten.

 14.3 (1) Das BMJ teilte in seiner Stellungnahme mit, die Berücksichtigung 
von Maßnahmen zum Gleichstellungsaspekt im Wirkungsziel bei der 
Erstellung zukünftiger Strategieberichte anzustreben.

(2) Auch die Empfehlung des RH zur geschlechterspezifischen Konkre-
tisierung und damit Verbesserung der inhaltlichen Konsistenz der Maß-
nahmen untereinander werde im Rahmen der Überarbeitung der Anga-
ben zur Wirkungsorientierung umgesetzt. Die entsprechenden Daten 
seien in der IVV erfasst. Durch die Erhebung der absolvierten Aus-
bildungsmodule in den einzelnen Justizanstalten nach Geschlechtern 
könnten gezielter Maßnahmen gesetzt werden.

Das BMJ ergänzte in seiner Stellungnahme Daten zum Stichtag 1. Sep-
tember 2014: Danach seien bei einem Frauenanteil von rd. 6,1 % 
(in absoluten Zahlen 536 weibliche Häftlinge) rd. 5,36 % der Aus– 
und Fortbildungsangebote von Frauen absolviert worden, überwiegend 
Sprachkurse und „sonstige Kurse“; zwei Frauen hätten Facharbeiter–
Intensivausbildungen absolviert.

(3) Im Zuge der Erarbeitung von Mindeststandards für den Frauen-
vollzug habe das BMJ in Aussicht genommen, zielführende Maßnah-
men zur Verbesserung der Beschäftigungsmöglichkeiten für weibliche 
Häftlinge zu entwickeln und umzusetzen.

(4) Die Empfehlung des RH zur Zusammenarbeit mit dem BMASK und 
dem BMBF halte das BMJ in Evidenz.

 14.4 Der RH stellte klar, dass die Aufnahme von geplanten oder bereits in 
Umsetzung befindlichen Maßnahmen zum Gleichstellungsaspekt im 
Wirkungsziel 5 auch in die Strategieberichte der betreffenden Jahre 
die Nachvollziehbarkeit verbessert und daher jedenfalls erfolgen sollte. 
Der RH hielt daher an dieser Empfehlung fest.

 15.1 (1) Frauen erhielten überwiegend kürzere Haftstrafen als Männer. Die 
folgende Abbildung stellt die Unterschiede zwischen Frauen und Män-
nern bezüglich der Strafdauer im Detail dar:
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In Abbildung 2 ist erkennbar, dass zum Stichtag 1. September 2013 
rd. 12 % der Frauen und rd. 6 % der Männer zu weniger als drei Mona-
ten Haft verurteilt worden waren. Auch noch bei einer Haftstrafe von 
bis zu drei Jahren lag der Anteil der Frauen mit rd. 65 % (253 von ins-
gesamt 386) höher als jener der Männer mit rd. 53 % (3.368 von ins-
gesamt 6.310). Hingegen waren rd. 28 % der Männer und rd. 18 % der 
Frauen zu Haftstrafen von mehr als fünf Jahren verurteilt.

Mit 479 von insgesamt 651 Haftplätzen war daher die Unterbringung 
der weiblichen Häftlinge zum Großteil (rd. 74 %) in den landesge-
richtlichen Gefangenenhäusern vorgesehen, wo die Untersuchungs-
haften und Haftstrafen mit einer Dauer von bis zu 18 Monaten voll-
zogen wurden.

Die tendenziell kürzeren Haftstrafen führten zu einer starken Fluktu-
ation der weiblichen Häftlinge in den landesgerichtlichen Gefange-
nenhäusern, was sich auf das Leistungsangebot hinsichtlich Ausbil-
dung und Beschäftigung auswirkte.

(2) Die Unterschiede in den Leistungsangeboten zwischen der (Frauen)
Justizanstalt Schwarzau (Vollzug von Strafen über 18 Monaten) und 
den Frauenabteilungen in landesgerichtlichen Gefangenenhäusern 
(Vollzug von Strafen unter 18 Monaten) stellten sich laut BMJ wie 
folgt dar:

Abbildung 2: Strafdauer Frauen und Männer, anteilig, zum Stichtag 1. September 2013
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Quelle: BMJ
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Die Tabelle zeigt die vergleichsweise größeren Möglichkeiten für 
Ausbildung, Beschäftigung und Freizeitaktivitäten in der Justizan-
stalt Schwarzau. Die längere Haftdauer machte Arbeitsleistungen für 
externe Auftraggeber in der Justizanstalt Schwarzau besser planbar 
und auch längerdauernde Ausbildungen — wie etwa eine Berufsreife-
prüfung oder eine Lehre — möglich.

Tabelle 9:  Unterschiede in den Leistungsangeboten für weibliche Häftlinge in der  
Justizanstalt Schwarzau und in den Frauenabteilungen der landesgericht-
lichen Gefangenenhäuser

Leistungsbereich 
des Strafvollzugs

Justizanstalt Schwarzau landesgerichtliche Gefangenenhäuser1

Ausbildung –  Vermittlung der Grundschulfähigkeiten 
bis zum Hauptschulabschluss

–  Berufsreifeprüfung
–  IT–Schulungen (ECDL)
–  Fremdsprachenausbildung (Englisch 

bis zur Cambridge–Zertifizierung)
–  Deutschkurse für weibliche Häftlinge 

mit nicht deutscher Muttersprache
–  Qualifikationen zur Lagerfachkraft 

bzw. zur Restaurantfachfrau mit Lehr-
abschlussprüfung möglich

–  universitäre Bildungsmöglichkeiten 
können genutzt werden (Fernstudien)

höhere Fluktuation der weiblichen 
Häftlinge infolge kürzerer 
Haftdauer führt zu eingeschränkten 
Ausbildungsangeboten und damit zu 
Ausbildungsdefiziten

Beschäftigung –  ein Unternehmerbetrieb2 
(Verpackung, Kuvertierung etc.)

–  ein auf Facharbeit ausgerichteter 
Schneidereibetrieb

–  weibliche Häftlinge ohne spezifische 
Berufsausbildung wurden in vollzugs-
eigenen Arbeitsbetrieben (Wäscherei, 
Gärtnerei etc.) angelernt

–  Einrichtung von im Männervollzug 
üblichen Unternehmerbetrieben 
wegen des Trennungsgebots und 
der vergleichsweise geringen Zahl 
an weiblichen Häftlingen pro 
landesgerichtlichem Gefangenenhaus 
nur in geringerer Zahl realisierbar

–  von der Art der Beschäftigung 
reduzieren sich die Arbeitsbereiche 
auf

 •  Systemerhaltung von einzelnen 
Ausnahmen abgesehen (z.B. 
Justizanstalt Wien–Josefstadt: 
Accessoire und Fertigung 
von Modeschmuck aus 
Recyclinggrundstoffen) und

 •  einfache Endfertigungen (z.B. Ver-
packungssparte etc.)

Freizeitgestaltung verschiedenste Sport– und 
Entspannungsaktivitäten (Yoga) wie 
auch sensomotorische Schulungen

Freizeitaktivitäten, die einen 
spezifischen Organisationsaufwand er-
fordern, können nur abhängig von einem 
entsprechend großen Interessentenkreis 
und daher eingeschränkt angeboten 
werden

1 „Justizanstalten“ ist der Oberbegriff von „Strafvollzugsanstalten“ und „landesgerichtlichen Gefangenenhäusern“.
2 Unternehmerbetriebe innerhalb von Justizanstalten liefern einfache Arbeiten an externe Wirtschaftsbetriebe.

Quelle: BMJ
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(3) Das Trennungsgebot gemäß § 8 Abs. 4 StVG erforderte in den 
landesgerichtlichen Gefangenenhäusern neben einer nach Geschlech-
tern getrennten Unterbringung auch eine getrennte Ausbildung und 
Beschäftigung von Frauen. Kam eine Ausbildung wegen der zu gerin-
gen Zahl an teilnehmenden weiblichen Häftlingen nicht zustande 
oder konnte kein eigener justizinterner Unternehmerbetrieb für weib-
liche Häftlinge sichergestellt werden, so war die mögliche Einrich-
tung eines gemeinsamen Unternehmerbetriebs oder die Veranstaltung 
einer gemeinsamen Ausbildung für weibliche und männliche Häftlinge 
davon abhängig, ob die Justizanstalt Personal für die aufgrund des 
Trennungsgrundsatzes notwendige gesonderte Betreuung der weib-
lichen Häftlinge bereitstellen konnte.

(4) Der Maßnahme zum Gleichstellungsaspekt im Wirkungsziel 5, näm-
lich

—  der Schaffung von Haftplätzen für Frauen in landesgerichtlichen 
Gefangenenhäusern,

— der Schaffung von Beschäftigungsmöglichkeiten und

— einer besseren Qualifizierung,

lagen zwei einander widersprechende Ausrichtungen zugrunde (Dezen-
tralisierung versus Zentralisierung): Der angestrebte Erhalt sozialer 
Bindungen erforderte möglichst über Österreich verteilte Vollzugsan-
stalten (darauf abzielend die Maßnahme der Schaffung von Haftplät-
zen in landesgerichtlichen Gefangenenhäusern), die Durchführbarkeit 
von Ausbildung und Beschäftigung hingegen möglichst an einem Ort 
konzentrierte Vollzugsanstalten (darauf abzielend die Schaffung von 
Beschäftigungsmöglichkeiten sowie die bessere Qualifizierung).

Auch im Istzustand waren beide Ausrichtungen verwirklicht: So folgte 
der Vollzug der Strafen mit einer Strafdauer von mehr als 18 Mona-
ten dem Zentralisierungsansatz — der Vollzug fand österreichweit zen-
tral in der Strafvollzugsanstalt Schwarzau statt —, hingegen der Voll-
zug der Strafen mit einer Strafdauer von weniger als 18 Monaten dem 
Dezentralisierungsansatz — der Vollzug fand verteilt auf die landesge-
richtlichen Gefangenenhäuser in ganz Österreich statt.

 15.2 (1) Der RH hielt kritisch fest, dass betreffend Ausbildung und Beschäf-
tigung die Rahmenbedingungen für weibliche Häftlinge in landesge-
richtlichen Gefangenenhäusern ungünstiger waren als für männliche 
Häftlinge.
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Der RH kritisierte, dass die Überwindung dieser Hindernisse für die 
Ausbildung und Beschäftigung weiblicher Häftlinge in der Maßnahme 
zum Gleichstellungsaspekt im Wirkungsziel 5 des BMJ nicht ausrei-
chend adressiert war. Zwar war bei der Planung der Ausbildungsmög-
lichkeiten zu berücksichtigen, dass in landesgerichtlichen Gefangenen-
häusern wegen der kürzeren Strafdauer längere Ausbildungen nicht 
abgeschlossen werden konnten, der RH wies jedoch kritisch darauf hin, 
dass das BMJ das Potenzial für Weiterbildungsmaßnahmen zugunsten 
weiblicher Häftlinge auch bei kürzer dauernden Ausbildungen nicht 
ausgeschöpft hatte. Damit fehlte die inhaltliche Konsistenz zwischen 
der Maßnahme und dem Gleichstellungsaspekt im Wirkungsziel 5.

(2) Der RH hielt weiters fest, dass eine gemeinsame Ausbildung und 
Beschäftigung von weiblichen und männlichen Häftlingen dadurch 
erschwert wurde, dass hiefür nach dem Trennungsgebot für entspre-
chendes Personal zu sorgen war. Auch dieses Problem war weder in 
der Maßnahme zum Gleichstellungsaspekt noch in den beiden übrigen 
für weibliche und männliche Häftlinge geltenden Maßnahmen zu Aus-
bildung und Beschäftigung ausreichend adressiert. Der RH erachtete 
daher das Qualitätskriterium der inhaltlichen Konsistenz auch im Ver-
hältnis der Maßnahmen untereinander als nur eingeschränkt erfüllt.

(3) Zudem hielt der RH kritisch fest, dass das BMJ den Konflikt zwi-
schen zwei einander widersprechenden Ausrichtungen (Dezentralisie-
rung versus Zentralisierung) bei der Festlegung der Maßnahme zum 
Gleichstellungsaspekt nicht betrachtet und deren unterschiedliche Ele-
mente nicht entsprechend abgestimmt hatte. Dies stellte einen weite-
ren Grund für die mangelnde inhaltliche Konsistenz der Maßnahme 
zum Gleichstellungsaspekt dar.

Der RH empfahl dem BMJ eine Lösung dieses Konflikts im Rahmen 
einer in sich konsistenten Strategie für den Frauenstraf– und –maß-
nahmenvollzug. Dabei wären neben dem Aspekt des Erhalts sozialer 
Bindungen auch ausreichende Beschäftigungs– und Ausbildungsmög-
lichkeiten für alle weiblichen Häftlinge unter Einhaltung der budge-
tären Rahmenbedingungen zu berücksichtigen.

 15.3 Laut Stellungnahme des BMJ handle es sich nicht um einen Konflikt 
zwischen einem Zentralisierungs– und einem Dezentralisierungsan-
satz, sondern um unterschiedliche Vollzugsrahmenbedingungen, die sich 
aus den Unterschieden in der durchschnittlichen Vollzugsdauer zwi-
schen landesgerichtlichen Gefangenenhäusern (U–Haft und Strafhaft 
bis maximal 18 Monate) und Strafvollzugsanstalten (zumeist mehrere 
Jahre) ergeben würden. Soweit möglich werde eine Strategie für den 
Frauenstrafvollzug versuchen, beide Konstellationen durch möglichst 
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optimale Zielvorgaben weiterzuentwickeln. Eine vollständige Konsis-
tenz werde aber angesichts der zeitlichen Voraussetzungen niemals rea-
lisierbar sein.

 15.4 Der RH wies darauf hin, dass es österreichweit für den Frauenstraf– 
und –maßnahmenvollzug 16 Vollzugsanstalten gab, davon nur eine für 
Vollzugsdauern von über 18 Monaten. Die Trennlinie zwischen zen-
traler und dezentraler Ausrichtung erfolgte genau parallel zur Trenn-
linie zwischen langen und kurzen Haftdauern, was die Problemlage 
der unterschiedlichen Vollzugsrahmenbedingungen noch verschärfte. 
Eine Reduktion der Betrachtungsweise auf unterschiedliche Haftdau-
ern, wie vom BMJ argumentiert, war daher nicht sachgerecht.

 16.1 Die Strafvollzugsgrundsätze des Europarates und die UN–Bangkok–
Regeln enthielten Empfehlungen, die den besonderen Bedürfnissen 
weiblicher Gefangener Rechnung tragen sollten (TZ 2). Auf nationaler 
Ebene sah das StVG allgemein gehaltene Standards etwa zu Ausbil-
dung und Beschäftigung von Häftlingen vor; für weibliche Häftlinge 
existierten Vorgaben zur von den männlichen Häftlingen getrennten 
Unterbringung und zu schwangeren Häftlingen (TZ 3). Konkretisierte 
Mindeststandards etwa zur Qualität der Betreuung, der Ausbildung 
oder Beschäftigung von weiblichen Häftlingen im Straf– und Maß-
nahmenvollzug gab es nicht.

 16.2 Der RH kritisierte, dass es trotz internationaler Empfehlungen keine 
entsprechend konkretisierten Standards für den Frauenstraf– und  
–maßnahmenvollzug in Österreich gab. Diese wären für die Auswahl 
der Maßnahme zum Gleichstellungsaspekt im Wirkungsziel 5 hilfreich 
und könnten ihre Nachvollziehbarkeit verbessern.

Er empfahl dem BMJ unter Verweis auf die internationalen Empfeh-
lungen, auf Basis einer Strategie für den österreichischen Frauen-
straf– und –maßnahmenvollzug konkrete Standards u.a. hinsichtlich 
der Qualität der Betreuung, der Ausbildung und Beschäftigung weib-
licher Häftlinge in Österreich zu entwickeln.

 16.3 Laut Stellungnahme des BMJ habe es die Empfehlung des RH aufge-
nommen, Arbeiten zur Standard–Entwicklung seien schon in Angriff 
genommen worden. Anfang Mai 2015 habe zur Erarbeitung von Min-
deststandards für den Frauenvollzug ein erster Workshop stattgefun-
den. Überdies habe das BMJ ein Projekt in Auftrag gegeben, um den 
Vollzug in der Justizanstalt Schwarzau zu analysieren. Im Hinblick 
auf gendergerechte Ausbildungen und Betreuungen sollten neue Struk-
turen geschaffen und Umsetzungsstrategien entwickelt werden.

Nachvollziehbarkeit
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 17.1 Als Maßnahme zur Umsetzung des Gleichstellungsaspekts im Wir-
kungsziel 5 entschied sich das BMJ in den BFG 2013 bis 2015 für die 
„Schaffung von Haftplätzen für Frauen in landesgerichtlichen Gefan-
genenhäusern einschließlich von Beschäftigungsmöglichkeiten und 
Mutter–Kind–Haftplätzen“. Ziel war es, bis zum Jahr 2016 in 15 von 
16 landesgerichtlichen Gefangenenhäusern Haftplätze für Frauen in 
eigenen Abteilungen anzubieten. Die im Jahr 2012 eröffnete Frauen-
abteilung im landesgerichtlichen Gefangenenhaus Krems sah 25 Haft-
plätze für weibliche Häftlinge vor. Damit waren in 13 von 16 landes-
gerichtlichen Gefangenenhäusern Frauenabteilungen eingerichtet, in 
den Jahren 2014 und 2016 sollten in 14 von 16 bzw. 15 von 16 lan-
desgerichtlichen Gefangenenhäusern Frauenabteilungen vorhanden 
sein. Laut Detailbudget 2013 waren für die landesgerichtlichen Gefan-
genenhäuser Korneuburg und Eisenstadt jeweils 15 Haftplätze vorge-
sehen. Die Anzahl von Haftplätzen für weibliche Häftlinge betrug im 
Jahr 2013 österreichweit 651 (inkl. Korneuburg).

Im Unterschied zum BFG 2013 enthielten die BFG 2014 und 2015 zum 
Wirkungsziel 5 als — allerdings nicht konkret dem Gleichstellungs-
aspekt im Wirkungsziel 5 zugeordnete — Maßnahme „die bessere Qua-
lifizierung der InsassInnen während der Haft“. Diese legte aufgrund 
der sprachlichen Formulierung Gleichstellungsrelevanz zwar nahe, das 
BMJ verwendete diese jedoch nicht im Sinne des Gleichstellungs aspekts 
im Wirkungsziel 5 zur Steuerung.

 17.2 (1) Relevanz

Zur Maßnahme zum Gleichstellungsaspekt im Wirkungsziel 5 hielt der 
RH fest, dass das BMJ für die im Jahr 2012 eröffnete Frauenabteilung 
im landesgerichtlichen Gefangenenhaus Krems 25 Plätze für weib-
liche Häftlinge vorsah und für die landesgerichtlichen Gefangenen-
häuser Korneuburg und Eisenstadt jeweils 15 Haftplätze für weibliche 
Häftlinge plante. Vor dem Hintergrund der steigenden Zahl weiblicher 
Häftlinge (siehe dazu TZ 11) stellte der RH fest, dass das BMJ zusätz-
liche Haftplätze für diese geschaffen hatte. Angesichts von österreich-
weit 626 Haftplätzen für weibliche Häftlinge im Jahr 2013 erachtete 
der RH die Relevanz der Umsetzungsmaßnahme zum Gleichstellungs-
aspekt als nicht ausreichend gegeben, da sie weniger als 10 % der weib-
lichen Häftlinge zugute kam.

Der RH hielt kritisch fest, dass bereits im Jahr 2014 die Einrichtung 
von Frauenabteilungen in landesgerichtlichen Gefangenenhäusern fast 
zur Gänze umgesetzt war. Daher beurteilte er die Maßnahme als wenig 
ambitioniert und damit auch die Relevanz als gering.

Qualitätskriterien  
Relevanz, Verständ-
lichkeit, Vergleich-
barkeit, Überprüfbar-
keit
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Auch kritisierte der RH, dass die Maßnahme zum Gleichstellungs-
aspekt mit der Schaffung von Frauenabteilungen zum Erhalt sozia-
ler Bindungen lediglich einen eingeschränkten Aspekt der besonde-
ren Lebenssituation weiblicher Häftlinge aufgriff. Sie war daher auch 
aus diesem Grund nur unzureichend relevant: Die Lebenssituation war 
über das Problem des Erhalts sozialer Bindungen hinaus durch einen 
niedrigen Ausbildungsgrad, Gewalterfahrungen vor der Haft und eine 
überdurchschnittlich hohe Drogen– und Medikamentenabhängigkeit 
gekennzeichnet (TZ 2, 10, 21). Mit der von ihm gewählten Maßnahme 
begegnete das BMJ der Problemvielfalt in der Lebenssituation weib-
licher Häftlinge nicht angemessen.

Der RH beurteilte daher insgesamt die Relevanz der Maßnahme zur 
Umsetzung des Gleichstellungsaspekts als nur eingeschränkt gegeben. 
Er empfahl dem BMJ, zukünftig weitere Maßnahmen zu definieren, die 
einem möglichst hohen Anteil aller weiblichen Häftlinge österreich-
weit zugute kommen und die Problemvielfalt in der Lebenssituation 
weiblicher Häftlinge angemessen berücksichtigen.

(2) Verständlichkeit

Der RH beurteilte die Maßnahme „Schaffung von Haftplätzen für 
Frauen in landesgerichtlichen Gefangenenhäusern einschließlich von 
Beschäftigungsmöglichkeiten und Mutter–Kind–Haftplätzen“ als klar 
formuliert und für die interessierte Öffentlichkeit leicht begreiflich. 
Das Qualitätskriterium der Verständlichkeit war erfüllt.

(3) Vergleichbarkeit

Der RH hielt fest, dass die Maßnahme zum Gleichstellungsaspekt in 
den BFG 2013 bis 2015 gleich geblieben war. Somit war es möglich, 
die erzielten Fortschritte zu messen. Das Qualitätskriterium der Ver-
gleichbarkeit war daher erfüllt.

(4) Überprüfbarkeit

Der RH hielt fest, dass sich mit dem definierten Indikator Anzahl der 
Abteilungen für weibliche Häftlinge in landesgerichtlichen Gefange-
nenhäusern die tatsächliche Umsetzung der Maßnahme objektiv ex post 
feststellen ließ. Das Qualitätskriterium der Überprüfbarkeit der Maß-
nahme war daher erfüllt.

 17.3 Das BMJ teilte in seiner Stellungnahme mit, die Empfehlung des RH 
in Evidenz zu halten.
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 18.1 (1) Bei der Beurteilung, inwieweit die Indikatoren die Qualitätskriterien 
erfüllten, widmete der RH den Kriterien Relevanz und inhaltliche Kon-
sistenz wegen der umfangreicheren Inhalte eigene Abschnitte (TZ 18 
bzw. TZ 19 und 20) und stellte sie an den Beginn der Beurteilung. Die 
Kriterien Verständlichkeit, Nachvollziehbarkeit, Vergleichbarkeit und 
Überprüfbarkeit fasste er zu einer TZ (TZ 21) zusammen.

(2) Das BMJ definierte im Abschnitt „Wie sieht (der) Erfolg aus?“ in 
den BFG 2013 bis 2015 (TZ 4) als einzigen Indikator zur Messung der 
Wirkungen des Gleichstellungsaspekts im Wirkungsziel 5 die „Anzahl 
der Abteilungen für weibliche Insassen in Hafteinrichtungen der mit 
Strafsachen befassten Landesgerichte“. Für die beiden zusätzlichen 
Elemente der Maßnahme — die Schaffung von Beschäftigungsmög-
lichkeiten und Mutter–Kind–Haftplätzen — waren keine Indikatoren 
und Zielgrößen festgelegt. Ein expliziter Indikator zur Beurteilung der 
Frage, inwieweit die im Wirkungsziel angesprochene Reintegration und 
Rückfallprävention weiblicher Häftlinge sowie deren Lebenssituation 
besonders berücksichtigt worden war, lag nicht vor.

 18.2 Der RH kritisierte, dass das BMJ lediglich die Anzahl der Frauenabtei-
lungen in landesgerichtlichen Gefangenenhäusern als Indikator für den 
Erfüllungsgrad des Gleichstellungsaspekts im Wirkungsziel 5 festge-
legt hatte. Zur Schaffung von Beschäftigungsmöglichkeiten und Mut-
ter–Kind–Haftplätzen waren keine Indikatoren und damit auch keine 
Zielgrößen vorgesehen. Damit hatte das BMJ nur für eines von drei 
Teilelementen der Maßnahme zum Gleichstellungsaspekt einen Indi-
kator definiert.

Zum festgelegten Indikator hielt der RH kritisch fest, dass durch die 
Einrichtung von Frauenabteilungen per se noch nicht die Lebenssi-
tuation weiblicher Häftlinge ausreichend berücksichtigt wurde. Die 
„Anzahl der Abteilungen“ war kein geeigneter Indikator, die Erfül-
lung des Gleichstellungsaspekts im Wirkungsziel 5 zu messen, son-
dern lediglich ein Meilenstein, der ein Zwischen– bzw. Endergebnis 
auf Maßnahmenebene misst. Der RH stellte weiters kritisch fest, dass 
das BMJ zusätzliche Indikatoren, die wesentliche Aspekte der Pro-
blemvielfalt in der Lebenssituation weiblicher Häftlinge adressieren 
hätten können (TZ 2, 10), nicht zur Messung des Erfüllungsgrades des 
Gleichstellungsaspekts vorsah.

Der RH beurteilte daher den vom BMJ festgelegten Indikator (Anzahl 
der Abteilungen für weibliche Häftlinge) für die Messung des Erfül-
lungsgrades des Gleichstellungsaspekts im Wirkungsziel 5 als nicht 

Qualitätskriterium 
Relevanz

Indikatoren im Lichte der haushaltsrechtlichen Qualitätskriterien
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ausreichend relevant. Der Indikator war für die Beurteilung, inwie-
weit die Lebenssituation weiblicher Häftlinge besonders berücksich-
tigt war, nicht geeignet.

 19.1 (1) Neben dem Indikator Anzahl der Abteilungen für weibliche Häft-
linge in landesgerichtlichen Gefangenenhäusern sah das BMJ zum Wir-
kungsziel 5 und dessen weiterem Teilaspekt einer „effektiven Durch-
setzung von Entscheidungen durch strafgerichtlichen Vollzug unter 
besonderer Berücksichtigung der Reintegration und Rückfallpräven-
tion für Häftlinge im Straf– und Maßnahmenvollzug“ weitere Indika-
toren vor, diese allerdings ohne expliziten Bezug zum Gleichstellungs-
ziel:

—  für die Erfolgsmessung der Maßnahme „Ausbau des Arbeitswesens 
im Strafvollzug durch verstärkte Orientierung der Arbeitsleistungen 
an den Bedürfnissen möglicher LeistungsabnehmerInnen“ den Indi-
kator „Beschäftigungsquote bei den Straf– und Untersuchungshäft-
lingen“;

—  für die Erfolgsmessung der Maßnahme „bessere Qualifizierung der 
InsassInnen während der Haft“ den Indikator „Anzahl der zertifi-
zierten Ausbildungskurse für Insassen“.

(2) Die Zielgruppen der Maßnahmen, die Indikatoren und welche 
Erfolgsmessungen die BFG 2013 bis 2015 vorsahen, zeigt folgende 
Tabelle:

Qualitätskriterium  
inhaltliche Konsistenz

Tabelle 10:  Maßnahmen, Zielgruppe und Indikator zum Wirkungsziel 5 in den BFG 2013 
bis 2015

Maßnahmen Zielgruppe vorgesehener Indikator (geschlechterspezifische) 
Erfolgs messung vorgesehen

Schaffung von Haft plätzen 
für Frauen

weibliche Häftlinge Anzahl der 
Frauenabteilungen

ja

Schaffung von Beschäfti-
gungsmöglichkeiten 

weibliche Häftlinge – nein

Schaffung von Mutter–Kind–
Haftplätzen

weibliche Häftlinge – nein

Ausbau des Arbeitswesens 
im Strafvollzug durch ver-
stärkte Orientie rung der 
Arbeits leistungen an den 
Bedürfnissen möglicher 
LeistungsabnehmerInnen

weibliche und 
männliche Häftlinge

Beschäftigungsquote nein

bessere Qualifizierung der 
InsassInnen während der 
Haft

weibliche und 
männliche Häftlinge

Anzahl der zertifizierten 
Ausbildungskurse

nein

Quelle: RH
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Gesonderte Zielgrößen für weibliche Häftlinge fehlten sowohl bei der 
Beschäftigungsquote als auch bei der Anzahl der zertifizierten Aus-
bildungskurse.

 19.2 Der RH hielt kritisch fest, dass das BMJ die Indikatoren „Beschäfti-
gungsquote“ und „Anzahl zertifizierter Ausbildungskurse“ nicht mit 
geschlechterspezifischen Zielgrößen ausgestattet hatte. Zudem war für 
den RH nicht nachvollziehbar, warum das BMJ diese geschlechterspe-
zifisch auszuweisenden Indikatoren nicht auch zur Messung des Erfül-
lungsgrades des Gleichstellungsaspekts im Wirkungsziel 5 herangezo-
gen hatte.

Damit war der logische Zusammenhang zwischen dem Gleichstel-
lungsaspekt, den alle weiblichen Häftlinge betreffenden Maßnahmen 
und den Indikatoren nicht gegeben. Der RH beurteilte daher das Kri-
terium der inhaltlichen Konsistenz bei den Indikatoren als nicht aus-
reichend erfüllt und empfahl dem BMJ, bei Indikatoren und Zielgrö-
ßen zu Beschäftigungsquote und Anzahl der angebotenen zertifizierten 
Ausbildungen jeweils zwischen weiblichen und männlichen Häftlin-
gen zu unterscheiden und diese Indikatoren zur Messung des Erfül-
lungsgrades des Gleichstellungsaspekts zu nutzen.

 19.3 Das BMJ sagte die Umsetzung der Empfehlung im Rahmen der Überar-
beitung der Angaben zur Wirkungsorientierung zu. Die entsprechenden 
Daten seien in der IVV erfasst. Durch die Erhebung der absolvierten 
Ausbildungsmodule in den einzelnen Justizanstalten nach Geschlech-
tern könnten gezielter Maßnahmen gesetzt werden. Auch die Beschäf-
tigungsquote sei getrennt nach Geschlechtern verfügbar.

 20.1 Der vom BMJ verwendete Indikator zur Beschäftigungssituation in der 
Haft war die sogenannte „Beschäftigungsquote“. Sie wurde berech-
net, indem die Summe aller während der Haft geleisteten Arbeitsstun-
den durch die Summe aller Hafttage dividiert wurde. Die regelmäßig 
arbeitsfreien Tage flossen in die Berechnung ebenso ein wie die Haft-
tage jener Häftlinge, die keiner Arbeit in der Haft nachgingen. Eine 
Aufstellung über die Anzahl der beschäftigten und nicht beschäftigten 
Häftlinge konnte das BMJ nicht zur Verfügung stellen.

 20.2 Der RH hielt kritisch fest, dass das BMJ beim Indikator „Beschäfti-
gungsquote“ die Hafttage der nicht beschäftigten Häftlinge ebenso in 
die Berechnung einbezog wie die regelmäßig arbeitsfreien Tage. Damit 
bot der Indikator keine ausreichende Transparenz über die tatsächlich 
geleisteten Arbeitsstunden pro arbeitendem Häftling und tatsächlichem 
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Arbeitstag und beeinträchtigte dadurch die inhaltliche Konsistenz des 
Indikators.

Der RH empfahl dem BMJ, den Indikator „Beschäftigungsquote“ z.B. 
durch zusätzliche Erhebung des Anteils der nicht beschäftigten weib-
lichen und männlichen Häftlinge weiterzuentwickeln, um seine Aus-
sagekraft zu erhöhen.

 20.3 Das BMJ teilte in seiner Stellungnahme mit, die Umsetzung der Emp-
fehlung zu prüfen.

 21.1 (1) Der Abschnitt „Wie wird dieses Wirkungsziel verfolgt?“ in den 
BFG 2014 und 2015 (TZ 4) beschrieb den Indikator zum Gleichstel-
lungsaspekt im Wirkungsziel 5 mit den Worten „Anzahl der Abtei-
lungen für weibliche Insassen in Hafteinrichtungen der mit Strafsa-
chen befassten Landesgerichte“. Die Gleichstellungsmaßnahme war 
davon leicht abweichend formuliert als „Schaffung von Haftplätzen 
für Frauen in landesgerichtlichen Gefangenenhäusern“.

(2) Die Lebenssituation weiblicher Häftlinge war durch eine Problem-
vielfalt — etwa einen niedrigen Ausbildungsgrad, Gewalterfahrungen 
vor der Haft und eine überdurchschnittliche Drogen– und Medikamen-
tenabhängigkeit — gekennzeichnet. Evidenzen dazu waren vorhanden. 

Das BMJ beschränkte sich für die Messung des Erfüllungsgrades des 
Gleichstellungsaspekts im Wirkungsziel 5 auf nur einen Indikator.

(3) Der vom BMJ zur Messung des Erfüllungsgrades des Gleichstellungs-
aspekts festgelegte Indikator war in den BFG 2013 bis 2015 unver-
ändert.

Es fehlten jedoch wie folgt Ziel– und Istwerte in den BFG 2013 bis 2015:

Qualitätskriterien 
Verständlichkeit, 
Nachvollziehbarkeit, 
Vergleichbarkeit und 
Überprüfbarkeit

Tabelle 11: Istzustand und Zielwerte des Indikators in den BFG 2013 bis 2015
Anzahl der Abtei-
lungen für Frauen in 
landesgerichtlichen 
Gefangenen häusern

Istzustand 
2011

Istzustand 
2012

Istzustand 
2013

Zielzustand 
2013

Zielzustand 
2014

Zielzustand 
2015

Zielzustand 
2016

BFG 2013 12 von 16 fehlt 14 von 16

BFG 2014 12 von 16 fehlt fehlt 14 von 16 15 von 16

BFG 2015 fehlt Zahl n.v. fehlt 14 von 16 14 von 16 15 von 16

Quellen: BFG 2013 bis 2015
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Aus Tabelle 11 ist erkennbar, dass insbesondere die Istzustände ab dem 
Jahr 2012 fehlten.

 21.2 (1) Verständlichkeit

Der RH hielt fest, dass bei der Angabe, wo Haftplätze für Frauen 
geschaffen werden sollten, der Indikator eine von der Maßnahme 
abweichende Formulierung aufwies. Dies beeinträchtigte die Verständ-
lichkeit.

Der RH beurteilte die Formulierung „… in landesgerichtlichen Gefan-
genenhäusern“ als besser verständlich im Vergleich zur Formulierung 
„… in Hafteinrichtungen der mit Strafsachen befassten Landesgerichte“ 
und empfahl dem BMJ, durchgängig einheitliche, kurze und somit ver-
ständliche Formulierungen zu wählen.

(2) Nachvollziehbarkeit

Der RH hielt kritisch fest, dass die Beschränkung auf nur einen Indi-
kator (Anzahl der Abteilungen für weibliche Häftlinge in landesge-
richtlichen Gefangenenhäusern) angesichts der Problemvielfalt in der 
Lebenssituation weiblicher Häftlinge — sowohl in internationalen Emp-
fehlungen adressiert als auch aufgrund von Evidenzen auf nationaler 
Ebene verifiziert (TZ 2, 7, 8, 26) — nicht nachvollziehbar war.

(3) Vergleichbarkeit

Der RH hielt fest, dass sich der vom BMJ zur Messung des Erfüllungs-
grades des Gleichstellungsaspekts im Wirkungsziel 5 festgelegte Indi-
kator in den BFG 2013 bis 2015 nicht verändert hatte. Der Indikator 
erfüllte daher das Kriterium der Vergleichbarkeit, da es grundsätzlich 
möglich war, die erzielten Fortschritte zu messen.

Der RH kritisierte jedoch, dass die Ziel– und Istwerte der Anzahl der 
Abteilungen für weibliche Häftlinge in landesgerichtlichen Gefange-
nenhäusern in den BFG 2013 bis 2015 teilweise fehlten und damit die 
Fortschritte bei der Zielerreichung nicht konkret erkennbar waren. 
So ging aus den Dokumenten nicht hervor, ob die für das Jahr 2013 
angestrebten 14 von 16 Abteilungen für den Frauenvollzug in lan-
desgerichtlichen Gefangenenhäusern tatsächlich im Jahr 2013 einge-
richtet waren.

Der RH empfahl dem BMJ, die in den BFG 2014 und 2015 fehlenden 
Angaben zu Ist– und Zielwerten zukünftig so zu ergänzen bzw. zu kor-
rigieren, dass Fortschritte eindeutig erkennbar sind.
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(4) Überprüfbarkeit

Der RH erachtete das Kriterium der Überprüfbarkeit des Indikators als 
erfüllt, da der Indikator „Anzahl der Abteilungen“ messbar und eine 
tatsächliche Umsetzung ex post objektiv feststellbar war.

 21.3 (1) Das BMJ sagte die Umsetzung der Empfehlungen im Rahmen der 
Überarbeitung der Angaben zur Wirkungsorientierung zu. Damit soll 
auch auf Maßnahmenebene eine durchgängig einheitliche, kurze und 
verständliche Formulierung sichergestellt werden.

(2) Das BMJ wies weiters darauf hin, dass die Ist– und Zielwerte mitt-
lerweile vollständig seien.

 22.1 (1) Ein Wirkungscontrolling setzt geeignete Ziele und Indikatoren 
voraus, um in periodischen Abständen den Grad der Zielerfüllung 
messen und die Maßnahmen in Richtung des angestrebten Ziels steu-
ern zu können.

(2) Zur Messung, inwieweit die Lebenssituation weiblicher Häftlinge 
durch die vom BMJ definierten Maßnahmen berücksichtigt und damit 
der Gleichstellungsaspekt im Wirkungsziel 5 erfüllt wurde, war ein-
zig der Indikator „Anzahl der Abteilungen für weibliche Insassen in 
Hafteinrichtungen der mit Strafsachen befassten Landesgerichte“ vor-
gesehen.

(3) Im Bereich des BMJ war ein halbjährliches Monitoring der Indika-
toren und des Grades ihrer Erreichung institutionalisiert.

 22.2 Der RH hielt fest, dass das BMJ ein Wirkungscontrolling eingeführt 
hatte. Da das BMJ jedoch nur einen Indikator für die Messung des 
Erfüllungsgrades des Gleichstellungsaspekts im Wirkungsziel 5 vor-
gesehen, mögliche andere Indikatoren (Anzahl zertifizierter Ausbil-
dungskurse und Beschäftigungsquote) nicht genutzt und damit die 
Lebenssituation weiblicher Häftlinge nicht ausreichend durch Indika-
toren adressiert hatte, blieb das Wirkungscontrolling in seiner Steue-
rungswirkung begrenzt.

Er empfahl dem BMJ, zumindest die geschlechterspezifischen Aspekte 
der Maßnahmen zu Ausbildung und Beschäftigung beim internen Wir-
kungscontrolling zu berücksichtigen, entsprechende Zielgrößen und 
Indikatoren auch für weibliche Häftlinge zu entwickeln und ein ent-
sprechendes Wirkungscontrolling für den Gleichstellungsaspekt im 
Wirkungsziel 5 zu implementieren.

Internes Wirkungs-
controlling
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 22.3 Das BMJ sagte die Umsetzung der Empfehlung im Rahmen der Überar-
beitung der Angaben zur Wirkungsorientierung zu. Die entsprechenden 
Daten seien in der IVV erfasst. Durch die Erhebung der absolvierten 
Ausbildungsmodule in den einzelnen Justizanstalten nach Geschlech-
tern könnten gezielter Maßnahmen gesetzt werden. Auch die Beschäf-
tigungsquote sei getrennt nach Geschlechtern verfügbar.

 23.1 (1) Die Höhe der (Arbeits)Vergütung für Häftlinge orientierte sich am 
Kollektivvertrag der Metallarbeiter. Nach Art der Tätigkeit waren fünf 
Vergütungsstufen vorgesehen, die von leichten Hilfsarbeiten bis zu den 
Arbeiten eines Vorarbeiters reichten. Die Vergütung für leichte Hilfs-
arbeiten betrug im Jahr 2013  5,34 EUR pro Stunde und für Arbeiten 
eines Vorarbeiters 8,02 EUR pro Stunde. Davon wurden ein Arbeitslo-
senversicherungsbeitrag sowie 75 % als Beitrag zu den Vollzugskos-
ten einbehalten. Strafgefangene, die in Ausbildung waren, erhielten 
8 % der niedrigsten Arbeitsvergütung als Hausgeld.28

(2) Die 27 Justizanstalten in Österreich boten Arbeitsmöglichkeiten in 
357 hauseigenen Betrieben (wie z.B. Küchen, diversen Hauswerkstät-
ten) und Unternehmerbetrieben29 an.30 Innerhalb der Frauenstrafan-
stalt Schwarzau mit einer Belagskapazität von 196 Haftplätzen standen 
Arbeitsmöglichkeiten in elf Betrieben zur Verfügung, in der größen-
mäßig mit Schwarzau am ehesten vergleichbaren Männerstrafanstalt 
Suben (Belagskapazität 248 Haftplätze) 18 Betriebe und im größten 
landesgerichtlichen Gefangenenhaus Wien–Josefstadt (Belagskapazi-
tät 1.057 Haftplätze) 20 Betriebe.

(3) Die Verteilung der Vergütungen pro Hafttag auf die einzelnen Ver-
gütungsstufen, getrennt nach Frauen und Männern, stellte sich für das 
Jahr 2013 wie folgt dar:

28 Dies war die „sonstige Vergütungsstufe“.
29 Unternehmerbetriebe innerhalb von Justizanstalten lieferten einfache Arbeiten (z.B. 

verpacken, kuvertieren) an externe Wirtschaftsbetriebe.
30 Die Zahlen betrafen den Juli 2014.

Vergütung

Weitere prüfungsrelevante Feststellungen zum Straf– und Maßnahmenvollzug weiblicher Häftlinge
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Aus Abbildung 3 ist erkennbar, dass rd. 70 % der Frauen und rd. 57 % 
der Männer in den beiden niedrigsten Vergütungsstufen (leichte und 
schwere Hilfsarbeiten) sowie rd. 5 % der Frauen und rd. 13 % der 
Männer in den beiden höchsten Vergütungsstufen (Facharbeiten und 
Arbeiten eines Vorarbeiters) entlohnt wurden.

(4) Das im Regierungsprogramm 2008–2013 und im Arbeitsprogramm 
der österreichischen Bundesregierung 2013–2018 formulierte Ziel, 
einen nationalen Aktionsplan für Gleichstellung zu erarbeiten (2008) 
bzw. fortzuführen (2013) (siehe auch TZ 12), sollte die Erwerbsbetei-
ligung und die Einkommensentwicklung von Frauen (Einkommens-
schere) verbessern und damit Einkommensunterschiede verringern.

(5) Das BMI legte dem Parlament jährlich den Sicherheitsbericht vor. 
Darin enthalten war auch der Bericht des BMJ aus dem Bereich des 
Straf– und Maßnahmenvollzugs. Dieser wies im Jahr 2012 für weib-
liche Häftlinge ein Entgelt von 3,67 EUR pro Hafttag, für männliche 
Häftlinge ein Entgelt von 5,75 EUR pro Hafttag aus31. Aufgrund einer 
geänderten Berechnungsmethode32 glichen sich im Bericht des Jah-
res 2013 die Vergütungen von Frauen und Männern weitgehend an 

31 Das ist die durchschnittliche Vergütung eines im Jahr 2012 entlassenen weiblichen oder 
männlichen Häftlings, nach Abzug der Vollzugskosten– und Versicherungsbeiträge.

32 Im Jahr 2012 wurden Vergütungen im Rahmen der Untersuchungshaft zu den Vergü-
tungen im Rahmen einer Strafhaft addiert, dann jedoch nur durch die Zahl der Straf-
hafttage dividiert. Ab dem Jahr 2013 wurden nur die Vergütungen von bis zu 30 Unter-
suchungshafttagen zu den Vergütungen der Strafhaft dazugerechnet und dann wieder 
nur durch die Strafhafttage dividiert.

Abbildung 3:  Verteilung von Frauen und Männern auf die einzelnen Vergütungsstufen in %  
(im Jahr 2013)
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Quelle: BMJ
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(Frauen: 4,19 EUR, Männer: 4,26 EUR)33. Einen Hinweis auf die geän-
derte Berechnungsmethode sowie eine Begründung für die Änderung 
enthielt der Bericht nicht.

 23.2 Der RH stellte eine widersprüchliche Datenlage zu den Einkommens-
unterschieden zwischen weiblichen und männlichen Häftlingen fest: 
Einerseits deuteten die hohen weiblichen Anteile in den beiden nied-
rigsten Vergütungsstufen (rd. 43 % bzw. rd. 27 %) und die durch-
wegs geringere Beschäftigungsdauer von weiblichen Häftlingen pro 
Tag (TZ 14) auf einen niedrigeren Verdienst pro Hafttag bei Frauen 
hin. Andererseits war im Bericht aus dem Bereich des Straf– und Maß-
nahmenvollzugs 2013 dieser Einkommensunterschied stark reduziert.

Die Reduktion des Einkommensunterschieds im Bericht aus dem 
Bereich des Straf– und Maßnahmenvollzugs 2013 war auf die geän-
derte Berechnungsmethode zurückzuführen. Der RH kritisierte, dass 
dieser Bericht weder auf die Änderung der Berechnungsmethode gegen-
über dem Jahr 2012 hinwies noch die Änderung begründete. Damit 
war die Änderung der Berechnungsmethode der Vergütung pro Haft-
tag weder im Bericht transparent, noch war für den RH nachvollzieh-
bar, warum sie erfolgte.

Der RH empfahl dem BMJ, die Einkommenssituation von weiblichen 
und männlichen Häftlingen mittels steuerungsrelevanter Daten nach-
vollziehbar darzustellen, um damit eine geeignete Basis für Maßnahmen 
im Sinne des im Regierungsprogramm 2008–2013 und im Arbeitspro-
gramm der österreichischen Bundesregierung 2013–2018 enthaltenen 
Ziels einer Verringerung der Einkommensunterschiede zu schaffen. 

Weiters empfahl der RH dem BMJ, im Bericht aus dem Bereich des 
Straf– und Maßnahmenvollzugs bei der Vergütung pro Hafttag die 
Berechnungsmethode jeweils zu erläutern bzw. gegebenenfalls auf eine 
Änderung der Berechnungsmethode hinzuweisen.

 23.3 (1) Das BMJ teilte in seiner Stellungnahme mit, dass es die Datenlage 
zu Beschäftigung und Einkommen unter Einbeziehung der BRZ GmbH 
evaluieren werde.

(2) Die Empfehlung zur Erläuterung der Berechnungsmethode bei der 
Vergütung pro Hafttag im Bericht über den Straf– und Maßnahmen-
vollzug werde das BMJ für das Jahr 2014 berücksichtigen.

33 Ausgewertet wurden die Tagesvergütungen jener weiblichen und männlichen Häft-
linge, die im Jahr 2013 entlassen wurden.
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 24.1 (1) Im Bereich des Exekutivdienstes (Justizwache) betrug der Frauenan-
teil zum Stichtag 1. Juli 2014  13,1 %, in höheren Funktionen betrug 
er 27,03 %.

(2) Die Strafvollzugsgrundsätze des Europarates und die UN–Bangkok–
Regeln empfahlen für die spezialisierte Tätigkeit des Frauenstrafvoll-
zugs eine besondere Ausbildung (TZ 2).

Die Strafvollzugsakademie bot zuletzt in den Jahren 2010 und 2011 ein 
Qualifizierungsmodul „Strafvollzug an weiblichen Insassen“ in zwei 
Teilen zu je drei Tagen an. Zielgruppe waren sowohl Exekutivbediens-
tete als auch das soziale, psychologische und sonstige Betreuungsper-
sonal. Ziele der Seminare waren u.a.

—  ein Austausch über wesentliche Aspekte des interkulturellen Zusam-
menlebens,

—  die Auseinandersetzung mit den speziellen Bedürfnissen von weib-
lichen Häftlingen im gesundheitlichen und hygienischen Bereich,

—  die Information über ausgewählte frauenspezifische Krankheits-
bilder,

— das Erkennen der Bedeutung von Traumata.

Methodisch waren neben dem Fachinput auch die Arbeit in Kleingrup-
pen, Erfahrungsaustausch und Diskussion vorgesehen.

Im Jahr 2012 folgte für die Absolventen ein Follow–up. Seither kam die 
Veranstaltung — laut BMJ mangels Interesses — nicht mehr zustande.

(3) Die Justizwachegrundausbildung für das mittlere Management der 
Exekutivbediensteten (E2a–Bedienstete) behandelte Besonderheiten des 
Frauenstrafvollzugs und Gender Mainstreaming–Inhalte.

(4) Der Besuch von Fortbildungsveranstaltungen erfolgte in der Regel 
auf freiwilliger Basis. Schulungsveranstaltungen zu bestimmten The-
men — wie etwa im Jugendvollzug — waren laut BMJ verpflichtend. 
Eine Vorgabe zu verpflichtenden Schulungen für den Bereich „Frau-
enstrafvollzug“ durch die Zentralstelle des BMJ existierte nicht.

 24.2 (1) Der RH anerkannte, dass die Grundausbildung der Exekutivbe-
diensteten (Justizwache) Besonderheiten des Frauenstrafvollzugs und 
Gender Mainstreaming–Inhalte behandelte. Er hielt aber fest, dass diese 
Seminarteile in der Grundausbildung auf die Gruppe der Exekutivbe-

Ausbildung des Per-
sonals im Straf– und 
Maßnahmenvollzug 
weiblicher Häftlinge
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diensteten beschränkt waren. Sonstiges Betreuungspersonal war von 
dieser Ausbildung nicht erfasst.

(2) Der RH stellte weiters fest, dass das von der Strafvollzugsakade-
mie für alle Bediensteten im Frauenstrafvollzug entwickelte, insgesamt 
sechstägige Seminar samt Follow–up hinsichtlich einer besonderen 
Ausbildung für Bedienstete im Frauenstrafvollzug den Empfehlungen 
der Strafvollzugsgrundsätze des Europarates und der UN–Bangkok–
Regeln entsprach. Der RH kritisierte jedoch, dass dieses Seminar seit 
dem Jahr 2013 bis zum Ende der Gebarungsüberprüfung nicht mehr 
stattgefunden hatte.

Der RH empfahl dem BMJ, darauf hinzuwirken, dass alle Bedienste-
ten im Frauenstraf– und –maßnahmenvollzug verpflichtend am Qua-
lifizierungsmodul „Strafvollzug an weiblichen Insassen“ teilnehmen.

 24.3 Das BMJ hielt in seiner Stellungnahme fest, die Empfehlung des RH 
in Evidenz zu halten.

 25.1 (1) Beim Maßnahmenvollzug wird unterschieden zwischen der 
Unterbringung in einer Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher 
(§ 21 Abs. 1 oder 2 StGB), für entwöhnungsbedürftige Rechtsbrecher 
(§ 22 StGB) oder für gefährliche Rückfallstäter (§ 23 StGB).

(2) Der Anteil der Frauen im Maßnahmenvollzug stieg von 6 % im 
Jahr 2011 auf 7 % in den Jahren 2012 und 2013. Im Jahr 2014 betrug 
dieser Wert 7,3 %.

(3) Die Betreuungsmöglichkeiten und Kosten für Frauen und Männer 
im Maßnahmenvollzug stellten sich für das Jahr 2014 wie folgt dar:

Maßnahmenvollzug 
für Frauen
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a) Im Maßnahmenvollzug für zurechnungsunfähige Häftlinge gemäß 
§ 21 Abs. 1 StGB:

Im Maßnahmenvollzug für zurechnungsunfähige Häftlinge standen für 
Männer im Jahr 2014  228 Plätze (ab dem Jahr 2015: 291 Plätze) zur 
Verfügung. Die Kosten für die externe Betreuung zurechnungsunfähiger 
weiblicher Häftlinge waren etwa im Landesklinikum Mauer und im 
LKH Graz rund doppelt so hoch, in Hall/Tirol fast dreimal so hoch wie 
die Kosten für die justizinterne Betreuung der männlichen Häftlinge.

b) Im Maßnahmenvollzug für zurechnungsfähige Häftlinge gemäß 
§ 21 Abs. 2 StGB:

Im Maßnahmenvollzug für zurechnungsfähige Häftlinge standen im 
Jahr 2014 für Männer insgesamt 382 Plätze in vier Justizanstalten und 
für Frauen neun Plätze in einer Justizanstalt zur Verfügung.

 25.2 (1) Der RH hielt kritisch fest, dass die Kosten für eine externe Betreu-
ung zurechnungsunfähiger weiblicher Häftlinge etwa im Landesklini-
kum Mauer und im LKH Graz rund doppelt so hoch, in Hall/Tirol fast 

Tabelle 12:  Frauen und Männer im Maßnahmenvollzug gemäß § 21 Abs. 1 StGB,  
Anzahl der Plätze und Kosten (im Jahr 2014)

Justizanstalt Anzahl der verfügbaren Plätze Kosten/Tag in EUR

Frauen nur in öffentlichen 
psychiatrischen Kranken-
anstalten

öffentliche psychiatrische 
Krankenanstalten sind gemäß 
§ 167a StVG zur Aufnahme 
verpflichtet

unterschiedlich; z.B. Landes-
klinikum Mauer 374
Rankweil/Vorarlberg 401
LKH Graz 363
Hall/Tirol 464

Männer – Göllersdorf
–  Forensisches Zentrum 

Asten (Außenstelle des 
landesgerichtlichen 
Gefangenenhauses Linz)

137
91 (ab 2015: 154)

180
175

Quelle: BMJ

Tabelle 13:  Frauen und Männer im Maßnahmenvollzug gemäß § 21 Abs. 2 StGB,  
Anzahl der Plätze und Kosten (im Jahr 2014)

Justizanstalt Anzahl der verfügbaren Plätze Kosten/Tag in EUR

Frauen Schwarzau 9 n.v.

Männer – Wien Mittersteig
– Garsten
– Graz–Karlau
– Stein

140
54
82
106

152
eine exakte Kostenabgrenzung 
innerhalb der Justizanstalt war 

wegen gemischter Nutzung vieler 
Ressourcen nicht möglich

Quelle: BMJ
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dreimal so hoch waren wie die Kosten für die justizinterne Unterbrin-
gung zurechnungsunfähiger männlicher Häftlinge.

Er empfahl dem BMJ, die Möglichkeit zu prüfen, aus Kostengründen 
auch für zurechnungsunfähige weibliche Häftlinge justizintern Betreu-
ungsplätze einzurichten.

(2) Weiters kritisierte der RH, dass für zurechnungsfähige weibliche 
Häftlinge lediglich in einer Justizanstalt neun Plätze mit psychiat-
rischer Betreuung zur Verfügung standen, während das Angebot für 
zurechnungsfähige männliche Häftlinge an vier verschiedenen Stand-
orten insgesamt 382 Plätze umfasste. Insgesamt standen für zurech-
nungsunfähige und zurechnungsfähige männliche Häftlinge justiz-
intern 610 Plätze mit psychiatrischer Betreuung zur Verfügung, für 
weibliche Häftlinge neun Plätze. Damit betrug — bei einem Frauen-
anteil im Maßnahmenvollzug von 7,3 % im Jahr 2014 — das justizin-
terne Angebot an Plätzen mit psychiatrischer Betreuung für Frauen 
lediglich 1,5 % des Gesamtangebots.

Der RH empfahl dem BMJ, bei der Weiterentwicklung der Maßnah-
men zur Umsetzung des Gleichstellungsziels diesen Aspekt entspre-
chend zu berücksichtigen.

 25.3 Das BMJ teilte in seiner Stellungnahme mit, dass weibliche zurech-
nungsunfähige Häftlinge nicht im gleichen Ausmaß wie männliche 
zurechnungsunfähige Häftlinge vom Trend steigenden Entlassungen 
im Vergleich zu Einweisungen profitieren konnten. Die aktuellen Ent-
wicklungen und Kostengründe würden Anlass zu Überlegungen geben, 
auch für zurechnungsunfähige weibliche Häftlinge justizielle Behand-
lungsangebote vorzusehen.

Vorerst sei jedoch der Ausgang der Verhandlungen zur Übertragung der 
Agenden nach § 21 Abs. 1 StGB auf das BMG bzw. die Bundesländer 
abzuwarten. Verblieben die Aufgaben beim BMJ, könne ein justizielles 
Behandlungsangebot seriös geprüft und beurteilt werden.

Weiters teilte das BMJ mit, dass es aufgrund der aktuellen Entwick-
lungen ein eigenes Kapitel im Monitoring für Frauen im Maßnahmen-
vollzug eingerichtet habe.

Spezifische Rehabilitationsbedürfnisse zurechnungsunfähiger weiblicher 
Häftlinge würden in Zukunft an Bedeutung gewinnen. Mit 1. Jän-
ner 2015 sei erstmals mit einer sozialtherapeutischen Wohngemein-
schaft, die ausschließlich Frauen betreue, eine Rahmenvereinbarung 
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nach § 179a StVG für die forensische Nachbetreuung abgeschlossen 
worden.

 25.4 Der RH betonte, dass — im Falle eines Verbleibs der Betreuung zurech-
nungsunfähiger Häftlinge beim BMJ — aus Kostengründen jedenfalls 
ein justizinternes Betreuungsangebot auch für zurechnungsunfähige 
weibliche Häftlinge geprüft werden sollte.

 26.1 (1) Eine Strategie für den Frauenstraf– und –maßnahmenvollzug in 
Österreich gab es zur Zeit der Gebarungsüberprüfung nicht (TZ 12). Die 
im Gleichstellungsaspekt im Wirkungsziel 5 angesprochene Lebens-
situation weiblicher Häftlinge im Straf– und Maßnahmenvollzug war 
nicht anhand konkreter Daten analysiert (TZ 7).

(2) Folgende Tabelle zeigt jene Datenkategorien, zu denen das BMJ im 
Jahr 2013 über geschlechterspezifische Daten verfügte:

Resümee: Strategie 
und Steuerung
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Zur Anzahl teilnehmender Häftlinge an Ausbildungsangeboten im 
Straf– und Maßnahmenvollzug lagen keine geschlechterspezifischen 
Daten vor. Zudem wiesen Daten teilweise Qualitätsmängel auf:

—  So hatte der Indikator „Beschäftigungsquote“ eine nur einge-
schränkte Aussagekraft (TZ 20); 

—  die Daten im Sozialarbeitermodul wiesen hohe Datenfehlbestände 
auf (TZ 7);

—  die Berechnungsmethode zur Kennzahl Verdienst eines Häftlings pro 
Tag hatte das BMJ geändert ohne Ersichtlichmachung der Gründe 
für die Änderung (TZ 23).

Tabelle 14: Datenkategorien mit geschlechterspezifischen Daten im Strafvollzug
Bereiche Datenkategorien

Kriminalität von Frauen –  Zahl der Verurteilungen
–  Verurteilung nach Deliktsgruppen
–   Verurteilung nach Sanktionen (Freiheitsstrafe, Geldstrafe)

Freiheitsstrafen und 
Maßnahmen

–  Anzahl der Häftlinge
 • allgemein
 •  nach Altersgruppen (z.B. Jugendliche, Erwachsene)
 •  nach Arten der Haft (z.B. Strafhaft, Untersuchungshaft)
–  Anzahl der Einweisungen
 • allgemein
 • von zurechnungsunfähigen und
 • zurechnungsfähigen Tätern
–  Wiederkehrer–Rate (Rückfallquote)
–  Entwicklung der jährlichen Zugänge seit 2001
 • allgemein
 • nach Altersgruppen
–  Arten des Vollzugs (z.B. Normalvollzug, gelockerter Vollzug)
–  Anzahl der Ausgänge
–  Anzahl der Freigänge
–  durchschnittliche Haftdauer bei Entlassung
–  Strafdauerklassen zum Stichtag 1. September
–  Arten der Entlassung (z.B. bedingt, Strafende)

Arbeit und Beschäftigung –  Beschäftigungsquote getrennt nach Justizanstalt
–  Vergütung
 • Zuordnung zu Vergütungsstufen
 • Vergütung pro Häftling und Tag

persönliches Umfeld, 
Bildung, soziale Stellung

– Familienstand
– Wohnsituation
– höchste abgeschlossene Schulbildung
– Einkommen vor der Haft 

Quelle: BMJ
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Resümee: Strategie und Steuerung

Nur fünf von den 25 Datenkategorien mit geschlechterspezifischen 
Daten (siehe Tabelle 14) waren in dem — als Teil des Sicherheitsbe-
richts veröffentlichten — Bericht 2013 aus dem Bereich des Straf– und 
Maßnahmenvollzugs 2013 mit den Werten für die weiblichen Häft-
linge abgebildet (darunter die Anzahl der Häftlinge und die Vergü-
tung). Insbesondere in der für die Lebenssituation weiblicher Häftlinge 
bedeutsamen Beschreibung der Gefangenenpopulation nach Sozial– 
und Gesundheitsmerkmalen enthielt der Bericht keine nach weiblichen 
und männlichen Häftlingen getrennt aufbereiteten (genderdisaggre-
gierten) Daten.

(3) Der Gleichstellungsaspekt war in das Wirkungsziel 5 des BMJ inte-
griert. Dieses Wirkungsziel strebte eine effektive Durchsetzung von 
zivil– und strafgerichtlichen Entscheidungen an. Für den Strafvollzug 
sollten Reintegration und Rückfallprävention für weibliche und männ-
liche Häftlinge besonders berücksichtigt werden. Eine geschlechter-
spezifische Differenzierung erfolgte nicht. Ergänzend wurde für weib-
liche Häftlinge die besondere Berücksichtigung ihrer Lebenssituation 
im Straf– und Maßnahmenvollzug angestrebt.

Im Abschnitt „Wie wird dieses Wirkungsziel verfolgt?“ bezog sich nur 
eine von vier Maßnahmen auf den Gleichstellungsaspekt des Wir-
kungsziels 5 (zur mehrgliedrig verschachtelten Formulierung des Wir-
kungsziels 5 des BMJ siehe TZ 13); von den fünf Indikatoren eben-
falls nur einer.

 26.2 (1) Der RH stellte fest, dass das BMJ mit 25 Datenkategorien zwar 
über eine Vielzahl geschlechterspezifischer Daten verfügte. Aufgrund 
der Qualitätsmängel dieser Daten (TZ 7) und der fehlenden Strategie 
(TZ 12) konnten diese jedoch nicht zielgerichtet als Indikatoren zur 
Wirkungs(Erfolgs)messung ausgewählt, erhoben und damit zur effek-
tiven Steuerung eingesetzt werden. Damit war für das BMJ nicht klar,

—  welche Daten für den Straf– und Maßnahmenvollzug weiblicher 
Häftlinge steuerungsrelevant waren,

— ob diese Daten entsprechend erhoben wurden,

—  welche Daten, die steuerungsrelevant sein könnten, noch nicht erho-
ben wurden und

—  welche erhobenen Daten wegen fehlender Steuerungsrelevanz ver-
zichtbar waren.
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Der RH empfahl daher dem BMJ, nach Erarbeitung einer Strategie 
für den Frauenstraf– und –maßnahmenvollzug die vorhandenen 
geschlechterspezifischen Daten auf ihre Steuerungsrelevanz zu über-
prüfen. Insbesondere wäre zu entscheiden, welche Daten zusätzlich 
erhoben werden müssten bzw. auf welche bisher erhobenen Daten ver-
zichtet werden könnte.

(2) Der RH kritisierte, dass nur fünf von den 25 Datenkategorien mit 
geschlechterspezifischen Daten (siehe Tabelle 14) in dem — als Teil 
des Sicherheitsberichts veröffentlichten — Bericht aus dem Bereich des 
Straf– und Maßnahmenvollzugs 2013 mit den Werten für die weib-
lichen Häftlinge abgebildet waren (darunter die Anzahl der Häftlinge 
und die Vergütung). Insbesondere in der für die Lebenssituation weib-
licher Häftlinge bedeutsamen Beschreibung der Gefangenenpopulation 
nach Sozial– und Gesundheitsmerkmalen enthielt der Bericht keine 
nach weiblichen und männlichen Häftlingen getrennt aufbereiteten 
Daten. Damit kam das BMJ auch der entsprechenden Empfehlung der 
UN–Bangkok–Regeln nicht nach34 (siehe TZ 2).

Der RH empfahl daher dem BMJ, im — jährlich als Teil des Sicher-
heitsberichts veröffentlichten — Bericht aus dem Bereich des Straf– 
und Maßnahmenvollzugs die Daten genderdisaggregiert auszuweisen.

(3) Der RH hielt insgesamt kritisch fest, dass aufgrund der fehlenden 
Strategie für den Frauenstraf– und –maßnahmenvollzug ein erheb-
liches Steuerungsproblem für diesen Bereich bestand. Die Lebenssitu-
ation von weiblichen Häftlingen war in den BFG 2013 bis 2015 weder 
im Abschnitt „Warum dieses Wirkungsziel?“ noch aufgrund von Ist– 
und Zielwerten durch konkrete Zahlen belegt. Somit fehlte die Evi-
denz für die Ausgangslage zur Bestimmung von Gleichstellungsziel 
und Gleichstellungsmaßnahmen und damit auch die Basis für eine 
Evaluierung der Fortschritte.

Der RH empfahl dem BMJ, nach einer Kosten–Nutzen–Analyse der vor-
handenen Kennzahlen und ihrer Qualitätsverbesserung gezielt strate-
gische, steuerungsrelevante Kennzahlen auszuwählen, diese in die zu 
erarbeitende Strategie zu integrieren und so eine wirksame Steuerung 
des Frauenstraf– und –maßnahmenvollzugs zu fördern.

(4) Der RH hielt weiters kritisch fest, dass das BMJ kein eigenständiges 
Gleichstellungsziel definiert und den Gleichstellungsaspekt „Berück-
sichtigung der Lebenssituation weiblicher Insassen im Straf– und Maß-

34 regelmäßige Information der Öffentlichkeit über alle diese Standards betreffenden Fak-
ten und die Fortschritte der getroffenen Maßnahmen zur sozialen Reintegration von 
weiblichen Häftlingen
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nahmenvollzug“ lediglich als Teil des allgemeinen Wirkungsziels 5 
berücksichtigt hatte. Damit war dem Gleichstellungsaspekt nicht jener 
Raum eingeräumt, der für eine wirkungsorientierte Steuerung erfor-
derlich war: Lediglich eine von vier Maßnahmen und einer von fünf 
Indikatoren des Wirkungsziels 5 bezogen sich auf den Gleichstellungs-
aspekt.

Der RH empfahl dem BMJ, dem Gleichstellungsziel im Bereich des 
Straf– und Maßnahmenvollzugs zukünftig mehr Bedeutung einzu-
räumen.

 26.3 (1) Laut Stellungnahme des BMJ habe es die Empfehlung zum gender-
disaggregierten Datenausweis im Bericht über das Jahr 2014 bereits 
umgesetzt.

(2) Zu den Empfehlungen betreffend Steuerungsrelevanz und Kosten–
Nutzen–Analyse vorhandener Daten verwies das BMJ — wie schon bei 
TZ 12 — auf das ausgearbeitete Konzept für eine Strategie, das schritt-
weise umgesetzt würde. Ziel sei die Entwicklung und Implementierung 
eines Vollzugs, der den besonderen Umständen und Bedürfnissen weib-
licher Häftlinge weitgehend Rechnung tragen könne.

(3) Schließlich teilte das BMJ mit, im Sinne der Empfehlung des RH 
im Zuge der Überarbeitung der Angaben zur Wirkungsorientierung ver-
stärktes Augenmerk auf das Gleichstellungsziel im Bereich des Straf– 
und Maßnahmenvollzugs zu legen.

 26.4 Der RH betonte abermals die Notwendigkeit, zuerst eine Strategie für 
den Frauenstraf– und –maßnahmenvollzug zu entwickeln und in der 
Folge zu entscheiden, welche der vorhandenen geschlechterspezifischen 
Daten im Rahmen dieser Strategie steuerungsrelevant waren. Auf diese 
Empfehlung des RH war das BMJ in seiner Stellungnahme nicht ein-
gegangen. Der RH stellte weiters klar, dass nach Vorliegen einer Stra-
tegie die Auswahl steuerungsrelevanter Daten aufgrund einer Kosten–
Nutzen–Analyse erfolgen sollte.

 27.1 (1) Eine gute Qualität und hohe Aussagekraft von Indikatoren war 
eine wesentliche Steuerungsvoraussetzung. Zur Steuerung der Umset-
zung des Gleichstellungsziels bedarf es zudem gleichstellungsspezi-
fisch erhobener und analysierter Daten.

Für die Ausbildung und Beschäftigung von Häftlingen waren steue-
rungsrelevante gesetzliche Vorgaben wie folgt vorhanden (siehe auch 
TZ 3):
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—  Gemäß § 45 StVG war „Vorsorge dafür zu treffen, dass jeder Straf-
gefangene nützliche Arbeit verrichten kann.“

—  Gemäß § 48 StVG waren Strafgefangene, die keinen Beruf erlernt 
hatten oder im erlernten Beruf nicht beschäftigt werden konnten, 
in einem ihren Kenntnissen, Fähigkeiten und womöglich auch ihren 
Neigungen entsprechenden Beruf auszubilden, wenn und soweit 
dies möglich war.

(2) Beide Vorgaben hatte das BMJ einerseits mit der „Schaffung von 
Beschäftigungsmöglichkeiten“ im Rahmen der Umsetzungsmaßnahme 
zum Wirkungsziel und andererseits mit der ab dem BFG 2014 ergänzten 
Maßnahme einer „besseren Qualifizierung von InsassInnen während 
der Haft“ angesprochen.

Der Indikator zur Erfolgsmessung bei der Schaffung von Beschäfti-
gungsmöglichkeiten, die „Beschäftigungsquote“, war jedoch nur einge-
schränkt aussagekräftig, weil sie z.B. die nicht beschäftigten Häftlinge 
in die Berechnung einbezog (siehe TZ 20). Für den Bereich Ausbil-
dung wiederum fehlten geschlechterspezifische Daten zur Teilnahme 
an Ausbildungen.

 27.2 (1) Der RH kritisierte wiederholt (TZ 20), dass der Indikator „Beschäfti-
gungsquote“ eine nur eingeschränkte Aussagekraft aufwies. Dies beein-
trächtigte die Steuerungsmöglichkeit im Bereich der Beschäftigung von 
Häftlingen.

Der RH empfahl daher dem BMJ wiederholt, den Indikator „Beschäf-
tigungsquote“ weiterzuentwickeln (TZ 20), um auch besser evaluieren 
zu können, inwieweit die Vorgabe gemäß § 45 StVG („Es ist Vorsorge 
dafür zu treffen, dass jeder Strafgefangene nützliche Arbeit verrich-
ten kann“) erfüllt wurde bzw. inwieweit die in den BFG 2013 bis 2015 
vorgesehenen Maßnahmen zur Umsetzung des Wirkungsziels 5 fort-
geschritten waren.

(2) Der RH kritisierte, dass das BMJ die Teilnahme von Häftlingen an 
Ausbildungen nicht getrennt nach weiblichen und männlichen Häft-
lingen erhob und auswertete. Damit konnte nicht beurteilt werden, ob

—  die Vorgabe des § 48 StVG, wonach für eine entsprechende Aus-
bildung der Häftlinge zu sorgen war, für weibliche Häftlinge aus-
reichend erfüllt war,
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—  inwieweit die in den BFG 2014 und 2015 vorgesehene Maßnahme 
einer „besseren Qualifizierung der InsassInnen während der Haft“ 
bei weiblichen Häftlingen tatsächlich umgesetzt war (TZ 20).

Der RH empfahl dem BMJ, die Anzahl der Teilnehmenden an den Aus-
bildungen getrennt nach Geschlecht zu erheben, um entsprechende 
Steuerungsdaten im Hinblick auf den Gleichstellungsaspekt und die 
Maßnahme der besseren Qualifizierung zu generieren.

 27.3 Das BMJ teilte in seiner Stellungnahme mit, dass auch diese Emp-
fehlung des RH im Rahmen der Überarbeitung der Angaben zur Wir-
kungsorientierung umgesetzt werde. Die entsprechenden Daten seien 
in der IVV erfasst. Durch die Erhebung der absolvierten Ausbildungs-
module in den einzelnen Justizanstalten nach Geschlechtern könnten 
gezielter Maßnahmen gesetzt werden.

Das BMJ ergänzte in seiner Stellungnahme Daten zum Stichtag 1. Sep-
tember 2014: Danach seien bei einem Frauenanteil von rd. 6,1 % 
(in absoluten Zahlen 536 weibliche Häftlinge) rd. 5,36 % der Aus– 
und Fortbildungsangebote von Frauen absolviert worden, überwiegend 
Sprachkurse und „sonstige Kurse“; zwei Frauen hätten Facharbeiter–
Intensivausbildungen absolviert.

 28.1 In internationalen und nationalen Regelungen waren Vorgaben und 
Empfehlungen für den Straf– und Maßnahmenvollzug von Frauen ent-
halten (siehe TZ 2 und 3). Die folgende Tabelle gibt einen Überblick 
über deren Umsetzungsstand:
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 28.2 Der RH hielt kritisch fest, dass das BMJ steuerungsrelevante Empfeh-
lungen aus den UN–Bangkok–Regeln nicht berücksichtigte. Insbeson-
dere fehlten ausreichende Evidenzen zur Ausgangslage als Voraus-
setzung für eine Erfolgsmessung und deren Analyse als empirische 
Grundlage für eine Strategie. Damit hatte das BMJ die Chancen der 
Wirkungsorientierung nicht ausreichend genutzt, den Gleichstellungs-
aspekt im Wirkungsziel 5 auf Evidenzen zu stützen und steuerungsre-
levante Daten zur Wirkungsmessung auszuwählen (TZ 26).

Er empfahl dem BMJ, internationale Empfehlungen und nationale 
Vorgaben bei einer zukünftigen Strategieentwicklung verstärkt zu 
berücksichtigen und Steuerungsinstrumente (z.B. evidenzbasierte Ent-
scheidungen, Evaluierungen) zu entwickeln und einzusetzen, um die 
Steuerung des Frauenstraf– und –maßnahmenvollzugs zu verbessern.

Tabelle 15:  Rechtliche Vorgaben und internationale Empfehlungen zum Frauenstraf- 
vollzug und deren Umsetzungsstand

Rechtsgrundlage inhaltliche Empfehlungen berücksichtigt/umgesetzt

Strafvollzugsgrundsätze 
des Europarates (2006)

–  Berücksichtigung spezieller Bedürfnisse 
inhaftierter Frauen z.B. in körperlicher, 
berufl icher, sozialer und psychologischer 
Hinsicht (Pkt. 34.1)

–  besondere Ausbildung für Bedienstete im 
Frauenstrafvollzug (Pkt. 81.3) 

nein (TZ 7, 13)

nicht ausreichend (TZ 25)

UN–Bangkok–Regeln 
(2011)

–  Mindestgrundsätze, die den besonderen 
Bedürfnissen weiblicher Häftlinge Rechnung 
tragen sollen (Pkt. 1)

–  Fortbildungsprogramme für Bedienstete 
im Frauenstrafvollzug sind durchzuführen 
(Pkt. 70)

–  umfassende Forschungsarbeiten zum Frauen-
strafvollzug als Grundlage für eine wirksame 
Planung und die Ausarbeitung von Politiken 
(Pkt. 67)

–  regelmäßige Evaluierung der Trends, 
Probleme und Anforderungen betreffend 
weibliche Häftlinge (Pkt. 69)

–  regelmäßige Information der Öffentlichkeit 
über alle diese Standards betreffenden 
Fakten und die Fortschritte der getroffenen 
Maßnahmen zur sozialen Reintegration von 
weiblichen Häftlingen (Pkt. 70)

nein (TZ 16)

nicht ausreichend (TZ 25)

nein (TZ 7, 8)

nein (TZ 7, 8)

nicht ausreichend (TZ 26)

Strafvollzugsgesetz –  weibliche und männliche Häftlinge sind von-
einander getrennt anzuhalten (§ 8 Abs. 4)

–  es ist dafür zu sorgen, dass jeder Häftling 
nützliche Arbeiten verrichten kann (§ 45)

–  Berufsausbildung für jene, die keinen Beruf 
erlernt haben oder nicht im erlernten Beruf 
beschäftigt werden können (§ 48)

ja (TZ 3, 15)

nicht ausreichend (TZ 15, 27)

nicht ausreichend (TZ 15, 27)

Quelle: RH
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 28.3 Das BMJ führte in seiner Stellungnahme aus, dass aufbauend auf der 
quantitativen Häufigkeit von Frauen im Vollzug und internationaler 
Vorgaben (UN–Bangkok–Regeln, Europäische Strafvollzugsgrundsätze) 
ein Konzept für eine Strategie ausgearbeitet worden sei, das schritt-
weise umgesetzt würde. Ziel sei die Entwicklung und Implementierung 
eines Vollzugs, der den besonderen Umständen und Bedürfnissen weib-
licher Häftlinge weitgehend Rechnung tragen könne.

 28.4 Der RH betonte, dass für eine verbesserte Steuerung des Frauenstraf– 
und –maßnahmenvollzugs auch Steuerungsinstrumente zu entwickeln 
und einzusetzen waren. Er verblieb daher bei seiner Empfehlung.

 29 Die folgende Tabelle zeigt resümierend, inwieweit das BMJ mit den 
Angaben zur Wirkungsorientierung betreffend den Gleichstellungs-
aspekt im Wirkungsziel 5 die gesetzlichen Vorgaben erfüllte:
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 30.1 (1) Auf Basis der Wirkungscontrollingverordnung35 wurde u.a. zur 
Sicherung der Qualität der Angaben zur Wirkungsorientierung im BVA 
eine ressortübergreifende Wirkungscontrollingstelle im BKA (im Fol-
genden: Wirkungscontrollingstelle) eingerichtet. Die Qualitätsprüfung 
der Angaben zur Wirkungsorientierung umfasste u.a. die Einhaltung 
der Qualitätskriterien des § 41 BHG 2013 und die Berücksichtigung des 
Ziels der tatsächlichen Gleichstellung von Frauen und Männern durch 
Formulierung zumindest eines Wirkungsziels als Gleichstellungsziel 
sowie durch Festlegung zumindest einer Gleichstellungsmaßnahme in 
einem Globalbudget pro Untergliederung. Weitere Aufgaben der Wir-
35 Verordnung des Bundeskanzlers über das ressortübergreifende Wirkungscontrolling, 

BGBl. II Nr. 245/2011

Tabelle 16:  Rechtliche Vorgaben zu den Angaben zur Wirkungsorientierung und deren  
Erfüllungsgrad

Rechtsgrundlage inhaltliche Vorgaben Erfüllungsgrad

Art. 51 Abs. 8 B–VG bei der Haushaltsführung des Bundes ist u.a. der 
Grundsatz der Wirkungsorientierung insb. unter 
Berücksichtigung des Ziels der tatsächlichen 
Gleichstellung von Frauen und Männern zu 
beachten

teilweise erfüllt (TZ 10, 14, 15)

§ 41 Abs. 1 BHG 2013

Wirkungsziel

Qualitätskriterien für die Angaben zur Wirkungs-
orientierung auf allen Gliederungs ebenen:
– Relevanz
– inhaltliche Konsistenz
– Verständlichkeit
– Nachvollziehbarkeit
– Vergleichbarkeit
– Überprüfbarkeit

erfüllt (TZ 11)
nicht ausreichend (TZ 13)
nicht ausreichend (TZ 13)
nicht ausreichend (TZ 12)
erfüllt (TZ 13)
eingeschränkt (TZ 13)

Maßnahmen – Relevanz
– inhaltliche Konsistenz
– Verständlichkeit
– Nachvollziehbarkeit
– Vergleichbarkeit
– Überprüfbarkeit

nicht ausreichend (TZ 17)
nicht erfüllt (TZ 14, 15)
erfüllt (TZ 17)
nicht ausreichend (TZ 16)
erfüllt (TZ 17)
erfüllt (TZ 17)

Indikatoren – Relevanz
– inhaltliche Konsistenz
– Verständlichkeit
– Nachvollziehbarkeit
– Vergleichbarkeit
– Überprüfbarkeit

nicht ausreichend (TZ 18)
nicht ausreichend (TZ 19, 20)
nicht ausreichend (TZ 21)
teilweise erfüllt (TZ 21)
erfüllt (TZ 21)
erfüllt (TZ 21)

Angaben zu Wirkungs-
orientierung–VO

–  zumindest eines der fünf Wirkungsziele ist 
aus dem Ziel der tatsächlichen Gleich stellung 
abzuleiten und insb. auf externe, ge sell-
schaftspolitische Wirkungen aus zurichten (§ 4 
Abs. 3)

–  auf Personen bezogene Kennzahlen sind nach 
Geschlecht differenziert anzugeben (§ 4 Abs. 6)

erfüllt (TZ 12)

nicht erfüllt (TZ 19)

Quelle: RH

Einbindung 
der Wirkungs-
controllingstelle
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kungscontrollingstelle waren die Beratung und Unterstützung aller 
Bundesministerien und Obersten Organe bei der Implementierung des 
neuen Haushaltsrechts auf Bundesebene. Bei der Vorbereitung sowohl 
des ersten BFG nach neuem Haushaltsrecht (2013) als auch des Dop-
pelbudgets 2014/2015 stand der Wirkungscontrollingstelle nur kurze 
Zeit für die Qualitätssicherung der Angaben zur Wirkungsorientierung 
aller Ressorts zur Verfügung.

(2) Als Kriterien für eine gelungene Gleichstellungsorientierung iden-
tifizierte die Wirkungscontrollingstelle generell u.a.

—  die Einbindung von Experten sowie Gender Mainstreaming–Beauf-
tragten der Ressorts in die ressortinternen Prozesse,

—  die enge Zusammenarbeit mit der interministeriellen Arbeitsgruppe 
Gender Mainstreaming,

— die Verbesserung der Datengrundlagen und Datenanalysen,

—  qualitätsvolle und auch auf internationale Benchmarks abgestellte 
Indikatoren verbunden mit Kennzahlenkaskaden,

— die Zugrundelegung von Evidenzen.

(3) Nachdem der erste Vorschlag eines Gleichstellungsziels des BMJ 
(„Die Vorbereitung von geschlechtsneutral formulierten (gegender-
ten) verständlichen und den gesellschaftlichen Bedürfnissen entspre-
chenden Gesetzesentwürfen …“) sowohl vom BMJ als auch von der 
Wirkungscontrollingstelle als nicht passend wieder verworfen worden 
war36, entwickelte das BMJ mit Unterstützung einer Expertin aus dem 
BKA ein neues Wirkungsziel 5 mit Gleichstellungsaspekt: „Effektive 
Durchsetzung von Entscheidungen durch zivil– und strafgerichtlichen 
Vollzug unter besonderer Berücksichtigung der Reintegration, Rück-
fallprävention und Lebenssituation weiblicher Insassen im Straf– und 
Maßnahmenvollzug (einschließlich der Bewährungshilfe)“. Dieses Wir-
kungsziel kommentierte die Wirkungscontrollingstelle als den Quali-
tätskriterien entsprechend.

(4) Laut Wirkungscontrollingstelle sollten in der Begründung für das 
Wirkungsziel der öffentliche Handlungsbedarf und der erwartete Nut-
zen hinsichtlich Gleichstellung nachvollziehbar beschrieben werden. 
Zu den Angaben, wie dieses Wirkungsziel verfolgt werden sollte, emp-
fahl die Wirkungscontrollingstelle, die vom BMJ gewählte Formulie-

36 Es handelte sich nach Ansicht des BKA eher um eine Maßnahme als um ein Ziel.
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rung „Ausbau der Einrichtungen für den Frauenvollzug“ inhaltlich 
zu konkretisieren (z.B. Aufstockung der Mutter–Kind–Plätze, Kapa-
zitätserweiterung des offenen Vollzugs, Aus– und Weiterbildungs-
angebote), so dass der Zusammenhang mit dem Wirkungsziel und 
der Gleichstellungswirkung nachvollziehbar würde. Auch auf eine 
geschlechtsneutrale Schreibweise innerhalb der Untergliederung wäre 
zu achten (Aufzählung beider Geschlechter oder Verwendung des  
Binnen–I).

Zum Indikator „Beschäftigungsquote“ schlug die Wirkungscontrolling-
stelle vor, zusätzlich zur durchschnittlichen Arbeitszeit auch den Anteil 
jener Personen, die einer Beschäftigung nachgingen, darzustellen. Wei-
ters sollten zusätzliche Indikatoren — etwa zur Qualität der Betreuung 
und Sicherheit des Strafvollzugs — definiert werden, um eine gesamt-
hafte Darstellung des Wirkungsspektrums zu zeigen.

Zum Indikator Anzahl der Abteilungen für weibliche Häftlinge in lan-
desgerichtlichen Gefangenenhäusern wies die Wirkungscontrolling-
stelle darauf hin, dass die Gleichstellungswirkung nicht durch das 
Einrichten von Abteilungen per se erreicht werde, vielmehr ginge es 
um die Verbesserung der Lebenssituation weiblicher Häftlinge. Auch 
auf Ebene des Globalbudgets empfahl die Wirkungscontrollingstelle 
die Prüfung, ob die Maßnahme der Einrichtung von Abteilungen für 
weibliche Häftlinge in landesgerichtlichen Gefangenenhäusern geeig-
net sei, die angestrebte Gleichstellungswirkung zu erreichen.

(5) Unter Berücksichtigung von Empfehlungen der Wirkungscontrol-
lingstelle definierte das BMJ schließlich die Maßnahme „Schaffung 
von Haftplätzen für Frauen in landesgerichtlichen Gefangenenhäu-
sern einschließlich von Beschäftigungsmöglichkeiten und Mutter–
Kind–Haftplätzen“. Weiters spezifizierte es den Zielzustand durch die 
Anzahl der angestrebten Haftplätze für weibliche Häftlinge in Kor-
neuburg und Eisenstadt.

 30.2 (1) Der RH anerkannte die seitens des BMJ als Folge des Dialogs mit der 
Wirkungscontrollingstelle durchgeführten Verbesserungen der Anga-
ben zur Wirkungsorientierung betreffend Gleichstellung. Er hielt die 
Vorschläge der Wirkungscontrollingstelle für nachvollziehbar, stellte 
jedoch kritisch fest, dass sie nicht ausreichend auf die geschlechterspe-
zifische Darstellung der Zielgrößen bei der Beschäftigungsquote hin-
gewiesen und das BMJ die von der Wirkungscontrollingstelle empfoh-
lene geschlechtsneutrale Schreibweise nicht durchgängig eingehalten 
hatte.
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(2) Weiters kritisierte der RH, dass die Wirkungscontrollingstelle die 
mehrgliedrig verschachtelte und daher schwer verständliche Formu-
lierung des Wirkungsziels 5 ebenso wenig beanstandet hatte wie den 
Umstand, dass die Gleichstellung nur einen Aspekt im Wirkungsziel 5 
darstellte.

Im Lichte der in Tabelle 16 dargestellten Beurteilung hielt der RH kri-
tisch fest, dass die Wirkungscontrollingstelle bei der Prüfung der Ent-
würfe des BMJ nicht ausreichend auf die haushaltsrechtlichen Qualitäts-
kriterien für die Angaben zur Wirkungsorientierung eingegangen war.

Der RH empfahl daher der Wirkungscontrollingstelle, sich bei der Qua-
litätssicherung der Angaben zur Wirkungsorientierung stärker an den 
haushaltsrechtlichen Qualitätskriterien zu orientieren.

Angesichts der kurzen Zeitspanne, in der die Wirkungscontrolling-
stelle die Qualitätssicherung der Angaben zur Wirkungsorientierung 
für das BFG 2013 und anschließend die Budgets 2014 und 2015 durch-
zuführen hatte, empfahl der RH der Wirkungscontrollingstelle weiters, 
bei der Qualitätssicherung der Angaben zur Wirkungsorientierung auf 
eine Ablaufplanung hinzuwirken, die — bei Zugrundelegung effizi-
enter Arbeitsabläufe — ein Mindestmaß an erforderlicher Zeit für die 
entsprechende Prüfung gemäß den haushaltsrechtlichen Qualitätskri-
terien sicherstellt.

Der RH empfahl der Wirkungscontrollingstelle zudem, in ihren Emp-
fehlungen bei der Weiterentwicklung der Indikatoren insbesondere auf 
die geschlechterspezifische Darstellung von Indikatoren und Zielgrö-
ßen und bei der Formulierung des Gleichstellungsziels auf Verständ-
lichkeit und entsprechende Eigenständigkeit zu achten.

 30.3 (1) Das BKA wies in seiner Stellungnahme darauf hin, dass die Wir-
kungscontrollingstelle im BKA unterstützende Maßnahmen setze, um 
eine hohe Qualität und eine zielgerichtete Weiterentwicklung der Anga-
ben zur Wirkungsorientierung sicherzustellen (z.B. Qualitätssicherung 
gemäß § 41 BHG 2013; Begleitung und Unterstützung der Ressorts 
durch themenspezifische Workshops und Informationsveranstaltungen). 
Ab dem Frühjahr 2015 würde die Wirkungscontrollingstelle zusätz-
lich ressortübergreifende Clusterworkshops anleiten zur Qualitätsent-
wicklung und Koordination der Wirkungsziele, Maßnahmen und Indi-
katoren.

Die Qualitätssicherung durch die Wirkungscontrollingstelle erfolge aus-
schließlich aus methodisch–prozesshafter Sicht gemäß den Qualitäts-
kriterien des § 41 Abs. 1 BHG 2013.

III-197 der Beilagen XXV. GP - Bericht - Hauptdokument gesamt (elektr. übermittelte Version)240 von 442

Dieser Text wurde elektronisch übermittelt. Abweichungen vom Original sind möglich.
www.parlament.gv.at



Gleichstellungsziel, Gleichstellungsmaßnahmen 
und Indikatoren im BMJ

BKA BMJ

Bund 2015/12  237

Einbindung der Wirkungs controllingstelle

Die Wirkungscontrollingstelle weise konsequent auf die geschlechter-
spezifische Darstellung von Kennzahlen hin.

(2) Zur empfohlenen Ablaufplanung hielt das BKA in seiner Stel-
lungnahme fest, dass die eigentliche Qualitätssicherung und Wei-
terentwicklung weniger im technischen Abwicklungsprozess gemäß 
§ 39 Abs. 3 BHG 2013, sondern vielmehr im Rahmen eines fortlau-
fenden Interaktionsprozesses zwischen der Wirkungscontrollingstelle 
und den Ressorts sowie den obersten Organen stattfinde. Die gegen-
wärtige Ablaufplanung ermögliche den zuständigen Stellen somit eine 
angemessene Qualitätssicherung und Weiterentwicklung der Angaben 
zur Wirkungsorientierung.

 30.4 Der RH entgegnete dem BKA, dass sich in der dem RH vorliegenden 
schriftlichen Dokumentation der Qualitätssicherung lediglich für alle 
Häftlinge geltende Verbesserungsvorschläge zu den Kennzahlen fan-
den. An keiner Stelle forderte die Wirkungscontrollingstelle eine 
geschlechterspezifische Darstellung von Zielwerten und Indikatoren 
ein.

Weiters bekräftigte der RH seine Kritik, dass durch die Integration des 
Gleichstellungsziels in ein allgemeines Wirkungsziel und den damit 
verbundenen Schachtelsatz die Verständlichkeit nicht ausreichend 
gegeben war. Die Wirkungscontrollingstelle hatte dies im Qualitätssi-
cherungsprozess in keiner Weise beanstandet.

(2) Der RH begrüßte zwar den fortlaufenden Interaktionsprozess zwi-
schen der Wirkungscontrollingstelle und den Ressorts sowie den obers-
ten Organen, stellte jedoch klar, dass unabhängig davon im Qualitäts-
sicherungsprozess der Angaben zur Wirkungsorientierung im Zuge der 
Erstellung des BVA auf eine entsprechende Ablaufplanung hinzuwir-
ken wäre. Diese sollte bei Zugrundelegung effizienter Arbeitsabläufe 
ein Mindestmaß an erforderlicher Zeit für die entsprechende Prüfung 
gemäß den haushaltsrechtlichen Qualitätskriterien sicherstellen.

(3) Der RH entgegnete dem BKA weiters, dass aus der dem RH vor-
liegenden schriftlichen Dokumentation der Qualitätssicherung 
eine systematische Beurteilung nach den Qualitätskriterien des 
§ 41 Abs. 2 BHG 2013 nicht erkennbar war. Die Verbesserungsanre-
gungen in den Kommentaren bezogen sich nie ausdrücklich auf eines 
der Qualitätskriterien. Damit war nicht erkennbar, welche Kriterien 
nach Ansicht der Wirkungscontrollingstelle erfüllt waren und wel-
che nicht.  

Der RH verblieb daher bei seinen Empfehlungen.
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 31 Zusammenfassend hob der RH folgende Empfehlungen hervor:

(1) Bei der Weiterentwicklung der Angaben zur Wirkungsorientie-
rung betreffend den Gleichstellungsaspekt im Wirkungsziel 5 wären 
zukünftig zumindest der Leiter der Justizanstalt Schwarzau sowie 
ein Leiter eines der landesgerichtlichen Gefangenenhäuser mit einer 
Frauenabteilung und Fachexperten aus der Vollzugsdirektion ein-
zubinden. (TZ 5)

(2) Zukünftig sollte die Information der betroffenen Mitarbeiter über 
den Entwicklungsprozess von Gleichstellungsziel, Gleichstellungs-
maßnahmen und Indikatoren zumindest auf elektronischem Weg 
sichergestellt werden. (TZ 5)

(3) Der vergleichsweise geringe Datenfehlbestand in der Justizan-
stalt Sonnberg wäre als Praxisbeispiel zu nutzen und daraus wären 
Verbesserungsmaßnahmen für die übrigen Justizanstalten abzulei-
ten. (TZ 7)

(4) Die Gründe für die Fehlbestände bei Häftlingen mit ausländischer 
Staatsbürgerschaft sollten analysiert werden. (TZ 7)

(5) Maßnahmen sollten gesetzt werden, um auch für die Häftlinge 
mit ausländischer Staatsbürgerschaft die Datenfehlbestände zu redu-
zieren und die Vollständigkeit sicherzustellen. (TZ 7)

(6) Die Daten zu den Sozialmerkmalen der Häftlinge wären im Hin-
blick auf die Unterschiede zwischen Frauen und Männern unter 
Berücksichtigung des Kosten–Nutzen–Aspekts zu analysieren, um so 
empirische Evidenzen für eine Strategiebildung und die Weiterent-
wicklung von Gleichstellungsziel, Gleichstellungsmaßnahmen und 
Indikatoren im Frauenstraf– und –maßnahmenvollzug zu erhal-
ten. (TZ 8)

(7) Auf Basis der konkret erhobenen und analysierten Lebenssitua-
tion weiblicher Häftlinge sollten im Rahmen der Weiterentwicklung 
der Angaben zur Wirkungsorientierung betreffend Gleichstellung 
alternative Maßnahmen für eine effektive Umsetzung des Gleich-
stellungsziels entwickelt werden, um letztlich aus der Mehrzahl von 
Alternativen jene auswählen zu können, die die Problemvielfalt 
weiblicher Häftlinge bestmöglich berücksichtigt. (TZ 8)

Schlussempfehlungen

BMJ
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(8) Geschlechterspezifisch wären jene Ressourcen transparent zu 
machen, die Häftlingen im Bereich Ausbildung und Beschäftigung 
zugute kommen. (TZ 9)

(9) Bei der Weiterentwicklung der Angaben zur Wirkungsorientie-
rung sollte die Lebenssituation weiblicher Häftlinge nicht eindimen-
sional, sondern umfassender berücksichtigt werden. (TZ 10)

(10) Eine Strategie für den Frauenstraf– und –maßnahmenvollzug 
wäre zu entwickeln. Dabei sollten Erfahrungen und vorhandene 
Konzepte der Vollzugsdirektion genutzt werden. (TZ 12)

(11) Nach Erarbeitung einer Strategie für den Frauenstraf– und 
 – maßnahmenvollzug wären die vorhandenen geschlechterspezi-
fischen Daten auf ihre Steuerungsrelevanz zu überprüfen. Insbe-
sondere wäre zu entscheiden, welche Daten zusätzlich erhoben wer-
den müssten bzw. auf welche bisher erhobenen Daten verzichtet 
werden könnte. (TZ 26)

(12) Internationale Empfehlungen und nationale Vorgaben sollten 
bei einer zukünftigen Strategieentwicklung verstärkt berücksichtigt 
und Steuerungsinstrumente (z.B. evidenzbasierte Entscheidungen, 
Evaluierungen) entwickelt und eingesetzt werden, um die Steuerung 
des Frauenstraf– und –maßnahmenvollzugs zu verbessern. (TZ 28)

(13) Bei der Weiterentwicklung insbesondere der Begründung 
„Warum dieses Wirkungsziel?“ sollte auf internationale Empfeh-
lungen Bezug genommen und so durch mehr Transparenz die Nach-
vollziehbarkeit der Angaben zur Wirkungsorientierung betreffend 
Gleichstellung verbessert werden. (TZ 12)

(14) Das Gleichstellungsziel wäre in einem eigenen Satz zu formulie-
ren und im Abschnitt „Warum dieses Wirkungsziel?“ wären Erläu-
terungen zur Lebenssituation zu ergänzen. (TZ 13)

(15) In Hinkunft geplante oder bereits in Umsetzung befindliche 
Maßnahmen zum Gleichstellungsaspekt im Wirkungsziel 5 sollten 
auch in die Strategieberichte dieser Jahre aufgenommen werden, 
um die Nachvollziehbarkeit zu verbessern. (TZ 14)

(16) Im Sinne des Gleichstellungsaspekts im Wirkungsziel 5 sollte 
durch eine geschlechterspezifische Konkretisierung der Maßnah-
men zu Ausbildung und Beschäftigung die inhaltliche Konsistenz 
im Verhältnis der einzelnen Maßnahmen untereinander verbessert 
werden. (TZ 14)
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(17) Bei der Auswahl zukünftiger Maßnahmen wären auch solche 
zur Verbesserung der Beschäftigungsmöglichkeiten für alle weib-
lichen Häftlinge vorzusehen. (TZ 14)

(18) In Fragen der Ausbildung und Beschäftigung weiblicher Häft-
linge sollte mit dem BMASK und dem BMBF zusammengearbeitet 
werden. (TZ 14)

(19) Es wäre eine Lösung des Konflikts zwischen dem Zentralisie-
rungs– und Dezentralisierungsansatz im Rahmen einer in sich kon-
sistenten Strategie für den Frauenstraf– und –maßnahmenvollzug 
zu entwickeln. Dabei wären neben dem Aspekt des Erhalts sozialer 
Bindungen auch ausreichende Beschäftigungs– und Ausbildungs-
möglichkeiten für alle weiblichen Häftlinge unter Einhaltung der 
budgetären Rahmenbedingungen zu berücksichtigen. (TZ 15)

(20) Unter Verweis auf die internationalen Empfehlungen sollten 
auf Basis einer Strategie für den österreichischen Frauenstraf– und 
–maßnahmenvollzug konkrete Standards u.a. hinsichtlich der Qua-
lität der Betreuung, der Ausbildung und Beschäftigung weiblicher 
Häftlinge in Österreich entwickelt werden. (TZ 16)

(21) Zukünftig sollten weitere Maßnahmen definiert werden, die 
einem möglichst hohen Anteil aller weiblichen Häftlinge österreich-
weit zugute kommen und die Problemvielfalt in der Lebenssituation 
weiblicher Häftlinge angemessen berücksichtigen. (TZ 17)

(22) Bei den Indikatoren und Zielgrößen zu Beschäftigungsquote und 
Anzahl der angebotenen zertifizierten Ausbildungen wäre jeweils 
zwischen weiblichen und männlichen Häftlingen zu unterschei-
den; diese Indikatoren wären zur Messung des Erfüllungsgrades 
des Gleichstellungsaspekts zu nutzen. (TZ 19)

(23) Der Indikator „Beschäftigungsquote“ sollte z.B. durch zusätz-
liche Erhebung des Anteils der nicht beschäftigten weiblichen und 
männlichen Häftlinge weiterentwickelt werden, um seine Aussage-
kraft zu erhöhen. (TZ 20, 27)

(24) Es wären auf Maßnahmenebene durchgängig einheitliche, kurze 
und somit verständliche Formulierungen zu wählen. (TZ 21)

(25) Die in den BFG 2014 und 2015 fehlenden Angaben zu Ist– und 
Zielwerten sollten zukünftig so ergänzt bzw. korrigiert werden, dass 
Fortschritte eindeutig erkennbar sind. (TZ 21)
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(26) Es wären zumindest die geschlechterspezifischen Aspekte der 
Maßnahmen zu Ausbildung und Beschäftigung beim internen Wir-
kungscontrolling zu berücksichtigen, entsprechende Zielgrößen und 
Indikatoren auch für weibliche Häftlinge zu entwickeln und ein ent-
sprechendes Wirkungscontrolling für den Gleichstellungsaspekt im 
Wirkungsziel 5 zu implementieren. (TZ 22)

(27) Die Einkommenssituation von weiblichen und männlichen Häft-
lingen sollte mittels steuerungsrelevanter Daten nachvollziehbar 
dargestellt werden, um damit eine geeignete Basis für Maßnah-
men im Sinne des im Regierungsprogramm 2008–2013 und im 
Arbeitsprogramm der österreichischen Bundesregierung 2013–2018 
enthaltenen Ziels einer Verringerung der Einkommensunterschiede 
zu schaffen. (TZ 23)

(28) Im Bericht aus dem Bereich des Straf– und Maßnahmenvoll-
zugs wäre bei der Vergütung pro Hafttag die Berechnungsmethode 
jeweils zu erläutern bzw. gegebenenfalls auf eine Änderung der 
Berechnungsmethode hinzuweisen. (TZ 23)

(29) Es sollte darauf hingewirkt werden, dass alle Bediensteten im 
Frauenstraf– und –maßnahmenvollzug verpflichtend am Qualifi-
zierungsmodul „Strafvollzug an weiblichen Insassen“ teilnehmen. 
(TZ 24)

(30) Die Möglichkeit wäre zu prüfen, aus Kostengründen auch für 
zurechnungsunfähige weibliche Häftlinge justizintern Betreuungs-
plätze einzurichten. (TZ 25)

(31) Bei einem Frauenanteil im Maßnahmenvollzug von rd. 7 % 
im Jahr 2013 betrug das justizinterne Angebot an Haftplätzen für 
Frauen mit psychiatrischer Betreuung lediglich 1,5 % des Gesamtan-
gebots. Bei der Weiterentwicklung der Maßnahmen zur Umsetzung 
des Gleichstellungsziels sollte dieser Aspekt entsprechend berück-
sichtigt werden. (TZ 25)

(32) Im — jährlich als Teil des Sicherheitsberichts veröffentlichten — 
Bericht aus dem Bereich des Straf– und Maßnahmenvollzugs wären 
die Daten genderdisaggregiert (getrennt nach weiblichen und männ-
lichen Häftlingen) auszuweisen. (TZ 26)

(33) Nach einer Kosten–Nutzen–Analyse der vorhandenen Kenn-
zahlen und ihrer Qualitätsverbesserung wären gezielt strategische, 
steuerungsrelevante Kennzahlen auszuwählen, diese in die zu erar-
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beitende Strategie zu integrieren und so eine wirksame Steuerung 
des Frauenstraf– und –maßnahmenvollzugs zu fördern. (TZ 26)

(34) Dem Gleichstellungsziel im Bereich des Straf– und Maßnah-
menvollzugs sollte zukünftig mehr Bedeutung eingeräumt werden. 
(TZ 26)

(35) Die Anzahl der Teilnehmenden an den Ausbildungen wäre 
getrennt nach Geschlecht zu erheben, um entsprechende Steuerungs-
daten im Hinblick auf den Gleichstellungsaspekt und die Maßnahme 
der besseren Qualifizierung zu generieren. (TZ 27)

(36) In den Empfehlungen an das BMJ zur Weiterentwicklung der 
Indikatoren sollte insbesondere auf die geschlechterspezifische Dar-
stellung von Indikatoren und Zielgrößen und bei der Formulie-
rung des Gleichstellungsziels auf Verständlichkeit und entsprechende 
Eigenständigkeit geachtet werden. (TZ 30)

(37) Es wäre bei der Qualitätssicherung der Angaben zur Wir-
kungsorientierung auf eine Ablaufplanung hinzuwirken, die — bei 
Zugrundelegung effizienter Arbeitsabläufe — ein Mindestmaß an 
erforderlicher Zeit für die entsprechende Prüfung gemäß den haus-
haltsrechtlichen Qualitätskriterien sicherstellt. (TZ 30)

(38) Bei der Qualitätssicherung der Angaben zur Wirkungsorientie-
rung sollte eine stärkere Orientierung an den haushaltsrechtlichen 
Qualitätskriterien erfolgen. (TZ 30)

BKA

III-197 der Beilagen XXV. GP - Bericht - Hauptdokument gesamt (elektr. übermittelte Version)246 von 442

Dieser Text wurde elektronisch übermittelt. Abweichungen vom Original sind möglich.
www.parlament.gv.at



BKA BMJ

Bund 2015/12  243

ANHANG

ANHANG

Anhang 1: Die 27 Justizanstalten in Österreich (Stand 1. August 2014)

Anhang 2: Justizanstalten in Österreich

III-197 der Beilagen XXV. GP - Bericht - Hauptdokument gesamt (elektr. übermittelte Version) 247 von 442

Dieser Text wurde elektronisch übermittelt. Abweichungen vom Original sind möglich.
www.parlament.gv.at



244 Bund 2015/12

III-197 der Beilagen XXV. GP - Bericht - Hauptdokument gesamt (elektr. übermittelte Version)248 von 442

Dieser Text wurde elektronisch übermittelt. Abweichungen vom Original sind möglich.
www.parlament.gv.at



BKA BMJ

Bund 2015/12  245

Anhang 1

Die 27 Justizanstalten in Österreich (Stand 1. August 2014)
Betriebe Belags-

kapazität3
U–Häft linge Männer Jugend liche Frauen § 21

Abs. 11
§ 21

Abs. 22

15 landesgerichtliche Gefangenenhäuser für Frauen, Jugendliche und Männer
Eisenstadt 7 85 X X X

Wien–Josefstadt 20 1.0574 X X X X

Wiener Neustadt 9 211 X X X X

St. Pölten 10 245 X X X

Krems 6 162 X X X X

Korneuburg 9 267 X X X X

Graz–Jakomini 16 5135 X X X X

Leoben 6 205 X X X X

Klagenfurt 13 3786 X X X X

Linz 16 4427 X X X X X

Wels 8 156 X X X X

Ried in Tirol 7 144 X X X X

Salzburg 13 206 X X X X

Innsbruck 17 473 X X X X

Feldkirch 8 1608 X X X X

1 Strafvollzugsanstalt für Frauen
Schwarzau9 11 196 X X X X

1 Strafvollzugsanstalt für Jugendliche
Gerasdorf 16 122 X X X X

7 Strafvollzugsanstalten für Männer
Stein 31 81710 X X

Graz–Karlau 21 50211 X X

Garsten 18 392 X X X

Suben 18 248 X

Sonnberg 19 350 X

Hirtenberg 21 42612 X

Wien–Simmering 17 452 X

3 Sonderanstalten für den Maßnahmenvollzug
Göllersdorf 6 166 X X

Wien–Mittersteig 8 15013 X X

Wien–Favoriten 6 11314 X X
1 § 21 Abs. 1 StGB: Unterbringung und Behandlung nicht zurechnungsfähiger geistig abnormer Rechtsbrecher
2 § 21 Abs. 2 StGB: Unterbringung und Behandlung zurechnungsfähiger geistig abnormer Rechtsbrecher
3 Belagsmöglichkeit zum Stichtag 1. August 2014
4 inkl. Belagsmöglichkeit der Außenstelle Wilhelmshöhe
5 inkl. Belagsmöglichkeit der Außenstelle Paulustorgasse
6 inkl. Belagsmöglichkeit der Außenstelle Rottenstein
7 inkl. Belagsmöglichkeit der Außenstellen Asten und Forensisches Zentrum Asten
8 inkl. Belagsmöglichkeit der Außenstelle Dornbirn
9  Die Justizanstalt Schwarzau bot Platz für 172 Frauen und für 24 Männer (mit einer Haftstrafe von weniger als drei Jahren, in der Regel für 

den gelockerten Vollzug).
10 inkl. Belagsmöglichkeit der Außenstellen Mautern, Oberfucha und Krems
11 inkl. Belagsmöglichkeit der Außenstelle Maria Lankowitz
12 inkl. Belagsmöglichkeit der Außenstelle Münchendorf
13 inkl. Belagsmöglichkeit der Außenstelle Floridsdorf
14 inkl. Belagsmöglichkeit der Außenstelle Münchendorf

Quellen: BMJ; RH
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Quelle: BMJ
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Bericht
des Rechnungshofes

Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie im  
Bereich Grundwasser im Weinviertel 
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Abkürzungsverzeichnis

Abs. Absatz
Art. Artikel
AMA Agrarmarkt Austria
AVG Allgemeines Verwaltungsverfahrensgesetz

BGBl. Bundesgesetzblatt
BMLFUW  Bundesministerium für Land– und Forstwirtschaft, Umwelt 

und Wasserwirtschaft
bspw. beispielsweise
B–VG Bundes–Verfassungsgesetz
bzw. beziehungsweise

CIS Common Implementation Strategy

d.h. das heißt

EG Europäische Gemeinschaft
etc. et cetera
EU Europäische Union
EUR Euro

gem. gemäß
GV Gemeindeverband
GZÜV Gewässerzustandsüberwachungsverordnung

ha Hektar

i.d.g.F. in der geltenden Fassung
inkl. inklusive
i.V.m. in Verbindung mit

km2 Quadratkilometer

l Liter
lit. litera (Buchstabe)
LMSVG Lebensmittelsicherheits– und Verbraucherschutzgesetz
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Abkürzungen

m3 Kubikmeter
mg Milligramm
Mio. Million(en)
Mrd. Milliarde(n)

NGP Nationaler Gewässerbewirtschaftungsplan
NID Nitratinformationsdienst
Nr. Nummer

ÖPUL  Programm zur Förderung einer umweltgerechten, exten-
siven und den natürlichen Lebensraum schützenden Land-
wirtschaft

rd. rund
RH Rechnungshof
Rz Randziffer

S. Seite

t Tonne(n)
TZ Textzahl(en)

u.a. unter anderem
USt Umsatzsteuer

VBÄ Vollbeschäftigungsäquivalent

WRG 1959 Wasserrechtsgesetz 1959

Z Ziffer
z.B. zum Beispiel
z.T. zum Teil
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Cross Compliance

Bindung der Direktzahlungen und der flächenbezogenen Zahlungen im 
Bereich der Entwicklung des ländlichen Raums an die Einhaltung beste-
hender gesetzlicher Standards bezugnehmend auf Umwelt, Lebensmittelsi-
cherheit und Tierschutz sowie an die Erhaltung der Flächen in gutem land-
wirtschaftlichem und ökologischem Zustand. Kürzung der Direktzahlungen 
und der flächenbezogenen Zahlungen bei Verstoß gegen die Cross Com-
pliance–Vorgaben.

Dauergrünland

Flächen, die zum Anbau von Gras oder anderen Grünfutterpflanzen genutzt 
werden und mindestens fünf Jahre lang nicht Bestandteil der Fruchtfolge 
des landwirtschaftlichen Betriebs sind. Dauergrünlandflächen gehören zu 
den Flächen, die in gutem landwirtschaftlichem und ökologischem Zustand 
erhalten bleiben müssen.

Direktzahlungen

Direktzahlungen an Inhaber landwirtschaftlicher Betriebe im Rahmen der 
in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 1782/2003 des Rates genannten Ein-
kommensstützungsregelungen.

GLÖZ

Guter landwirtschaftlicher und ökologischer Zustand. Dies bezieht sich 
auf von den Mitgliedstaaten festgelegte Standards für die Erhaltung des 
Bodens und ein Mindestmaß an landschaftspflegerischen Instandhal-
tungsmaßnahmen (entsprechend dem in Anhang IV der Verordnung (EG) 
Nr. 1782/2003 des Rates vorgegebenen Rahmen) sowie auf Verpflichtungen 
in Bezug auf Dauergrünland.

Glossar
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Grundanforderungen an die Betriebsführung

Diese Grundanforderungen sind in einzelnen Artikeln von 19 EU–Richtli-
nien und EU–Verordnungen (siehe Auflistung in Anhang III der Verordnung 
(EG) Nr. 1782/2003 des Rates) festgelegt, die sich auf die Bereiche Umwelt, 
Gesundheit von Mensch, Tier und Pflanzen sowie Tierschutz beziehen.

Integriertes Verwaltungs– und Kontrollsystem (INVEKOS)

Das INVEKOS umfasst eine elektronische Datenbank, in der landwirtschaft-
liche Betriebe und Beihilfeanträge aufgeführt sind, ein System zur Iden-
tifizierung landwirtschaftlicher Parzellen (Flächenidentifizierungssystem) 
sowie ein System zur Tierkennzeichnung und –registrierung und sieht eine 
Reihe von Verwaltungs– und Vor–Ort–Kontrollen vor.

Landwirtschaftlich genutzte Fläche

Summe aus Ackerland (einschließlich Brachflächen), Hausgärten, Obstan-
lagen, Weingärten, Reb– und Baumschulen, Forstbaumschulen (auf land-
wirtschaftlichen Flächen), Energieholzflächen, Christbaumflächen, ein– und 
mehrmähdigen Wiesen, Kulturweiden, Hutweiden, Streuwiesen, Almen und 
Bergmähdern.

Schlag

Zusammenhängende Fläche auf einem Feldstück, die für meist eine Vegeta-
tionsperiode mit einer landwirtschaftlichen Kultur bestellt wird. Ein Schlag 
umfasst Teile eines Feldstücks oder maximal ein ganzes Feldstück.

Schwellenwert 

Umweltqualitätsnorm zur Beschreibung des guten chemischen Zustands im 
Grundwasser, ausgedrückt als die Konzentration eines bestimmten Schad-
stoffs, einer bestimmten Schadstoffgruppe oder eines bestimmten Ver-
schmutzungsindikators im Grundwasser, der aus Gründen des Gesundheits– 
und Umweltschutzes nicht überschritten werden darf.
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Verwaltungskontrollen

Von der AMA (Zahlstelle) durchgeführte, formalisierte und automatisierte 
Prüfungen aller Anträge, um die Beihilfefähigkeit von Anträgen zu über-
prüfen und alle etwaigen Unregelmäßigkeiten zu ermitteln.

Vor–Ort–Kontrolle

Vom Technischen Prüfdienst der AMA (Zahlstelle) durchgeführte Überprü-
fung der Rechtmäßigkeit und Ordnungsmäßigkeit von Vorgängen, die einen 
Besuch im Betrieb des Antragstellers beinhaltet (z.B. um die angemeldeten 
Parzellen zu vermessen und seine Beihilfefähigkeit zu beurteilen).
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BMLFUW

Wirkungsbereich des Bundesministeriums für  
Land– und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft

Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie im  
Bereich Grundwasser im Weinviertel

Infolge intensiver landwirtschaftlicher Bewirtschaftung wies das March-
feld seit Jahrzehnten hohe Nitratbelastungen im Grundwasser auf. Es 
stellte im Jahr 2009 eines von drei Gebieten in Österreich dar, in dem 
der in der Wasserrahmenrichtlinie der EU verbindlich geforderte gute 
chemische Zustand des Grundwassers aufgrund der Schwellenwert-
überschreitungen nicht erreicht wurde. Das Ziel der Wasserrahmen-
richtlinie sollte mittels den im Nationalen Gewässerbewirtschaftungs-
plan 2009 angeführten Maßnahmen — insbesondere dem bundesweit 
geltenden Aktionsprogramm Nitrat und der freiwilligen Teilnahme am 
Programm zur Förderung einer umweltgerechten, extensiven und den 
natürlichen Lebensraum schützenden Landwirtschaft (ÖPUL) — bis 2027 
erfüllt werden. Die im überprüften Zeitraum 2009 bis 2013 investier-
ten Fördermittel für die regionalspezifischen grundwasserrelevanten 
ÖPUL–Maßnahmen im Marchfeld beliefen sich auf rd. 6,78 Mio. EUR.

Die Ist–Bestandsanalyse 2013 zeigte für das Marchfeld eine Verschlech-
terung der Grundwassersituation und einen signifikanten und anhal-
tend steigenden Trend im Hinblick auf die Nitratbelastung. Somit 
reichten die bisher auf Basis des Nationalen Gewässerbewirtschaf-
tungsplans 2009 gesetzten Maßnahmen nicht aus, um in diesem Bereich 
eine Verbesserung im Sinne der Zielvorgaben der Wasserrahmenricht-
linie zu erreichen.

Weder auf Bundesebene noch auf Ebene des Landes Niederösterreich 
wurde das rechtliche Instrumentarium ausgeschöpft, um restriktivere 
Maßnahmen bei der landwirtschaftlichen Bewirtschaftung und damit 
eine deutliche Reduzierung des Neueintrags von Nitrat vorzusehen.

Für die zum Teil im öffentlichen Eigentum befindlichen Trinkwasser-
versorger entstand infolge der hohen Nitratbelastung des Grundwas-
sers durch erforderliche Aufbereitungsmaßnahmen bzw. die Versorgung 
aus entfernteren Gebieten ein zusätzlicher Aufwand. Dies widersprach 
sowohl dem Ziel des Wasserrechtsgesetzes als auch dem der Wasser-
rahmenrichtlinie zugrunde gelegten Verursacherprinzip. Die Versor-
gung mit einwandfreiem Trinkwasser war gewährleistet.
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Ziel der Gebarungsüberprüfung war zu beurteilen, wie die Vorgaben 
der EU–Wasserrahmenrichtlinie für das Grundwasser auf nationaler 
Ebene umgesetzt wurden, ob die auf Basis des Nationalen Gewäs-
serbewirtschaftungsplans 2009 (NGP 2009) getroffenen Maßnah-
men geeignet sind, die Ziele der Wasserrahmenrichtlinie betreffend 
den Zustand des Grundwassers — insbesondere in Bezug auf die 
nitratbelasteten Gebiete im Weinviertel — zu erreichen, wie sich die 
Grundwassersituation im Weinviertel seither entwickelt hat und wie 
sich die vorhandenen Beeinträchtigungen des Grundwassers auf die 
Trinkwasserversorgung im Weinviertel ausgewirkt haben. Die Geba-
rungsüberprüfung fand im Weinviertel statt, weil die Grundwasser-
körper insbesondere im Marchfeld zahlreiche Überschreitungen des 
Schwellenwerts für den Parameter Nitrat zeigten. (TZ 1)

Für das Grundwasser war gemäß Wasserrahmenrichtlinie und dem 
diese umsetzenden Wasserrechtsgesetz (WRG 1959) ein guter men-
genmäßiger und chemischer Zustand zu erreichen bzw. zu erhal-
ten (Verschlechterungsverbot). Die maßgeblichen Zielzustände hatte 
der Bundesminister für Land– und Forstwirtschaft, Umwelt und 
Wasserwirtschaft zu verordnen, die Vollziehung oblag in mittel-
barer Bundesverwaltung dem Landeshauptmann. Der Bundesminis-
ter für Land– und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft 
hatte gegenüber dem Landeshauptmann und den ihm unterstell-
ten Behörden eine Richtlinien– und Weisungskompetenz. (TZ 2, 3)

Für Planungsprozesse (Bewertung der Auswirkungen von Gewäs-
serbelastungen, Monitoring, Maßnahmenplanung etc.) war eine 
Unterteilung der vorhandenen Wasserkörper erforderlich. Die vom 
BMLFUW in Zusammenarbeit mit den Ländern vorgenommene 
Abgrenzung der Grundwasserkörper (64 Einzelgrundwasserkör-
per und 63 Gruppen von Grundwasserkörpern) war entsprechend 
den von der Europäischen Kommission vorgegebenen Grundsätzen 
erfolgt. In Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie wären allerdings 
— insbesondere bei der Zusammenfassung von Grundwasserkör-
pern zu Gruppen — auch andere Einteilungen möglich gewesen, um 
damit eine Nivellierung von Belastungen bei unterschiedlich stark 
verunreinigten Grundwasserkörpern zu vermeiden. Die gewählte 
Einteilung in Einzelgrundwasserkörper und Gruppen von Grund-
wasserkörpern erschwerte zum Teil die Fokussierung auf wesent-
liche Problembereiche. (TZ 5)

Prüfungsziel

KURZFASSUNG

Rechtliche  
Grundlagen

Einteilung des 
Grundwassers
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Definitionsgemäß waren Einzelgrundwasserkörper oder Gruppen 
von Grundwasserkörpern bereits dann mit einem guten chemischen 
Zustand zu bewerten, wenn bei weniger als 50 % der beobachteten 
Messstellen eine Schwellenwertüberschreitung vorlag. Die Auswei-
sung des guten chemischen Zustands ließ daher nur eingeschränkt 
Rückschlüsse auf die Qualität des vorhandenen Grundwassers zu, 
weil im Grundwasserkörper dennoch große Gebiete vorhanden sein 
konnten, in denen das entnommene Grundwasser maßgeblich ver-
unreinigt war. (TZ 6)

Die Messstelle in Wolkersdorf erfüllte nicht das für die Auswahl von 
Überwachungsstellen maßgebende Kriterium der Repräsentativität 
für das betreffende Einzugsgebiet. Ein anderer Brunnen des Ver-
bands, der in hohem Ausmaß zur Trinkwasserversorgung genutzt 
wurde, zeigte eine über dem Grenzwert der Trinkwasserverordnung 
liegende Nitratbelastung. Diese Nitratbelastung floss in die Überwa-
chung und Beurteilung des chemischen Zustands der Gruppe von 
Grundwasserkörpern „Weinviertel (DUJ)“ nicht ein. (TZ 6)

Der Nationale Gewässerbewirtschaftungsplan (NGP) 2009 enthielt 
u.a. eine Beschreibung und Gliederung aller Gewässer, eine Über-
prüfung der Auswirkungen menschlicher Tätigkeiten auf die Gewäs-
ser sowie eine wirtschaftliche Analyse der Wassernutzungen. Der 
NGP 2009 beruhte auf Untersuchungsergebnissen der Jahre 2006 
bis 2008. Dabei wurde bei insgesamt 454 der rd. 2.000 untersuchten 
Messstellen (rd. 23 %) eine Gefährdung des guten chemischen 
Zustands des Grundwassers erhoben. Dieser Umstand relativierte 
die Aussage des NGP 2009, wonach alle 63 der in Österreich aus-
gewiesenen Gruppen von Grundwasserkörpern und 61 der 64 aus-
gewiesenen Einzelgrundwasserkörper das angestrebte Umweltziel 
des guten chemischen Zustands erfüllten und nur drei das Umwelt-
ziel verfehlten. Es bestand daher Handlungsbedarf im Hinblick auf 
die zur Verfügung stehenden bzw. tatsächlich angewendeten Instru-
mente zur Grundwasserverbesserung bzw. –erhaltung. (TZ 4, 7)

Die Beschaffenheit des Grundwassers im Weinviertel war in höherem 
Ausmaß gefährdet als in anderen Regionen Österreichs: Österreich-
weit war an 12 %, im Weinviertel jedoch an 41 % der Messstellen 
eine Grundwassergefährdung durch Nitrat gegeben. Auch zeigten 
die Ergebnisse der Ist–Bestandsanalyse 2013 (Beobachtungszeit-
raum 2010 bis 2012), dass sich die Grundwasserqualität im Wein-
viertel im Vergleich zum NGP 2009 verschlechtert hatte. Dies war 
umso mehr zu beanstanden, als die Nitratbelastung des Grundwas-

Überwachung und 
Bewertung des 
Grundwasserzu-
stands

Grundwasserzustand 
in Österreich laut 
NGP 2009

Grundwasserzustand 
im Weinviertel
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sers im Weinviertel bereits seit zumindest 20 Jahren bekannt war. 
(TZ 9)

Die Neugliederung der Grundwässer im Rahmen der Umsetzung der 
Wasserrahmenrichtlinie konnte, wie das Beispiel Zayatal zeigt, dem 
Ziel der Reduzierung bestehender Verunreinigungen zuwiderlau-
fen: Im Zayatal war aufgrund der deutlichen Überschreitungen des 
Schwellenwerts für Nitrat (Belastung zwischen 80 mg/l und 120 mg/l 
bei einem Schwellenwert von 45 mg/l) eine regionale Gefährdung 
der Beschaffenheit des Grundwassers gegeben. Die Gefährdung war 
bis 2006 durch die Ausweisung des Grundwassergebiets Zayatal als 
voraussichtliches Maßnahmengebiet dokumentiert. Durch die Ein-
bindung des Grundwassergebiets Zayatal in die Gruppe von Grund-
wasserkörpern „Weinviertel (MAR)“ bei der in Umsetzung der Was-
serrahmenrichtlinie durchgeführten Neueinteilung der Grundwässer 
war dieser Problembereich — der mangels Verbesserung der Grund-
wasserqualität fortbestand — nicht mehr als solcher erkennbar. Bei 
einer Abgrenzung des Zayatals als einzelner Grundwasserkörper 
hätte dieser einen nicht guten Zustand aufgewiesen und wäre als 
voraussichtliches Maßnahmengebiet auszuweisen gewesen. Durch 
die gewählte Einteilung wurde somit das Instrumentarium zur Pro-
blemerkennung und Fokussierung auf hohe Grundwasserbelastungen 
eingeschränkt. (TZ 10)

Der für das Grundwasser angestrebte gute chemische Zustand war 
nach den gesetzlichen Vorgaben bis spätestens 2015 zu erreichen. 
Der Bundesminister für Land– und Forstwirtschaft, Umwelt und 
Wasserwirtschaft nahm bei drei Grundwasserkörpern, die infolge 
der Nitratbelastung keinen guten chemischen Zustand aufwiesen 
(u.a. beim Marchfeld), eine Fristverlängerung bis 2027 in Anspruch. 
Dies mit der Begründung, dass diese auf einen reduzierten Nitratein-
trag nur sehr langsam und langfristig reagieren würden. In diesem 
Zusammenhang war auf die Einhaltung des Verschlechterungsver-
bots als Voraussetzung für die Inanspruchnahme der Fristverlän-
gerung hinzuweisen. Entsprechend den Messergebnissen der Ist–
Bestandsanalyse 2013 wurde diese Vorgabe im Marchfeld zur Zeit 
der Gebarungsüberprüfung nicht erreicht. (TZ 11)

Der NGP 2009 wies zwar belastete Grundwasserkörper aus, das 
Maßnahmenprogramm, bestehend aus rechtlichen Maßnahmen und 
finanziellen Anreizen, enthielt aber mit Ausnahme von zwei ÖPUL–
Förderungen keine spezifischen Maßnahmen für diese Gebiete. 
(TZ 12)

Grundwassergebiet 
Zayatal

Nationaler Gewäs-
serbewirtschaf-
tungsplan (NGP) 
2009
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Die gesetzlichen Grundlagen boten sowohl für den Bund als auch 
für das Land Niederösterreich Möglichkeiten, Verschärfungen bzw. 
restriktivere Maßnahmen zur Reduzierung des Nitrateintrags und in 
der weiteren Folge zur Verbesserung der Grundwasserqualität umzu-
setzen. Die vorhandenen Instrumente wurden allerdings — unter 
Verweis auf Regelungsmöglichkeiten durch den jeweils anderen 
(Bund bzw. Land)— bisher nicht ausgeschöpft bzw. nicht genutzt. 
(TZ 14)

Im Sinne der Verbesserung der Qualität des Grundwassers wäre 
es zweckmäßig, dass die befassten Behörden ihre Verantwortung 
umfassend wahrnehmen und nicht auf Handlungsmöglichkeiten der 
jeweils anderen Behörden hinweisen sollten. Als verantwortliches 
Organ für die rechtzeitige Umsetzung (bis zum Jahr 2027) der Was-
serrahmenrichtlinie und der Grundwasserrichtlinie gegenüber der 
EU hätte darüber hinaus der Bundesminister für Land– und Forst-
wirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft — allenfalls auch mit Wei-
sung nach Art. 103 Abs. 1 B–VG — auf eine rechtzeitige Vollzie-
hung durch den Landeshauptmann von Niederösterreich zu drängen. 
Dabei wäre auch zu berücksichtigen, dass die zu setzenden Maß-
nahmen erst zeitverzögert wirken. (TZ 14)

Das in Umsetzung der EU–Nitratrichtlinie als Verordnung des Bundes 
erlassene Aktionsprogramm Nitrat regelte, wann, wo und wie viel 
stickstoffhältige Düngemittel auf landwirtschaftlichen Nutzflächen 
ausgebracht werden durften. Es war — insbesondere durch die Festle-
gung von Verbotszeiträumen sowie durch die Einschränkungen beim 
Wirtschaftsdünger — geeignet, grundsätzlich zur Reduktion der Ein-
träge von Nitrat in das Grundwasser beizutragen. Zur Lösung regio-
nalspezifischer Probleme konnte es infolge seines flächendeckenden 
Ansatzes jedoch nur begrenzt beitragen: Es ermöglichte nicht die 
Einführung weitergehender Maßnahmen für besonders nitratbe-
lastete Gebiete, wie z.B. schlagbezogene Aufzeichnungspflichten, 
Düngebeschränkungen, Vorgaben für Düngepläne, Fruchtfolgege-
staltung etc. (TZ 15)

Erst das Aktionsprogramm Nitrat 2012 führte eine betriebsbezo-
gene Aufzeichnungs– und Dokumentationspflicht über die von den 
landwirtschaftlichen Betrieben ausgebrachten Stickstoffmengen ein. 
Bloß betriebs– statt schlagbezogene Aufzeichnungs– und Doku-
mentationspflichten werden allerdings in den besonders belasteten 
Gebieten nicht ausreichen, um die Kontrollierbarkeit der Einhaltung 
der Vorgaben sicherzustellen. (TZ 15)

Rechtliche Maßnah-
men in Verbindung 
mit dem WRG 1959

Aktionsprogramm 
Nitrat
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Die in der EU–Nitratrichtlinie angeführten fakultativen Maßnahmen 
— wie bspw. die Beibehaltung einer Mindestpflanzenbedeckung oder 
die Aufstellung von Düngeplänen — waren im Aktionsprogramm 
Nitrat nicht enthalten. (TZ 15)

Die Kontrolle der Einhaltung des Aktionsprogramms Nitrat erfolgte 
einerseits durch die Gewässeraufsicht (hoheitlich), andererseits durch 
die Agrarmarkt Austria (AMA) (privatwirtschaftlich) im Rahmen 
von Cross Compliance–Kontrollen. Insbesondere der Umfang des 
Einsatzes von Handelsdünger und die Einhaltung der Stickstoff-
obergrenzen bei der Düngung auf bestimmte Ertragslagen waren 
nur schwer kontrollierbar. (TZ 16)

Zu beanstanden waren die fehlenden Vorgaben des BMLFUW hin-
sichtlich der von der Gewässeraufsicht des Landes zu erbringenden 
(Mindest)Leistungen (sowohl qualitativ als auch quantitativ) und 
der fehlende Maßstab zur Bewertung der Qualität der erbrachten 
Leistung. Die Kontrolle der zentralen Gewässeraufsicht im Wein-
viertel (angesiedelt beim Land) war wenig umfangreich (im Umfang 
von rd. 0,15 VBÄ) und erfolgte nur anlassbezogen im Hinblick auf 
wenige Bestimmungen des Aktionsprogramms Nitrat. Sie entsprach 
damit nicht den Anforderungen eines aktiven Gewässerschutzes. 
Die Kontrollen der dezentralen Gewässeraufsichtsorgane (Bezirks-
verwaltungsbehörden) waren zum Teil nicht einheitlich schriftlich 
dokumentiert bzw. ermöglichten die Aufzeichnungen über die im 
Rahmen von Kontrollen festgestellten Straftatbestände und über die 
im Falle von Verstößen verhängten Strafen keine geeignete Aus-
wertung. (TZ 17)

Die Kontrolltätigkeiten waren nicht aufeinander abgestimmt. Die 
Gewässeraufsicht des Landes Niederösterreich informierte die AMA 
nicht über die Auswahl der zu kontrollierenden Betriebe und die 
Ergebnisse der Kontrollen. Dadurch wurde die im NGP 2009 als 
wichtig bezeichnete Abstimmung zwischen den beiden Kontrollein-
richtungen nicht erreicht. (TZ 17)

Der Anteil der von der AMA im Weinviertel kontrollierten Betriebe 
lag mit durchschnittlich 0,89 % unter dem österreichweiten Durch-
schnitt von 1,34 %. Im voraussichtlichen Maßnahmengebiet Mar-
chfeld war der Anteil der kontrollierten Betriebe noch geringer und 
lag durchschnittlich lediglich bei 0,59 %. Zwar hatte die AMA im 
überprüften Zeitraum (2009 bis 2013) mit insgesamt 268 Cross 
Compliance–Kontrollen deutlich mehr Überprüfungen durchgeführt 
als die Gewässeraufsicht (68 Kontrollen), die im Zuge der Cross 
Compliance–Kontrollen festgestellten Verstöße waren jedoch sowohl 
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im Hinblick auf die Anzahl als auch auf die verhängten Sankti-
onen gering. Der RH vertrat die Ansicht, dass die Cross Compli-
ance–Kontrollen für das Weinviertel insgesamt und insbesondere 
für das voraussichtliche Maßnahmengebiet Marchfeld — entgegen 
den Erwartungen im NGP 2009 — keine ausreichende Wirkung 
zur Erreichung und Erhaltung eines guten qualitativen Zustands in 
Grundwasserkörpern entfalteten. (TZ 18)

Die im Ersuchen des BMLFUW beabsichtigte verstärkte Überprü-
fung der Betriebe in nitratbelasteten Gebieten war somit für das 
Weinviertel und insbesondere für den als voraussichtliches Maß-
nahmengebiet ausgewiesenen Grundwasserkörper Marchfeld nicht 
erkennbar. Das BMLFUW hatte keine konkreten Vorgaben betref-
fend den Umfang der zusätzlich zu kontrollierenden Betriebe gege-
ben und erstattete auch keine Rückmeldung hinsichtlich der Erfül-
lung des Ersuchens. (TZ 18)

Das Ausbringen stickstoffhältiger Dünger auf landwirtschaftliche 
Nutzflächen war bei Überschreitung bestimmter Stickstoffmengen 
(175 kg Stickstoff je Hektar und Jahr1) wasserrechtlich bewilligungs-
pflichtig. Die Bezirksverwaltungsbehörden hatten in den überprüf-
ten nitratbelasteten Gebieten im Weinviertel zwischen 2009 und 
2013 kein solches wasserrechtliches Bewilligungsverfahren durch-
geführt. Dies deutete darauf hin, dass die gesetzliche Obergrenze 
— unter Berücksichtigung des zulässigen betriebsbezogenen Aus-
gleichs und der zulässigen Ausnahmen — für die landwirtschaft-
lichen Betriebe leicht einzuhalten oder die Einhaltung der Bestim-
mungen (insbesondere bei der Ausbringung von Handelsdünger) 
nur schwer kontrollierbar war. (TZ 19)

Vor allem im Hinblick auf die Anzahl der potenziell betroffenen 
Betriebe in den belasteten Gebieten (rd. 7.770 im Weinviertel) und 
auf den mit den wasserrechtlichen Bewilligungsverfahren verbun-
denen Verwaltungsaufwand war dieses Instrument der Bewilligungs-
pflicht nur begrenzt geeignet, zu einer Reduktion der Nitrateinträge 
in belasteten Gebieten — wie dem voraussichtlichen Maßnahmenge-
biet Marchfeld und den Beobachtungsgebieten „Weinviertel (DUJ)“ 
sowie „Weinviertel (MAR)“ — beizutragen. Dies auch aufgrund 
der Ausnahmebestimmung von der Bewilligungspflicht sowie der 
Möglichkeit des betriebsbezogenen Ausgleichs (die Stickstoffober-
grenze galt im Durchschnitt eines Gesamtbetriebs). (TZ 19)

1  bzw. 210 kg Stickstoff je Hektar und Jahr bei landwirtschaftlichen Nutzflächen mit 
Gründeckung einschließlich Dauergrünland oder mit stickstoffzehrenden Fruchtfolgen

Wasserrechtliche 
Bewilligungspflicht 
nach § 32 Abs. 2 
lit. f WRG 1959
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Der Landeshauptmann von Niederösterreich wies das Marchfeld als 
voraussichtliches Maßnahmengebiet und das „Weinviertel (DUJ)“ 
sowie das „Weinviertel (MAR)“ als Beobachtungsgebiete aus, hatte 
aber entgegen den Vorgaben des WRG 1959 keine Verordnung zur 
Ursachenermittlung der Nitratbelastung in diesen Gebieten erlassen. 
Die unspezifische Kenntnis der Verursacher reichte nicht aus, um 
gezielt Maßnahmen für ein „Programm zur Verbesserung der Qua-
lität des Grundwassers“ auswählen zu können. Informationen u.a. 
zur Art und Menge an ausgebrachtem Dünger und zur Beschaffen-
heit der Böden wären den betroffenen landwirtschaftlichen Betrie-
ben auch zumutbar gewesen. Über diese Aufzeichnungen (wie sie 
bspw. freiwillig im Rahmen von ÖPUL erfolgten) gesammelte Daten 
wären eine zweckmäßige Ergänzung zu den Ergebnissen der im 
Wege von Studien durchgeführten Ursachenforschung der Nitrat-
belastung im Marchfeld. (TZ 20)

Der vom Bundesminister für Land– und Forstwirtschaft, Umwelt 
und Wasserwirtschaft vorgegebene Rahmen für die Verordnung von 
Maßnahmen durch den Landeshauptmann bestand nur aus freiwil-
ligen ÖPUL–Maßnahmen; eine Grundlage für die Verhängung von 
restriktiveren Maßnahmen müsste erst geschaffen werden. (TZ 21)

Der Landeshauptmann von Niederösterreich hatte für das March-
feld bis zum Ende der Gebarungsüberprüfung keine Maßnahmen 
zur Verbesserung der Qualität des Grundwassers verordnet; dies, 
obwohl sich die Nitratproblematik durch die freiwilligen ÖPUL–
Maßnahmen und durch bewusstseinsbildende Maßnahmen nicht 
verbessert hatte. (TZ 22)

Die Nichterlassung einer solchen Verordnung für das seit Jahr-
zehnten mit Nitrat belastete Gebiet des Marchfelds war insbe-
sondere aufgrund der im WRG 1959 bereits seit dem Jahr 1991 
verankerten Verpflichtung zur Grundwassersanierung nicht nach-
vollziehbar. Durch die Umstellung im Jahr 2002 von Grundwasser-
sanierungsgebieten auf Beobachtungsgebiete und voraussichtliche 
Maßnahmengebiete löste zudem erst eine Schwellenwertüberschrei-
tung von mindestens 50 % der Messstellen die Pflicht zur Setzung 
von freiwilligen und verbindlichen Maßnahmen aus, während dies 
vor der Umstellung bereits bei einer Schwellenwertüberschreitung 
von mindestens 25 % der Messstellen der Fall gewesen wäre. Die 
Begründung des Landes Niederösterreich für die Nichterlassung der 
Verordnung — fehlende Kenntnis der konkret erforderlichen Maß-
nahmen — sah der RH als Bestätigung seiner Kritik an der unzu-
reichenden Ursachenforschung. (TZ 22)

Programm zur 
Verbesserung 
der Qualität des 
Grundwassers nach 
§ 33f WRG 1959
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Das im WRG 1959 festgelegte Verfahren zur Abwicklung des „Pro-
gramms zur Verbesserung der Qualität des Grundwassers“ stellte 
aufgrund des stufenweisen, drei Jahre dauernden Formalwegs 
— Ankündigung der Maßnahme, dreijährige Stillhaltefrist zur 
Freibeweismöglichkeit des landwirtschaftlichen Betriebs, Verfü-
gung der Maßnahme — und des erneuten Ankündigungserforder-
nisses für zusätzlich erforderliche Maßnahmen ein sehr verzögert 
wirkendes Instrument zur Grundwassersanierung dar. Eine kon-
sequente Anwendung war mangels Entschädigungen jedoch mit 
hohen Ertragseinbußen der landwirtschaftlichen Betriebe verbun-
den. (TZ 22)

Zum Zwecke der Ursachenermittlung bestand auch die Möglichkeit, 
Problembereiche der Gruppe von Grundwasserkörpern „Weinviertel 
(DUJ)“ und „Weinviertel (MAR)“ abzugrenzen und für dort angesie-
delte Betriebe Aufzeichnungspflichten zu verordnen. Der Landes-
hauptmann von Niederösterreich hatte bis zum Ende der Gebarungs-
überprüfung keine derartige Abgrenzung vorgenommen. (TZ 23)

Das Marchfeld war durch die Wasserwirtschaftliche Rahmenver-
fügung Marchfeld aus 1964 bereits seit 50 Jahren wasserrechtlich 
als ein für die Wasserversorgung bedeutsames Gebiet ausgewiesen. 
Die Rahmenverfügung und das sie ab Dezember 2012 unverändert 
ablösende wasserwirtschaftliche Regionalprogramm hatten jedoch 
mangels der Möglichkeit zur Vorschreibung von Maßnahmen keine 
Verbesserung in der Grundwassersanierung gebracht. Umso mehr 
Bedeutung kam daher dem Aktionsprogramm Nitrat und dem „Pro-
gramm zur Verbesserung der Qualität des Grundwassers“ bei der 
Vorschreibung verpflichtender Maßnahmen zur Verbesserung der 
Grundwasserqualität zu. (TZ 24)

Das Agrarumweltprogramm ÖPUL 2007 förderte zwei regionalspe-
zifische, grundwasserrelevante Maßnahmen: den „Vorbeugenden 
Boden– und Gewässerschutz“ sowie die „Bewirtschaftung von 
besonders auswaschungsgefährdeten Ackerflächen“. Für die beiden 
Maßnahmen im Marchfeld waren im überprüften Zeitraum zwar 
rd. 6,78 Mio. EUR investiert worden, jedoch unterblieb eine ausrei-
chende Wirkung: Der „Vorbeugende Boden– und Gewässerschutz“ 
als die Maßnahme mit der größten Akzeptanz (82 % aller land-
wirtschaftlichen Flächen) und dem höchsten Mitteleinsatz (99,7 %) 
bewirkte keine Verbesserung, die „Bewirtschaftung von besonders 
auswaschungsgefährdeten Ackerflächen“ als die Maßnahme mit 

Wasserwirtschaft-
liche Rahmenverfü-
gung Marchfeld und 
wasserwirtschaft-
liche Regional-
programme

ÖPUL 2007
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der höchsten potenziellen Wirkung wurde kaum angenommen (rd. 
0,06 % aller landwirtschaftlichen Flächen). (TZ 25)

Insgesamt war ÖPUL bezogen auf die belasteten Grundwasserkör-
per im Weinviertel nur sehr eingeschränkt für die Lösung der spe-
zifischen regionalen Probleme geeignet, da diesem ein flächende-
ckender Ansatz zugrunde lag und die Prämienhöhe begrenzt war. 
Daher konnten insbesondere bei der Maßnahme „Bewirtschaftung 
von besonders auswaschungsgefährdeten Ackerflächen“ Ertragsein-
bußen infolge von Extensivierungsmaßnahmen nur eingeschränkt 
abgegolten werden. (TZ 25)

Das BMLFUW verfügte über keine detaillierten Informationen hin-
sichtlich des Umfangs und der Lage der an der Maßnahme „Bewirt-
schaftung von besonders auswaschungsgefährdeten Ackerflächen“ 
teilnahmeberechtigten Flächen. Zu beanstanden war die Konzep-
tion der Maßnahme auch deshalb, weil der Entfall der Einheit-
lichen Betriebsprämie bei der Kalkulation der Prämie unberück-
sichtigt blieb. Angesichts der geringen Abgeltung (nach Abzug der 
Einheitlichen Betriebsprämie) war die geringe Teilnahme erwart-
bar. (TZ 25)

Es kamen ausschließlich Fördermittel für flächendeckende Maßnah-
men im Rahmen des Agrarumweltprogramms ÖPUL zum Einsatz. 
Außerhalb des kofinanzierten Bereichs wurden jedoch keine Bundes– 
und Landesmittel für regionalspezifische Programme bzw. Maßnah-
men zur Reduzierung des Nitrateintrags in belasteten Grundwas-
serkörpern eingesetzt. (TZ 25)

Ebenso wie ÖPUL 2007 enthielt auch der Entwurf für das neue 
Agrarumweltprogramm ÖPUL 2015 zwei regionalspezifische Maß-
nahmen zum Grundwasserschutz. Im Rahmen der Programmgestal-
tung hatte weder das Land Niederösterreich noch das BMLFUW die 
Möglichkeit zur stärkeren Regionalisierung und gebietsspezifischen 
Anpassung der beiden Maßnahmen genutzt. Die Reduzierung der 
im Marchfeld zulässigen Düngermenge war grundsätzlich positiv, 
auf die Schwierigkeiten der Kontrolle war aber hinzuweisen. (TZ 26)

Trotz gegenteiliger Expertenmeinung behielt das BMLFUW die Maß-
nahme „Bewirtschaftung besonders auswaschungsgefährdeter Acker-
flächen“ im Entwurf zu ÖPUL 2015 in ihren Grundzügen unverän-
dert bei. Eine intensivere Abwägung darüber, ob das angestrebte 
Ziel der Verhinderung des Schadstoffeintrags in das Grundwas-
ser über diese Flächen im Rahmen von ÖPUL bestmöglich erreicht 

ÖPUL 2015
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werden kann oder ob der Einsatz anderer Instrumente effizienter 
wäre, wäre zweckmäßig gewesen. Auch für ÖPUL 2015 konnte das 
BMLFUW für diese Maßnahme keine detaillierten Informationen 
zu Umfang und Lage der teilnahmeberechtigten Flächen vorlegen, 
dadurch fehlte eine Grundlage für die Planung und Ausgestaltung 
der Maßnahme. (TZ 26)

Die im überprüften Zeitraum 2009 bis 2013 durchgeführten ins-
gesamt 210 ÖPUL–Kontrollen zu den Maßnahmen „Vorbeugender 
Boden– und Gewässerschutz“ sowie „Bewirtschaftung besonders 
auswaschungsgefährdeter Ackerflächen“ hatten in vier Fällen zu 
Sanktionen geführt; die Sanktionen bestanden in geringfügigen 
Prämienkürzungen (Kürzung um 169 EUR bei beantragten Prämien 
von 5,74 Mio. EUR). (TZ 27)

Der vom Land Niederösterreich betriebene Nitratinformations-
dienst (NID) führte in ausgewählten Gebieten Niederösterreichs (im 
Jahr 2013 waren es fünf) Bodenanalysen durch und gab darauf auf-
bauend Düngeempfehlungen für die Landwirte ab. Er war ein zweck-
mäßiges Instrument zur Bewusstseinsbildung über die Zusammen-
hänge zwischen der Bodenbewirtschaftung und den Auswirkungen 
auf das Grundwasser. (TZ 28)

Die Anteile des Marchfelds an den beprobten Referenzflächen waren 
mit rd. 27 % relativ gering, obwohl das Marchfeld das größte der 
fünf untersuchten Gebiete war. Für andere Gebiete im Weinviertel 
mit nitratbelastetem Grundwasser erstellte der Nitratinformations-
dienst keine Düngeempfehlungen. Entgegen den Intentionen des 
NGP 2009 war der Nitratinformationsdienst auch nicht verstärkt 
im Zuströmbereich der Wasserversorgungsanlagen im Marchfeld 
tätig. (TZ 28)

Eine vom Land Niederösterreich im Jahr 2013 beauftragte Studie 
über die Wirksamkeit von landwirtschaftlichen Bewirtschaftungs-
maßnahmen zur Reduktion der Nitratausträge in das Grundwasser 
des Marchfelds zeigte, dass bei Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben 
(Aktionsprogramm Nitrat) und bei Bewirtschaftung entsprechend 
ÖPUL der gute chemische Zustand des Grundwassers im Marchfeld 
nicht erreichbar ist. Die als besonders effektiv beurteilte Maßnahme 
der Extensivierung durch Stilllegung von Flächen in besonders aus-
tragsgefährdeten Bereichen war bisher nur mittels eines freiwilli-
gen Instruments (ÖPUL) umgesetzt und dabei kaum angenommen 

ÖPUL–Kontrollen

Beratung

Studien
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worden. Die Durchführung der Studie zum Zwecke der Ursachen-
forschung war positiv, da sie Erkenntnisse über die Wirksamkeit 
verschiedener möglicher landwirtschaftlicher Maßnahmen auf den 
Nitrateintrag in das Grundwasser erbrachte. (TZ 29)

Im voraussichtlichen Maßnahmengebiet Marchfeld war trotz des 
Maßnahmenprogramms des NGP 2009 eine Verschlechterung der 
Grundwasserqualität betreffend den Parameter Nitrat eingetreten. 
Weder das Aktionsprogramm Nitrat noch die spezifischen ÖPUL–
Maßnahmen konnten trotz zum Teil relativ hoher Teilnahmequote 
deutliche Verbesserungen bewirken. Die bisherigen Aktivitäten und 
Instrumente reichten daher nicht aus, um dort eine Verschlechte-
rung des Gewässerzustands zu verhindern und eine Verbesserung 
im Sinne der Zielvorgaben der Wasserrahmenrichtlinie zu errei-
chen. (TZ 30)

Nach Angaben des BMLFUW sollen auch in der zweiten Planungspe-
riode (NGP 2015) das Aktionsprogramm Nitrat sowie das „Programm 
für ländliche Entwicklung in Österreich 2014 – 2020“ wesentliche 
Eckpfeiler des Maßnahmenprogramms darstellen. (TZ 31)

Die Schwerpunkte des Landes Niederösterreich im Rahmen des NGP 
2015 enthielten keine konkret wirksamen Maßnahmen. Bei Fort-
führung der landwirtschaftlichen Produktion ohne signifikante Ein-
schränkung im Bereich des Marchfelds wird aufgrund der natür-
lichen Gegebenheiten (Boden, Klima, Grundwasserhaushalt etc.) 
keine ausreichende Verbesserung des Grundwasserzustands zu 
erwarten sein. (TZ 31)

Der Bundesminister für Land– und Forstwirtschaft, Umwelt und 
Wasserwirtschaft kann für belastete Grundwasserkörper nach 2027 
ausnahmsweise die Verwirklichung eines weniger strengen Umwelt-
ziels vorsehen. Die Detaillierung dieser Ausnahmebestimmung im 
WRG war höchst unbestimmt formuliert und von Wertentschei-
dungen und Interessenabwägungen abhängig. Eine wesentliche 
Voraussetzung — die Einhaltung des Verschlechterungsverbots — 
lag beim Grundwasserkörper Marchfeld zur Zeit der Gebarungs-
überprüfung nicht vor; im Gegenteil, der Grundwasserzustand hatte 
sich sogar verschlechtert. Vor diesem Hintergrund war auf die Mög-
lichkeit eines Vertragsverletzungsverfahrens hinzuweisen. (TZ 32)

Auswirkungen der 
Maßnahmen des 
NGP 2009

Nationaler Gewäs-
serbewirtschaf-
tungsplan 2015 
(NGP 2015)
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Das Problem der hohen Nitratbelastung im Grundwasser des Wein-
viertels war bereits seit mehr als 50 Jahren bekannt und sogar aus-
schlaggebend für die Gründung einer eigenen Gesellschaft (EVN 
Wasser GmbH) zur Fernversorgung mit einwandfreiem Trinkwasser, 
das die Anforderungen der damals erlaubten Höchstwerte erfüllte. 
Viele Gemeinden im Weinviertel nutzten die Fernversorgung, weil 
die im Gemeindegebiet vorhandenen Wasservorkommen sowohl 
hinsichtlich der Ergiebigkeit als auch der Qualität unzureichend 
waren. (TZ 34)

Die EVN Wasser konnte die Versorgung im überprüften Gebiet mit 
qualitativ einwandfreiem Trinkwasser, das den Vorgaben der Trink-
wasserverordnung entsprach, in ausreichender Menge gewährleis-
ten. Jedoch bereitete Nitrat im Grundwasser in einzelnen Gebieten 
Probleme, die durch Aufbereitung, Vermischung mit bzw. Ferntrans-
port von geringer belastetem Wasser bewältigt werden mussten. 
Dies verursachte Aufwände für die Errichtung von Aufbereitungs-
anlagen und Transportleitungen sowie für den laufenden Betrieb 
der Anlagen und den Transport des Trinkwassers über große Ent-
fernungen. Aufgrund der bestehenden Wasserlieferungsabkommen 
ergaben sich daraus keine unmittelbaren kostenmäßigen Auswir-
kungen für die Wasserbezieher. Die EVN Wasser konnte die auf-
grund der Nitratbelastung im Weinviertel entstandenen zusätzlichen 
Kosten durch zusätzliche Einnahmen aus dem gestiegenen Wasser-
verbrauch decken. Die Errichtung der Anlagen und Leitungen diente 
vor allem auch der Erhöhung der Versorgungssicherheit und der 
Wasserenthärtung. (TZ 35)

Erhebungen bei lokalen Wasserversorgern zeigten eine weitgehend 
unbedenkliche Nitratbelastung der zur Wasserversorgung genutzten 
Brunnen. Aufbereitungsbedarf aufgrund einer Nitratbelastung des 
Grundwassers hatte lediglich der Wasserverband GV Wolkersdorf 
– Pillichsdorf. Die Kosten für die Aufbereitung des nitratbelasteten 
Grundwassers hatten letztlich die Wasserbezieher zu tragen. Da 
die Nitratbelastungen eine Folge landwirtschaftlicher Bewirtschaf-
tung waren, widersprach dies dem Prinzip der Verursachergerech-
tigkeit. (TZ 36)

Trinkwasser-
versorgung
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Kenndaten zur Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie im Bereich Grundwasser im Weinviertel

Rechtsgrundlagen Richtlinie 2000/60/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
23. Oktober 2000 zur Schaffung eines Ordnungsrahmens für Maßnahmen der 
Gemeinschaft im Bereich der Wasserpolitik (Wasserrahmenrichtlinie; WRRL)
Wasserrechtsgesetz 1959 (WRG 1959), BGBl. Nr. 215/1959
Novelle zum WRG 1959 zur Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie, BGBl. I 
Nr. 82/2003
Nationale Gewässerbewirtschaftungsplan–Verordnung 2009, BGBl. II 
Nr. 103/2010
Verordnung des Bundesministers für Land– und Forstwirtschaft, Umwelt und 
Wasserwirtschaft über den guten chemischen Zustand des Grundwassers 
(Qualitätszielverordnung Chemie Grundwasser – QZV Chemie GW), BGBl. II 
Nr. 98/2010
Verordnung des Bundesministers für Land– und Forstwirtschaft, Umwelt 
und Wasserwirtschaft über die Überwachung des Zustandes von Gewässern 
(Gewässerzustandsüberwachungsverordnung – GZÜV), BGBl. II Nr. 479/2006
Aktionsprogramm Nitrat 2008 und 2012

Einzelgrundwasserkörper und Gruppen von Grundwasserkörpern im Weinviertel mit erhöhter 
Nitratbelastung

Bezeichnung Fläche
(km2)

Ausweisung im 
NGP 20091

Anzahl Messstellen mit Nitrat > 45 mg/l 
als Teilmenge der gesamten Messstellen

gem. NGP 2009 gem. Ist–Bestands-
analyse 2013

Marchfeld (DUJ)2 942 voraussichtliches 
Maßnahmengebiet 41 von 73 47 von 72

Weinviertel (DUJ) 1.347 Beobachtungsgebiet 6 von 17 6 von 16

Weinviertel (MAR)3 2.008 Beobachtungsgebiet 12 von 32 14 von 32

grundwasserspezifische ÖPUL–Förderungen im Weinviertel

2009 2010 2011 2012 2013 gesamt4

in EUR

vorbeugender Boden– 
und Gewässerschutz 1.358.294 1.363.570 1.365.833 1.336.861 1.325.067 6.749.626

Bewirtschaftung 
von besonders aus-
waschungs gefährdeten 
Acker flächen

4.288 4.179 5.351 4.953 4.850 23.621

Summe 1.362.582 1.367.749 1.371.184 1.341.814 1.329.917 6.773.247
1 Nationaler Gewässerbewirtschaftungsplan 2009
2 Planungsraum „Donau unterhalb Jochenstein“
3 Planungsraum „March“
4 Zahlen vom RH auf EUR gerundet, Rundungsdifferenzen möglich

Quellen: NGP 2009 (BMLFUW); Agrarmarkt Austria
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 1 Der RH überprüfte von April bis Mai 2014 die Umsetzung der EU–
Wasserrahmenrichtlinie (WRRL)2 im Bereich Grundwasser am Beispiel 
der Wasserversorgung im Weinviertel auf Ebene des Bundes sowie im 
Land Niederösterreich. Ziel der Überprüfung war zu beurteilen,

–  wie die Vorgaben der Wasserrahmenrichtlinie für das Grundwasser 
auf nationaler Ebene umgesetzt wurden,

–  ob die auf Basis des Nationalen Gewässerbewirtschaftungsplans 2009 
getroffenen Maßnahmen geeignet sind, die Ziele der Wasserrahmen-
richtlinie betreffend den Zustand des Grundwassers — insbesondere 
in Bezug auf die nitratbelasteten Gebiete im Weinviertel — zu errei-
chen,

–  wie sich die Grundwassersituation im Weinviertel seither entwickelt 
hat und

–  wie sich die vorhandenen Beeinträchtigungen des Grundwassers 
auf die Trinkwasserversorgung im Weinviertel ausgewirkt haben.

Der RH wählte das Gebiet des Weinviertels aufgrund der langjäh-
rigen Ergebnisse der Gewässerzustandsüberwachung aus, welche für 
die Grundwasserkörper im Weinviertel, insbesondere im Marchfeld, 
zahlreiche wiederholte Überschreitungen des Schwellenwerts für den 
Parameter Nitrat zeigten. Dadurch erreichten sie den in der Wasserrah-
menrichtlinie festgeschriebenen guten chemischen Zustand des Grund-
wassers zum Teil nicht.

Im Jahr 2010 hatte der RH bereits die Umsetzung der Wasserrahmen-
richtlinie hinsichtlich Fließgewässer auf Ebene des Bundes sowie in 
den Ländern Niederösterreich, Salzburg, Steiermark und Tirol über-
prüft (siehe Reihe Bund 2012/2).

Der überprüfte Zeitraum umfasste die Jahre 2009 bis 2013; soweit 
erforderlich nahm der RH auch auf frühere Entwicklungen Bezug.

Zu dem im Jänner 2015 übermittelten Prüfungsergebnis nahmen das 
Land Niederösterreich und das BMLFUW im April 2015 Stellung. Der 
RH erstattete seine Gegenäußerungen im August 2014.

2 Richtlinie 2000/60/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Okto-
ber 2000 zur Schaffung eines Ordnungsrahmens für Maßnahmen der Gemeinschaft 
im Bereich der Wasserpolitik

Prüfungsablauf und 
–gegenstand
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 2 Die Wasserrahmenrichtlinie vom 23. Oktober 2000 regelte den recht-
lichen Rahmen zur Vereinheitlichung der Wasserpolitik innerhalb der 
EU und enthielt die grundlegenden Prinzipien und Strukturen für den 
Schutz und die nachhaltige Nutzung von Wasser in den Mitglied-
staaten. Grundprinzip der Wasserrahmenrichtlinie war es, keine wei-
teren Verschlechterungen des Ist–Zustands der Gewässer zuzulassen 
(Verschlechterungsverbot) und alle Gewässer, die noch keinen guten 
Zustand auswiesen, grundsätzlich bis 2015 bzw. mit Ausnahmen spä-
testens bis 2027 schrittweise zu verbessern (Verbesserungsgebot). 

Für das Grundwasser war ein guter mengenmäßiger und chemischer 
Zustand zu erreichen bzw. zu erhalten. Ergänzend zur Wasserrahmen-
richtlinie3 legte die Grundwasserrichtlinie4 Kriterien für die Beurtei-
lung des guten chemischen Zustands des Grundwassers sowie für die 
Ermittlung und Umkehrung signifikanter und anhaltender steigender 
Trends fest. Damit sollte nicht nur der Eintrag von Schadstoffen in das 
Grundwasser verhindert oder begrenzt, sondern auch einer Verschlech-
terung des Zustands aller Grundwasserkörper vorgebeugt werden.

 3.1 (1) Die Wasserrahmenrichtlinie wurde 20035 durch eine Novelle zum 
Wasserrechtsgesetz 1959 (WRG 1959) in das nationale Recht über-
nommen. Im Wesentlichen gab diese Novelle einen zeitlich und inhalt-
lich determinierten Planungszyklus für die Erstellung, Evaluierung 
und Weiterentwicklung wasserwirtschaftlicher Planungen (Nationaler 
Gewässerbewirtschaftungsplan) zur Erreichung von Umweltqualitäts-
zielen auch für das Grundwasser vor. Die diesbezügliche Zuständig-
keitsverteilung zwischen dem Bundesminister für Land– und Forst-
wirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft und dem Landeshauptmann 
ergab sich aufgrund der mittelbaren Bundesverwaltung. 

(2) Der Bundesminister für Land– und Forstwirtschaft, Umwelt und 
Wasserwirtschaft hatte mit Verordnung die zu erreichenden Zielzu-
stände6 sowie die im Hinblick auf das Verschlechterungsverbot maß-
geblichen Zustände mittels charakteristischer Eigenschaften sowie mit 
3 Der Anhang V der Wasserrahmenrichtlinie definierte Parameter für die Bestimmung 

des chemischen und mengenmäßigen Zustands des Grundwassers und legte die Grund-
sätze der Überwachung fest.

4 Richtlinie 2006/118/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 12. Dezem-
ber 2006 zum Schutz des Grundwassers vor Verschmutzung und Verschlechterung

5 BGBl. I Nr. 82/2003
6 Beim Grundwasser gab es nur die Unterscheidung zwischen einem guten chemischen 

Zustand und einem nicht guten chemischen Zustand bzw. einem guten mengenmä-
ßigen und einem nicht guten mengenmäßigen Zustand.

Europäisches Recht

Rechtliche Grundlagen

Umsetzung in  
nationales Recht 
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Grenz– oder Richtwerten näher zu bezeichnen. Dies erfolgte einer-
seits mit der Qualitätszielverordnung Chemie Grundwasser7. Anderer-
seits war der mengenmäßige Grundwasserzustand gemäß Gewässerzu-
standsüberwachungsverordnung (GZÜV)8 durch die Beobachtung der 
Grundwasserstände und durch Bilanzierung zu ermitteln9. 

(3) Dem Landeshauptmann oblagen im Bereich Grundwasser u.a. die 
fachliche Planung, die Koordinierung aller Planungsfragen im Land 
und die Überwachung der wasserwirtschaftlichen Entwicklung in sei-
ner Funktion als wasserwirtschaftliches Planungsorgan10 sowie im 
Wege einer Verordnungskompetenz auch die Umsetzung der bundes-
gesetzlichen Vorgaben. Die wasserwirtschaftliche Planung umfasste 
auch, eine schrittweise Reduzierung der Verschmutzung des Grundwas-
sers sicherzustellen und seine weitere Verschmutzung zu verhindern.

 3.2 Der RH wies darauf hin, dass der Bundesminister für Land– und Forst-
wirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft — aufgrund des in mittelbarer 
Bundesverwaltung zu vollziehenden WRG 1959 — eine Richtlinien– 
und Weisungskompetenz gegenüber dem Landeshauptmann und den 
ihm unterstellten Behörden hatte; dies insbesondere in den Bereichen 
der wasserwirtschaftlichen Planung und der Vollziehung der bundes-
gesetzlichen Vorgaben bei der Umsetzung der Wasserrahmenrichtli-
nie und der Grundwasserrichtlinie (siehe auch TZ 14 und 33).

 4 Entsprechend den Vorgaben der Wasserrahmenrichtlinie hatte jeder 
EU–Mitgliedstaat der Europäischen Kommission eine Beschreibung 
und Gliederung der Gewässer, eine Überprüfung der Auswirkungen 
menschlicher Tätigkeiten auf die Gewässer sowie eine wirtschaftliche 
Analyse der Wassernutzungen vorzulegen. Dazu führte das BMLFUW 
gemeinsam mit den Ländern im Jahr 2004 eine Ist–Bestandsanalyse 
durch und veröffentlichte diese im Jahr 2005. Aufbauend auf diesen 

7 Verordnung des Bundesministers für Land– und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasser-
wirtschaft über den guten chemischen Zustand des Grundwassers, BGBl. II Nr. 461/2010; 
Ziel war die Bezeichnung des guten chemischen Zustands insbesondere durch Festle-
gung von Schwellenwerten für Schadstoffe, von Kriterien für die Ermittlung und Beur-
teilung der Messergebnisse und für die Ermittlung signifikanter und anhaltend stei-
gender Trends einschließlich der Trendumkehr, von Maßnahmen zur Verhinderung oder 
Begrenzung des Eintrags von Schadstoffen in das Grundwasser, von Untersuchungs– 
und Überwachungspflichten und von Mindestanforderungen an Bewilligungsbescheide.

8 BGBl. II Nr. 479/2006 i.d.g.F.
9 Ein guter mengenmäßiger Zustand liegt vor, wenn sich die langfristige mittlere jährliche 

Grundwasserentnahme mit der Grundwasserneubildung im Gleichgewicht befindet.
10 § 55 WRG 1959

Nationaler Gewässer-
bewirtschaftungsplan 
(NGP)

Grundwassersituation
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Ergebnissen und auf den Messungen in den Jahren 2006 bis 2008 
wurde schließlich 2010 der Nationale Gewässerbewirtschaftungsplan 
(NGP 2009) veröffentlicht (siehe TZ 11).

 5.1 Nutzbares Grundwasser besteht nur dort, wo es Grundwasserleiter gibt. 
Dies sind unter der Erdoberfläche liegende Boden– oder Gesteinskörper 
oder andere geologische Formationen (Schotterkörper, Karstgesteine 
etc.) mit hinreichender Porosität und Durchlässigkeit, so dass entwe-
der ein nennenswerter Grundwasserstrom oder eine Entnahme erheb-
licher Grundwassermengen möglich ist. 

Für Planungsprozesse (Bewertung der Auswirkungen von Gewässer-
belastungen, Monitoring, Maßnahmenplanung etc.) war es erforder-
lich, die vorhandenen Grundwasserleiter zu erfassen und in Wasserkör-
per zu unterteilen. Die Abgrenzung der Grundwasserkörper11 erfolgte 
nach den von der Europäischen Kommission vorgegebenen Grundsät-
zen12 durch das BMLFUW in Zusammenarbeit mit den Ländern. Der im 
Jahr 2001 dafür eingerichtete Arbeitskreis teilte das Bundesgebiet in 

– 64 Einzelgrundwasserkörper und 

– 63 Gruppen von Grundwasserkörpern auf.13 

Als Einzelgrundwasserkörper klassifizierte er hydrologisch zusammen-
hängende, dreidimensional abgrenzbare Grundwasservolumen. Diese 
verfügten in der Regel über eine Ausdehnung von mindestens 50 km2 
und waren aufgrund ihrer Mächtigkeit von hoher wasserwirtschaft-
licher Bedeutung. Kleinere Wasservorkommen wurden zu Gruppen von 
Grundwasserkörpern zusammengefasst.14 Diese Einteilung wurde der 
Ist–Bestandsanalyse 2004 zugrunde gelegt. 

11 Gemäß § 30c Abs. 3 WRG 1959 i.d.g.F. ist ein Grundwasserkörper ein abgegrenztes 
Grundwasservolumen innerhalb eines oder mehrerer Grundwasserleiter. Grundwasser-
leiter sind unter der Erdoberfläche liegende Boden– oder Gesteinskörper oder andere 
geologische Formationen mit hinreichender Porosität und Permeabilität, so dass ent-
weder ein nennenswerter Grundwasserstrom oder die Entnahme erheblicher Grund-
wassermengen möglich ist.

12 CIS–Guidance Document No. 2 (Common Implementation Strategy for the Water Fra-
mework Directive) „Identification of water bodies“

13 Zusätzlich zu den oberflächennahen Grundwasserkörpern erfolgte die Ausweisung 
von neuen Tiefengrundwasserkörpern, die für die Überprüfung des RH nicht relevant 
waren.

14 Die Abgrenzung erfolgte sowohl nach den hydrogeologisch relevanten tektonischen 
Großeinheiten als auch nach den Grenzen der Planungsräume.

Einteilung des  
Grundwassers
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Der Begriff „Grundwasserkörper“ wurde im österreichischen Wasser-
recht mit der Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie neu eingeführt. 
Er ersetzte die zuvor für die Einteilung der Grundwasservorkommen 
als Bezugseinheit verwendeten Grundwassergebiete. Die Einteilung des 
Grundwassers nach Grundwasserkörpern unterschied sich wesentlich 
von der Einteilung nach Grundwassergebieten. Während die Einteilung 
in Grundwassergebiete auf die Überwachung wichtiger (zusammenhän-
gender) Grundwassergebiete ausgerichtet war und nicht die gesamte 
Fläche des Bundesgebiets abdeckte, erfolgte in Umsetzung der Wasser-
rahmenrichtlinie eine flächendeckende Aufteilung des Bundesgebiets 
in Einzelgrundwasserkörper und Gruppen von Grundwasserkörpern.15

 5.2 Der RH hielt fest, dass die vom BMLFUW in Zusammenarbeit mit den 
Ländern vorgenommene Abgrenzung der Grundwasserkörper entspre-
chend den von der Europäischen Kommission vorgegebenen Grundsät-
zen erfolgt war. Er wies aber gleichzeitig darauf hin, dass in Umsetzung 
der Wasserrahmenrichtlinie — insbesondere bei der Zusammenfassung 
von Grundwasserkörpern zu Gruppen — auch andere Einteilungen mög-
lich gewesen wären, um damit eine Nivellierung von Belastungen bei 
unterschiedlich stark verunreinigten Grundwasserkörpern zu vermei-
den. Seiner Ansicht nach erschwerte die gewählte Einteilung in Ein-
zelgrundwasserkörper und Gruppen von Grundwasserkörpern zum Teil 
die Fokussierung auf wesentliche Problembereiche (siehe TZ 10).

 5.3 Das Land Niederösterreich ergänzte in seiner Stellungnahme, dass es 
bei der Abgrenzung der Grundwasserkörper nach einem bundesweit 
einheitlichen Leitfaden in Abstimmung mit dem BMLFUW vorgegan-
gen sei. Diese Vorgehensweise sei konform zu den von der Europä-
ischen Kommission vorgegebenen Grundsätzen erfolgt.

 6.1 (1) Grundwasser ist, entsprechend dem im WRG 1959 formulierten 
Umweltziel16, derart zu schützen, zu verbessern und zu sanieren, dass 
bis spätestens 22. Dezember 201517 der gute Zustand erreicht wird. 
Dieser ist dann erreicht, wenn sich der Grundwasserkörper zumin-
dest in einem guten mengenmäßigen und chemischen Zustand befin-
det. Die Bewertung des Grundwassers erfolgte auf der Ebene der Ein-

15 Der RH verwendet die Begriffe „Einzelgrundwasserkörper“ und „Gruppen von Grund-
wasserkörpern“ insbesondere im Zusammenhang mit der Einteilung der Grundwasser-
körper sowie mit der Überwachung und Bewertung des Grundwasserzustands. In jenen 
Fällen, in denen der Untergliederung keine Relevanz zukommt, gelangt der Begriff 
„Grundwasserkörper“ als Oberbegriff zur Anwendung.

16 § 30c Abs. 1 WRG 1959
17 Unter bestimmten Voraussetzungen (§ 30e WRG 1959 i.d.g.F.) war eine stufenweise 

Umsetzung der festgelegten Umweltziele bis zum 22. Dezember 2021 bzw. bis zum 
22. Dezember 2027 zulässig (siehe TZ 11).

Überwachung und 
Bewertung des 
Grundwasserzustands
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zelgrundwasserkörper bzw. in der Gruppe von Grundwasserkörpern 
anhand der jeweils vorhandenen Messstellen des Kontrollnetzes. 

Das zur Überwachung der Grundwasserqualität (chemischer Zustand) 
aufgebaute Kontrollnetz umfasste mehr als 2.000 ausgewählte Quali-
täts–Messstellen (Brunnen, Sonden, Quellen) in ganz Österreich, aus 
denen in regelmäßigen Intervallen Wasserproben entnommen und auf 
eine Vielzahl an Inhaltsstoffen (z.B. Nitrat, Eisen, Chlorid, Phosphat, 
Sulfat, Pflanzenschutzmittel) untersucht wurden. Dem erhöhten Belas-
tungs– und Gefährdungspotenzial Rechnung tragend, wiesen die in 
den landwirtschaftlich intensiv genutzten Regionen Österreichs lie-
genden Einzelgrundwasserkörper und Gruppen von Grundwasserkör-
pern eine vergleichsweise hohe Messstellendichte auf.

Die Überwachung des mengenmäßigen Grundwasserzustands, d.h. die 
Messung der Grundwasserstände, erfolgte über ein eigenes für diesen 
Zweck eingerichtetes Messnetz mit mehr als 3.000 Messstellen. 

(2) Maßgebend für die Beurteilung des chemischen Zustands eines 
Einzelgrundwasserkörpers bzw. einer Gruppe von Grundwasserkör-
pern war das Kriterium der Gefährdung der Grundwasserbeschaffen-
heit an einer Messstelle. Die Beschaffenheit des Grundwassers an einer 
Messstelle galt als gefährdet, wenn der für einen Schadstoff ermittelte 
Messwert18 den zugehörigen, in der Qualitätszielverordnung Chemie 
Grundwasser19 festgelegten Schwellenwert für einen Schadstoff20 über-
schritt. Ein Grundwasserkörper befand sich definitionsgemäß in einem 
guten chemischen Zustand, wenn eine solche Gefährdung an weni-
ger als 50 % der Messstellen eines Grundwasserkörpers gegeben war. 

(3) Wenn die Beschaffenheit des Grundwassers an gleichzeitig 50 % 
oder mehr aller beobachteten Messstellen eines Grundwasserkörpers als 
gefährdet einzustufen war, hatte der Landeshauptmann für den Grund-
wasserkörper hinsichtlich eines Schadstoffs ein sogenanntes voraus-
sichtliches Maßnahmengebiet zu bezeichnen. Ein solches war auch 
bei Vorliegen eines signifikanten und anhaltend steigenden Trends 
der Messergebnisse auszuweisen. Bei einer Gefährdung an gleichzei-
tig 30 % oder mehr aller beobachteten Messstellen eines Grundwas-
serkörpers hatte der Landeshauptmann für den Grundwasserkörper 
hinsichtlich eines Schadstoffs ein sogenanntes Beobachtungsgebiet 
zu bezeichnen (siehe TZ 20).

18 arithmetisches Mittel der Jahresmittelwerte aus allen für den Beurteilungszeitraum vor-
liegenden – zumindest drei Beobachtungen umfassenden – Messergebnissen

19 BGBl. II Nr. 98/2010 i.d.g.F.
20 z.B. Nitrat, Orthophosphat, Atrazin und andere Pestizide
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(4) Gemäß Anhang V der Wasserrahmenrichtlinie war für die Aus-
wahl der Überwachungsstellen auch die Repräsentativität der an die-
ser Stelle gewonnenen Überwachungsdaten für die Qualität des jewei-
ligen Grundwasserkörpers maßgebend.

Die Überwachung der Gruppe von Grundwasserkörpern „Weinviertel 
(DUJ)“21 erfolgte über 17 GZÜV–Messstellen22. Die einzige am süd-
östlichen Rand dieses Gebiets gelegene GZÜV–Messstelle befand sich 
in Wolkersdorf im Brunnen 1 des Wasserverbands Gemeindeverband 
(GV) Wolkersdorf – Pillichsdorf. Die zur Überwachung des chemischen 
Zustands herangezogenen, aus dem Brunnen 1 entnommenen Wasser-
proben zeigten eine geringe Nitratbelastung. Laut den Erhebungen des 
RH beim Wasserverband GV Wolkersdorf – Pillichsdorf (siehe TZ 36) 
zeigte ein anderer Brunnen des Verbands, der in hohem Ausmaß zur 
Trinkwasserversorgung genutzt wurde, eine über dem Grenzwert der 
Trinkwasserverordnung23 liegende Nitratbelastung. Diese Nitratbe-
lastung floss in die Überwachung und Beurteilung des chemischen 
Zustands der Gruppe von Grundwasserkörpern „Weinviertel (DUJ)“ 
nicht ein. 

 6.2 (1) Der RH wies kritisch darauf hin, dass die Ausweisung des guten 
chemischen Zustands für einen Einzelgrundwasserkörper oder eine 
Gruppe von Grundwasserkörpern nur eingeschränkt Rückschlüsse auf 
die Qualität des vorhandenen Grundwassers zuließ. Auch bei Vorliegen 
eines guten chemischen Zustands konnten große Gebiete vorhanden 
sein, in denen das entnommene Grundwasser aufgrund von Verunrei-
nigungen nicht direkt als Trinkwasser nutzbar war. Definitionsgemäß 
waren nämlich Einzelgrundwasserkörper oder Gruppen von Grund-
wasserkörpern bereits dann mit einem guten Zustand zu bewerten, 
wenn bei weniger als 50 % der beobachteten Messstellen eine Gefähr-
dung der Grundwasserbeschaffenheit (Schwellenwertüberschreitung) 
vorlag. Der RH verwies in diesem Zusammenhang auf seine Feststel-
lungen zum Grundwassergebiet Zayatal (siehe TZ 10).

(2) Die GZÜV–Messstelle in Wolkersdorf erfüllte nach Ansicht des RH 
nicht das für die Auswahl von Überwachungsstellen maßgebende Kri-
terium der Repräsentativität. Er empfahl deshalb dem Land Nieder-
österreich eine regelmäßige Überprüfung der Messstellen im Hinblick 
auf ihre Repräsentativität für das jeweilige Einzugsgebiet.

21 Die in Klammer stehende Abkürzung DUJ bezeichnet die Flussgebietseinheit und auch 
den Planungsraum „Donau unterhalb Jochenstein“.

22 GZÜV = Gewässerzustandsüberwachungsverordnung
23 BGBl. II Nr. 304/2001 i.d.g.F.
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 6.3 (1) Das Land Niederösterreich führte in seiner Stellungnahme aus, dass 
die Qualitätsüberwachung des Grundwassers gemäß Gewässerzustands-
überwachungsverordnung (GZÜV) darauf ausgerichtet sei, die Grund-
wasserqualität auf einer regionalen, nicht jedoch einer lokalen Ebene 
zu bewerten. Das Grundwassermonitoring gemäß GZÜV könne daher 
nicht dafür herangezogen werden, um lokale Belastungen zu erkennen 
und darauf aufbauend Sanierungsschritte in die Wege zu leiten.

(2) Bei der Auswahl der GZÜV–Messstellen sei nach Angabe des Landes 
Niederösterreich darauf geachtet worden, einen repräsentativen Quer-
schnitt über einen gesamten regionalen Grundwasserkörper zu legen. 
Das Nicht–Vorhandensein von Belastungen könne nicht als Argument 
verwendet werden, um eine Messstelle als nicht repräsentativ einzu-
stufen. Die Messergebnisse der Gewässerzustandsüberwachung würden 
regelmäßig auf Plausibilität überprüft. Bei auffälligen Messwerten sei 
schon bisher eine auch örtliche Überprüfung durch die Gewässerauf-
sicht erfolgt, wobei auch geprüft werde, ob die Messstelle für die regi-
onale Grundwasserqualität repräsentativ sei oder durch lokale Gege-
benheiten beeinflusst werde.

 6.4 Die Messergebnisse bloß einer Messstelle können nach Auffassung des 
RH nicht als repräsentativ für ein rd. 200 km2 großes Gebiet einge-
stuft werden, wenn an einer 2 km entfernten Messstelle stark abwei-
chende Ergebnisse registriert werden. In einem solchen Fall müssten 
nach Ansicht des RH beide Messstellen zur Beurteilung des Grundwas-
serzustands herangezogen werden. Der RH verblieb daher bei seiner 
Ansicht, dass die GZÜV–Messstelle in Wolkersdorf das für die Aus-
wahl von Überwachungsstellen maßgebende Kriterium der Repräsen-
tativität nicht erfüllte.

 7.1  (1) Laut NGP 2009, der auf Untersuchungsergebnissen aus dem Beob-
achtungszeitraum 2006 bis 2008 basierte, wiesen 124 der insgesamt 
127 Einzelgrundwasserkörper und Gruppen von Grundwasserkörpern 
einen guten Zustand auf; drei verfehlten das angestrebte Umweltziel. 
Die Überwachung und Bewertung der Grundwasserquantität ergab 
für alle Einzelgrundwasserkörper und Gruppen von Grundwasserkör-
pern einen guten mengenmäßigen Zustand. Hingegen wiesen drei Ein-
zelgrundwasserkörper hinsichtlich des Parameters Nitrat einen nicht 
guten chemischen Zustand auf, weil bei zumindest 50 % der Messstel-
len der Schwellenwert für Nitrat (45 mg/l) überschritten wurde. Das 
größte dieser drei Gebiete war der Einzelgrundwasserkörper March-
feld mit einer Fläche von 942 km2, in dem bei 41 von 73 Messstellen 
(rd. 56 %) der Schwellenwert für Nitrat überschritten worden war. 

Grundwasserzustand 
in Österreich laut 
NGP 2009
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(2) Überschreitungen von Schwellenwerten gab es auch in anderen 
Einzelgrundwasserkörpern und Gruppen von Grundwasserkörpern. 
Diese waren aber nicht so häufig, dass die betroffenen Einzelgrund-
wasserkörper oder Gruppen von Grundwasserkörpern nach den gel-
tenden Kriterien als in einem nicht guten chemischen Zustand einzu-
stufen gewesen wären. Insgesamt ergaben die Messungen bei 454 der 
rd. 2.000 untersuchten Messstellen (sohin bei rd. 23 %) eine Gefähr-
dung des Grundwassers, d.h. eine Überschreitung des Schwellenwerts 
für zumindest einen Schadstoff.

(3) 14 Einzelgrundwasserkörper und Grundwasserkörpergruppen wies 
der NGP 2009 als Beobachtungsgebiete24 aus, elf davon aufgrund von 
Überschreitungen des Schwellenwerts für Nitrat. Die beiden mit insge-
samt rd. 3.355 km2 größten Gebiete („Weinviertel (DUJ)“ und „Wein-
viertel (MAR)25“) lagen ebenfalls im Weinviertel (siehe TZ 9). 

24 Weinviertel (MAR), Weinviertel (DUJ), Eferdinger Becken (DUJ), Traun–Enns–Platte 
(DUJ), Südliches Wiener Becken–Ostrand (LLR), Wulkatal (LLR), Seewinkel (LRR), Stoo-
berbachtal (LLR), Stremtal (LRR), Ikvatal (LLR), Hügelland Rabnitz (LRR), Leibnitzer 
Feld (MUR), Unteres Murtal (MUR), Hügelland zwischen Mur und Raab (MUR)

25 Die in Klammer stehende Abkürzung MAR bezeichnet die Flussgebietseinheit und auch 
den Planungsraum „March“.

Tabelle 1:  Einzelgrundwasserkörper, die gemäß NGP 2009 keinen guten chemischen 
Zustand aufwiesen

Bezeichnung des Grundwasserkörpers Fläche 
(km2)

Anzahl der Messstellen mit Nitrat 
> 45 mg/l als Teilmenge der 

gesamten beprobten Messstellen

Marchfeld (DUJ) 942 41 von 73

Parndorfer Platte (LRR) 254 3 von 6

Südliches Wiener Becken–Ostrand (DUJ) 209 9 von 13

DUJ: Planungsraum „Donau unterhalb Jochenstein“
LRR: Planungsraum „Leitha, Raab, Rabnitz“

Quelle: BMLFUW (NGP 2009)
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(4) Alle als Beobachtungs– und voraussichtliche Maßnahmengebiete 
ausgewiesenen Einzelgrundwasserkörper und Gruppen von Grundwas-
serkörpern befanden sich laut NGP 2009 in Regionen mit intensiver 
landwirtschaftlicher Bewirtschaftung.26

 7.2 Der RH hob hervor, dass bei 454 der rd. 2.000 untersuchten Mess-
stellen (rd. 23 %) eine Gefährdung des guten chemischen Zustands 
des Grundwassers vorlag. Dieser Umstand relativierte seiner Ansicht 
nach das im NGP 2009 genannte gute Ergebnis, wonach alle 63 der 
in Österreich ausgewiesenen Gruppen von Grundwasserkörpern und 
61 der 64 ausgewiesenen Einzelgrundwasserkörper das angestrebte 
Umweltziel des guten chemischen Zustands erfüllten und nur drei das 
Umweltziel verfehlten.

Nach Ansicht des RH bestand trotz der bereits weitgehenden Zielerrei-
chung Handlungsbedarf im Hinblick auf die zur Verfügung stehenden 
bzw. tatsächlich angewendeten Instrumente. Er stellte dies in der Folge 
am Beispiel der Nitratbelastung des Grundwassers im Weinviertel dar.

 7.3 Laut Stellungnahme des Landes Niederösterreich sei das Messstellen-
netz der GZÜV derart aufgebaut worden, dass in belasteten Grundwas-
sergebieten eine deutliche Verdichtung des Messstellennetzes erfolge, 
während in den unbelasteten Gebieten mit deutlich weniger Messstel-
len das Auslangen gefunden werden könne. Der prozentuelle Anteil 
der gefährdeten Messstellen an der Gesamtsumme aller Messstellen 
ließe daher keinen Rückschluss auf die landesweite Grundwasserqua-
lität zu. Wesentlich aussagekräftiger sei eine flächenbezogene Auswer-
tung. Demnach entspreche das Grundwasser in 94 % der niederöster-
reichischen Landesfläche den EU–Vorgaben.

 7.4 Der RH entgegnete, dass er genau diese Diskrepanz aufzeigte. Wie das 
Land Niederösterreich ausführte, war auf 94 % der Fläche definitions-
gemäß ein guter Zustand gegeben. Ungeachtet dessen gab es innerhalb 
dieser Fläche zahlreiche kleinere Gebiete — wie z.B. das Gebiet Zaya-
tal (siehe dazu TZ 10) —, in denen das Grundwasser aufgrund von zu 
hohen Schadstoffbelastungen nur nach Aufbereitung zur Trinkwas-
sernutzung geeignet war. Die hohe Anzahl an gefährdeten Messstellen 

26 Bei den Ursachen von Grundwasserverunreinigungen kann grundsätzlich zwischen 
punktuellen und diffusen Schadstoffquellen unterschieden werden. Während bei den 
punktuellen Quellen vor allem Altlasten eine Gefährdung des Grundwassers bilden, 
stellen bei den diffusen Quellen insbesondere Einträge von Stickstoff und Pflanzen-
schutzmitteln aus landwirtschaftlicher Bewirtschaftung signifikante Belastungen der 
Grundwasserqualität dar. Ob im Grundwasser Überschreitungen der zulässigen Schad-
stoffkonzentration auftreten, ist allerdings nicht nur von den Emissionen, sondern auch 
von anderen Faktoren, wie der Bodenbeschaffenheit, der Höhe des Jahresniederschlags 
oder der Dauer der Grundwassererneuerung abhängig.
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ließ nach Ansicht des RH den Rückschluss zu, dass in vielen Bereichen 
des Grundwassers Belastungen vorlagen, die durch die Zusammenfas-
sung zu Grundwasserkörpern bzw. Gruppen von Grundwasserkörpern 
nicht mehr deutlich wurden. Trotz der bereits weitgehenden Zielerrei-
chung gemäß NGP 2009 betonte er daher erneut den Handlungsbe-
darf in diesen Bereichen.

 8 Das Grundwasser im Weinviertel war in den Einzelgrundwasserkörper 
„Marchfeld (DUJ)“, den nördlich der Donau gelegenen Teil des Ein-
zelgrundwasserkörpers „Tullnerfeld (DUJ)“ sowie zwei Gruppen von 
Grundwasserkörpern („Weinviertel (DUJ)“ und „Weinviertel (MAR)“) 
gegliedert.

Der im nördlichen Teil des Wiener Beckens gelegene Grundwasserkör-
per „Marchfeld (DUJ)“ stellte aufgrund seiner Ausdehnung von 942 km2 
und einem Wasservolumen von mehr als einer Milliarde Kubikmeter 
als zweitgrößter27 Grundwasserkörper in Österreich eine wichtige Was-
serreserve dar.28 Dieses Vorkommen bildete die Basis für die Wasser-

27 bezogen auf die oberflächennahen Grundwasserkörper
28 einer Menge, die dem Jahresverbrauch von 5 Mio. Haushalten entspricht

Grundwasserzustand 
im Weinviertel

Abbildung 1: Einzelgrundwasserkörper und Gruppen von Grundwasserkörpern im Weinviertel

Quelle: Umweltbundesamt, BMLFUW
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versorgung von Gemeinden, Gewerbe und Industrie und hatte beson-
ders für die Feldberegnung in der Landwirtschaft große Bedeutung. 

Der mit 587 km2 Ausdehnung ebenfalls sehr große und wichtige Grund-
wasserkörper „Tullnerfeld (DUJ)“ erstreckte sich beidseitig der Donau; 
zum Weinviertel zählte nur der nördlich der Donau gelegene Anteil. Die 
anderen im Weinviertel vorhandenen Grundwasservorkommen wurden 
zu zwei Gruppen von Grundwasserkörpern zusammengefasst: Die im 
Südwesten der Region gelegenen wurden dem Planungsraum „Donau 
unterhalb Jochenstein (DUJ)“, jene im Nordosten gelegenen dem Pla-
nungsraum „March (MAR)“ zugeordnet. 

 9.1 (1) Zur Belastung des Grundwassers im Weinviertel mit Nitrat lagen 
zumindest seit 1992 durchgehende Zeitreihen von Messergebnissen 
vor, die die Entwicklung dokumentierten. So waren z.B. im Wasser-
gütejahresbericht 2006 für das Marchfeld in Niederösterreich für den 
Zeitraum 3. Quartal 1992 bis 4. Quartal 2004 Nitratbelastungen zwi-
schen 50 mg/l und 70 mg/l, also über dem Schwellenwert von 45 mg/l, 
ausgewiesen. 

Abbildung 2: Entwicklung der Nitratwerte im Marchfeld zwischen 1992 und 2004 in mg/l

Quellen: Erhebung der Wassergüte in Österreich – Jahresbericht 2006; Umweltbundesamt, BMLFUW
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Eine bereits 1994 durchgeführte Auswertung29 zur Situation im Grund-
wassergebiet Marchfeld ergab an 29 der 45 Messstellen (und somit an 
64 %) eine Überschreitung des Schwellenwerts von 45 mg/l. 

(2) Im NGP 2009 (Beobachtungszeitraum 2006 bis 2008) waren auf-
grund von Überschreitungen des Schwellenwerts für den Parameter 
Nitrat der Einzelgrundwasserkörper „Marchfeld (DUJ)“ als voraussicht-
liches Maßnahmengebiet, die beiden Gruppen von Grundwasserkör-
pern „Weinviertel (DUJ)“ und „Weinviertel (MAR)“ als Beobachtungs-
gebiete ausgewiesen. Diese drei insgesamt 4.297 km2 großen Gebiete 
hatten einen Anteil von rd. 50 % an der Summe der Flächen aller 
österreichweit ausgewiesenen Beobachtungs– und voraussichtlichen 
Maßnahmengebiete. Während der Anteil an Messstellen, bei denen 
Überschreitungen des Schwellenwerts von 45 mg Nitrat/l registriert 
wurden, österreichweit bei 12 %30 lag, betrug er im Weinviertel 41 %:

Der Grundwasserkörper „Marchfeld (DUJ)“ befand sich mit Überschrei-
tungen des Schwellenwerts für Nitrat bei 56 % der Messstellen in 
einem nicht guten chemischen Zustand; laut wasserwirtschaftlichen 
Forschungsergebnissen eine Folge des Zusammentreffens der spezi-
ellen hydrogeologischen Verhältnisse, die eine langsame Grundwas-

29 O. Vollhofer (Bundesministerium für Land– und Forstwirtschaft), Gewässermengen– 
und Güteprobleme im Marchfeld 

30 An 240 von insgesamt 2.045 ausgewerteten Messstellen wurden Schwellenwertüber-
schreitungen beim Parameter Nitrat festgestellt.

Tabelle 2:  Nitratbelastung der Einzelgrundwasserkörper und Gruppen von  
Grundwasserkörpern im Weinviertel gemäß NGP 2009

Bezeichnung 
des Grund-
wasser körpers

Fläche 
(km2)

beprobte 
Messstellen

Messstellen  
mit Nitrat 
> 45 mg/l

Anteil 
(in %)

Ausweisung

Marchfeld (DUJ) Einzel–GWK 942 73 41 56 voraussichtl. 
Maßnahmengebiet

Tullnerfeld 
(DUJ)1

Einzel–GWK 345 30 4 13 –

Weinviertel 
(DUJ)

Gruppe von GWK 1.347 17 6 35 Beobachtungsgebiet

Weinviertel 
(MAR)

Gruppe von GWK 2.008 32 12 38 Beobachtungsgebiet

gesamtes 
Weinviertel

4.642 152 63 41

1 nur Anteil nördlich der Donau

DUJ: Planungsraum „Donau unterhalb Jochenstein“
MAR: Planungsraum „March“
GWK: Grundwasserkörper

Quelle: BMLFUW (NGP 2009)
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sererneuerung bewirkten, mit intensiver landwirtschaftlicher Bewirt-
schaftung (75 % landwirtschaftliche Flächen)31, pannonischem Klima32 
und großflächig vorhandenen auswaschungsgefährdeten Böden. Diese 
Umstände führten über Jahrzehnte hinweg zu einer hohen Anreiche-
rung von Nitrat im Grundwasser.

Der Grundwasserkörper „Tullnerfeld (DUJ)“ wies einen deutlich bes-
seren Zustand auf, weil die Donau bzw. ihr im Untergrund fließender 
Begleitstrom für eine rasche Grundwassererneuerung sorgte. Die im 
Grundwasser registrierten Schadstoffkonzentrationen lagen — trotz der 
auch in dieser Region vorhandenen Einträge aus der intensiven land-
wirtschaftlichen Bewirtschaftung — deshalb meist unter den Schwel-
lenwerten.

(3) Der auf der Grundlage von Untersuchungsergebnissen aus dem Beob-
achtungszeitraum 2010 bis 2012 erstellte „Österreichische Bericht der 
Ist–Bestandsanalyse 2013“33 an die Europäische Kommission zeigte für 
die im Weinviertel ausgewiesenen Beobachtungs– und voraussichtlichen 
Maßnahmengebiete im Vergleich zum NGP 2009 keine Verbesserung der 
Grundwasserqualität, sondern mehr Messstellen mit Überschreitungen 
des Schwellenwerts für Nitrat.

31 Im Marchfeld dominiert die viehlose Wirtschaftsweise mit überwiegendem Getreidean-
bau. Die am weitesten verbreitete Kulturart stellt der Weizen dar; in den westlichen, 
nahe Wien gelegenen Gebieten wird verstärkt Feldgemüse angebaut, während im Osten 
weitere Getreidesorten vorzufinden sind. Auch die Zuckerrübe, die Kartoffel sowie der 
Körnermais zählen zu den Hauptkulturen.

32 Geringe Niederschlagsmengen verbunden mit hohen Verdunstungsraten; mit einem 
mittleren Jahresniederschlag von lediglich 530 mm gilt des Marchfeld als klassisches 
Trockengebiet.

33 veröffentlicht im März 2014

Tabelle 3:  Nitratbelastungen in den im Weinviertel ausgewiesenen Beobachtungs– und 
voraussichtlichen Maßnahmengebieten gemäß Ist–Bestandsanalyse 2013

Bezeichnung des 
Grund wasser-
körpers

Fläche 
(km2)

beprobte 
Messstellen

Messstellen  
mit Nitrat 
> 45 mg/l

Anteil Messstellen 
mit Nitrat > 45 mg/l 

(in %)

Marchfeld (DUJ) Einzel–GWK 942 72 47 65

Weinviertel (DUJ) Gruppe von GWK 1.347 16 6 38

Weinviertel (MAR) Gruppe von GWK 2.008 32 14 44

DUJ: Planungsraum „Donau unterhalb Jochenstein“
MAR: Planungsraum „March“
GWK: Grundwasserkörper

Quelle: BMLFUW
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Gegenüber dem NGP 2009 ergaben sich somit folgende Veränderungen 
der Nitratbelastungen in den im Weinviertel ausgewiesenen Beobach-
tungs– und voraussichtlichen Maßnahmengebieten:

 9.2 Bezugnehmend auf die im NGP 2009 enthaltenen Ergebnisse der 
Grundwasserüberwachung stellte der RH fest, dass die Beschaffenheit 
des Grundwassers im Weinviertel in höherem Ausmaß gefährdet war 
als in anderen Regionen Österreichs: Österreichweit war an 12 %, im 
Weinviertel jedoch an 41 % der Messstellen eine Grundwassergefähr-
dung durch Nitrat gegeben.

Im Hinblick auf die Ergebnisse aus der Ist–Bestandsanalyse 2013 wies 
der RH darauf hin, dass sich die Grundwasserqualität im Weinviertel 
im Vergleich zum NGP 2009 verschlechtert hatte. Er vermerkte kri-
tisch, dass die Nitratbelastung des Grundwassers im Weinviertel bereits 
seit zumindest 20 Jahren bekannt war. Infolge der zur Zeit der Geba-
rungsüberprüfung noch immer bestehenden Schwellenwertüberschrei-
tungen sah der RH hier Handlungsbedarf.

 9.3 (1) Wie das BMLFUW in seiner Stellungnahme mitteilte, zeigten die dem 
Entwurf des NGP 2015 zugrundeliegenden Ergebnisse der Gewässerzu-
standsüberwachung für den Grundwasserkörper Marchfeld (DUJ) und 
für die Gruppe von Grundwasserkörpern Weinviertel (MAR) eine gerin-
gere Anzahl an Messstellen mit Schwellenwertüberschreitungen gegen-
über den Ergebnissen der Ist–Bestandsanalyse 2013. Bei der Gruppe 
von Grundwasserkörpern Weinviertel (MAR) waren die Ergebnisse auch 
besser als die für die Erstellung des NGP 2009 herangezogenen Ergeb-
nisse.

Tabelle 4:  Änderungen der Nitratbelastungen in den im Weinviertel ausgewiesenen  
Beobachtungs– und voraussichtlichen Maßnahmengebieten gegenüber  
dem NGP 2009

Bezeichnung des 
Grundwasserkörpers

beprobte Messstellen Messstellen mit  
Nitrat > 45 mg/l

Veränderung zwischen 
2009 und 2013 
(in %–Punkten)

2009 2013 2009 2013

Marchfeld (DUJ) 73 72 41 47 + 9

Weinviertel (DUJ) 17 16 6 6 + 3

Weinviertel (MAR) 32 32 12 14 + 6

DUJ: Planungsraum „Donau unterhalb Jochenstein“
MAR: Planungsraum „March“
GWK: Grundwasserkörper

Quelle: BMLFUW
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Das BMLFUW merkte zudem an, dass kurzfristige Konzentrationsent-
wicklungen in einzelnen Messstellen aufgrund der heterogenen Beschaf-
fenheit des Untergrunds grundsätzlich keine belastbaren Aussagen über 
Entwicklungen des Grundwasserzustands liefern könnten. Die Metho-
dik der Zustandsbewertung von Grundwasserkörpern beruhe auf einer 
gesamthaften Betrachtung der langjährigen Grundwasserkonzentrati-
onen auf Grundwasserkörperebene gemeinsam mit einer Analyse der 
Trends. Für die angesprochenen Grundwasserkörper im Weinviertel 
wären auf Basis durchgeführter Trendanalysen keine signifikanten 
Trends feststellbar.

(2) Das Land Niederösterreich verwies in seiner Stellungnahme auf die 
Ausführungen zu TZ 7: Demnach sei ein prozentueller Vergleich der 
gefährdeten bzw. nicht gefährdeten Messstellen über mehrere Grund-
wasserkörper hinweg insofern nicht aussagekräftig, als in den bekann-
termaßen belasteten Grundwasserkörpern ein deutlich verdichtetes 
Messstellennetz betrieben werde. 

Die Aussage des RH, wonach sich die Grundwasserqualität des Wein-
viertels im Vergleich zum NGP 2009 verschlechtert habe, könne durch 
die mittlerweile auch für 2014 vorliegenden Daten widerlegt werden: 
Die in der Ist–Bestandsanalyse 2013 noch dargestellte negative Trend-
entwicklung habe sich nicht bestätigt. Im NGP 2009 seien noch 37,5 % 
der Messstellen des Grundwasserkörpers Weinviertel (MAR) als gefähr-
det ausgewiesen gewesen. Im bereits vom BMLFUW veröffentlichten 
Entwurf zum NGP 2015 seien es nur noch 32,3 %. Eine Trendberech-
nung gemäß der Qualitätszielverordnung Chemie Grundwasser ergebe 
sogar einen klar fallenden Trend für den Zeitraum 2008 bis 2014.

 9.4 (1) Zur Stellungnahme des BMLFUW merkte der RH an, dass die Aus-
führungen über die mangelnde Aussagekraft kurzfristiger Konzentra-
tionsentwicklungen bei einzelnen Messstellen somit auch für die dem 
Entwurf des NGP 2015 zugrundeliegenden Ergebnisse der Gewässer-
zustandsüberwachung gelten. Gesicherte Aussagen zur Entwicklung 
des Grundwasserzustands erfordern nach Ansicht des RH mehrjährige 
Messreihen. Ob tatsächlich eine Verbesserung erzielt wurde, kann nur 
über einen längeren Zeitraum beurteilt werden. Der RH verwies in die-
sem Zusammenhang auf die Abbildung 2, die für den Zeitraum zwi-
schen 1992 und 2004 die jährlichen Schwankungen und insgesamt 
eine negative Entwicklung der Nitratbelastung im Marchfeld zeigt. 
Aufgrund des danach geänderten Beurteilungsregimes lagen für die 
weitere Entwicklung ab 2004 keine direkt vergleichbaren Messergeb-
nisse mehr vor.
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(2) Zum Argument des Landes Niederösterreich, wonach ein prozentu-
eller Vergleich der gefährdeten bzw. nicht gefährdeten Messstellen über 
mehrere Grundwasserkörper hinweg nicht aussagekräftig sei, verwies 
der RH auf seine Ausführungen in TZ 7: Die hohe Anzahl an gefähr-
deten Messstellen ließ den Rückschluss zu, dass in vielen Bereichen 
des Grundwassers Belastungen vorlagen, die durch die Zusammenfas-
sung zu Grundwasserkörpern bzw. Gruppen von Grundwasserkörpern 
nicht mehr deutlich wurden. Trends können nach Ansicht des RH nur 
aus mehrjährigen Messreihen ermittelt werden.

 10.1 (1) Am Beispiel des Grundwassergebiets Zayatal stellt der RH im Fol-
genden dar, welche Auswirkungen die im Rahmen der Umsetzung 
der Wasserrahmenrichtlinie erfolgte Neugliederung34 der Grundwäs-
ser hatte. 

(2) Das dem hydrographischen Einzugsgebiet der Zaya, welche in den 
Leiser Bergen im Weinviertel entspringt und bei Drösing in die March 
mündet, entsprechende Grundwassergebiet Zayatal war wegen seiner 
wasserwirtschaftlichen Bedeutung in den Wassergütejahresberichten 
des BMLFUW bis 2006 als eines von 149 zusammenhängenden Grund-
wassergebieten ausgewiesen.

34 Diese erfolgte ab dem Jahr 2001 und lag erstmals der Ist–Bestandsanalyse 2004 
zugrunde. Die regelmäßigen Auswertungen in den Wassergütejahresberichten bis 2006 
wurden jedoch weiterhin auf Basis der bis 2010 geltenden Grundwasserschwellenwert-
verordnung (GSwV) nur für zusammenhängende Grundwassergebiete durchgeführt; ab 
dem Jahresbericht 2010 erfolgte die Darstellung der Messergebnisse gemäß der 2010 
in Kraft getretenen Qualitätszielverordnung Chemie Grundwasser (QZV Chemie GW) 
flächendeckend für Einzelgrundwasserkörper und Gruppen von Grundwasserkörpern.

Grundwassergebiet 
Zayatal
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Die Qualität des Grundwassers im Zayatal war vor allem aufgrund 
hoher Nitratbelastung stark beeinträchtigt. Der Wassergütejahresbe-
richt 2004 zeigte in diesem Gebiet für den Zeitraum 3. Quartal 1994 
bis Ende 2002 Nitratbelastungen zwischen 80 mg/l und 120 mg/l, die 
somit weit über dem Schwellenwert von 45 mg/l lagen:

Abbildung 3: Lage des Grundwassergebiets Zayatal

Quelle: Land Niederösterreich
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Das Grundwassergebiet Zayatal war im letzten, noch gemäß Grund-
wasserschwellenwertverordnung35 erstellten Wassergütejahresbericht 
(2006) aufgrund der im Beobachtungszeitraum Jänner 2003 bis Dezem-
ber 2004 festgestellten erhöhten Schadstoffkonzentrationen für die 
Parameter Nitrat und Kalium als voraussichtliches Maßnahmengebiet 
sowie für die Parameter Atrazin und Desethylatrazin als Beobach-
tungsgebiet ausgewiesen.36 

(3) Die Neugliederung der Grundwässer wies das „Grundwasserge-
biet Zayatal“ nicht als Einzelgrundwasserkörper aus, sondern fasste 
es mit anderen Vorkommen aufgrund geologischer und hydrogeolo-
gischer Verhältnisse zur Gruppe von Grundwasserkörpern „Weinvier-
tel (MAR)“ zusammen; dies, obwohl es mit einer Größe von 62 km2 die 
in der Regel für die Ausweisung von Einzelgrundwasserkörpern vor-

35 BGBl. II Nr. 147/2002
36 Zusammenhängende Grundwassergebiete waren gemäß Grundwasserschwellenwert-

verordnung als Beobachtungs– und voraussichtliche Maßnahmengebiete auszuwei-
sen, wenn bei mindestens 30 % bzw. mindestens 50 % aller Messstellen des jeweiligen 
Grundwassergebiets erhöhte Schadstoffkonzentrationen im Grundwasser festgestellt 
wurden. Dies war dann der Fall, wenn das arithmetische Mittel der Messwerte im Beur-
teilungszeitraum für einen Schadstoff den zugehörigen Schwellenwert überschritt.

Abbildung 4: Entwicklung der Nitratwerte im Zayatal zwischen 1994 und 2002 in mg/l

Quellen: Erhebung der Wassergüte in Österreich – Jahresbericht 2004; Umweltbundesamt, BMLFUW
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gesehene Mindestgröße von 50 km2 übertraf.37 Die neue Gruppe von 
Grundwasserkörpern „Weinviertel (MAR)“ umfasste neben dem Zaya-
tal viele kleine, über eine Fläche von 2.008 km2 verteilte Vorkommen.

(4) Eine legistische Maßnahme zur Umsetzung der Wasserrahmenricht-
linie war der Ersatz der Grundwasserschwellenwertverordnung durch 
die Qualitätszielverordnung Chemie Grundwasser. Die neue Verord-
nung setzte insbesondere Schwellenwerte neu fest und änderte Kriterien 
für die Beurteilung der Einhaltung von Schwellenwerten. Dies wirkte 
sich auch auf die Ausweisung von Beobachtungs– und voraussicht-
lichen Maßnahmengebieten aus. Die für die Erstellung des NGP 2009 
gemäß Qualitätszielverordnung Chemie Grundwasser durchgeführte 
Auswertung der Messergebnisse aus dem Beobachtungszeitraum 2006 
bis 2008 ergab, dass die Gruppe von Grundwasserkörpern „Weinvier-
tel (MAR)“ hinsichtlich des Schadstoffs Nitrat als Beobachtungsgebiet 
einzustufen war38, weil bei 12 von insgesamt 32 Messstellen39 (38 %) 
eine Grundwassergefährdung gegeben war. Fünf der gefährdeten Mess-
stellen lagen im ehemaligen Grundwassergebiet Zayatal. 

 10.2 Der RH stellte fest, dass im Zayatal aufgrund der deutlichen Überschrei-
tungen des Schwellenwerts für Nitrat (Belastung zwischen 80 mg/l 
und 120 mg/l bei einem Schwellenwert von 45 mg/l) eine regionale 
Gefährdung der Beschaffenheit des Grundwassers gegeben war. Die 
Gefährdung war bis 2006 durch die Ausweisung des Grundwasserge-
biets Zayatal als voraussichtliches Maßnahmengebiet dokumentiert. 
Der RH hielt weiters fest, dass die Einbindung des im Zayatal vorhan-
denen Grundwasserkörpers in die Gruppe von Grundwasserkörpern 
„Weinviertel (MAR)“ zwar im Einklang mit der Wasserrahmenrichtli-
nie stand, dass aber dieser Problembereich — der mangels Verbesse-
rung der Grundwasserqualität fortbestand — durch die Neugliederung 
der Grundwässer (Zusammenfassung) nicht mehr als solcher erkenn-
bar war. Bei einer Abgrenzung als einzelner Grundwasserkörper hätte 
der im Zayatal vorhandene Grundwasserkörper entsprechend den Kri-
terien der Qualitätszielverordnung Chemie Grundwasser aufgrund von 
Schwellwertüberschreitungen bei fünf von acht Messstellen (63 %) 
einen nicht guten Zustand aufgewiesen und wäre als voraussichtliches 
Maßnahmengebiet auszuweisen gewesen. Durch die gewählte Eintei-
lung wurde somit nach Ansicht des RH das Instrumentarium zur Pro-
blemerkennung und Fokussierung auf hohe Grundwasserbelastungen 
eingeschränkt.

37 Im Gegensatz dazu enthielt die neue Einteilung der Grundwässer auch 20 Einzelgrund-
wasserkörper mit Flächen unter 50 km2. Der kleinste Einzelgrundwasserkörper wies 
eine Fläche von rd. 12 km2 auf.

38 NGP 2009
39 acht davon im Grundwassergebiet Zayatal
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Er empfahl dem BMLFUW und dem Land Niederösterreich, die Zweck-
mäßigkeit der Einbindung des Grundwasserkörpers Zayatal in die 
Gruppe von Grundwasserkörpern „Weinviertel (MAR)“ im Hinblick 
auf die Eignung zur Reduzierung der bestehenden Verunreinigungen 
zu überprüfen.

 10.3 (1) Nach Mitteilung des BMLFUW in seiner Stellungnahme sei das 
Bundesgebiet — in Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie — mit der 
Ist–Bestandsanalyse 2005 flächendeckend in Einzelgrundwasserkörper 
und Gruppen von Grundwasserkörpern nach hydrologischen–hydro-
geologischen Kriterien eingeteilt worden. Die Abgrenzung der Grund-
wasserkörper sei nach den Vorgaben des CIS–Guidance Dokuments 
„Identification of water bodies (2003)“ der Europäischen Kommission 
auf Basis der im Arbeitskreis E (Bund–Bundesländer–Arbeitskreis zur 
Umsetzung WRRL — Grundwasser) festgelegten Kriterien und somit — 
wie auch vom RH festgehalten — im Einklang mit der Wasserrahmen-
richtlinie erfolgt.

Für die Erstellung des Entwurfs des NGP 2015 seien österreichweit 
alle Einzelgrundwasserkörper sowie insbesondere alle Gruppen von 
Grundwasserkörpern hinsichtlich der Voraussetzungen für eine fall-
weise kleinräumigere Unterteilung für die Risikoanalyse, Zustandsbe-
wertung und Maßnahmenplanung einer erneuten Überprüfung unter-
zogen worden, die die bisherige Abgrenzung der Grundwasserkörper 
bzw. Gruppen von Grundwasserkörpern im betreffenden Gebiet bestä-
tigt habe.

(2) Das Land Niederösterreich verwies in seiner Stellungnahme auf 
seine Ausführungen zu TZ 5, wonach die Abgrenzung der Grundwas-
serkörper den Vorgaben der Europäischen Kommission entspreche, 
was auch vom RH anerkannt werde. Das Land Niederösterreich werde 
dennoch prüfen, ob durch eine gesonderte Abgrenzung des Zayatals 
etwaige Maßnahmen zur Verbesserung der Grundwasserqualität maß-
geblich unterstützt werden könnten.

 10.4 Der RH trat dem BMLFUW und dem Land Niederösterreich darin bei, 
dass die Einbindung des im Zayatal vorhandenen Grundwasserkör-
pers in die Gruppe von Grundwasserkörpern „Weinviertel (MAR)“ 2005 
im Einklang mit den Vorgaben der Wasserrahmenrichtlinie stand; im 
Hinblick auf die Reduzierung bestehender Verunreinigungen erach-
tete er diese Einbindung jedoch als nicht optimal. Der RH beurteilte 
daher die Ankündigung des Landes Niederösterreich, die Zweckmä-
ßigkeit der Einbindung des Grundwasserkörpers Zayatal in die Gruppe 
von Grundwasserkörpern „Weinviertel (MAR)“ im Hinblick auf die Eig-
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nung zur Reduzierung der bestehenden Verunreinigungen zu überprü-
fen, positiv.

 11.1 (1) Der Bundesminister für Land– und Forstwirtschaft, Umwelt und 
Wasserwirtschaft hat gemäß § 55c WRG 1959 in Zusammenarbeit mit 
den wasserwirtschaftlichen Planungen der Länder alle sechs Jahre 
einen Nationalen Gewässerbewirtschaftungsplan (NGP) zu erstellen 
und zu veröffentlichen. Erstmals erfolgte dies mit dem NGP 2009 vom 
30. März 2010 und der NGP–Verordnung40. Die Wasserrahmenricht-
linie und das WRG 1959 gaben als Ziel verbindlich vor, dass der für 
das Grundwasser angestrebte gute chemische Zustand bis spätestens 
2015 zu erreichen war. Dazu waren auf nationaler Ebene Maßnahmen 
durchzuführen,

–  um die Einleitung von Schadstoffen in das Grundwasser zu verhin-
dern oder zu begrenzen und eine Verschlechterung des Zustands 
aller Grundwasserkörper zu verhindern und

–  um alle signifikanten und anhaltenden Trends einer Steigerung 
der Konzentration von Schadstoffen aufgrund der Auswirkungen 
menschlicher Tätigkeiten umzukehren.

(2) Eine Verlängerung der Frist bis 2021 bzw. 2027 war zulässig, wenn 
die Erreichung des Zielzustands in der Planungsperiode von 2009 bis 
2015 aus wenigstens einem der nachfolgenden Gründe nicht mög-
lich war:

1.  der Umfang der erforderlichen Verbesserungen dauerte aus Grün-
den der technischen Durchführbarkeit länger als eine Planungspe-
riode;

2.  die Verwirklichung der Verbesserungen würde unverhältnismäßig 
hohe Kosten verursachen;

40 BGBl. II Nr. 103/2010

Stufenweise  
Zielerreichung

Nationaler Gewässerbewirtschaftungsplan 2009
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3.  die natürlichen Gegebenheiten ließen keine rechtzeitigen Ver-
besse rungen zu.41

In diesen Fällen durften sich die erforderlichen Maßnahmen zur Zieler-
reichung über mehrere Planungszyklen (bis spätestens 202742) erstre-
cken. Unbeschadet der stufenweisen Zielerreichung waren gemäß 
WRG 1959 und den im NGP 2009 angeführten Leitlinien aber alle 
Wasserkörper durch entsprechende Bewirtschaftungsmaßnahmen so 
zu schützen, dass sichergestellt ist, dass der bestehende Zustand nicht 
weiter verschlechtert wird (Verschlechterungsverbot). 

(3) Nach dem NGP 2009 nahm der Bundesminister für Land– und 
Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft bei jenen drei Grund-
wasserkörpern (u.a. beim Marchfeld43), die infolge der Nitratbelastung 
keinen guten chemischen Zustand aufwiesen (siehe TZ 9), eine Frist-
verlängerung bis 2027 in Anspruch. Dies mit der Begründung, dass 
diese — bedingt durch die langen Grundwassererneuerungszeiten — 
auf einen reduzierten Nitrateintrag nur sehr langsam und langfristig 
reagieren würden.44 

Bereits die Wasserrahmenrichtlinie wies auf die natürliche zeitliche 
Verzögerung bei der Bildung und der Erneuerung von Grundwasser-
ressourcen hin und betonte pauschal die Notwendigkeit frühzeitiger 
Maßnahmen und einer beständigen langfristigen Planung von Schutz-
maßnahmen. Konkrete Umsetzungsmaßnahmen waren auf nationaler 
Ebene zu treffen (siehe TZ 12). 

 11.2 Der RH nahm die Inanspruchnahme von Fristverlängerungen für die 
im NGP 2009 ausgewiesenen voraussichtlichen Maßnahmengebiete zur 
Kenntnis, wies aber darauf hin, dass das in der Leitlinie des NGP 2009 
zum Ausdruck gebrachte Verschlechterungsverbot des bestehenden 
Zustands beim Grundwasser nach der Wasserrahmenrichtlinie eine 
Voraussetzung für die Inanspruchnahme dieser Fristverlängerung war 
(siehe TZ 32). Entsprechend den Messergebnissen der Ist–Bestandsana-
lyse 2013 wurde diese Vorgabe im Marchfeld zur Zeit der Gebarungs-
überprüfung nicht erreicht (siehe TZ 30).

Der RH empfahl dem BMLFUW und dem Land Niederösterreich, insbe-
sondere vor dem Hintergrund der langsamen Grundwassererneuerung 

41 siehe § 30e Abs. 1 WRG 1959
42 im Rahmen der aktualisierten NGP für die Perioden 2016 bis 2021 und 2022 bis 2027
43 Die anderen Grundwasserkörper waren die Parndorfer Platte und das Südliche Wiener 

Becken–Ostrand (siehe NGP 2009, S. 85).
44 Im Rahmen einer Studie wurde bspw. für das Marchfeld eine mittlere Verweilzeit des 

Grundwassers von 19 Jahren ermittelt.
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wirksame Maßnahmen zur Verringerung des Neueintrags von Nitrat in 
das Grundwasser besonders rasch zu setzen, um den guten chemischen 
Zustand des Grundwassers in diesen Gebieten bis 2027 zu erreichen.

 11.3 (1) Nach Angaben des BMLFUW in seiner Stellungnahme sei die im 
NGP 2009 sowie im Entwurf zum NGP 2015 ausgewiesene Fristver-
längerung bis 2027 zur stufenweisen Zielerreichung für den Grund-
wasserkörper Marchfeld (DUJ) durch die langen Grundwassererneue-
rungszeiten bedingt; dies sei aber keinesfalls gleichbedeutend mit einer 
möglichen zeitverzögerten Maßnahmensetzung.

(2) Das Land Niederösterreich wies in seiner Stellungnahme auf die 
Trendberechnung gemäß der Qualitätszielverordnung Chemie Grund-
wasser für das Marchfeld hin, welche unter Berücksichtigung der mitt-
lerweile auch für 2014 vorliegenden Daten einen fallenden Trend für 
den Zeitraum 2008 bis 2014 ergebe. Eine Verschlechterung sei somit 
nicht gegeben. Unabhängig davon werde das Land Niederösterreich 
auch weiterhin die erforderlichen Maßnahmen zur weiteren Verbes-
serung der Grundwasserqualität konsequent fortsetzen. Auf Basis der 
bereits intensivierten Ursachen– und Maßnahmenforschung werde es 
prüfen, inwieweit rasch wirksame Maßnahmen zusätzlich gesetzt wer-
den können.

 11.4 (1) Der RH entgegnete dem BMLFUW, dass er gerade vor dem Hin-
tergrund der langen Grundwassererneuerungszeiten das Erfordernis 
betont hatte, möglichst rasch jene Maßnahmen zu setzen, die eine Ver-
schlechterung der Grundwassersituation vermeiden bzw. eine Verbes-
serung bewirken können. Er verblieb daher bei seiner Empfehlung.

(2) In Bezug auf die Bewertung des Trends der Nitratbelastungen im 
Marchfeld entgegnete der RH dem Land Niederösterreich mit dem Hin-
weis auf seine Ausführungen zu TZ 9, dass gesicherte Aussagen zur 
Entwicklung des Grundwasserzustands mehrjährige Messreihen erfor-
dern und tatsächliche Verbesserungen nur über einen längeren Zeit-
raum beurteilt werden können. Ungeachtet dessen betonte der RH 
wiederholt die Dringlichkeit von Maßnahmen zur Verbesserung der 
Grundwasserqualität.

 12.1 (1) Laut NGP 2009 gefährdete insbesondere die Aufbringung von Stick-
stoffdünger (Nitrat) das Grundwasser. So wurden z.B. 2007 in Öster-
reich auf ca. 23.000 km2 landwirtschaftlich genutzter Fläche45 mehr 

45 extensiv genutztes Grünland wie Almen nicht inkludiert

Maßnahmen-
programm zur Verbes-
serung des Gewässer-
zustands
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als 100.000 t Stickstoff als Handelsdünger46 und über 160.000 t Stick-
stoff als Wirtschaftsdünger47 ausgebracht. Andere Schadstoffquellen 
— wie z.B. durch unsachgemäße Abwasserentsorgung (Siedlungsabwäs-
ser, Anlagen mit Wasseremissionen) verursachte Emissionen oder die 
von Altlasten (Altstandorte, Deponien oder Tanklager mit Belastungen 
wie chlorierten Kohlenwasserstoffen) ausgehenden Gefährdungen des 
Grundwassers — hatten laut NGP 2009 geringere Bedeutung. Erstere 
wurden gemäß NGP 2009 durch die Errichtung von Kanalisations– und 
Kläranlagen weitestgehend beseitigt, bei letzteren konnte die Gefähr-
dung durch die Sanierung, Sicherung und Überwachung der Altlasten 
wesentlich reduziert werden. 

(2) Der Bund betonte in seinen Positionspapieren48, dass die landwirt-
schaftliche Bodennutzung gewässerschonend zur Erhaltung und Wie-
derherstellung des guten Zustands auszurichten sei. Der NGP 2009 
enthielt — bezogen auf diffuse Stickstoffeinträge49 aus der Land-
wirtschaft — ein Paket aus rechtlichen Maßnahmen und finanziellen 
Anreizen mit dem Ziel, den Eintrag von Nitrat zu verhindern oder zu 
begrenzen. Das Paket sah – mit Ausnahme von zwei ÖPUL–Maßnah-
men (siehe TZ 25), welche nur in belasteten Grundwasserkörpern mög-
lich waren – keine regionalspezifischen Maßnahmen zur Verbesserung 
der Grundwassersituation vor.

(3) Der NGP 2009 enthielt folgende bestehende Maßnahmen, die dazu 
beitragen sollten, den guten chemischen Zustand des Grundwassers 
zu erhalten bzw. zur Verbesserung beizutragen: 

46 mineralische Dünger, die Nährstoffe in anorganischer Form, meistens in Form von Sal-
zen, enthalten

47 Stallmist, Jauche, Gülle, auch in verarbeiteter Form (siehe § 1 Z 13 Aktionsprogramm 
Nitrat 2012)

48 BMLFUW, Guter Zustand für unsere Gewässer – Die Umsetzung der europäischen Was-
serrahmenrichtlinie (2007); BMLFUW, Die Zukunft unserer Gewässer – wichtige Was-
serbewirtschaftungsfragen (2014)

49 Einträge, die nicht aus definierten Punktquellen stammen, sondern sich über größere 
Flächen ereignen
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Eine detaillierte Beschreibung der im NGP 2009 angeführten und 
bereits gesetzten Maßnahmen erfolgt in den nachfolgenden Kapiteln.

 12.2 Der RH kritisierte, dass der NGP 2009 zwar belastete Grundwasserkör-
per auswies, das Maßnahmenprogramm aber mit Ausnahme von zwei 
ÖPUL–Förderungen keine spezifischen Maßnahmen für diese Gebiete 
enthielt. Da die Probleme in den überprüften Gebieten seit Jahrzehnten 
bekannt waren und die bislang angewendeten Instrumente keinen 
Erfolg zeigten bzw. vorhandene Möglichkeiten nicht genutzt wurden, 
empfahl der RH dem BMLFUW, bei künftigen Überarbeitungen des 
NGP spezifische Maßnahmen für belastete Gebiete stärker vorzusehen.

 12.3 Das BMLFUW hielt in seiner Stellungnahme fest, dass ein zentrales 
Instrument für die Umsetzung der im NGP 2009 vorgesehenen Maß-
nahmen zur Reduktion von Stickstoffeinträgen das Aktionsprogramm 
Nitrat sei, das durch seine bundesweite Anwendung eine wesentliche 

Tabelle 5:  Überblick über die wesentlichen bestehenden Maßnahmen/Handlungen zur 
Erhaltung eines guten qualitativen Zustands in Grundwasserkörpern  
(bezogen auf den Schadstoff Nitrat) gemäß NGP 2009

Maßnahmen Instrument Zuständigkeit

rechtliche Maßnahmen

zeitliche, mengenmäßige und örtliche 
Einschränkungen für die Ausbringung 
von stickstoffhältigen Düngemitteln

Aktionsprogramm Nitrat 20081 BMLFUW
Landeshauptmann

Bewilligungspflicht für die erhöhte 
Ausbringung stickstoffhältiger 
Düngemittel

§ 32 Abs. 2 lit. f WRG 19592 Bezirksverwaltungsbehörden

Ausweisung von Beobachtungs– und 
voraussichtlichen Maßnahmen-
gebieten, Ursachenermittlung

§ 33f WRG 1959 BMLFUW (Rahmen)
Landeshauptmann (Ausweisung, 
Ursachenermittlung)

finanzielle Anreize

Grünlanderhaltung Cross Compliance3 BMLFUW

Düngegrenzen unterhalb der Werte 
des Aktionsprogramms Nitrat, 
Begrünung von Ackerflächen, 
Düngeplanung, schlagbezogene 
Aufzeichnungen etc.

ÖPUL 2007 BLMFUW
Vollziehung AMA

Schulung, Bewusstseinsbildung Beratungsaktivitäten
Nitratinformationsdienst, 
Wasserschutzberatung

Bundesländer
Landwirtschaftskammern

1 Umsetzung der Nitratrichtlinie; i.V.m. § 55p WRG 1959
2 mengenmäßige Beschränkungen für die Ausbringung von stickstoffhältigen Düngemitteln
3  Verordnung über die Einhaltung der anderweitigen Verpflichtungen und über das integrierte Verwaltungs– und Kontrollsystem 

im Bereich der Direktzahlungen (INVEKOS–Umsetzungs–Verordnung 2008)

AMA: Agrarmarkt Austria

Quelle: NGP 2009, BMLFUW
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Grundlage für einen flächendeckenden Gewässerschutz darstelle. 
Ebenso würden aber auch differenzierende Vorgaben wie z.B. unter-
schiedliche Verbotszeiträume für Ackerland und Grünland, kulturspe-
zifische Düngeobergrenzen in Abhängigkeit von der Ertragslage etc. 
zur Lösung regionalspezifischer Probleme beitragen.

Im Hinblick auf die Umsetzung von regionalspezifischen Maßnah-
men sei insbesondere die Anwendung der Maßnahmenpakete zum 
Grundwasserschutz durch freiwillige Vereinbarungen im Rahmen von 
ÖPUL 2007 wesentlich gewesen. Weitergehende Maßnahmen hätten 
neben Bewusstseinsbildung u.a. die Durchführung gezielter Forschungs-
arbeiten auch für das Marchfeld beinhaltet, um regionsspezifisch effi-
ziente Maßnahmen zu entwickeln.

 12.4 Der RH hielt dazu fest, dass das Aktionsprogramm Nitrat zweifellos 
ein wichtiges Instrument für den flächendeckenden Gewässerschutz 
darstellte, allerdings ermöglichten die darin vorgesehenen Maßnah-
men keine regionalspezifischen Differenzierungen. Da ÖPUL 2007 nur 
zwei Maßnahmen zum Grundwasserschutz enthielt, die auf belastete 
Gebiete beschränkt waren und diese auch nur freiwillig zum Einsatz 
kamen, erachtete der RH eine Erweiterung des künftigen Instrumen-
tariums um weitere regionalspezifische Maßnahmen als zweckmäßig.

 13 Der RH überprüfte die im NGP 2009 angeführten Instrumente zur 
Umsetzung der Maßnahmen zur Verbesserung des Gewässerzustands 
im Hinblick auf ihre Anwendbarkeit und Wirksamkeit für das Wein-
viertel. In den nachfolgenden Abschnitten erfolgen daher eine Darstel-
lung der Instrumente und der damit umgesetzten Maßnahmen sowie 
Aussagen zur Wirksamkeit insbesondere mit Bezug auf diese spezi-
fische Region.

 14.1 (1) Der NGP 2009 nannte insbesondere auf dem WRG 1959 fußende 
Maßnahmen, die zu einer Reduzierung der Nitratbelastung führen 
sollten. Dazu zählten 

–  neben dem vom Bundesminister für Land– und Forstwirtschaft, 
Umwelt und Wasserwirtschaft als Verordnung zum WRG 1959 erlas-
senen Aktionsprogramm Nitrat u.a. 

Überblick 

Umsetzung der wesentlichen Maßnahmen des NGP 2009 bezogen auf das Grundwasser

Rechtliche Maßnah-
men in Verbindung 
mit dem WRG 1959
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– Bewilligungspflichten gemäß § 32 Abs. 2 lit. f WRG 1959 sowie 

–  Bestimmungen zur Erlassung eines Programms zur Verbesserung 
der Qualität von Grundwasser gemäß § 33f WRG 1959. 

(2) Die Kompetenz zur Gesetzgebung in Angelegenheiten des Wasser-
rechts lag gemäß B–VG beim Bund, während die Vollziehung durch 
den Landeshauptmann und die ihm unterstellten Landesbehörden in 
mittelbarer Bundesverwaltung zu erfolgen hatte. Diese waren dabei 
an Weisungen des Bundesministers für Land– und Forstwirtschaft, 
Umwelt und Wasserwirtschaft als oberstem Vollzugsorgan in Angele-
genheiten des Wasserrechts gebunden (siehe Art. 103 Abs. 1 B–VG). 
Entsprechende Weisungen des Bundesministers waren bis zum Ende 
der Gebarungsüberprüfung nicht ergangen. 

(3) Hinsichtlich der optimalen Vorgangsweise zur Umsetzung restrik-
tiverer Maßnahmen zur Verbesserung der Grundwasserqualität bestan-
den zwischen dem Land Niederösterreich und dem Bund häufig 
Auffassungsunterschiede. So befürwortete das Land Niederösterreich 
Verschärfungen in der Verordnung des Bundes zum Aktionsprogramm 
Nitrat (bspw. durch die Verpflichtung zu schlagbezogenen Aufzeich-
nungen und Düngerbegrenzungen), während es der Bund als Aufgabe 
des Landes Niederösterreich ansah, regionalspezifische Maßnahmen 
über Verordnungen gemäß § 33f WRG 1959 (siehe TZ 20 ff.) umzu-
setzen.

 14.2 Der RH wies darauf hin, dass die gesetzlichen Grundlagen sowohl 
für den Bund als auch für das Land Niederösterreich Möglichkeiten 
boten, Verschärfungen bzw. restriktivere Maßnahmen zur Reduzie-
rung des Nitrateintrags und in der weiteren Folge zur Verbesserung 
der Grundwasserqualität umzusetzen. Er kritisierte, dass die vorhan-
denen Instrumente — unter Verweis auf alternative Regelungsmög-
lichkeiten — bisher nicht ausgeschöpft bzw. nicht genutzt wurden. Im 
Sinne der Verbesserung der Qualität des Grundwassers vertrat der RH 
die Ansicht, dass die befassten Behörden ihre Verantwortung umfas-
send wahrnehmen und nicht auf Handlungsmöglichkeiten der jeweils 
anderen Behörden hinweisen sollten.

Als verantwortliches Organ für die rechtzeitige (bis zum Jahr 2027) 
Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie und der Grundwasserrichtlinie 
gegenüber der EU sollte darüber hinaus der Bundesminister für Land– 
und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft — allenfalls auch 
mit Weisung nach Art. 103 Abs. 1 B–VG — auf eine rechtzeitige Voll-
ziehung durch den Landeshauptmann von Niederösterreich drängen. 
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Dabei wäre auch zu berücksichtigen, dass die zu setzenden Maßnah-
men erst zeitverzögert wirken (siehe TZ 11 und 33).

 14.3 (1) Das BMLFUW hielt in seiner Stellungnahme bezüglich Verschär-
fungen bzw. restriktivere Maßnahmen zur Nitratreduktion fest, dass 
aufgrund der durchgeführten Kostenwirksamkeitsanalyse insbeson-
dere folgende Maßnahmen im Maßnahmenprogramm des NGP 2009 
zur Reduktion von Nitratverunreinigungen verankert worden seien: 
Mengenbeschränkungen für Wirtschaftsdünger sowie kulturspezifische 
Düngeobergrenzen, Verbotszeiträume sowie Bestimmungen für die Dün-
gemittelausbringung (auf Hangflächen, Gewässerabstände etc.).

(2) Das Land Niederösterreich betonte in seiner Stellungnahme, dass 
das Aktionsprogramm Nitrat als Verordnung des BMLFUW nicht in 
seinen Zuständigkeitsbereich falle. Bezüglich der Bewilligungspflicht 
gemäß § 32 Abs. 2 lit. f WRG 1959 und hinsichtlich des Grundwas-
sersanierungsprogramms gemäß § 33f WRG 1959 verwies es auf die 
Ausführungen zu TZ 19, wonach eine Bewilligungspflicht zur Reduk-
tion der Nitrateinträge nur begrenzt geeignet sei, und TZ 20, wonach 
eine Verordnung zur Ursachenermittlung nicht zweckmäßig sei.

 14.4 (1) Der RH entgegnete dem BMLFUW, dass die in der Stellungnahme 
genannten Maßnahmen bereits Bestandteil des Aktionsprogramms 
Nitrat waren und keine zusätzlichen Maßnahmen des NGP 2009 dar-
stellten. Darüber hinaus gehende Maßnahmen zur Einschränkung des 
Nitrateintrags ins Grundwasser enthielt der NGP 2009 — mit Ausnahme 
von ÖPUL — nicht. Sie wären aber möglich gewesen und waren nach 
Ansicht des RH — basierend auf den bisherigen Erfahrungen — jeden-
falls erforderlich.

(2) Gegenüber dem Land Niederösterreich wies der RH darauf hin, 
dass es trotz der seit dem Jahr 1991 bestehenden gesetzlichen Ver-
pflichtung zur Grundwassersanierung bisher keine Verordnung gemäß 
§ 33f Abs. 4 WRG 1959 erlassen hatte, obwohl sich die Nitratproble-
matik durch die freiwilligen ÖPUL–Maßnahmen und durch bewusst-
seinsbildende Maßnahmen nicht verbessert hatte. Den Verweis auf die 
Zuständigkeit des Bundes für das Aktionsprogramm Nitrat sah der RH 
als Bestätigung seiner Kritik an der wechselseitigen Zuweisung der 
Verantwortlichkeiten für restriktivere Maßnahmen.
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Inhalte

 15.1 (1) Laut NGP 2009 war das Aktionsprogramm Nitrat eine wesentliche 
Maßnahme zur Reduktion der Einträge von Nitrat in das Grundwas-
ser durch diffuse Quellen aus der Landwirtschaft. Bereits im Jahr 2003 
hatte der Bundesminister für Land– und Forstwirtschaft, Umwelt und 
Wasserwirtschaft — in Umsetzung der EU–Nitratrichtlinie50 51 — das 
erste Aktionsprogramm Nitrat als Verordnung erlassen. Ziel der Nit-
ratrichtlinie war die Verringerung bestehender Gewässerverunreini-
gungen durch Nitrat sowie die Vorbeugung weiterer Gewässerverunrei-
nigungen dieser Art. Die Mitgliedstaaten hatten ihre Aktionsprogramme 
alle vier Jahre auf ihre Wirksamkeit hin zu überprüfen und gegebe-
nenfalls anzupassen. Im Prüfungszeitraum 2009 bis 2013 galten das 
Aktionsprogramm Nitrat 2008 und das Aktionsprogramm Nitrat 2012.

(2) Das Aktionsprogramm Nitrat regelte, wann, wo und wie viel stick-
stoffhältige Düngemittel52 auf landwirtschaftlichen Nutzflächen aus-
gebracht werden durften.53 Es galt flächendeckend und einheitlich 
für das gesamte Bundesgebiet. Die Vorgaben des Aktionsprogramms 
sollten zusammen mit spezifischen Förderungsmaßnahmen — wie z.B. 
Maßnahmen nach ÖPUL — ein hohes Schutzniveau gewährleisten.54 

Das Aktionsprogramm Nitrat 2012 normierte:

–  Zeiträume, in denen stickstoffhältige Düngemittel nicht auf 
landwirtschaftlichen Nutzflächen ausgebracht werden durften;

–  mengenmäßige Begrenzungen, abhängig von den Kulturarten und 
von der von den Landwirten erwarteten Ertragslage (niedrig, mit-
tel, hoch 1, hoch 2 und hoch 3);55

– Vorschriften zur Lagerung von Wirtschaftsdünger;56

50 Richtlinie (91/676/EWG) zum Schutz der Gewässer vor Verunreinigung durch Nitrat 
aus landwirtschaftlichen Quellen

51 und in Umsetzung des § 55p WRG 1959
52 Wirtschaftsdünger (Gülle, Jauche, Mist etc.), Handelsdünger, Klärschlamm etc.
53 Der auf den Boden ausgebrachte Wirtschaftsdünger, einschließlich des von den Tieren 

selbst ausgebrachten Dungs, durfte im Durchschnitt der landwirtschaftlich genutzten 
Fläche des Betriebs jene Menge nicht überschreiten, die 170 kg Stickstoff nach Abzug 
der Stall– und Lagerverluste je Hektar und Jahr betrug.

54 Andere Mitgliedstaaten schränkten die Gültigkeit ihrer Aktionsprogramme auf die 
besonders mit Nitrat belasteten Gebiete ein.

55 bezogen auf einen mehrjährigen Ertragsdurchschnitt
56 Vorschriften über Fassungsvermögen und Bauweise von Behältern zur Lagerung von 

Wirtschaftsdünger, Zwischenlagerung von Stallmist in Form von Feldmieten

Aktionsprogramm 
Nitrat
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– Verfahren für das Ausbringen der stickstoffhältigen Düngemittel.

Die Einstufung der Ertragslage auf den landwirtschaftlichen Flächen 
erfolgte durch die Landwirte. Einschränkungen hinsichtlich der Ertrags-
lage (z.B. niedrig oder mittel) und der damit verbundenen Düngebe-
grenzung bestanden auch in besonders belasteten Gebieten nicht, so 
dass eine Einstufung mit „hoch“ in der Regel möglich war.57

(3) Für die landwirtschaftlichen Betriebe bestanden bis Ende 2014 keine 
Aufzeichnungs– und Dokumentationspflichten über die von ihnen 
vorgenommene Einstufung der Ertragslage und die von ihnen ausge-
brachten Stickstoffmengen.58 Erst das Aktionsprogramm Nitrat 2012 
führte eine betriebsbezogene Aufzeichnungs– und Dokumentations-
pflicht ab 1. Jänner 2015 ein.59 Diese wurde damit begründet, dass 
einerseits die Europäische Kommission dies als die wesentliche Grund-
voraussetzung für die Kontrollierbarkeit der Einhaltung der Vorga-
ben wertete, und dass die Aufzeichnungs– und Dokumentationspflicht 
andererseits aus Sicht der Wasserwirtschaft ein bedeutsamer Faktor für 
Verbesserungen insbesondere in den nitratbelasteten Ackerbaugebieten 
war. Durch die beinahe dreijährige Übergangsfrist sollten Konflikte mit 
Verpflichtungen aus der laufenden Programmperiode des Österreichi-
schen Programms für die Entwicklung des ländlichen Raums vermie-
den werden, weil bei einigen im Rahmen von ÖPUL 2007 geförderten 
Maßnahmen das Führen von Aufzeichnungen verpflichtend war. Eine 
im Entwurf zum Aktionsprogramm Nitrat 2012 enthaltene, weiterge-
hende schlagbezogene Aufzeichnungspflicht, die auch für einzelne 
Feldstücke bzw. Schläge und die dort angebauten Kulturen gegolten 
hätte, fand keine Aufnahme in das Aktionsprogramm Nitrat 2012. Frei-
willige Aufzeichnungen gegen eine Vergütung erbrachten landwirt-
schaftliche Betriebe neben ÖPUL auch im Zuge der Erstellung des Grü-
nen Berichts durch die Dokumentation ihrer Buchführungsergebnisse.

57 Eine Einstufung der Ertragslage eines Standorts mit „hoch“ war möglich, wenn für 
den überwiegenden Anteil der Fläche eines Schlags (über 50 %) der natürliche Boden-
wert nach den Ergebnissen der Österreichischen Bodenkartierung nicht als geringwer-
tiges Ackerland ausgewiesen war oder die Ackerzahl nach den Ergebnissen der Öster-
reichischen Finanzbodenschätzung größer als 30 war oder die Bodenklimazahl größer 
als 30 war. Die genannten Kriterien waren als gleichwertig anzusehen, was bedeutete, 
dass nur eine Voraussetzung zutreffen musste; siehe Anlage 3 unter der Tabelle 1 des 
Aktionsprogramms Nitrat 2008 und 2012.

58 Dokumentation der Erntemengen und Aufbewahrung von Rechnungsbelegen über die 
verkauften Mengen der geernteten Feldfrüchte 

59 siehe § 7 Abs. 5 Aktionsprogramm Nitrat 2012
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(4) Die EU–Nitratrichtlinie sah — neben den Aufzeichnungs– und Doku-
mentationspflichten — in ihrem Anhang weitere Punkte zur Verwen-
dung von Düngemittel vor, die die Mitgliedstaaten in ihren Regeln der 
guten fachlichen Praxis in der Landwirtschaft aufnehmen konnten:

–  die Bodenbewirtschaftung, einschließlich der Fruchtfolgegestaltung 
und der Anbauverhältnisse (Grünland/Ackerland),

–  die Beibehaltung einer Mindestpflanzenbedeckung während 
bestimmter (Regen–)Zeiten zur Aufnahme des Stickstoffs, der sonst 
eine Nitratbelastung im Gewässer verursachen könnte,

–  die Aufstellung von Düngeplänen für die einzelnen landwirtschaft-
lichen Betriebe und

–  die Verhinderung von Gewässerverunreinigungen durch Abflie-
ßen und Versickern von Wasser in Bewässerungssystemen über die 
Reichweite der Pflanzenwurzeln hinaus.60 

Der RH hatte bereits in seinem Bericht „Raum Thayatal: Naturschutz, 
Wasserqualität und internationale Zusammenarbeit“ (Reihe Nieder-
österreich 2005/6) festgestellt, dass Österreich bisher keine solchen 
fakultativen Maßnahmen vorgeschrieben hatte. Auch zur Zeit der 
Gebarungsüberprüfung waren diese nicht im Aktionsprogramm Nitrat 
2012 enthalten; das ÖPUL–Programm förderte allenfalls eine freiwil-
lige Verpflichtung zu derartigen Maßnahmen (siehe TZ 25). 

 15.2 (1) Nach Ansicht des RH war der flächendeckende Ansatz des Aktions-
programms Nitrat geeignet, grundsätzlich zur Reduktion der Einträge 
von Nitrat aus landwirtschaftlichen Quellen in das Grundwasser bei-
zutragen. Dies insbesondere durch die Festlegung von Verbotszeiträu-
men sowie durch die Einschränkungen beim Wirtschaftsdünger.

(2) Für die Lösung regionalspezifischer Probleme in den besonders 
mit Nitrat belasteten Gebieten erachtete der RH den flächendeckenden 
Ansatz des Aktionsprogramms Nitrat jedoch nur als begrenzt geeignet. 
Er ermöglichte — in seiner bisherigen Ausrichtung — nämlich nicht 
die Einführung weitergehender Maßnahmen für besonders belastete 
Gebiete, wie z.B. schlagbezogene Aufzeichnungspflichten, Düngebe-
schränkungen, Vorgaben für Düngepläne, Fruchtfolgegestaltung etc.61 

60 Anhang II lit. B der EU–Nitratrichtlinie
61 bspw. keine Sondermaßnahmen auf auswaschungsgefährdeten Böden bzw. in voraus-

sichtlichen Maßnahmengebieten
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Der RH empfahl dem BMLFUW daher, künftig die Aufnahme spezifi-
scherer Bewirtschaftungsmaßnahmen (z.B. bezogen auf voraussicht-
liche Maßnahmengebiete, besonders auswaschungsgefährdete Böden 
etc.) in das Aktionsprogramm Nitrat zur weitergehenden Einschrän-
kung des Nitrateintrags in belasteten Gebieten zu überdenken.

(3) Nach Einschätzung des RH werden bloß betriebsbezogene — statt 
schlagbezogene — Aufzeichnungs– und Dokumentationspflichten in 
den besonders belasteten Gebieten ab dem Jahr 2015 auch wegen der 
Unterschiedlichkeit der betroffenen Böden (Grad der Auswaschungs-
gefahr) nicht ausreichen. Er verwies auf die Bedeutung der Aufzeich-
nungs– und Dokumentationspflichten für die Kontrollierbarkeit von 
Maßnahmen, die auch die Europäische Kommission als wesentlich 
beurteilte. 

Der RH empfahl dem BMLFUW daher, schlagbezogene Aufzeichnungs– 
und Dokumentationspflichten für diese Gebiete in das Aktionspro-
gramm Nitrat aufzunehmen. Gleichzeitig würdigte der RH positiv, dass 
ÖPUL derartige Maßnahmen auf freiwilliger Basis vorsah.

(4) Darüber hinaus wiederholte der RH seine im Jahr 2005 getrof-
fene Empfehlung an das BMLFUW, zur Verbesserung der Wirksamkeit 
des Aktionsprogramms Nitrat die Aufnahme der in der Nitratrichtli-
nie vorgesehenen fakultativen Maßnahmen — wie bspw. die Beibehal-
tung einer Mindestpflanzenbedeckung oder die Aufstellung von Dün-
geplänen — zu erwägen.

 15.3 Das BMLFUW betonte in seiner Stellungnahme die Verpflichtung Öster-
reichs zur Reduzierung der Gesamt–Stickstoff– und Phosphoremis-
sionen zugunsten nährstoffsensibler Gewässer (Meere). Die flächen-
spezifisch höchsten Stickstoffemissionen in die Fließgewässer würden 
jedoch aus den niederschlagsreichen Regionen Österreichs (Oberöster-
reich, Salzburg, Teilen Tirols, Teilen der Steiermark) stammen, wäh-
rend die Gebiete im Osten Österreichs, wie etwa das Weinviertel, nur 
in sehr geringem Ausmaß zu den Stickstoffemissionen in die Fließ-
gewässer beitragen würden. Somit seien der überregionale Gewässer-
schutz, aber auch der regionale Grundwasserschutz zentrale Aspekte 
der Maßnahmensetzung durch das Aktionsprogramm Nitrat.

Nach Ansicht des BMLFUW würde eine noch stärkere Ausrichtung des 
Aktionsprogramms Nitrat auf regionalspezifische Problemgebiete einer-
seits die noch gegebene Akzeptanz für eine flächendeckende Anwen-
dung (weiter) reduzieren und erschiene andererseits im Hinblick auf 
weitere ohnehin zur Verfügung stehende regionalspezifisch wirkende 
Instrumente nicht erforderlich. Der Prozess zur Überprüfung des Akti-
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onsprogramms Nitrat 2012 sei mit Beginn des Jahres 2015 gestartet 
worden. Dabei werde die Notwendigkeit inhaltlicher Anpassungen auf 
einer breiten Basis — der Entwicklung der Umweltsituation, der Ein-
schätzung der Maßnahmenwirksamkeit im Zusammenspiel mit anderen 
verfügbaren Instrumenten, von Vorschlägen der Bundesländer und Sta-
keholder sowie den Entwicklungen auf internationaler Ebene — geklärt.

 15.4 Der RH teilte die Ansicht des BMLFUW, dass sowohl der überregionale 
als auch der regionale Grundwasserschutz zentrale Aspekte der Maß-
nahmensetzung durch das Aktionsprogramm Nitrat sein sollten. Er hielt 
jedoch fest, dass die bisher regionalspezifisch zum Einsatz gebrach-
ten Instrumente im Marchfeld nicht ausreichend waren und blieb bei 
seiner Einschätzung, dass der rein flächendeckende Ansatz des Akti-
onsprogramms Nitrat nur begrenzt geeignet war, Verbesserungen zu 
erzielen.

Zum Argument des BMLFUW, dass die Akzeptanz für eine flächen-
deckende Anwendung des Aktionsprogramms Nitrat bei mehr regio-
naler Ausrichtung weiter reduziert würde, erwiderte der RH, dass dies 
potenziell nur auf die besonders belasteten Gebiete zutrifft, in denen 
aber weitergehende Maßnahmen erforderlich sind. Er hielt daher an 
seinen Empfehlungen fest, die Aufnahme spezifischerer Bewirtschaf-
tungsmaßnahmen (z.B. bezogen auf voraussichtliche Maßnahmenge-
biete, besonders auswaschungsgefährdete Böden etc.) in das Aktions-
programm Nitrat zur weitergehenden Einschränkung des Nitrateintrags 
in belasteten Gebieten und die Berücksichtigung der in der Nitratricht-
linie vorgesehenen fakultativen Maßnahmen — wie bspw. die Beibehal-
tung einer Mindestpflanzenbedeckung oder die Aufstellung von Dün-
geplänen — zur Verbesserung der Wirksamkeit des Aktionsprogramms 
Nitrat in Betracht zu ziehen.

Kontrolle des Aktionsprogramms Nitrat

 16.1 Die Kontrolle der Einhaltung des Aktionsprogramms Nitrat erfolgte 
einerseits durch die Gewässeraufsicht (hoheitlich) (siehe TZ 17), ande-
rerseits durch die Agrarmarkt Austria (AMA) (privatwirtschaftlich) im 
Rahmen von Cross Compliance–Kontrollen (siehe TZ 18).

Schwierigkeiten bei den Vor–Ort–Kontrollen ergaben sich dabei 
dadurch, dass Vorgaben teilweise nur zu bestimmten Zeitpunkten kon-
trolliert werden konnten (z.B. Düngung auf schneebedecktem Boden) 
oder die Kontrolle der Maßnahmen nur mäßig bis schwer bzw. mit 
unverhältnismäßig hohem Aufwand möglich war (z.B. Einhaltung der 
Düngezeiträume, Verbot der Düngung auf Gewässerrandstreifen etc.). 

III-197 der Beilagen XXV. GP - Bericht - Hauptdokument gesamt (elektr. übermittelte Version)308 von 442

Dieser Text wurde elektronisch übermittelt. Abweichungen vom Original sind möglich.
www.parlament.gv.at



Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie im  
Bereich Grundwasser im Weinviertel

BMLFUW

Bund 2015/12 305

Umsetzung der wesentlichen Maßnahmen  
des NGP 2009 bezogen auf das Grundwasser

Da das Aktionsprogramm Nitrat für die landwirtschaftlichen Betriebe 
keine Verpflichtung zur Dokumentation des Ankaufs von Handels-
dünger und der ausgebrachten Stickstoffmengen vorsah (siehe TZ 15), 
konnte der Einsatz von Handelsdünger im Gegensatz zum Wirtschafts-
dünger, der über den Viehbestand leichter kontrollierbar war, nur über 
Rechnungen — sofern vorhanden — überprüft werden. Die wirksameren 
Kontrollmöglichkeiten beim Wirtschaftsdünger waren für die Gebiete 
Marchfeld und „Weinviertel (DUJ)“ sowie „Weinviertel (MAR)“ auf-
grund der geringen Bedeutung der Viehwirtschaft in diesen Gebieten 
praktisch nicht relevant.

 16.2 Der RH wies darauf hin, dass die Umsetzung des Aktionsprogramms 
Nitrat, insbesondere der Umfang des Einsatzes von Handelsdünger 
und die Einhaltung der Stickstoffobergrenzen bei der Düngung auf 
bestimmte Ertragslagen, nur schwer kontrollierbar war.

 16.3 Gemäß Stellungnahme des BMLFUW seien landwirtschaftliche Betriebe 
seit dem 1. Jänner 2015 verpflichtet, Aufzeichnungen über die Bewirt-
schaftung ihrer landwirtschaftlichen Flächen zu führen, welche die ein-
gesetzte Menge an Düngemitteln (Wirtschaftsdünger, Handelsdünger, 
sonstige organische Düngemittel) und den Stickstoffbedarf der Kul-
turen (somit auch Angaben über erwartete Ertragslagen auf Basis des 
mehrjährigen Ertragsdurchschnitts sowie der dementsprechenden kul-
turspezifischen Obergrenzen) umfassten. Diese Unterlagen wären sie-
ben Jahre aufzubewahren und würden im Rahmen der Cross Compli-
ance–Kontrollen durch die AMA ab 2016 auch kontrolliert.

 16.4 Der RH entgegnete, dass die auf Basis des Aktionsprogramms Nitrat 
durchzuführenden Aufzeichnungen erst ab 2016 zur Verfügungen ste-
hen werden; im überprüften Zeitraum waren Unterlagen über den 
Düngemitteleinsatz nicht verpflichtend zu erstellen. Darüber hinaus 
wies der RH erneut kritisch darauf hin, dass die im Aktionsprogramm 
Nitrat verankerten Aufzeichnungs– und Dokumentationspflichten zwar 
betriebsbezogene Kontrollen ermöglichten, aber keine Aussage über die 
Düngung auf einzelnen Schlägen zuließen und somit in den besonders 
belasteten Gebieten auch wegen der Unterschiedlichkeit der betrof-
fenen Böden (Grad der Auswaschungsgefahr) nicht ausreichen wer-
den (siehe TZ 15).

Gewässeraufsicht

 17.1 (1) Gemäß § 130 WRG 1959 hatte die Gewässeraufsicht den Zustand 
der Gewässer sowie die Einhaltung der Bestimmungen und Anord-
nungen des WRG 1959 und seiner Verordnungen (wie z.B. des Akti-
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onsprogramms Nitrat) — unabhängig von einer wasserrechtlichen 
Bewilligung — zu überwachen. Die Gewässeraufsicht oblag dem Lan-
deshauptmann und den ihm zur Verfügung stehenden Gewässerauf-
sichtsorganen sowie den beigezogenen Sachverständigen. 

Organisatorisch war ein Teil der Gewässeraufsichtsorgane in Nieder-
österreich zentral beim Land angesiedelt. Darüber hinaus waren den 
Bezirksverwaltungsbehörden dezentrale Gewässeraufsichtsorgane 
zugeordnet, welche fachlich der zuständigen Abteilung des Landes 
unterstellt waren. Die zentrale Gewässeraufsicht umfasste zur Zeit der 
Gebarungsüberprüfung sechs Personen, die dezentrale Gewässerauf-
sicht 15 Personen. Seitens des BMLFUW gab es weder Vorgaben hin-
sichtlich der von der Gewässeraufsicht des Landes zu erbringenden 
(Mindest)Leistungen (sowohl qualitativ als auch quantitativ) noch einen 
Maßstab zur Bewertung der Qualität der erbrachten Leistung. 

(2) Die zentrale Gewässeraufsicht in Niederösterreich führte zum Akti-
onsprogramm Nitrat anlassbezogen Überprüfungen der Lagerkapa-
zitäten für anfallenden Wirtschaftsdünger, Überprüfungen auf Ein-
haltung der Stickstoff–Höchstausbringmengen für Wirtschafts– und 
Handelsdünger sowie augenscheinliche Kontrollen der Wirtschafts-
düngerlagerstätten durch.

Zwischen 2009 und 2013 überprüfte die zentrale Gewässeraufsicht des 
Landes Niederösterreich zehn der insgesamt 7.770 Betriebe62 im Wein-
viertel im Hinblick auf die Einhaltung des Aktionsprogramms Nitrat, 
wobei sie allein im Jahr 2010 neun viehstarke Betriebe in Gebieten mit 
Nitratbelastungen kontrollierte. Laut Gewässeraufsicht unterblieben 
in den Jahren 2011 und 2013 weitere Überprüfungen, weil kaum rele-
vante Veränderungen bei den Bewirtschaftungsverhältnissen erwar-
tet wurden. 

(3) Die dezentralen Gewässeraufsichtsorgane führten ihre Überprü-
fungen anlassbezogen bzw. aufgrund von Anzeigen oder Beschwerden 
durch. So erfolgten im Jahr 2013 im Bezirk Gänserndorf 17 Kontrol-
len, im Bezirk Mistelbach 21 Kontrollen und in den Bezirken Korneu-
burg und Hollabrunn jeweils zehn Kontrollen. 

(4) Eine vom Land durchgeführte Abfrage bei den dezentralen Gewäs-
seraufsichtsorganen der Bezirke Gänserndorf, Hollabrunn, Korneu-
burg und Mistelbach ergab, dass in diesen Bezirken in Summe jährlich 
rd. 150 Stunden für Überprüfungen im Zusammenhang mit dem Akti-
onsprogramm Nitrat aufgewendet wurden. Im Bereich der zentralen 
62 Betriebe laut Agrarstrukturerhebung 2010, Quelle: Der Grüne Bericht 2013 (Nieder-

österreich)
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Gewässeraufsicht kamen weitere rd. 100 Stunden pro Jahr insbesondere 
für die Überprüfung von Massentierhaltungen dazu. Insgesamt wurden 
— nach Auskunft des Landes Niederösterreich — somit im Weinvier-
tel insgesamt pro Jahr rd. 250 Stunden für Überprüfungen nach dem 
Aktionsprogramm Nitrat aufgewendet; dies entsprach rd. 0,15 Vollbe-
schäftigungsäquivalenten (VBÄ). 

(5) Gemäß § 137 Abs. 1 Z 15 WRG 1959 hatte die Gewässeraufsicht 
bei Vorliegen eines Verwaltungsstraftatbestandes im Zusammenhang 
mit dem Aktionsprogramm Nitrat ein Strafverfahren einzuleiten; das 
potenzielle Strafausmaß der Geldstrafe war mit 3.630 EUR begrenzt. 

Eine vom Land Niederösterreich bei den dezentralen Gewässeraufsichts-
organen im Weinviertel durchgeführte Erhebung zeigte, dass mangels 
Verfügbarkeit detaillierter Daten Angaben über die genaue Anzahl der 
festgestellten Straftatbestände sowie über etwaige Strafgelder nicht 
möglich waren. Lediglich die Bezirksverwaltungsbehörde Hollabrunn 
gab für den Zeitraum 2009 bis 2013 drei Fälle betreffend § 6 Abs. 1 
Aktionsprogramm Nitrat63 an; die Strafen daraus beliefen sich auf 
200 EUR bis 375 EUR. 

(6) Der NGP 2009 bezeichnete hinsichtlich der Kontrolle der im Akti-
onsprogramm Nitrat vorgeschriebenen Maßnahmen die Bedeutung der 
Abstimmung zwischen der Gewässeraufsicht und den durch die AMA 
im Rahmen von Cross Compliance (siehe TZ 18) durchgeführten Kon-
trollen als wichtig. Seitens der Gewässeraufsicht des Landes erfolgte 
weder bei der Auswahl der überprüften Betriebe noch im Falle von 
festgestellten Verstößen gegen das Aktionsprogramm Nitrat eine Mel-
dung an die AMA. Die AMA informierte die Bezirksverwaltungsbe-
hörden über die im Rahmen von Cross Compliance–Kontrollen fest-
gestellten Verstöße.

(7) Zur Zeit der Gebarungsüberprüfung verhandelte das Land Nieder-
österreich mit der AMA eine Vereinbarung, wonach künftig die AMA 
als Gewässeraufsichtsorgan im Auftrag des Landes Niederösterreich 
tätig werden und jährlich bis zu 120 landwirtschaftliche Betriebe im 
Hinblick auf die Einhaltung der Vorgaben des Aktionsprogramms Nitrat 
kontrollieren soll.64 

63 Dieser regelte die Lagerkapazität von Behältern zur Lagerung von Wirtschaftsdünger 
und für die Lagerung von Stallmist.

64 Die Auswahl der Betriebe sollte durch die Fachabteilung des Landes sowie mittels Risi-
koanalyse der AMA erfolgen, mit Schwerpunktsetzungen in Gebieten mit Grundwas-
serbelastungen. Darüber hinaus sollten weiterhin anlassbezogene Kontrollen durch die 
Gewässeraufsicht des Landes stattfinden.

III-197 der Beilagen XXV. GP - Bericht - Hauptdokument gesamt (elektr. übermittelte Version) 311 von 442

Dieser Text wurde elektronisch übermittelt. Abweichungen vom Original sind möglich.
www.parlament.gv.at



308 Bund 2015/12

Umsetzung der wesentlichen Maßnahmen  
des NGP 2009 bezogen auf das Grundwasser

 17.2 (1) Der RH kritisierte, dass die Kontrolle der Gewässeraufsicht im Wein-
viertel wenig umfangreich (im Umfang von rd. 0,15 VBÄ) und nur 
anlassbezogen im Hinblick auf wenige Bestimmungen des Aktions-
programms Nitrat erfolgt war. Sie entsprach damit nach Ansicht des 
RH nicht den Anforderungen eines aktiven Gewässerschutzes, sondern 
stellte vielmehr eine nur anlassbezogene Prüftätigkeit dar.

(2) Der RH hielt darüber hinaus kritisch fest, dass die Kontrollen der 
dezentralen Gewässeraufsichtsorgane zum Teil nicht einheitlich schrift-
lich dokumentiert waren bzw. die Aufzeichnungen über die im Rah-
men von Kontrollen festgestellten Straftatbestände und über die im 
Falle von Verstößen verhängten Strafen keine geeignete Auswertung 
ermöglichten. 

Er empfahl dem Land Niederösterreich, eine Vereinheitlichung und 
Strukturierung der Aufzeichnungen der Gewässeraufsichtsorgane vor-
zunehmen.

(3) Weiters kritisierte der RH, dass die Kontrolltätigkeiten nicht aufei-
nander abgestimmt waren. Die Gewässeraufsicht des Landes Nieder-
österreich informierte die AMA nicht über die Auswahl der zu kontrol-
lierenden Betriebe und die Ergebnisse der Kontrollen. Dadurch wurde 
die im NGP 2009 als wichtig bezeichnete Abstimmung zwischen den 
beiden Kontrolleinrichtungen nicht erreicht.

(4) Im Zusammenhang mit der geplanten Kooperation des Landes Nie-
derösterreich mit der AMA wies der RH darauf hin, dass die Gewässer-
aufsicht trotz der teilweisen Übertragung von Aufgaben an die AMA 
verantwortliches Organ bleibt und ihre Zuständigkeit für die Kon-
trolle der Einhaltung des Aktionsprogramms Nitrat nicht an die — im 
Rahmen der Privatwirtschaftsverwaltung agierende — AMA überbin-
den kann. Er kritisierte die fehlenden Vorgaben des BMLFUW hin-
sichtlich der von der Gewässeraufsicht zu erbringenden Leistungen 
im Hinblick auf die Kontrolle des Aktionsprogramms Nitrat und emp-
fahl dem BMLFUW, einen diesbezüglichen Leistungskatalog mit Min-
deststandards zu erarbeiten.

Dem Land Niederösterreich empfahl der RH, die von der Gewässer-
aufsicht selbst durchgeführten Überprüfungen mit den Kontrolltätig-
keiten der AMA abzustimmen.

 17.3 (1) Das BMLFUW führte in seiner Stellungnahme aus, dass die Gewäs-
seraufsicht bei der Planung ihrer Tätigkeit die jeweiligen regional-
spezifischen Anforderungen zu berücksichtigen und dementsprechend 
Schwerpunkte für ihre Tätigkeit festzulegen habe. Der Umfang der durch 
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die Gewässeraufsicht durchgeführten Kontrollen stelle auf die Einhal-
tung der maßgeblichen Bestimmungen des Aktionsprogramms Nitrat 
ab (Mengenbeschränkungen für Wirtschaftsdünger sowie kulturspe-
zifische Düngeobergrenzen, Sperrfristen sowie Bestimmungen für die 
Düngemittelausbringung (auf Hangflächen, Gewässerabstände etc.)). 
Grundsätzlich seien die im Aktionsprogramm geforderten Bewirtschaf-
tungsauflagen für alle landwirtschaftlichen Betriebe in gleicher Weise 
bindend. Daher werde derzeit die Erstellung eines Leistungskatalogs mit 
der Formulierung von einzuhaltenden Mindeststandards angesichts der 
Klarheit der Anordnungen als nicht erforderlich angesehen. Vorgaben 
des BMLFUW für die von der Gewässeraufsicht des Landes zu erbrin-
genden Mindestleistungen aus quantitativer Sicht würden angesichts 
der von den Ländern ohnehin durchzuführenden regionalspezifischen 
Schwerpunktsetzungen für nicht notwendig bzw. sinnvoll gehalten. Das 
BMLFUW werde diesen Aspekt einer genaueren Prüfung unterziehen 
und erforderlichenfalls geeignete Vorgaben für die Gewässeraufsicht 
erarbeiten.

(2) Das Land Niederösterreich bestätigte in seiner Stellungnahme die 
Feststellung des RH (unter TZ 16), dass die Einhaltung des Aktionspro-
gramms Nitrat bei der Aufbringung von Handelsdünger nur schwer kon-
trollierbar sei. Besser kontrollierbar sei dies bei viehhaltenden Betrie-
ben, die jedoch im Marchfeld und im Grundwassergebiet „Weinviertel 
(MAR)“ nur eine untergeordnete Rolle spielen würden. Bei solchen 
Betrieben habe aber die Gewässeraufsicht die entsprechenden Über-
prüfungen durchgeführt.

Bezüglich der Dokumentation der Kontrolltätigkeiten bei landwirtschaft-
lichen Betrieben werde die zentrale Gewässeraufsicht nach Angabe des 
Landes Niederösterreich im Rahmen ihrer Koordinationstätigkeit eine 
Vereinheitlichung und Strukturierung bei den dezentralen Gewässer-
aufsichtsorganen der Bezirkshauptmannschaften unterstützen.

Im Jahr 2014 sei zwischen dem Land Niederösterreich und der AMA 
eine Vereinbarung über die Kontrolle landwirtschaftlicher Betriebe auf 
die Einhaltung des Aktionsprogramms Nitrat geschlossen worden. Infol-
gedessen hätten Kontrollore der AMA als vereidigte Gewässeraufsichts-
organe insgesamt 93 Betriebe in den Grundwassergebieten „Marchfeld 
(DUJ)“ und „Weinviertel (MAR)“ überprüft. Bei keinem dieser Betriebe 
habe eine maßgebliche Übertretung des Aktionsprogramms Nitrat fest-
gestellt werden können. Durch Vereinbarung über Kontrollen bei land-
wirtschaftlichen Betrieben sei ein besserer gegenseitiger Informations-
austausch bereits sichergestellt.
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 17.4 (1) Der RH betonte gegenüber dem BMLFUW erneut die Notwendigkeit 
von Vorgaben hinsichtlich der von der Gewässeraufsicht des Landes zu 
erbringenden (Mindest)Leistungen (insbesondere im Hinblick auf den 
Kontrollumfang und die Kontrollintensität) sowie eines Maßstabs zur 
Bewertung der Qualität der erbrachten Leistung, um eine kontinuier-
liche Kontrolldichte und Kontrollqualität durch die Gewässeraufsicht 
sicherstellen zu können.

(2) Der RH entgegnete dem Land Niederösterreich, dass die von der 
Gewässeraufsicht im Weinviertel durchgeführten Kontrollen (bei vieh-
starken Betrieben) nur in wenigen Fällen und weitgehend anlassbezo-
gen erfolgt waren. Bemühungen um eine Verbesserung der Dokumen-
tation der Kontrolltätigkeiten beurteilte der RH positiv.

Cross Compliance

 18.1 (1) Neben der Gewässeraufsicht überwachte die AMA65 auf privat-
rechtlicher Basis im Rahmen der Cross Compliance–Kontrollen66 die 
Einhaltung des Aktionsprogramms Nitrat.

Die Bezieher von Marktordnungs–Direktzahlungen sowie bestimmter 
Zahlungen im Rahmen des Österreichischen Programms für die Ent-
wicklung des ländlichen Raums (z.B. Ausgleichszulage für benach-
teiligte Gebiete, Agrarumweltprogramm ÖPUL) und der Weinmarkt-
ordnung waren verpflichtet67, sogenannte Grundanforderungen an 
die Betriebsführung zu erfüllen und ihre Flächen in gutem landwirt-
schaftlichem und ökologischem Zustand zu erhalten. Als Bestandteil 
der Grundanforderungen an die Betriebsführung überprüfte die AMA 
insbesondere die Einhaltung der Nitratrichtlinie sowie der Grundwas-
serschutzrichtlinie68. Im Hinblick auf die Wasserrahmenrichtlinie betra-
fen die wesentlichsten Vorschriften der Cross Compliance das Verbot 
der direkten und indirekten Einleitung bestimmter Stoffe ohne was-

65 Diese fungierte als Zahlstelle für die Abwicklung von Zahlungen im Bereich der Gemein-
samen Agrarpolitik der EU (GAP).

66 Diese bezogen sich auf den gesamten landwirtschaftlichen Betrieb (inkl. Teilbetriebe) 
mit allen beantragten Flächen und Tieren.

67 Verpflichtung entsprechend den Vorgaben der Gemeinsamen Agrarpolitik; während 
die Agrarumweltverpflichtungen freiwillig eingegangen werden, gelten die Cross Com-
pliance–Bestimmungen für alle Betriebsinhaber, die Direktzahlungen sowie bestimmte 
Zahlungen aus dem Österreichischen Programm für die Entwicklung des ländlichen 
Raums und der Weinmarktordnung erhalten.

68 Richtlinie 80/68/EWG des Rates vom 17. Dezember 1979 über den Schutz des Grund-
wassers gegen Verschmutzung durch bestimmte gefährliche Stoffe, national umgesetzt 
durch die Qualitätszielverordnung Chemie Grundwasser – QZV Chemie GW, BGBl. II 
Nr. 98/2010 i.d.g.F.
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serrechtliche Bewilligung, das Ausbringen von Klärschlamm und den 
Schutz der Gewässer vor Verunreinigung durch Nitrat.

(2) Die AMA führte regelmäßig Verwaltungskontrollen durch einen 
EDV–unterstützten Datenabgleich der von den Landwirten angege-
benen Tierbestände (und somit des Wirtschaftsdüngeranfalls) mit den 
landwirtschaftlich genutzten Flächen durch. Darüber hinaus überprüfte 
der Technische Prüfdienst der AMA im Rahmen der Vor–Ort–Kontrol-
len bei mindestens 1 % der Antragsteller folgende Anforderungen: 

(3) Die bei den Kontrollen festgestellten Verstöße bewertete die AMA 
auf Basis eines Bewertungskatalogs nach den Kriterien Schwere, Aus-
maß, Dauer und Häufigkeit bzw. Wiederholung; demnach erfolgte die 
Bemessung etwaiger Prämienkürzungen, welche sich auf die gesamten 
Marktordnungs–Direktzahlungen und bestimmte Zahlungen aus dem 
Österreichischen Programm für die Entwicklung des ländlichen Raums 
und der Weinmarktordnung des betroffenen Landwirts im Jahr des Ver-
stoßes auswirkten. Entsprechend der Verordnung (EU) Nr. 1122/2009 
der Kommission betrug die Kürzung bei fahrlässigen Verstößen in der 
Regel 3 % des gewährten Beihilfebetrags, jedoch konnte dieser Pro-

Tabelle 6:  Cross Compliance–Kontrollen der AMA: überprüfte Anforderungen betreffend 
Grundwasser

Anforderungen betreffend überprüfte Anforderung

Grundwasserschutz –  Verbot der direkten Einleitung der in der Qualitätszielverordnung Chemie 
Grundwasser aufgelisteten Stoffe

–  indirekte Einleitung der in der Qualitätszielverordnung Chemie 
Grundwasser aufgelisteten Stoffe nur mit wasserrechtlicher Bewilligung

Schutz der Gewässer vor 
Verunreinigung durch Nitrat

–  Anforderungen aus dem Aktionsprogramm Nitrat 2012 betreffend

–  Mengenbeschränkungen

–  bedarfsgerechte Düngung

–  Bestimmungen für die Düngerlagerung

–  Bestimmungen für Feldmieten1

–  zeitliche Düngebeschränkungen

–  allgemeine Ausbringungsverbote

–  Bestimmungen für Hanglagendüngung

–  Bestimmungen für Gewässerrandzonen

1 Zwischenlagerung von Stallmist ohne befestigte Bodenplatte auf landwirtschaftlich bewirtschafteten Flächen

Quellen: AMA; RH
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zentsatz aufgrund der Bewertung des Verstoßes auf 1 % verringert 
bzw. auf höchstens 5 % erhöht werden.69 

(4) Eine Auswertung der von der AMA im überprüften Zeitraum bei 
Verwaltungskontrollen bzw. Vor–Ort–Kontrollen im Weinviertel70 fest-
gestellten Verstöße im Zusammenhang mit der Nitratrichtlinie bzw. der 
Grundwasserschutzrichtlinie zeigte folgende Ergebnisse: 

Die sanktionierten Verstöße (insgesamt neun) resultierten aus indi-
rekten Einleitungen bestimmter Stoffe, der Nichteinhaltung der tech-
nischen Anforderung an die Düngerlagerung sowie der Überschreitung 
der Mengenbeschränkung für den Wirtschaftsdünger. Keiner dieser 
Verstöße betraf einen landwirtschaftlichen Betrieb im Marchfeld. In 
vier Fällen sah die AMA mit der Begründung, dass der Kürzungsbetrag 
100 EUR nicht überstieg, von einer Kürzung der Prämien ab. 

(5) Bezugnehmend auf den NGP 2009 ersuchte das BMLFUW die AMA 
mittels Schreiben im Jahr 2010, nitratbelastete Gebiete verstärkt bei 
der risikoorientierten Auswahl der Betriebe für Cross Compliance–Kon-
trollen zu berücksichtigen. 

Nach Angaben der AMA würden seither jährlich zusätzlich 75 Betriebe 
in Österreich in allen nitratbelasteten Gebieten ausgewählt und einer 
Cross Compliance–Kontrolle vor Ort unterzogen. Somit habe sie in 
den Gebieten mit erhöhter Nitratbelastung im Durchschnitt der letz-
ten Jahre 1,5 % der Betriebsinhaber im Zuge einer Vor–Ort–Kontrolle 
überprüft, während österreichweit vergleichsweise 1,34 % der Betriebe 
im Hinblick auf die Einhaltung der Nitratrichtlinie kontrolliert worden 

69 Bei geringfügigen Verstößen bzw. wenn der Kürzungsbetrag die Summe von 100 EUR 
nicht überstieg, konnte von einer Kürzung abgesehen werden, wenn der Landwirt geeig-
nete Abhilfemaßnahmen traf. Der Verstoß blieb allerdings weiterhin bestehen.

70  in den Bezirken Gänserndorf, Hollabrunn, Korneuburg und Mistelbach

Tabelle 7:  Cross Compliance–Kontrollen der AMA im Weinviertel 2009 bis 2013:  
festgestellte Verstöße gegen Nitratrichtlinie bzw. Grundwasserschutzrichtlinie

2009 2010 2011 2012 2013 gesamt

Anzahl

durchgeführte Cross 
Compliance–Kontrollen 45 50 45 64 64 268

 davon im Marchfeld 8 5 6 7 8 34

Anzahl der Sanktionen 3 1 1 3 1 9

in EUR

Prämienkürzungen 19,69 3.670,83 2.094,39 1.836,79 154,61 7.776,31

Quellen: AMA; RH
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seien. Gemäß Angaben der AMA belief sich der Anteil der kontrollierten 
Betriebe im Weinviertel im überprüften Zeitraum auf durchschnitt-
lich 0,89 % und für das Marchfeld auf durchschnittlich 0,59 % aller 
Betriebe. Als Begründung für die unter dem österreichweiten Durch-
schnitt liegende Anzahl an Cross Compliance–Kontrollen führte die 
AMA an, dass sie die Auswahl der Cross Compliance–Kontrollen auf 
jene Betriebe beschränke, die bereits Gegenstand einer Vor–Ort–Kon-
trolle von Maßnahmen der 1. und 2. Säule (Flächen– und Tierprämien) 
gewesen seien. Da das Marchfeld eine Region mit geringer Tierhaltung 
sei und daher kaum Betriebe für die Kontrolle der Tierprämien aus-
gewählt würden, wirke sich dies auch bei der Auswahl für die Cross 
Compliance–Kontrollen aus. Die Anzahl der ausgewählten Betriebe sei 
dem BMLFUW im Zuge des jährlichen Kontrollplans mitgeteilt worden, 
weitere Anfragen dazu an die AMA habe es nicht gegeben.

 18.2 (1) Der RH wies kritisch darauf hin, dass die Anzahl der im Rahmen 
von Cross Compliance kontrollierten Betriebe im gesamten Weinvier-
tel mit einem Anteil von durchschnittlich 0,89 % nicht einmal dem 
österreichweiten Durchschnitt von 1,34 % aller Betriebe entsprach. Im 
voraussichtlichen Maßnahmengebiet Marchfeld war der Anteil der kon-
trollierten Betriebe noch geringer und lag durchschnittlich lediglich bei 
0,59 %. Die im Ersuchen des BMLFUW beabsichtigte verstärkte Über-
prüfung der Betriebe in nitratbelasteten Gebieten war somit für das 
Weinviertel und insbesondere für den als voraussichtliches Maßnah-
mengebiet ausgewiesenen Grundwasserkörper Marchfeld nicht erkenn-
bar. Der RH kritisierte in diesem Zusammenhang, dass das BMLFUW 
keine konkreten Vorgaben betreffend den Umfang der zusätzlich zu 
kontrollierenden Betriebe gegeben hatte und auch keine Rückmeldung 
hinsichtlich der Erfüllung des Ersuchens erstattete. 

Der RH empfahl daher dem BMLFUW, das Ersuchen an die AMA hin-
sichtlich des Umfangs der im Rahmen von Cross Compliance–Kon-
trollen zu kontrollierenden Betriebe (bspw. je belasteten Grundwas-
serkörper) zu präzisieren, um tatsächlich eine verstärkte Kontrolle der 
landwirtschaftlichen Betriebe in nitratbelasteten Gebieten zu erzielen.

(2) Weiters hielt der RH fest, dass die AMA im überprüften Zeitraum 
(2009 bis 2013) mit insgesamt 268 Cross Compliance–Kontrollen zwar 
deutlich mehr Überprüfungen hinsichtlich des Aktionsprogramms 
Nitrat durchgeführt hatte als die Gewässeraufsicht (68 Kontrollen zen-
tral und dezentral), die im Zuge der Cross Compliance–Kontrollen 
festgestellten Verstöße gegen die Nitratrichtlinie bzw. die Grundwas-
serschutzrichtlinie im Weinviertel waren jedoch sowohl im Hinblick 
auf die Anzahl als auch auf die verhängten Sanktionen gering. Der 
RH vertrat die Ansicht, dass die Cross Compliance–Kontrollen für das 
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Weinviertel insgesamt und insbesondere für das voraussichtliche Maß-
nahmengebiet Marchfeld – entgegen den Erwartungen im NGP 2009 – 
keine ausreichende Wirkung zur Erreichung und Erhaltung eines guten 
qualitativen Zustands in Grundwasserkörpern entfalteten. Er verwies 
in diesem Zusammenhang auf einen Bericht71 des Europäischen Rech-
nungshofs vom Mai 2014, wonach Cross Compliance bisher nur eine 
begrenzte Wirkung auf den Gewässerschutz gezeigt habe. Abgesehen 
von der Schwierigkeit der Überwachung der Einhaltung der Vorgaben 
würden die verhängten Sanktionen in keinem Verhältnis zum ange-
richteten Schaden stehen, keine ausreichenden Anreize setzen und dem 
Verursacherprinzip nicht gerecht werden.

 18.3 Gemäß Stellungnahme des BMLFUW ergebe sich der Umfang der 
durch die AMA geprüften Anforderungen hinsichtlich des Schutzes 
der Gewässer vor Verunreinigungen durch Nitrat aus den maßgeb-
lichen Bestimmungen des Aktionsprogramms Nitrat. Die Anforderun-
gen würden für alle landwirtschaftlichen Betriebe in Österreich in 
gleicher Weise gelten und ließen sich aufgrund des flächendeckenden 
Anwendungsbereichs des Aktionsprogramms nicht regionsspezifisch 
verschärfen.

Die mengenmäßige Beschränkung der Wirtschaftsdüngerausbringung 
stelle im Aktionsprogramm eine besonders gewässerschutzrelevante 
Anforderung dar, welche dementsprechend auch mit hoher Priorität in 
die risikobasierte Auswahl der Betriebe für Cross Compliance–Kontrol-
len eingehe. Mit der vergleichsweise geringen Viehdichte im Weinvier-
tel und Marchfeld begründe sich der unterdurchschnittliche Anteil der 
Cross Compliance–kontrollierten Betriebe in diesen Gebieten.

Dem Ersuchen des BMLFUW nach stärkerer Einbeziehung der nitratbe-
lasteten Gebiete in die Kontrollen sei die AMA in entsprechender Weise 
nachgekommen. Die Auswahl der zu kontrollierenden Betriebe erfolge 
auf Basis der bereits erfolgten Flächen– und Tierprämienauswahl zu 
20 % bis 25 % zufallsorientiert, der Rest risikobasiert auf Basis sta-
tistischer Auswertungen über die Verwendung unterschiedlicher Risiko-
modelle. Um Betriebe in den nitratbelasteten Gebieten noch stärker in 
die Cross Compliance–Kontrollen einzubeziehen, könne eine Überprü-
fung und mögliche Ergänzung der verwendeten Faktoren für die Risi-
komodelle um den Aspekt der Grundwasserqualität erwogen werden.

71 Sonderbericht über die Integration wasserpolitischer Ziele in die Gemeinsame Agrar-
politik, 13. Mai 2014
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Das BMLFUW führte weiters aus, dass es die Ursache der geringen 
Anzahl der im Zuge der Cross Compliance–Kontrollen festgestellten 
Verstöße nicht in einer mangelnden Wirksamkeit der Kontrollen, son-
dern vielmehr in einer entsprechenden Wirksamkeit der Maßnahmen, 
welche in der Umweltberatung im Zusammenhang mit der Informa-
tion der Landwirte über die entsprechenden Voraussetzungen für den 
Prämienbezug gesetzt würden, sehe.

 18.4 Der RH entgegnete dem BMLFUW, dass die von der AMA durchge-
führte zusätzliche Auswahl von Betrieben für die Cross Compliance–
Kontrollen zwar erfolgt war, dadurch aber — gegenüber anderen Gebie-
ten in Österreich — keine verstärkte Kontrolle der landwirtschaftlichen 
Betriebe in den nitratbelasteten Gebieten des Weinviertels erzielt wurde. 
Um dies zu erreichen, empfahl der RH dem BMLFUW erneut, die Vor-
gaben hinsichtlich des Umfangs der im Rahmen von Cross Compli-
ance–Kontrollen zu kontrollierenden Betriebe (Mindestkontrolldichte) 
für diese Gebiete zu präzisieren.

Weiters betonte der RH in diesem Zusammenhang, dass er nicht die 
Durchführung der Cross Compliance–Kontrollen kritisierte, sondern 
den Umstand, dass diese aufgrund ihres Umfangs und der verhängten 
Sanktionen für das Weinviertel insgesamt und insbesondere für das 
voraussichtliche Maßnahmengebiet Marchfeld keine ausreichende Wir-
kung zur Erreichung und Erhaltung eines guten qualitativen Zustands 
in Grundwasserkörpern entfalten.

 19.1 (1) Das Ausbringen stickstoffhältiger Dünger auf landwirtschaftliche 
Nutzflächen war gemäß § 32 Abs. 2 lit. f WRG 1959 bei Überschrei-
tung bestimmter Stickstoffmengen — konkret 175 kg Stickstoff je Hek-
tar und Jahr72 — wasserrechtlich bewilligungspflichtig. Diese Ober-
grenze galt im Durchschnitt eines Gesamtbetriebs. Landwirtschaftliche 
Betriebe, die auf den einzelnen Flächen durch verstärkte Düngung 
höhere Erträge erwirtschaften wollten, mussten auf anderen Flächen 
weniger düngen, um durch Erzielung eines betriebsbezogenen Aus-
gleichs unter der bewilligungspflichtigen Grenze zu bleiben. Garten-
bauflächen73 (inklusive Rollrasenproduktion) waren von der wasser-
rechtlichen Bewilligungspflicht ausgenommen. Diese Spezialkulturen 

72 bzw. 210 kg Stickstoff je Hektar und Jahr bei landwirtschaftlichen Nutzflächen mit 
Gründeckung einschließlich Dauergrünland oder mit stickstoffzehrenden Fruchtfolgen

73 Gemäß einem Schreiben des Bundesministeriums für Land– und Forstwirtschaft vom 
17. Juni 1993 sind Feldgemüseflächen dem Gartenbau gleichgestellt.

Wasserrechtliche 
Bewilligungspflicht 
nach § 32 Abs. 2 
lit. f WRG 1959
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waren teilweise sehr düngeintensiv74 und wurden häufig im March-
feld angebaut.

„Bloß geringfügige“ Einwirkungen auf das Grundwasser, insbeson-
dere die ordnungsgemäße landwirtschaftliche Nutzung, galten bis zum 
Beweis des Gegenteils nicht als Beeinträchtigung (§ 32 Abs. 1 zweiter 
Satz WRG 1959). Da bei diffusen Einträgen aus der Landwirtschaft die 
Verursacher nicht leicht ermittelbar waren75, stand die Wasserrechtsbe-
hörde im Hinblick auf diese Bestimmung vor einem Beweislastproblem.

Im Falle von (Dünge–)Auflagen in wasserrechtlichen Bewilligungs-
bescheiden sah das WRG 1959 keine Bestellung von Betriebsauf-
sichtsorganen durch die Wasserrechtsbehörde zur Überprüfung ihrer 
Einhaltung — analog zu der in § 120 WRG 1959 geregelten Bauauf-
sicht76 — vor. 

(2) Ausgehend von dem im WRG 1959 formulierten Ziel, Grundwasser 
als Trinkwasser nutzen zu können77, beurteilen Literatur78 und Praxis 
jede Einwirkung, die diese Nutzung beeinträchtigt, nur nach einer was-
serrechtlichen Bewilligung für zulässig. Danach wäre die bewilligungs-
freie Ausübung der Landwirtschaft – auch unter der in § 32 Abs. 2 lit. f 
WRG 1959 festgelegten Höchstmenge von 175 kg Stickstoff je Hek-
tar und Jahr – nur dann rechtlich gedeckt, wenn sie das Grundwasser 
als Trinkwasser nicht beeinträchtigt.79 Nach § 3 Trinkwasserverord-
nung lag eine Gefährdung der Gesundheit durch eine Beeinträchti-
gung des Grundwassers als Trinkwasser jedenfalls bei Überschreitung 
eines Nitratwerts von 50 mg/l vor und war standortbezogen zu beur-

74 siehe die Obergrenzen für Gemüse nach der Anlage 3 Tabelle 3 zu den Aktionspro-
grammen Nitrat 2008 und 2012

75 bspw. nur durch die Ziehung von Bodenproben
76 Zur Überwachung der Bauausführung bewilligungspflichtiger Wasseranlagen; die was-

serrechtliche Bauaufsicht erstreckte sich auf die fachgemäße und vorschriftsgemäße 
Ausführung der Bauarbeiten und auf die Einhaltung der einschlägigen Bedingungen 
des Bewilligungsbescheides; die Kosten hatte der Wasserberechtigte als Barauslagen 
nach § 76 AVG zu tragen.

77 siehe § 30 Abs. 1 i.V.m. § 32 Abs. 1 WRG 1959: „Grundwasser [...] ist so reinzuhalten, 
dass es als Trinkwasser verwendet werden kann.“

78 z.B. Oberleitner/Berger, Kommentar zum WRG3 (2011)
79 Bloß geringfügige Einwirkungen auf das Grundwasser, insbesondere die ordnungsgemäße 

landwirtschaftliche Nutzung, galten nach dem WRG 1959 bis zum Beweis des Gegen-
teils nicht als Beeinträchtigung. In einem Verfahren nach § 32 Abs. 2 lit. f WRG 1959 
hatte daher die Wasserrechtsbehörde, nicht der landwirtschaftliche Betrieb, die Beweis-
last der nicht geringfügigen Einwirkung und der Beeinträchtigung des Grundwassers 
zu tragen.

III-197 der Beilagen XXV. GP - Bericht - Hauptdokument gesamt (elektr. übermittelte Version)320 von 442

Dieser Text wurde elektronisch übermittelt. Abweichungen vom Original sind möglich.
www.parlament.gv.at



Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie im  
Bereich Grundwasser im Weinviertel

BMLFUW

Bund 2015/12 317

Umsetzung der wesentlichen Maßnahmen  
des NGP 2009 bezogen auf das Grundwasser

teilen80. Die an den Messstellen im Marchfeld und im Zayatal festge-
stellten Nitratwerte lagen im Durchschnitt über 50 mg/l.

(3) Die für die überprüften nitratbelasteten Gebiete zuständigen 
Bezirks hauptmannschaften (Gänserndorf, Hollabrunn, Korneuburg  
und Mistel bach) führten im Zeitraum 2009 bis 2013 kein wasserrecht-
liches Bewilligungsverfahren nach § 32 Abs. 2 lit. f WRG 1959 durch. 
Weder stellten landwirtschaftliche Betriebe diesbezügliche Anträge 
noch führten Überschreitungen der bewilligungsfreien mengenmä-
ßigen Beschränkung zu einem derartigen Verfahren.

 19.2 (1) Der RH hielt fest, dass die Bezirkshauptmannschaften in den 
überprüften nitratbelasteten Gebieten im Weinviertel zwischen 
2009 und 2013 kein wasserrechtliches Bewilligungsverfahren nach 
§ 32 Abs. 2 lit. f WRG 1959 durchgeführt hatten. Dies deutete nach 
Ansicht des RH darauf hin, dass die gesetzliche Obergrenze — unter 
Berücksichtigung des zulässigen betriebsbezogenen Ausgleichs und der 
zulässigen Ausnahmen — für die landwirtschaftlichen Betriebe leicht 
einzuhalten oder die Einhaltung der Bestimmungen (insbesondere bei 
der Ausbringung von Handelsdünger) nur schwer kontrollierbar war.

Vor allem im Hinblick auf die Anzahl der potenziell betroffenen Betriebe 
in den belasteten Gebieten (rd. 7.770 im Weinviertel) und auf den mit 
den wasserrechtlichen Bewilligungsverfahren verbundenen Verwal-
tungsaufwand hielt der RH das Instrument der Bewilligungspflicht 
des Ausbringens von bestimmten Düngermengen auf landwirtschaft-
lichen Nutzflächen (höchstens 175 kg Stickstoff 81 je Hektar) für nur 
begrenzt geeignet, zu einer Reduktion der Nitrateinträge in belasteten 
Gebieten – wie dem voraussichtlichen Maßnahmengebiet Marchfeld 
und den Beobachtungsgebieten „Weinviertel (DUJ)“ sowie „Weinvier-
tel (MAR)“ – beizutragen.

(2) In diesem Zusammenhang verwies der RH auch kritisch auf das 
Beweislastproblem der Wasserrechtsbehörden beim Nachweis einer 
nicht ordnungsgemäßen land– und forstwirtschaftlichen Bodennut-
zung nach § 32 Abs. 1 WRG 1959. Weiters gab er zu bedenken, dass 
die Ausnahmebestimmung sowie die Möglichkeit des betriebsbezo-
genen Ausgleichs das Erreichen einer Nitratreduktion erschwerten.

80 siehe Oberleitner/Berger, Kommentar zum WRG3 (2011), § 32 Rz 27 und 28, S. 294 ff. 
und den Bericht des RH, Reihe Steiermark 2012/4, TZ 10, S. 21

81 bzw. 210 kg Stickstoff je Hektar und Jahr bei landwirtschaftlichen Nutzflächen mit 
Gründeckung einschließlich Dauergrünland oder mit stickstoffzehrenden Fruchtfolgen
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Um das Instrument der wasserrechtlichen Bewilligungspflicht nach 
§ 32 Abs. 2 lit. f WRG 1959 entsprechend dem NGP 2009 in sei-
ner Wirksamkeit für die Verbesserung der Grundwasserqualität zu 
verstärken, empfahl der RH dem BMLFUW, dieses im Hinblick auf 
seinen Anwendungsbereich, die Ausnahmemöglichkeiten sowie die 
Kontrolle der Einhaltung zu prüfen und auf eine Verbesserung hin-
zuwirken. Darüber hinaus wäre für Einzelfälle als zusätzliches Instru-
ment zur Durchsetzung von Auflagen die Einführung einer entspre-
chenden Betriebsaufsicht analog zur bestehenden Bauaufsicht nach 
§ 120 WRG 1959 zu prüfen.

 19.3 (1) Das BMLFUW wies in seiner Stellungnahme darauf hin, dass das 
Instrument der Bewilligungspflicht nur begrenzt zur Reduktion der 
Nitrateinträge geeignet sei, wie auch der RH in seinem Bericht begrün-
det aufgezeigt habe. Deshalb zielten die NGP 2009 bzw. 2015 neben 
der Bewilligungspflicht auch auf andere Maßnahmen zur Lösung der 
Problemstellungen ab.

Die vom RH angeregte „Einführung einer entsprechenden Betriebsauf-
sicht analog zur bestehenden Bauaufsicht nach § 120 WRG 1959“ 
würde nach Meinung des BMLFUW die gleichzeitige Anwesenheit des 
Aufsichtsorgans während der Düngerausbringungen erfordern, was 
in der Praxis kaum zu bewerkstelligen und mit unverhältnismäßig 
hohen Kosten verbunden sei. Überdies lege § 120 WRG 1959 explizit 
fest, dass sich die Bauaufsicht auf die fach– und vorschriftsgemäße 
Ausführung der Bauarbeiten und auf die Einhaltung der einschlä-
gigen (d.h. bautechnischen) Bedingungen des Bewilligungsbescheides 
erstrecke und somit gerade nicht der Betriebsaufsicht diene. Eine sol-
che ergebe sich ohnehin aus den Bestimmungen zur Gewässeraufsicht 
gemäß §§ 130 ff. WRG 1959 und bedürfe keiner darüber hinausge-
henden gesetzlichen Anordnung.

(2) Das Land Niederösterreich teilte in seiner Stellungnahme ebenfalls 
die Ansicht des RH, dass die Bewilligungspflicht gemäß § 32 Abs. 2 
lit. f WRG 1959 nur begrenzt geeignet sei, um zu einer Reduktion der 
Nitrateinträge beizutragen. Eine etwaige Änderung der gesetzlichen 
Grundlagen liege jedoch in der Zuständigkeit des BMLFUW.

 19.4 Der RH betonte gegenüber dem BMLFUW, dass die von ihm angeregte 
Prüfung der „Einführung einer entsprechenden Betriebsaufsicht analog 
zur bestehenden Bauaufsicht nach § 120 WRG 1959“ als eine von meh-
reren Möglichkeiten anzusehen ist, um in Bezug auf die Instrumente 
des NGP eine Verbesserung zu erzielen. Hinsichtlich der Umsetzung 
einer derartigen Betriebsaufsicht wies der RH darauf hin, dass für eine 
selbständige Betriebsaufsichtsbestimmung geeignete Tatbestandsmerk-
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male der Bauaufsicht herangezogen werden könnten. Statt der Anwe-
senheit von Kontrollorganen bei der Düngerausbringung könnten bspw. 
Aufzeichnungspflichten, die Kontrolle von Belegen über den Ankauf 
von Dünger und stichprobenweise Kontrollen vorgesehen werden.

Zudem wäre vor allem das Instrument der Bewilligungspflicht — gemäß 
der Empfehlung des RH — im Hinblick auf seinen Anwendungsbereich, 
die Ausnahmemöglichkeiten sowie die Kontrolle der Einhaltung zu 
prüfen, um seine Wirksamkeit für die Verbesserung der Grundwasser-
qualität zu verstärken.

 20.1 (1) § 33f WRG 1959 enthält ein stufenweises Programm zur Verbesse-
rung der Qualität des Grundwassers, welches zunächst die Ausweisung 
von Beobachtungsgebieten und voraussichtlichen Maßnahmengebie-
ten sowie die Anordnung von Aufzeichnungspflichten zur Ursachen-
forschung durch den Landeshauptmann vorsieht und bis zur Festle-
gung eines konkreten Programms durch Verordnung verpflichtender 
Maßnahmen für voraussichtliche Maßnahmengebiete durch den Lan-
deshauptmann reicht.

Der Landeshauptmann hatte seit April 200282 bei einer nicht bloß vorü-
bergehenden Überschreitung des Schwellenwerts von 45 mg/l Nitrat bei 
gleichzeitig mindestens 30 % bzw. 50 % der Messstellen eines Grund-
wasserkörpers sogenannte Beobachtungs– bzw. voraussichtliche Maß-
nahmengebiete auszuweisen und die Ursachen der Nitrateinträge zu 
ermitteln.83 Zur Ursachenermittlung hatte der Landeshauptmann für 
Beobachtungs– und voraussichtliche Maßnahmengebiete gegenüber 
möglichen Verursachern84 von Schadstoffen anzuordnen, dass diese 
Aufzeichnungen über den Anfall und die Verwendung von Schadstoffe 
enthaltenden Stoffen führten, wenn die Ursache der Schwellenwertü-
berschreitung anders nicht oder nur mit unverhältnismäßigem Auf-
wand feststellbar war.85 

(2) Der Landeshauptmann von Niederösterreich wies das Marchfeld 
als voraussichtliches Maßnahmengebiet und das „Weinviertel (DUJ)“ 
sowie das „Weinviertel (MAR)“ als Beobachtungsgebiete aus. Auf eine 
82 BGBl. II Nr. 147/2002, Novellierung der Grundwasserschwellenwertverordnung mit 

4. April 2002
83 siehe § 33f Abs. 2 und 3 WRG 1959, § 10 Qualitätszielverordnung Chemie Grundwas-

ser und § 4 Grundwasserschwellenwertverordnung
84 jedermann, durch dessen Handlungen oder Unterlassungen die festgestellten Schad-

stoffe in das Grundwasser gelangen können
85 Gemäß § 33f Abs. 3 WRG 1959; auch für Sanierungsgebiete wären diesbezügliche Auf-

zeichnungspflichten zur Ursachenermittlung bereits zwischen den Jahren 1990 und 
2001 zu verordnen gewesen.

Programm zur 
 Ver besserung 
der Qualität des 
Grundwassers nach 
§ 33f WRG 1959
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Verordnung von Aufzeichnungspflichten zur konkreten Ermittlung der 
Ursachen der Nitrateinträge verzichtete das Land Niederösterreich mit 
der Begründung, dass die Verursacher bekannt seien (diffuse Quel-
len der Landwirtschaft und natürliche Ursachen, insbesondere lange 
Grundwassererneuerungszeiten, geringer Niederschlag und Bodenbe-
schaffenheit).

 20.2 Der RH hielt kritisch fest, dass der Landeshauptmann von Niederöster-
reich keine Verordnung zur Ursachenermittlung der Nitratbelastung 
im voraussichtlichen Maßnahmengebiet Marchfeld und in den beiden 
Beob achtungsgebieten im Weinviertel trotz der diesbezüglichen Vorga-
ben im WRG 1959 erlassen hatte. Die unspezifische Kenntnis der Verur-
sacher reichte nach Einschätzung des RH nicht aus, um gezielt Maßnah-
men für ein Programm zur Verbesserung der Qualität des Grundwassers 
im Rahmen einer Verordnung nach § 33f Abs. 4 WRG 1959 (siehe 
TZ 22) auswählen zu können. Informationen zur Art und Menge an 
ausgebrachtem Dünger, zur Art der gedüngten Kulturpflanzen und zur 
Beschaffenheit der Böden, auf denen der Dünger ausgebracht wurde, 
wären erforderlich und den betroffenen landwirtschaftlichen Betrieben 
hinsichtlich des damit verbundenen Aufwands auch zumutbar gewe-
sen. Der RH verwies in diesem Zusammenhang auf die im Rahmen von 
ÖPUL freiwillig vorgenommenen Aufzeichnungen und Dokumentati-
onen der Landwirte. Über diese Aufzeichnungspflichten gesammelte 
Daten wären nach Ansicht des RH eine zweckmäßige Ergänzung zu 
den Ergebnissen der im Wege von Studien durchgeführten Ursachen-
forschung der Nitratbelastung im Marchfeld (siehe TZ 29).

 20.3 Das Land Niederösterreich stufte in seiner Stellungnahme eine Verord-
nung zur Ursachenermittlung als nicht zweckmäßig ein. Diese könnte 
im Wesentlichen nur Aufzeichnungsverpflichtungen für die Landwirte 
normieren, wodurch ein erheblicher Verwaltungsaufwand ausgelöst 
würde. Mit den gewonnenen Daten wären die sehr komplexen Zusam-
menhänge zwischen Düngemanagement, Witterungs– und Bodenein-
flüssen, Stickstoffmobilisierung und –transport im Boden sowie die 
Immissionssituation im Grundwasser nicht bewertbar. Wesentlich ziel-
führender sei daher eine wissenschaftliche Untersuchung auf Basis eines 
Stickstofftransportmodells, um die effizientesten Maßnahmenkombina-
tionen zu ermitteln. Ansonsten bestünde die Gefahr, dass sich Maß-
nahmen nachträglich als wenig wirksam oder überzogen herausstell-
ten und damit unnötige Kosten verursachten. Das Joanneum Research 
habe im Auftrag des Landes Niederösterreich eine solche Studie durch-
geführt, die nun als Entscheidungsgrundlage zur Verfügung stehe.
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 20.4 Der RH wies darauf hin, dass für das Land Niederösterreich bereits seit 
dem Jahr 1990 eine Verpflichtung zur Ursachenermittlung bestand. Er 
erachtete die erst in jüngerer Zeit vorliegende wissenschaftliche Unter-
suchung auf Basis eines Stickstofftransportmodells, um die effizien-
testen Maßnahmenkombinationen zu ermitteln, auch als wesentlichen 
Beitrag zur Ursachenermittlung. Allerdings sollte diese Untersuchung 
durch – in einem begrenzten Gebiet durchaus zumutbare – Aufzeich-
nungen (wie es bspw. freiwillig im Rahmen von ÖPUL erfolgte) der 
Landwirte ergänzt werden, um eine bestmögliche Ursachenerforschung 
zu gewährleisten. Zudem wäre die Kenntnis über die ausgebrachten 
Düngermengen eine notwendige Informationsgrundlage für die Anord-
nung weitergehender Maßnahmen nach § 33f Abs. 4 WRG 1959 oder 
nach dem Aktionsprogramm Nitrat.

 21.1 Der Bundesminister für Land– und Forstwirtschaft, Umwelt und Was-
serwirtschaft hatte den allgemeinen Rahmen von konkreten, zunächst 
freiwilligen Maßnahmen zur Verringerung von Schadstoffen mit Ver-
ordnung festzulegen, aus denen der Landeshauptmann für die voraus-
sichtlichen Maßnahmengebiete geeignete auszuwählen hatte.86 Er legte 
diesen Rahmen zunächst in der Grundwasserschwellenwertverord-
nung87 (ab 2002) und anschließend in der Qualitätszielverordnung 
Chemie Grundwasser88 (ab 2010) fest. Darin enthalten waren überwie-
gend Maßnahmen, die im Rahmen von ÖPUL bei freiwilliger Teilnahme 
abgegolten wurden.89 Darüber hinausgehende Maßnahmen wie die 
Einschränkung der Düngung auf eine niedrige oder mittlere Ertrags-
lage90 oder die Vorschreibung einer Umstellung der Bewirtschaftung 
auf andere Kulturpflanzen bzw. Kulturarten waren in den Rahmenver-
ordnungen des Bundesministers für Land– und Forstwirtschaft, Umwelt 
und Wasserwirtschaft nicht enthalten und konnten daher auch vom 
Landeshauptmann nicht vorgeschrieben werden.

86 gemäß § 33f Abs. 1 und 4 WRG 1959
87 in § 8 Grundwasserschwellenwertverordnung 
88 Siehe § 12 Qualitätszielverordnung Chemie Grundwasser, BGBl. II Nr. 461/2010: Dies 

umfasst u.a. die Einhaltung der betreffenden Werte der Düngetabellen in Düngericht-
linien des BMLFUW, eine betriebliche Nährstoffbilanzierung, zeitliche Ausbringungs-
verbote von stickstoffhaltigen Düngemitteln auf Ackerland (Herbst und Frühjahr), flä-
chendeckende Begrünung von mindestens 25 % Ackerland, das Fassungsvermögen von 
Düngelagerstätten, den Nachweis des Besuchs einer Lehrveranstaltung, flächige Unter-
saat, schlagbezogene Aufzeichnungspflichten und Düngeplanung, Bodenproben und 
Analysen (Ermittlung des Nmin–Wertes), Stilllegung von besonders auswaschungsge-
fährdeten Böden, bodennahe Ausbringung von Wirtschaftsdünger. 

89 Gemäß den Erläuterungen zur Novelle der Grundwasserschwellenwertverordnung 2002 
sollte die Reduzierung der Belastung im ersten Schritt durch freiwillige, gegebenenfalls 
durch Förderungen begünstigte, Maßnahmen erreicht werden. Daher sei eine starke 
Anlehnung dieser Maßnahmen an bestehende Förderprogramme gewollt gewesen.

90  siehe Anlage 3 zum Aktionsprogramm Nitrat 2012
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 21.2 Der RH bemängelte, dass der vom Bundesminister für Land– und Forst-
wirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft vorgegebene Rahmen für die 
Anordnung von Maßnahmen durch den Landeshauptmann nur aus 
freiwilligen ÖPUL–Maßnahmen bestand und eine Grundlage für die 
Verhängung von restriktiveren Maßnahmen im § 12 Qualitätszielver-
ordnung Chemie Grundwasser erst geschaffen werden müsste. 

Er empfahl dem BMLFUW, den vorgegebenen Rahmen entsprechend 
zu evaluieren und gegebenenfalls anzupassen.

 21.3 Gemäß Stellungnahme des BMLFUW bereite es derzeit eine Anpas-
sung des durch § 12 Qualitätszielverordnung Chemie Grundwasser 
festgelegten Rahmens für Programme für voraussichtliche Maßnah-
mengebiete vor, so dass die Vorgaben für eine rasche Vorgehensweise 
des Landeshauptmanns gemäß § 33f Abs. 4 WRG 1959 sichergestellt 
würden, falls wider Erwarten eine geringere Wirksamkeit der derzeit 
ergriffenen bzw. geplanten Maßnahmen eintreten sollte.

 22.1 (1) Aus dem vorgegebenen Rahmen hatte der Landeshauptmann gemäß 
§ 33f Abs. 4 WRG 1959 für voraussichtliche Maßnahmengebiete kon-
krete Maßnahmen, welche voraussichtlich zur Verbesserung der Qua-
lität des Grundwassers erforderlich sein werden (Nutzungsbeschrän-
kungen und Reinhaltemaßnahmen), auszuwählen und mit Verordnung 
bekannt zu geben, sofern aufgrund der Ursachenermittlung eine Behe-
bung der Schwellenwertüberschreitung nicht nach anderen Bestim-
mungen des WRG 1959 durch Anordnung von Maßnahmen gegen-
über dem festgestellten Verursacher erfolgte. 

In der Folge konnten betroffene landwirtschaftliche Betriebe inner-
halb von drei Jahren grundstücksbezogen den Nachweis erbringen, 
dass sie die angekündigten Maßnahmen bereits gesetzt hatten oder 
dass ihr Verhalten keine Auswirkungen auf den schlechten Grund-
wasserzustand hatte. Erst nach Ablauf der Dreijahresfrist waren die 
angekündigten Nutzungsbeschränkungen oder Reinhaltemaßnahmen 
vom Landeshauptmann — mit einem Anhang jener Grundstücke, die 
davon nicht betroffen waren — zu verordnen. Eine Entschädigung 
etwaiger Ertragseinbußen war nicht vorgesehen. Jede neue Änderung 
oder Anpassung einer Maßnahme in diesem Regime musste erneut 
den drei Jahre dauernden Formalweg (Ankündigung der Maßnahme 
— dreijährige Beweismöglichkeit des Landwirts — Verfügung der Maß-
nahme) durchlaufen.91 

91 siehe § 33f Abs. 4 bis 7 WRG 1959 
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(2) Der Landeshauptmann von Niederösterreich hatte bis zum Ende der 
Gebarungsüberprüfung keine derartige Verordnung für das Marchfeld 
erlassen. Eine Behebung der Schwellenwertüberschreitungen erfolgte 
mangels spezifischer Ursachenermittlung auch nicht nach anderen 
Bestimmungen des WRG 1959. Das Land Niederösterreich begrün-
dete die Nichterlassung einer diesbezüglichen Verordnung mit der im 
NGP 2009 festgelegten Vorgangsweise zur Nitratreduzierung durch 
freiwillige Maßnahmen und durch Maßnahmen der Bewusstseinsbil-
dung sowie mit der fehlenden Kenntnis der konkret erforderlichen Maß-
nahmen im Marchfeld, die zu einer Nitratreduzierung führen würden.

(3) Eine gesetzliche Pflicht zur Sanierung des Grundwassers hinsicht-
lich der Nitratbelastung bestand seit September 199192 bei Über-
schreitung des Schwellenwerts bei mindestens 25 % der Messstellen93 
eines Gebiets.94 Der Landeshauptmann wies das Marchfeld bis zum 
Jahr 2002 nicht als Grundwassersanierungsgebiet aus, obwohl regel-
mäßig Schwellenwertüberschreitungen bei über 50 % der Messstel-
len vorlagen.

 22.2 (1) Der RH kritisierte, dass der Landeshauptmann von Niederösterreich für 
das Marchfeld bisher keine Verordnung gemäß § 33f Abs. 4 WRG 1959 
erlassen hatte, obwohl sich die Nitratproblematik durch die freiwil-
ligen ÖPUL–Maßnahmen und durch bewusstseinsbildende Maßnah-
men nicht verbessert hatte (siehe TZ 9). Die Nichterlassung einer Ver-
ordnung nach § 33f Abs. 4 WRG 1959 für das seit Jahrzehnten mit 
Nitrat belastete Gebiet des Marchfelds war für den RH insbesondere 
aufgrund der im WRG 1959 bereits seit dem Jahr 1991 verankerten 
Verpflichtung zur Grundwassersanierung nicht nachvollziehbar. Durch 
die Umstellung im Jahr 2002 von Grundwassersanierungsgebieten auf 
Beobachtungsgebiete und voraussichtliche Maßnahmengebiete löste 
zudem erst eine Schwellenwertüberschreitung von mindestens 50 % 
der Messstellen die Pflicht zur Setzung von freiwilligen und verbind-
lichen Maßnahmen aus, während dies vor der Umstellung bereits bei 
einer Schwellenwertüberschreitung von mindestens 25 % der Mess-
92 Zwischen 1991 und 2002 waren Grundwassersanierungsgebiete durch den jeweiligen 

Landeshauptmann zu bezeichnen und Nutzungsbeschränkungen bzw. Reinhaltemaß-
nahmen zu verordnen; siehe § 33f WRG 1959 in der Fassung BGBl. Nr. 252/1990. 

93 siehe § 4 Abs. 1 Grundwasserschwellenwertverordnung, BGBl. Nr. 502/1991 
94 Als Grund für die gesetzliche Umstellung von Grundwassersanierungsgebieten (Grenz-

wert überschritten bei mindestens 25 % der Messstellen) auf Beobachtunggebiete (Grenz-
wert überschritten bei mindestens 30 % der Messstellen) und voraussichtliche Maßnah-
mengebiete (Grenzwert überschritten bei mindestens 50 % der Messstellen) nannten 
die Erläuterungen zur Novelle der Grundwasserschwellenwertverordnung die Vollzugs-
schwierigkeiten mit der Bestimmung des § 33f WRG 1959 in der Vergangenheit. Die 
Neuregelung hätte zu einem praktikablen Umgang mit der Bestimmung durch klar über-
schaubare Gebietskulissen, konkrete Maßnahmenvorgaben sowie eine klare Abgren-
zung des freiwilligen und verbindlichen Bereichs beitragen sollen. 
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stellen der Fall gewesen war. Die Begründung für die Nichterlassung 
einer derartigen Verordnung mit der fehlenden Kenntnis der konkret 
erforderlichen Maßnahmen sah der RH als Bestätigung seiner Kritik 
an der unzureichenden Ursachenforschung (siehe TZ 20).

Der RH empfahl dem Landeshauptmann von Niederösterreich daher, 
die Erlassung einer derartigen Verordnung für das Marchfeld einge-
hend zu prüfen und umzusetzen. In diesem Zusammenhang wies der RH 
darauf hin, dass die Verordnung jedenfalls mit spezifischen Kontroll-
tätigkeiten verbunden sein muss, um die Einhaltung der verordneten 
Maßnahmen sicherstellen zu können. Darüber hinaus erachtete der RH 
eine begleitende Beratung der betroffenen Landwirte als zweckmäßig.

(2) Das in § 33f Abs. 4 bis 7 WRG 1959 festgelegte Verfahren zur 
Abwicklung des Programms zur Verbesserung der Grundwasserqualität 
stellte aufgrund der Ankündigung der Maßnahmen für eine dreijäh-
rige Stillhaltefrist, der Freibeweismöglichkeit der landwirtschaftlichen 
Betriebe und des erneuten Ankündigungserfordernisses für zusätz-
lich erforderliche Maßnahmen nach Ansicht des RH ein sehr verzö-
gert wirkendes Instrument zur Grundwassersanierung dar. Eine konse-
quente Anwendung dieser Bestimmung war mangels Entschädigungen 
jedoch mit hohen Ertragseinbußen der landwirtschaftlichen Betriebe 
verbunden. 

Der RH empfahl dem BMLFUW daher, sowohl die Anwendbarkeit als 
auch die Wirksamkeit dieses Instruments im Hinblick auf die Einhal-
tung der Umsetzungsfristen in der Wasserrahmenrichtlinie (2015, 2021 
und 2027) zu evaluieren und auf eine Verbesserung hinzuwirken.

 22.3 (1) Das BMLFUW verwies in seiner Stellungnahme auf die im Rahmen 
der 1. Planungsperiode 2009 bis 2015 begonnenen Forschungsarbeiten 
in den nitratbelasteten Gebieten zur Identifizierung effizienter Maß-
nahmen (z.B. Düngungsoptimierung, Fruchtfolgegestaltung, Bodenbe-
arbeitung).

(2) Das Land Niederösterreich führte in seiner Stellungnahme aus, dass 
Maßnahmen durch die klimatisch und hydrogeologisch bedingte, rd. 
20 bis 30 Jahre lange Erneuerungszeit des Grundwassers im Marchfeld 
erst sehr langfristig wirken könnten. Daher sei es derzeit zu früh, um 
die bisherigen Maßnahmen zu bewerten. Für den Zeitraum 2008 bis 
2014 ergebe sich ein fallender Trend der Nitratbelastungen. Die Erlas-
sung einer Verordnung nach § 33f Abs. 4 WRG setze voraus, dass die 
Wirksamkeit der verordneten Maßnahmen fachlich fundiert belegt und 
die effizienteste Maßnahmenkombination ermittelt worden sei. Dazu 
seien bereits grundlegende Forschungsarbeiten (siehe TZ 29) abge-
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schlossen worden und weitere Projekte derzeit in Vorbereitung. Nach 
Vorliegen der Ergebnisse werde das Land Niederösterreich eingehend 
prüfen, ob eine Maßnahmenverordnung einen maßgeblichen Beitrag 
zu Grundwassersanierung leisten könne.

 22.4 Der RH wies gegenüber dem Land Niederösterreich auf die seit dem 
Jahr 1991 bestehende gesetzliche Verpflichtung zur Grundwassersa-
nierung, auf die — in Bezug auf konkrete Verursacher — ebenso lange 
unterbliebene Ursachenerforschung und auf die — über den gesamten 
Zeitraum gesehen — als unzureichend zu bewertenden Maßnahmen 
hin. Er hielt daher seine Empfehlung an den Landeshauptmann von 
Niederösterreich in Bezug auf die eingehende Prüfung und die Umset-
zung einer Verordnung nach § 33f Abs. 4 WRG 1959 als wesentliches 
zur Verfügung stehendes Instrument aufrecht. In Bezug auf die Bewer-
tung des Trends der Nitratbelastungen im Marchfeld betonte der RH 
erneut, dass gesicherte Aussagen zur Entwicklung des Grundwasser-
zustands mehrjährige Messreihen erfordern (siehe TZ 9).

 23.1 Der Landeshauptmann konnte konkrete Maßnahmen per Verordnung 
nach § 33f Abs. 4 WRG 1959 bei voraussichtlichen Maßnahmengebie-
ten auch auf Teile von Einzelgrundwasserkörpern oder auf Teile von 
Gruppen von Grundwasserkörpern beschränken, wenn er diese Teile 
zuvor hydrologisch und im Hinblick auf Kontaminationen abgegrenzt 
hatte. Dadurch konnte vermieden werden, dass die verordneten (ein-
schränkenden) Maßnahmen flächendeckend auf den gesamten Einzel-
grundwasserkörper oder auf eine gesamte Gruppe von Grundwasser-
körpern angewendet werden mussten. 

Eine Eingrenzung auf Teile von Grundwasserkörpern war — nach 
Möglichkeit — auch zum Zwecke der Ursachenermittlung gemäß 
§ 33f Abs. 3 WRG 1959 durchzuführen. Besonders in den beiden Beob-
achtungsgebieten im Weinviertel bestand eine Abgrenzungsproblema-
tik bei den Grundwasserkörpern hinsichtlich der Nitratbelastungen, die 
nicht flächendeckend, sondern konzentriert an einzelnen Standorten 
auftraten. Der Landeshauptmann von Niederösterreich hatte bis zum 
Ende der Gebarungsüberprüfung für die Beobachtungsgebiete „Wein-
viertel (DUJ)“ und „Weinviertel (MAR)“ keine derartige Abgrenzung 
vorgenommen.

 23.2 Der RH wies auf die Möglichkeit einer Abgrenzung von Teilen der 
Gruppen von Grundwasserkörpern „Weinviertel (DUJ)“ und „Wein-
viertel (MAR)“ zum Zwecke der Ursachenermittlung hin. 
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Er empfahl dem Landeshauptmann von Niederösterreich, für diese 
Beobachtungsgebiete die Problembereiche abzugrenzen und Aufzeich-
nungspflichten für dort angesiedelte Betriebe (schlagbezogen, kul-
turartenbezogen und über die verwendeten Düngermengen) gemäß 
§ 33f Abs. 3 WRG 1959 zu verordnen.

 23.3 Das Land Niederösterreich teilte in seiner Stellungnahme mit, die 
Abgrenzung von Teilgebieten zu prüfen. Hinsichtlich einer Verord-
nung gemäß § 33f Abs. 3 WRG 1959 vertrete das Land Niederöster-
reich die Auffassung, dass Aufzeichnungsverpflichtungen nur einen 
untergeordneten Beitrag zur Ursachenforschung leisten könnten. Wis-
senschaftliche Untersuchungen auf Basis bereits vorhandener Daten 
stufe das Land als zielführender ein.

 23.4 Der RH betonte gegenüber dem Land Niederösterreich erneut, dass Auf-
zeichnungen (wie es bspw. freiwillig im Rahmen von ÖPUL erfolgte) 
in einem begrenzten Gebiet zum Zwecke der Ursachenforschung eine 
wichtige Ergänzung zu wissenschaftlichen Untersuchungen darstell-
ten (siehe TZ 20).

 24.1 (1) Der Bundesminister für Land– und Forstwirtschaft widmete das 
Grundwasservorkommen im Marchfeld durch eine Verordnung im 
Jahr 1964 („Wasserwirtschaftliche Rahmenverfügung Marchfeld“) der 
Wasserversorgung und der Bewässerung. Demnach war darauf zu ach-
ten, dass das Grundwasser seiner Menge und Beschaffenheit nach dem 
Widmungszweck dauerhaft erhalten bleibt und die verschiedenen was-
serwirtschaftlichen Interessen95 aufeinander abgestimmt werden. Die 
Wasserwirtschaftliche Rahmenverfügung Marchfeld enthielt dem WRG 
1959 entsprechend Widmungsziele, aber keine konkreten Maßnahmen 
zur Erreichung dieser Ziele, weil sie — mangels der Möglichkeit der 
Vorschreibung von Maßnahmen — ein Vorsorge– bzw. Erhaltungsin-
strument auf raumplanerischer Ebene96 und kein Sanierungsinstru-
ment war. 

(2) Die Verordnung ging am 23. Dezember 2012 in die Zuständigkeit des 
Landeshauptmanns von Niederösterreich über und galt fortan als was-
serwirtschaftliches Regionalprogramm nach § 55g Abs. 1 WRG 1959. 
In einem wasserwirtschaftlichen Regionalprogramm konnten neben 
einer Widmung für bestimmte wasserwirtschaftliche Zwecke Aspekte 

95 Wasserversorgung, Bewässerung, Abwasserbeseitigung und Hochwasserschutz, siehe 
§ 3

96 was bspw. zur Festlegung von widmungskonformen Gesichtspunkten bei wasserrecht-
lichen Bewilligungsverfahren (z.B. bei Nassbaggerungen) berechtigte

Wasserwirtschaft-
liche Rahmenverfü-
gung Marchfeld und 
wasserwirtschaftliche 
Regionalprogramme
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der Vollziehung, wie bspw. die Handhabung der Bewilligungspflicht 
nach § 32 Abs. 2 lit. f WRG 1959, geregelt werden. 

Das wasserwirtschaftliche Regionalprogramm war gegenüber der Was-
serwirtschaftlichen Rahmenverfügung Marchfeld unverändert und 
enthielt ausschließlich Widmungsfestlegungen. 

 24.2 Der RH wies darauf hin, dass das Marchfeld durch die Wasserwirtschaft-
liche Rahmenverfügung Marchfeld aus 1964 bereits seit 50 Jahren 
wasserrechtlich als ein für die Wasserversorgung bedeutsames Gebiet 
ausgewiesen war. Er betonte, dass die Wasserwirtschaftliche Rahmen-
verfügung Marchfeld und in der Folge das wasserwirtschaftliche Regi-
onalprogramm u.a. mangels der Möglichkeit zur Vorschreibung von 
Maßnahmen keine Verbesserung im Hinblick auf die Grundwassersa-
nierung gebracht hatten.

Umso mehr Bedeutung kam nach Ansicht des RH daher den anderen, 
im NGP 2009 genannten rechtlichen Instrumenten — insbesondere der 
Verordnung des Landeshauptmanns nach § 33f Abs. 4 WRG 1959 und 
dem Aktionsprogramm Nitrat – bei der Vorschreibung verpflichtender 
Maßnahmen zur Verbesserung der Grundwasserqualität zu.

 24.3 Das Land Niederösterreich teilte mit, dass eine inhaltliche Adaptierung 
des Regionalprogramms die wissenschaftliche Abklärung derselben Fra-
gestellungen voraussetze, die auch für Verordnungen gemäß § 33f WRG 
erforderlich seien. Daher seien auch hier die Ausführungen zu TZ 20 
und TZ 23 (Programm zur Verbesserung der Qualität des Grundwas-
sers nach § 33f WRG 1959) sinngemäß zutreffend.

 24.4 Der RH entgegnete, dass die seit kurzem vorliegende wissenschaftliche 
Untersuchung einen wesentlichen Beitrag zur Ermittlung der Ursa-
chen und der effizientesten Maßnahmenkombinationen darstelle. Durch 
ergänzende Aufzeichnungen für Landwirte (wie es bspw. freiwillig im 
Rahmen von ÖPUL erfolgte)  — in einem begrenzten Gebiet — könnten 
aber wichtige Informationen über ausgebrachte Düngermengen gewon-
nen werden, die für die Anordnung weitergehender Maßnahmen nach 
§ 33f Abs. 4 WRG 1959 dienen könnten (siehe TZ 20 und 23).

ÖPUL 2007

 25.1 (1) Neben dem verpflichtend einzuhaltenden Aktionsprogramm 
Nitrat stellten die Agrarumweltmaßnahmen im Rahmen des „Öster-
reichischen Programms zur Förderung einer umweltgerechten, exten-
siven und den natürlichen Lebensraum schützenden Landwirtschaft 

ÖPUL

III-197 der Beilagen XXV. GP - Bericht - Hauptdokument gesamt (elektr. übermittelte Version) 331 von 442

Dieser Text wurde elektronisch übermittelt. Abweichungen vom Original sind möglich.
www.parlament.gv.at



328 Bund 2015/12

Umsetzung der wesentlichen Maßnahmen  
des NGP 2009 bezogen auf das Grundwasser

2007 (ÖPUL 2007)“ einen wesentlichen Bestandteil der Strategie des 
NGP 2009 zur Verbesserung der Situation bei der Nährstoffbelastung 
des Grundwassers dar. Über die freiwillige Beteiligung am ÖPUL–Pro-
gramm sollte eine Verringerung des Nitrateintrags in das Grundwasser 
forciert bzw. auch der Erhalt des Zustands des Grundwassers erreicht 
werden.

(2) Grundsätzlich verfolgte ÖPUL schwerpunktmäßig einen sogenann-
ten horizontalen Ansatz, der auf eine flächendeckende Teilnahme 
abzielte.97 

Neben grundwasserrelevanten Maßnahmen, die österreichweit ange-
boten wurden, wie z.B.

– Umweltgerechte Bewirtschaftung von Acker– und Grünlandflächen,

– Biologische Wirtschaftsweise,

– Begrünung von Ackerflächen,

förderte ÖPUL auch folgende regionalspezifische, grundwasserrele-
vante Maßnahmen:

– Vorbeugender Boden– und Gewässerschutz sowie

–  Bewirtschaftung von besonders auswaschungsgefährdeten Acker-
flächen.

Letztere konnten nur in festgelegten Gebieten, welche große Teile 
der belasteten Grundwasserkörper umfassten, beantragt werden.98 Im 
Weinviertel betrug die Gebietskulisse99 insgesamt 485 km2, die sich zur 
Gänze im Bereich des Grundwasserkörpers Marchfeld befand. In den 
beiden als Beobachtungsgebiete ausgewiesenen Gruppen von Grund-
wasserkörpern („Weinviertel (MAR)“ und „Weinviertel (DUJ)“) konn-
ten diese spezifischen Maßnahmen nicht beantragt werden, weil sie 
von der Gebietskulisse nicht umfasst waren. 

97 Es galt der Grundsatz, keine Auflagen abzugelten, die bereits gesetzlich verordnet 
waren.

98 Das Projektgebiet umfasste Grundwassergebiete oder Teile davon in den Bundeslän-
dern Burgenland, Kärnten, Niederösterreich, Oberösterreich, Steiermark und Wien.

99 abgegrenztes Gebiet, in dem spezifische ÖPUL–Maßnahmen beantragt werden konn-
ten
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(3) Die Sonderrichtlinie des BMLFUW für ÖPUL 2007 sah für die bei-
den regionalspezifischen Maßnahmen folgende Förderungsbestim-
mungen vor:

Tabelle 8:  Förderungsbestimmungen für die ÖPUL–Maßnahmen „Vorbeugender Boden– 
und Gewässerschutz“ und „Bewirtschaftung von besonders auswaschungs- 
gefährdeten Ackerflächen“ 

Maßnahme „Vorbeugender Boden– und 
Gewässerschutz“

Maßnahme „Bewirtschaftung von 
besonders auswaschungsgefährdeten 

Ackerflächen“

Förderungs-
voraussetzungen

Teilnahme an der Maßnahme „Begrünung 
von Ackerflächen“ sowie an einer 
der beiden Maßnahmen „Biologische 
Wirtschaftsweise“ oder „Umweltgerechte 
Bewirtschaftung von Acker– und Grün-
landflächen“

Teilnahme an der Maßnahme 
„Vorbeugender Boden– und 
Gewässerschutz“

Teilnahmemindestgröße im ersten 
Verpflichtungsjahr: 2,0 ha Ackerfläche

ausschließlich Flächen, die auf über 
50 % der beantragten Schlagfläche 
als „Geringwertiges Ackerland“ gemäß 
Österreichischer Bodenkartierung 
eingestuft waren, eine Ackerzahl 
≤ 30 gemäß Österreichischer 
Finanzbodenschätzung oder eine 
Bodenklimazahl ≤ 30 aufwiesen2

Verzicht auf Ausbringung stickstoff-
haltiger Düngemittel zu bestimmten 
Zeiten

Einsaat einer Gräsermischung im ersten 
Jahr der Verpflichtung

verpflichtende Schulung und Weiter-
bildung

Verzicht auf Umbruch der Fläche im 
gesamten Verpflichtungszeitraum3

schlagbezogene Düngeplanung, 
Dokumentation und Nährstoff bilanzierung

jährliche Pflege der Flächen durch Mahd 
oder Häckseln

Verzicht auf Beweidung, Ausbringung 
von Dünge– und Pflanzenschutzmitteln 
sowie Klärschlamm und kompostiertem 
Klärschlamm

Höhe der 
Förderung

40 EUR pro ha Ackerfläche im 
ausgewiesenen Gebiet

360 EUR pro ha im ausgewiesenen Gebiet 
(für maximal 20 % der Ackerfläche des 
Betriebs)4

25 EUR pro ha für die Durchführung einer 
Schlagbilanz (für die ersten 20 ha)1

1  bei Betrieben mit weniger als 0,5 Großvieheinheiten pro ha landwirtschaftlicher Nutzfläche; ansonsten 35 EUR pro ha
2  Die Bodenklimazahl ist die Ertragsmesszahl des Grundstücks dividiert durch die Grundstücksfläche in Ar. Die Ertragsmesszahl 

ist für jedes landwirtschaftlich genutzte Grundstück auf dem Auszug aus dem Grundstücksverzeichnis ersichtlich.
3  je nach Beginn des Vertrags (2007, 2008 oder 2009) fünf bis sieben Jahre bzw. mit einem Jahr Verlängerung bis 2014
4  Die für diese Ackerflächen beantragte Einheitliche Betriebsprämie wurde allerdings um 300 EUR pro ha gekürzt, um 

Doppelförderungen zu vermeiden.

Quelle: BMLFUW
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Entsprechend den Förderungsbestimmungen konnte die Maßnahme 
„Bewirtschaftung von besonders auswaschungsgefährdeten Ackerflä-
chen“ nur für Flächen, die auf über 50 % als „Geringwertiges Acker-
land“ gemäß Österreichischer Bodenkartierung eingestuft waren, eine 
Ackerzahl ≤ 30 gemäß Österreichischer Finanzbodenschätzung oder 
eine Bodenklimazahl ≤ 30 aufwiesen, beantragt werden. Gemäß einer 
vom BMLFUW beauftragten Evaluierungsstudie100 entsprachen im 
Marchfeld rd. 13,4 % der Ackerfläche diesem Kriterium. Eine genaue 
Angabe des Flächenausmaßes sowie der Lage der Flächen, welche die 
Voraussetzungen für die spezifische Förderungsmaßnahme erfüllten, 
war seitens des BMLFUW nicht möglich. 

Die Österreichische Bodenkarte macht geringwertiges Ackerland als 
rote bzw. orange Flächen überblicksweise ersichtlich:

100 „Einstufung auswaschungsgefährdeter Ackerflächen“ aus dem Jahr 2008, erstellt vom 
Bundesamt für Wasserwirtschaft und einem Ingenieurbüro

Abbildung 5: Wertigkeit der Ackerflächen im Marchfeld gemäß Österreichischer Bodenkarte

Quelle: Österreichische Bodenkarte
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Gemäß der Sonderrichtlinie für ÖPUL 2007 lag die Prämienobergrenze 
für Ackerland mit Ausnahme einer Maßnahme101 bei 600 EUR pro ha. 

(4) Das BMLFUW erwartete für ÖPUL 2007 eine Teilnahmerate für die 
beiden grundwasserspezifischen Maßnahmen von insgesamt 160.000 ha. 
Für das Marchfeld gab es keine spezifischen Schätzungen. 

Die Teilnahme der im Bereich des voraussichtlichen Maßnahmenge-
biets Marchfeld gelegenen landwirtschaftlichen Betriebe und Flächen 
an den beiden regionalspezifischen Maßnahmen gestaltete sich in den 
Jahren 2009 bis 2013 wie folgt:

Insgesamt zeigte sich bei der Maßnahme „Vorbeugender Boden– und 
Gewässerschutz“ im Bereich der Gebietskulisse im Marchfeld eine 
durchschnittliche Teilnahme von rd. 80 % der landwirtschaftlichen 
Betriebe und rd. 82 % der landwirtschaftlichen Flächen. Hingegen 
wurde die Maßnahme „Bewirtschaftung von besonders auswaschungs-
gefährdeten Ackerflächen“ mit einer durchschnittlichen Teilnahme von 
rd. 1 % der landwirtschaftlichen Betriebe und rd. 0,06 % der land-
wirtschaftlichen Flächen im Bereich der Gebietskulisse im Marchfeld 
kaum angenommen. Als wesentliche Ursache für die geringe Akzep-
tanz der Maßnahme führte das BMLFUW den Entfall der Einheitlichen 

101 Eine Ausnahme bildete die Maßnahme „Erhaltung und Entwicklung naturschutzfach-
lich wertvoller oder gewässerschutzfachlich bedeutsamer Flächen“, bei der die Prämi-
enobergrenze bei 700 EUR pro ha lag.

Tabelle 9:  Teilnahme an den ÖPUL–Maßnahmen „Vorbeugender Boden– und  
Gewässerschutz“ und „Bewirtschaftung von besonders auswaschungs- 
gefährdeten Ackerflächen“ 2009 bis 2013 im Marchfeld

Maßnahme landwirtschaftliche Betriebe1 landwirtschaftliche Flächen1

teilnehmende 
Betriebe

Anteil an den 
gesamten 
Betrieben2

Ausmaß der land-
wirtschaftlichen 

Flächen

Anteil an den 
gesamten land-
wirtschaftlichen 

Flächen3

Anzahl in % in ha in %

Vorbeugender Boden– 
und Gewässerschutz 678 79,74 28.765 82,19

Bewirtschaftung 
von besonders aus-
waschungs gefährdeten 
Ackerflächen

9 1,01 22 0,06

1 Durchschnittswerte aus den Jahren 2009 bis 2013
2  Summe aller Betriebe im Bereich der Gebietskulisse im Marchfeld, die 2013 einen Mehrfachantrag auf Direktzahlungen oder 

andere Ausgleichszahlungen (z.B. ÖPUL) gestellt hatten: 850
3  Summe der landwirtschaftlichen Flächen aller Betriebe im Bereich der Gebietskulisse im Marchfeld, die 2013 einen 

Mehrfachantrag auf Direktzahlungen oder andere Ausgleichszahlungen (z.B. ÖPUL) gestellt hatten: 34.998,13 ha

Quellen: AMA; RH
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Betriebsprämie und somit die reduzierte Höhe der Prämie für die ein-
gereichten Flächen an, was eine Teilnahme aus wirtschaftlichen Grün-
den unattraktiv machte.

(5) Die landwirtschaftlichen Betriebe erhielten für diese beiden Maß-
nahmen im überprüften Zeitraum folgende kofinanzierten Prämien102 
ausbezahlt: 

Die Summe der Fördermittel stieg bis 2011 leicht an und reduzierte 
sich bis zum Jahr 2013 wieder geringfügig. Insgesamt zahlte die AMA 
für die beiden Maßnahmen im Marchfeld im überprüften Zeitraum rd. 
6,78 Mio. EUR (davon rd. 99,65 % für die Maßnahme „Vorbeugender 
Boden– und Gewässerschutz“) aus. Rund 3,25 Mio. EUR davon entfie-
len auf Bundes– und Landesmittel; dies entsprach einem Anteil von 
rd. 48 %.

Darüber hinaus stellten weder der Bund noch das Land Niederöster-
reich Fördermittel zur Reduzierung der Nitratbelastung für die Beob-
achtungsgebiete Weinviertel (DUJ und MAR) sowie für das voraus-
sichtliche Maßnahmengebiet Marchfeld zur Verfügung.

(6) In Erfüllung der europarechtlichen Verpflichtungen103 aus der Ver-
ordnung (EG) Nr. 1698/2005 führte das BMLFUW im Jahr 2010 eine 
Halbzeitevaluierung des Österreichischen Programms für die Entwick-
lung des ländlichen Raums durch. Darüber hinaus beauftragte das 
BMLFUW zahlreiche Studien zur Evaluierung einzelner Aspekte im 
Zusammenhang mit den Agrarumweltmaßnahmen. 

102 EU–Mittel sowie Bundes– und Landesmittel
103 Verordnung (EG) Nr. 1698/2005 des Rates vom 20. September 2005 über die Förderung 

der Entwicklung des ländlichen Raums durch den Europäischen Landwirtschaftsfonds 
für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER)

Tabelle 10:  Ausbezahlte Prämien für die ÖPUL–Maßnahmen „Vorbeugender Boden– und 
Gewässerschutz“ und „Bewirtschaftung von besonders auswaschungs- 
gefährdeten Ackerflächen“ 2009 bis 2013

Maßnahme 2009 2010 2011 2012 2013

in EUR

Vorbeugender Boden– und Gewässer-
schutz 1.358.294 1.363.570 1.365.833 1.336.861 1.325.067

Bewirtschaftung von besonders 
auswaschungsgefährdeten Acker-
flächen

4.288 4.179 5.351 4.953 4.850

Summe 1.362.582 1.367.749 1.371.184 1.341.814 1.329.917

Quellen: AMA; RH
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Der Evaluierungsbericht 2010 hielt fest, dass u.a. im nitratbelasteten 
Gebiet Marchfeld trotz eines hohen Anteils an biologisch oder umwelt-
gerecht bewirtschafteter Fläche und an Ackerbegrünung sowie trotz 
der Teilnahme an der Maßnahme „Vorbeugender Boden– und Gewäs-
serschutz“ — auch aufgrund geogener und klimatischer Verhältnisse — 
die Nitratkonzentration nicht unter den Schwellenwert gesunken sei. 
Für die Ackerbauregionen in den östlichen Trockengebieten Österreichs 
sei daher trotz hohen Mitteleinsatzes und auch hoher Akzeptanz ver-
schiedenster Maßnahmen keine entscheidende Verbesserung der Nitrat-
konzentration im Grundwasser ersichtlich gewesen. Hingegen verfüge 
die Maßnahme „Bewirtschaftung von besonders auswaschungsgefähr-
deten Ackerflächen“ zwar über ein hohe potenzielle Wirksamkeit, da 
eine Stickstoffversickerung fast zur Gänze vermieden werde, jedoch 
nur über eine sehr geringe Akzeptanz. Eine diesbezüglich durchge-
führte Studie104 kam zu dem Ergebnis, dass ÖPUL 2007 über diese 
Maßnahme so gut wie keine Wirksamkeit im Hinblick auf den Grund-
wasserschutz entfaltet habe. 

 25.2 (1) Der RH hielt kritisch fest, dass für die beiden spezifischen grundwas-
serrelevanten ÖPUL–Maßnahmen im Marchfeld rd. 6,78 Mio. EUR im 
überprüften Zeitraum investiert worden waren, jedoch gemäß Evaluie-
rungsbericht 2010 keine ausreichende Wirkung erzielt werden konnte. 
Er wies insbesondere darauf hin, dass die Maßnahme mit der größten 
Akzeptanz und dem höchsten Mitteleinsatz („Vorbeugender Boden– 
und Gewässerschutz“) keine Verbesserung bewirken konnte, hingegen 
die Maßnahme mit der höchsten potenziellen Wirkung („Bewirtschaf-
tung von besonders auswaschungsgefährdeten Ackerflächen“) kaum 
angenommen worden war. Er betonte in diesem Zusammenhang, dass 
es das Ziel des Agrarumweltprogramms ÖPUL war, nicht nur eine Ver-
schlechterung der Grundwasserqualität zu vermeiden, sondern eine 
Verbesserung zu erzielen.

(2) Darüber hinaus vertrat der RH die Auffassung, dass das Agrarum-
weltprogramm ÖPUL bezogen auf die belasteten Grundwasserkörper 
im Weinviertel nur sehr eingeschränkt für die Lösung der spezifischen 
regionalen Probleme geeignet war, da diesem ein flächendeckender 
Ansatz zugrunde lag und die Prämienhöhe begrenzt war. Daher konn-
ten insbesondere bei der Maßnahme „Bewirtschaftung von besonders 
auswaschungsgefährdeten Ackerflächen“ Ertragseinbußen infolge von 
Extensivierungsmaßnahmen nur eingeschränkt abgegolten werden. Der 
RH verwies in diesem Zusammenhang auf seinen Bericht „Agrarum-
weltprogramm ÖPUL 2007“ (Reihe Bund 2013/5, TZ 17), wonach die 
Bereitschaft, an Agrarumweltmaßnahmen teilzunehmen, mit zuneh-
104 Bundesamt für Wasserwirtschaft, Nitrataustrag aus auswaschungsgefährdeten Acker-

flächen (2008), Auftraggeber BMLFUW
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mender Bewirtschaftungsintensität sinkt und bei extensiver, wenig 
umweltbelastender Bewirtschaftung am höchsten ist. Hingegen verrin-
gert sich der Umweltnutzen bei niedriger Bewirtschaftungsintensität. 

(3) Ergänzend wies der RH darauf hin, dass ausschließlich Fördermit-
tel für flächendeckende Maßnahmen im Rahmen des Agrarumweltpro-
gramms ÖPUL zum Einsatz gelangten, außerhalb des kofinanzierten 
Bereichs jedoch keine Bundes– und Landesmittel für regionalspezifische 
Programme bzw. Maßnahmen zur Reduzierung des Nitrateintrags in 
belasteten Grundwasserkörpern zur Verfügung standen.

(4) Weiters kritisierte der RH, dass das BMLFUW über keine detail-
lierten Informationen hinsichtlich des Umfangs und der Lage der an 
der Maßnahme „Bewirtschaftung von besonders auswaschungsgefähr-
deten Ackerflächen“ teilnahmeberechtigten Flächen verfügte. Darüber 
hinaus wäre seiner Ansicht nach der Entfall der Einheitlichen Betrieb-
sprämie auf den für diese Maßnahme eingereichten Flächen bei der 
Kalkulation der Prämie zu berücksichtigen gewesen. Angesichts der 
geringen Abgeltung (nach Abzug der Einheitlichen Betriebsprämie) 
erachtete der RH die geringe Teilnahme als erwartbar und kritisierte 
die Konzeption der Maßnahmen im Zuge der Programmgestaltung.

 25.3 (1) a) Das BMLFUW erläuterte in seiner Stellungnahme die Zielset-
zungen der europäischen „Gemeinsamen Agrarpolitik“ (GAP) und hielt 
fest, dass diese manchmal in Konkurrenz zu den Gewässerschutzzie-
len der Wasserrahmenrichtlinie stünden. Das BMLFUW sei bemüht, 
die Ziele beider Regulative bestmöglich zu erreichen.

Vorliegende Evaluierungsberichte würden zeigen, dass durch die ÖPUL–
Agrarumweltmaßnahme inklusive biologischer Landwirtschaft (M 214) 
ein wesentlicher Beitrag zum Erhalt bzw. auch zur Verbesserung der 
Wasserqualität geleistet worden sei. Die hohen Teilnahmequoten wür-
den eine gute Akzeptanz der Grundwasserschutzmaßnahmen des 
ÖPUL–Programms belegen. Infolge der komplexen Zusammenhänge 
und Einwirkungen im Bereich Wasser (zeitlich und räumlich sehr unter-
schiedliche Boden und Klimabedingungen, verzögerte Wirkungen der 
Maßnahmen, verschiedene Regelungen und Maßnahmen mit unter-
schiedlichen Wirkungen) könnten keine eindeutigen Aussagen zu Net-
towirkungen von einzelnen Maßnahmen gemacht werden. Die Trends 
in der Wasserqualität wie auch bei Indikatoren dazu (Mineraldünger-
einsatz, Flächennutzung, Tierbesatz, Nitratbilanzen) würden vielfach in 
eine positive Richtung zeigen, was u.a. auf die Umsetzung des Agrar-
umweltprogramms ÖPUL zurückzuführen sei.
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Die Maßnahme „Vorbeugender Grundwasserschutz“ habe in der Süd-
steiermark und in Oberösterreich zu Reduktionen der Nitratbelastungen 
geführt. Durch die hohe Grundwassererneuerungszeit und den deutlich 
niedrigeren Jahresniederschlag im Nordosten Österreichs sei dort mit 
einer (natürlichen) zeitlichen Verzögerung der Wirksamkeit von Maß-
nahmen zu rechnen. Die Teilnahme an der Maßnahme „Bewirtschaf-
tung auswaschungsgefährdeter Ackerflächen“ sei in ÖPUL 2007 nicht 
zufriedenstellend gewesen.

Die Schutzwirkung der Maßnahme „Begrünung von Ackerflächen“ sei 
für das Grundwasser wie auch für das Oberflächenwasser wiederholt 
festgestellt worden. Weiters unterstütze die Teilnahme an der ÖPUL–
Maßnahme „Biologische Wirtschaftsweise“ im Weinviertel die gewäs-
serschonende Bewirtschaftung durch einen verringerten Nährstoffein-
trag des Betriebes.

b) Gemäß Stellungnahme des BMLFUW sei in ÖPUL 2015 auf die Kritik 
an der eingeschränkten Abgeltung von Ertragseinbußen bei der Maß-
nahme „Bewirtschaftung auswaschungsgefährdeter Ackerflächen“ rea-
giert worden, so dass künftig kein Abzug im Falle einer gleichzeitigen 
Beantragung der Direktzahlungen mehr erfolge. Demzufolge könnten 
durch die neu adaptierte Maßnahme in ÖPUL 2015 attraktive Prä-
mien ausgelöst werden, welche zu einer vermehrten Teilnahme an der 
Maßnahme — auch im Weinviertel — führen sollten. Die im Rahmen 
von ÖPUL bezahlten Prämien würden anhand einer fundierten Stan-
dardkostenkalkulation festgelegt und dienten zur Abgeltung von Min-
dererträgen bzw. Mehrkosten einer derartigen Flächenbewirtschaftung.

c) Im Rahmen des Agrarumweltprogramms stehe nach Ansicht des 
BMLFUW ein geeignetes Instrumentarium zur Verfügung, das einen 
wesentlichen Beitrag zur Zielerreichung leisten könne. Durch die Inte-
gration in das Programm zur ländlichen Entwicklung könne eine dem-
entsprechende Kofinanzierung seitens der EU ausgelöst und daher eine 
Reduktion des nationalen Mitteleinsatzes — bei gleichbleibender finan-
zieller Dotierung der Maßnahme — erreicht werden. Die Erfahrungen 
der letzten Jahre und Monate hätten auch gezeigt, dass die Finanzie-
rung „rein national finanzierter Maßnahmen“ aufgrund von Budge-
trestriktionen immer schwieriger werde.

d) Künftig stelle die AMA einen Layer bereit, der die potenziell antrags-
berechtigten Flächen für die Maßnahme „Bewirtschaftung auswa-
schungsgefährdeter Ackerflächen“ darstelle. Die Information solle auch 
für die Landwirte ersichtlich sein. In Zukunft sei es also möglich, pro 
Gebiet die theoretisch berechtigte und die teilnehmende Fläche aus-
zuwerten.
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(2) Das Land Niederösterreich wies in seiner Stellungnahme auf die 
Zuständigkeit des BMLFUW für die Gestaltung des ÖPUL–Programms 
hin. Es hielt zudem fest, dass es mit der Finanzierung des Nitratinfor-
mationsdienstes auch außerhalb des kofinanzierten Bereichs Landes-
mittel für die Reduktion des Nitrateintrags aufgewendet habe.

 25.4 Der RH entgegnete dem BMLFUW, dass die in ÖPUL 2007 vorgese-
henen grundwasserrelevanten Maßnahmen trotz der durch die Evalu-
ierungen bestätigten positiven Wirkungen für den Grundwasserschutz 
in den belasteten Grundwassergebieten des Weinviertels nur einge-
schränkt für die Lösung der spezifischen regionalen Probleme geeig-
net waren.

Die Integration des Agrarumweltprogramms in das Programm zur 
Ländlichen Entwicklung aus Finanzierungsaspekten beurteilte der RH 
als zweckmäßig; er betonte allerdings, dass diesem ein bundesweiter 
Ansatz zugrunde lag. Darüber hinaus standen keine Bundes– und Lan-
desfördermittel für regionalspezifische Programme bzw. Maßnahmen 
zur Reduzierung der Nitratbelastung (bspw. für die Förderung einer 
flächendeckenden Düngung auf Basis von Nmin–Messungen) in den 
belasteten Grundwasserkörpern im Weinviertel zur Verfügung. Auf-
grund der bisherigen Erfahrungen mit dem Agrarumweltprogramm 
ÖPUL in den mit Nitrat belasteten Gebieten (insbesondere im March-
feld) wird der Einsatz der ÖPUL–Mittel für die Grundwassersanierung 
nach Ansicht des RH jedoch nicht ausreichen.

ÖPUL 2015

 26.1 (1) Der im Frühjahr 2014 an die Europäische Kommission übermittelte 
Entwurf zum „Programm für ländliche Entwicklung in Österreich 2014 
– 2020“ enthielt explizit die Erreichung der Ziele der Wasserrahmen-
richtlinie. Als Maßnahmen zur Reduzierung des Nährstoffeintrags in 
Gewässer führte der Entwurf dazu insbesondere spezifische, regionale 
Maßnahmen — wie reduzierte Düngung, verstärkte Bildung und Bera-
tung — sowie horizontale Ansätze — wie Zwischenfruchtanbau, Han-
delsdüngerverzicht und die biologische Landwirtschaft — an. Humus-
aufbauende Wirtschaftsweisen und Dauergrünlanderhaltung würden 
ebenfalls einen Beitrag zur Minimierung des Stickstoffeintrags in 
Gewässer leisten. 

(2) Ebenso wie ÖPUL 2007 enthielt auch der Entwurf für das neue 
Agrarumweltprogramm ÖPUL 2015 zwei regionalspezifische Maßnah-
men zum Grundwasserschutz („Vorbeugender Grundwasserschutz“ und 
„Bewirtschaftung besonders auswaschungsgefährdeter Ackerflächen“), 
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die nur regional eingeschränkt beantragt werden können. Mit der 
Maßnahme „Vorbeugender Grundwasserschutz“ soll insbesondere eine 
Reduktion der stofflichen Einträge in das Grundwasser durch die stand-
ortangepasste Bewirtschaftung von Ackerflächen erreicht werden. Der 
Inhalt der Maßnahme aus der vergangenen Förderungsperiode wurde 
im Wesentlichen beibehalten; Änderungen gab es hinsichtlich der Ein-
schränkung des Düngeausmaßes auf „mittlere Ertragslage“ im Grund-
wassergebiet Marchfeld. Weiters wurde das Ausmaß der erforderlichen 
Bildungsveranstaltungen erhöht sowie die Durchführung von einma-
ligen Bodenproben während des Verpflichtungszeitraums105 zur Fest-
stellung und Analyse des Stickstoffgehalts im Boden verpflichtend 
vorgesehen. Die Verpflichtung zur schlagbezogenen Düngeplanung, 
zur laufenden Dokumentation sowie zur Nährstoffbilanzierung blieb 
aufrecht. Das BMLFUW legte die diesbezügliche Prämie mit 100 EUR 
pro ha Ackerfläche sowie 10 EUR pro ha für die ersten 10 ha für Bil-
dung und Beratung fest. 

Im Rahmen der Programmgestaltung diskutierten Experten in den 
Arbeitskreisen auch weiterführende spezifische Maßnahmen für das 
Marchfeld (z.B. verpflichtende Bodenproben vor dem Maisanbau, Vor-
gabe von bestimmten Fruchtfolgen beim Gemüseanbau, Höchstgrenze 
für den Anteil an Hackfrüchten etc.). Diese fanden im vorliegenden 
Entwurf jedoch keine Berücksichtigung. 

Laut Evaluierungsbericht 2010 könne u.a. ein Überdenken der 
Gebietsabgrenzung für die Untermaßnahme „Vorbeugender Boden– 
und Gewässerschutz“ trotz des hohen Flächenanteils mit Ackerbau zur 
Verbesserung der Situation beitragen. Nach dem zur Zeit der Geba-
rungsüberprüfung vorliegenden Entwurf für ÖPUL 2015 soll das Ziel-
gebiet im Marchfeld um 47 % (weitere 21 Katastralgemeinden mit ca. 
230 km2) vergrößert werden und den gesamten nitratbelasteten Bereich 
des Grundwasserkörpers Marchfeld abdecken. 

(3) Im Zusammenhang mit den besonders auswaschungsgefährdeten 
Ackerflächen stand neben einer Anpassung der bisherigen Maßnahme 
„Bewirtschaftung von besonders auswaschungsgefährdeten Acker-
flächen“ bzw. einer Erhöhung der Prämien auch die Streichung der 
Maßnahme zur Diskussion. Experten sprachen sich vorrangig für eine 
Streichung aus. Alternativ könnte eine Düngebeschränkung im Akti-
onsprogramm Nitrat die Akzeptanz für Stilllegungen fördern, welche 
dann weiterhin über ÖPUL abgegolten werden könnten.

105 Spätestens bis Ende Dezember 2017 ist pro angefangenen 5 ha Ackerfläche mindestens 
eine Bodenprobe zu ziehen.
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Im Entwurf ÖPUL 2015 behielt das BMLFUW die Maßnahme in ihren 
Grundzügen unverändert bei. Bei den Förderungsvoraussetzungen 
wurde lediglich das Ausmaß der teilnahmeberechtigten Flächen erhöht: 
Die Prämie kann für Flächen mit einer durchschnittlichen Ackerzahl 
≤ 40 beantragt werden.106 Das BMLFUW konnte keine Angaben über 
den Umfang sowie über die Lage der teilnahmeberechtigten Flä-
chen machen. Die Prämie für diese Maßnahme wurde mit 450 EUR 
festgelegt;107 dies sollte die entgangenen Erträge sowie zusätzliche 
Kosten für die Anlage der Begrünungsfläche abdecken. Demgegen-
über lagen die Deckungsbeiträge für Hackfrüchte pro ha mit bis zu 
rd. 2.660 EUR für Speisekartoffel deutlich darüber. Im Rahmen der 
Kalkulation der Prämie ging das BMLFUW allerdings davon aus, auf 
Hackfrüchte mit hohen Deckungsbeiträgen je ha nicht zu verzichten. 

 26.2 (1) Der RH hielt kritisch fest, dass weder das Land Niederösterreich noch 
das BMLFUW im Rahmen der Programmgestaltung von ÖPUL 2015 
die Möglichkeit einer stärkeren Regionalisierung und gebietsspezi-
fischen Anpassung der beiden grundwasserrelevanten Maßnahmen 
genutzt hatte. Die Reduzierung der im Marchfeld zulässigen Dünger-
menge bei der Maßnahme „Vorbeugender Grundwasserschutz“ auf 
„mittlere Ertragslage“ beurteilte er grundsätzlich positiv, wies aber auf 
die Schwierigkeiten der Kontrolle in der Praxis hin.

(2) Im Zusammenhang mit der Maßnahme „Bewirtschaftung besonders 
auswaschungsgefährdeter Ackerflächen“ wies der RH auf die geringe 
Akzeptanz dieser Maßnahme in ÖPUL 2007 hin. Seiner Ansicht nach 
wäre im Zuge der Planung für die kommende Programmperiode eine 
intensivere Abwägung darüber, ob das angestrebte Ziel der Verhinde-
rung des Schadstoffeintrags in das Grundwasser über diese Flächen 
im Rahmen von ÖPUL bestmöglich erreicht werden kann oder ob der 
Einsatz anderer Instrumente effizienter wäre, zweckmäßig gewesen. 

Der RH empfahl dem BMLFUW, die im Entwurf zu ÖPUL 2015 enthal-
tene Maßnahme „Bewirtschaftung besonders auswaschungsgefährdeter 
Ackerflächen“ nach zwei Jahren zu evaluieren und bei anhaltender 
mangelhafter Akzeptanz zu beenden. Alternativ dazu wären — gemein-
sam mit dem Land Niederösterreich — spezifische Maßnahmen für eine 
wirkungsorientierte Vorgangsweise zu überdenken.

106 Weiters besteht künftig die Möglichkeit eines einmaligen Umbruchs im gesamten Ver-
pflichtungszeitraum mit darauffolgendem Getreideanbau. Unmittelbar nach der Ernte 
der Kultur ist wieder eine Begrünungsmischung anzulegen.

107 Ein Abzug der Einheitlichen Betriebsprämie wird nach Auskunft des BMLFUW künf-
tig nicht mehr erfolgen.
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(3) Weiters kritisierte der RH, dass das BMLFUW keine detaillierten 
Informationen über den Umfang und die Lage der an dieser Maßnahme 
teilnahmeberechtigten Flächen vorlegen konnte. Seiner Ansicht nach 
wären diese als Grundlage für die Planung und Ausgestaltung der 
Maßnahme erforderlich gewesen.

 26.3 (1) Gemäß Stellungnahme des BMLFUW sei die Gebietsabgrenzung in 
enger Abstimmung mit den zuständigen Landesbehörden entwickelt 
worden. Trotz gesunkenen Budgets von ÖPUL 2015 (– 74 Mio. EUR) 
seien wesentlich mehr Mittel für Gewässerschutzmaßnahmen als im 
vorangegangenen Programm vorgesehen. Dadurch sei eine Auswei-
tung der Gebietskulisse möglich gewesen; auch die Prämie habe auf-
grund der vorliegenden Kalkulationsergebnisse erhöht werden können. 
Die im Zuge der Maßnahmengestaltung diskutierten Verpflichtungen 
seien wieder verworfen worden, da es sich um gesamtbetriebliche Ver-
pflichtungen gehandelt habe. Für das Ziel des Grundwasserschutzes 
seien jedoch nicht der Gesamtbetrieb, sondern nur die Flächen in den 
betroffenen Gebieten relevant. Eine Regionalisierung einzelner Gebiete 
innerhalb der Maßnahme „Vorbeugender Grundwasserschutz“ sei disku-
tiert, jedoch aufgrund hoher administrativer Hürden wieder verworfen 
worden. Aus Sicht des BMLFUW sei außerdem auch innerhalb eines 
Gebiets selten eine homogene Situation vorzufinden, wodurch selbst 
eine stärkere Regionalisierung wenig Vorteile gebracht hätte. Unter-
schiedliche regionale Gegebenheiten würden über die Höhe der maxi-
mal zulässigen Düngewerte, die auf die regionalen Ertragslagen abge-
stimmt seien, berücksichtigt.

Das BMLFUW bestätigte die Feststellung des RH, wonach die Kon-
trolle einer reduzierten Düngung schwierig sei. Daher werde eine 
derartige Verpflichtung nur noch in der Maßnahme „Vorbeugender 
Grundwasserschutz“ angeboten. Eine enge Verknüpfung mit Weiter-
bildungs– sowie Aufzeichnungsverpflichtungen ermögliche jedoch eine 
gute Kontrollierbarkeit der Maßnahme. Zentral seien auch die Ergeb-
nisse von Bodenproben, welche im Zuge der Beratung thematisiert 
werden sollten. Langfristig werde erwartet, dass durch ein besseres 
Know–how der Betriebsführer die Einträge in das Grundwasser redu-
ziert werden könnten.

Hinsichtlich der Maßnahme „Bewirtschaftung auswaschungsgefähr-
deter Ackerflächen“ betonte das BMLFUW erneut die hohe Wirksam-
keit bei dementsprechender Akzeptanz und ging davon aus, dass durch 
die getätigten Anpassungen mehr Flächen in die Maßnahme einge-
bracht würden. Für das Jahr 2015 hätten sich 274 Betriebe (davon 47 
in Niederösterreich) für die Maßnahme angemeldet, was auf eine deut-
lich erhöhte Teilnahmerate und auch Teilnahmefläche schließen ließe. 
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Für die Kalkulation der Prämie sei eine durchschnittliche österrei-
chische Fruchtfolge zugrunde gelegt worden. 

Eine Beendigung von Maßnahmen aufgrund mangelhafter Akzeptanz 
sei nach Meinung des BMLFUW nicht möglich, da der Bund mit den 
Förderwerbern mehrjährige Verträge (mind. 5 Jahre) eingehe und auch 
bei geringer Teilnahme keine einseitige Beendigung des Vertrags mög-
lich sei.

Bezugnehmend auf die Kritik an den fehlenden Informationen über den 
Umfang und die Lage der an der Maßnahme „Bewirtschaftung auswa-
schungsgefährdeter Ackerflächen“ teilnahmeberechtigten Flächen führte 
das BMLFUW aus, dass die AMA einen entsprechenden Layer vorbe-
reite, der die potenziell antragsberechtigten Flächen darstellen soll. Die 
Information solle auch für die Landwirte ersichtlich sein. Verfügbare 
Daten zu den teilnahmeberechtigten Flächen seien bereits in der ÖPUL 
2007–Periode im Zuge der Verwaltungskontrolle verwendet worden.

(2) Das Land Niederösterreich wies in seiner Stellungnahme auf die 
Zuständigkeit des BMLFUW für die Gestaltung des ÖPUL–Programms 
hin. Da die Maßnahme „Vorbeugender Grundwasserschutz“ auf die 
bedeutenden Grundwassergebiete und damit auch auf das Marchfeld 
fokussiert sei, ergebe sich sehr wohl eine Regionalisierung.

 26.4 (1) Dem vom BMLFUW vorgebrachten Argument der aufwendigen 
Administration bei stärkerer Regionalisierung hielt der RH entgegen, 
dass mit ÖPUL 2015 eine Reduzierung der Fördermaßnahmen von 29 
auf 22 vorgenommen wurde und somit bereits eine wesentliche Umstel-
lung der Förderabwicklung erforderlich war. Eine — fachlich begrün-
dete — räumliche Differenzierung innerhalb der Maßnahme „Vorbeu-
gender Umweltschutz“ wäre nach Ansicht des RH daher zweckmäßig 
und mit vertretbarem Aufwand durchführbar.

Hinsichtlich der Evaluierung der Maßnahme „Bewirtschaftung beson-
ders auswaschungsgefährdeter Ackerflächen“ während der Förderpe-
riode wies der RH darauf hin, dass Änderungen der Entwicklungs-
programme für den ländlichen Raum gemäß Revisionsklausel der 
Sonderrichtlinie möglich sind, wenn sich während des Verpflichtungs-
zeitraums die anderweitigen Verpflichtungen gemäß Titel II Kapitel 1 
der VO 73/2009 (Cross Compliance) so ändern, dass dies Auswirkungen 
auf die übrigen (freiwilligen) Förderungsverpflichtungen oder Förde-
rungsbedingungen oder das Ausmaß der Prämien in der Sonderricht-
linie hat. Demnach könnten stärkere Verpflichtungen im Aktionspro-
gramm Nitrat, welche im Rahmen von Cross Compliance einzuhalten 
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sind, auch eine Änderung der Förderungsbedingungen im Agrarum-
weltprogramm bedingen.

Die vom BMLFUW angekündigte künftige Verbesserung der Infor-
mation über die Lage und den Umfang der an dieser Maßnahme teil-
nahmeberechtigten Flächen beurteilte der RH positiv, hielt aber seine 
Kritik aufrecht, dass diese bereits als Grundlage für die Planung und 
Ausgestaltung der Maßnahme im neuen Agrarumweltprogramm vor-
liegen hätte sollen.

(2) Der RH erwiderte dem Land Niederösterreich, dass die Bundeslän-
der intensiv in die Maßnahmenplanung für die Förderperiode 2014 – 
2020 einbezogen waren und in der Arbeitsgruppe „ÖPUL–Wasser“ die 
Gestaltung der spezifischen Maßnahmen diskutiert wurde. Er blieb bei 
seiner Ansicht, dass im Zuge dessen eine weitergehende Regionalisie-
rung der grundwasserrelevanten Maßnahmen (bspw. durch zusätz-
liche Verpflichtungen in bestimmten Gebietskulissen) möglich gewe-
sen wäre, diese aber nicht genutzt wurde.

ÖPUL–Kontrollen

 27.1 (1) Die AMA überprüfte Betriebe, die an ÖPUL–Maßnahmen teilnah-
men, im Rahmen von Verwaltungskontrollen sowie von Vor–Ort–Kon-
trollen auch auf die Einhaltung der für die einzelnen ÖPUL–Maßnah-
men relevanten Bestimmungen.

Die AMA hatte dafür in einem Prüfindikatorenkatalog sowohl für die 
Verwaltungskontrolle als auch für die Vor–Ort–Kontrolle spezifische 
Kontrollindikatoren festgelegt und die mit deren Nichteinhaltung ver-
bundenen Sanktionen definiert. Jährlich überprüfte die AMA im Rah-
men der Vor–Ort–Kontrollen entsprechend den Vorgaben der EU108 
mindestens 5 % aller an ÖPUL teilnehmenden Betriebe.109 

108 Verordnung (EU) Nr. 65/2011 der Kommission vom 27. Januar 2011 mit Durchfüh-
rungsbestimmungen zur Verordnung (EG) Nr. 1698/2005 des Rates hinsichtlich der 
Kontrollverfahren und der Einhaltung anderweitiger Verpflichtungen bei Maßnah-
men zur Förderung der Entwicklung des ländlichen Raums

109 Im Jahr 2013 wurden laut AMA von rd. 111.000 Antragstellern rd. 11.700 überprüft; 
die Kontrollquote für ganz Österreich betrug somit rd. 10,54 %.
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(2) Eine Auswertung der AMA der im überprüften Zeitraum 2009 bis 
2013 bei ÖPUL–Kontrollen im Zusammenhang mit den beiden Maß-
nahmen „Vorbeugender Boden– und Gewässerschutz“ sowie „Bewirt-
schaftung besonders auswaschungsgefährdeter Ackerflächen“ im Mar-
chfeld festgestellten Verstöße zeigte folgende Ergebnisse:

In den Jahren 2009 bis 2012 stellte die AMA keine Verstöße fest, die zu 
Prämienkürzungen geführt hätten. Die Beanstandungen im Jahr 2013 
betrafen die Nichteinhaltung der Kombinationsverpflichtung und wur-
den mit einer Einbehaltung bzw. Rückforderung von 20 % der Jahres-
prämie für die betroffene Maßnahme sanktioniert. 

 27.2 Der RH hielt fest, dass die im überprüften Zeitraum 2009 bis 2013 
durchgeführten ÖPUL–Kontrollen bezogen auf die beiden grundwasser-
relevanten, regionalspezifischen Maßnahmen in vier Fällen zu Sankti-
onen geführt und die festgestellten Verstöße eine im Vergleich zu den 
beantragten Prämien geringfügige Kürzung nach sich gezogen hatten.

 28.1 (1) Zur Beratung der Landwirte betrieb das Land Niederösterreich seit 
dem Jahr 2002 in Kooperation mit den Niederösterreichischen Land-
wirtschaftskammern und der EVN Wasser GmbH den Nitratinformati-
onsdienst (NID). Die operative Abwicklung der Bodenuntersuchungen 
und Auswertungen erfolgte über ein externes Beratungsbüro.

Der Nitratinformationsdienst erstellte Düngeempfehlungen aufgrund 
von Bodenanalysen für Landwirte in ausgewählten Gebieten mit dem 
Ziel, ohne Ertragseinbußen durch die Vermeidung von Überdüngung 

Tabelle 11:  ÖPUL–Kontrollen der AMA im Grundwasserkörper Marchfeld 2009 bis 2013: 
festgestellte Verstöße betreffend die Maßnahmen „Vorbeugender Boden– 
und Gewässerschutz“ und „Bewirtschaftung besonders auswaschungsgefähr-
deter Ackerflächen“

2009 2010 2011 2012 2013 gesamt

Anzahl

durchgeführte  Kontrollen 53 26 17 35 79 210

Sanktionen 0 0 0 0 4 4

in EUR

beantragte Prämien 1.163.314 1.163.006 1.162.600 1.129.266 1.122.455 5.740.641

Prämienkürzungen 0 0 0 0 169 169

Quellen: AMA; RH

Beratung
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Nitratausträge in das Grundwasser zu minimieren. Die für verschie-
dene Kulturen erstellten Düngeempfehlungen folgten dem Prinzip, 
dass mineralisierter Stickstoff, der bereits im Boden vorhanden ist, 
nicht mehr mittels Dünger zugeführt werden muss, sondern nur jene 
Menge, die auf den Sollwert fehlt.

(2) Der Nitratinformationsdienst war 2013 in fünf ausgewählten Gebie-
ten Niederösterreichs110 mit besonders hohen Nitratbelastungen im 
Grundwasser tätig, wobei das Marchfeld das weitaus größte Gebiet 
darstellte.

Für landwirtschaftliche Flächen im Bereich der im Weinviertel aus-
gewiesenen Beobachtungsgebiete „Weinviertel (DUJ)“ und „Weinvier-
tel (MAR)“ erstellte der Nitratinformationsdienst keine Düngeempfeh-
lungen.

110 Nach einer mehrjährigen Pilotphase im Nördlichen Tullnerfeld wurde der Nitratinfor-
mationsdienst im Jahr 2006 zusätzlich auf das Südliche Tullnerfeld und das March-
feld, im Jahr 2009 auf das Gebiet der Prellenkirchner Flur und 2012 auf das Gebiet 
Zillingdorf/Lichtenwörth/Neufeld ausgeweitet. 

Abbildung 6: Gebiete, in denen der Nitratinformationsdienst angeboten wurde

Quelle: Nitratinformationsdienst
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Die Entnahme von Bodenproben erfolgte auf Referenzflächen, die 
Landwirte in den genannten Gebieten bereitstellten und zu denen sie 
zusätzlich Informationen zur vorangegangenen Bewirtschaftung, wie 
z.B. über die angebauten Vorfrüchte und insbesondere zum Stickstoff-
düngereinsatz, zur Verfügung stellten. Diese Landwirte erhielten die 
Empfehlungen direkt, alle anderen Betriebe über die Landwirtschafts-
kammer bzw. über die Homepage des Nitratinformationsdienstes. Von 
allen 169 in Niederösterreich vom Nitratinformationsdienst beprobten 
Flächen entfielen 45 (rd. 27 %) auf das Marchfeld.111

(3) Die zu gleichen Teilen vom Land Niederösterreich und der EVN Was-
ser GmbH getragenen jährlichen Kosten für den Nitratinformations-
dienst beliefen sich auf rd. 27.000 EUR.112 Sie bestanden ausschließlich 
aus externen Kosten für das externe Beratungsbüro, das die Boden-
untersuchungen durchführte und einen jährlichen Bericht erstellte. 

Die ebenfalls beteiligten Niederösterreichischen Landwirtschaftskam-
mern brachten in die Kooperation mit dem Nitratinformationsdienst 
Sachleistungen ein, wie die Mithilfe bei der Auswahl der Referenzbe-
triebe, die Durchführung ergänzender Messungen113, die Verbreitung 
der Düngeempfehlungen über die NID–Homepage und Beratungsleis-
tungen der Bezirksbauernkammern.

(4) Der NGP 2009 sah als weitergehende Maßnahme vor, die Bera-
tungen generell und speziell bei Grundwasserkörpern in schlechtem 
Zustand bzw. in belasteten Zuströmbereichen von Wasserversorgungs-
anlagen zu intensivieren. Der Nitratinformationsdienst führte keine 
verstärkte Probennahme im Zuströmbereich der Wasserversorgungs-
anlage im Marchfeld durch.

 28.2 (1) Der RH erachtete den Nitratinformationsdienst als zweckmäßiges 
Instrument zur Bewusstseinsbildung über die Zusammenhänge zwi-
schen der Bodenbewirtschaftung und den Auswirkungen auf das 
Grundwasser.

Er bemängelte jedoch, dass die Anteile des Marchfelds an den beprobten 
Referenzflächen mit rd. 27 % relativ gering waren — obwohl das March-
feld das größte der fünf untersuchten Gebiete war — und dass der Nitrat-
informationsdienst für andere Gebiete im Weinviertel mit nitratbelas-
tetem Grundwasser keine Düngeempfehlungen erstellte. 

111 Werte für die Jahre 2011 bis 2013
112 Durchschnitt der Jahre 2011 bis 2013 inkl. USt
113 mit dem N–Tester zur Ermittlung des Stickstoffversorgungsgrades der Pflanzen
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Er empfahl dem Land Niederösterreich eine Ausweitung der Aktivi-
täten auf relevante Bereiche der Gruppen von Grundwasserkörpern 
„Weinviertel (DUJ)“ und „Weinviertel (MAR)“.

(2) Darüber hinaus merkte der RH kritisch an, dass der Nitratinforma-
tionsdienst — entgegen den Intentionen des NGP 2009 — im Zuström-
bereich der Wasserversorgungsanlagen im Marchfeld nicht verstärkt 
tätig war. 

Er empfahl dem Land Niederösterreich, die Probennahmen im March-
feld unter besonderer Berücksichtigung auswaschungsgefährdeter 
Böden speziell im Zuströmbereich von Wasserversorgungsanlagen zu 
intensivieren.

 28.3 Gemäß Stellungnahme des Landes Niederösterreich sei der prozen-
tuelle Anteil der Referenzflächen kein geeignetes Maß für die Aus-
sagekraft der im Rahmen des Nitratinformationsdienstes erstellten 
Düngeempfehlungen. Die Auswahl und Anzahl der Referenzschläge 
sei darauf ausgerichtet, die für ein Grundwassergebiet maßgeblichen 
Bodenformen und Hauptkulturen abzudecken. Somit sei es für die Aus-
sagekraft auch von untergeordneter Bedeutung, ob Referenzschläge 
innerhalb oder außerhalb des Zuströmbereichs von Wasserversorgungs-
anlagen situiert seien. Durch die Auswahl der Referenzflächen sei schon 
jetzt gewährleistet, dass die wesentlichen Bodenformen und damit auch 
die auswaschungsgefährdeten Böden ausreichend berücksichtigt wür-
den.

Bezüglich einer Ausweitung des Nitratinformationsdienstes auch auf 
die Grundwassergebiete Weinviertel (DUJ) und Weinviertel (MAR) sei 
festzuhalten, dass diese Gebiete im Vergleich zu den bisherigen Nitrat-
informationsdienst–Gebieten aufgrund ihrer geologischen, topogra-
fischen und landwirtschaftlichen Verhältnisse wesentlich inhomogener 
seien, was eine Vervielfachung der erforderlichen Referenzflächen und 
damit auch der Kosten nach sich ziehen würde. Das Land Niederöster-
reich werde aber die Möglichkeiten einer Erweiterung auf zusätzliche 
Grundwasserkörper prüfen.

 28.4 Der RH entgegnete dem Land Niederösterreich, dass seine Empfeh-
lung, die Probenahmen im Marchfeld unter besonderer Berücksichti-
gung auswaschungsgefährdeter Böden speziell im Zuströmbereich von 
Wasserversorgungsanlagen zu intensivieren, auch auf einer Empfeh-
lung des NGP 2009 fußte, wonach die Beratungen speziell bei Grund-
wasserkörpern und Oberflächenwasserkörpern im nicht gutem Zustand 
vor allem in Zuströmbereichen von Wasserversorgungsanlagen ausge-
weitet werden sollen. Der RH hielt seine Empfehlung daher aufrecht.
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 29.1 Der NGP 2009 sah als weitergehende Maßnahmen zur Verbesserung 
der Grundwassersituation gezielte Forschungsarbeiten insbesondere für 
die intensiv bewirtschafteten Gebiete im Osten und Nordosten Öster-
reichs vor, um effiziente Maßnahmen zur beschleunigten Reduzierung 
der Nitratkonzentrationen zu entwickeln. 

Aufbauend auf den Ergebnissen eines Grundwasserströmungsmodells 
beauftragte das Land Niederösterreich im Jahr 2013 eine Forschungs-
gesellschaft mit einer Studie über die Wirksamkeit von verschiedenen 
landwirtschaftlichen Bewirtschaftungsmaßnahmen und Maßnahmen-
kombinationen zur Reduktion der Nitratausträge in das Grundwasser 
des Marchfelds.114 Auf Basis einer Modellierung115 sollten die ÖPUL–
Maßnahmen im Hinblick auf ihre Effizienz zur Nitratreduktion im 
Grundwasser evaluiert und die Auswirkungen von geänderten Frucht-
folgen, Düngeplänen und Bodenbearbeitungen quantifiziert werden. 
Als Untersuchungsgebiet wurde der Zentralraum des Marchfelds (süd-
lich von Deutsch–Wagram) festgelegt. Neben der Simulation der Ist–
Variante (als Referenzsituation) erfolgte mittels des Modells eine Ana-
lyse folgender Varianten:116

–  Extensivierung (Umwandlung in Grünland) im Bereich der austrags-
gefährdeten Böden,

– minimale Bodenbewirtschaftung,

– maximale Begrünung,

– Umsetzung der Maßnahmen von ÖPUL 2007,

– Kombination der vorhergehenden Maßnahmen,

–  Reduktion der Düngung von „Ertragslage hoch“ auf „Ertragslage 
mittel“. 

114 Bereits im Jahr 2005 war diese Forschungsgesellschaft durch das Land Niederösterreich 
beauftragt worden, ein Grundwasserströmungsmodell für das Marchfeld zu erstellen, 
um die dortigen Einzugsgebiete der Trink– und Nutzwasserversorgungen abgrenzen 
zu können.

115 Koppelung eines Bodenwasserhaushalts– und Stickstofftransportmodells mit einem 
Grundwasserströmungs– und –transportmodell

116 Für die Modellierung wurden Daten aus dem Zeitraum zwischen 1998 und 2004 ver-
wendet, da für diese Periode sowohl ein kalibriertes Grundwasserströmungsmodell als 
auch verlässliche INVEKOS–Daten über die in den betroffenen Katastralgemeinden 
angebauten Früchte zur Verfügung standen.

Studien
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Gemäß dem im Jänner 2014 vorgelegten Bericht zeigte die Simulation, 
dass die Extensivierung der Landwirtschaft durch Stilllegung von Flä-
chen117 in besonders austragsgefährdeten Bereichen (dies waren rd. 
19 % der landwirtschaftlich genutzten Flächen im Untersuchungsge-
biet) den größten Einfluss auf die Nitratkonzentrationen im Grund-
wasser bringen würde. Dadurch wären Auswirkungen sowohl direkt 
in den Regionen der Extensivierung118 als auch in den Abstrombe-
reichen119 zu erwarten.

Während Änderungen der Bodenbewirtschaftung keinen signifikanten 
Einfluss auf die Nitratkonzentration im Grundwasser ergaben und das 
Szenario der maximalen Begrünung durch die flächenmäßige Begren-
zung nur eine eingeschränkte Wirkung zeigte, ergab die Simulation 
der Bewirtschaftung nach ÖPUL 2007 in Teilbereichen des Untersu-
chungsgebiets eine Erhöhung der Nitratkonzentration im Grundwas-
ser von bis zu über 25 mg/l im Vergleich zur Ist–Variante. Die Kom-
bination aller vier Varianten wies nur eine eingeschränkte kumulative 
Wirkung auf.

Bei der Analyse der Auswirkungen einer Reduktion der Düngung von 
hoher auf mittlere Ertragslage zeigte sich, dass diese aufgrund der 
natürlichen Gegebenheiten im Marchfeld keine signifikante Vermin-
derung der Nitratkonzentrationen im Grundwasser erzielen kann. Im 
Vergleich zur Variante Extensivierung beurteilte die Studie auch die-
ses Szenario als deutlich weniger effektiv im Hinblick auf einen redu-
zierten Nitrateintrag.

Zusammenfassend zeigte sich durch die Studie, dass bei Einhaltung 
der gesetzlichen Vorgaben gemäß Aktionsprogramm Nitrat und bei 
Bewirtschaftung entsprechend ÖPUL 2007 der gute chemische Zustand 
des Grundwassers im Marchfeld nicht erreichbar ist. 

 29.2 Der RH beurteilte die Durchführung der Studie zum Zwecke der Ursa-
chenforschung positiv, da sie Erkenntnisse über die Wirksamkeit 
verschiedener möglicher landwirtschaftlicher Maßnahmen auf den 
Nitrateintrag in das Grundwasser erbrachte. Er wies darauf hin, dass 
die Studie Möglichkeiten aufzeigte, um das geforderte Umweltziel zu 
erreichen, die in der Studie als besonders effektiv beurteilte Maßnahme 
der Extensivierung von austragsgefährdeten Flächen bisher aber nur 

117 Austausch der jeweiligen Bewirtschaftung durch Wiese mit zweimaligem Schnitt und 
Abfuhr des Schnittguts

118 Bereich Obersiebenbrunn und Untersiebenbrunn sowie in der Region südlich von Markt-
grafneusiedl

119 Der Abstrombereich ist jener Bereich, in welchem sich die am Standort freigesetzten 
Stoffe im Grundwasser ausbreiten.
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mittels eines freiwilligen Instruments (ÖPUL) umgesetzt und dabei 
kaum angenommen worden war. Zwar wurde für diese Maßnahme im 
aktuellen Entwurf für ÖPUL 2015 das Ausmaß der teilnahmeberech-
tigten Flächen sowie der Prämie erhöht (siehe TZ 28), eine Verbesse-
rung der Wirksamkeit war jedoch zur Zeit der Gebarungsüberprüfung 
noch nicht absehbar. Weiters wies der RH kritisch darauf hin, dass die 
Simulation der Bewirtschaftung nach ÖPUL 2007 in Teilbereichen des 
Untersuchungsgebiets eine Verschlechterung der Grundwasserqualität 
gegenüber der Ist–Variante ergeben hatte. Im Sinne eines optimierten 
Einsatzes von Fördermitteln sollten diese Ergebnisse im Rahmen des 
Agrarumweltprogramms ÖPUL 2015 berücksichtigt werden.

 29.3 Das Land Niederösterreich führte in seiner Stellungnahme aus, dass 
die Ergebnisse der Modellierung nun in einer zweiten Phase in der 
Praxis getestet würden. Dazu würden unter typischen landwirtschaft-
lichen Flächen des Marchfeldes Saugkerzen zur Erfassung des Sicker-
wassers installiert. Damit könnten die im Modell theoretisch abgelei-
teten Auswirkungen unterschiedlicher Bewirtschaftungsformen durch 
Messungen verifiziert werden.

 30.1 Aufgrund der Unterschiedlichkeit der Maßnahmen, die im Maßnah-
menprogramm des NGP 2009 enthalten waren und mit dem Ziel der 
Qualitätsverbesserung des Grundwassers eingesetzt wurden, war eine 
Aussage über die Wirkung einzelner Maßnahmen nicht möglich.

Die Ist–Bestandsanalyse 2013 (Beobachtungszeitraum 2010 bis 2012) 
ergab aber gegenüber dem NGP 2009 insgesamt eine Erhöhung der 
Anzahl der voraussichtlichen Maßnahmengebiete für den Parameter 
Nitrat um zwei Grundwasserkörper: Hatten gemäß NGP 2009 drei der 
127 Grundwasserkörper das angestrebte Umweltziel (den guten che-
mischen Zustand) verfehlt, so waren auf Basis der Ergebnisse der Ist–
Bestandsanalyse 2013 nunmehr fünf Grundwasserkörper als voraus-
sichtliche Maßnahmengebiete auszuweisen.120

Für das Marchfeld zeigte sich trotz der in Umsetzung des NGP 2009 
durchgeführten Maßnahmen eine Überschreitung des Schwellen-
werts für Nitrat bei 47 von 72 Messstellen (rd. 65 %). Dies bedeutete 
gegenüber der Situation zum Zeitpunkt der Erstellung des NGP 2009 
(Überschreitungen bei 41 von 73 Messstellen (rd. 56 %)) eine Ver-
schlechterung um 9 Prozentpunkte (siehe TZ 9). Auch die Auswertung 
der Trends ergab für den Grundwasserkörper Marchfeld hinsichtlich 

120 zusätzlich zu den drei bisherigen noch die Grundwasserkörper „Wulkatal (LRR)“ und 
„Weinviertel (MAR)“

Auswirkungen der 
Maßnahmen des 
NGP 2009
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des Parameters Nitrat eine signifikante und anhaltend steigende Ent-
wicklung: 

Abbildung 7:  Trendauswertung für den Parameter Nitrat im Marchfeld zwischen 
2. Quartal 2007 und 2. Quartal 2013

Quelle: Land Niederösterreich
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Infolge der negativen Entwicklung des Zustands der im Weinviertel 
gelegenen Grundwasserkörper gegenüber dem Zustand zur Zeit der 
Erstellung des NGP 2009 konnten die Vorgaben der Wasserrahmen-
richtlinie, zumindest eine Verschlechterung des Zustands aller Grund-
wasserkörper zu verhindern, nicht eingehalten werden.

 30.2 Der RH kritisierte, dass im voraussichtlichen Maßnahmengebiet March-
feld trotz des Maßnahmenprogramms eine Verschlechterung der Grund-
wasserqualität betreffend den Parameter Nitrat eingetreten war.

Weder das Aktionsprogramm Nitrat noch die spezifischen ÖPUL–Maß-
nahmen konnten trotz zum Teil relativ hoher Teilnahmequote in die-
sem Gebiet deutliche Verbesserungen bewirken. Nach Ansicht des RH 
reichten die bisherigen Aktivitäten und Instrumente daher nicht aus, 
um dort eine Verschlechterung des Gewässerzustands zu verhindern 
und eine Verbesserung im Sinne der Zielvorgaben der Wasserrahmen-
richtlinie zu erreichen. In diesem Zusammenhang verwies der RH auf 
seine Empfehlung an das BMLFUW (TZ 12), bei künftigen Überarbei-
tungen des NGP spezifische Maßnahmen für belastete Gebiete stärker 
zu berücksichtigen.

 30.3 Das Land Niederösterreich führte in seiner Stellungnahme aus, dass 
die Ergebnisse des Grundwassermonitorings für das Jahr 2014 bei der 
Überprüfung des RH noch nicht vorgelegen seien. Unter Berücksich-
tigung der Daten für 2014 ergebe sich nun ein fallender Trend (siehe 
auch TZ 9 und 11). Außerdem müsse berücksichtigt werden, dass sich 
das Grundwasser im Marchfeld aufgrund der klimatischen und hydro-
geologischen Bedingungen nur sehr langsam erneuere und die Wirkung 
von aktuellen Maßnahmen erst nach Jahren sichtbar werde.

 30.4 Der RH entgegnete, dass gesicherte Aussagen zur Entwicklung des 
Grundwasserzustands mehrjährige Messreihen erfordern und tatsäch-
liche Verbesserungen nur über einen längeren Zeitraum beurteilt wer-
den können und verwies in diesem Zusammenhang auf seine Ausfüh-
rungen zu TZ 9.

 31.1 (1) Gemäß der Wasserrahmenrichtlinie waren die Maßnahmenpro-
gramme alle sechs Jahre zu überprüfen und nötigenfalls zu aktuali-
sieren. Zur Zeit der Gebarungsüberprüfung befand sich der Nationale 
Gewässerbewirtschaftungsplan 2015 (NGP 2015) in Ausarbeitung und 
wurde Ende März 2014 den Bundesländern zur Stellungnahme über-
mittelt. Die Veröffentlichung des Entwurfs war für Dezember 2014 
geplant. 

Nationaler Ge- 
wässerbewirtschaf-
tungsplan 2015
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Nach Angaben des BMLFUW sollen auch in der zweiten Planungs-
periode das Aktionsprogramm Nitrat sowie das „Programm für länd-
liche Entwicklung in Österreich 2014 – 2020“ wesentliche Eckpfeiler 
des Maßnahmenprogramms darstellen. 

Seitens des Landes Niederösterreich waren als Schwerpunkte für den 
NGP 2015 neben der Einbeziehung der AMA in die Kontrollaktivitäten 
betreffend das Aktionsprogramm Nitrat eine Fortsetzung der ÖPUL–
Maßnahmen und des Nitratinformationsdienstes sowie — aufbauend 
auf der vorliegenden Studie — eine weitergehende Ursachen– und 
Maßnahmenforschung geplant. Neben Sickerwasseruntersuchungen im 
March feld, welche für mindestens zwei Jahre vorgesehen waren, sollen 
in Zusammenarbeit mit den Niederösterreichischen Landwirtschafts-
kammern unter Einbindung der maßgeblichen landwirtschaftlichen 
Produzenten Verbesserungspotenziale bei den Bewirtschaftungsme-
thoden ermittelt werden. Ziel war eine möglichst weitgehende Reduk-
tion des Nitrataustrags ohne signifikante Einschränkung der landwirt-
schaftlichen Produktion. 

(2) Eine grundsätzliche Problematik ergab sich durch die Überschnei-
dung der Programmperioden des Agrarumweltprogramms ÖPUL (sie-
ben Jahre) und des NGP (sechs Jahre). Einerseits führte der NGP die 
ÖPUL–Maßnahmen als wesentliche finanzielle Anreize zur Verbes-
serung des Grundwasserschutzes an, andererseits konnte für Grund-
wassergebiete, deren Einstufung sich zwischenzeitlich änderte, keine 
regionalspezifische Anpassung der ÖPUL–Maßnahmen mehr erfolgen.

 31.2 Der RH kritisierte, dass die Schwerpunkte des Landes Niederösterreich 
im Rahmen des NGP 2015 mit Ausnahme der ÖPUL–Maßnahmen keine 
konkrete Begrenzung des Nitrateintrags in das Grundwasser vorsahen. 
Er wies darauf hin, dass bei Fortführung der landwirtschaftlichen Pro-
duktion ohne signifikante Einschränkung im Bereich des Marchfelds 
aufgrund der natürlichen Gegebenheiten (Boden, Klima, Grundwas-
serhaushalt etc.) seiner Ansicht nach keine ausreichende Verbesse-
rung des Grundwasserzustands zu erwarten sein wird. Er empfahl dem 
 BMLFUW und dem Land Niederösterreich daher, künftig auch restrik-
tivere Maßnahmen in die Planung einzubeziehen.

 31.3 (1) Das BMLFUW führte in seiner Stellungnahme aus, dass mit der Maß-
nahmengestaltung der Grundwasserschutzmaßnahmen des ÖPUL–Pro-
gramms für die Programmperiode 2015–2020 mit strengeren Bewirt-
schaftungsauflagen (verringerte Düngeobergrenzen, längere Sperrfristen 
für die Düngeausbringung, schlagbezogene Aufzeichnungen, Flächen-
stilllegungen besonders auswaschungsgefährdeter Flächen) und einer 
Ausrichtung der Gebietskulisse auf Beobachtungs– und Maßnahmen-
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gebiete das Ziel verfolgt worden sei, die Wirksamkeit der Maßnahmen 
weiter zu erhöhen sowie die Akzeptanz der Maßnahmen weiter zu stei-
gern. Mit der inhaltlichen Nachführung des Aktionsprogramms Nitrat 
im Jahr 2012 seien weitere Bewirtschaftungsauflagen, die eine posi-
tive Wirkung mit dem Inkrafttreten 2015 bzw. 2017 erwarten lassen, 
eingeführt worden.

Die im Rahmen der 1. Planungsperiode begonnenen Forschungsarbeiten 
in den nitratbelasteten Gebieten zur Identifizierung effizienter Maßnah-
men (z.B. Düngungsoptimierung, Fruchtfolgegestaltung, Bodenbearbei-
tung) würden fortgeführt und wesentliche Erkenntnisse als Bestand-
teil der Beratung bei der praktischen Umsetzung berücksichtigt. Aus 
heutiger Sicht sollte durch das Zusammenwirken dieser Maßnahmen 
eine Verbesserung der Grundwassersituation erfolgen und daher eine 
Zielerreichung möglich sein.

(2) Das Land Niederösterreich führte in seiner Stellungnahme aus, 
dass die vom RH angesprochene weiterführende Ursachen– und Maß-
nahmenforschung mittlerweile vom Land Niederösterreich in Koopera-
tion mit dem BMLFUW und der Niederösterreichischen Landes–Land-
wirtschaftskammer eingeleitet worden sei und derzeit unmittelbar vor 
der Auftragsvergabe stehe. Ziel sei es, jene Maßnahmen und Maßnah-
menkombinationen zu ermitteln, die eine Minimierung des Stickstoff-
austrags erwarten ließen und gleichzeitig auch eine auf Produktion 
ausgerichtete Landwirtschaft zuließen. Die laufende Ursachen– und 
Maßnahmenforschung werde auch eine Beurteilung erlauben, ob bzw. 
welche restriktiveren Maßnahmen für die Zielerreichung erforder-
lich seien und ob diese in die Planungen des NGP einbezogen wer-
den könnten.

 31.4 (1) Der Argumentation des BMLFUW hielt der RH entgegen, dass 
der rein flächendeckende Ansatz des Aktionsprogramms Nitrat nur 
begrenzt geeignet war, Verbesserungen in besonders belasteten Gebie-
ten wie dem Marchfeld zu erzielen (siehe TZ 15). Weiters betonte der 
RH, dass die beiden spezifischen Grundwassermaßnahmen in ÖPUL für 
die neue Programmperiode 2014 – 2020 in ihren Grundzügen — mit 
Ausnahme einiger Anpassungen — beibehalten wurden; die erwarteten 
Wirkungen dieser Adaptierungen können erst zu einem späteren Zeit-
punkt evaluiert werden.

(2) Der RH beurteilte die durchgeführten Forschungsarbeiten zur Ursa-
chenermittlung der Nitratbelastung positiv, betonte aber gegenüber 
dem Land Niederösterreich erneut, dass dieses darüber hinaus bisher 
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keine konkreten Maßnahmen zur Begrenzung des Nitrateintrags in das 
Grundwasser gesetzt hatte.

 32.1 Im Einklang mit der Wasserrahmenrichtlinie kann der Bundesminister 
für Land– und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft gemäß 
WRG 1959 für belastete Grundwasserkörper nach 2027 ausnahms-
weise die Verwirklichung eines weniger strengen Umweltziels vorsehen, 
wenn eine Zielerreichung bis dahin aufgrund von Beeinträchtigungen 
durch menschliche Tätigkeiten oder aufgrund von natürlichen Gege-
benheiten nicht möglich ist und wenn der Zustand des beeinträchtig-
ten Grundwassers nicht weiter verschlechtert wird. Zudem ist gemäß 
Wasserrahmenrichtlinie erforderlich, „dass die ökologischen und sozi-
oökonomischen Erfordernisse, denen solche menschlichen Tätigkeiten 
dienen, nicht durch andere Mittel erreicht werden können, die eine 
wesentlich bessere und nicht mit unverhältnismäßig hohen Kosten 
verbundene Umweltoption darstellen“. 

Die letztgenannten Ausnahmekriterien waren höchst unbestimmt for-
muliert („sozioökonomische Erfordernisse“), von Wertentscheidungen 
und Interessenabwägungen abhängig und bedurften eines noch nicht 
festgelegten transparenten Entscheidungsprozesses (bspw. welche Fak-
toren bei einer Kostenschätzung einzubeziehen wären121).

 32.2 In diesem Zusammenhang gab der RH zu bedenken, dass Ausnahmebe-
stimmungen in den EU–Richtlinien nach der Rechtsprechung des EuGH 
stets streng auszulegen waren. Er wies darauf hin, dass die genannten 
Ausnahmekriterien im WRG 1959 höchst unbestimmt formuliert und 
von Wertentscheidungen und Interessenabwägungen abhängig waren 
(„sozioökonomische Erfordernisse“) sowie ein noch nicht festgelegter 
transparenter Entscheidungsprozess erforderlich war. Eine wesentliche 
weitere Voraussetzung — die Einhaltung des Verschlechterungsver-
bots des bestehenden Zustands — lag beim Grundwasserkörper March-
feld zur Zeit der Gebarungsüberprüfung nicht vor; im Gegenteil, der 
Zustand hatte sich sogar verschlechtert. Der RH wies vor diesem Hin-
tergrund auf die Möglichkeit eines Vertragsverletzungsverfahrens hin. 
Die Erreichung des Umweltziels eines guten chemischen Zustands des 
Grundwasserkörpers Marchfeld war nach Einschätzung des RH nur 
durch eine Verbesserung der Instrumente zur Umsetzung wirksamer 
Maßnahmen möglich. Er verwies in diesem Zusammenhang auf seine 
Empfehlungen zu TZ 15, 19, 21 und 22.

121 siehe § 30e Abs. 2 WRG 1959 und Oberleitner/Berger, Kommentar zum WRG3 (2011), 
§ 30e Rz 1 und 2, S. 233
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Zu den zeitlichen Planungszielen des NGP 2009 merkte der RH an, dass 
die ausgewiesenen Grundwasserkörper spätestens 2027 dem angestreb-
ten Umweltziel entsprechen müssen, sodass insbesondere vor dem Hin-
tergrund der langsamen Grundwassererneuerung ehestmöglich wirk-
same Maßnahmen zu setzen sind. 

Im Hinblick auf die verzögerte Wirkung empfahl der RH dem  BMLFUW 
daher, bei der Setzung der Fristen im NGP 2015 auch auf die allenfalls 
nötige rechtzeitige Zwangsdurchsetzung bzw. Realisierung der Maß-
nahmen Bedacht zu nehmen, um das zeitliche Ziel des NGP 2009 ein-
halten zu können.122

 32.3 Das Land Niederösterreich wies in seiner Stellungnahme erneut darauf 
hin, dass bei Berücksichtigung der Daten für 2014, die bei der Prü-
fung durch den RH noch nicht vorgelegen seien, ein fallender Trend 
und somit keine Verschlechterung vorliege.

 32.4 Der RH betonte erneut, dass gesicherte Aussagen zur Entwicklung des 
Grundwasserzustands mehrjährige Messreihen erfordern und tatsäch-
liche Verbesserungen nur über einen längeren Zeitraum beurteilt wer-
den können (siehe TZ 9).

 33 (1) Das WRG sah in § 30 Abs. 1 im Rahmen des Grundwasserschutzes 
den Schutz der Trinkwasserversorgung an sich vor: Demzufolge war 
das Grund– und Quellwasser so reinzuhalten, dass es als Trinkwasser 
verwendet werden konnte. Das Lebensmittelsicherheits– und Verbrau-
cherschutzgesetz (LMSVG)123 regelte darüber hinaus die Anforderun-
gen an die Qualität des Trinkwassers bei der Abgabe an die Konsu-
menten. Detaillierte Regelungen enthielt die Trinkwasserverordnung 
(TWV)124; gemäß deren § 3 Abs. 1 musste Wasser geeignet sein, ohne 
Gefährdung der menschlichen Gesundheit getrunken oder verwendet 
zu werden.125 Verantwortlich für die Einhaltung der Anforderungen 
war der Betreiber einer Wasserversorgungsanlage. Wurden die Anfor-
derungen an der Quelle nicht erfüllt, musste das Wasser aufbereitet 
122 siehe in diesem Sinne auch Oberleitner/Berger, Kommentar zum WRG3 (2011), § 30e 

Rz 4, S. 233 ff.
123 BGBl. I Nr. 13/2006 i.d.g.F.
124 BGBl. II Nr. 304/2001 i.d.g.F.
125 Wasser ist nur dann zum Trinken geeignet, wenn es Mikroorganismen („Keime“), Para-

siten und Stoffe jedweder Art nicht in einer Konzentration enthält, die eine potenzielle 
Gefährdung der menschlichen Gesundheit darstellen. Diese Anforderungen gelten an 
den Entnahmestellen, wo Trinkwasser von den Konsumenten entnommen und getrun-
ken werden kann.

Allgemein

Trinkwasserversorgung
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werden, z.B. wenn in einem Brunnen der in der Trinkwasserverord-
nung für den Parameter Nitrat festgelegte Höchstwert von 50 mg/l 
überschritten wurde.

(2) Mit dem Ziel, die aktuelle Situation und allfällig bestehende Pro-
bleme der Trinkwasserversorgung im Weinviertel aufgrund von Schad-
stoffbelastungen im Grundwasser im Detail zu erheben, holte der RH 
Auskünfte bei einem Fernversorger und fünf lokalen Wasserversor-
gern, die der Prüfzuständigkeit des RH unterlagen, ein. Die Erhebungen 
erfolgten bei:

– EVN Wasser GmbH (Fernversorger),

– Wasserwerk der Stadtgemeinde Gänserndorf,

– Wasserwerk der Stadtgemeinde Hollabrunn,

– Wasserwerk der Stadtgemeinde Mistelbach, 

– Wasserverband GV Gaweinstal – Bad Pirawarth,

– Wasserverband GV Wolkersdorf – Pillichsdorf. 

Zusammen deckten diese Versorger rd. 80 % des Trinkwasserbedarfs 
im Weinviertel.

 34.1 (1) Natürliche Gegebenheiten, wie hohe Härtegrade und die geringe 
Ergiebigkeit der Grundwasservorkommen, sowie anthropogen verur-
sachte Schadstoffbelastungen (insbesondere Nitrat) erschwerten die 
Trinkwasserversorgung im Weinviertel. Die sowohl in qualitativer als 
auch quantitativer Hinsicht schlechte Trinkwassersituation im nörd-
lichen Weinviertel führte 1962 zur Gründung der Niederösterreichi-
schen Siedlungswasserbau GmbH (NÖSIWAG), seit 2001 EVN Wasser 
Gesellschaft mbH (EVN Wasser). Deren Aufgabe war die Erschließung 
nutzbarer Grund– und Quellwasservorkommen sowie die Belieferung 
von Gemeinden mit Trink– und Nutzwasser (Fernversorgung).

(2) Die EVN Wasser errichtete im Zeitraum 1962 bis 2014 ein aus 
rd. 100 Brunnen, rd. 90 Hochbehältern mit 200.000 m3 Speichervolu-
men und rd. 1.600 km Transportleitungen bestehendes überregionales 
Versorgungsnetz, das in 17 Wasserversorgungsanlagen (Versorgungs-
gebiete) gegliedert war. Sie belieferte überwiegend kleinere Gemein-
den, die über keine eigenen Brunnen verfügten, indem sie das über ihre 

Struktur der Trink-
wasserversorgung im 
Weinviertel
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Brunnen erschlossene Trinkwasser über teilweise große Entfernungen 
transportierte und in die gemeindeeigenen Verteilnetze einspeiste. 

Im Weinviertel versorgte die EVN Wasser im Jahr 2014 rund zwei Drit-
tel der Einwohner über sechs Wasserversorgungsanlagen126 mit Trink-
wasser. Für die Trinkwassergewinnung nutzte sie zahlreiche, teilweise 
im Weinviertel, aber auch südlich der Donau gelegene Brunnenanlagen. 
Die wichtigsten Anlagen im Weinviertel befanden sich in Mollersdorf 
nahe Tulln (Grundwasserkörper Tullnerfeld) sowie in Obersiebenbrunn 
im Marchfeld (Grundwasserkörper Marchfeld); Wasserlieferungen von 
außerhalb des Weinviertels kamen über Transportleitungen aus Palt bei 
Krems und Gemeinlebarn bei Traismauer (Grundwasserkörper Tullner-
feld). Wasser aus den Gruppen von Grundwasserkörpern „Weinviertel 
(DUJ)“ und „Weinviertel (MAR)“ wurde nur in untergeordnetem Aus-
maß genutzt. 

Der Anteil an Gemeinden, die Wasser von einem Fernversorger (EVN 
Wasser) bezogen, war im Weinviertel im Vergleich zu anderen öster-
reichischen Regionen wegen der teilweise nur geringen Ergiebigkeit 
des lokalen Wasserdargebots und auch aufgrund von Beeinträchtigun-
gen des Grundwassers hoch: Rund 70 % der Gemeinden im Weinvier-
tel deckten damit den gesamten oder einen Teil ihres Wasserbedarfs.127 

(3) Die Erhebungen des RH bei den Wasserwerken der Stadtgemeinden 
Gänserndorf, Hollabrunn und Mistelbach sowie den Wasserverbänden 
GV Gaweinstal — Bad Pirawarth und GV Wolkersdorf — Pillichsdorf 
zeigten, dass diese eigene Brunnenanlagen errichtet hatten und vor 
allem das lokal vorhandene Grundwasser zur Trinkwasserversorgung 
nutzten. Für die Versorgung einzelner Ortsteile bezogen diese loka-
len Wasserversorger mit Ausnahme des Wasserverbands GV Gaweins-
tal – Bad Pirawarth zusätzlich Trinkwasser von der EVN Wasser. 

Der Wasserbezug vom Fernversorger erfolgte nicht aufgrund von Qua-
litätsproblemen, sondern hatte für die lokalen Versorger den Vorteil, 
dass sie auf die Errichtung der ansonsten für die Belieferung der Orts-
teile mit Wasser aus den eigenen Brunnen erforderlichen Transport-
leitungen, Drucksteigerungsanlagen und Speicherbauwerke verzich-
ten konnten. An das Wasserwerk Gänserndorf lieferte die EVN Wasser 
außerdem noch an Tagen mit besonders hohem Verbrauch Trinkwas-
ser zur Abdeckung der Verbrauchsspitzen.

126 Marchfeld, March–Zaya/Sulzbachtal, Laaer Becken, Pulkautal, Russbachtal und 
 Schmida tal

127 Bezogen auf die Einwohner war der Anteil geringer, weil insbesondere kleinere Gemein-
den Wasserbezieher waren, während Städte (wie Gänserndorf, Hollabrunn, Mistelbach 
und Stockerau) über eigene Gewinnungsanlagen verfügten.
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(4) Zur Deckung des Wasserbedarfs und wegen der höheren Versor-
gungssicherheit hatten alle Wasserversorger jeweils mehrere Brun-
nenanlagen errichtet. Bei Bedarf ermöglichte dies auch, Wasser aus 
Brunnen mit erhöhter Nitratbelastung mit gering belastetem Wasser 
zu mischen und die Kriterien der Trinkwasserverordnung dadurch zu 
erfüllen.

 34.2 Der RH hielt fest, dass das Problem der hohen Nitratbelastung im 
Grundwasser des Weinviertels bereits seit mehr als 50 Jahren bekannt 
und sogar ausschlaggebend für die Gründung einer eigenen Gesell-
schaft zur Fernversorgung mit einwandfreiem Trinkwasser, das die 
Anforderungen der damals erlaubten Höchstwerte erfüllte, war. Viele 
Gemeinden im Weinviertel nutzten die Fernversorgung, weil die im 
Gemeindegebiet vorhandenen Wasservorkommen sowohl hinsichtlich 
der Ergiebigkeit als auch der Qualität unzureichend waren.

 35.1 (1) Die in Teilen des Weinviertels bestehende Gefährdung der Beschaf-
fenheit des Grundwassers durch Nitrat betraf auch Brunnenfelder 
der EVN Wasser; Überschreitungen des für Trinkwasser festgelegten 
Höchstwerts wurden in Bisamberg, Drösing und Obersiebenbrunn regis-
triert. Um die betroffenen Brunnen weiterhin zur Trinkwasserversor-
gung nutzen zu können, musste die EVN Wasser in Bisamberg (Was-
serversorgungsanlage Rußbachtal) bereits in den 1980er Jahren eine 
Anlage zur Aufbereitung des Grundwassers errichten. Ende der 1990er 
Jahre war die Errichtung einer weiteren Anlage in Obersiebenbrunn 
(Wasserversorgungsanlage Marchfeld) erforderlich. 

Im Frühjahr 2014 befanden sich drei weitere Wasseraufbereitungsan-
lagen, sogenannte „Naturfilteranlagen“ in Drösing, Obersiebenbrunn 
und Zwentendorf im Weinviertel in Bau bzw. in Projektierung.128

Die für die EVN Wasser damit verbundenen Kosten sind der nachfol-
genden Tabelle zu entnehmen:

128 Der wichtigste Bestandteil dieser Naturfilteranlagen war ein Membranfiltermodul, das 
eine nahezu vollständige Entfernung natürlich vorkommender Inhaltsstoffe (Wasser-
härte, Mangan– und Eisengehalte) und anthropogen verursachter Schadstoffbelastungen 
ermöglichte. Neben der Nitratreduktion kann damit auch eine Reduktion der Wasser-
härte, die bei nicht aufbereitetem Wasser im Weinviertel stellenweise sehr hoch ist (bis 
zu 100 Grad deutscher Härte (°dH), wobei Wasserhärten ab 14°dH als hart und über 
20°dH als sehr hart gelten), erzielt werden. 

Nitratbelastungen im 
Weinviertel
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Im überprüften Zeitraum investierte die EVN Wasser insgesamt 
9,79 Mio. EUR für die Errichtung von Naturfilteranlagen in Obersie-
benbrunn, Drösing und Bisamberg; letztere war allerdings zur Zeit der 
Gebarungsüberprüfung nicht in Betrieb.

(2) Zur Verbesserung der Versorgungssicherheit bei Störungen (Lei-
tungsgebrechen) oder unvorhergesehenen Ereignissen (Grenzüber-
schreitungen bei Schadstoffen) vernetzte die EVN Wasser ihre Was-
serversorgungsanlagen und errichtete Verbindungsleitungen. Sie 
investierte in den letzten 20 Jahren zur Sicherung der Trinkwasser-
versorgung im Weinviertel rd. 8,85 Mio. EUR für die Errichtung von 
rd. 44 km Verbindungsleitungen zu den einzelnen Wasserversorgungs-
anlagen. Dies ermöglichte eine Fernversorgung des Weinviertels mit 
Wasser aus wasserreicheren Gegenden (bspw. aus dem Raum Krems 
südlich der Donau) und kam u.a. bei einem Ausfall einer Wasserver-
sorgungsanlage aufgrund eines Chemieunfalls in der Nähe des Brun-
nenfelds Bisamberg zum Einsatz.

(3) Die Errichtung von Aufbereitungsanlagen und Verbindungslei-
tungen durch die EVN Wasser hatte keine direkten Auswirkungen auf 
den Wasserabgabepreis. Laut Auskunft der Gesellschaft gab es, außer 
den vertraglich vereinbarten Preisanpassungen, keine zusätzlichen 
Preiserhöhungen. Viele der von der EVN Wasser mit ihren Abneh-
mergemeinden auf unbestimmte Zeit abgeschlossenen Wasserliefe-
rungsabkommen bestanden bereits länger als 20 Jahre. Diese sahen 
Anpassungen der vertraglich festgelegten Wasserpreise entsprechend 

Tabelle 12: Kosten der EVN Wasser für die Wasseraufbereitung 

maximale 
Jahres-

fördermenge

Anschaffungs-
kosten

Betriebskosten 
pro Jahr

Betriebs-
kosten1 
pro m3

in Mio. m3 in Mio. EUR netto 
(Anschaffungsjahr)

in Mio. EUR in EUR

Nitratentfernungsanlage 
Obersiebenbrunn 2,60 3,30 (1998) 0,22 –2

Naturfilteranlage 
Obersiebenbrunn 3,10 3,54 (2014) 0,30 0,15 bis 0,20

Naturfilteranlage Drösing 1,50 2,25 (2014) 0,22 0,15 bis 0,20

Naturfilteranlage Bisamberg Anlage nicht in 
Betrieb 4,00 (2012)3 – –

1 bezogen auf die tatsächlich abgegebene Trinkwassermenge
2 Kosten bei Naturfilteranlage enthalten
3  Das darin enthaltene Membranfiltermodul mit Kosten in der Höhe von rd. 750.000 EUR wird nach Angaben der EVN Wasser 

abgebaut und soll in der Anlage Obersiebenbrunn genutzt werden.

Quellen: EVN Wasser; RH
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der Entwicklung des Verbraucherpreisindex I vor. Die der ursprüng-
lichen Preisfestsetzung zugrunde liegenden, für jede Wasserversor-
gungsanlage getrennt durchgeführten Kalkulationen erfolgten zur Zeit 
der Errichtung der Wasserversorgungsanlagen.  

 35.2 Der RH stellte fest, dass die EVN Wasser die Versorgung im überprüf-
ten Gebiet mit qualitativ einwandfreiem Trinkwasser, das den Vorga-
ben der Trinkwasserverordnung entsprach, in ausreichender Menge 
gewährleisten konnte. Er hielt kritisch fest, dass Nitrat im Grundwas-
ser in einzelnen Gebieten Probleme bereitete, die durch Aufbereitung, 
Vermischung mit bzw. Ferntransport von geringer belastetem Wasser 
bewältigt werden mussten. Dies verursachte Aufwände für die Errich-
tung von Aufbereitungsanlagen und Transportleitungen sowie für den 
laufenden Betrieb der Anlagen und den Transport des Trinkwassers 
über große Entfernungen. Aufgrund der bestehenden Wasserlieferungs-
abkommen ergaben sich daraus keine unmittelbaren kostenmäßigen 
Auswirkungen für die Wasserbezieher. Die EVN Wasser konnte die auf-
grund der Nitratbelastung im Weinviertel entstandenen zusätzlichen 
Kosten durch zusätzliche Einnahmen aus dem gestiegenen Wasserver-
brauch decken.

Anzumerken war zudem, dass die Errichtung der Anlagen und Lei-
tungen vor allem auch der Erhöhung der Versorgungssicherheit und 
der Wasserenthärtung diente.

 36.1 (1) Die Nitratbelastungen der von den lokalen Versorgern genutzten 
Brunnen lagen bis auf wenige Ausnahmen unter dem gemäß Trink-
wasserverordnung für Nitrat geltenden Höchstwert von 50 mg/l. Brun-
nen mit Nitratbelastungen über dem zulässigen Höchstwert befanden 
sich in Gänserndorf, Mistelbach und Wolkersdorf:

–  In Gänserndorf konnte ein ursprünglich zur Wasserversorgung 
errichteter, direkt im Stadtzentrum gelegener Brunnen aufgrund 
der starken Nitratbelastung (80 mg/l) nicht mehr für die Trinkwas-
serversorgung herangezogen werden. 

–  In Mistelbach betrieb die Stadtgemeinde drei getrennte Wasserver-
sorgungsanlagen.129 Die ab 2012 in einem der Versorgung des Orts-
teils Hörersdorf dienenden Brunnen festgestellte, über dem zuläs-
sigen Höchstwert liegende Nitratbelastung erforderte die Errichtung 
einer kurzen Verbindungsleitung zur Wasserversorgungsanlage 

129 Mistelbach, Eibesthal und Hörersdorf

III-197 der Beilagen XXV. GP - Bericht - Hauptdokument gesamt (elektr. übermittelte Version) 363 von 442

Dieser Text wurde elektronisch übermittelt. Abweichungen vom Original sind möglich.
www.parlament.gv.at



360 Bund 2015/12

Trinkwasserversorgung

Mistelbach, um die Mischung mit gering belastetem Wasser zu 
ermöglichen. 

–  Der Wasserverband GV Wolkersdorf – Pillichsdorf errichtete 1998 
zur Abdeckung des steigenden Wasserbedarfs in Wolkersdorf einen 
Brunnen. Dieser verfügte über eine potenziell gute Ergiebigkeit, war 
jedoch aufgrund einer hohen Nitratbelastung in der Vergangenheit 
nur zur Nutzwasserversorgung nutzbar. Erst eine 2013 errichtete 
Membranfilteranlage ermöglichte die Nutzung des Brunnens zur 
Trinkwasserversorgung. Die Aufbereitung war für den Verband mit 
einem Errichtungsaufwand von rd. 1,80 Mio. EUR und laufenden 
jährlichen Aufwänden von rd. 120.000 EUR verbunden. Dieser Auf-
wand war von den Verbandsmitgliedern (Gemeinden) bzw. über die 
von den Gemeinden vorgeschriebenen Gebühren von den Wasser-
beziehern zu tragen. 

(2) Die in den Brunnen der Wasserversorger gemessenen Nitratbelas-
tungen schwankten im Jahresverlauf und waren in den einzelnen Jah-
ren unterschiedlich hoch. Der generelle Trend war gleichbleibend und 
bei einigen Brunnen ansteigend; eine Abnahme der Nitratbelastung 
wurde bei keinem Brunnen verzeichnet.

 36.2 Der RH hielt im Zusammenhang mit den lokalen Wasserversorgern fest, 
dass im Falle einer Aufbereitung des nitratbelasteten Grundwassers 
— wie bspw. in Wolkersdorf — letztlich die Wasserbezieher die Kosten 
zu tragen hatten. Da die Nitratbelastungen eine Folge landwirtschaft-
licher Bewirtschaftung waren, widersprach dies dem Prinzip der Ver-
ursachergerechtigkeit.

 37.1 In dem vom RH betrachteten Gebiet, dem Weinviertel, wurde der Ziel-
konflikt zwischen den Vorgaben der Wasserrahmenrichtlinie der EU 
und einer intensiven Landwirtschaft besonders deutlich. Insbesondere 
im Marchfeld führte die über Jahrzehnte hinweg betriebene, intensive 
landwirtschaftliche Bewirtschaftung — verschärft durch lokale natur-
räumliche Bedingungen — zu einer hohen Nitratbelastung des Grund-
wassers; aber auch im restlichen Weinviertel war das Grundwasser 
aufgrund von Einträgen aus der Landwirtschaft an vielen Stellen mit 
Nitrat verunreinigt (TZ 9). Auch wenn die Versorgung mit einwand-
freiem Trinkwasser — teilweise durch Aufbereitung des Grundwas-
sers — gewährleistet war und Auswirkungen für die Endverbraucher 
nicht unmittelbar spürbar wurden, entstand durch erforderliche Auf-
bereitungsmaßnahmen bzw. die Versorgung aus entfernteren Gebieten 
jedenfalls ein zusätzlicher Aufwand für die zum Teil im öffentlichen 
Eigentum befindlichen Wasserversorger. Dies widersprach einerseits 

Zusammenfassende 
Feststellungen
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dem Ziel des WRG 1959, wonach das Grundwasser so reinzuhalten ist, 
dass es als Trinkwasser verwendet werden kann, als auch dem der Was-
serrahmenrichtlinie zugrunde gelegten Verursacherprinzip130 (TZ 36).

Der vom BMLFUW in Kooperation mit den Ländern erstellte NGP 2009 
sah vor, dass diese Zielsetzung vor allem durch die Vorgaben des Akti-
onsprogramms Nitrat sowie durch die freiwillige Teilnahme der land-
wirtschaftlichen Betriebe an den ÖPUL–Maßnahmen erreicht werden 
kann (TZ 12). Die aktuellen Ergebnisse der Ist–Bestandsanalyse 2013 
zeigten allerdings einen weiteren Anstieg der Nitratbelastung des 
Grundwassers im Marchfeld gegenüber dem NGP 2009 und somit eine 
Verschlechterung der dortigen Grundwassersituation (TZ 9).

Zwar hielt der Bund in seinen Positionspapieren fest, dass zur Erhaltung 
und Wiederherstellung des guten chemischen Zustands die landwirt-
schaftliche Bodennutzung gewässerschonend auszurichten ist, effek-
tivere Maßnahmen zur Reduktion des Nitrat–Neueintrags fanden aber 
in den rechtlichen Grundlagen zum Teil keine Berücksichtigung bzw. 
wiesen nur Empfehlungscharakter auf. So waren bspw. schlagbezogene 
Düngeaufzeichnungen, die aus wasserwirtschaftlicher Sicht im Sinne 
der Kontrollierbarkeit und Nachvollziehbarkeit des Düngemittelein-
satzes (insbesondere beim Handelsdünger), der Bewusstseinsbildung 
und zur Unterstützung der Planung einer bedarfsgerechten Düngung 
als besonders zweckmäßig beurteilt wurden, nur — auf freiwilliger 
Ebene — im Rahmen von ÖPUL vorgesehen, aber nicht für alle land-
wirtschaftlichen Betriebe im Bereich belasteter Grundwasserkörper ver-
pflichtend.

Das Land Niederösterreich hatte zwar die mit Nitrat belasteten Grund-
wassergebiete ausgewiesen sowie Ursachenforschung in Form von Stu-
dien betrieben, allerdings keine weiteren Schritte zur Erstellung eines 
Programms zur Verbesserung der Qualität des Grundwassers gemäß 
§ 33f WRG 1959 unternommen, um konkrete, zunächst freiwillig zu 
setzende Maßnahmen festzulegen. Das Land setzte auf die Wirksam-
keit der ÖPUL–Maßnahmen sowie auf weitere Ursachen– und Maß-
nahmenforschung und erachtete die Erlassung einer Verordnung mit 
verpflichtenden Maßnahmen bei der Bewirtschaftung als nachrangi-
ges Instrument (TZ 31).

 37.2 Der RH kritisierte angesichts der aktuellen Messergebnisse die bisher 
umgesetzten Maßnahmen als unzureichend und erachtete die anzuwen-
denden rechtlichen Instrumente als verbesserungsfähig. Unter Berück-
sichtigung der langsamen Grundwassererneuerung war seiner Ansicht 

130 Erwägungsgrund 38 der Wasserrahmenrichtlinie
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nach eine Verbesserung der Grundwassersituation insbesondere im 
Marchfeld nur durch eine stärkere Reduzierung des Neueintrags von 
Nitrat, d.h. mit restriktiveren (regionalen) Maßnahmen bei der land-
wirtschaftlichen Bewirtschaftung möglich.

Der RH vertrat die Ansicht, dass die fristgerechte Umsetzung der Was-
serrahmenrichtlinie im Bereich Grundwasser durch ein Bündel an Maß-
nahmen erreicht werden sollte. Neben Gesetzgebungsakten (WRG 1959) 
und Vollzugsakten des Bundes (Aktionsprogramm Nitrat, Qualitäts-
zielverordnung Chemie Grundwasser) standen auch Akte der Voll-
ziehung des Landes in mittelbarer Bundesverwaltung (Verordnungen 
nach § 33f WRG 1959, Regionalprogramme und Gewässeraufsicht) 
und Förderungsmaßnahmen (ÖPUL) zur Verfügung. Er wies insbeson-
dere darauf hin, dass aus den Ergebnissen vorliegender Studien und 
Evaluierungen die für die belasteten Grundwassergebiete im Wein-
viertel als besonders effektiv eingestuften Maßnahmen zur Reduzie-
rung des Nitrateintrags (insbesondere die Extensivierung von auswa-
schungsgefährdeten Flächen) bereits bekannt waren und im Hinblick 
auf die Zielvorgaben der Wasserrahmenrichtlinie unter Berücksichti-
gung des natürlichen Verzögerungseffekts möglichst rasch umgesetzt 
werden sollten.

Abschließend betonte der RH, dass gemäß Wasserrahmenrichtlinie 
jedenfalls alle erforderlichen Maßnahmen durchzuführen sind, um das 
Ziel des guten chemischen und mengenmäßigen Zustands aller Grund-
wasserkörper zu erreichen und ein mögliches Vertragsverletzungsver-
fahren (einschließlich Sanktionen) zu vermeiden.
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 38 Zusammenfassend hob der RH nachfolgende Empfehlungen hervor:

(1) Die Zweckmäßigkeit der Einbindung des Grundwasserkörpers 
Zayatal in die Gruppe von Grundwasserkörpern „Weinviertel (MAR)“ 
sollte im Hinblick auf die Eignung zur Reduzierung der bestehen-
den Verunreinigungen überprüft werden. (TZ 10)

(2) Vor dem Hintergrund der langsamen Grundwassererneuerung 
wären wirksame Maßnahmen besonders rasch zu setzen, um den 
guten chemischen Zustand des Grundwassers in den voraussicht-
lichen Maßnahmengebieten bis 2027 zu erreichen. (TZ 11)

(3) Künftig sollten auch restriktivere Maßnahmen in die Planung 
des Nationalen Gewässerbewirtschaftungsplans (NGP) einbezogen 
werden. (TZ 31)

(4) Bei künftigen Überarbeitungen des NGP sollten spezifische Maß-
nahmen für belastete Gebiete stärker berücksichtigt werden. (TZ 12)

(5) Die künftige Aufnahme spezifischerer Bewirtschaftungsmaß-
nahmen (z.B. bezogen auf voraussichtliche Maßnahmengebiete, 
besonders auswaschungsgefährdete Flächen etc.) in das Aktions-
programm Nitrat zur weitergehenden Einschränkung des Nitratein-
trags in belasteten Gebieten wäre zu überdenken. (TZ 15)

(6) Schlagbezogene Aufzeichnungs– und Dokumentationspflichten 
sollten für besonders belastete Gebiete in das Aktionsprogramm 
Nitrat aufgenommen werden. (TZ 15)

(7) Zur Verbesserung der Wirksamkeit des Aktionsprogramms Nitrat 
sollte die Aufnahme der in der Nitratrichtlinie vorgesehenen fakul-
tativen Maßnahmen — wie bspw. die Beibehaltung einer Mindest-
pflanzenbedeckung oder die Aufstellung von Düngeplänen — erwo-
gen werden. (TZ 15)

(8) Ein Leistungskatalog mit Mindeststandards, der Vorgaben zu den 
von der Gewässeraufsicht zu erbringenden Leistungen im Hinblick 
auf die Kontrolle des Aktionsprogramms Nitrat enthält, sollte erar-
beitet werden. (TZ 17)

Schlussempfehlungen

BMLFUW und Land 
Niederösterreich

BMLFUW
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(9) Das Ersuchen an die Agrarmarkt Austria (AMA) sollte hinsicht-
lich des Umfangs der zu kontrollierenden Betriebe (bspw. je belas-
teten Grundwasserkörper) präzisiert werden, um tatsächlich eine 
verstärkte Kontrolle der landwirtschaftlichen Betriebe in nitratbe-
lasteten Gebieten zu erzielen. (TZ 18)

(10) Das Instrument der wasserrechtlichen Bewilligungspflicht nach 
§ 32 Abs. 2 lit. f WRG 1959 wäre im Hinblick auf seinen Anwen-
dungsbereich, die Ausnahmemöglichkeiten sowie die Kontrolle der 
Einhaltung zu prüfen und auf eine Verbesserung hinzuwirken. Darü-
ber hinaus wäre die Einführung einer entsprechenden Betriebsauf-
sicht — analog zur bestehenden Bauaufsicht nach § 120 WRG 1959 — 
zu prüfen. (TZ 19)

(11) Der in § 12 Qualitätszielverordnung Chemie Grundwasser vor-
gegebene Rahmen für die Anordnung von Maßnahmen durch den 
Landeshauptmann sollte evaluiert und gegebenenfalls angepasst 
werden. (TZ 21)

(12) Sowohl die Anwendbarkeit als auch die Wirksamkeit des in 
§ 33f Abs. 4 bis 7 WRG 1959 festgelegten Verfahrens zur Abwicklung 
des Programms zur Verbesserung der Qualität des Grundwassers 
sollte im Hinblick auf die Einhaltung der Umsetzungsfristen in der 
Wasserrahmenrichtlinie (2015, 2021 und 2027) evaluiert und auf 
eine Verbesserung hingewirkt werden. (TZ 22)

(13) Die im Entwurf zum „Österreichischen Programm zur Förderung 
einer umweltgerechten, extensiven und den natürlichen Lebens-
raum schützenden Landwirtschaft 2015“ (ÖPUL 2015) enthaltene 
Maßnahme „Bewirtschaftung besonders auswaschungsgefährdeter 
Ackerflächen“ sollte nach zwei Jahren evaluiert und bei anhaltender 
mangelhafter Akzeptanz beendet werden. (TZ 26)

(14) Im Hinblick auf die verzögerte Wirkung von Maßnahmen zur 
Grundwassererneuerung sollte bei der Setzung der Fristen im NGP 
2015 auch auf die allenfalls nötige rechtzeitige Zwangsdurchset-
zung bzw. Realisierung der Maßnahmen Bedacht genommen werden, 
um das zeitliche Ziel des NGP 2009 einhalten zu können. (TZ 32)
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(15) Die Messstellen sollten in Hinblick auf ihre Repräsentativität 
für das jeweilige Einzugsgebiet regelmäßig überprüft werden. (TZ 6)

(16) Die Aufzeichnungen der Gewässeraufsichtsorgane sollten ver-
einheitlicht und strukturiert werden. (TZ 17)

(17) Die von der Gewässeraufsicht selbst durchgeführten Überprü-
fungen sollten mit den Kontrolltätigkeiten der AMA abgestimmt 
werden. (TZ 17)

(18) Die Aktivitäten des Nitratinformationsdienstes (NID) sollten auf 
relevante Bereiche der Gruppen von Grundwasserkörpern „Wein-
viertel (DUJ)“ und „Weinviertel (MAR)“ ausgeweitet werden. (TZ 28)

(19) Die Probennahmen im Marchfeld sollten unter besonde-
rer Berücksichtigung auswaschungsgefährdeter Böden speziell im 
Zuströmbereich von Wasserversorgungsanlagen intensiviert wer-
den. (TZ 28)

(20) Die Erlassung einer Verordnung nach § 33f Abs. 4 WRG 1959 
für das Marchfeld sollte eingehend geprüft und umgesetzt werden. 
(TZ 22)

(21) Für die Beobachtungsgebiete „Weinviertel (DUJ)“ und „Wein-
viertel (MAR)“ sollten die Problembereiche abgegrenzt und Aufzeich-
nungspflichten für dort angesiedelte Betriebe (schlagbezogen, kul-
turartenbezogen und über die verwendeten Düngermengen) gemäß 
§ 33f Abs. 3 WRG 1959 zur Ursachenfeststellung verordnet wer-
den. (TZ 23)

Land  
Niederösterreich

Landeshauptmann 
von Nieder-
österreich
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Abkürzungen

Abkürzungsverzeichnis

AG Aktiengesellschaft

BMVIT Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie
bzw. beziehungsweise

ERP–Fonds   European Recovery Program (Europäisches Wiederaufbau–
Programm)

EU Europäische Union
EUR Euro

GmbH Gesellschaft mit beschränkter Haftung
GWL Gemeinwirtschaftliche Leistungen

KLIEN Klima– und Energiefonds

LKW Lastkraftwagen

Mio. Million(en)

ÖBB Österreichische Bundesbahnen

RCA Rail Cargo Austria AG
rd. rund
RH Rechnungshof
RoLa Rollende Landstraße

SCHIG  Schieneninfrastruktur–Dienstleistungsgesellschaft mbH
SGV Schienengüterverkehrsförderung

TZ Textzahl(en)

UKV unbegleiteter kombinierter Verkehr (Container)
USt Umsatzsteuer

vgl. vergleiche
via donau Österreichische Wasserstraßen–Gesellschaft mbH

z.B. zum Beispiel
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Wirkungsbereich des Bundesministeriums für 
Verkehr, Innovation und Technologie

Nachhaltiger Güterverkehr – Intermodale Vernetzung; 
Follow–up–Überprüfung

Das BMVIT kam dem überwiegenden Teil der Empfehlungen des RH 
nach, die er zum Thema Nachhaltiger Güterverkehr – Intermodale 
Vernetzung im Jahr 2012 (Reihe Bund 2012/5) veröffentlicht hatte. 

Die Wirkungsziele im Hinblick auf den Beitrag des multimodalen 
Verkehrs für eine Verlagerung des Güterverkehrs von der Straße auf 
Schiene bzw. Wasserstraße waren nur unzureichend definiert. Die 
gesetzten Ziele waren mit den zur Zeit der Gebarungsüberprüfung 
eingesetzten Mitteln und Maßnahmen nicht erreichbar.

Bei den infolge der Empfehlung des RH durchgeführten Abrech-
nungskontrollen der Förderungen im Güterverkehr bei Privatbahnen 
stellte die SCHIG für die Jahre 2011 und 2012 Unregelmäßigkeiten 
in der Höhe von zumindest rd. 1,44 Mio. EUR fest. 

Ziel der Follow–up–Überprüfung zum Bericht Nachhaltiger Güter-
verkehr – Intermodale Vernetzung (Reihe Bund 2012/5) war es, die 
Umsetzung von Empfehlungen zu beurteilen, die der RH bei der 
vorangegangenen Gebarungsüberprüfung an das BMVIT gerichtet 
hatte. (TZ 1)

Wirkungsziele Verkehrsverlagerung

Das BMVIT setzte die Empfehlung des RH — im Sinne der Grund-
sätze der wirkungsorientierten Haushaltsführung überprüfbare Wir-
kungsziele für die Verkehrsverlagerung festzulegen — teilweise um, 
indem es zwar generelle Ziele für den Güterverkehr auf der Schiene 
und auf der Wasserstraße definierte, in weiterer Folge zu diesen 
Wirkungszielen aber keine Ziele auf Subsystemebene, die spezifi-
zierten, welcher Bereich (z.B. multimodaler Verkehr) welchen Anteil 
zur Erreichung der generellen Ziele beitragen soll, festlegte. Auch 
wenn der Erfolg vieler von der öffentlichen Hand gestalteter und 
finanzierter Bereiche von externen Parametern, wie beispielsweise 

KURZFASSUNG 
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der wirtschaftlichen Entwicklung, beeinflusst war, entbindet dies 
die öffentliche Hand nicht davon, für ihre Handlungen Wirkungs-
ziele und Indikatoren zu definieren. (TZ 2)

Das angestrebte Wirkungsziel — bis zum Jahr 2025  40 % des Güter-
verkehrs in Österreich auf der Schiene abzuwickeln — war ange-
sichts eines konstanten Anteils der Schiene von rd. 29 % bis 30 % 
am Gütertransportaufkommen mit den zur Zeit der Gebarungs-
überprüfung eingesetzten Mitteln und Maßnahmen nicht erreichbar. 
Das Transportaufkommen auf der Donau war in den Jahren 2010 bis 
2013 rückläufig und die vom BMVIT gesetzten Maßnahmen reichten 
nicht aus, um das im Gesamtverkehrsplan gesetzte Ziel einer Erhö-
hung des Güterverkehrs auf der Donau um 20 % bis zum Jahr 2020 
erreichen zu können. (TZ 2)

Analyse der Maßnahmen

Das BMVIT setzte die Empfehlung, die verschiedenen Maßnah-
men zur Förderung von multimodalen Verkehren hinsichtlich ihrer 
Kosten–Nutzen–Relationen zu vergleichen, nicht um. Eine Analyse 
zur Wirksamkeit der Instrumente stellt — in Anbetracht der ambiti-
oniert gesteckten Zielsetzungen für den Modal Split — eine wesent-
liche Entscheidungsgrundlage dafür dar, wo am sinnvollsten Bemü-
hungen unternommen werden können, um die definierten Ziele zu 
erreichen. (TZ 3)

Vorbedingungen für die intermodale Verlagerung

Indem das BMVIT die vom RH dargestellten Vorbedingungen (z.B. 
Mindestdistanzen, Transportvolumina) für einen wirtschaftlichen 
multimodalen Güterverkehr bei der Gewährung von Förderungen 
und Zuschüssen grundsätzlich einhielt, setzte es die Empfehlung 
des RH um. (TZ 4)

Terminalsituation

Das BMVIT hatte die Empfehlung des RH, die Terminalsituation in 
Österreich auf allfällige Über– und Unterkapazitäten zu untersu-
chen und die Terminalausbaupläne (ÖBB–Rahmenpläne) regelmä-
ßig an die Bedarfsentwicklung anzupassen, bis zur Zeit der Follow–
up–Überprüfung nicht umgesetzt. (TZ 5)
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Erfassung Sendungsaufkommen bei Privatbahnen

Der RH hatte in seinem Vorbericht Lücken bei der Erfassung des 
Sendungsaufkommens bei den Privatbahnen, die als Basis für die 
Auszahlung von Förderungen im Güterverkehr dienten, bemän-
gelt. Das BMVIT setzte die Empfehlung des RH — die Datenerhe-
bung (Erfassung des Sendungsaufkommens) bei den Privatbahnen 
mit derselben Qualität vorzunehmen wie bei der Rail Cargo Aus-
tria AG (RCA) — um, weil es ab Dezember 2012 die Schieneninfra-
struktur–Dienstleistungsgesellschaft mbH (SCHIG) als gemeinsame 
Abwicklungsstelle der Förderungen für den Güterverkehr bei der 
RCA und bei Privatbahnen beauftragte und damit eine einheitliche 
Erhebungssystematik sicherstellte. (TZ 6)

Die SCHIG stellte bei ihren infolge der Empfehlung des RH durch-
geführten Abrechnungskontrollen bei Privatbahnen Unregelmäßig-
keiten in der Höhe von zumindest rd. 1,44 Mio. EUR fest. (TZ 6)

Die SCHIG stellte zwar bei einer Privatbahn im Zuge der Abrech-
nungsüberprüfungen nicht vertragskonforme Zahlungen für das 
Jahr 2011 fest, das BMVIT gab jedoch keine weitere Überprüfung 
der Abrechnung dieser Privatbahn für 2012 in Auftrag. Die Abrech-
nungsprüfung einer weiteren Privatbahn für das Jahr 2011 war 
Ende 2014 noch im Laufen. (TZ 6)

Das BMVIT konnte nicht darlegen, ob die im Zuge der Abrechnungs-
überprüfung bei den Privatbahnen als nicht vertragskonform beur-
teilten Akonto–Zahlungen des BMVIT von den betreffenden Privat-
bahnen zurückgezahlt oder mit weiteren Zahlungen gegenverrechnet 
wurden. (TZ 6)

Förderung von Verbindungen der Rollenden Landstraße (RoLa)

Das BMVIT setzte die Empfehlung teilweise um, indem es die För-
derung von RoLa–Verbindungen auf sensible Achsen konzentrierte, 
die Höhe der Förderungen für RoLa–Verbindungen nach der Sen-
sibilität der jeweiligen Achse und auf der Brennerachse zusätzlich 
nach der Tageszeit differenzierte und damit die Treffsicherheit der 
eingesetzten Förderungsmittel erhöhte. Da RoLa–Verbindungen ein 
schlechtes Kosten–Nutzen–Verhältnis zwischen eingesetzten Mitteln 
und erzielter Verlagerungswirkung aufweisen, sollten sie nur sehr 
selektiv dort eingesetzt werden, wo die Vorteile der mit der RoLa 
erzielten Verlagerungen (z.B. Umweltentlastung, Stauvermeidung) 
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in einem angemessenen Verhältnis zu den eingesetzten öffentlichen 
Mitteln stehen. (TZ 7)

Neues System staatlicher Beihilfen im Güterverkehr

Der RH hatte dem BMVIT empfohlen, anlässlich der EU–rechtlich 
gebotenen Neukonzeption des Systems der Abgeltungen im Güter-
verkehr auf eine deutliche Erhöhung der Treffsicherheit hinsicht-
lich ihrer Verlagerungswirkung zu achten. Des Weiteren sollte das 
BMVIT bei der Neugestaltung des Abgeltungssystems die notwen-
dige Information der Europäischen Kommission konsequent durch-
führen sowie die Ausgleichsleistungen transparent und nachvoll-
ziehbar ermitteln und offenlegen. (TZ 8)

Das BMVIT setzte die Empfehlung um, indem es ein neues Beihil-
fenprogramm zur Erbringung von Schienengüterverkehrsleistungen 
erstellte und die entsprechenden Daten, die zur Ermittlung der Höhe 
der Ausgleichsleistungen des BMVIT dienten, offenlegte. Des Wei-
teren erhöhte das BMVIT die Treffsicherheit des Beihilfensystems 
durch eine Differenzierung bei der Förderung von Containern nach 
Behältergewicht, durch die Konzentration der Förderungen für die 
RoLa auf sensible Achsen und durch die Differenzierung der Förde-
rung von multimodalen Verkehren nach nationalem Verkehr, bila-
teralem Verkehr und Transitverkehr. (TZ 8)

Umsatzsteuer bei Anschlussbahn– und Terminalförderung

Das BMVIT setzte die Empfehlung — Förderungen im Rahmen der 
Anschlussbahn– und Terminalförderung ohne USt zu verrechnen und 
auszuzahlen — um, indem es Geschäftsbedingungen für Neuverträge 
veröffentlichte, in denen es klarstellte, dass zukünftige Förderungen 
als Nettobeträge ohne Umsatzsteueranteile verrechnet werden. (TZ 9)

Abstimmung der Förderungsprogramme

Der RH hatte dem BMVIT empfohlen, hinkünftig auf die Abstim-
mung zwischen den Förderungsprogrammen im BMVIT zu achten, 
um Parallelförderungen zu vermeiden. Das BMVIT setzte die Emp-
fehlung teilweise um, indem inhaltliche Abstimmungen zwischen 
den für die einzelnen Förderungsprogramme verantwortlichen Per-
sonen auf informellem Wege stattfanden. Es fehlten jedoch standar-
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disierte Prozesse zur Abstimmung zwischen den bestehenden För-
derungsprogrammen. (TZ 10)

Evaluierung Pilotprogramm Wasserstraße Donau

Das BMVIT setzte die Empfehlung des RH um, indem die Österrei-
chische Wasserstraßen–Gesellschaft mbH (via donau) die vom RH 
empfohlene Evaluierung des Pilotprogramms Wasserstraße Donau 
durchführte und entsprechend den Ergebnissen der Evaluierung das 
Pilotprogramm Wasserstraße Donau einstellte. Die Evaluierung hatte 
ergeben, dass Transportförderungen kein geeignetes Instrument zur 
Attraktivierung des multimodalen Verkehrs auf der Donau sind. 
(TZ 11)

Die vom BMVIT gesetzten Bemühungen waren nicht ausreichend, um 
das im Gesamtverkehrsplan gesetzte Ziel einer Erhöhung des Güter-
verkehrs auf der Donau um 20 % bis zum Jahr 2020 erreichen zu 
können. (TZ 11)

Neuausrichtung des Programms Marco Polo

Das BMVIT wirkte auf EU–Ebene auf eine Neuausrichtung des Pro-
gramms Marco Polo hin, indem es eine Weiterentwicklung des För-
derungsprogramms mit weniger administrativem Aufwand, einer 
höheren Benutzerfreundlichkeit sowie einer transparenten Verfah-
rensgestaltung forderte. Es setzte die Empfehlung des RH damit um. 
(TZ 12)

Das BMVIT setzte die Empfehlung des RH, darauf zu dringen, dass die 
jeweiligen nationalen Verwaltungsbehörden die Daten von thema-
tisch zum multimodalen Verkehr gehörenden Projekten dem BMVIT 
melden, weiters um, indem für sämtliche von Unternehmen auf 
EU–Ebene eingebrachte Projektanträge die Zustimmung des BMVIT 
erforderlich war, wenn Österreich bzw. österreichische Streckenab-
schnitte betroffen waren. Dies gewährleistete dem BMVIT Einblick 
in sämtliche in dieser Programmschiene eingereichten Projekte, die 
sich auf das österreichische Staatsgebiet bezogen. (TZ 12)
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Förderung konkreter technologischer Entwicklungen

Der RH hatte dem BMVIT in seinem Vorbericht des Weiteren emp-
fohlen, das Potenzial einer Ausweitung der Förderung von Forschung 
und Innovation im Bereich Verlagerung/Effizienz des Verkehrs zu 
analysieren und primär konkret technologische Entwicklungen zu 
fördern. 

Das BMVIT setzte die Empfehlung teilweise um, indem es durch den 
Bericht „Kombinierter Güterverkehr – Aufzeigen zukünftiger Poten-
ziale von Forschung und Innovation“ eine Liste jener Bereiche vor-
gab, in denen verstärkt Förderungen zur Entwicklung neuer Tech-
nologien zur effizienteren Abwicklung von multimodalen Verkehren 
vergeben werden sollten. Es verwendete diese Liste als Basis für 
zukünftige Ausschreibungen im Rahmen des Förderungsprogramms 
„Mobilität der Zukunft“. (TZ 13)

Eine gesamthafte Beurteilung, ob eine Ausweitung der Förderung 
von Forschung und Innovation im Bereich Verlagerung/Effizienz 
des Verkehrs sinnvoll wäre, nahm das BMVIT nicht vor. (TZ 13)
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Kenndaten zur Intermodalen Vernetzung
Maßnahmen mit über-
wiegend inter modalem 
Anteil

Programmbeschreibung Herkunft 
der Mittel

Förderungs-
bereich

2010 2011 2012 2013

ausbezahlte Mittel in Mio. EUR

Gemeinwirtschaftliche 
Leistungen (GWL)1 und 
Schienengüter verkehrs-
förderung (SGV)2 im 
kombinierten Verkehr 
(UKV, RoLa)3

Abgeltungen für 
Güterverkehrs leistungen 
auf der Schiene

BMVIT Schiene 70,69 73,11 60,10 49,11

Investitionen in 
Terminals gemäß ÖBB–
Rahmenplan4

Zuschüsse zur Errichtung 
bzw. Erweiterung 
der Schieneninfra-
strukturanlagen von 
Terminals

BMVIT Schiene 9,97 9,94 14,71 25,01

Terminalförderung 
BMVIT

Förderung des Baus und 
Ausbaus von Terminals

BMVIT Schiene 0,00 0,00 0,30 0,00

Terminalförderung KLIEN Förderung des Baus und 
Ausbaus von Terminals

KLIEN Schiene 1,50 1,30 2,50 1,00

Machbarkeitsstudien 
KLIEN

Förderung des Baus und 
Ausbaus von Terminals

KLIEN Schiene 0,00 0,00 0,06 0,20

Innovationsförder-
programm Kombinierter 
Güterverkehr

Förderung des Einsatzes 
von innovativen 
Technologien und 
Systemen, von 
Transport  geräten für den 
inter modalen Verkehr 
(auch Machbarkeits-
studien)

BMVIT Schiene, 
Wasser-
straße

2,43 2,94 2,10 1,64

ERP–Verkehrsprogramm5 Gewährung von zins-
günstigen Krediten 
für Investitionen 
für Verlagerung von 
Güterverkehr auf Schiene 
oder Wasserstraße

ERP–Fonds Schiene, 
Wasser-
straße

0,24 0,35 0,12 0,02

Pilotprogramm 
Wasserstraße Donau6

Förderung des Aufbaus 
von intermodalen 
Liniendiensten im 
Güterverkehr auf der 
Donau (auch Studien und 
Konzepte)

BMVIT Wasser-
straße

0,01 0,02 0,07 0,05

1 bis 2. Dezember 2012
2 ab 3. Dezember 2012
3  bis inkl. 2. Dezember 2012 GWL, ab 3. Dezember 2012 SGV–Förderung. Das BMVIT hat eine nachträgliche Überprüfung 

der GWL–Abrechnungen durch die SCHIG angeordnet. Allfällige sich daraus ergebende Abrechnungsdifferenzen sind im 
vorliegenden Zahlenmaterial nicht berücksichtigt (vgl. TZ 6).

4  Die Beträge geben die Infrastrukturaufwendungen der ÖBB–Infrastruktur AG wieder. Die Jahrestranchen enthalten auch 
die Vorfinanzierungen der Stadt Wien für die Erweiterung des Terminals Wien Hafen Freudenau. Seit 2007 leistet der 
Bund zu Investitionen gemäß ÖBB–Rahmenplan Zuschüsse. Das Ausmaß der Zuschüsse betrug 2007 bis 2010  70 % der 
Investitionskosten, ab 2011  75 % der Investitionskosten.

5 Förderungsbarwerte der zinsbegünstigten Kredite des ERP–Fonds
6 Es wurden nur Auszahlungen berücksichtigt, die nicht später rückgefordert wurden.

Quelle: BMVIT
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 1 Der RH überprüfte im November und Dezember 2014 im BMVIT die 
Umsetzung jener Empfehlungen, die er bei einer vorangegangenen 
Gebarungsüberprüfung abgegeben hatte. Der in der Reihe Bund 2012/5 
veröffentlichte Bericht „Nachhaltiger Güterverkehr – Intermodale Ver-
netzung“ wird in der Folge als Vorbericht bezeichnet.

Weiters hatte der RH zur Verstärkung der Wirkung seiner Empfehlungen 
deren Umsetzungsstand bei den überprüften Stellen nachgefragt. Das 
Ergebnis dieses Nachfrageverfahrens hatte er in seinem Bericht Reihe 
Bund 2013/13 veröffentlicht.

Zu dem im März 2015 übermittelten Prüfungsergebnis nahm das 
BMVIT im Juni 2015 Stellung. Der RH erstattete seine Gegenäuße-
rung im Juli 2015. 

 2.1 (1) Der RH hatte dem BMVIT in seinem Vorbericht (TZ 10) im Sinne 
der Grundsätze der wirkungsorientierten Haushaltsführung empfohlen, 
überprüfbare Wirkungsziele für die Verkehrsverlagerung (z.B. ange-
strebte Verlagerungsmenge und Modal Split–Anteile Schiene und Was-
serstraße) und allenfalls auch für den Anteil des multimodalen Ver-
kehrs festzulegen. 

(2) Das BMVIT hatte im Nachfrageverfahren mitgeteilt, dass einer 
erfolgreichen Verkehrs– und Verlagerungspolitik ein Maßnahmen-
bündel zugrunde liege und das BMVIT lediglich versuchen könne, die 
nötigen Voraussetzungen und Rahmenbedingungen zu schaffen. Die 
Entscheidung über die Verkehrsmittelwahl im Güterverkehr werde in 
erster Linie von der verladenden Wirtschaft getroffen und sei vor allem 
von externen Faktoren, wie insbesondere der wirtschaftlichen Ent-
wicklung, abhängig. Dass das verkehrspolitische Maßnahmenbündel 
in Österreich greife, zeige die Modal Split–Entwicklung im Jahr 2012, 
gemäß der in Österreich der Modal Split–Anteil der Schiene gehalten 
habe werden können.

(3) Der RH stellte nunmehr fest, dass das BMVIT im „Gesamtver-
kehrsplan für Österreich“ ein Verlagerungsziel definierte. Demnach 
sollten bis zum Jahr 2025  40 % des Güterverkehrs in Österreich auf 
der Schiene abgewickelt werden. Im Rahmen der Gebarungsüberprü-
fung konnte das BMVIT nicht darlegen, ob sich dieses Verlagerungs-
ziel auf das Transportaufkommen oder die Verkehrsleistung im Güter-
verkehr bezog. Es war nicht weiter spezifiziert, welchen Beitrag eine 
modale Verlagerung von der Straße auf die Schiene bzw. welchen Bei-

Prüfungsablauf und 
–gegenstand

Wirkungsziele 
Verkehrsverlagerung 
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trag multimodale Verkehre1 zur Erreichung des angestrebten Zieles 
(bestimmter Anteil der Schiene an der gesamten Gütertransportleis-
tung) leisten sollten. Der Anteil der Schiene an der gesamten Güter-
transportleistung betrug im Jahr 2012 rd. 29 %. Vor der Wirtschafts-
krise war dieser Anteil geringfügig höher (2007 und 2008 je rd. 30 %).

Des Weiteren definierte das BMVIT im „Gesamtverkehrsplan für Öster-
reich“ das Ziel, den Güterverkehr auf der Donau im Zeitraum 2010 bis 
2020 um 20 % zu steigern. Es war nicht weiter spezifiziert, welchen 
Beitrag zur Erreichung des angestrebten Ziels eine modale Verlage-
rung von der Straße auf die Wasserstraße bzw. multimodale Verkehre 
haben sollten. Das Transportaufkommen auf der Donau war zur Zeit 
der Gebarungsüberprüfung gegenüber dem Referenzjahr 2010 rück-
läufig (2010: rd. 11,05 Mio. Tonnenkilometer; 2013: 10,62 Mio. Ton-
nenkilometer).

 2.2 (1) Das BMVIT setzte die Empfehlung teilweise um, indem es zwar 
generelle Ziele für den Güterverkehr auf der Schiene und auf der Was-
serstraße definierte, diese generellen Ziele aber nicht auf Subsystem-
ebene (z.B. multimodalen Verkehr) herunterbrach; denn es war nicht 
weiter spezifiziert, welchen Beitrag eine modale Verlagerung von der 
Straße auf die Schiene bzw. welchen Beitrag multimodale Verkehre zur 
Erreichung des angestrebten Zieles (bestimmter Anteil der Schiene an 
der gesamten Gütertransportleistung) leisten sollten. Auch wenn der 
Erfolg vieler von der öffentlichen Hand gestalteter und finanzierter 
Bereiche von externen Parametern, wie beispielsweise der wirtschaft-
lichen Entwicklung, beeinflusst war, entbindet dies nach Ansicht des 
RH die öffentliche Hand nicht davon, für ihre Handlungen Wirkungs-
ziele und Indikatoren zu definieren. 

Der RH hielt daher seine Empfehlung aufrecht, überprüfbare Wirkungs-
ziele für die Verkehrsverlagerung festzulegen und in weiterer Folge zu 
diesen Wirkungszielen Ziele auf Subsystemebene festzulegen, die spe-
zifizieren, welcher Bereich (z.B. multimodaler Verkehr) welchen Anteil 
zur Erreichung der generellen Ziele beitragen soll.

(2) Aus Sicht des RH war das angestrebte Wirkungsziel — bis zum 
Jahr 2025  40 % des Güterverkehrs in Österreich auf der Schiene 
abzuwickeln — angesichts eines konstanten Anteils der Schiene von 
rd. 29 % bis 30 % am Gütertransportaufkommen mit den zur Zeit der 
Gebarungsüberprüfung eingesetzten Mitteln und Maßnahmen nicht 
erreichbar. In Bezug auf die Entscheidungsgrundlagen, welche Maß-

1 multimodale Verkehre = Transporte, bei denen beispielsweise ein Teilstück des Weges 
auf der Straße und ein weiteres Teilstück auf der Schiene oder der Wasserstraße zurück-
gelegt wird
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nahmen am effizientesten zur Erreichung der angestrebten Ziele beitra-
gen könnten, verwies er auf seine Empfehlungen zur Analyse der vor-
handenen Maßnahmen nach Kosten–Nutzen–Relationen (siehe TZ 3).

Der RH wies weiters darauf hin, dass das Transportaufkommen auf 
der Donau in den Jahren 2010 bis 2013 rückläufig war und die vom 
BMVIT gesetzten Bemühungen nicht ausreichten, um das im Gesamt-
verkehrsplan gesetzte Ziel einer Erhöhung des Güterverkehrs auf der 
Donau um 20 % bis zum Jahr 2020 erreichen zu können (siehe TZ 11).

 2.3 Das BMVIT hielt in seiner Stellungnahme fest, dass der Modal–Split–
Anteil der Schiene an der gesamten Güterverkehrsleistung in Tonnen-
kilometer gemessen im Jahr 2010 rd. 32 % entsprach. Das BMVIT 
teile nicht die negative Einschätzung des RH, dass eine Erhöhung des 
Modal–Split–Anteils der Schiene auf 40 % bis zum Jahr 2025 nicht 
realistisch sei.

Zahlreiche externe Parameter würden das tatsächliche Zustandekom-
men der Verlagerung maßgeblich beeinflussen. Das BMVIT könne 
lediglich versuchen, die nötigen Voraussetzungen und Rahmenbedin-
gungen zu schaffen, weil die Unternehmen im Sinne einer wirtschaft-
lichen Optimierung selbst über die Verkehrsmittelwahl im Güterverkehr 
entscheiden würden und die Wettbewerbsfähigkeit der Verkehrsträ-
ger von verschiedensten Faktoren (beispielsweise Wirtschaftsentwick-
lung, Treibstoffpreisen, Transportdauer, Infrastrukturangebot, Arbeits-
marktsituation und Personalkosten, Sicherheitsaspekte, fiskalische bzw. 
rechtliche Rahmenbedingungen), die außerhalb des Einflussbereichs des 
BMVIT lägen, abhängen würden.

Das Gesamtziel der Verlagerung auf umweltfreundlichere Verkehrs-
träger habe oberste verkehrspolitische Priorität; insofern erachte das 
BMVIT die empfohlene Definition von Subzielen nicht als zielführend. 
Das vom BMVIT gewählte Vorgehen gewährleiste zudem die nötige 
Flexibilität, um auch auf Marktveränderungen entsprechend reagie-
ren zu können.

 2.4 Der RH entgegnete dem BMVIT, dass das angestrebte Wirkungsziel 
— bis zum Jahr 2025  40 % des Güterverkehrs in Österreich auf der 
Schiene abzuwickeln — angesichts des konstanten Anteils der Schiene 
am Gütertransportaufkommen mit den zur Zeit der Gebarungsüber-
prüfung eingesetzten Mitteln und Maßnahmen aus seiner Sicht nicht 
erreichbar sein wird.
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Nach Ansicht des RH wäre es gerade deswegen notwendig, zum gene-
rellen Wirkungsziel (bis zum Jahr 2025  40 % des Güterverkehrs in 
Österreich auf der Schiene abzuwickeln) in weiterer Folge Ziele auf 
Subsystemebene festzulegen, die spezifizieren, welcher Bereich (z.B. 
multimodaler Verkehr) welchen Anteil zur Erreichung des generellen 
Zieles beitragen soll.

 3.1 (1) Der RH hatte dem BMVIT in seinem Vorbericht (TZ 37) empfoh-
len, die verschiedenen Maßnahmen (z.B. Förderungsprogramme, Infra-
strukturzuschüsse) hinsichtlich ihrer Kosten–Nutzen–Relationen zu 
vergleichen. Er war der Ansicht, dass ein Abschätzen der jeweiligen 
Verlagerungswirkung je eingesetztem Euro an Bundesmitteln für die 
verschiedenen Maßnahmen zu einem treffsicheren Einsatz der Bun-
desmittel beitragen könnte.

(2) Das BMVIT hatte im Nachfrageverfahren mitgeteilt, dass Förde-
rungsprogramme, Infrastrukturzuschüsse und ordnungspolitische Maß-
nahmen nicht unter dem Gesichtspunkt „Entweder–Oder“, sondern 
als Teil eines gesamten Maßnahmenbündels zu sehen seien. Eine iso-
lierte Bewertung und Evaluierung sowie ein Vergleich von einzelnen 
Teilmaßnahmen sei daher nur äußerst beschränkt zielführend. Zudem 
werde die Entscheidung über die Verkehrsmittelwahl im Güterverkehr 
in erster Linie von der verladenden Wirtschaft getroffen und sei vor 
allem auch von externen Faktoren, wie insbesondere der wirtschaft-
lichen Entwicklung, abhängig. 

(3) Der RH stellte nunmehr fest, dass das BMVIT für verschiedene För-
derungsprogramme im Rahmen von Programmevaluierungen quanti-
fizierte, welche Verlagerungswirkungen durch die eingesetzten Mittel 
bewirkt werden konnten. 

Das BMVIT führte jedoch keine Analysen zur Wirksamkeit von För-
derungen von Grundlagenforschung für neue Techniken im Bereich 
der multimodalen Verkehre, von Infrastruktur und von ordnungspo-
litischen Maßnahmen durch. Es begründete dies damit, dass Grundla-
genforschung nicht direkt zu messbaren Verlagerungen führen könne, 
Infrastruktur (z.B. Terminals) eine Basis für multimodale Verkehre dar-
stellt, aber selbst noch keine unmittelbare Verlagerungswirkung erzielt 
und dass ordnungspolitische Maßnahmen nur einen Rahmen zu mög-
lichen Verkehrsverlagerungen geben können. 

Eine vergleichende Darstellung, welche Instrumente im Bereich des 
multimodalen Verkehrs zur Zielerreichung (vgl. TZ 2) eingesetzt wer-
den und wie wirksam die einzelnen Instrumente sind, existierte nicht.

Analyse der  
Maßnahmen 
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Analyse der Maßnahmen

 3.2 Das BMVIT setzte die Empfehlung nicht um. Der RH empfahl daher 
neuerlich, die verschiedenen Maßnahmen hinsichtlich ihrer Kosten–
Nutzen–Relationen zu vergleichen. Er vertrat weiterhin die Ansicht, 
dass in Anbetracht der ambitioniert gesteckten Zielsetzungen für den 
Modal Split betreffend (vgl. TZ 2), eine Analyse zur Wirksamkeit der 
Instrumente eine wesentliche Entscheidungsgrundlage dafür darstellt, 
wo am sinnvollsten Bemühungen unternommen werden können, um 
die definierten Ziele zu erreichen. 

 3.3 Das BMVIT hielt in seiner Stellungnahme fest, dass die von ihm zur 
Förderung des Kombinierten Güterverkehrs gesetzten Maßnahmen nur 
als Bündel ihre gesamte verkehrspolitische Wirkung entfalten könnten. 
Während Infrastrukturmaßnahmen für die Schiene die Grundlagen für 
effiziente Verkehrsdienste mit diesem Verkehrsmittel schaffen würden, 
würden ordnungspolitische Maßnahmen den rechtlichen Rahmen defi-
nieren, der die Nutzung des Verkehrsträgers Schiene regle und im Ver-
gleich zum Straßengüterverkehr auch erleichtere. Darüber hinaus wür-
den seitens des BMVIT zusätzliche finanzielle Anreize eingesetzt, um 
eine möglichst umfassende Nutzung alternativer Verkehrsträger für 
den Güterverkehr sicherzustellen. Diese finanziellen Anreize deckten 
wiederum unterschiedliche Aspekte des Kombinierten Güterverkehrs 
ab, die sich gegenseitig ergänzten bzw. in Wechselwirkung zueinander 
stünden.

Das Maßnahmenpaket zur Forcierung des Kombinierten Verkehrs setze 
somit auf drei völlig unterschiedlichen Ebenen an, die miteinander per 
se nicht substituierbar und vergleichbar seien. Es sei jedoch offensicht-
lich, dass nur ein Maßnahmenpaket, das alle drei Bereiche abdecke 
und an möglichst vielen „Schnittstellen“ bzw. „Einstiegs– und Betriebs-
hürden“ des Kombinierten Verkehrs ansetze, eine umfassende Wir-
kung erzielen könne. Dass das verkehrspolitische Maßnahmenbündel 
in Österreich greife, zeige die Modal Split–Entwicklung nach der Wirt-
schaftskrise. Trotz der für die Schiene schwierigen wirtschaftlichen 
Entwicklung konnte in Österreich der Modal Split–Anteil der Schiene 
weitgehend gehalten werden.

 3.4 Der RH erwiderte, dass der analytische Vergleich der Kosten–Nutzen–
Relation der einzelnen Maßnahmen des seitens des BMVIT ins Treffen 
geführten Maßnahmenpakets gerade wegen der „Schnittstellen“ bzw. 
„Einstiegs– und Betriebshürden“ des Kombinierten Verkehrs dazu bei-
tragen könnte, das Maßnahmenpaket insgesamt zu optimieren. Dies 
mit dem Ziel, den Modal Split–Anteil der Schiene nicht nur beizube-
halten, sondern zu erhöhen. Er verblieb deshalb bei seiner Empfeh-
lung.
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 4.1 (1) Der RH hatte dem BMVIT in seinem Vorbericht (TZ 7) empfohlen, 
bestimmte Vorbedingungen eines wirtschaftlichen multimodalen Güter-
verkehrs, wie z.B. Mindestdistanzen oder Transportvolumina, bei der 
Gewährung von Förderungen und Zuschüssen zu berücksichtigen.

(2) Das BMVIT hatte im Nachfrageverfahren mitgeteilt, dass im neuen 
Förderungsprogramm für den Schienengüterverkehr, das die Gemein-
wirtschaftlichen Leistungen ab 3. Dezember 2012 ablöste, die vom RH 
empfohlenen Mindestdistanzen eingehalten worden seien. In speziellen 
Marktsegmenten, wie insbesondere dem nationalen Containerverkehr 
sowie im Bereich der RoLa (LKW auf Zug), würden auch gezielt kür-
zere Entfernungen gefördert. Des Weiteren seien die Förderungssätze 
für den Containerverkehr im neuen Förderungsprogramm nach Ver-
kehrsart (national, bilateral, Transit) differenziert. Der bilaterale Ver-
kehr werde schwächer gefördert als der nationale Containerverkehr und 
der Transit wiederum schwächer als der bilaterale Containerverkehr.

(3) Der RH stellte nunmehr fest, dass das BMVIT bei der Gewäh-
rung von Förderungen und Zuschüssen die vom RH empfohlenen Vor-
bedingungen für einen wirtschaftlichen multimodalen Güterverkehr 
grundsätzlich einhielt, indem es bei der Gewährung von Zuschüssen 
und Förderungen beispielsweise Mindestdistanzen oder Transportvo-
lumina berücksichtigte. In wenigen begründeten Einzelfällen förderte 
das BMVIT auch multimodale Verkehre auf innerösterreichischen Stre-
cken mit kürzeren Distanzen.

 4.2 Das BMVIT setzte die Empfehlung um, indem es bei der Gewährung 
von Förderungen und Zuschüssen die vom RH dargestellten Vorbe-
dingungen (z.B. Mindestdistanzen, Transportvolumina) für einen wirt-
schaftlichen multimodalen Güterverkehr grundsätzlich einhielt.

 5.1 (1) Der RH hatte dem BMVIT in seinem Vorbericht (TZ 13 bzw. 25) emp-
fohlen, in periodischen Abständen (etwa alle zwei Jahre) die Terminal-
situation in Österreich auf allfällige Über– und Unterkapazitäten zu 
untersuchen und die Terminalausbaupläne (ÖBB–Rahmenpläne) regel-
mäßig an die Bedarfsentwicklung anzupassen.

(2) Das BMVIT hatte im Nachfrageverfahren mitgeteilt, dass die Emp-
fehlung des RH, die Terminalsituation regelmäßig auf Über– und Unter-
kapazitäten zu untersuchen, umgesetzt worden sei.

(3) Der RH stellte nunmehr fest, dass das BMVIT in den Jahren 2012 
bis 2014 die Terminalsituation nicht evaluierte. Im November 2014 ver-
öffentlichte das BMVIT einen „Logistik–Aktionsplan“, in dem als eine 

Vorbedingungen 
für die intermodale 
Verlagerung 

Terminalsituation 
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Maßnahme die Erstellung eines neuen Terminalkonzepts („Terminal-
konzept NEU“) vorgesehen war. Dafür war eine Evaluierung der aktu-
ellen Terminalsituation geplant. Der RH stellte des Weiteren fest, dass 
es in den Jahren 2012 bis 2014 keine Anpassungen der Terminalaus-
baupläne (ÖBB–Rahmenpläne) gab.

 5.2 Da das BMVIT die Empfehlung des RH bis zur Zeit der Follow–up–
Überprüfung nicht umgesetzt hatte, empfahl der RH dem BMVIT, im 
Rahmen der Erstellung des „Terminalkonzepts NEU“ sowie fortan in 
periodischen Abständen (etwa alle zwei Jahre) die Terminalsituation 
in Österreich auf allfällige Über– und Unterkapazitäten zu untersu-
chen und die Terminalausbaupläne (ÖBB–Rahmenpläne) regelmäßig 
an die Bedarfsentwicklung anzupassen. 

 6.1 (1) Der RH hatte in seinem Vorbericht Lücken bei der Erfassung des Sen-
dungsaufkommens bei den Privatbahnen, die als Basis für die Auszah-
lung von Förderungen im Güterverkehr (Gemeinwirtschaftliche Leis-
tungen) dienten, bemängelt. Er hatte deshalb dem BMVIT in seinem 
Vorbericht (TZ 15) empfohlen, die Datenerhebung (Erfassung des Sen-
dungsaufkommens) bei den Privatbahnen mit derselben Qualität vor-
zunehmen wie bei der RCA.

(2) Das BMVIT hatte im Nachfrageverfahren mitgeteilt, dass seit 
3. Dezember 2012 die Abwicklung und die Datenerhebung für RCA 
und Privatbahnen einheitlich durch die SCHIG als Abwicklungsstelle 
erfolge. Des Weiteren habe das BMVIT veranlasst, dass Privatbahnen 
hinsichtlich der Abrechnungen im Güterverkehr durch die SCHIG über-
prüft worden seien.

(3) Der RH stellte nunmehr fest, dass das BMVIT durch die Beauftra-
gung der SCHIG als gemeinsame Abwicklungsstelle der Förderungen 
für den Güterverkehr bei RCA und Privatbahnen mit Dezember 2012 
eine einheitliche Erhebungssystematik sicherstellte. Darüber hinaus 
beauftragte das BMVIT die SCHIG im Jahr 2012, die Abrechnungen 
der vier größten Privatbahnen für das Jahr 2011 zu überprüfen.

Die Abrechnungsüberprüfung der Privatbahnen führte zu folgenden 
Ergebnissen:

–  Eine der vier überprüften Abrechnungen führte zu keinen Bean-
standungen. 

–  Bei einer Privatbahn bewertete die SCHIG Akonto–Zahlungen des 
BMVIT für das Jahr 2011 an die betreffende Privatbahn in der Höhe 

Erfassung Sendungs-
aufkommen bei 
Privatbahnen 
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von rd. 300.000 EUR als nicht vertragskonform. Das BMVIT beauf-
tragte daraufhin die SCHIG, auch die Abrechnung des Jahres 2012 
für die betreffende Privatbahn zu überprüfen. Die SCHIG bewertete 
im Zuge dieser zweiten Überprüfung Akonto–Zahlungen des BMVIT 
an die betreffende Privatbahn in der Höhe von rd. 700.000 EUR als 
nicht vertragskonform. 

–  Bei der dritten überprüften Privatbahn beurteilte die SCHIG Akonto–
Zahlungen des BMVIT für das Jahr 2011 an die betreffende Privat-
bahn in der Höhe von rd. 440.000 EUR als nicht vertragskonform. 
Das BMVIT beauftragte die SCHIG nicht mit der Überprüfung der 
Abrechnung für das Jahr 2012. 

–  Die Abrechnungsprüfung der vierten Privatbahn für das Jahr 2011 
war nach Auskunft des BMVIT zur Zeit der Follow–up–Überprü-
fung des RH (Ende 2014) noch im Laufen.

Es lagen zur Zeit der Follow–up–Überprüfung im BMVIT keine Infor-
mationen darüber vor, ob die Privatbahnen die als nicht vertragskon-
form beurteilten Akonto–Zahlungen zurückzahlten oder ob das BMVIT 
in den Folgejahren diese Beträge von weiteren Zahlungen an die betref-
fenden Bahnen abzog, oder ob diese bis heute offen sind. 

 6.2 Das BMVIT setzte die Empfehlung um, weil es ab Dezember 2012 die 
SCHIG als gemeinsame Abwicklungsstelle der Förderungen für den 
Güterverkehr bei der RCA und bei Privatbahnen beauftragte und damit 
eine einheitliche Erhebungssystematik sicherstellte.

Der RH wies darauf hin, dass die SCHIG bei ihren Abrechnungskontrol-
len bei Privatbahnen Unregelmäßigkeiten in der Höhe von zumindest 
rd. 1,44 Mio. EUR feststellte. Der RH kritisierte, dass die SCHIG zwar 
bei einer Privatbahn im Zuge der Abrechnungsüberprüfungen nicht 
vertragskonforme Zahlungen für das Jahr 2011 feststellte, das BMVIT 
jedoch keine weitere Abrechnungsüberprüfung dieser Privatbahn für 
das Jahr 2012 in Auftrag gab. Des Weiteren kritisierte er, dass eine 
im Jahr 2012 beauftragte Abrechnungsüberprüfung des Jahres 2011 
zur Zeit der Follow–up–Überprüfung des RH (Ende 2014) noch nicht 
abgeschlossen war. 

Der RH kritisierte weiters, dass das BMVIT nicht darlegen konnte, ob 
die im Zuge der Abrechnungsüberprüfung bei den Privatbahnen als 
nicht vertragskonform beurteilten Akonto–Zahlungen des BMVIT von 
den betreffenden Privatbahnen zurückgezahlt oder mit weiteren Zah-
lungen gegenverrechnet wurden. 
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Der RH empfahl daher dem BMVIT:

–  bei jener Privatbahn, bei der es bei der Abrechnung des Jahres 2011 
zu Unregelmäßigkeiten kam, auch die Abrechnung des Jahres 2012 
überprüfen zu lassen;

–  darauf hinzuwirken, dass jene Abrechnung des Jahres 2011, die 
Ende 2014 noch nicht abgeschlossen war, zügig finalisiert wird und

–  zu prüfen, ob die im Zuge der Abrechnungsüberprüfung bei den 
Privatbahnen als nicht vertragskonform beurteilten Akonto–Zah-
lungen des BMVIT von den Privatbahnen zurückgezahlt oder mit 
weiteren Zahlungen gegenverrechnet wurden und falls nicht, diese 
mit zukünftigen Zahlungen zu verrechnen oder von den Privat-
bahnen zurückzufordern.

 6.3 Laut Stellungnahme des BMVIT sei die im Zuge der RH–Einschau noch 
laufende Überprüfung einer Privatbahn zwischenzeitlich abgeschlos-
sen. Die Empfehlung des RH, jene Privatbahn, die 2011 geprüft wurde, 
nunmehr nochmals betreffend 2012 zu prüfen, erachte das BMVIT 
nicht als zielführend. Die seitens der SCHIG überprüften GWL–Güter-
verkehrsabrechnungen würden „demnächst“ mit der SGV–Förderung 
gegenverrechnet werden.

 6.4 Der RH entgegnete dem BMVIT, dass die SCHIG bei der Überprü-
fung der besagten Privatbahn Akonto–Zahlungen des BMVIT für 
das Jahr 2011 an die betreffende Privatbahn in der Höhe von rd. 
440.000 EUR als nicht vertragskonform beurteilte. Aus Sicht des RH 
wären daher auch die Akonto–Zahlungen des BMVIT an diese Privat-
bahn für das Jahr 2012 zu überprüfen. 

Der RH erachtete den zwischenzeitlichen Abschluss der Überprüfung 
der Akonto–Zahlungen des BMVIT aus dem Jahr 2011 an die andere 
Privatbahn als positiv. Sollten Zahlungen an diese Privatbahn aus dem 
Jahr 2011 als nicht vertragskonform beurteilt worden sein, wäre aus 
Sicht des RH eine weitere Überprüfung auch der Akonto–Zahlungen 
für das Jahr 2012 bei dieser Privatbahn zweckmäßig.
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 7.1 (1) Der RH hatte dem BMVIT in seinem Vorbericht (TZ 16) empfohlen, 
künftig nur jene RoLa–Verbindungen2 zu fördern, bei denen die Vor-
teile der mit der RoLa erzielten Verlagerungen (z.B. Umweltentlastung, 
Stauvermeidung) in einem angemessenen Verhältnis zu den eingesetz-
ten öffentlichen Mitteln stehen. 

(2) Das BMVIT hatte im Nachfrageverfahren mitgeteilt, dass ab 
3. Dezember 2012 ein neues Förderungsprogramm für den Schienen-
güterverkehr (SGV neu) angelaufen sei, mit dem die Zahl der geför-
derten RoLa–Achsen auf die sensiblen Achsen im Berggebiet (Bren-
ner–, Tauern– und Pyhrn–Schober–Achse) konzentriert seien.

(3) Der RH stellte nunmehr fest, dass das BMVIT die Förderung von 
RoLa–Verbindungen auf sensible Achsen konzentrierte und die RoLa–
Verbindungen auf der Donau–Achse nicht mehr förderte. Das BMVIT 
differenzierte die Höhe seiner Förderungen für RoLa–Verbindungen 
nach der Sensibilität der jeweiligen Achse3 und auf der Brennerachse 
zusätzlich nach Fahrten am Tag bzw. in der Nacht4. Das BMVIT verbes-
serte durch die Konzentration der RoLa–Förderung auf sensible Ach-
sen und eine Differenzierung der Förderhöhe nach Tageszeit das Ver-
hältnis zwischen eingesetzten Mitteln und erzielten Wirkungen (z.B. 
Umweltentlastung, Stauvermeidung).

 7.2 Das BMVIT setzte die Empfehlung teilweise um, indem es die Förde-
rung von RoLa–Verbindungen auf sensible Achsen konzentrierte, die 
Höhe der Förderungen für RoLa–Verbindungen nach der Sensibilität 
der jeweiligen Achse und nach der Tageszeit differenzierte und damit 
die Treffsicherheit der eingesetzten Förderungsmittel erhöhte. Ob die 
Konzentration der RoLa–Förderung auf sensible Achsen und eine Diffe-
renzierung der Förderhöhe nach Tageszeit ein angemessenes Verhältnis 
zwischen eingesetzten Mitteln und erzielten Wirkungen (z.B. Umwelt-
entlastung, Stauvermeidung) mit sich brachten, kann nur durch einen 
Vergleich der Maßnahme hinsichtlich ihrer Kosten–Nutzen–Relation 
(vgl. TZ 3) beurteilt werden.

Der RH betonte, dass RoLa–Verbindungen aus seiner Sicht ein schlech-
tes Kosten–Nutzen–Verhältnis zwischen eingesetzten Mitteln und 
erzielter Verlagerungswirkung aufweisen und deshalb nur sehr selek-
tiv dort eingesetzt werden sollten, wo die Vorteile der mit der RoLa 
erzielten Verlagerungen (z.B. Umweltentlastung, Stauvermeidung) in 

2 Rollende Landstraße = LKW auf Zug 
3 Brennerachse: 94 EUR je RoLa–Sendung; Tauernachse: 82 EUR je RoLa–Sendung; 

Pyhrn–Schoberachse: 78 EUR je RoLa–Sendung 
4 z.B. Fahrt eines LKWs auf der Brennerachse am Tag mit 94 EUR und in der Nacht mit 

47 EUR gefördert

Förderung von 
Verbindungen der 
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straße 
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einem angemessenen Verhältnis zu den eingesetzten öffentlichen Mit-
teln stehen.

 8.1 (1) Wie im Vorbericht dargestellt, musste spätestens ab 3. Dezem-
ber 2012 das System der vom Bund bestellten Leistungen im Güter-
verkehr5 durch ein System staatlicher Beihilfen, die von der Europä-
ischen Kommission zu genehmigen waren, ersetzt werden. Der RH 
hatte dem BMVIT dazu in seinem Vorbericht (TZ 9 bzw. 17) empfoh-
len, anlässlich der EU–rechtlich gebotenen Neukonzeption des Sys-
tems der Abgeltungen im Güterverkehr auf eine deutliche Erhöhung 
der Treffsicherheit hinsichtlich ihrer Verlagerungswirkung zu achten. 
Des Weiteren hatte er dem BMVIT empfohlen, bei der Neugestaltung 
des Abgeltungssystems die notwendige Information der Europäischen 
Kommission konsequent durchzuführen sowie die Ausgleichsleistungen 
transparent und nachvollziehbar zu ermitteln und offenzulegen (TZ 9, 
15, 18).

(2) Das BMVIT hatte im Nachfrageverfahren mitgeteilt, dass das neue 
Förderungssystem für den Schienengüterverkehr auf Basis von Stu-
dien, die das BMVIT in Auftrag gegeben habe, erarbeitet worden sei. 
Hinsichtlich der Optimierung der Treffsicherheit der Förderungen im 
Bereich des kombinierten Verkehrs seien auf Basis der Studienemp-
fehlungen Adaptierungen vorgenommen worden. Die beihilferecht-
lich zulässigen Ausgleichsleistungen zur Förderung des Schienengü-
terverkehrs seien im Rahmen einer vom BMVIT in Auftrag gegebenen 
Studie transparent und nachvollziehbar ermittelt worden. Diese Stu-
die habe das BMVIT der Europäischen Kommission im Rahmen des 
Notifizierungsverfahrens zur Verfügung gestellt und nach Genehmi-
gung des Förderungsprogramms durch die Europäische Kommission 
auch im Internet veröffentlicht.

(3) Der RH stellte nunmehr fest, dass das BMVIT das neue Beihil-
fenprogramm zur Erbringung von Schienengüterverkehrsleistungen 
erstellte und die entsprechenden Daten, die zur Ermittlung der Höhe 
der Ausgleichsleistungen des BMVIT dienten, offenlegte. Das BMVIT 
informierte die Europäische Kommission im Zuge des Notifizierungs-
verfahrens des neuen Beihilfesystems zeitgerecht. Zur Erhöhung der 
Treffsicherheit des Beihilfesystems führte das BMVIT eine Differen-
zierung bei der Förderung von Containern nach Behältergewicht6 ein, 
konzentrierte die Förderungen für die RoLa auf sensible Achsen (vgl. 

5  sogenannte „Gemeinwirtschaftliche Leistungen“
6 Die Beförderung von Containern unter 25 Tonnen wurde stärker gefördert, als von Con-

tainern über 25 Tonnen, da leichtere Container leichter auf die Straße (LKW) verlager-
bar sind.

Neues System 
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TZ 7) und differenzierte die Förderung von multimodalen Verkehren 
nach nationalem Verkehr, bilateralem Verkehr und Transitverkehr.7

 8.2 Das BMVIT setzte die Empfehlung um, indem es das neue Beihilfenpro-
gramm zur Erbringung von Schienengüterverkehrsleistungen erstellte, 
die Europäische Kommission zeitgerecht informierte und die entspre-
chenden Daten, die zur Ermittlung der Höhe der Ausgleichsleistungen 
des BMVIT dienten, offenlegte. Des Weiteren erhöhte das BMVIT die 
Treffsicherheit des Beihilfesystems durch eine Differenzierung bei der 
Förderung von Containern nach Behältergewicht, durch die Konzen-
tration der Förderungen für die RoLa auf sensible Achsen und durch 
die Differenzierung der Förderung von multimodalen Verkehren nach 
nationalem Verkehr, bilateralem Verkehr und Transitverkehr.

 9.1 (1) Der RH hatte in seinem Vorbericht festgestellt, dass das BMVIT im 
Rahmen der Anschlussbahn– und Terminalförderung Förderungsbe-
träge zuzüglich 20 % USt überwiesen hatte. Der RH hatte festgehal-
ten, dass echte Förderungen keine umsatzsteuerbaren Vorgänge sind 
(Förderungen liegt kein Leistungsaustausch zugrunde). Der RH hatte 
daher dem BMVIT in seinem Vorbericht (TZ 24) empfohlen, Förde-
rungen ohne USt zu verrechnen und auszuzahlen.

(2) Das BMVIT hatte im Nachfrageverfahren mitgeteilt, dass im Bereich 
der Anschlussbahn– und Terminalförderung seit dem Jahr 2011 keine 
neuen Verträge mehr abgeschlossen worden seien.

(3) Der RH stellte nunmehr fest, dass das BMVIT in den Jahren 2011 
bis 2014 weiterhin Förderungen in der Höhe von durchschnittlich 
rd. 5,2 Mio. EUR pro Jahr mit USt ausbezahlte. Diese Zahlungen stamm-
ten aus Altverträgen, die in den Jahren bis 2012 abgeschlossen wur-
den. Das BMVIT schloss in den Jahren 2013 und 2014 im Bereich der 
Anschlussbahn– und Terminalförderung keine Verträge ab. Es ver-
öffentlichte im Herbst 2014 Geschäftsbedingungen für Neuverträge, 
gemäß denen zukünftige Förderungen als Nettobeträge ohne Umsatz-
steueranteile verrechnet werden sollen.

 9.2 Das BMVIT setzte die Empfehlung um, indem es Geschäftsbedingungen 
für Neuverträge veröffentlichte, in denen es klarstellte, dass zukünf-
tige Förderungen als Nettobeträge ohne Umsatzsteueranteile verrech-
net werden. 

7 nationaler Verkehr stärker gefördert als bilateraler Verkehr; bilateraler Verkehr wiede-
rum stärker gefördert als Transitverkehr

Umsatzsteuer bei 
Anschlussbahn– und 
Terminalförderung 
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 10.1 (1) Der RH hatte in seiner Vorprüfung festgestellt, dass sich die Ziele 
und die Projektbeschreibung einer im Rahmen des Programms „Inter-
modalität und Interoperabilität von Verkehrssystemen“ (I2V) geför-
derten Studie mit den Zielen und den Beschreibungen von Projekten, 
die im Rahmen des durch die via donau abgewickelten „Pilotprogramms 
Wasserstraße Donau“ gefördert wurden, überschnitten hatten. Der RH 
hatte deshalb dem BMVIT in seinem Vorbericht (TZ 28) empfohlen, 
hinkünftig auf die Abstimmung zwischen den Förderungsprogram-
men im BMVIT zu achten, um Parallelförderungen zu vermeiden.

(2) Das BMVIT hatte im Nachfrageverfahren mitgeteilt, dass die dama-
lige Programmlinie I2V ausgelaufen und ein neues Forschungsförde-
rungsprogramm „Mobilität der Zukunft“ ins Leben gerufen worden 
sei. Im Förderungsprogramm „Mobilität der Zukunft“ würden Grund-
lagenforschungen im Sinne von Konzeptinitiativen nicht mehr geför-
dert werden. Auch im neuen Programm gebe es Abstimmungsgespräche 
zwischen BMVIT und via donau.

(3) Der RH stellte nunmehr fest, dass sich die für die Förderungsvergabe 
der verschiedenen Förderungsschienen des BMVIT verantwortlichen 
Personen mit der via donau sowie der Österreichischen Forschungs-
förderungsgesellschaft informell abstimmten, um Doppelförderungen 
zu vermeiden.

Er stellte weiters fest, dass das BMVIT die Förderungsschiene „Pilot-
programm Wasserstraße Donau“ entsprechend der Empfehlung des 
Evaluierungsberichts zum „Pilotprogramm Wasserstraße Donau“ (siehe 
TZ 11) nicht mehr fortführte, womit Doppelförderungen im Bereich 
Wasserstraße zur Zeit der Gebarungsüberprüfung nicht mehr mög-
lich waren.

 10.2 Das BMVIT setzte die Empfehlung teilweise um, indem inhaltliche 
Abstimmungen zwischen den für die einzelnen Förderungsprogramme 
verantwortlichen Personen auf informellem Wege, aber nicht in stan-
dardisierter Form stattfanden. Der RH empfahl dem BMVIT, jeden-
falls standardisierte Prozesse zur Abstimmung zwischen den bestehen-
den Förderungsprogrammen zu implementieren und bei der Definition 
neuer Förderungsprogramme darauf zu achten, dass auch in Zukunft 
inhaltliche Überlappungen mit bereits bestehenden Förderungsschie-
nen ausgeschlossen sind.

Abstimmung 
der Förderungs-
programme
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 10.3 Das BMVIT hielt in seiner Stellungnahme fest, dass die Empfehlung 
des RH bezüglich standardisierter Prozesse zur Abstimmung zwischen 
den bestehenden Förderprogrammen aufgegriffen werde und die Abtei-
lung I/K4 („Kombinierter Verkehr“) offiziell und federführend einerseits 
mit der Gesamtkoordination der nationalen Strategie zum Kombinierten 
und intermodalen Verkehr sowie andererseits mit der Koordination der 
Förderprogramme beauftragt wurde, um eine Gesamtstrategie der in 
verschiedenen Abteilungen entwickelten Programme sicherzustellen.

 11.1 (1) Der RH hatte in seinem Vorbericht (TZ 29) dem BMVIT empfohlen, 
eine Evaluierung des Pilotprogramms Wasserstraße Donau vorzuneh-
men, um zu klären, inwieweit auf der Wasserstraße Donau ein Poten-
zial für einen wirtschaftlich sinnvollen intermodalen Verkehr besteht 
und aus welchen Gründen das Förderungsprogramm nicht angenom-
men wurde, um damit eine valide Grundlage für eine wirksame För-
derung des Güterverkehrs auf der Donau zu schaffen.

(2) Das BMVIT hatte im Nachfrageverfahren mitgeteilt, dass die ange-
sprochene Evaluierung durchgeführt und darin eine Weiterführung des 
Förderungsprogramms nicht empfohlen worden sei. Seit dem Vorlie-
gen der Evaluierung sei keine Förderungszusage mehr gemacht wor-
den. Derzeit seien noch zwei Projekte im Laufen, wobei das Programm 
nach Auszahlung dieser beiden Förderungsbeträge endgültig abge-
schlossen sei. Eine Verlängerung bzw. Wiederaufnahme des Pilotpro-
gramms Wasserstraße Donau sei nicht vorgesehen.

(3) Der RH stellte nunmehr fest, dass die via donau als zuständige 
Stelle die vom RH empfohlene Evaluierung der Förderung des multi-
modalen Verkehrs auf der Donau in Auftrag gegeben hatte. Die Eva-
luierung kam zu dem Schluss, dass die entscheidenden Hindernisse 
bei der Entwicklung der Attraktivität der Wasserstraße Donau in den 
strukturellen Gegebenheiten (z.B. mangelnde durchgängige Schiffbar-
keit der gesamten Donau bis zum Schwarzen Meer für größere Schiffe 
durch unzureichende Fahrrinnentiefen in Ungarn, Rumänien und Bul-
garien) liegen würden und Transportförderungen unter den gegebenen 
Rahmenbedingungen kein geeignetes Instrument zur Attraktivierung 
des multimodalen Verkehrs auf der Donau seien (siehe Abbildung 1).

Um an der Verbesserung der strukturellen Gegebenheiten mitzuwirken, 
koordinierte das BMVIT den Prioritätsbereich 1a8 der EU–Donauraum-
strategie, der sich auf die Rolle der Donau als Verkehrsweg bezieht. Der 
im Rahmen der EU–Donauraumstrategie erstellte Masterplan enthielt 

8 „Priority Area l–a – To improve mobility and multimodality: inland waterways“

Evaluierung 
Pilotprogramm 
Wasserstraße Donau
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einen Überblick über kritische Abschnitte der Wasserstraße Donau 
sowie zu deren Behebung erforderliche Maßnahmen.

Das BMVIT definierte im „Gesamtverkehrsplan für Österreich“ die Ziel-
setzungen, den Güterverkehr auf der Donau bis zum Jahr 2020 um 
20 % zu erhöhen und bis 2015 die Schiffbarkeitshindernisse auf öster-
reichischem Staatsgebiet zu beheben.

Das Transportaufkommen auf der Donau war zur Zeit der Gebarungs-
überprüfung gegenüber dem Referenzjahr 2010 rückläufig. Die Behe-
bung der Schiffbarkeitshindernisse auf dem österreichischen Lauf der 
Donau war nach Auskunft des BMVIT zur Zeit der Gebarungsüber-
prüfung im Wesentlichen bereits erfolgt.

 11.2 (1) Das BMVIT setzte die Empfehlung des RH um, indem die via donau 
die vom RH empfohlene Evaluierung des Pilotprogramms Wasserstraße 
Donau durchführte und entsprechend den Ergebnissen der Evaluierung 
(Transportförderungen sind kein geeignetes Instrument zur Attrakti-
vierung des multimodalen Verkehrs auf der Donau) das Pilotprogramm 
Wasserstraße Donau einstellte. 

(2) Der RH kritisierte jedoch, dass die vom BMVIT gesetzten Bemü-
hungen nicht ausreichten, um das im Gesamtverkehrsplan gesetzte 
Ziel einer Erhöhung des Güterverkehrs auf der Donau um 20 % bis 
zum Jahr 2020 erreichen zu können. Der RH empfahl dem BMVIT, die 
internationalen Bemühungen im Rahmen der EU–Donauraumstrate-

Abbildung 1: Kritische Streckenabschnitte, die die Donauschifffahrt behindern

Quelle: BMVIT, Zentralkommission für die Rheinschifffahrt und Europäische Kommission
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gie voranzutreiben, um in Kooperation mit den anderen Donauanrai-
nerstaaten die Schiffbarkeitshindernisse auf dem gesamten Lauf der 
Donau zu beseitigen und so zu einer Erhöhung des Gütertransportvo-
lumens auf der Donau beizutragen.

 11.3 Das BMVIT hielt in seiner Stellungnahme fest, dass die Koordinierung 
des Prioritätsbereichs 1a „Donau als Verkehrsträger“ der EU–Donau-
raumstrategie von Österreich gemeinsam mit Rumänien über die via 
donau als technisches Sekretariat wahrgenommen werde. Der „Fair-
way Rehabilitation and Maintenance Masterplan“ für die Donau und 
ihre schiffbaren Nebenflüsse sei maßgeblich von Experten der via donau 
ausgearbeitet worden.

 11.4 Der RH nahm die vom BMVIT angeführten Bemühungen zur Kennt-
nis und bekräftigte die Bedeutung der internationalen Bemühungen 
im Rahmen der EU–Donauraumstrategie zur Förderung der Verlage-
rung von Güterverkehr auf die Wasserstraße.

 12.1 (1) Der RH hatte dem BMVIT in seinem Vorbericht (TZ 33) im Sinne 
eines möglichst effizienten Mitteleinsatzes empfohlen, auf EU–Ebene 
auf eine Neuausrichtung des Programms Marco Polo hinzuwirken. 
Dazu sollte das BMVIT darauf dringen, dass das Auswahlverfahren 
für die im Rahmen des Programms Marco Polo zu fördernden Projekte 
analysiert sowie überprüft wird, ob die Höhe der Förderung geeignet 
war, den angestrebten Ausgleich der Anlaufkosten der Verlagerungs-
maßnahmen zu erreichen. Der RH hatte dem BMVIT weiters empfoh-
len (TZ 34), darauf zu dringen, dass die jeweiligen nationalen Verwal-
tungsbehörden die Daten von thematisch zum multimodalen Verkehr 
gehörenden Projekten dem BMVIT melden. Dadurch könne es allfäl-
lige inhaltliche Überschneidungen identifizieren und somit Doppelför-
derungen verhindern sowie einen Überblick über die gesamte Förde-
rung in diesem Bereich gewinnen.

(2) Das BMVIT hatte im Nachfrageverfahren mitgeteilt, dass es sich 
immer wieder vehement für eine Weiterführung des Programms 
Marco Polo und insbesondere für die Förderung des umweltfreund-
lichen Kombinierten Verkehrs auf EU–Ebene ausgesprochen habe. Die 
Europäische Kommission habe jedoch ein neues Konzept zur Unterstüt-
zung der Güterverkehrsdienste im Zeitraum 2014 bis 2020 vorgeschla-
gen. Gemäß einer Mitteilung der Europäischen Kommission werde das 
Programm Marco Polo nicht mehr in seiner derzeitigen Form fortge-
setzt. Es werde jedoch ein Nachfolger des Programms Marco Polo in 
das neue Programm der EU zur Entwicklung Transeuropäischer Ver-
kehrsnetze (TEN–V–Programm) integriert.

Neuausrichtung 
des Programms 
Marco Polo
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(3) Der RH stellte nunmehr fest, dass das BMVIT auf EU–Ebene auf 
eine Neuausrichtung des Programms Marco Polo hinwirkte. Es for-
derte gegenüber der Europäischen Kommission eine Weiterentwick-
lung des Förderungsprogramms mit weniger administrativem Aufwand, 
einer höheren Benutzerfreundlichkeit sowie einer transparenten Ver-
fahrensgestaltung. Er stellte weiters fest, dass die Europäische Kom-
mission das Programm Marco Polo mit Ende 2013 nicht verlängerte 
und das Förderungsprogramm damit auslief. Die Europäische Kommis-
sion setzte sich zum Ziel, den von Marco Polo unterstützten Bereich 
der Effizienzsteigerungen im Güterverkehr in Zukunft in das TEN–V–
Programm zu integrieren.

Der RH stellte weiters fest, dass die Verordnung des Europäischen Par-
laments und des Rates zu den TEN–V–Leitlinien das Verkehrsnetz auf 
zwei Ebenen definierte. Dies waren ein Gesamtnetz mit einer geplanten 
Umsetzung bis 31. Dezember 2050 sowie ein von der Europäischen 
Kommission entworfenes hochrangiges Kernnetz mit einer geplanten 
Umsetzung bis 31. Dezember 2030. Die wesentlichen Verkehrsach-
sen Österreichs (Donau–, Brenner– sowie Baltisch–Adriatische–Achse) 
waren Teil des Kernnetzes und auch Teile von insgesamt vier Kernnet-
zkorridoren, wobei die Südbahnstrecke inklusive Semmering–Basis-
tunnel und die Koralmbahn als Teil des Baltisch–Adriatischen Korri-
dors aufgenommen wurden (vgl. Abbildung 2).
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Der RH stellte weiters fest, dass eingebrachte Projektanträge die Zustim-
mung der betroffenen Mitgliedstaaten erforderten und das BMVIT 
für Österreich bzw. österreichische Streckenabschnitte zuständig war. 
Dadurch hatte das BMVIT Einblick in sämtliche in dieser Programm-
schiene eingereichte Projekte zur Förderung von Güterverkehrsdiens-
ten, die sich auf das österreichische Staatsgebiet bezogen.

 12.2 (1) Das BMVIT setzte die Empfehlung des RH insofern um, als es auf 
EU–Ebene auf eine Neuausrichtung des Programms Marco Polo hin-
wirkte, indem es eine Weiterentwicklung des Förderungsprogramms 
mit weniger administrativem Aufwand, einer höheren Benutzerfreund-
lichkeit sowie einer transparenten Verfahrensgestaltung forderte. 

(2) Das BMVIT setzte die Empfehlung des RH weiters um, indem für 
sämtliche von Unternehmen auf EU–Ebene eingebrachte Projektanträge 
die Zustimmung des BMVIT erforderlich war. Dies gewährleistete dem 
BMVIT Einblick in sämtliche in dieser Programmschiene eingereich-
ten Projekte, die sich auf das österreichische Staatsgebiet bezogen.

Abbildung 2: Kernnetz und Kernnetzkorridore im Umfeld Österreichs

Quelle: BMVIT, Amtsblatt der Europäischen Union L 348
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 13.1 (1) Der RH hatte dem BMVIT in seinem Vorbericht (TZ 36) empfohlen, 
das Potenzial einer Ausweitung der Förderung von Forschung und 
Innovation im Bereich Verlagerung/Effizienz des Verkehrs zu analy-
sieren. In diesem Zusammenhang hatte der RH angeregt, primär kon-
kret technologische Entwicklungen zu fördern.

(2) Das BMVIT hatte im Nachfrageverfahren mitgeteilt, dass die Pro-
grammlinie „Intermodalität und Interoperabilität von Verkehrssyste-
men“ (I2V) ausgelaufen sei. Im neuen Forschungsförderungsprogramm 
„Mobilität der Zukunft“ stünden Förderungsschienen für die Entwick-
lung konkreter technologischer Entwicklungen im multimodalen Ver-
kehr zur Verfügung. Das BMVIT habe im Rahmen der ersten Ausschrei-
bung des Förderprogramms „Mobilität der Zukunft“ im Herbst 2013 
eine Forschungs– und Entwicklungsdienstleistung zum Thema „Kom-
binierter Güterverkehr – Aufzeigen zukünftiger Potenziale von For-
schung und Innovation“ beauftragt. Ergebnis solle ein ausführlicher 
Technologiekatalog sein, der wesentliche Technologieoptionen und 
Innovationsmöglichkeiten anführen und ihre weitere Entwicklung und 
Verbreitung abschätzen solle. Der Ergebnisbericht würde vor dem Som-
mer 2014 erwartet und solle veröffentlicht werden.

(3) Der RH stellte nunmehr fest, dass das BMVIT den Bericht „Kombi-
nierter Güterverkehr – Aufzeigen zukünftiger Potenziale von Forschung 
und Innovation“ im Juni 2014 veröffentlichte. Der Bericht stellte einen 
Technologiekatalog dar, der Leitlinien vorgab, in welchen Bereichen 
das BMVIT verstärkt Förderungen zur Entwicklung neuer Technolo-
gien zur effizienteren Abwicklung von multimodalen Verkehren ver-
geben sollte. Der Technologiekatalog stellte damit eine Grundlage für 
die inhaltliche Ausrichtung zukünftiger Ausschreibungen im Rahmen 
des Förderungsprogramms „Mobilität der Zukunft“ dar (vgl. TZ 10). Im 
Oktober 2014 setzte das BMVIT bereits erste Themen aus dem Techno-
logiekatalog im Zuge eines Calls um (Schwerpunkte: „Gütermobilität 
neu organisieren“ und „Fahrzeugtechnologien alternativ entwickeln“).

Das BMVIT analysierte das Potenzial einer Ausweitung der Förderung 
von Forschung und Innovation im Bereich Verlagerung/Effizienz des 
Verkehrs nicht.

 13.2 (1) Das BMVIT setzte die Empfehlung teilweise um, indem es durch den 
Bericht „Kombinierter Güterverkehr – Aufzeigen zukünftiger Potenzi-
ale von Forschung und Innovation“ eine Liste jener Bereiche vorgab, 
in denen verstärkt Förderungen zur Entwicklung neuer Technologien 
zur effizienteren Abwicklung von multimodalen Verkehren vergeben 
werden sollten. Weiters verwendete es diese Liste als Basis für zukünf-

Förderung konkreter 
technologischer 
Entwicklungen

III-197 der Beilagen XXV. GP - Bericht - Hauptdokument gesamt (elektr. übermittelte Version)400 von 442

Dieser Text wurde elektronisch übermittelt. Abweichungen vom Original sind möglich.
www.parlament.gv.at



Nachhaltiger Güterverkehr – Intermodale  
Vernetzung; Follow–up–Überprüfung

BMVIT

Bund 2015/12 397

Förderung konkreter technologischer  
Entwicklungen

tige Ausschreibungen im Rahmen des Förderungsprogramms „Mobi-
lität der Zukunft“.

(2) Der RH kritisierte, dass das BMVIT keine Analyse vornahm, ob eine 
Ausweitung der Förderung von Forschung und Innovation im Bereich 
Verlagerung/Effizienz des Verkehrs sinnvoll wäre. Der RH empfahl dem 
BMVIT neuerlich — in Anbetracht des angestrebten Wirkungsziels bis 
zum Jahr 2025  40 % des Güterverkehrs in Österreich auf der Schiene 
abzuwickeln und einen konstanten Anteil der Schiene von rd. 29 % 
bis 30 % am Gütertransportaufkommen zu erreichen — das Potenzial 
einer Ausweitung der Förderung von Forschung und Innovation im 
Bereich Verlagerung/Effizienz des Verkehrs zu analysieren.

 13.3 Laut Stellungnahme des BMVIT sei mit dem Start des Programms 
„Mobilität der Zukunft“ ein neuer Themenschwerpunkt zu umwelt-
freundlicher Gütermobilität und Logistik eingerichtet worden; seit 2012 
seien in drei Ausschreibungen 57 Projekte mit 10,7 Mio. EUR geför-
dert worden. Darüber hinaus werde dieses Jahr eine Stiftungsprofessur 
zu Gütermobilität/Logistik in der Höhe von 1,5 Mio. EUR ausgeschrie-
ben. Eine Weiterführung des mit Ende 2014 ausgelaufenen Innovati-
onsförderprogramms Kombinierter Güterverkehr mit einem Fördervo-
lumen von 3 Mio. EUR sei geplant. 

Eine Analyse des erforderlichen Fördervolumens erfolge laufend. Die 
Erfahrung zeige, dass im Wesentlichen das Potenzial an förderungs-
würdigen Projekten dem zur Verfügung gestellten Förderbudget entspre-
che. Sollte in den nächsten Jahren ein stärkerer Förderbedarf erkennbar 
sein, würden laut BMVIT entsprechend den finanziellen Möglichkeiten 
geeignete Schritte vorgenommen werden, um das angestrebte Wirkungs-
ziel „Abwicklung von 40 % des Güterverkehrs auf die Schiene bis zum 
Jahr 2025“ zu erreichen.

 13.4 Der RH entgegnete dem BMVIT, dass das angestrebte Wirkungsziel  
angesichts des konstanten Anteils der Schiene am Gütertransportauf-
kommen mit den zur Zeit der Gebarungsüberprüfung eingesetzten Mit-
teln und Maßnahmen aus seiner Sicht nicht erreichbar sein wird.

Nach Ansicht des RH wäre eine Analyse darüber notwendig, ob und in 
welchen Bereichen der Forschung und Innovation betreffend Verlage-
rung/Effizienz des Verkehrs eine Ausweitung der Förderung sinnvoll 
wäre, um das angestrebte Wirkungsziel erreichen zu können. Der RH 
bekräftigte — in Anbetracht des angestrebten Wirkungsziels bis zum 
Jahr 2025  40 % des Güterverkehrs in Österreich auf der Schiene abzu-
wickeln und eines konstanten Anteils der Schiene von rd. 29 % bis 
30 % am Gütertransportaufkommen — seine Empfehlung, das Poten-
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zial einer Ausweitung der Förderung von Forschung und Innovation 
im Bereich Verlagerung/Effizienz des Verkehrs zu analysieren.

 

 14 Der RH stellte fest, dass das BMVIT von zwölf Empfehlungen des 
Vorberichts sechs Empfehlungen umsetzte, vier teilweise und zwei 
nicht umsetzte.

Schlussempfehlungen

Umsetzungsgrad der Empfehlungen des Vorberichts  
(Reihe Bund 2012/5)

Vorbericht Follow–up–Überprüfung

TZ Empfehlungsinhalt TZ umgesetzt teilweise 
umgesetzt

nicht 
umgesetzt

(1)
Übergreifende Analyse der verschiedenen 
Maßnahmen und Vergleich hinsichtlich ihrer 
Kosten–Nutzen–Relationen 

3 X

(2)
Festlegung überprüfbarer Wirkungsziele 
für die Verkehrsverlagerung im Sinne der 
wirkungsorientierten Haushaltsführung

2 X

(3)
Beachtung der Vorbedingungen eines 
wirtschaftlichen intermodalen Güterverkehrs bei 
der Gewährung von Förderungen und Zuschüssen

4 X

(4) Regelmäßige Untersuchung der Terminalsituation 5 X

(5) Qualität der Datenerhebung bei Privatbahnen wie 
bei RCA AG 6 X

(6)
Förderung der Rollenden Landstraße nur bei 
angemessenem Verhältnis zwischen Vorteilen und 
eingesetzten Mitteln

7 X

(7) Erhöhung der Treffsicherheit hinsichtlich 
Verlagerungswirkung 8 X

(8) Auszahlung der Förderbeträge ohne Umsatzsteuer 9 X

(9) Vermeidung von Parallelförderungen 10 X

(10) Evaluierung des Pilotprogramms Wasserstraße 
Donau 11 X

(11) Neuausrichtung des Programms Marco Polo 12 X

(12)
Analyse des Potenzials einer Ausweitung der 
Förderung von Forschung und Innovation im 
Bereich Verlagerung/Effizienz des Verkehrs

13 X
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Schlussempfehlungen

Anknüpfend an den Vorbericht hob der RH folgende Empfehlungen 
hervor:

(1) Überprüfbare Wirkungsziele für die Verkehrsverlagerung wären 
festzulegen und in weiterer Folge wären zu diesen Wirkungszie-
len Ziele auf Systemebene festzulegen, die spezifizieren, welcher 
Bereich (z.B. multimodaler Verkehr) welchen Anteil zur Erreichung 
der generellen Ziele beitragen soll. (TZ 2)

(2) Die verschiedenen Maßnahmen wären hinsichtlich ihrer Kosten–
Nutzen–Relationen zu vergleichen. (TZ 3, 7)

(3) Die Terminalsituation in Österreich wäre im Rahmen der Erstel-
lung des „Terminalkonzepts NEU“ sowie fortan in periodischen 
Abständen (etwa alle zwei Jahre) auf allfällige Über– und Unter-
kapazitäten zu untersuchen, und die Terminalausbaupläne (ÖBB–
Rahmenpläne) wären regelmäßig an die Bedarfsentwicklung anzu-
passen. (TZ 5)

(4) Es wäre

–  bei jener Privatbahn, bei der es bei der Abrechnung des Jah-
res 2011 zu Unregelmäßigkeiten kam, auch die Abrechnung des 
Jahres 2012 überprüfen zu lassen;

–  darauf hinzuwirken, dass jene Abrechnung des Jahres 2011, die 
Ende 2014 noch nicht abgeschlossen war, zügig finalisiert wird 
und

–  zu prüfen, ob die im Zuge der Abrechnungsüberprüfung bei den 
Privatbahnen als nicht vertragskonform beurteilten Akonto–Zah-
lungen des BMVIT von den Privatbahnen zurückgezahlt oder mit 
weiteren Zahlungen gegenverrechnet wurden und falls nicht, 
wären diese mit zukünftigen Zahlungen zu verrechnen oder von 
den Privatbahnen zurückzufordern. (TZ 6)

(5) Es wären jedenfalls standardisierte Prozesse zur Abstimmung 
zwischen den bestehenden Förderungsprogrammen zu implementie-
ren und bei der Definition neuer Förderungsprogramme darauf zu 
achten, dass auch in Zukunft inhaltliche Überlappungen mit bereits 
bestehenden Förderungsschienen ausgeschlossen sind. (TZ 10)
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Schlussempfehlungen

(6) Es wären die internationalen Bemühungen im Rahmen der Stra-
tegie der EU für den Donauraum voranzutreiben, um in Koopera-
tion mit den anderen Donauanrainerstaaten die Schiffbarkeitshin-
dernisse auf dem gesamten Lauf der Donau zu beseitigen und so 
zu einer Erhöhung des Gütertransportvolumens auf der Donau bei-
zutragen. (TZ 11)

(7) Es wäre das Potenzial einer Ausweitung der Förderung von For-
schung und Innovation im Bereich Verlagerung/Effizienz des Ver-
kehrs zu analysieren. (TZ 13)
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des Rechnungshofes

Medientransparenz in der AUVA
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Abkürzungen

Abkürzungsverzeichnis

Abs. Absatz
Art. Artikel
AUVA Allgemeine Unfallversicherungsanstalt

B–VG Bundes–Verfassungsgesetz
BGBl. Bundesgesetzblatt
bzw. beziehungsweise

d.h. das heißt

EUR Euro

f. folgende

IT Informationstechnologie

KommAustria Kommunikationsbehörde KommAustria

lt. laut

MedKF–TG Medienkooperations– und –förderungs–Transparenzgesetz
Mio. Million(en)

Nr. Nummer

rd. rund
RH Rechnungshof

S. Seite

TZ Textzahl(en)

u.a. unter anderem

vgl. vergleiche

Z Ziffer
z.B. zum Beispiel
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Wirkungsbereich des Bundesministeriums für 
Gesundheit 

Medientransparenz in der AUVA

Die AUVA gab 77 Medienmeldungen in Höhe von insgesamt rd. 
900.000 EUR der KommAustria im überprüften Zeitraum (Juli 2012 
bis September 2014) bekannt. Sie meldete jedoch zwei in ihrem Auf-
trag hergestellte Medien in Höhe von insgesamt rd. 1,8 Mio. EUR 
nicht. Somit waren alle Quartalsmeldungen der AUVA unvollstän-
dig. Nur rund ein Drittel der meldepflichtigen Gesamtentgelte hatte 
sie der KommAustria bekanntgegeben.

Im Zuge der Gebarungsüberprüfung anerkannte die AUVA die 
Bekanntgabepflicht für beide in ihrem Auftrag hergestellten Medien 
und meldete der KommAustria im 1. Quartal 2015 die Kosten als 
Förderung, nicht aber als Medienkooperation bzw. Werbeauftrag.

Die AUVA kündigte weiters an, ab sofort die Medieninhaberschaft bei 
beiden Medien zu übernehmen, um damit nicht mehr der Bekannt-
gabepflicht zu unterliegen. Dadurch umgeht sie das Medientrans-
parenzrecht.

Auffällig war darüber hinaus der verhältnismäßig hohe Anteil der 
nicht zu meldenden Bagatellbeträge an den von der AUVA erfassten 
Gesamtausgaben sowie der hohe Anteil der aufgrund der Bagatell-
grenze nicht zu meldenden Werbeaufträge und Medienkooperati-
onen.

Weiters kam es zu Verstößen gegen das Hinweis– und Kopfverbot 
sowie gegen die Kennzeichnungspflicht.
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Ziel der Gebarungsüberprüfung war die Beurteilung

–  der Vollständigkeit und Richtigkeit der Meldungen betreffend 
Medienkooperationen und Werbeaufträge sowie Förderungen an 
Medieninhaber,

– der Erfüllung der Meldepflichten, 

–  der Einhaltung der inhaltlichen Anforderungen des Medientrans-
parenzgesetzes sowie

–  allfälliger Probleme bei der Anwendung des Medientransparenz-
gesetzes. (TZ 1)

Das Medientransparenzgesetz trat am 1. Juli 2012 in Kraft. Es dient 
der Förderung der Transparenz bei Medienkooperationen und Wer-
beaufträgen sowie bei Förderungen an Medieninhaber eines perio-
dischen Mediums durch die öffentliche Hand. Gemäß § 2 Medien-
transparenzgesetz sind sämtliche in einem Quartal erteilten Aufträge 
über entgeltliche Veröffentlichungen in einem periodischen Medium 
bekanntzugeben, wenn der Betrag über 5.000 EUR (Bagatellgrenze) 
liegt. (TZ 2)

Gemäß § 4 Medientransparenzgesetz sind für gewährte Förde-
rungen an Medieninhaber eines periodischen Mediums pro Quar-
tal der Name des Förderungsempfängers und gesamtbetraglich die 
Höhe der Förderung bekanntzugeben. Auch hier gilt die Bagatell-
grenze von 5.000 EUR. (TZ 2)

Meldepflichtig an die KommAustria sind alle Rechtsträger, die der 
Kontrolle des RH unterliegen. Zu den 5.736 meldepflichtigen Rechts-
trägern zählen demnach u.a. die Bundesministerien, die Landes-
verwaltungen, Gemeinden mit mindestens 10.000 Einwohnern, 
Gemeindeverbände, Träger der Sozialversicherung und Unterneh-
men, an denen der Bund, die Bundesländer oder Gemeinden mit 
mindestens 50 Prozent beteiligt sind bzw. von diesen Gebietskör-
perschaften im Sinne des Art. 126b Abs. 2 B–VG beherrscht wer-
den sowie die der RH-Kontrolle unterliegenden Stiftungen, Fonds 
und Anstalten. (TZ 2)

Die AUVA unterliegt der RH–Kontrolle sowie der Meldepflicht nach 
dem Medientransparenzrecht. (TZ 2)

Prüfungsziel

KURZFASSUNG

Rechtliche  
Grundlagen
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Kurzfassung

Inhaltliche Vorgaben sind in § 3a Medientransparenzgesetz und in 
den Verordnungen der Bundes– und Landesregierungen geregelt. 
Aufgrund der gewählten gesetzlichen Konstruktion zur Förderung 
der Transparenz bei Medienkooperationen sowie bei der Erteilung 
von Werbeaufträgen und Förderungen an Medieninhaber eines peri-
odischen Druckwerks oder eines periodischen elektronischen Medi-
ums waren ein Bundesverfassungsgesetz, ein Bundesgesetz sowie 
zehn Richtlinien erforderlich. Durch eine Regelung im Verfassungs-
rang hätte die zweckmäßige Möglichkeit bestanden, eine einheitliche 
Vorgehensweise für den Bund und die Länder zu schaffen. Diese 
Gelegenheit der Verwaltungsvereinfachung blieb ungenützt. (TZ 2)

0rganisation der Meldeabläufe

Die Angelegenheiten der Medientransparenz waren in der AUVA 
organisatorisch implementiert. Die beschaffungstechnischen IT–
Systeme waren geeignet, die Vollständigkeit und Richtigkeit der 
Bekanntgaben der AUVA an die KommAustria zu gewährleisten. 
(TZ 3)

Rechtzeitigkeit und Vollständigkeit der Meldungen

Im überprüften Zeitraum (Juli 2012 bis September 2014) erfasste 
die AUVA im Zusammenhang mit dem Medientransparenzgesetz 
680 Werbeaufträge und Medienkooperationen in Nettogesamthöhe 
von rd. 1,5 Mio. EUR. Davon unterlagen 204 Werbeaufträge und 
Medienkooperationen (Nettogesamtbetrag: 905.675,63 EUR) der 
Meldepflicht nach dem Medientransparenzgesetz. Die Bekanntgabe 
dieser Werbemaßnahmen erfolgte zusammengefasst in 77 Medien-
meldungen rechtzeitig an die KommAustria. (TZ 4)

Rechtliche Unklarheit bei der AUVA über den melderelevanten 
Erscheinungszeitpunkt einer ganzjährigen Online–Werbemaßnahme 
führte zur unvollständigen Meldung des 1. Quartals 2013 an die 
KommAustria. (TZ 5)

Die AUVA war Herausgeberin des Kundenmagazins „Alle! Ach-
tung!“ und des Fachmagazins „Sichere Arbeit“, die in ihrem Auftrag 
von den Medieninhabern ÄrzteVerlag bzw. ÖGB–Verlag hergestellt 
und versendet wurden. Sie hatte es im Zuge des Inkrafttretens des 
Medientransparenzgesetzes unterlassen, das Vorliegen der Bekannt-
gabepflicht bei beiden Magazinen von der Rechtsabteilung prüfen 
zu lassen und meldete die damit verbundenen Kosten nicht. Somit 

Erfüllung der 
Meldepflichten 
gemäß Medien-
transparenzgesetz
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Kurzfassung

waren im überprüften Zeitraum (Juli 2012 bis September 2014) alle 
Quartalsmeldungen der AUVA unvollständig, und mit den gemel-
deten insgesamt rd. 900.000 EUR wurde somit nur rund ein Drittel 
der meldepflichtigen Gesamtentgelte (siehe TZ 4) der KommAus-
tria bekanntgegeben. (TZ 6)

Im Zuge der Gebarungsüberprüfung hat die AUVA zwar beide Medien 
für das 1. Quartal 2015 bekanntgegeben, diese unrichtigerweise 
jedoch nicht als entgeltliche Werbeaufträge an bzw. Medienkoope-
rationen mit Medieninhabern nach § 2 Medientransparenzgesetz, 
sondern als Förderungen an Medieninhaber nach § 4 Medientrans-
parenzgesetz an die KommAustria gemeldet. (TZ 6)

Weiters kündigte die AUVA an, ab sofort selbst als Medieninha-
ber im Impressum beider Medien aufzuscheinen. Somit umgeht die 
AUVA das Medientransparenzgesetz. Sie unterläuft mit dieser Vor-
gangsweise nicht nur das Ziel des Gesetzes, Transparenz über die 
tatsächlich geleisteten Entgelte für Werbeaufträge, Medienkoopera-
tionen und Förderungen zu ermöglichen, sondern sie muss auch die 
inhaltlichen Vorgaben des Medientransparenzrechts, wie die Kenn-
zeichnungspflicht, das Sachlichkeitsgebot und das Hinweis– bzw. 
Kopfverbot, nicht mehr befolgen. (TZ 6)

Vollständigkeit der Dokumentation

Alle den Quartalsmeldungen des überprüften Zeitraums zugrunde 
liegenden Werbemaßnahmen und Medienkooperationen waren voll-
ständig dokumentiert. (TZ 7)

Richtigkeit der Meldungen

Im überprüften Zeitraum gab die AUVA — neben unvollständigen — 
auch zwei unrichtige Quartalsmeldungen der KommAustria bekannt. 
Die sachlich unrichtige Zuordnung einer Werbemaßnahme bewirkte 
eine betraglich unrichtige Meldung im 3. Quartal 2013; die zeit-
lich unrichtige Zuordnung zweier Werbemaßnahmen bedingte die 
betraglich unrichtige Meldung im 4. Quartal 2013. (TZ 8)
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Unterscheidbarkeit – Kennzeichnungspflicht

Die AUVA hielt im überprüften Zeitraum die medientransparenz-
rechtlichen Bestimmungen betreffend die vertragliche Kennzeich-
nungspflicht entgeltlicher Veröffentlichungen in keinem der zu 
77 Medienmeldungen an die KommAustria zusammengefassten 
204 Werbeaufträge bzw. Medienkooperationen in Gesamthöhe von 
905.675,63 EUR des überprüften Zeitraums ein. (TZ 9) 

Im überprüften Zeitraum wiesen nur 52 von 204 entgeltlichen Ein-
schaltungen der AUVA in den Printmedien Wiener Bezirkszeitung, 
Wiener Bezirksblatt, Niederösterreichische Nachrichten und Kronen 
Zeitung, im Audiomedium ORF Radio Burgenland und im TV–Sen-
der ORF 2 eine richtlinienkonforme Kennzeichnung auf. 75 % der 
entgeltlichen Einschaltungen der AUVA waren somit nicht richtli-
nienkonform gekennzeichnet. (TZ 9)

Sachinformation

Alle Werbemaßnahmen der AUVA nahmen konkreten Bezug zur 
Deckung eines Informationsbedürfnisses der Allgemeinheit und 
enthielten ausschließlich Sachinformation. (TZ 10)

Hinweis– bzw. Kopfverbot

Das Hinweis– bzw. Kopfverbot wurde bei drei entgeltlichen Veröf-
fentlichungen der AUVA verletzt. (TZ 11)

Bagatellgrenze

Der durchschnittliche Anteil der nach dem Medientransparenzgesetz 
nicht zu meldenden Bagatellbeträge (Gesamtbetrag größer 5.000 EUR) 
bei Werbeaufträgen an den von der AUVA im Zusammenhang mit 
dem Medientransparenzgesetz erfassten Gesamtausgaben in den über-
prüften neun Quartalen betrug rd. 41 %, das sind 625.862,01 EUR. 
Auffällig war in diesem Zusammenhang, dass 476 von insgesamt 680 
von der AUVA im Zusammenhang mit dem Medientransparenzgesetz 
erfassten Werbeaufträge, das sind rd. 70 % der Werbeaufträge, unter 
der Bagatellgrenze lagen. Der Anteil der nicht zu meldenden Baga-
tellbeträge an den Gesamtausgaben sowie die Anzahl der aufgrund 
der Bagatellgrenze nicht zu meldenden Werbeaufträge und Medien-
kooperationen, war äußerst hoch. (TZ 12)

Inhaltliche 
Anforderungen 
an Werbeaufträge 
und Medien-
kooperationen
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 1 (1) Der RH überprüfte im Februar 2015 die Umsetzung des Medien-
kooperations– und –förderungs–Transparenzgesetzes (Medientranspa-
renzgesetz) in der Allgemeinen Unfallversicherungsanstalt (AUVA).

Im überprüften Zeitraum von Juli 2012 bis September 2014 (3. Quar-
tal 2012 bis einschließlich 3. Quartal 2014) erstattete die AUVA betref-
fend Medienkooperationen und Werbeaufträge nach dem Medientrans-
parenzgesetz Betragsmeldungen, betreffend Förderungen nach dem 
Medientransparenzgesetz Leermeldungen an die KommAustria.

Ziel der Gebarungsüberprüfung war die Beurteilung

–  der Vollständigkeit und Richtigkeit der Meldungen betreffend Medi-
enkooperationen und Werbeaufträge sowie Förderungen an Medi-
eninhaber, 

Kenndaten zu Medientransparenz in der AUVA

Rechtsgrundlagen Bundesverfassungsgesetz über die Transparenz von Medienkooperationen sowie 
von Werbeaufträgen und Förderungen an Medieninhaber eines periodischen 
Mediums (BVG Medienkooperation und Medienförderung – BVG MedKF–T), 
BGBl. I Nr. 125/2011
Bundesgesetz über die Transparenz von Medienkooperationen sowie von 
Werbeaufträgen und Förderungen an Medieninhaber eines periodischen 
Mediums (Medienkooperations– und –förderungs–Transparenzgesetz, MedKF–
TG), BGBl. I Nr. 125/2011
Kundmachung der Bundesregierung betreffend Richtlinien über Ausgestaltung 
inhaltlicher Veröffentlichungen von Rechtsträgern des Bundes, BGBl. II 
Nr. 222/2012

Bekanntgegebene Entgelte für Medienkooperationen und Werbeaufträge (gesamt in EUR)1

3. Quartal 2012 42.065,00

4. Quartal 2012 63.433,45

1. Quartal 2013 51.858,80

2. Quartal 2013 57.062,80

3. Quartal 2013 155.126,97

4. Quartal 2013 174.164,01

1. Quartal 2014 39.888,37

2. Quartal 2014 46.968,12

3. Quartal 2014 275.108,11

4. Quartal 2014 438.204,49

1. Quartal 2015 876.019,07

Summe 2.219.899,19
1  Im überprüften Zeitraum (3. Quartal 2012 bis 3. Quartal 2014) erfolgten für nach dem Medientransparenzgesetz 

bekanntzugebende Förderungen durchwegs Leermeldungen.

Quellen: AUVA; RH

Prüfungsablauf und 
–gegenstand
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Prüfungsablauf und –gegenstand

– der Erfüllung der Meldepflichten, 

–  der Einhaltung der inhaltlichen Anforderungen des Medientrans-
parenzgesetzes sowie

–  allfälliger Probleme bei der Anwendung des Medientransparenzge-
setzes.

Die Öffentlichkeitsarbeit der AUVA selbst war nicht Gegenstand der 
Gebarungsüberprüfung.

(2) Die im Bericht angeführten Namen von Medien bzw. Medieninha-
bern wurden nicht anonymisiert, weil diese Daten aufgrund der von der 
KommAustria bereits veröffentlichten Quartalsmeldungen des Rechts-
trägers öffentlich sind.

(3) Das Medientransparenzgesetz übertrug dem RH gemäß § 1 Abs. 3 
des am 1. Jänner 2012 in Kraft getretenen Bundesverfassungsgesetzes 
über die Transparenz von Medienkooperationen und Werbeaufträgen 
sowie Förderungen an Medieninhaber eines periodischen Mediums 
(BVG Medienkooperation und Medienförderung – BVG MedKF–T) eine 
Sonderaufgabe. Der RH hat nach dieser Bestimmung eine halbjährlich 
zu aktualisierende Liste der ihm bekannten, seiner Kontrolle unter-
liegenden Rechtsträger samt den für die Erfassung der Rechtsträger 
erforderlichen Daten (Namen, Adressen, vertretungsbefugte Organe) in 
elektronischer Form der KommAustria zu übermitteln.

Damit zusammenhängend ergaben sich für den RH aber auch neue 
Prüfungsverpflichtungen im Hinblick auf die Vollständigkeit und Rich-
tigkeit der Meldungen zu Medienkooperationen und Werbeaufträgen 
sowie zu Förderungen an Medieninhaber. Der RH führt daher Geba-
rungsüberprüfungen über die Implementierung und Anwendung des 
Medientransparenzgesetzes bei den seiner Prüfungszuständigkeit unter-
worfenen Rechtsträger durch.1

(4) Zu den im April 2015 übermittelten Prüfungsmitteilungen nahm 
die AUVA im Juli 2015 Stellung. Das BMG als Aufsichtsbehörde der 
AUVA verzichtete im August 2015 auf eine Stellungnahme. Der RH 
erstattete seine Gegenäußerung an die AUVA im August 2015.

1 Bisher veröffentlichte Berichte des RH: Medientransparenz in Graz, Reihe Steier-
mark 2014/4; Medientransparenz in Kärnten, Reihe Kärnten 2014/5; Medientrans-
parenz in Tirol, Reihe Tirol 2014/5; Medientransparenz im MuseumsQuartier, Reihe 
Bund 2015/3 und Reihe Wien 2015/2; Medientransparenz in der BIG, Reihe Bund 2015/8.
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 2.1 (1) Das Medientransparenzgesetz trat mit 1. Juli 2012 in Kraft. Es soll 
der Förderung der Transparenz 

– bei Medienkooperationen und Werbeaufträgen sowie

–  bei der Vergabe von Förderungen an Medieninhaber eines perio-
dischen Mediums 

dienen. 

(2) Dazu haben die der Rechnungshofkontrolle unterworfenen Rechts-
träger folgende Daten quartalsweise der KommAustria bekanntzuge-
ben2:

– für Medienkooperationen und Werbeaufträge: 

 – den Namen des periodischen Mediums und 
 – die Höhe des Nettogesamtentgelts; 

– für Förderungen an Medieninhaber eines periodischen Mediums: 

 – den Namen des Förderungsempfängers und 
 – die Höhe der Förderung. 

Die Bekanntgabepflicht der Daten gilt allerdings nur dann, wenn der 
für Werbeaufträge bzw. Medienkooperationen oder der für Förde-
rungen je Förderungsempfänger und Quartal aufgewendete Gesamtbe-
trag 5.000 EUR (Bagatellgrenze) überschreitet. Wird die Bagatellgrenze 
je Quartal nicht erreicht, so hat der Rechtsträger eine Leermeldung an 
die KommAustria zu erstatten.

(3) Der Rechnungshofkontrolle unterliegen — und sind damit melde-
pflichtig nach dem Medientransparenzrecht — 5.736 Rechtsträger3, 
darunter die Bundesministerien, die Landesverwaltungen, die Gemein-
den mit mindestens 10.000 Einwohnern und die Gemeindeverbände. 
Darüber hinaus meldepflichtig sind die der RH–Kontrolle unterlie-
genden Träger der Sozialversicherung, gesetzlichen beruflichen Ver-
tretungen (Kammern), Stiftungen, Fonds und Anstalten und Unter-
nehmen, an denen Rechtsträger, die der RH–Kontrolle unterliegen, mit 
mindestens 50 % beteiligt sind bzw. von diesen im Sinne des Art. 126b 
Abs. 2 B–VG beherrscht werden.

2 § 1 Abs. 1 BVG Medienkooperation und Medienförderung
3 lt. Rechtsträgerliste des RH an die KommAustria vom 9.2.2015

Rechtliche  
Grundlagen
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Die AUVA unterliegt daher der RH–Kontrolle sowie der Meldepflicht 
nach dem Medientransparenzrecht.

(4) Inhaltliche Anforderungen für Werbeaufträge und Medienkoopera-
tionen sind in § 3a Abs. 1 Medientransparenzgesetz geregelt. Demnach 
hatten die audiovisuelle Kommunikation und entgeltliche Veröffent-
lichungen ausschließlich der Deckung eines konkreten Informations-
bedürfnisses der Allgemeinheit, das in einem inhaltlichen Zusammen-
hang mit dem Wirkungsbereich des jeweiligen Rechtsträgers steht, zu 
dienen. Darunter fallen insbesondere Informationen zur Rechtslage 
sowie Handlungs– oder Verhaltensempfehlungen und Sachinforma-
tionen. Unzulässig sind entgeltliche Veröffentlichungen, die keinen 
konkreten Bezug zur Deckung eines Informationsbedürfnisses aufwei-
sen und ausschließlich oder teilweise lediglich der Vermarktung der 
Tätigkeit des Rechtsträgers dienen (sogenanntes „Sachlichkeitsgebot“).

Zur näheren Festlegung dieser inhaltlichen Grundsätze hatten nach 
§ 3a Abs. 2 Medientransparenzgesetz die Bundesregierung im Einver-
nehmen mit dem Hauptausschuss des Nationalrats sowie die jeweilige 
Landesregierung Richtlinien über die inhaltliche Gestaltung audiovi-
sueller kommerzieller Kommunikation und entgeltlicher Veröffentli-
chungen zu erlassen.

Für Rechtsträger im Bereich des Bundes ist hiezu seit 1. Juli 2012 die 
„Kundmachung der Bundesregierung, BGBl. II 2012/222, betreffend 
Richtlinien über Ausgestaltung und Inhalt entgeltlicher Veröffentli-
chungen von Rechtsträgern des Bundes“ in Kraft.

(5) Neben der Bekanntgabepflicht der Daten führt das Medientranspa-
renzgesetz4 auch das sogenannte „Hinweis– bzw. Kopfverbot“ ein. Dem-
nach ist es dem Bund (Bundesministerien), den Ländern, den Gemeinden 
mit über 10.000 Einwohnern, öffentlichen Unternehmen, Stiftungen, 
Fonds und Anstalten, die der Kontrolle des RH unterliegen, sowie den 
Sozialversicherungsträgern untersagt, in audiovisueller kommerzieller 
Kommunikation oder entgeltlichen Veröffentlichungen auf „oberste 
Organe“ im Sinne des Art. 19 B–VG hinzuweisen. „Obers te Organe“ 
sind der Bundespräsident, der Bundeskanzler, die Bundesminister, die 
Staatssekretäre und die Mitglieder der Landesregierungen. Das Ver-
bot betrifft insbesondere die persönliche Abbildung einer oder mehre-
rer der genannten Amtsträger in entgeltlichen Veröffentlichungen die-
ser Rechtsträger. 

4 § 3a Abs. 4 Medientransparenzgesetz
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Zum Hinweis– bzw. Kopfverbot fehlen in den Gesetzesmaterialien die 
Erläuterungen. Daher vertritt die Lehre5 die Ansicht, dass der Rege-
lungsinhalt seinen Ursprung im RH–Bericht Reihe Bund 2003/2 „Aus-
gewählte Werbemaßnahmen der Bundesregierung“ (vgl. dazu auch 
RH–Bericht Reihe Bund 2005/13, S. 31 f.) hat, dessen Formulierungen 
in eine Entschließung des Nationalrats6 vom Dezember 2009 Eingang 
fanden, so dass „in der Praxis diese Dokumente zur Interpretation des 
§ 3a Medientransparenzgesetz herangezogen werden können.“7

 2.2 Der RH verwies darauf, dass aufgrund der gewählten gesetzlichen 
Konstruktion zur Förderung der Transparenz bei Medienkooperati-
onen sowie bei der Erteilung von Werbeaufträgen und Förderungen an 
Medieninhaber eines periodischen Druckwerks oder eines periodischen 
elektronischen Mediums ein Bundesverfassungsgesetz, ein Bundesge-
setz sowie zehn Richtlinien erforderlich waren. Er vertrat die Auffas-
sung, dass durch die Regelung im Verfassungsrang die zweckmäßige 
Möglichkeit bestanden hätte, eine einheitliche Vorgehensweise für den 
Bund und die Länder zu schaffen und diese Gelegenheit der Verwal-
tungsvereinfachung ungenützt blieb.8

 3.1 Angelegenheiten der Medientransparenz waren im Aufgabenbereich 
der in der AUVA–Hauptstelle9 eingerichteten Abteilung Sicherheits-
marketing und Presse angesiedelt. Sie war für die Koordination der 
AUVA–weiten Werbemaßnahmen und Medienkooperationen sowie für 
die Bekanntgaben an die KommAustria zuständig. Sie informierte in 
Abstimmung mit der Rechtsabteilung der AUVA–Hauptstelle die AUVA–
Landesstellen10 bereits im Vorfeld des Inkrafttretens des Medientrans-

5 Kogler, Neue Sachlichkeit. Inhaltliche Ge– und Verbote in § 3a Medienkooperations– 
und –förderungs–Transparenzgesetz, www.jusportal.at (abgerufen am 5. Februar 2015)

6 Entschließung des Nationalrats vom 10. Dezember 2009, 73/E XXIV. Gesetzgebungs-
periode

7 siehe dazu Feher/Otto/Steindl, Medientransparenzgesetz (2013)2, S. 53 (Fußnote 152)
8 vgl. dazu den Bericht des RH: Öffentlichkeitsarbeit des BMLFUW, Reihe Bund 2013/4, 

TZ 3.
9 Die Hauptstelle in Wien hat zentrale und koordinierende Funktionen in der Unterneh-

mensstrategie, der Datenverarbeitung, der Forschung, im Rechts– und Leistungswe-
sen, im Personal– und Finanzwesen und in der Öffentlichkeitsarbeit. (Quelle: Home-
page der AUVA, Abruf: 3.3.2015)

10 Die Landesstellen in Wien, Graz, Linz und Salzburg arbeiten mit ihren Außenstellen 
in Versichertennähe und kümmern sich lokal um Schadensverhütung, Heilbehand-
lung und alle anderen Leistungen der sozialen Unfallversicherung. Die Landesstellen-
ausschüsse haben im regionalen Bereich die Verantwortung für die Geschäftsführung, 
wobei sie an die Weisungen des Vorstandes gebunden sind. (Quelle: Homepage der 
AUVA, Abruf: 3.3.2015)

Organisation der 
Meldeabläufe

Erfüllung der Meldepflichten gemäß Medientransparenzgesetz
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parenzgesetzes über die Bekanntgabepflichten und die inhaltlichen 
Vorgaben des Medientransparenzrechts.

Bundesweite Werbemaßnahmen wurden von der Abteilung Sicherheits-
marketing und Presse, regionale Werbemaßnahmen wurden von den 
einzelnen AUVA–Landesstellen selbstständig bzw. über extern beauf-
tragte Mediaagenturen geplant sowie nach Prüfung der Anwendbar-
keit des Medientransparenzrechts durchgeführt und mit der Finanz-
abteilung der AUVA–Hauptstelle verrechnet.

Die Erfassung aller die Durchführung und die Verrechnung der Werbe-
maßnahmen betreffenden Prozessschritte erfolgte sowohl in der AUVA–
Hauptstelle als auch in jeder AUVA–Landesstelle unter Wahrung des 
Vier–Augen–Prinzips im Wege eines IT–basierten Beschaffungssystems.

Die für die Meldung an die KommAustria vorgesehenen und abge-
stimmten Daten hatten die AUVA–Landestellen quartalsweise an die 
AUVA–Hauptstelle zu melden und wurden mit jenen der Abteilung 
Sicherheitsmarketing und Presse von Mitarbeitern dieser Abteilung 
aggregiert, im Wege des Vier–Augen–Prinzips auf Vollständigkeit und 
Richtigkeit geprüft und danach der KommAustria bekanntgegeben.

 3.2 Der RH anerkannte sowohl die organisatorische Implementierung 
der Angelegenheiten der Medientransparenz als auch das Vorlie-
gen beschaffungstechnischer IT–Systeme, die geeignet waren, die 
Vollständigkeit und Richtigkeit der Bekanntgaben der AUVA an die 
 KommAustria zu gewährleisten.

 4.1 (1) Die AUVA erfasste im überprüften Zeitraum im Zusammenhang mit 
dem Medientransparenzgesetz 680 Werbeaufträge und Medienkoope-
rationen in Nettogesamthöhe von rd. 1,5 Mio. EUR. Davon unterla-
gen 204 Werbeaufträge und Medienkooperationen (Nettogesamtbetrag: 
905.675,63 EUR) der Meldepflicht nach dem Medientransparenzgesetz 
(siehe Tabelle 1).

Rechtzeitigkeit und 
Vollständigkeit der 
Meldungen
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(2) Die Bekanntgabe der Quartalsmeldungen der AUVA erfolgte recht-
zeitig an die KommAustria (siehe Anhang).

(3) Die restlichen von der AUVA erfassten 476 Werbeaufträge und 
Medienkooperationen (Nettogesamtbetrag: 625.862,01 EUR) lagen 
unter der Bagatellgrenze und waren daher nicht zu melden (siehe 
dazu Tabelle 2, TZ 11).

 4.2 Der RH verwies auf den hohen Anteil der aufgrund der Bagatellgrenze 
nicht zu meldenden Werbeaufträge und Medienkooperationen (siehe 
TZ 11).

 5.1 Im Hinblick auf die Bekanntgaben an die KommAustria war die Quar-
talsmeldung für das 1. Quartal 2013 an die KommAustria unvollstän-
dig:

Die AUVA beauftragte eine mit Jänner 2013 erscheinende ganzjäh-
rige Werbung auf der Website www.bauforum.at des Österreichischen 
Wirtschaftsverlags in Nettobetragshöhe von 8.325 EUR. Die AUVA gab 
jedoch nicht den Gesamtbetrag für das 1. Quartal 2013 bekannt, son-
dern wies je 25 % des Betrages den einzelnen Quartalen des Jahres 2013 
zu. Dadurch wurde die melderelevante Bagatellgrenze unterschritten.

Tabelle 1:  Gesamtausgaben der AUVA für Werbeaufträge und Medienkooperationen  
nach Medientransparenzgesetz

Quartal Werbe-
aufträge 
gesamt

Gesamt-
ausgaben nach 
dem Medien-
transparenz-

gesetz

Werbeaufträge 
über der 

Bagatellgrenze

Summe der an 
die KommAustria 

gemeldeten 
Nettogesamt-

entgelte

Meldungen an 
die KommAustria 

nach Medium

Anzahl in EUR Anzahl in EUR Anzahl

03/2012 33 80.075,05 7 42.065,00 5

04/2012 73 155.128,60 17 63.433,45 6

01/2013 123 102.496,75 8 51.858,80 6

02/2013 72 139.783,32 12 57.062,80 5

03/2013 70 245.523,11 26 155.126,97 10

04/2013 127 260.247,97 68 174.164,01 15

01/2014 51 105.684,73 13 39.888,37 5

02/2014 55 101.690,60 18 46.968,12 5

03/2014 76 340.907,51 35 275.108,11 20

Summe 680 1.531.537,64 204 905.675,63 77

Quellen: AUVA, RH
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Im Zuge der Gebarungsüberprüfung teilte die AUVA mit, dass Unklar-
heit darüber bestanden habe, wann der Zeitpunkt des Erscheinens 
einer ganzjährigen Werbemaßnahme im Internet für die Quartalsbe-
kanntgabe an die KommAustria anzusetzen sei. § 2 Medientranspa-
renzgesetz, der Quartalsmeldungen vorsehe, sei in der Folge in diesem 
Sinne interpretiert worden. Da die AUVA dasselbe Medium mit einer 
gleichartigen Werbemaßnahme für das Jahr 2014 beauftragen wollte, 
habe sie die KommAustria um Rechtsauskunft ersucht. Diese teilte der 
AUVA mit, dass bei Websites, auf denen Werbeinhalte ganzjährig ver-
fügbar seien, der Gesamtbetrag bereits zu Jahresanfang (Erstveröffent-
lichungszeitpunkt) anzugeben sei.11

 5.2 Der RH kritisierte die — durch rechtliche Unklarheit bei der AUVA 
über den melderelevanten Erscheinungszeitpunkt einer ganzjährigen 
Online–Werbemaßnahme bedingte — unvollständige Meldung für das 
1. Quartal 2013 an die KommAustria. Er empfahl der AUVA, Rechts-
auskünfte zur Klärung medientransparenzrechtlicher Zweifelsfragen 
künftig rechtzeitig vor der Bekanntgabe einer Quartalsmeldung an 
die KommAustria einzuholen, um die Vollständigkeit der Meldungen 
sicherzustellen.

 5.3 Laut Stellungnahme der AUVA werde sie zukünftig in Zweifelsfragen 
rechtzeitig Rechtsauskünfte einholen.

 6.1 (1) Das Medientransparenzgesetz dient nach § 1 der Förderung der 
Transparenz bei Medienkooperationen sowie bei der Erteilung von 
Werbeaufträgen und der Vergabe von Förderungen an Medieninhaber 
eines periodischen Druckwerks gemäß § 1 Abs. 1 Z 5 des Medienge-
setzes – MedienG, BGBl. Nr. 314/1981, oder eines periodischen elek-
tronischen Mediums gemäß § 1 Abs. 1 Z 5a MedienG.

Gemäß § 2 Abs. 1 Z 2 Medientransparenzgesetz haben zu diesem Zweck 
die der Rechnungshofkontrolle unterworfenen Rechtsträger für sämt-
liche erteilten Aufträge über entgeltliche Veröffentlichungen gemäß 
§ 26 MedienG an Medieninhaber eines periodischen Mediums

–  den Namen des jeweiligen periodischen Mediums, in dem Veröf-
fentlichungen vorgenommen wurden, sowie

11 E-Mail der KommAustria vom 12.12.2013
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–  die Gesamthöhe des jeweils innerhalb für die innerhalb eines Quar-
tals erfolgten Veröffentlichungen (Z 1 und 2) zu leistenden Entgelts

der KommAustria bekanntzugeben.

(2) Die AUVA war Herausgeber von zwei periodischen Printmedien, 
die auch als Onlinemedien erschienen:

–  das Kundenmagazin „Alle! Achtung!“ – Das Sicherheitsmagazin der 
AUVA (Printversion: 10x/jährlich; Onlineversion: www.alle-ach-
tung.at) und

–  das internationale Fachmagazin für Prävention in der Arbeitswelt 
„Sichere Arbeit” (Printversion: 6x/jährlich an geraden Monaten; 
Onlineversion: www.sicherearbeit.at).

Der Medieninhaber des Kundenmagazins „Alle! Achtung!” war lt. 
Impressum des Magazins die ÄrzteVerlag GmbH, der Medieninhaber 
des Fachmagazins „Sichere Arbeit“ war laut Impressum der Verlag 
des Österreichischen Gewerkschaftsbundes GmbH (ÖGB–Verlag). Der 
Redakteur bei beiden Magazine war im überprüften Zeitraum der Leiter 
der Abteilung Sicherheitsmarketing & Öffentlichkeitsarbeit der AUVA.

(3) Die AUVA erteilte dem ÄrzteVerlag als Medieninhaber des Kun-
denmagazins „Alle! Achtung!“ den Auftrag12 auf Herstellung und Ver-
sand von 160.000 Exemplaren pro Erscheinungsnummer des Maga-
zins13 zu einem pauschalen Nettobetrag in Höhe von 24.970 EUR pro 
Ausgabe. Der AUVA hatte der ÄrzteVerlag einen Anteil von 75 % am 
Netto–Inseratenerlös pro Ausgabe des Magazins rückzuerstatten. Im 
überprüften Zeitraum betrugen die Nettoausgaben der AUVA insge-
samt rd. 1,45 Mio. EUR.

Weiters erteilte die AUVA dem ÖGB–Verlag als Medieninhaber 
des Fachmagazins „Sichere Arbeit“ den Auftrag14 zur Gestaltung, 
Anzeigenverwaltung, Redaktion, Herstellung und zum Versand von 
13.000 Exemplaren pro Ausgabe des Magazins „Sichere Arbeit” 
um einen Nettobetrag von 19.950 EUR pro Ausgabe. Im überprüf-
ten Zeitraum betrugen die Nettoausgaben der AUVA insgesamt rd. 
350.000 EUR.

12 Auftragsschreiben vom 18.3.2011
13 Der Auftrag inkludierte den Druck, das Papier, das Layout, das Korrektorat, Endferti-

gung, Versand
14 Obmannverfügung vom 14.12.2010, Bestellung vom 22.12.2010
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Die von der AUVA für die Magazine im überprüften Zeitraum aufgewen-
deten Nettobeträge beliefen sich somit insgesamt auf rd. 1,8 Mio. EUR.

(4) Die AUVA gab die in ihrem Auftrag an zwei Medieninhaber herge-
stellten Medien „Alle! Achtung!“ und „Sichere Arbeit“ der KommAus-
tria nicht bekannt. Somit waren alle Quartalsmeldungen der AUVA 
im überprüften Zeitraum (Juli 2012 bis September 2014) unvollstän-
dig. Die AUVA gab mit den gemeldeten Entgelten von insgesamt rd. 
900.000 EUR nur rund ein Drittel der meldepflichtigen Entgelte der 
KommAustria bekannt.

Die AUVA teilte dazu dem RH mit, man sei davon überzeugt gewe-
sen, dass es sich bei beiden Medien um nicht bekanntgabepflichtige 
„AUVA–eigene“ Magazine handle und habe daher die Rechtsabteilung 
nicht eingebunden. Im Zuge der Gebarungsüberprüfung revidierte die 
AUVA ihren Standpunkt und bestätigte in einer Stellungnahme ihrer 
Rechtsabteilung vom 16. März 2015 das Vorliegen der Bekanntgabe-
pflicht für beide Medien.

(5) In weiterer Folge teilte die AUVA mit, dass sie der KommAustria 
für das 1. Quartal 2015 die beiden Medien gemäß § 4 Medientranspa-
renzgesetz als Förderung gemeldet habe. Ferner kündigte die AUVA 
an, dass sie mit sofortiger Wirkung bei beiden Medien als Medienin-
haber im Impressum aufscheinen werde, wodurch sie der Bekanntga-
bepflicht nach dem Medientransparenzgesetz für beide Medien nicht 
mehr unterliege.

 6.2 Der RH verwies auf die umfangreichen Medienkooperationen der 
AUVA mit zwei Medieninhabern, die Gestaltung, Redaktion, Herstel-
lung, Anzeigenverwaltung und Versand der Magazine inkludierten. 

Er kritisierte, dass es die AUVA im Zuge des Inkrafttretens des Medien-
transparenzgesetzes unterließ, das Vorliegen der Bekanntgabepflicht 
bei beiden Magazinen von der Rechtsabteilung prüfen zu lassen. Dies 
hatte zur Folge, dass die AUVA in allen neun Quartalen des überprüf-
ten Zeitraums die beiden sowohl in Print– als auch in Onlineversion 
erschienenen Medien sowie die dafür entrichteten Nettogesamtent-
gelte in Höhe von rd. 1,8 Mio. EUR der KommAustria nicht bekannt-
gegeben hat.

Er anerkannte zwar, dass die AUVA beide Medien für das 1. Quar-
tal 2015 bekanntgegeben hat, kritisierte jedoch, dass sie diese nun-
mehr aber unrichtigerweise nicht als entgeltliche Werbeaufträge an 
bzw. Medienkooperationen mit Medieninhabern nach § 2 Medientrans-
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Medientransparenzgesetz

parenzgesetz, sondern als Förderungen an Medieninhaber nach § 4 
Medientransparenzgesetz an die KommAustria gemeldet hat.

Weiters kritisierte der RH, dass die AUVA der Bekanntgabepflicht nur 
einmal nachkam und mit der Ankündigung, ab sofort selbst als Medi-
eninhaber im Impressum beider Medien aufzuscheinen, das Medien-
transparenzgesetz umgeht. Die AUVA unterläuft mit dieser Vorgangs-
weise nicht nur das Ziel des Gesetzes, Transparenz über die tatsächlich 
geleisteten Entgelte für Werbeaufträge, Medienkooperationen und För-
derungen zu ermöglichen, sondern sie muss auch die inhaltlichen Vor-
gaben des Medientransparenzrechts, wie die Kennzeichnungspflicht, 
das Sachlichkeitsgebot und das Hinweis– bzw. Kopfverbot, nicht mehr 
befolgen.

 6.3 Zur Meldepflicht der von ihr herausgegebenen Magazine führte die 
AUVA in ihrer Stellungnahme aus, sie habe bis dato die Meinung ver-
treten, dass für beide Medien keine Meldepflicht gemäß Medientrans-
parenzgesetz bestehe, weil der Terminus der „Medienkooperation“, wie 
er im Medientransparenzgesetz verwendet werde, im Mediengesetz nicht 
definiert sei und auf die vertraglichen Vereinbarungen mit den beiden 
von der AUVA beauftragten Verlagen nicht zur Anwendung kommen 
könne. Die Meldung nach § 4 Medientransparenzgesetz sei nach vor-
heriger schriftlicher Kommunikation mit der KommAustria, die diese 
Form der Meldung empfohlen habe, erfolgt.

Laut Stellungnahme der AUVA sei bereits in den im Jahr 2010 erfolgten 
Ausschreibungen zur Produktion der beiden Magazine klargestellt wor-
den, dass die AUVA Medieninhaber ihrer beiden Zeitschriften sei. Dies 
sei jedoch in der Folge im Impressum beider Magazine nicht rich-
tig wiedergegeben worden. Vom RH auf diesen Umstand aufmerksam 
gemacht, habe die AUVA diesen Fehler umgehend korrigiert.

 6.4 Der RH verwies auf die Stellungnahme der AUVA–Rechtsabteilung 
vom 16. März 2015, die das Vorliegen der Bekanntgabepflicht für beide 
Medien bestätigte.

 7.1 Alle den Quartalsmeldungen des überprüften Zeitraums zugrunde lie-
genden Werbemaßnahmen und Medienkooperationen waren vollstän-
dig dokumentiert.

 7.2 Der RH anerkannte die vollständige Mediendokumentation im über-
prüften Zeitraum. 

Vollständigkeit der 
Dokumentation
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 8.1 (1) Die AUVA hatte gemäß § 2 Medientransparenzgesetz für Wer-
beaufträge und Medienkooperationen quartalsweise die Namen der 
periodischen Medien und — unter Beachtung der Bagatellgrenze von 
5.000 EUR — die Gesamthöhe des diesen Medien zufließenden Netto-
entgelts15 gesondert bekanntzugeben. Sie hatte überdies die Werbe-
aufträge und Medienkooperationen sachlich richtig einem periodisch 
erscheinenden Medium und sie zeitlich richtig nach ihrem Erschei-
nungsdatum zuzuordnen (TZ 2).

(2) Diese Verpflichtungen wurden in zwei Quartalen des überprüften 
Zeitraums nicht erfüllt:

–  Im 3. Quartal 2013 beauftragte die AUVA zwei entgeltliche Ein-
schaltungen im periodischen Printmedium „Freiheit“ (Nettogesamt-
betrag: 8.500 EUR) und eine entgeltliche Einschaltung im perio-
dischen Printmedium „Gesellschaftspolitische Informationen des 
ÖAAB Familie“ (Nettobetrag: 5.000 EUR). Tatsächlich gab die AUVA 
der KommAustria ein Nettogesamtentgelt von 13.500 EUR für das 
Printmedium „Freiheit“ bekannt. Da es sich um zwei unterschied-
liche Medien handelte, wäre für das Printmedium „Freiheit“ richti-
gerweise nur ein Nettobetrag von 8.500 EUR bekanntzugeben gewe-
sen. Aufgrund der gesetzlichen Bagatellgrenze wäre das Entgelt für 
die Einschaltungen im periodischen Printmedium „Gesellschaftspo-
litische Informationen des ÖAAB Familie“ in Höhe von 5.000 EUR 
nicht bekanntzugeben gewesen.

–  Die AUVA beauftragte im Rahmen einer Medienkooperation mit 
dem TV–Sender ORF 2 zum Thema Sicherheit (Nettogesamtbetrag: 
56.460 EUR) neben anderen auch zwölf Sendebeiträge betreffend 
„Sicherheitstipps“ (Nettobetrag: 2.000 EUR/Beitrag). Zwei dieser Bei-
träge wurden im 3. Quartal, die restlichen zehn im 4. Quartal 2013 
gesendet. Die AUVA ordnete jedoch die zwei im 3. Quartal 2013 
gesendeten Beiträge nicht nur dem 3. Quartal 2013, sondern zeitlich 
unrichtig auch dem 4. Quartal 2013 betraglich zu und gab daher ein 
unrichtiges Nettogesamtentgelt für ORF 2 in Höhe von 56.460 EUR 
der KommAustria bekannt. Richtigerweise wäre ein um die zwei 
zeitlich unrichtig zugeordneten Sendebeitragsentgelte reduzierter 
Nettobetrag von 52.460 EUR zu melden gewesen.

 8.2 Der RH kritisierte die durch sachlich unrichtige Zuordnung einer 
Werbemaßnahme bedingte unrichtige betragliche Bekanntgabe im 
3. Quartal 2013 sowie die durch die zeitlich unrichtige Zuordnung 
zweier Werbeaufträge bedingte unrichtige betragliche Bekanntgabe 
15 d.h. ohne Rabatte, Skonti, Werbeabgabe, Mehrwertsteuer und allfällige Vermittlungs-

provisionen

Richtigkeit der  
Meldungen
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im 4. Quartal 2013 des überprüften Zeitraums. Er empfahl daher der 
AUVA, künftig besonderes Augenmerk auf die sachlich und zeitlich 
richtige Zuordnung der Werbemaßnahmen zu lenken und so die betrag-
liche Richtigkeit der Bekanntgaben an die KommAustria sicherzustel-
len.

 8.3 In ihrer Stellungnahme stimmte die AUVA der Empfehlung des RH zu.

 9.1 Die Richtlinien des Bundes sehen in § 2 Abs. 1 vor, dass „bei der Beauf-
tragung einer Veröffentlichung der Auftragnehmer vertraglich dazu 
zu verpflichten ist, eine eindeutige Kennzeichnung vorzunehmen“.

Tatsächlich war in keinem der — zu 77 Medienmeldungen an die 
 KommAustria zusammengefassten — 204 Werbeaufträge bzw. Medien-
kooperationen des überprüften Zeitraums in Gesamthöhe von 
905.675,63 EUR eine derartige vertragliche Verpflichtung dokumentiert.

Nach § 2 Abs. 2 der Richtlinien des Bundes sind Veröffentlichungen in 
Radio– und Fernsehprogrammen sowie in Sendungen von Abrufdiens-
ten mit den Worten „entgeltliche Einschaltung des/der“ oder „eine ent-
geltliche Information des/der“ oder „bezahlte Anzeige des/der“ jeweils 
unter Beifügung der Bezeichnung des Organs des betreffenden Rechts-
trägers oder eines dieses eindeutig identifizierbaren Logos zu kenn-
zeichnen. Veröffentlichungen in einem periodischen Druckwerk, einem 
wiederkehrenden elektronischen Medium oder auf einer Website sind 
die Worte „entgeltliche Einschaltung“ oder „bezahlte Anzeige“ deut-
lich sichtbar beizufügen.

Im überprüften Zeitraum wiesen nur 52 von 204 entgeltlichen Einschal-
tungen der AUVA in den Printmedien Wiener Bezirkszeitung, Wiener 
Bezirksblatt, Niederösterreichische Nachrichten und Kronen Zeitung, 
im Audiomedium ORF Radio Burgenland und im TV–Sender ORF 2 
eine richtlinienkonforme Kennzeichnung auf. Die überwiegende Zahl 
entgeltlicher Einschaltungen der AUVA war somit nicht richtlinien-
konform gekennzeichnet.

 9.2 Der RH kritisierte, dass die AUVA die vertragliche Kennzeichnungs-
pflicht entgeltlicher Veröffentlichungen nach dem Medientransparenz-
gesetz bei 152 von 204 Werbeaufträgen bzw. Medienkooperationen des 
überprüften Zeitraums, das sind rd. 75 %, nicht einhielt.

Unterscheidbarkeit 
– Kennzeichnungs-
pflicht

Inhaltliche Anforderungen an Werbeaufträge und Medienkooperationen
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Der RH empfahl daher der AUVA, künftig die vertragliche Kennzeich-
nungsverpflichtung der beauftragten Medien nach § 2 der Richtlinien 
des Bundes nachweislich zu erfüllen und insbesondere auf die Ein-
haltung dieser Verpflichtung bei allen Werbeaufträgen und Medien-
kooperationen zu achten.

 9.3 Laut Stellungnahme der AUVA werde sie ab sofort einen entsprechenden 
Passus in ihre Bestellschreiben aufnehmen.

 10.1 In § 3a Abs. 1 Medientransparenzgesetz ist geregelt, dass audiovisu-
elle Kommunikation und entgeltliche Veröffentlichungen ausschließ-
lich der Deckung eines konkreten Informationsbedürfnisses der Allge-
meinheit zu dienen haben, das in einem inhaltlichen Zusammenhang 
mit dem Wirkungsbereich des jeweiligen Rechtsträgers steht. Darunter 
fallen insbesondere Informationen zur Rechtslage sowie Handlungs– 
oder Verhaltensempfehlungen und Sachinformationen. Audiovisuelle 
Kommunikation oder entgeltliche Veröffentlichungen, die keinen kon-
kreten Bezug zur Deckung eines Informationsbedürfnisses aufweisen 
und ausschließlich oder teilweise lediglich der Vermarktung der Tätig-
keit des Rechtsträgers dienen, sind unzulässig (sogenanntes Sachlich-
keitsgebot). Zur näheren Festlegung dieser Grundsätze erließ der Bund 
Richtlinien (siehe dazu TZ 2).

Gemäß diesen Vorgaben nahmen alle Werbemaßnahmen der AUVA 
konkreten Bezug zur Deckung eines Informationsbedürfnisses der All-
gemeinheit und enthielten ausschließlich Sachinformation.

 10.2 Der RH anerkannte die Einhaltung des Sachlichkeitsgebots bei allen 
Werbeaufträgen der AUVA. 

 11.1 (1) Nach § 3a Abs. 4 Medientransparenzgesetz ist es Trägern der Sozi-
alversicherung untersagt, in audiovisueller kommerzieller Kommuni-
kation oder entgeltlichen Veröffentlichungen auf oberste Organe im 
Sinne von Art. 19 B–VG hinzuweisen (sogenanntes Hinweis– bzw. 
Kopfverbot).

(2) Wie in TZ 6 dargestellt, unterließ es die AUVA, im gesamten über-
prüften Zeitraum die periodischen Medien „Alle! Achtung!“ und 
„Sichere Arbeit“ sowie die an die Medieninhaber dieser Magazine ent-
richteten Nettoentgelte quartalsmäßig der KommAustria zu melden, 
und verstieß damit gegen die medientransparenzrechtlichen Bekannt-
gabepflichten.

Sachlichkeitsgebot

Hinweis– und  
Kopfverbot
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Darüber hinaus verstieß die AUVA beim Magazin „Alle! Achtung!“ 
in der 

–  Ausgabe 4/2013 (Verleihung eines Gütesiegels durch den Bundes-
minister für Gesundheit, Alois Stöger) und

–  Ausgabe 7 und 8/2013 (fit2work auf Tour; Bundesminister für Arbeit 
und Soziales, Rudolf Hundstorfer)

sowie beim Magazin „Sichere Arbeit“ in der

–  Ausgabe 3/2013 (fit2work zieht Erfolgsbilanz; Bundesminister für 
Arbeit und Soziales, Rudolf Hundstorfer), 

sowohl gegen das Hinweis– als auch gegen das Kopfverbot.

 11.2 Der RH kritisierte die Verstöße gegen das Hinweis– und Kopfverbot. 
Er empfahl der AUVA, bei künftigen entgeltlichen Veröffentlichungen 
die Bestimmungen des § 3a Abs. 4 Medientransparenzgesetz einzuhal-
ten.

 11.3 Laut Stellungnahme werde die AUVA künftig besonderes Augenmerk 
auf die Einhaltung des § 3a Abs. 4 Medientransparenzgesetz legen.

 12.1 Wie in den TZ 5, 6 und 7 dargestellt, gab die AUVA im überprüften 
Zeitraum unvollständige und unrichtige Meldungen an die KommAus-
tria ab. Demzufolge waren auch die Anteile der unter der gesetzlichen 
Bagatellgrenze (Gesamtbetrag größer 5.000 EUR) liegenden Beträge an 
den von der AUVA für Werbemaßnahmen erfassten Gesamtausgaben 
nach Medientransparenzgesetz unrichtig.

Bagatellgrenze
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Die jeweiligen Anteile der — nicht zu meldenden — Bagatellbeträge an 
den Gesamtausgaben der AUVA schwankten zwischen 19 % (3. Quar-
tal 2014) und 62 % (1. Quartal 2014). Ihr durchschnittlicher Anteil an 
den Gesamtausgaben betrug in den überprüften neun Quartalen rd. 
41 %, das sind 625.862,01 EUR. 

Auffällig war in diesem Zusammenhang, dass 476 von insgesamt 680 
erfassten Werbeaufträgen der AUVA, das sind rd. 70 % der Werbeauf-
träge, unter der Bagatellgrenze lagen (siehe TZ 5).

 12.2 Im Hinblick auf das Ziel des Gesetzes, Transparenz über die tatsäch-
lich geleisteten Entgelte für Werbeaufträge zu ermöglichen, wies der 
RH auf den hohen Anteil der nicht zu meldenden Bagatellbeträge an 
den Gesamtausgaben hin.

 12.3 Laut Stellungnahme der AUVA sei man bemüht, Leistungen zum best-
möglichen Preis-Leistungs-Verhältnis zu erwerben. Dies treffe auch 
auf die Bestellung von Inseraten zu.

Tabelle 2: Bagatell–Werbeaufträge und –ausgaben der AUVA zum Zeitpunkt der Meldung

Quartal Gesamtausgaben 
nach Medientrans-

parenzgesetz

Summe der an 
die KommAustria 

gemeldeten 
Nettogesamt-

entgelte

Nicht zu 
meldende 
Bagatell-
beträge

Bagatell–
Werbeaufträge

Anteil der 
Bagatell-

beträge an 
den Gesamt-

ausgaben

in EUR Anzahl in %

03/2012 80.075,05 42.065,00 38.010,05 26 47

04/2012 155.128,60 63.433,45 91.695,15 56 59

01/2013 102.496,75 51.858,80 50.637,95 115 49

02/2013 139.783,32 57.062,80 82.720,52 60 59

03/2013 245.523,11 155.126,97 90.396,14 44 37

04/2013 260.247,97 174.164,01 86.083,96 59 33

01/2014 105.684,73 39.888,37 65.796,36 38 62

02/2014 101.690,60 46.968,12 54.722,48 37 54

03/2014 340.907,51 275.108,11 65.799,40 41 19

Summe 1.531.537,64 905.675,63 625.862,01 476 41

Quellen: BIG; RH
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 13 Zusammenfassend hob der RH folgende Empfehlungen an die AUVA 
hervor:

(1) Zur Klärung medientransparenzrechtlicher Zweifelsfragen wären 
Rechtsauskünfte künftig rechtzeitig vor der Bekanntgabe einer Quar-
talsmeldung an die KommAustria einzuholen, um die Vollständig-
keit der Meldungen sicherzustellen. (TZ 5)

(2) Besonderes Augenmerk wäre künftig auf die sachlich und zeit-
lich richtige Zuordnung der Werbemaßnahmen zu lenken, um so 
die betragliche Richtigkeit der Bekanntgaben an die KommAustria 
sicherzustellen. (TZ 8)

(3) Die vertragliche Kennzeichnungsverpflichtung der beauftrag-
ten Medien nach § 2 der Richtlinien des Bundes wäre nachweis-
lich zu erfüllen und insbesondere auf ihre Einhaltung dieser Ver-
pflichtung bei allen Werbeaufträgen und Medienkooperationen der 
AUVA zu achten. (TZ 9)

(4) Bei künftigen entgeltlichen Veröffentlichungen wären die Bestim-
mungen des § 3a Abs. 4 Medientransparenzgesetz zum Hinweis– 
und Kopfverbot einzuhalten. (TZ 11)

Schlussempfehlungen
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Medientransparenz in der AUVA
3. Quartal 2012

Bekanntgabe § 2 (Werbeaufträge und Medienkooperationen) in EUR
Die Presse 9.987,50
ExtraDienst 6.000,00
Kurier 6.800,00
LEBENSART 6.600,00
NÖN 12.677,50

42.065,00
Bekanntgabe nach § 4 (Förderungen)
Leermeldung

4. Quartal 2012
Bekanntgabe nach § 2 (Werbeaufträge und Medienkooperationen)
NÖN 20.000,00
Kleines Volk 5.278,80
Kronen Zeitung 5.836,65
ORF Kärnten 7.000,00
ORF Steiermark 18.460,00
Life Radio 6.858,00

63.433,45
Bekanntgabe nach § 4 (Förderungen)
Leermeldung

1. Quartal 2013
Bekanntgabe nach § 2 (Werbeaufträge und Medienkooperationen)
DerStandard.at 5.550,00
Facebook ASU 15.750,00
GMX.at 8.000,00
Kleines Volk 5.278,80
kurier.at 8.640,00
orf.at 8.640,00

51.858,80
Bekanntgabe nach § 4 (Förderungen)
Leermeldung

2. Quartal 2013
Bekanntgabe nach § 2 (Werbeaufträge und Medienkooperationen)
Bau & Immobilien Report 6.000,00
Kleines Volk 5.278,80
NÖN 15.000,00
ORF 1 13.284,00
ORF 2 17.500,00

57.062,80
Bekanntgabe nach § 4 (Förderungen)
Leermeldung
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Medientransparenz in der AUVA
3. Quartal 2013

Bekanntgabe § 2 (Werbeaufträge und Medienkooperationen) in EUR
Der Standard 20.567,37
Freiheit 13.500,00
Kronen Zeitung 15.666,20
Kurier 16.434,92
medianet 13.800,00
Mediaplanet Themenzeitung 11.890,00
NÖN 20.000,00
Periskop 20.600,00
Salzburger Nachrichten 13.848,48
Wirtschaftsnachrichten 8.820,00

155.126,97
Bekanntgabe § 4 (Förderungen)
Leermeldung

4. Quartal 2013
Bekanntgabe § 2 (Werbeaufträge und Medienkooperationen)
Bau & Immobilien Report 6.000,00
Bezirksblätter Tirol 11.722,20
Bezirksrundschau Oberösterreich 5.961,90
bz – Wiener Bezirkszeitung 6.998,83
Das Wiener Bezirksblatt 18.000,00
Der Standard 7.084,22
Kleine Zeitung 8.000,00
Kleines Volk 5.453,01
Kronen Zeitung 8.664,20
Life Radio 6.083,88
NÖN 11.500,00
OÖ Nachrichten 7.715,77
ORF 2 56.460,00
Periskop 7.920,00
Valid 6.600,00

174.164,01
Bekanntgabe § 4 (Förderungen)
Leermeldung

1. Quartal 2014
Bekanntgabe § 2 (Werbeaufträge und Medienkooperationen)
Das Wiener Bezirksblatt 13.500,00
Kleines Volk 5.453,01
NÖN 5.150,00
Periskop 6.847,86
www.bauforum.at 8.937,58

39.888,45
Bekanntgabe § 4 (Förderungen)
Leermeldung
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Medientransparenz in der AUVA
2. Quartal 2014

Bekanntgabe § 2 (Werbeaufträge und Medienkooperationen) in EUR
Baublatt Österreich 8.400,00
bz – Wiener Bezirkszeitung 5.411,56
Das Wiener Bezirksblatt 6.750,00
Kleines Volk 5.453,01
Kronen Zeitung 5.503,55
NÖN 15.450,00

46.968,12
Bekanntgabe § 4 (Förderungen)
Leermeldung

3. Quartal 2014
Bekanntgabe § 2 (Werbeaufträge und Medienkooperationen)
ATV 12.820,00
Baublatt.Österreich 5.600,00
bz – Wiener Bezirkszeitung 5.411,56
Die Presse 15.931,12
Heute 12.675,54
Kabel 1 austria 14.152,50
Kronen Zeitung 25.818,32
Kurier 15.583,70
NÖN 15.450,00
OÖ Nachrichten 12.134,99
ORF 2 42.562,50
ORF eins 15.250,50
Österreich 16.813,00
Periskop 6.600,00
ProSieben Austria 15.022,50
RTL 6.135,00
Salzburger Nachrichten 13.249,62
SAT.1 Österreich 5.907,50
Tiroler Tageszeitung 12.263,26
VOX 5.727,00

275.108,11
Bekanntgabe § 4 (Förderungen)
Leermeldung

Gesamtsumme 905.675,63
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Wien, im August 2015

Der Präsident:

Dr. Josef Moser
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 –  Umbau des Palais Kaunitz für die Anti–Korruptionsakademie (IACA) in 

Laxenburg
 –  Steuerung und Qualitätssicherung in gerichtlichen Strafverfahren am 

Beispiel ausgewählter Gerichte

Reihe Bund 2015/3 Bericht des Rechnungshofes 
 –  Oesterreichische Nationalbank — Gold– und Pensionsreserven,  

Jubiläumsfonds sowie Sozialleistungen
 –  Liegenschaftstransaktionen der Landwirtschaftlichen Bundesversuchs-

wirtschaften GmbH mit der Republik Österreich, der Stadt Wien und 
der Wirtschaftsagentur Wien

 –  Gemeinsame Prüfung aller lohnabhängigen Abgaben (GPLA);  
Follow–up–Überprüfung

 –  Standortentwicklung der Zentralleitung des Bundesministeriums für 
Finanzen und Generalsanierung des Standorts Himmelpfortgasse 6 – 8; 
Follow–up–Überprüfung

 –  Gendergesundheit in Österreich
 –  Versorgung von Schlaganfallpatienten in der Steiermark;  

Follow–up–Überprüfung
 –  Fonds zur Finanzierung der In–vitro–Fertilisation
 –  Medientransparenz im MuseumsQuartier 

Reihe Bund 2015/4 Bericht des Rechnungshofes 
 –  Pensionsrecht der Bediensteten der ÖBB
 –  Bundesimmobiliengesellschaft m.b.H.; Follow–up–Überprüfung
 –  Landesstudios des Österreichischen Rundfunks

Reihe Bund 2015/5 Bericht des Rechnungshofes 
 – HYPO ALPE–ADRIA–BANK INTERNATIONAL AG: Verstaatlichung
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Reihe Bund 2015/6 Bericht des Rechnungshofes 
 –  Internes Kontrollsystem bei Direktvergaben in ausgewählten Ressorts 

BMVIT und BMWFW
 – Technische Universität Wien — Finanzsituation
 – Österreichisches Patentamt; Follow–up–Überprüfung
 – Akademisches StartUp Netzwerk Oberösterreich (akostart oö)

Reihe Bund 2015/7 Bericht des Rechnungshofes 
 –  Haftungsobergrenzen im Bereich der Länder und Gemeinden
 –  FFG und FWF — Interne Kontrollsysteme

Reihe Bund 2015/8 Bericht des Rechnungshofes 
 –  Prüfung von Wohnsitz und gewöhnlichem Aufenthalt in der Sozial- 

versicherung als Anspruchsvoraussetzung
 –  Österreichischer Integrationsfonds — Fonds zur  Integration von 

Flüchtlingen und MigrantInnen
 – Beschaffung des Truppenfunksystems CONRAD
 – Bankenpaket; Follow–up–Überprüfung
 – Medientransparenz in der BIG

Reihe Bund 2015/9 Bericht des Rechnungshofes 
 – Ärzteausbildung
 – Gewährung von Ausgleichszulagen in der Pensionsversicherung
 –  Ausgewählte Stiftungen bei der Österreichischen Akademie der  

Wissenschaften

Reihe Bund 2015/10 Bericht des Rechnungshofes 
 – Sonderaufgaben des RH nach:
 Parteiengesetz 2012
 Medientransparenzgesetzen 
 Unvereinbarkeits– und Transparenz–Gesetzen

Reihe Bund 2015/11 Bericht des Rechnungshofes 
 –  HYPO ALPE–ADRIA–BANK INTERNATIONAL AG – Verkaufsaktivitäten 

in der Umstrukturierungsphase
 – Österreichischer Verkehrs sicherheitsfonds
 – Niederösterreichische Grenzlandförderungs gesellschaft m.b.H.
 – Research Center Pharmaceutical Engineering GmbH
 – Eurofisc
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